
Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK

Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (109)     50 HertzTransmission GmbH

8 III. 5.4.6.4.

109-1 Hinweis Im Planungsgebiet des VR Gebietes Nr. XXI 
befindet sich unsere 220-kV- Freileitung 
Güstrow - Wolmirstedt 331-321/332-322. 
Zwischen den Teilgebieten des 
Vorranggebietes Nr. XXI verläuft unsere 380-
kV Freileitung Stendal / West -  Wolmirstedt 
489/490.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung nein50 
HertzTransmissi
on

109-2 Hinweis Die Vorranggebiete VIII und XVIII befinden 
sich im Näherungsbereich unserer 380-kV- 
Freileitung Güstrow- Stendal/West 
512/513/516.
Der Verlauf der Freileitungen wurde in den 
eingereichten Unterlagen gekennzeichnet, 
wobei wir darauf hinweisen, dass die 
Kennzeichnung keine vermessungstechnische 
Eintragung ist.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung nein50 
HertzTransmissi
on

109-3 Hinweis Bezüglich der Einordnung von 
Windkraftanlagen ist für o.g. Freileitung 
entsprechend der Europanorm DIN EN 50341-
3-4:2001 (Seite 37) grundsätzlich ein 
Mindestabstand zwischen Rotorspitze der 
WKA und ruhendem äußeren Leiterseil vom 
dreifachen Rotordurchmesser (siehe 
beigefügte Anlage) nicht zu unterschreiten.

Im Rahmen der Abstandsregelung 
berücksichtigt.

volle Berücksichtigung nein50 
HertzTransmissi
on
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (118)     Wasserverband Klötze

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

118-1 Zustimmung Anlagen im Ver-und Entsorgungsgebiet des 
Wasserbestandes Klötze in den in Frage 
kommenden Vorranggebieten XIII Neuferchau 
und XXII Rohrberg sind nicht betroffen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinWV Klötze
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (12)     Bauernverband Altmarkkreis Salzwedel e. V.

8 III. 5.4.6.4.

12-1 VR XXII Rohrberg
Wir lehnen die Ausweisung des 23 ha großen 
Vorranggebietes ab.

Die Fläche des Vorranggebietes befindet sich 
innerhalb eines ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft.
Mit dieser Ausweisung im REP sollen die 
vorhandenen Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft gestärkt werden.
Die flächengleiche Ausweisung als 
Vorranggebiet für Windenergie läuft diesem 
Grundsatz entgegen. Kennzeichnend für die 
Altmark sind eher ertragsschwache Böden, auf 
denen sich seit Jahren stabile Betriebe 
entwickelt haben.
Deren Produktionsgrundlage ist zu erhalten, 
was nicht zuletzt auch durch die Ausweisung 
von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft 
erfolgen soll. 
Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass nur 
landwirtschaftliche Flächen mit mehr als 51 
Bodenpunkten, die sich innerhalb von 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
befinden, von der Bebauung mit 
Windenergieanlagen frei zu halten sind.
Auf welcher Rechtsgrundlage wurde innerhalb 
von ausgewiesen Vorbehaltsgebieten diese 
hohe Grenze für die ertragsschwachen Böden 
eingezogen?
Wir halten auch Produktionsfläche unterhalb 
der 51 Bodenpunkte für schützenswert.
Die ausgewiesene Fläche wird 
landwirtschaftlich genutzt.
Der Bau von Windkraftanlagen würde die 
Bewirtschaftung der Flächen wesentlich 
erschweren.
Es kommt zum Entzug von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche durch den Standort der Anlagen, 
die erforderlichen Zuwegungen sowie durch 
die erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.
Jeglicher Entzug von landwirtschaftlichen 
Flächen wird von uns abgelehnt.

Innerhalb der ausgewiesenen Fläche haben 
die Flurstücke eine höhere Bonität als 51 
Bodenpunkte.
Daher lehnen wir eine Ausweisung als 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten ab.

Die Fläche Rohrberg wird erneut in die 
Abwägung gehen, da das Kriterium 22 greift.

Entscheidung noch 
offen

offenBauerverb.LK 
SAW
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

12-2 zu VR XIII Neuferchau 

Wir lehnen die Ausweisung der Weißfläche 
340 ab.

Die Fläche des Vorranggebietes für die 
Nutzung von Windenergie befindet sich 
innerhalb eines ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft. 
Mit dieser Ausweisung im Regionalen 
Entwicklungsplan sollen die vorhandenen 
Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft 
gestärkt werden.
Die flächengleiche Ausweisung  als 
Vorranggebiet für Windenergie läuft diesem 
Grundsatz entgegen.
Die Flächen werden landwirtschaftlich genutzt.
Die Bewirtschaftung der Weißfläche 340 
erfolgt teilweise mit Feldberegnung.
Es wurde ein unterirdisches Leitungssystem 
verlegt, welches über zwei Brunnen, 
Hydranten und anschließenden Rollregnern 
eine Bewässerung der Kulturen ermöglicht.
Der ortsansässige Landwirtschaftsbetrieb hat 
in den letzten Jahren in die Modernisierung der 
Feldberegnung investiert und ist dadurch in 
der Lage, vorgeschriebene Qualitätsparameter 
beim Verkauf von Feldfrüchten, wie 
Braugerste, Gemüse und Hackfrüchten, 
einzuhalten.
Die Ausweisung eines Vorranggebietes zur 
Nutzung von Windenergie würde die 
Funktionsweise des Anlagensystems erheblich 
einschränken.
Eingeschränkte Bewässerung zieht 
eingeschränkte Anbaumöglichkeiten nach sich.
Sollte der Kartoffelanbau nicht mehr 
wirtschaftlich zu betreiben sein, hätte das den 
Abbau von Arbeitsplätzen für das betroffene 
Unternehmen zur Konsequenz.
Wir lehnen die Ausweisung als Vorranggebiet 
für Windenergie ab, weil die Errichtung der 
Anlagen den Funktionsradius der 
Beregnungsanlage derart beeinträchtigt, dass 
die Feldberegnung nicht mehr wirtschaftlich zu 
betreiben ist.

Wir möchten an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass das VR Gebiet XIII zu dicht an 
der Wohnbauung des Ortes Neuferchau und 
an den Produktionsstätten des 
Landwirtschaftsbetriebes in Neuferchau 
ausgewiesen ist.

Die Ausgleichsmaßnahmen zu den 
Beregnungsanlagen sind Bestandteil des 
Genehmigungsverfahrens.

Das VR Gebiet XIII wurde entsprechend der 
vorhandenen gemeindlichen Bauleitplanung 
ausgewiesen.

keine Berücksichtigung neinBauerverb.LK 
SAW
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (120)     Wasserverband Stendal - Osterburg

8 III. 5.4.6.4.

120-1 Hinweis Abwasserseitige Belange werden durch den v. 
g. Entwicklungsplan nicht berührt. Zu beachten 
ist jedoch, dass an einigen Standorten 
abwassertechnische Anlagen vorhanden sein 
können. Diese betreffen u.a. die VR Gebiete 
VII, VIII, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX und XXI. 
Im Rahmen der weiteren Detailplanung  sind 
diese mit dem WVSO abzustimmen.

Detailabstimmung erfolgt im Rahmen der 
Genehmigungsplanung.

Kenntnisnahme neinWV SDL-
Osterburg

120-2
XVI Arneburg, Hassel, Sanne,Storbeck

Im Weg von Arneburg nach Wischer verläuft 
eine TWL DN 125. Diese ist zu beachten 
(Abstandseinhaltung).

Detailabstimmung erfolgt im Rahmen der 
Genehmigungsplanung.

Kenntnisnahme neinWV SDL-
Osterburg

120-3 XVIII Erxleben Von Düsedau nach Möllendorf verläuft eine 
TWL DN 250.
Diese ist zu beachten (Abstandseinhaltung).

Detailabstimmung erfolgt im Rahmen der 
Genehmigungsplanung.

Kenntnisnahme neinWV SDL-
Osterburg

120-4 XXI Hüselitz Zwischen Buchholz und Hüselitz befindet sich 
ein Hochbehälter. Zum bzw. vom Hochbehälter 
verlaufen Trinkwasserleitungen der Größe DN 
200 bis 800. Diese sind zu beachten. Hier 
verweisen wir auf den Schriftverkehr mit der 
EEG-Energieanlagen-Entw. GmbH, Kirchstr. 
59 in 39590 Tangermünde.
-Reg.-Nr. S34-485/10/09 (28.10.09 u. 16.11.09)

Detailabstimmung erfolgt im Rahmen der 
Genehmigungsplanung.

Kenntnisnahme neinWV SDL-
Osterburg
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (121)     Wehrbereichsverwaltung Ost

18 1.1. Allgemeines

121-1 Zustimmung, Hinweise Allgemeine militärische Belange sind 
ausreichend berücksichtigt.
Die ausgewiesenen Vorranggebiete berühren 
die Truppenübungsplätze Klietz und Altmark 
nicht.
Der sachliche Teilplan Windenergie 
berücksichtigt aus Sicht der 
Wehrbereichsverwaltung als 
Schutzbereichsbehörde die Interessen der 
Landesverteidigung (inkl. Interessengebiet 
Zackelberg).
Die geplanten Eignungsgebiete bzw. 
Vorranggebiete für die Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten im sachlichen Teilplan 
„Wind“ beeinträchtigen nicht die Interessen der 
Landesverteidigung. 

Ich bitte jedoch, die als Anlage beigefügte 
Stellungnahme der Militärischen 
Luftfahrtbehörde zu beachten und die darin 
getroffenen Aussagen und Hinweise zu 
berücksichtigen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinWehrbereich 
OST
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

121-2 Hinweis -hier: Ausweisung von Eignungsgebieten für 
die Nutzung von Windenergie – bestehen aus 
militärischer flugbetrieblicher Sicht keine 
Einwände/Bedenken, wenn die Bauhöhe von 

 -274 m über NN in den Eignungsgebieten VR 
Gebiet Nr. II- (Liesten, Jeggeleben), Nr. III-
(Fleetmark), Nr. IV-(Jeetze, Brunau), Nr. V-
(Badel), Nr. VI-(Kakerbeck), Nr. VII-(Bismark, 
Büste, Dobberkau), Nr. XVIII-(Erxleben), Nr. 
XIX-(Krevese), Nr. XXII-(Rohrberg) sowie

 -487 m über NN im VR Gebiet Nr. XII-(Sichau), 
Nr. XIII-(Neuferchau)

nicht überschritten wird, da die geplanten 
Gebiete unterhalb eines Streckenabschnittes 
des militärischen Nachttiefflugsystems liegen.

Für die VR Gebiete I-(Chüden, Stappenbeck), 
Nr. VIII-(Schinne, Grassau), Nr.IX-(Badingen, 
Querstedt), Nr. X-(Kassieck, Linstedt), Nr. XI-
(Gardelegen), Nr. XIV-(Wiepke), Nr. XV-
(Fischbeck), Nr. XVI-(Arneburg, Hassel, 
Sanne, Storkau), Nr. XVII-(Baben, Bertkow, 
Hohenberg- Krusemark), Nr. XX-(Pollitz) sowie 
Nr. XXI-(Hüselitz) bestehen aus militärischer 
flugbetrieblicher Sicht keine 
Einwände(Bedenken).

Im Interesse der Sicherheit des militärischen 
Luftverkehrs besteht die Notwendigkeit, WEA 
ab einer Bauhöhe von über 100 m mit einer 
Hinderniskennzeichnung (Tag und Nacht) zu 
versehen, ggf. ist auch schon ab einer Höhe 
von 60 m eine Kennzeichnung notwendig – 
eine Entscheidung hierüber erfolgt nach 
Einzelvorlage.

Kenntnisnahme, Bestandteil der 
Genehmigungsplanungen.

Kenntnisnahme neinWehrbereich 
OST
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (126)     Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

126-1  Das nächstgelegene VR Nr. XX „Pollitz“  liegt 
in wesentlicher Richtung ca. 5,5 km und alle 
weiteren VR sind deutlich weiter als 10 km von 
der Grenze der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel 
(RPG P-O) entfernt  bzw. werden aufgrund der 
räumlichen Distanz die Belange der RPG P-O 
nicht berührt. Dementsprechend ist der  1. 
Entwurf-Ergänzung des REP Altmark 2005 um 
den sachlichen Teilplan „Wind“ mit den 
Erfordernissen der RPG P-O vereinbar.

Die Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ hat die Änderung 
des raumordnerischen Instrumentariums zur 
Sicherung von Gebieten für die 
Windenergienutzung  sowie die Festlegung 
weiteren Plansätzen mit raumordnerischen 
Zielen für die raumbedeutsame 
Windenergienutzung zum Inhalt.
So wird der Punkt 5.8 „Eignungsgebiete für die 
Nutzung der Windenergie“ sowie die 
zeichnerische Darstellung zum Punkt 5.8 des 
REP Altmark komplett aufgehoben. Folgend 
wird der REP Altmark 2005 um den sachlichen 
Teilplan „Wind“ ergänzt bzw. werden die 
Punkte 5.4.6-5.4.6.5 eingefügt.
So wird im REP-Entwurf nunmehr unter Punkt 
5.4.6 Vorranggebiet (VR) zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten eingefügt. Die Begründung 
für die Änderung des raumordnerischen  
Instruments nehmen wir zur Kenntnis.
Der REP Entwurf enthält weiterhin 4 Plansätze 
als Ziele der Raumordnung (5.4.6.1-5.4.6.4.). 

Der Plansatz 5.4.6.1 Z definiert als Ziel der 
Raumordnung, wegen der vielfältigen 
Auswirkung der Windenergienutzung, die 
Notwendigkeit der räumlichen Konzentration 
der raumbedeutsamen Windenergienutzung 
durch Festlegung von VR mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten.
Der Plansatz 5.4.6.2 Z regelt als Ziel der 
Raumordnung die Zulässigkeit des 
Repowering von Windenergieanlagen 
innerhalb der VR. Raumordnerisches Ziel ist 
dabei die Verbesserung des Landschaftsbildes 
und eine Verminderung von belastenden 
Wirkungen. 
Der Plansatz 5.4.6.3 Z definiert den Vorrang 
der Windenergienutzung bzw. den Aufschluss 
von anderen raumbedeutsamen Nutzungen, 
soweit sie mit dem Bau u. der Errichtung von 
raumbedeutsamen Windenergieanlagen nicht 
vereinbar sind.
Der Plansatz 5.4.6.4 Z benennt und legt 22 VR 
fest.
Die Plansätze haben präzisierenden Charakter 
für die raumbedeutsame Windenergienutzung 
innerhalb der VR der Region, bzw. werden 
ausgewiesen.

Zustimmung Kenntnisnahme neinRePlA Prignitz
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (130)     Hansestadt Salzwedel

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

130-5 Erörterung  130-1Der unter „Begründung“ aufgeführte 
Abschnitt aus der Stellungnahme der Ortschaft 
Chüden ist nicht die Begründung zu der 
nebenstehenden Anregung. Vielmehr sind dies 
unterschiedliche Anregungen. 
Die Abwägung zur rechtlich nicht möglichen 
dynamischen Abstandsregelung wird 
akzeptiert. Es fehlt jedoch die Entscheidung, 
ob im REP „Wind“ auf korrespondierende 
Rechtsvorschriften, wie auf die genannte 
Regelung des Landes zu gleichen 
Anlagenhöhen in einem Eignungsgebiet, 
verwiesen werden wird.

Die Regionalplanung kann in diesem Fall eine 
Empfehlung geben hat aber nicht die 
Möglichkeit eine Gestaltungsvorschrift, wie 
gleiche Anlagenhöhen, als Norm vorzugeben.

Kenntnisnahme neinSalzwedel

130-6 Erörterung  130-2Der unter „Begründung“ aufgeführte 
Abschnitt aus der Stellungnahme der Ortschaft 
Chüden ist nicht die Begründung zu den 
nebenstehenden Anregungen.
 Die Abwägung zu 1) wird akzeptiert, wobei es 
der Gemeinde überlassen werden muss bei 
ihren Bauleitplanungen die gleichen Abstände 
wie die Regionalplanung zu verwenden.
Die Abwägung zu 2) ist nicht verständlich. Der 
Teilplan „Wind“ ist  in der Neuaufstellung, weil  
dieser sachliche Teilbereich im REP Altmark 
2005 aufgrund Gerichtsentscheidung 
aufgehoben werden musste (unter „II. 
Aufhebung von Festlegungen“ genannt). 
Demnach gibt es zz.  Keine wirksamen 
Vorranggebiete für Windenergieanlagen im 
REP. Wie kann die Regionale 
Planungsgemeinschaft dann bei 
Untersagungen nach innerhalb und außerhalb 
von Vorranggebieten unterscheiden? 
Mit der Anregung ist gemeint, ob eine 
Zurückstellung oder vorläufige Untersagung 
analog zu § 15 Abs. 1 BauGB auch bei der 
Aufstellung von Regionalplänen möglich ist.

Die Untersagung bezieht sich auf den 
Planentwurf und auf das Plankonzept als in 
Aufstellung befindliche Ziele der 
Raumordnung. Ähnlich wie  bei einer 
Veränderungssperre in der Bauleitplanung 
kann die Regionalplanung ihre in Aufstellung 
befindlichen Ziele sichern.
Beim sachlichen Teilplan Wind besteht das 
Ziel Gebiete auszuweisen in denen sich die 
Windkraftnutzung gegen andere 
raumbedeutsamen Nutzungen durchsetzt und 
gleichzeitig an anderer Stelle ausgeschlossen 
wird.
Da der Entwurf Gebiete darstellt, kann die 
Regionalplanung innerhalb dieser Gebiete 
nicht untersagen, da sie ja das Ziel vertritt in 
diesen Gebieten Windenergieanlagen zu 
konzentrieren.
Außerhalb dieser Gebiete können 
Windenergieanlagen zeitlich befristet untersagt 
werden, da sie dort dem Ziel des sachlichen 
Teilplanes Wind nicht entsprechen.

Kenntnisnahme neinSalzwedel
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

130-7 Erörterung volle Berücksichtigung

Bedeutet das Ergebnis, dass auch die 
Anregung der Hansestadt Salzwedel, die 
neuen Abstandkriterien im Vorranggebiet 1 – 
Chüden, Stappenbeck anzuwenden, im 2. 
Entwurf eingearbeitet wird? Der Teilplan Wind 
würde dann nicht mehr den Bauleitplanungen 
der ehemaligen Gemeinde Chüden und 
Stappenbeck entsprechen, und diese müsste 
angepasst werden.
In Ergänzung zu der Stellungnahme der 
Hansestadt Salzwedel vom 12.05.2010 würde 
die Stadt nur dann der Änderung des 
Vorranggebietes zustimmen, wenn durch 
Anpassung der Bauleitpläne an den 
Regionalplan für sie keine 
Entschädigungsansprüche entstehen können.

Es liegt im Ermessen der 
Regionalversammlung die Kriterien 
anzuwenden, wenn die Forderung der Stadt 
besteht. Das bedeutet aber auch, dass die 
derzeit festgelegten Ziele der Hansestadt 
Salzwedel zum Thema Wind nicht mehr als 
abwägungsrelevant berücksichtigt werden 
können.

Entscheidung noch 
offen

offenSalzwedel
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Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

130-8 Erörterung  130-4 der unter „Begründung“ stehende Teil 
der Stellungnahme ist nicht die Begründung 
für 
die nebenstehende Anregung -  „Die Abstände 
der Windenergieanlagen zur Wohnbebauung 
sollten in Abhängigkeit von der Höhe der 
Anlagen festgelegt werden.“ Es ist vielmehr 
eine weitere Anregung, die in der Abwägung 
nicht schlüssig behandelt wurde.
Es geht um den Begriff „Reines Wohngebiet“ 
(WR) und welche Gebiete in der 
Abstandsregelung davon erfasst werden – nur 
die in rechtskräftigen B-Plänen so 
ausgewiesenen oder auch die in § 34 BauGB-
Gebieten und die tatsächlich nur zum Wohnen 
genutzten Gebiete, die im Bebauungsplan 
aber z.B. als allgemeines Wohngebiet 
ausgewiesen wurden. Der Hinweis auf die 
Baunutzungsverordnung reicht da nicht aus. 
Aus der Abwägung ist nicht erkennbar, warum 
eine genauere Beschreibung von WR in der 
Tabelle der Abstandskriterien nicht 
aufgenommen werden kann.

Die Anregung, dass in einem Gebiet alle 
Anlagen die gleiche Höhe ausweisen sollten, 
um die negativen Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild zu minimieren, wäre keine 
indirekte Höhenbegrenzung, denn es wird 
keine bestimmte Höhe festgelegt. Die „gleiche 
Höhe“ kann beliebig hoch oder niedrig sein. 
Deshalb ist die Begründung für die Ablehnung 
dieses Hinweises nicht nachvollziehbar.

Die Abwägung zu der Anregung - Prüfung von 
rechtlichen Möglichkeiten, die Genehmigungen 
von Windenergieanlagen in der Phase der 
Planaufstellung des Teilplanes „Wind“ 
auszusetzen - ist gleichlautend wie unter 
Nr.130-2 (siehe oben).

Es werden nur Gebiete berücksichtigt die 
einen anerkannten Staus haben. Sei es über 
einen B-Plan oder über eine 
Feststellungssatzung. Eine Bewertung nach § 
34 kann nicht durch die Regionalplanung 
geleistet werden.

Die Regionalplanung kann in diesem Fall eine 
Empfehlung geben hat aber nicht die 
Möglichkeit eine Gestaltungsvorschrift, wie 
gleiche Anlagenhöhen, als Norm vorzugeben.

keine Berücksichtigung neinSalzwedel
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130-9 Erörterungstermin Frau Lahmann, Vertreterin der Hansestadt 
Salzwedel: Die Stadt Salzwedel hat zu dem 
Vorranggebiet Chüden/Stappenbeck  
geschrieben. Dort wurde von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft volle Berücksichtigung 
vermerkt. Allerdings waren dort verschiedene 
Anregungen aufgeführt, einmal die 
Richtigstellung, dass es keinen 
Flächennutzungsplan für Chüden gibt, 
stattdessen einen Bebauungsplan. 
Wahrscheinlich ist das mit der vollen 
Berücksichtigung gemeint. Im gleichen Punkt 
hat die Stadt Salzwedel ebenfalls geschrieben, 
dass sie anregt, dass die Abstandskriterien, 
die die Regionale Planungsgemeinschaft 
aufgelegt hat, auch hier angewendet werden 
könnten und dass eventuell die Bauleitplanung 
daran angepasst werden würde. Die 
Bauleitplanung der Stadt Salzwedel stimmt im 
Moment mit dem Plan der Regionalen 
Planungsgemeinschaft überein, aber die Stadt 
könnte sich auch vorstellen, mit den neuen 
Abstandskriterien das Vorranggebiet zu 
verkleinern. Darauf gibt es keine Erwiderung in 
der Abwägung. Der Kommentar „volle 
Berücksichtigung“ bedeutet, dass das gemacht 
werden soll, aber von einer Kartenänderung 
steht ebenfalls nichts geschrieben.

Herr Kunert entgegnet, dass die 
Geschäftsstelle im Gegenstromprinzip durch 
die Regionalversammlung die Entscheidung 
trifft, dass die gemeindlichen Planungen 
berücksichtigt werden. Wenn gemeindliche 
Planungen da sind, die aussagen, es soll im 
Rahmen dieser planerischen Kriterien eine 
Konkretisierung ihres Plangebietes erfolgen, 
muss das letztendlich durch die 
Regionalversammlung entschieden werden. 
Wenn es entschieden wird, werden die 
Abstandskriterien angelegt. Das würde 
bedeuten, dass die Stadt Salzwedel ihren 
Bauleitplan anpassen muss.

Entscheidung noch 
offen

offenSalzwedel

130-10 Erörterungstermin Frau Lahmann, Stadt Salzwedel: Die Stadt 
Salzwedel hatte die Frage gestellt zur 
Zurückstellung von Baugesuchen für 
Windkraftanlagen in der Zeit, wie dieser Plan 
aufgestellt wird. Der Zeithorizont ist ja noch 
recht lang, fast 1 ½ Jahre und es gibt ja im 
Baugesetzbuch die Möglichkeit, nach § 15, 
wenn die Gemeinde Planungen hat, dass man 
dann Baugesuche zurückstellt. Die Stadt 
Salzwedel hat die Frage gestellt, ob das hier 
nicht auch möglich wäre. Die Geschäftsstelle 
hat darauf geantwortet, dass sie außerhalb 
von Vorranggebieten nichts untersagen kann. 
Es geht der Stadt Salzwedel aber nicht um 
Untersagung, sondern um Zurückstellung. Gibt 
es da rechtliche Möglichkeiten, so etwas zu 
machen, so lange der Plan noch nicht fertig ist?

Herr Kunert antwortet, dass das Instrument 
der Regionalen Planungsgemeinschaft die 
Untersagung und die zeitlich befristete 
Untersagung ist. Außerhalb der jetzt im 
Entwurf dargestellten Gebiete würde die 
Regionale Planungsgemeinschaft die Anlagen, 
die geplant sind, zeitlich befristet (für zwei 
Jahre) untersagen mit der Möglichkeit der 
Verlängerung auf drei Jahre. Das ist die 
zeitliche Aussetzung. Das bedeutet die 
Geschäftsstelle untersagt zeitlich befristet. 
Das Verfahren wird stillgelegt. Wenn die zwei 
Jahre abgelaufen sind, es keine Verlängerung 
gibt und der Regionalplan noch nicht 
rechtskräftig ist, wird ab dem Punkt weiter 
geprüft im reinen Genehmigungsverfahren, 
aber die Belange der Regionalplanung werden 
dann nicht mehr berücksichtigt.

Kenntnisnahme neinSalzwedel
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8 III. 5.4.6.4.

130-1 Nach dem Rechtsgrundschutz, dass in 
gesetzlichen Regelwerken nicht aufgeführt 
wird, was in anderen Rechtsvorschriften 
bereits geregelt ist, sollte an geeigneter Stelle 
im REP "WIND" auf solche 
korrespondierenden Rechtsvorschriften 
verwiesen werden.
Bis der REP Bestandskraft hat, sollten im vom 
REP betroffenen Plangebiet keine 
Baugenehmigungen erteilt werden, sondern 
sollten diese Genehmigungen entsprechend 
den rechtlichen Möglichkeiten ausgesetzt 
werden.

Der Abstand zur Wohnbebauung sollte das 10-
fache der Anlagenhöhe (Rotorspitze) betragen 
mindestens aber 1000 m. und diese 
Abstandsregelungen auch auf Einzelstandorte 
im Außenbereich Anwendung finden.  Die 
Neueinführung einen Abstands von 1500 m zu 
reinen Wohngebieten wird als sinnvoll erachtet.
Es sollte aber geprüft werden, in welchem 
Umfang diese Abstandsregelung durch die TA 
Lärm gedeckt ist.
Ähnlich ist die Abstandsregelung für 
Kurgebiete und Luftkurorte zu wichten, ist doch 
hier nur im geringen Umfang eine 
Besserstellung gegenüber reinen 
Wohngebieten festgeschrieben.

In Dokumenten der Bauleitplanung und 
Baugenehmigung festgeschriebene 
Regelungen wie Höhe müssen auch bei 
Repowering (Anlagenersatz entsprechend dem 
Stand der Technik) Bestandskraft behalten.

Die (ca. 1997) durch Landesbehörden in Kraft 
gesetzte Regelung, dass in einem 
Eignungsgebiet alle Anlagen die gleiche Höhe 
aufweisen sollen, ist in das Regelwerk 
aufzunehmen, bzw. ist auf diese Regelung zu 
verweisen.

Der Abstand zur Wohnbebauung wurde 
entsprechend der derzeitigen Rechtsprechung 
des OVG Magdeburg als Kriterium 
aufgenommen. Eine dynamische 
Abstandsregelung, ausgehend von der Höhe 
der jeweiligen Anlage, ist laut OVG Magdeburg 
eine indirekte Höhenbegrenzung und auf 
Ebene der Regionalplanung nicht zulässig.
Die TA Lärm kann nur auf den konkreten Fall 
angewandt werden. Die Regionalplanung darf 
nicht Anlagen- bzw. Standort konkret planen.
Entsprechend BauGB besteht für die 
kommunale Bauleitplanung die 
Anpassungspflicht an die Regionalpläne. Da 
im Rahmen der Abwägung entschieden wurde, 
die Festlegungen der Bauleitplanung zu 
berücksichtigen und anzuwenden, gelten die 
bestehenden Festsetzungen weiter. 
Die Festlegung von Höhenbegrenzungen und 
Gestaltungsvorschriften sind nur auf Ebene 
der Bauleitplanung möglich.
Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
kann nur außerhalb der Vorranggebiete 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
untersagen, da nur dort der Planvorbehalt des 
§ 35 BauGB gilt.

keine Berücksichtigung neinSalzwedel
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130-2  1. )
Der Ortschaftsrat Chüden akzeptiert die 
Übernahme des Bebauungsplans für das 
Teilgebiet Chüden in den Regionalen 
Entwicklungsplan. Es ist zu prüfen, 
mit welcher Rechtsverbindlichkeit Vorgaben 
aus dem REP auf die erfolgte Bauleitplanung 
zusätzlich angewendet werden können.
Das bezieht sich vorrangig auf nachstehende 
Punkte.

2.)
Auch hier im speziellen Fall sollte aufgrund der 
sich abzeichnenden Aktivitäten der Grundsatz 
Anwendung finden. Bis der REP Bestandkraft 
hat, sollten im Plangebiet Windpark Chüden-
Stappenbeck keine weiteren 
Baugenehmigungen erteilt werden, sondern 
sollten diese Genehmigungen entsprechend 
den rechtlichen Möglichkeiten ausgesetzt 
werden.

 -Abstandsregelung von 200 m zu 
Waldbeständen
 -Abstandsregelung zu Verkehrswegen
 -Anlagenersatz bezüglich der Einzelanlage 

außerhalb des Plangebietes
 -Errichtung einer zusätzlichen Anlage als 

Baulückenfüller, wie von einem Planungsbüro 
beabsichtigt, dies insbesondere in 
Wechselbeziehung mit dem bereits erwähnten 
Anlagenersatz für die Anlage außerhalb des 
Plangebietes

zu 1.) Die Kriterien der Abstandsregelung sind 
Instrumente der Regionalplanung, um
 Suchräume für die Ausweisung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
zu identifizieren. Diese Instrumente wirken nur 
innerhalb des gesamträumlichen Konzeptes 
und sind Hilfsmittel, damit die konkurrierenden 
Nutzungen koordiniert werden können. Eine 
Übertragung als Rechtsnorm auf die Ebene 
der Bauleitplanung ist nicht möglich.
 
Zu 2.)
Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
kann nur außerhalb der Vorranggebiete 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
untersagen, da nur dort der Planvorbehalt des 
§ 35 BauGB gilt.

Kenntnisnahme neinSalzwedel

130-3 Zum Vorranggebiet Nr. I – Chüden, 
Stappenbeck wäre anzumerken, dass es 
entgegen der Begründung, S. 15 keinen 
genehmigten F-Plan der ehemaligen 
Gemeinde Chüden mit der Sonderbaufläche 
„Windenergieanlagen“ gibt. Im November 2007 
wurde jedoch der Bebauungsplan „Windfarm 
Krangener Berg“ bekannt gemacht. Dessen 
Geltungsbereich entspricht der Abgrenzung 
des Vorranggebietes Nr.1 im Bereich der 
ehemaligen Gemeinde Chüden.
Bei der Aufstellung des B-Planes fand die  
Abstandsregelung, S. 68, des sachlichen 
Teilplanes  „Wind“ noch keine Anwendung. 
Das Gleiche gilt für die 1. Änderung des F-
Planes Stappenbeck. Da der um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ ergänzte REP 
Altmark diese kommunalen Planungen 
übernimmt, werden auch hier die 
Abstandskriterien, z.B. von der Bundesstraße 
und von Wald, nicht angewendet. Die 
Hansestadt Salzwedel hätte gegen die 
Einarbeitung der von der Regionalkonferenz 
beschlossenen Abstände in das VR Nr.1 keine 
Einwände und würde ggf. ihre Bauleitplanung 
anpassen.

Die im sachlichen Teilplan „Wind“ enthaltenen 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten 
stimmen mit den gemeindlichen 
Bauleitplanungen überein.

wird für die Abwägung zum zweiten Entwurf 
aufgearbeitet.

volle Berücksichtigung offenSalzwedel
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130-4 Die Abstände der Windenergieanlagen zur 
Wohnbebauung sollten in Abhängigkeit von 
der Höhe der Anlagen festgelegt werden.

Die Neuregelung, zu reinen Wohngebieten 
(WR) einen größeren Abstand einzuhalten, 
erscheint sinnvoll. Wenn die Beurteilung der 
Art des Wohngebietes jedoch einzig und allein 
danach erfolgen soll, ob  es als WR in einem 
Bebauungsplan festgesetzt wurde, ist dies 
nicht ausreichend. Es wird weder eine reine 
Wohnbebauung im Bestand (§ 34 BauGB), 
noch ein im B-Plan als allgemeines 
Wohngebiet ausgewiesenes Gebiet, dass aber 
nur mit Wohnhäusern bebaut ist, wie  Pretzier, 
B-Plan IV „Groß Chüdener Weg“ und 
Buchwitz, B-Plan Nr. I und Abrundungssatzung 
„Chüdener Weg“, angemessen berücksichtigt. 
Der Begriff „Reine Wohngebiete“ in der Tabelle 
der Abstandskriterien sollte daher genau 
definiert werden und die o.g. Gebietstypen mit 
einschließen.

Im sachlichen Teilplan „Wind“ sollte festgelegt 
werden, dass in einem Vorranggebiet alle 
Anlagen die gleiche Höhe aufweisen müssen 
bzw. wenigstens auf die entsprechende 
Regelung des Landes hingewiesen werden, 
um die negativen Auswirkungen von 
Windenergieanlagen auf das Landschaftsbild 
zu minimieren.

Es sollten die rechtlichen Möglichkeiten 
geprüft werden, ob Genehmigungen von 
Windkraftanlagen in unbeplanten Gebieten bis 
zur Wirksamkeit der Ergänzung des REPs 
Altmark um den sachlichen Teilplan „Wind“ 
ausgesetzt werden können. Das Ergebnis ist 
den Genehmigungsbehörden und den Städten 
und Gemeinden als Träger der Planungshoheit 
mitzuteilen.

Der Abstand zur Wohnbebauung wurde 
entsprechend der derzeitigen Rechtsprechung 
des OVG Magdeburg als Kriterium 
aufgenommen. Eine dynamische 
Abstandsregelung, ausgehend von der Höhe 
der jeweiligen Anlage, ist laut OVG Magdeburg 
eine indirekte Höhenbegrenzung und auf 
Ebene der Regionalplanung nicht zulässig.
Die Abstandsregelung 1.500 m ist auch der 
derzeitigen Rechtsprechung entnommen und 
bezieht sich nur auf die nach 
Baunutzungsverordnung festgelegten Gebiete. 
Hintergrund ist, dass ab einem Abstand von 
1.500 m der Lautstärkepegel von 35 dB auch 
durch einen größeren Windpark gehalten 
werden kann.

Die Regionalplanung kann keine 
Höhenbegrenzung festlegen, das geht nur auf 
Ebene der Bauleitplanung. 
Eine dynamische Abstandsregelung, 
ausgehend von der Höhe der jeweiligen 
Anlage, ist laut OVG Magdeburg eine indirekte 
Höhenbegrenzung und auf Ebene der 
Regionalplanung nicht zulässig.
Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
kann nur außerhalb der Vorranggebiete 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen 
untersagen, da nur dort der Planvorbehalt des 
§ 35 BauGB gilt.

keine Berücksichtigung neinSalzwedel
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TÖB: (159)     Einheitsgemeinde Gardelegen

8 III. 5.4.6.4.
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159-1 Das Vorranggebiet für Windenergie Nr. XIV 
Wiepke ist auf Grund seiner nachgewiesenen 
ökologischen Bedeutung als Brut-, Nahrungs- 
und Rastraum für eine Vielzahl von 
Vogelarten, insbesondere der besonders 
geschützten Arten nach Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie und als wesentlicher und 
bedeutender Bestandteil innerhalb des 
ökologischen Verbundsystems in seiner 
jetzigen Form zu sichern und weiter zu 
entwickeln. Aus Sicht der Schutzgüter 
Avifauna, Fledermäuse und des 
Landschaftsbildes ist das Windvorranggebiet 
Wiepke abzulehnen.

Fazit der  fachlichen Stellungnahme
zum geplanten Windvorranggebiet Wiepke
 hinsichtlich möglicher Konflikte mit Avifauna, 
Fledermäusen und Landschaftsbild

Aufgrund der räumlichen und funktionalen 
Verknüpfung der strukturreichen 
Landschaftselemente zu einem Biotopverbund 
besteht innerhalb des Untersuchungsraumes 
des ausgewiesenen Windvorranggebietes 
Wiepke ein sensibles Ökosystem, welches zur 
Bewahrung der Artenvielfalt erhalten werden 
muss. 
Im Untersuchungsraum kommen u.a. acht 
Arten vor, die im Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind. Laut 
Artikel 4 Abs. 4 sollen Beeinträchtigung der Le-
bensräume dieser Arten auch außerhalb der 
Schutzgebiete vermieden werden. Ferner sind 
laut Art. 4 Abs. 2 auch für nicht in Anhang I 
aufgeführte Zugvögel Maßnahmen zum Schutz 
auf den Rastplätzen zu treffen. 
Die Errichtung von WEA im ausgewiesenen 
Vorranggebiet stellt insbesondere für die im 
Umfeld lebenden Vögel und Fledermäuse eine 
Gefährdung und die Beeinträchtigung eines 
bisher über Jahre genutzten Rast-, Brut- und 
Nahrungsgebietes dar. 
Dabei besteht besonders für Greifvögel und 
Störche während der Nahrungsflüge die 
Gefahr der Kollision mit den WEA. Des 
Weiteren können diese eine Barrierewirkung 
für nahrungssuchende oder sich auf dem 
Frühjahrszug befindende Vögel entfalten. 
Der Landschaftsraum mit dem Grünland, 
temporären Feuchtwiesen, Gewässerläufen, 
Gräben und Gehölzstrukturen zeigt sich als ein 
offener Bereich, der ein optimales 
Nahrungsangebot für die vorkommenden Arten 
bereitstellt. 
Die Niederungsbereiche stellen einen 
potentiellen und bedeutenden Zugkorridor für 
die Vogelarten, aber auch für die Fledermäuse 
dar, der nicht durch WEA verbaut werden 
sollte.
Zudem würden durch den Bau von WEA 
wertvolle Rastflächen für Zugvögel verloren 
gehen.

Die Erkenntnisse werden mit der unteren 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum 2. Entwurf aufbereitet.

volle Berücksichtigung offenEG Gardelegen
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TÖB: (165)     Einheitsgemeinde Stadt Kalbe

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

165-1 Für die ehemaligen eigenständigen 
Gemeinden Jeetze, Vienau, Brunau und 
Kahrstedt (jetzt Kalbe) besteht kein 
rechtverbindlicher Bauleitplan. 
Seite 40 schließt eine erneuerte 
Verträglichkeitsprüfung aus bzw. sieht dies als 
nicht notwendig an. Da es sich hier um ein 
besonders schützenwertes Gebiet handelt, 
insbesondere auch als Brutgebiet des 
Goldregenpfeiffers dient, ist eine weitere 
Prüfung bei zusätzlich angedachten Anlagen 
erforderlich.

Die gemeinsame Bauleitplanung zur Änderung 
des FNP und der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes wurde seitens der 
Gemeinden nicht zum Abschluss gebracht, da 
die Regionale Planungsgemeinschaft im 
Rahmen der Trägerbeteiligung den damaligen 
Entwurf der Planung nicht zugestimmt hat und 
das BImSch – Verfahren zur Genehmigung der 
16 Anlagen positiv abgeschlossen war. D.h. 
die Aufstellung der Anlagen erfolgte im 
gegenseitigen Einvernehmen mit dem 
Vorhabensträger so, wie es der 
Bebauungsplan im Entwurf vorgesehen hat. 
Der B-Planentwurf hatte die nördlichen 
Flächen an der L 15 nicht zur Beplanung mit 
WKA vorgesehen, diese Flächen waren nur als 
Abstandsflächen bzw. für 
Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.
Es war und ist nie Absicht der gemeindlichen 
Planung gewesen, diese Flächen nördlich der 
L 15 mit Anlagen bebauen zu lassen. Im 
Umkehrschluss ist diese Fläche aus der 
Vorrangplanung zu entfernen.

Wichtig hierzu ist auch zu bemerken, dass der 
Rechtsstreit zum Antrag einer Bebauung mit 
weiteren WKA des nördlichen Gebietes bereits 
mehrere Jahre andauert. Das sowohl das 
Landesverwaltungsamt hierzu eine 
ablehnende Stellungnahme, die Regionale 
Planungsgemeinschaft sowie die Stadt Kalbe 
mit ihrem OT Brunau die weitere Bebauung 
ablehnt. 
Die Ausweisung der nördlichen Fläche würde 
der Firma im Klageverfahren Recht geben 
können, dies könnte dann negative finanzielle 
Auswirkungen auf die Stadt nach sich ziehen.
Die Ergänzungsplanung ist aufgrund der nicht 
abgeschlossenen Bauleitplanung zu ändern.

Die Fläche wird hinsichtlich des Urteils des 
OVG Magdeburgs und der 
Abstandsregelungen neu bewertet.

volle Berücksichtigung offenEG Stadt Kalbe
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165-2 Erörterung Mit Bezug auf den o.g. Erörterungstermin zum 
1. Entwurf des REP Altmark 2005 zur 
Ergänzung des REP Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ im Rahmen des 
förmlichen Beteiligungsverfahren nach § 4 und 
5 ROG bitten wir um Prüfung und Änderung 
Ihrer Aussage zur Kartenänderung. Unter dem 
TÖB: 165 Einheitsgemeinde Stadt Kalbe 
(Milde) ist auf Grund der Abwägung sowie des 
Ergebnisses eine Kartenänderung notwendig, 
d.h. in der dargestellten Tabelle ist das „nein“ 
bei der Kartenänderung entsprechend zu 
korrigieren in ein „ja“ bzw. mindestens in „offen“
 beim noch nicht abgeschlossenen Verfahren.

Berücksichtigung Entscheidung noch 
offen

offenEG Stadt Kalbe
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TÖB: (18)     Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

18-2 Fehlmeldung Es werden keine Belange durch das Verfahren 
berührt.

Kenntnisnahme Entscheidung noch 
offen

neinBA f. Immobilien

8 III. 5.4.6.4.

18-1 Information über Eigentum Die Bundesrepublik Deutschland 
(Bundesfinanzverwaltung) ist Miteigentümer in 
ungeteilten Erbengemeinschaften, zu deren 
Vermögen Flurstücke gehören, die von der 
vorgesehenen Planung betroffen sein könnten. 
Es handelt sich um Flächen in der

 -Gemarkung Brunau (VR Nr. IV), Flur 3, 
Flurstücke 522/16 und 718/78

 -Gemarkung Kakerbeck (VR Nr. XI), Flur 2, 
Flurstück 529/54 und Flur 4, Flurstück 11/1

 -Gemarkung Gardelegen (VR Nr. XI), Flur 14, 
Flurstück 170/2

 -Gemarkung Sichau (VR Nr. XII), Flur 10, 
Flurstücke 277/70, 341/159, 455/4, 467/43 und 
Flur 11, Flurstück 52/5.

 -Gemarkung Arneburg (VR Nr. XVI), Flur 5, 
Flurstück 102/1, Flur 12, Flurstücke 27 und 28, 
Flur 11, Flurstück 52/1, Flur 6, Flurstück 73/4.

Ob die Flächen tatsächlich von der Maßnahme 
berührt werden, war den Unterlagen nicht zu 
entnehmen.

keine Bedenken Kenntnisnahme neinBA f. Immobilien

25.11.2010 eite 21 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (221)     Gemeinde Rohrberg

8 III. 5.4.6.4.

25.11.2010 eite 22 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

221-1 Die Gemeinde Rohrberg lehnt die Ausweisung 
des Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie Nr. XXII Rohrberg ab und fordert 
die Regionale Planungsgemeinschaft auf, das 
geplante Vorranggebiet aus dem 
Regionalplanentwurf sachlicher Teilplan 
"Wind" aus den o.g. Gründen zu streichen. Der 
Ausweisung stehen erhebliche 
naturschutzfachliche Dinge entgegen, die im 
Rahmen der Abwägung nur ungenügend 
berücksichtigt wurden.

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
Salzwedel- Diesdorf befindet sich unmittelbar 
nördlich angrenzend (ca. 300 m) an das 
geplante Vorranggebiet. Schutzzweck des 
Landschaftsschutzgebietes Salzwedel-
Diesdorf ist (siehe Amtsblatt des 
Altmarkkreises Salzwedel vom 18.05.2005, Nr. 
5 Verordnungen über das LSG Salzwedel- 
Diesdorf), die Sicherung, Erhaltung, 
Wiederherstellung sowie Pflege und 
Entwicklung eines für die Altmark typischen 
und bedeutenden, strukturreichen 
Landschaftsteiles mit seiner Vielzahl von Wald-
, Grünland-, Ackerland-, Feuchtgebiets- und 
Trockenstandorten. Das LSG ist ein wichtiger 
Bestandteil für ein vielfältig strukturiertes 
Biotopverbundsystem zwischen dem FFH- 
Gebiet Landgraben-Dumme- Niederung und 
dem Naturschutzgebiet Ohreaue (§ Abs. 4 
LSG VO).
Bei der Abwägung hat sich die Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark mit diesen 
fachlich fundierten Informationen und 
Feststellungen nicht auseinandergesetzt.
Das LSG wurde lediglich erwähnt. Eine 
Wertung oder Gewichtung wurde nicht 
vorgenommen.
Im §4 Abs.2 Ziffer 6 LSG VO wurde festgelegt, 
dass innerhalb des LSG die Errichtung von 
Windkraftanlagen verboten ist.
Die Gemeinde Rohrberg hinterfragt in diesem 
Zusammenhang, warum dann unmittelbar 
angrenzend ein geplantes Vorranggebiet zur 
Errichtung von Windkraftanlagen geplant ist, 
da davon auszugehen ist, dass die erhebliche 
und nachhaltige Auswirkung auf das LSG nach 
sich ziehen wird.

Darüber hinaus befindet sich südöstlich in 
einer Entfernung von ca. 1.000m das FFH-
Gebiet Nr. 0170 LSA Rohrberger Moor,
Schutzzweck ist der Erhalt der mageren 
artenreichen Flachland- Mähwiesen, der Erlen- 
und Eschenwälder und Weichholzauenwälder.

Diese Feststellung wurde weder tiefgründig 
erläutert, noch findet sich im Textteil eine 
Wertung oder Gewichtung hinsichtlich der 
Auswirkung des geplanten Vorranggebietes 
Wind durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen auf das bestehende FFH-
Gebiet Rohrberger Moor.

Die Einwendungen der Gemeinde hinsichtlich 
der naturschutzfachlichen Gegebenheit 
werden zusammen mit der unteren 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf vorbereitet.
Die Ermittlung der tatsächlichen Bodenpunkte 
für die Weißfläche wird zusammen mit der 
Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau Bernburg erfolgen.

Entscheidung noch 
offen

offenGem. Rohrberg
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Das FFH- Gebiet Rohrberger Moor stellt, wie 
auch das angrenzende FFH Gebiet Nr. 0004 
LSA Tangelnscher Bach und Bruchwälder 
besonders wertvolle Flächen hinsichtlich 
zahlreicher Arten und Lebensgemeinschaften 
dar.
Schutzzweck des Tangelnschen Baches ist, 
der Schutz und Erhalt des Fließgewässers mit 
seinen charakteristischen Lebensarten sowie 
der Erlen- und Eschenwälder und 
Weichholzauenwälder.

Zu den Abstandkriterien der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark
Legt man die Abstandskriterien der Regionalen 
Planungsgemeinschaft zu Grunde, so kann 
man feststellen, dass die potentielle 
Weißfläche (VR Rohrberg) komplett 
naturschutzfachlich eingebettet ist. Nördlich 
angrenzend an das LSG Salzwedel-Diesdorf, 
westlich und östlich angrenzend an Bereiche 
mit einem hohen Wert für das Landschaftsbild 
und südlich angrenzend an Bereiche mit einem 
hohen Wert für das Landschaftsbild und 
südlich angrenzend an die beiden o.g. FFH-
Gebiete.

Zur Fläche des Vorranggebietes
Bei der Fläche handelt es sich um eine 
Hochfläche zwischen den Orten Rohrberg und 
Püggen. Bei einer geplanten Errichtung von 
WKA auf dieser Hochfläche werden die WKA 
weithin sichtbar sein. Derzeit befinden sich 
keine höhenwirksamen Bauwerke auf der 
Hochfläche. Die Silhouette zwischen den 
Ortslagen wird geprägt durch weite 
Blickbeziehungen in die offene Landschaft. 
Das Landschafts- und Ortsbild würde sich 
durch die Errichtung von WKA negativ 
verändern, da eine Vorbelastung bisher nicht 
vorhanden ist. 
Durch die Festlegung des Vorranggebietes zur 
Nutzung der Windenergie ist nicht 
auszuschließen, dass eine erhebliche und 
nachhaltige Beeinträchtigung sowohl des LSG, 
als auch der angrenzenden FFH-Gebiete und 
des hochwertigen Landschaftsbildes erfolgen 
könnte.

Belange des Vogelschutzes
Auf der Seite 13 des Teilplanes Wind wird 
dargestellt, dass die Weißflächen daraufhin 
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überprüft werden, ob im Einzelfall Tatbestände 
des Naturschutzes und des Vogelschutzes 
höher zu gewichten sind als Belange der 
Windenergie. Eine solche Abwägung hat nicht 
stattgefunden. Belange des Vogelschutzes 
wurden nicht ermittelt und konnten so auch 
nicht sachgerecht in die Abwägung eingestellt 
werden. Die vogelschutzfachlichen 
Empfehlungen zu Abstandsregelungen (S. 67) 
wurden nicht angewandt.

Hierzu gibt die Gemeinde folgende Hinweise.

In der Grünlandniederung zwischen Klein 
Bierstedt und Rohrberg befinden sich ein 
langjährig besetztes Revier eines Rotmilans, 
sowie eines Schwarzmilans. Die 
Horststandorte befindet sich in den Gehölzen 
der Grünlandniederung (s. Anlage 1, sowie 
Anlage 2). Die Gehölze und Wäldchen sind 
geschützte Biotope. Die vogelschutzfachlichen 
Abstandsempfehlungen sind anzuwenden. Der 
Rotmilan ist eine Art, die durch 
Windkraftanlagen besonders gefährdet ist (mit 
Abstand das meist gefundene 
Vogelschlagopfer unter WEA). Deutschland 
und das Land Sachsen-Anhalt tragen eine 
besondere Verantwortung zur Erhaltung dieser 
Art.

Im Raum Bierstedt wurden im Jahr 2009 
regelmäßig 2 Wanderfalken beobachtet 
(Wowries u.a.). Der Brutplatz wurde bisher 
nicht gefunden. Es ist nicht auszuschließen, 
dass die Falken in den Gehölzen der näheren 
Umgebung der Weißfläche oder in den 
Waldrandbereichen des angrenzenden LSG 
brüten.

Rings um die Weißfläche befinden sich 
zahlreiche Feldgehölze und Waldränder. Das 
sind Landschaftsstrukturen, die bevorzugt von 
Greifvögeln als Neststandort genutzt werden. 
Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass in der 
Umgebung weitere geschützte Greifvögel 
brüten. Im NSG Beetzendorfer Bruchwald 
befindet sich ein Brutplatz des 
Schwarzstorches nur wenige Meter über den 
empfohlenen Mindestabstand von 3 km 
hinaus. Sollte der Schwarzstorch einen 
anderen Brutbaum wählen, könnte dieser im 
3km- Radius liegen.
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Der Teich SW Rohrberg diente in den 
vergangenen Wintern als Schlafplatz für große 
Scharen von Wildgänsen. Genaue Zahlen 
liegen nicht vor. Der Teich befindet sich 
innerhalb des 3 km Radius um die Weißfläche. 

Die Weißfläche selbst dient verschiedenen 
Rastvögeln als Rast- und Nahrungsgebiet 
während des Zuges und der Überwinterung. 
Da es sich um eine Plateaulage handelt, die 
einen guten Überblick gewährt, wird sie gern 
von Vögeln als Rastfläche angenommen. 
Hinzu kommt, dass die Hartau- und 
Jeetzeniedeung eine besondere  Bedeutung 
als Leitlinie für den überregionalen Vogelzug 
haben. Von der Niederung aus fliegen die 
Rastvögel auf die umgebenden Hochflächen 
zur Nahrungsaufnahme. In den letzten Jahren 
standen auf der Weißfläche regelmäßig 
Wildgänse, Kraniche und Goldregenpfeifer (s. 
Anlage 1 rosa Fläche, sowie Anlage 3).

Die Niederung zwischen Rohrberg und 
Bierstedt ist in der Biotopverbundplanung des 
Landes Sachsen-Anhalt als regionale 
Verbundeinheit ausgewiesen. Als Begründung 
wird angegeben:
Feucht- und Intensivgrünland mit kleinen 
Erlenwäldchen. Die Fläche erlangt als größerer 
Niederungs- Trittstein mit Verbindung über die 
Hartau-Aue zur Jeetzeniederung Bedeutung 
für das Biotopverbundsystem. 
Ein Windpark zwischen dieser Niederung und 
der Jeetzeniederung würde die 
Verbundfunktion v.a. für Vogelarten, die 
zwischen beiden Niederungen wechseln, 
erheblich beeinträchtigen.

Die Gemeinde weist in diesem  
Zusammenhang darauf hin, dass auf der 
unmittelbar südlich angrenzenden Fläche 
bereits 1998 die Errichtung von WEA 
vorgesehen war .Im Auftrag eines 
Unternehmens wurde eine gutachterliche 
Stellungnahme gefertigt, der ein 
avifaunistisches Gutachten zugrunde lag 
(Stadt- und Land Planungsgesellschaft mbH). 
Der Gutachter kam zu einem abschlägigen 
Ergebnis. Die Planungen wurden wegen der 
besonderen Bedeutung der Fläche und ihrer 
Umgebung für den Vogelschutz- u.a. aus den 
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o.g. Gründen nicht weiter verfolgt. Da sich die 
Landschaftsstrukturen und die Nutzung im 
Untersuchungsgebiet seit 1998 nicht 
wesentlich geändert haben, ist davon 
auszugehen, dass die Ergebnisse des 
Gutachtens auch heute noch relevant sind.

Die Gemeinde Rohrberg fordert, die genannten 
Vogelschutzbelange in die Abwägung über die 
Weißfläche einzustellen.

Vorzügliche landwirtschaftliche Flächen 
(Bodenwert)
Im Entwurf des sachlichen Teilplans Wind wird 
auf Seite 62 und Punkt 22 folgendes 
Abstandkriterium ausgeführt:

Vorzügliche landwirtschaftliche Flächen mit 
mehr als 51 Bodenpunkten, die sich innerhalb 
des Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft 
befinden, werden als Flächen zur Ausweisung 
von Gebieten zur Nutzung der Windenergie 
ausgeschlossen. 

Das Vorranggebiet Nr. XXII befindet sich laut 
der kartografischen Darstellung im 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Laut 
Bodenrichtwertauskunft des Landesamtes für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt liegen die Bodenpunkte in der Region 
Rohrberg für Acker- und Grünland bei jeweils 
45. Die Bodenpunkte im ausgewiesenen 
Vorranggebiet erreichen Werte bis 64 (s. 
Anlage). Sie liegen damit im Durchschnitt über 
dem festgelegten Wert von 51 Bodenpunkten. 
Wie aus Anlage x ersichtlich, liegen auf ca. 
80% der ausgewiesenen Vorzugsfläche die 
Bodenpunkte über dem Wert von 51.

Im Übrigen beziehen wir uns auf die 
Stellungnahme des ALFF Altmark vom 
25.05.2010. In dieser Stellungnahme wird 
ebenfalls drauf verwiesen, dass die 
Bodenpunkte auf der ausgewiesenen 
Weißfläche über dem Wert von 51 liegen.
Die Fläche ist somit nicht für die Errichtung 
von Windkraftanlagen geeignet.
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TÖB: (23)     DB Service Immobilien GmbH

8 III. 5.4.6.4.

23-1 Generell ist zu Bahnanlagen der in der 
Tabelle  "Abstandskriterien für den sachlichen 
Teilplan "Wind" tabellarische Darstellung" 
(Seite 68) ausgewiesene Abstand von 300 m 
als Mindestabstand einzuhalten.

Generell ist zu Bahnanlagen der in der Tabelle 
"Abstandskriterien für den sachlichen Teilplan  
"Wind" "tabellarische Darstellung" (Seite 68) 
ausgewiesene Abstand von 300 m als 
Mindestabstand einzuhalten. Dies betrifft nach 
unserer Einschätzung insbesondere die 
Vorranggebiete  Nr. I Chüden, Stappenbeck 
und Nr. VII Bismark, Büste, Dobberkau.

Zustimmung Kenntnisnahme neinDB Serivce

23-2 Wir fordern, beiderseits des Gleises einen 
jeweils 300 m breiten Puffer vorzusehen.

Das Vorranggebiet Nr. XVI Arneburg, Hassel, 
Sanne, Storkau wird in der dargestellten Form 
abgelehnt. Bei dem den Bereich querenden 
Gleis handelt es sich um ein in Betrieb 
befindliches und weiterhin für Zwecke der 
Landesverteidigung vorzuhaltendes 
Anschlussgleis. Die am Gleis angeschriebene 
Bemerkung aB, welche wir als außer Betrieb 
interpretieren, entspricht nicht den Tatsachen. 
Wir fordern, beiderseits des Gleises einen 
jeweils 300 m breiten Puffer vorzusehen.

Das Gebiet wurde entsprechend der 
genehmigten Bauleitplanung ausgewiesen. 
Mit den Abstandskriterien werden die 
Suchräume ermittelt, die sich für die 
Windenergie eignen und in denen sich die 
Windenergie durchsetzen kann. Mit der 
Berücksichtigung der Bauleitplanung wurde im 
Rahmen des Gegenstromprinzips die 
konkretere Planung als Grundlage genommen.
Die Forderung des 300 m Puffers kann im 
Rahmen von Genehmigungsverfahren 
berücksichtigt werden.

Entscheidung noch 
offen

neinDB Serivce

23-3 Hinweis Unsere Ausführungen bezüglich der 110-kV- 
Bahnstromleitungen vom 11.04.2008 gelten 
weiterhin.

Ist in den Abstandskriterien berücksichtigt. Kenntnisnahme neinDB Serivce
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TÖB: (244)     Einheitsgemeinde Osterburg

8 III. 5.4.6.4.

244-1 VR XVII Erxleben: Das ausgewiesene Vorranggebiet liegt in 
einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft und 
stellt innerhalb dieses Gebietes eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche mit 
mehr als 51 Bodenpunkten dar.
Demzufolge handelt es sich um eine 
Tabufläche und muss somit zur Nutzung von 
Windenergie ausgeschlossen werden.
Durch die Errichtung zusätzlicher 
Windkraftanlagen wird wertvolle 
landwirtschaftliche Nutzfläche entzogen. 
Zusätzlicher Flächenbedarf für Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen stehen vor Ort nicht 
zur Verfügung und müssen trassenfern 
gefunden werden.
Die Abstandsflächen zur Wohnbebauung im 
Außenbereich (Tympen) wurden nicht 
eingehalten.
Die Abstandsflächen zur Kreisstraße zwischen 
Erxleben und Düsedau wurden ebenfalls nicht 
eingehalten. Brutplätze von schützenswerten 
Vögeln, wie Rotmilan und Baumfalken im 
Bereich der Ortslage Düsedau, wurden nicht 
berücksichtigt.
Die Erweiterung dieses Standortes 
beeinträchtigt nachhaltig das Landschaftsbild 
in dieser Region und wirkt sich negativ auf die 
Tourismusentwicklung, insbesondere der 
örtlichen Hotelbetriebe in Düsedau und 
Calberwisch, aus.

Das Kriterium 22 wurde erst mit dem 
Verfahren zum sachlichen Teilplan "Wind" 
eingeführt.
Das bedeutet, dass bei vorhandenen 
Windparks dieses Kriterium bei der Planung 
noch keine Rolle gespielt hat. Da es sich bei 
diesem Kriterium um ein weiches Kriterium 
handelt, besteht hinsichtlich des Umgangs 
auch Ermessensspielraum. Im Fall von 
Erxleben ist festzustellen, dass in diesem 
Gebiet schon Windenergieanlagen und 
Zufahrtswege vorhanden sind und damit auch 
eine Vorbelastung der Landwirtschaftsfläche.
Weiterhin ist festzustellen, dass die 
Bezugsgröße für die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl nicht eindeutig geregelt ist. 
Hier wird der Regionalversammlung 
vorgeschlagen, dass die Bezugsfläche für die 
durchschnittliche Bodenpunktzahl immer die 
zu bewertende Weißfläche ist. 
Die Wohnbebauung im Außenbereich wird 
geprüft und, sollten sich die Tatbestände 
bestätigen, dementsprechend gepuffert.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.

teilweise 
Berücksichtigung

offenEG Osterburg
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244-2 VR XIX Krevese: Mit der Erweiterung des Standortes Krevese 
ist die Sicherung des Schutzgutes Mensch 
nicht mehr gewährleistet.
Der Ortsteil Röthenberg wird gegenwärtig 
bereits durch die bestehenden 
Windkraftanlagen in der Lebensqualität seiner 
Einwohner eingeschränkt.
Die geplante Trassenführung der BAB 14 
tangiert in ca.200m Röthenberg und erzeugt 
erhebliche Lärmimmission (> 49 dB).
Durch den Bau der BAB 14 wird den 
Landwirten in erheblichem Umfang 
landwirtschaftliche Nutzfläche entzogen sowie 
zusätzliche Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.
Durch die Erweiterung des Standortes Krevese 
als Eignungsgebiet für Windkraftanlagen 
erfolgt ein zusätzlicher Flächenverlust für die 
Errichtung der Anlagen sowie für Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen.
Zusätzliche Windkraftanlagen verschlechtern 
weiterhin die Lebensbedingungen in den 
Ortsteilen Krevese, Dequede und Röthenberg 
und führen zur Grundstücksentwertung.
Desweiteren befinden sich Nist-und Brutplätze 
von Schwarzstörchen, des Seeadlers in dem 
Bereich sowie größere Populationen der 
Mopsfledermaus, insbesondere in Röthenberg.
Hierbei handelt es sich um schützenswerte 
Vögel bzw. Fledermäuse, die bei der Planung 
des Eignungsgebietes keine Berücksichtigung 
fanden.
Das Herrenhaus einschließlich der 
Parkanlagen und die Klosterkirche direkt im 
Ortsteil Krevese stellen als Denkmal ein 
wichtiges Kulturgut dar.

Die Nähe der vorhandenen Windkraftanlagen 
und die noch zusätzliche Erweiterung des 
Vorranggebietes beeinträchtigt das 
Alleinstellungsmerkmal des Ortsteiles mit der 
Denkmalanlage an der „Straße der Romanik“ 
erheblich.

Zusätzlich von Bedeutung ist der Krumker 
Schlosspark, der nicht nur als Freizeitanlage 
dient, sondern ein Gartendenkmal des 
Tourismusprojektes „Gartenträume“ darstellt.
Die Sichtbeziehungen aus dem Park in die 
Landschaft werden durch die 
Windkraftanlagen zum Teil verstellt und 
gestört. Diese Situation beeinträchtigt und 

wird geprüft - die Ersatzmaßnahmen für die A 
14 wurden der Regionalen 
Planungsgemeinschaft noch nicht 
bekanntgegeben

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da dass auch wieder 
abhängig ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 

teilweise 
Berücksichtigung

offenEG Osterburg
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mindert die Wertigkeit der Denkmalanlage.
Mit der Erweiterung des Eignungsgebietes 
werden zusätzlich die Ortsteile Rossau und 
Schliecksdorf durch die Hauptwindrichtung mit 
Lärmimmission beeinträchtigt.

festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
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244-3 Der Ortschaftsrat Düsedau lehnt den 
Regionalen Entwicklungsplan zur Errichtung 
von weiteren Windkraftanlagen in der Region 
Düsedau ab.

WIR- haben schon durch die bereits 
stehenden Windkraftanlagen eine starke 
Geräuschbelästigung

 WIR- sehen durch die Errichtung neuer 
Windkraftanlagen den sanften Tourismus in 
unserer naturbelassenen Landschaft als 
gefährdet.

 WIR-  sehen die Hotelstandorte Düsedau 
„Albrechtsdorf“ und Calberwisch „Schloss 
Calberwisch" in ihrer Existenz gefährdet.

 WIR -befürchten eine Wertminderung der 
Grundstücke der Bürger unserer Orte.

WIR-  wissen, dass landwirtschaftliche 
Nutzflächen mit mehr als 51 Bodenpunkten als 
Tabuflächen gelten, die so nutzlos werden 
würden.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
 
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden. Bei einer raumordnerischen 

teilweise 
Berücksichtigung

neinEG Osterburg
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Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Das Kriterium 22 wurde erst mit dem 
Verfahren zum sachlichen Teilplan "Wind" 
eingeführt.
Das bedeutet, dass bei vorhandenen 
Windparks dieses Kriterium bei der Planung 
noch keine Rolle gespielt hat. Da es sich bei 
diesem Kriterium um ein weiches Kriterium 
handelt, besteht hinsichtlich des Umgangs 
auch Ermessensspielraum. Im Fall von 
Erxleben ist festzustellen, dass in diesem 
Gebiet schon Windenergieanlagen und 
Zufahrtswege vorhanden sind und damit auch 
eine Vorbelastung der Landwirtschaftsfläche.
Weiterhin ist festzustellen, dass die 
Bezugsgröße für die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl nicht eindeutig geregelt ist. 
Hier wird der Regionalversammlung 
vorgeschlagen, dass die Bezugsfläche für die 
durchschnittliche Bodenpunktzahl immer die 
zu bewertende Weißfläche ist.
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TÖB: (256)     Einheitsgemeinde Stendal

8 III. 5.4.6.4.

256-1 Zustimmung Gemäß dem sachlichen Teilplan „Wind“ 
befindet sich das einzige Windeignungsgebiet 
der Hansestadt Stendal in der Gemarkung 
Buchholz. Hier wäre die Errichtung von ca. 2 - 
3 Windkraftanlagen möglich.

In Abstimmung mit der Ortschaft Buchholz und 
den übrigen Ortschaften der Hansestadt 
Stendal sowie den Gemeinden Dahlen und 
Insel bestehen keine Bedenken gegen dieses 
Windeignungsgebiet und den weiteren 
Darstellungen im sachlichen Teilplan „Wind“.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinEG Stendal
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TÖB: (28)     Deutsche Telekom AG NL Mitte-Ost

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

28-1 Kenntnisnahme Die Ergänzung um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ nehmen wir zur Kenntnis.
Bitte beachten Sie bei eventuellen Planungen, 
dass keine Verpflichtung der Telekom 
Deutschland GmbH (alt Deutsche Telekom 
AG) besteht, einen Windkraftpark oder 
einzelne Windkraftanlagen an das öffentliche 
Telekommunikationsnetz der Telekom 
Deutschland GmbH anzuschließen.
Gegeben falls ist dennoch die Anbindung an 
das Telekommuniakationsnetz der Telekom 
Deutschland GmbH auf freiwilliger Basis und 
unter der Voraussetzung der Kostenerstattung 
durch den Vorhabenträger möglich. Hierzu ist 
jedoch eine rechtzeitige und einvernehmliche 
Abstimmung des Vorhabenträgers mit der 
Deutschen Telekom AG erforderlich.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinDeutsche 
Telekom

28-2 Stellungnahme vom 27.05.2010 gilt auch für 
Erörterung

Kenntnisnahme Entscheidung noch 
offen

neinDeutsche 
Telekom
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TÖB: (306)     Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“
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306-1 Bezug nehmend auf den Antrag der Gemeinde 
Fischbeck (jetzt Fischbeck- Wust) an die 
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark vom 
15.12.2009 auf Erweiterung des geplanten 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung eines Eignungsgebietes Nr. 
XV Fischbeck (Anlage) und die Ergänzung zu 
diesem Antrag vom 18.02.2010 (Anlage) 
übergeben wir Ihnen hiermit nochmals beide 
Schreiben als vollinhaltlich gültigen Bestandteil 
dieser unserer Stellungnahme zur Ergänzung 
des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 
(REP Altmark) 2005 um den sachlichen 
Teilplan „Wind“.

Die Gemeinde Fischbeck hat am 26.11.2009 
Aufstellungsbeschlüsse zur Einleitung von 
Bauleitplanverfahren für die Erweiterung des 
Windparks Fischbeck gefasst (Änderung des 
Flächennutzungsplans Fischbeck und 
Aufstellung des Bebauungsplans „Erweiterung 
Windpark Fischbeck“). Des Weiteren wurde 
eine Machbarkeitsstudie zum 
Vogelartenschutz erarbeitet, in der alle 
ursprünglich geplanten Erweiterungsflächen 
für den Windpark Fischbeck untersucht 
wurden. Den im Ergebnis dieser Studie 
reduzierten Flächen wurde seitens der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal 
zugestimmt, so dass Belange des 
Vogelartenschutzes einer Erweiterung des 
Windparks Fischbeck nicht entgegenstehen. 
Im geänderten Flächennutzungsplan wird 
neben der unveränderten westlichen 
Erweiterung (Fläche 1) nur die reduzierte 
nordöstliche Erweiterungsfläche (Fläche 2) als 
Sonderbaufläche für Windkraftanlagen 
dargestellt. Mit der Einleitung der 
gemeindlichen Bauleitplanung sowie der 
Untersuchung der Belange des 
Vogelartenschutzes und der Bestätigung der 
Ergebnisse durch die Unteren 
Naturschutzbehörde sind die seitens der 
Regionalplanung in der Beratung in Fischbeck 
am 10.11.2009 benannten Voraussetzungen 
erfüllt, um das Vorranggebiet Nr. XV 
Fischbeck zu erweitern. Dementsprechend 
muss das Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes Nr. XV Fischbeck 
entsprechend der beigefügten Karte geändert 
werden (Karte mit den Änderungsvorschlag für 
das Vorranggebiet Nr. XV Fischbeck).

Im Hinblick auf die gesetzlich verankerte 
Planungshoheit der Gemeinde und die 
Rechtssicherheit des Regionalplans müssen 
die im Regionalplan vorgenommenen 
Einschränkungen der übergeordneten 
Planungsebene angemessen auf das 
unbestritten zulässige Maß beschränkt werden 
und der Feinsteuerung auf den nachfolgenden 
Planungsebenen der erforderliche Spielraum 
zugestanden werden. Insbesondere sind hier 
naturschutzfachliche Belange zu nennen, die 
erst auf nachfolgenden Planungsebenen 
abschließend abgewogen werden können, wie 

Wird geprüft und für die Abwägung zum 
zweiten Entwurf aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenVG Elbe Havel 
Land
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Brutplätze einzelner Vogelarten, kleinräumige 
Biotope, einzelne Wohnbebauung im 
Außenbereich usw. In der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ muss textlich festgelegt werden, dass 
und inwiefern auf den nachfolgenden 
Planungsebenen, z.B. im Rahmen der 
gemeindlichen Bauleitplanung, eine 
kleinräumige Konkretisierung des 
Vorranggebietes erfolgen kann.

So sind die in beigefügter Karte dargestellten 
Erweiterungsflächen bereits als 
Konkretisierung des Vorranggebietes Nr. XV 
Fischbeck zu betrachten. Die Abgrenzungen 
der Erweiterungsflächen im Westen und im 
Nordosten des bisherigen Windparks wurden 
entsprechend der Machbarkeitsstudie zum 
Vogelschutz und unter Berücksichtigung der 
erforderlichen  Abstände zum 
Siedlungsbereich vorgenommen.
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

306-9 Erörterung Die Gemeinde Fischbeck hat am 26.11.2009 
Aufstellungsbeschlüsse zur Einleitung von 
Bauleitverfahren für die Erweiterung des 
Windparks Fischbeck gefasst (Änderungen 
des Flächennutzungsplanes Fischbeck und 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung
 Windpark Fischbeck“). Des Weiteren wurde 
eine Machbarkeitsstudie zum 
Vogelartenschutz erarbeitet, in der alle 
ursprünglich geplanten Erweiterungsflächen 
für den Windpark Fischbeck untersucht 
wurden. Den im Ergebnis dieser Studie 
reduzierten Flächen wurde seitens der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal 
zugestimmt, so dass Belange des 
Vogelartenschutzes einer Erweiterung des 
Windparks Fischbeck nicht entgegenstehen. 
Im geänderten Flächennutzungsplan wird 
neben der unveränderten westlichen 
Erweiterung (Fläche 1) nur die reduzierte 
nordöstliche Erweiterungsfläche (Fläche 2) als 
Sonderbaufläche für Windkraftanlagen 
dargestellt. Mit der Einleitung der 
gemeindlichen Bauleitplanung sowie der 
Untersuchung der Belange des 
Vogelartenschutzes und der Bestätigung der 
Ergebnisse durch die unteren 
Naturschutzbehörde sind die seitens der 
Regionalplanung in der Beratung in Fischbeck 
am 10.11.2009 benannten Voraussetzungen 
erfüllt, um das Vorranggebiet Nr. XV 
Fischbeck zu erweitern. Dementsprechend 
muss das Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes Nr. XV Fischbeck 
entsprechend der beigefügten Karte geändert 
werden (Karte mit dem Änderungsvorschlag 
für das Vorranggebiet Nr. XV Fischbeck).

Die Geschäftsstelle wird die eingereichten 
neuen Erkenntnisse prüfen und bei 
Anwendbarkeit in den Zweiten Entwurf zum 
sachlichen Teilplan Wind einarbeiten.

Entscheidung noch 
offen

offenVG Elbe Havel 
Land
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306-10 Erörterung Im Hinblick auf die gesetzlich verankerte 
Planungshoheit der Gemeinde und die 
Rechtssicherheit des Regionalplans müssen 
die im Regionalplan vorgenommenen 
Einschränkungen der übergeordneten 
Planungsebene angemessen auf das 
unbestritten zulässige Maß beschränkt werden 
und der Feinsteuerung auf den nachfolgenden 
Planungsebenen der erforderliche Spielraum 
zugestanden werden. Insbesondere sind hier 
naturschutzfachliche Belange zu nennen, die 
erst auf nachfolgenden Planungsebenen 
abschließend abgewogen werden können, wie 
Brutplätze einzelner Vogelarten, kleinräumige 
Biotope, einzelne Wohnbebauung im 
Außenbereich usw. In der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ muss textlich festgelegt werden, dass 
und inwiefern auf den nachfolgenden 
Planungsebenen, z.B. im Rahmen der 
gemeindlichen Bauleitplanung, eine 
kleinräumige Konkretisierung des 
Vorranggebietes erfolgen kann.

So sind die in beigefügter Karte dargestellten 
Erweiterungsflächen bereits als 
Konkretisierung des Vorranggebietes Nr. XV 
Fischbeck zu betrachten. Die Abgrenzung der 
Erweiterungsflächen im Westen und im 
Nordosten des bisherigen Windparks wurden 
entsprechend der Machbarkeitsstudie zum 
Vogelschutz und unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Abstände zum Siedlungsbereich 
vorgenommen.

Kenntnisnahme
Die Einarbeitung der vorhandenen Kenntnisse, 
insbesondere im Hinblick auf den Naturschutz 
sind unabhängig vom Planungsmaßstab.

Kenntnisnahme offenVG Elbe Havel 
Land
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306-11 Erörterung Wohnbebauung im Außenbereich
Der Schutzanspruch von Wohnbebauung im 
Außenbereich ist nach anerkannter 
Rechtssprechung geringer als im 
Innenbereich. Deshalb muss für 
Wohnbebauung im Außenbereich eine 
entsprechend geringe Pufferzone unter 
Berücksichtigung des erforderlichen 
Immissionsschutzes festgelegt werden. 
Die im Entwurf der Ergänzung des REP 
Altmark genannten Gründe für die 
Gleichbewertung sind zu pauschal. Der 
Einwand erfolgt rein vorsorglich im Hinblick auf 
eine mögliche Relevanz dieses 
Abstandskriteriums im Rahmen der 
Feinsteuerung des Vorranggebietes Nr. XV 
Fischbeck auf den nachfolgenden 
Planungsebenen.

Im Hinblick auf die Wohnbebauung im 
Außenbereich hat die Regionalversammlung 
abgewogen, dass im planerischen Konzept 
dieser der gleiche Schutzstatus eingeräumt 
wird, wie in den nach § 34 im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen. Mit dieser Festsetzung 
soll planerisch der Gleichheitsgrundsatz für die 
Bürger in der Region gewahrt werden. Das 
Plankonzept zum sachlichen Teilplan Wind 
zielt auch darauf ab, die Akzeptanz der 
Windenergie zu erhöhen, da die regionale 
Wertschöpfung bei diesen Maßnahmen und 
auch die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht 
hoch ist.

keine Berücksichtigung neinVG Elbe Havel 
Land

306-12 Erörterung Vogelschutzarten

Das Abstandskriterium der Einzelfallprüfung 
zum Vogelartenschutz hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Abgrenzung der 
Vorranggebiete, auch des Vorranggebietes Nr. 
XV Fischbeck. 
Der Vogelartenschutz kann aber nur die 
Grundlage einer abschließenden Abwägung 
der Abgrenzung von Vorranggebieten auf der 
grobmaßstäblichen Planungsebene des 
Regionalplans bilden, wenn eine ausreichende 
Ermittlung vorliegt. Nach den ausgelegten 
Materialien ist besonders anzuzweifeln, dass 
die einzelnen Brutplätze ausreichend ermittelt 
und abgewogen sind. Einzelne Brutplätze 
müssen in nachfolgenden, konkreten 
Planungsebenen betrachtet werden. In der 
Regel erfolgen erst ab der Ebene des 
Bebauungsplanes detaillierte Kartierungen. 
Für das Vorranggebiet Nr. XV Fischbeck 
liegen aber bereits konkrete Untersuchungen 
und Abstimmungen (s. Anlagen) vor, nach 
denen das Vorranggebiet entsprechend dem 
Änderungsvorschlag angepasst werden muss.

Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
weist Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie aus mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten, also Gebiete in denen sich 
die Windenergienutzung durchsetzen soll. Die
Kriterien des Konzeptes sind so gefasst, dass 
entsprechend den vorliegenden Erkenntnissen 
die Genehmigung von Windenergieanlagen 
möglich ist. Besonders naturschutzfachliche 
Belange stehen der Errichtung von 
Windenergieanlagen stark entgegen. Damit 
der Regionalplanung nicht vorgeworfen wird, 
sie sei eine Verhinderungsplanung, werden die 
problematischen Flächen, die grundsätzlich  
der Windenergie entgegenstehen nicht als 
Suchräume betrachtet.

keine Berücksichtigung neinVG Elbe Havel 
Land
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306-13 Erörterung Besonders wertvolle Bereiche für den 
Naturschutz.
Die Weißfläche ist laut Entwurf der Ergänzung 
des REP Altmark teilweise belegt mit den 
Restriktionen besonders wertvolle Bereiche für 
den Naturschutz > 1ha. Diese Aussage ist 
textlich nicht erläutert. Eine kartenmäßige 
Erläuterung war aufgrund des verfügbaren 
Materials nicht erkennbar. Der Belang ist 
abwägungstechnisch nicht nachvollziehbar. 
Aufgrund des bisherigen Kenntnisstandes wird 
davon ausgegangen, dass durch die 
Erweiterung des geplanten Vorranggebietes 
Nr. XV Fischbeck keine besonders wertvollen 
Bereiche für den Naturschutz > 1ha betroffen 
sind. Im Rahmen der gemeindlichen 
Bauleitplanung und der Vorhabensplanung 
erfolgen umfangreiche und detaillierte 
naturschutzfachliche Kartierungen  und 
Untersuchungen, so dass das Vorranggebiet 
Nr. XV Fischbeck dann ggf. kleinräumig 
konkretisiert werden kann.

Die besonders wertvollen Bereiche für den 
Naturschutz > 1ha werden ausgewiesen vom 
jeweiligen Bundesland. Die Fachkarten sind 
bei der Geschäftsstelle und auch bei den 
Naturschutzbehörden einsehbar. Ansonsten 
gilt analog die Feststellung zu den 
Vogelschutzarten im Rahmen der Erörterung.

Kenntnisnahme offenVG Elbe Havel 
Land
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306-14 Erörterung Vorbehaltsgebiet für Erstaufforstung

Ausgewiesene Vorbehaltsgebiete für 
Erstaufforstung dürfen nur im begründeten 
Einzelfall als Tabuflächen in die Abwägung 
eingehen. Das Vorbehaltsgebiet für 
Erstaufforstung im Bereich der geplanten 
Erweiterung des Windparks Fischbeck kann 
nicht zum pauschalen Ausschluss von 
Windkraftanlagen führen, da Aufforstungen in 
diesem Bereich nicht geplant und langfristig 
auch nicht zu erwarten sind. Ggf. muss eine 
Neubewertung des Vorbehaltsgebietes für 
Erstaufforstung auf aktueller Grundlage 
erfolgen. Aufgrund der bisherigen 
Abstimmungen wird davon ausgegangen, dass 
die vorgeschlagene Erweiterung des geplanten 
Vorranggebietes Nr. XV Fischbeck mit dem 
ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für 
Erstaufforstung vereinbart ist.

Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung

Im Entwurf des REP Altmark ist nicht erläutert, 
wie mit dem ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet 
für Wassergewinnung umgegangen wird. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass 
eine Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebietes 
für Wassergewinnung durch die Erweiterung 
des geplanten Vorranggebietes Nr. XV 
Fischbeck nicht zu erwarten ist.

Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der 
Raumordnung und müssen im Rahmen der 
Abwägung berücksichtigt werden. Im Fall des 
sachlichen Teilplanes Wind erfolgt die 
Überprüfung im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung.

Kenntnisnahme offenVG Elbe Havel 
Land

306-15 Erörterung Überregional bedeutsamer Rad-, Wander- und 
Reitweg

Entlang der Straße zwischen Fischbeck, 
Kabelitz und Mangelsdorf ist ein überregional 
bedeutsamer Rad-, Wander- und Reitweg 
ausgewiesen. Dazu wird in der Begründung 
nicht weiter ausgeführt. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass sich Vorranggebiete für 
Windenergienutzung und überregional 
bedeutsame Rad-, Wander- und Reitwege 
nicht gegenseitig ausschließen. Die Windparks 
in Fischbeck und Mangelsdorf  bestehen seit 
10 Jahren. Negative Auswirkungen auf den 
touristischen Weg sind nicht bekannt.

Kenntnisnahme

Ist kein Kriterium für die Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.

Kenntnisnahme neinVG Elbe Havel 
Land
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42 Anlage 1

306-2 Die im Entwurf der Ergänzung des REP 
Altmark genannten Gründe für die 
Gleichbewertung sind zu pauschal. Der 
Einwand erfolgt rein vorsorglich im Hinblick auf 
eine mögliche Relevanz dieses 
Abstandskriteriums im Rahmen der 
Feinsteuerung des Vorranggebietes Nr. XV 
Fischbeck auf den nachfolgenden 
Planungsebenen.

Wohnbebauung im Außenbereich
Der Schutzanspruch von Wohnbebauung im 
Außenbereich ist nach anerkannter 
Rechtssprechung geringer als im 
Innenbereich. Deshalb muss für 
Wohnbebauung im Außenbereich eine 
entsprechend geringere Pufferzone unter 
Berücksichtigung des erforderlichen 
Immissionsschutzes festgelegt werden. Die im 
Entwurf der Ergänzung des REP Altmark 
genannten Gründe für die Gleichbewertung 
sind zu pauschal. Der Einwand erfolgt rein 
vorsorglich im Hinblick auf eine mögliche 
Relevanz dieses Abstandskriteriums im 
Rahmen der Feinsteuerung des 
Vorranggebietes Nr. XV Fischbeck auf den 
nachfolgenden Planungsebenen.

Das Abstandskriterium Wohnbebauung ist ein 
Kriterium, welches das Schutzgut Mensch bei 
der Suche von Räumen für die Nutzung der 
Windenergie wichtet. Da die Regionalplanung 
nicht Anlagen konkret planen darf, ist auch die 
Abschätzung der Auswirkungen nur pauschal 
möglich.
Ausgehend von der historisch gewachsenen 
Besiedlungsstruktur mit vielen sehr kleinen 
Siedlungspunkten wurde im Rahmen der 
Abwägung beschlossen, dass das Schutzgut 
Mensch unabhängig von der Siedlungsgröße 
und -art gleich gewichtet wird.

Entscheidung noch 
offen

neinVG Elbe Havel 
Land

306-3 Vogelartenschutz Das Abstandskriterium der Einzelfallprüfung 
zum Vogelartenschutz hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Abgrenzung der 
Vorranggebiete, auch des Vorranggebietes Nr. 
XV Fischbeck. Der Vogelartenschutz  kann 
aber nur die Grundlage einer abschließenden 
Abwägung der Abgrenzung von 
Vorranggebieten auf der grobmaßstäblichen 
Planungsebene des Regionalplans bilden, 
wenn eine ausreichende Ermittlung vorliegt. 
Nach den ausgelegten Materialien ist 
insbesondere anzuzweifeln, dass die einzelnen 
Brutplätze ausreichend ermittelt und 
abgewogen sind. Einzelne Brutplätze müssen 
in nachfolgenden, konkreten Planungsebenen 
betrachtet werden. In der Regel erfolgen erst 
ab der Ebene des Bebauungsplanes detailierte 
Kartierungen. Für das Vorranggebiet Nr. XV 
Fischbeck liegen aber bereits konkrete 
Untersuchungen und Abstimmungen (s. 
Anlage) vor, nach denen das Vorranggebiet 
entsprechend dem Änderungsvorschlag 
angepasst werden muss.

Die Einbeziehung des Vogelartenschutzes 
erfolgte auf Basis der Daten, die von der 
unteren Naturschutzbehörde übergeben 
worden sind. Diese Daten wurden 
entsprechend aufgearbeitet und in das 
Plankonzept eingearbeitet. Im Rahmen der 
Umweltprüfung und auch ausgehend vom 
Planungsmaßstab sind die Daten zu 
verwenden, die vorhanden sind. Es besteht 
nicht die Pflicht, eigene Daten zu erheben. 
Weiterhin ist festzustellen, dass die 
Auswirkungen auf Natur und Umwelt nur 
pauschal bewertet werden können, da die 
Regionalplanung nicht anlagenkonkret plant.

keine Berücksichtigung neinVG Elbe Havel 
Land
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306-4 Diese Aussage ist textlich nicht erläutert. Die Weißfläche ist laut Entwurf der Ergänzung 
des REP Altmark teilweise belegt mit den 
Restriktionen besonders wertvolle Bereiche für 
den Naturschutz > 1ha.  Eine kartenmäßige 
Erläuterung war aufgrund des verfügbaren 
Materials nicht erkennbar. Der Belang ist 
abwägungstechnisch nicht nachvollziehbar. 
Aufgrund des bisherigen Kenntnisstandes wird 
davon ausgegangen, dass durch die 
Erweiterung des geplanten Vorranggebietes 
Nr. XV Fischbeck dann ggf. kleinräumig 
konkretisiert werden kann.

Die Restriktionen ergeben sich aus der 
Fachkarte des Landesamtes für Umweltschutz.
Entsprechend dem Auftrag, Suchräume zu 
identifizieren, in den sich die Windenergie als 
Vorrang durchsetzen kann, wurden im 
Umkehrschluss die Flächen ermittelt, in denen 
es zu Problemen kommen kann. Flächen, die 
in der Fachplanung als besonders wertvolle 
Bereiche für den Naturschutz ausgewiesen 
sind, sind mit großer Wahrscheinlichkeit 
problematisch für die Errichtung von 
Windenergieanlagen. 
Im Gegensatz zu Bauleitplanung und 
Genehmigungsplanung können die 
Gefährdungen nicht konkret abgeschätzt 
werden. 
Im Hinblick auf das Plankonzept ist es aber 
notwendig, die Flächen zu ermitteln, in denen 
sich Windenergie durchsetzen kann.

Kenntnisnahme neinVG Elbe Havel 
Land

306-5 Vorbehaltsgebiet für Erstaufforstung Ausgewiesene Vorbehaltsgebiete für 
Erstaufforstung dürfen nur im begründeten 
Einzelfall als Tabufläche in die Abwägung 
eingehen. Das Vorbehaltsgebiet für 
Erstaufforstung im Bereich der geplanten 
Erweiterung des Windparks Fischbeck kann 
nicht zum pauschalen Ausschluss von 
Windkraftanlagen führen, da Aufforstungen in 
diesem Bereich nicht geplant und langfristig 
auch nicht zu erwarten sind. Ggf. muss eine 
Neubewertung des Vorbehaltsgebietes für  
Erstaufforstung auf aktueller Grundlage 
erfolgen. Aufgrund der bisherigen 
Abstimmungen  wird davon ausgegangen, 
dass die vorgeschlagene Erweiterung des 
geplanten Vorranggebietes Nr. XV Fischbeck 
mit dem ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet für 
Erstaufforstung vereinbar ist.

Die Regionalversammlung hat beschlossen, 
dass die Vorbehaltsgebiete für Erstaufforstung 
nicht als Tabuflächen sondern als Flächen mit 
Restriktionen in die Abwägung gehen. Die im 
Entwurf enthaltene Regelung ist redaktionell 
falsch und wird für den zweiten Entwurf 
geändert.
Bezogen auf den Bereich Fischbeck ist 
festzustellen, dass die Flächen des 
Vorbehaltsgebietes für Erstaufforstung dem 
Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie 
zugeordnet worden sind.

teilweise 
Berücksichtigung

neinVG Elbe Havel 
Land

306-6 Vorbehaltsgebiete für Wassergewinnung Im Entwurf der Ergänzung des REP Altmark ist 
nicht erläutert, wie mit dem ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung 
umgegangen wird. Vorsorglich wird darauf 
hingewiesen, dass eine Beeinträchtigung des 
Vorbehaltsgebietes für Wassergewinnung 
durch die Erweiterung des geplanten 
Vorranggebietes Nr. XV Fischbeck nicht zu 
erwarten ist.

Für Vorbehaltsgebiete generell gilt, dass sie 
als Flächen mit Restriktionen und nicht als 
Tabuflächen in die Abwägung gehen.

Kenntnisnahme neinVG Elbe Havel 
Land
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306-7 Überregional bedeutsamer Rad-, Wander- und 
Reitweg

Entlang der Straße zwischen Fischbeck, 
Kabelitz und Mangelsdorf ist ein überregional 
bedeutsamer Rad-, Wander- und Reitweg 
ausgewiesen. Dazu wird in der Begründung 
nichts weiter ausgeführt. Vorsorglich wird 
darauf hingewiesen, dass sich Vorranggebiete 
für Windenergienutzung und überregional 
bedeutsame Rad-, Wander – und Reitwege 
nicht gegenseitig ausschließen. Die Windparks 
in Fischbeck und Mangelsdorf bestehen seit 
ca. 10 Jahren. Negative Auswirkungen auf den 
touristischen Weg sind nicht bekannt.

Rad, Wander- und Reitwege sind nicht 
Bestandteil der Abstandskriterien.

Kenntnisnahme neinVG Elbe Havel 
Land

306-8 Ausgelegte Materialien Die Karten in der Begründung sind zu klein 
und waren weder in den ausgelegten 
Unterlagen noch in der im Internet verfügbaren 
Datei lesbar. Die Abwägung war deshalb nicht 
nachvollziehbar.

Der Planungsmaßstab ist 1:100.000. Für den 
zweiten Entwurf werden keine Karten zu den 
Einzelthemen mehr beigelegt, da sie schlecht 
lesbar und unhandlich sind.

volle Berücksichtigung neinVG Elbe Havel 
Land

46 Arbeitskarten

306-16 Erörterung Ausgelegte Materialien

Die Karten in der Begründung sind zu klein 
und waren weder in den ausgelegten  
Unterlagen noch in der im Internet verfügbaren 
Datei lesbar. Die Abwägung war deshalb nicht 
nachvollziehbar.

Die Größe der Karten ist der 
Veröffentlichungsart geschuldet. Jeder 
Interessierte kann diese Karten bei der 
Geschäftsstelle einsehen.

Kenntnisnahme neinVG Elbe Havel 
Land
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TÖB: (313)     Verbandsgemeinde Seehausen/Altmark

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

313-2 Niederschrift der 5. Gemeinderatssitzung von 
16.06.2010 der Gemeinde Aland im 
Gemeindebüro im Ortsteil Krüden
Entwurf zur Ergänzung des Regionalen 

 Entwicklungsplanes um den Teilplan „Wind“ 
Anlage: Beschlussvorlage 10/05/05

Der Gemeinderat der Gemeinde Aland 
beschließt während seiner ordnungsgemäß 
geladenen Sitzung, dem Entwurf zur 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ zuzustimmen.

 Abstimmung7 Ja-Stimmen
  3 Nein-Stimmen
  1 Stimmenthaltung

Zustimmung Kenntnisnahme neinVG Seehausen
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8 III. 5.4.6.4.

313-1 Die Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark) 
schließt sich in ihrer Stellungnahme den 
Bedenken der Gemeinden Aland und 
Zehrental an und spricht sich ebenfalls gegen 
die Ausweisung eines Eignungsgebietes für 
die Nutzung von Windenergie im Bereich der 
Ortsteile Pollitz bzw. Groß Gartz aus.

In unmittelbarer Nähe des geplanten 
Eignungsgebietes befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet „Aland-Elbe-
Niederung“ und das Europäische 
Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“. Es 
werden Bedenken dahin geäußert, dass das 
Aufstellen von Windrädern in diesem Bereich 
mit dem Landschafts-und Naturschutz nicht zu 
vereinbaren ist.
Wir gehen davon aus, dass die für 
Wohngebiete und vorgeschriebenen 
Abstandsflächen nicht eingehalten werden.

Die Hinweise werden geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenVG Seehausen

313-3 Zustimmung Der Gemeinderat der Gemeinde Altmärkische 
Wische beschließt während seiner 
ordnungsgemäß geladenen Sitzung, dem 
Entwurf zur Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ zuzustimmen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Seehausen

313-4 Zustimmung Der Gemeinderat der Gemeinde Altmärkische 
Höhe beschließt während seiner 
ordnungsgemäß geladenen Sitzung, dem 
Entwurf zur Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan "Wind" zuzustimmen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Seehausen

313-5 Zustimmung Der Gemeinderat der Gemeinde Wahrenberg 
beschließt während seiner ordnungsgemäß 
geladenen Sitzung dem Entwurf zur 
Ergänzung des regionalen Entwicklungsplanes 
Altmark 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ zuzustimmen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Seehausen

313-6 Auf der Ratssitzung am 23.04.2010 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Zehrental den 
Beschluss gefasst , die Ausweisung eines 
Eignungsgebietes für die Nutzung von 
Windenergie im Bereich Pollitz abzulehnen.

Bedenken werden dahingehend geäußert, 
dass das Aufstellen von Windrädern mit dem 
Natur-und Landschaftsschutz nicht zu 
vereinbaren ist. In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das Landschaftsschutzgebiet „Aland-Elbe-
Niederung“ und das Europäische 
Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-Niederung“.

wird geprüft und für die Abwägung zum 
zweiten Entwurf aufgearbeitet

Entscheidung noch 
offen

offenVG Seehausen

313-7 Zustimmung Der Gemeinderat der Gemeinde Schönberg 
beschließt während seiner ordnungsgemäß 
geladenen Sitzung, dem Entwurf zur 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ zuzustimmen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Seehausen
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313-8 Der Stadtrat der Hansestadt Seehausen hat 
während seiner Sitzung am 20.05.2010 den 
Beschluss gefasst, dem Entwurf zur 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes 2005 um den sachl. 
Teilplan „Wind“ nicht zuzustimmen.

Innerhalb der Verbandsgemeinden Seehausen 
(Altm.) soll im Bereich Pollitz ein 
Eignungsgebiet für Windenergie ausgewiesen 
werden. Bedenken werden dahingehend 
geäußert, dass das Aufstellen in diesem 
Bereich mit dem Natur-und Landschaftsschutz 
nicht zu vereinbaren ist, da sich in 
unmittelbarer Nähe das 
Landschaftsschutzgebiet und auch 
Europäische Vogelschutzgebiet „Aland-Elbe-
Niederung“ befindet

wird geprüft und für die Abwägung zum 
zweiten Entwurf aufgearbeitet

Entscheidung noch 
offen

offenVG Seehausen
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TÖB: (321)     Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

321-1 Gemeinde Bellingen- Der Bürgermeister
Die Bürger haben sich nur in mündlicher Form 
dagegen ausgesprochen.

Es sind keine Vorschläge, Anregungen oder 
Bedenken von Bürgern eingegangen. 
Aber der Gemeinderat Bellingen hat mehrfach 
Beschlüsse gefasst, die sich gegen den 
Aufbau von Windrädern wenden!

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinEG Stadt 
Tangerhütte
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321-2 Gemeinde Grieben
als Gemeinderat können wir uns mit der 
geplanten massiven Erweiterung der Flächen 
zur Errichtung von Windkrafträdern in der 
Altmark nicht einverstanden erklären.

Aus unserer Sicht nimmt dies auf unzulässige 
Weise Einfluss auf die Landschaft zum 
Nachteil der Bürger und des Tourismus.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark
(REP Altmark) 2005 für den sachlichen 
Teilplan "Wind" werden Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten, die den Planvorbehalt des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslösen, 
festgelegt, um die Errichtung von 
Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
 
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

Kenntnisnahme neinEG Stadt 
Tangerhütte
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321-3 Erörterungstermin Herr Gruber, Stadt Tangerhütte erinnert 
nochmals an das Anschreiben, in dem  das 
Planzeichen für regional bedeutsame 
Standorte für Industrie und Gewerbe 
Mahlwinkel formuliert wurde. Im ersten Entwurf 
des Regionalen Entwicklungsplanes 2005 ist 
eigenartigerweise mit einem Planzeichen die 
Planung ausgewiesen worden und in diesem 
sachlichen Teilplan „Wind“ in den Bestand 
übergegangen. Dazu hat Herr Gruber noch 
keine Erklärung bekommen in seinen 
Unterlagen. Er weiß nicht, ob das ein 
redaktionelles Problem ist. Er fragt, ob es noch 
eine Antwort gegeben wird.

Herr Kunert bestätigt, dass das ein 
redaktionelles Problem ist, weil es zwei 
Umstellungen gibt, zum Ersten neue 
Planzeichen, die durch das Land im Rahmen 
des Landesentwicklungsplanes vorgegeben 
worden sind und zum Zweiten eine 
Systemumstellung von ARCVIEW auf 
ARCGIS. Daraus ergaben sich leichte 
Anpassungsschwierigkeiten, leichte Versatz- 
und Darstellungsprobleme. Das wird 
dementsprechend auf den aktuellen Stand des 
Regionalen Entwicklungsplanes 2005 gebracht.

volle Berücksichtigung offenEG Stadt 
Tangerhütte
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TÖB: (33)     DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

8 III. 5.4.6.4.

33-1 Es kann zu Einschränkungen in Bezug auf 
Anzahl und Größe bzw. Höhe der geplanten 
WKA und deren räumlichen Anordnung 
kommen.

Aufgrund der Tendenz, dass immer größere 
und höhere Windkraftanlagen (WKA) errichtet 
werden, ist der Anlagenschutzbereich nach § 
18a LuftVG gemäß ICAO EUR DOC 015 der 
Navigationsanlagen  VOR bis auf 15 km um 
diese erweitert worden. Da das Vorranggebiet 
für Windenergienutzung mit der Bezeichnung 
XX bei Pollitz eine mittlere Entfernung von ca. 
10 km zur Navigationsanlage Brünkendorf 
DVORDME (BKD) hat, bedürfen konkrete 
Planungen daher der Vorlage über die 
zuständige Luftfahrtbehörde.

Höhe und Anzahl darf die Regionalplanung 
nicht bestimmen, das wird im 
Genehmigungsverfahren geregelt.

teilweise 
Berücksichtigung

neinDFS

33-2 Hinweis Windkraftanlagen, die eine  Bauhöhe von 100 
m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß 
§ 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) der 
luftrechtlichen Zustimmung durch die 
Luftfahrtbehörde. Art und Umfang  der Tag- 
und Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens von der 
Luftfahrtbehörde festgelegt.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinDFS
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TÖB: (34)     GDF Suez Deutschland GmbH E8P

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

34-2 Stellungnahme vom 24.03.2010 bleibt für 
Erörterung bestehen

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinGDF Suez
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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34-1 Hinweise Ihr Vorhaben befindet sich teilweise in dem  
Bergwerksfeld Struktur Altmark, welches der 
GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH als 
Bergwerkseigentümer das Recht zur 
Aufsuchung und Gewinnung von gasförmigen 
Kohlenwasserstoffen und unterirdischen  
behälterlosen Speicherung gewährt. Nach § 
110 Bundesberggesetz (BbergG) besteht eine 
Anpassungspflicht durch den Bauherrn bei der 
Einrichtung, Erweiterung oder wesentlichen 
Veränderung einer baulichen Anlage.

Eine Überprüfung des Sachverhaltes ergab, 
dass sich im gesamten Planungsgebiet 
diverse Erdgastransportleitungen, E-Kabel, 
verfüllte und in Produktion befindliche 
Tiefbohrungen, sowie Zufahrten der GDF 
SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH befinden. 
Anlage 1 zeigt eine Übersicht der 
Tiefbohrungen. Betroffene betriebliche 
Anlagen sind in den Anlagen 2-4 detailliert 
dargestellt.

Zu unseren Anlagen sind folgende 
Anforderungen und Einschränkungen zu 
beachten:

 - Die prinzipielle Lage unserer Leitung wird vor 
Ort an markierten Punkten durch 
Hinweisschilder angezeigt, welche nicht 
verändert, beschädigt oder beseitigt werden 
dürfen.

 - Die Leitungen sind zur Sicherheit ihres 
Bestandes in einem Schutzstreifen verlegt, 
bezogen auf die Rohrachse beträgt der 
Schutzstreifen:

   DN 150 4 m 
                                                                     

        >    DN 150   ≤ DN 4006 m 

- Innerhalb des Schutzstreifens dürfen 
betriebsfremde Bauwerke, Anlagen und 
Leitungen nicht errichtet werden, Ausnahmen 
sind gesondert zu vereinbaren.

 - Der Schutzstreifen muss befahrbar sein und 
eine einwandfreie Wartung und Instandhaltung 
der Transportleitung ermöglichen.

 - Es ist auszuschließen, dass zusätzliche 

Die geforderten Abstände sind Bestandteil der 
konkreten Genehmigungsverfahren.

Kenntnisnahme neinGDF Suez
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Druckbeanspruchungen auf die Anlagen 
wirken.

 -  Die Bedeckung der Anlagen darf nicht 
verändert werden.

- Die Lagerung von Materialien während der 
Bauphase darf auf unserem Schutzstreifen 
nicht vorgenommen werden.

 - Messsäulen und die dazugehörigen E- Kabel, 
sowie die Hinweissteine dürfen nicht 
verändert, beschädigt oder beseitigt werden.

- Alle Arbeiten im Bereich des Schutzstreifens 
von Leitungen der GDF-SUEZ sind so 
auszuführen, dass vorhandene Leitungen in 
ihrem Bestand nicht gefährdet werden.

 - Im Bereich kreuzender Anlagen unseres 
Unternehmens ist nur Handschaltung erlaubt.

 - Im Kreuzungsbereich muss der vertikale 
Mindestabstand > 0,30 m betragen. Beim 
Einsatz von Horizontalbohrverfahren beträgt 
dieser Mindestabstand > 1,0 m. Dabei sind die 
GDF SUEZ-Leitungen, die eine 
Erdüberdeckung von 1,00 m bis 3,00 m 
aufweisen, in einem Mindestabstand zu 
unterfahren.

- Die Zufahrt zu unseren Anlagen muss 
ständig gewährleistet sein. Eine zeitweilige 
Beschränkung von Straßen und Wegen, die 
der GDF SUEZ als Zuwegung dienen, sind 
rechtzeitig vorher mit dem Leiter des 
Bereiches Rückbau Herrn Badel (Tel. 03901-
30456 2111 oder 0170/4589085) und dem 
Leiter des Betriebs Altmark Herrn Paucke 
(Tel.03901-881305 oder 0160/90504405) 
abzustimmen. Des Weiteren muss das 
Befahren der Straße nach den Bauarbeiten für 
Fahrzeuge mit 40 t Gesamtgewicht zulässig 
sein.

 - Die erdverlegten Anwendungen (überwiegend 
Bitumenumhüllung) unseres Unternehmens 
sind durch fremdgespeiste kathodische 
Korrosionsschutzanlagen geschützt.

 - Im 50 m Bereich unserer erdverlegten 
Anlagen ist daher mit Streuströmen zu 
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rechnen.

 - Diese Streustromgefährdung bezieht sich lt. 
DIN 57150/VDE 0150 u.a. auf folgende 
metallene Anlagen (Auszug aus DIN 57150):

a.) Metallene Rohrleitungen, Kabel mit 
Metallbewehrung oder Metallmantel, 
ausgenommen Kabel, bei denen ein äußerer 
Isoliermantel gegenüber Dicke und 
Zuverlässigkeit den mechanischen Schutz und 
den Korrosionsschutz auch nach dem 
Verlegen übernimmt.

 b.)agerbehälter und mit ihnen in Verbindung 
stehende metallende Bauteile.

 c.)Erdungsanlagen von Starkstrom- und 
Fernmeldeanlagen einschließlich 
Informationsanlagen, die mit anderen 
geordneten Anlagen verbunden sind oder die 
größere Ausdehnung haben, z.B. 
Erdungsnetze von Umspannanlagen.

- Sollten erdverlegte metallene Anlagen durch 
Sie in diesem Gebiet installiert werden, 
empfehlen wir Ihnen zusätzlich 
Korrosionsschutzmaßnahmen bzw. 3 Monate 
nach Inbetriebnahme Ihrer Anlage eine 
Beeinflussungsmessung vorzunehmen.

 - Nach einer Verfügung des Landesamtes für 
Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt 
haben die Windkraftanlagen einen 
Sicherheitsabstand zu unterirdisch verlegten 
Leitungen von mindestens der Höhe der 
Windkraftanlagen inklusive der Hälfte des 
Rotorblattes, mindestens aber 50 m, 
gemessen von der Mitte des Schutzstreifens 
der Leitungstrasse, einzuhalten. 

 - Der Sicherheitsabstand von 
Windkraftanlagen zu unterirdisch verlegten 
Leitungen beträgt mindestens die Höhe der 
Windkraftanlage (Nabenhöhe) plus 10 %, 
gemessen ab der Achse der Leitungen

 - Im Hause der GDF SUEZ wurde festgelegt, 
dass verfüllte Tiefbohrungen in einem Umkreis 
von 5 m nicht überbaut werden dürfen.

Die Angaben zur Lage von Anlagen der GDF 
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SUEZ sind  solange als unverbindlich zu 
betrachten, bis die tatsächliche Lage in der 
Örtlichkeit durch Ortung bzw. Suchschachtung 
festgestellt wurde.
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TÖB: (341)     Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck

8 III. 5.4.6.4.

341-1 Der Gemeinderat Eichstedt stimmt dem 
Regionalen Entwicklungsplan, Teilplan „Wind“ 
zu.

Der im Plan genannte Bebauungsplan 
„Windpark Baben-Ost“ wird seit 2004 nicht 
weiter bearbeitet. Nach der öffentlichen 
Auslage des Planes und der Beteiligung der 
TÖB wurde das Verfahren eingestellt. Der 
Vorhabensträger hat das Baurecht für zwei 
Windkraftanlagen ohne die Aufstellung des 
Bebauungsplanes erlangt. Weitere Bedenken, 
Hinweise oder Anmerkungen zum Regionalen 
Entwicklungsplan bestehen nicht.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Arneburg 
Goldbeck

341-2 Gemeinderat Goldbeck gibt zum oben 
genannten Plan folgende Stellungnahme ab:

Im vorliegenden Plan sind innerhalb der 
Gemarkung der Gemeinde Goldbeck die 
Vorranggebiete XVIII und XVII ausgewiesen. 
Mit diesen Vorranggebieten ist eine Vielzahl 
von Windenergieanlagen im Bereich des 
Gemeindegebietes möglich. Die Ausweisung 
zusätzlicher Vorranggebiete sollte 
ausgeschlossen werden.
Das Vorranggebiet XVIII ist zu erweitern. Die 
Erweiterungsfläche ist in der beiliegenden 
Karte 1 gekennzeichnet. Auch für die 
Erweiterungsfläche sind die Mindestabstände 
einzuhalten. Aus Sicht des Gemeinderates 
Goldbeck ist die strikte Einhaltung der 
vorgegebenen Abstandregelungen zwingend. 
Ausnahmen dürfen nicht zugelassen werden.
Es scheint, dass bei der Festlegung des 
Vorranggebietes  XVIII die Einzelbebauung in 
der Ortslage Petersmark (Hof Böker) nicht 
berücksichtigt wurde. Die Karte 2 zur 
Kennzeichnung des Standortes liegt dieser 
Stellungnahme bei. Eine Überprüfung ist dem 
Gemeinderat auf Grund der vorgelegten 
Planungsunterlagen nicht möglich.
Weitergehende Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken bestehen nicht.

Mit dem Plan sollen die Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie ausgewiesen 
werden, die gleichzeitig einen Ausschluss an 
anderer Stelle im Plangebiet bewirken.
Die Hinweise hinsichtlich Erweiterung und zur 
Einzelbebauung Hof Böker werden geprüft und 
für die Abwägung zum zweiten Entwurf 
aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenVG Arneburg 
Goldbeck
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341-3 Zum oben genannten Plan gibt die Gemeinde 
Hassel folgende Stellungnahme ab:
Der Gemeinderat Hassel spricht sich gegen 
die Ausweisung des VR Gebietes VXI aus.

Im vorliegenden Plan ist in der Gemarkung der 
Gemeinde Hassel das Vorranggebiet XVI 
ausgewiesen.
Der bestehende Windpark grenzt direkt an den 
Ortsteil Wischer an. Der Ort Wischer hat einen 
hohen touristischen und  Erholungswert. Der 
Wander-, Radfahr, und Badtourismus hat sich 
auf Grund der landschaftlichen und natürlichen 
Bedingungen entwickelt. Bei der Ausweisung 
weiterer Eignungsgebiete für 
Windenergieanlagen sind auf Grund der 
Nutzung im Ort Wischer strengere 
Abstandsregelungen heranzuziehen. Der 
Abstand zur Wohnbebauung sollte 5.000 m 
betragen. Die Auswirkung der Anlagen auf das 
Schutzgut Mensch sind erheblich. Schon 
heute kann beobachtet werden, dass bei 
ungünstiger Windrichtung und Sonnenstand 
der Schattenwurf und der Lärmeinfluss 
erheblich sind und zu Störungen im 
Wohlbefinden und Gesundheit der Menschen 
führen. Es sind Schlafstörungen, 
Kopfschmerzen und Unwohlsein zu 
beobachten.

Die zur Verfügung gestellten 
Planungsunterlagen sind teilweise auf Grund 
des gewählten Maßstabs ungeeignet, um die 
gegebenen Begründungen zu prüfen. Die 
Bezeichnung des VR XVI ist irritierend, da die 
Gemarkung Storkau und Hassel offensichtlich 
nicht mehr  betroffen sind.

Im Rahmen der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
geht es darum, ein räumliches Konzept zur 
Errichtung von Windenergieanlagen zu 
erstellen, um ein planvolle Konzentration von 
Windenergieanlagen zu erreichen, 
Nutzungskonflikte mit anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen zu 
minimieren und letztendlich einen Wildwuchs 
von Windenergieanlagen zu verhindern.  
Der Abstand zur Wohnbebauung ist 
entsprechend den derzeitigen 
Rechtsprechungen zu Regionalplänen 
angepasst. Ein größerer Abstand zu 
Wohnbebauung ist unter heutiger Kenntnislage 
nicht begründbar. 
Die Überprüfung hinsichtlich schädlicher 
Auswirkungen von Windenergieanlagen kann 
nur bezogen auf den konkreten Fall 
geschehen. Da die Regionalplanung keine 
anlagenkonkrete Planung durchführen darf, 
kann das nur innerhalb eines 
Genehmigungsverfahrens geprüft werden.
Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 

Kenntnisnahme neinVG Arneburg 
Goldbeck
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und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtsicher sein,  wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

341-4 Zustimmung Die Erörterung der Planung fand auf der 
Gemeinderatsitzung am 06.05.2010 statt.
Der Gemeinderat Hohenberg-Krusemark 
stimmt dem Regionalen Entwicklungsplan, 
Teilplan „Wind“ zu.
Weitere Bedenken, Hinweise oder 
Anmerkungen zum Regionalen 
Entwicklungsplan bestehen nicht.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Arneburg 
Goldbeck

341-5 Zustimmung Die Hansestadt Werben (Elbe) erhebt keine 
Einwendungen gegen den vorliegenden 
Entwurf.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinVG Arneburg 
Goldbeck
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341-6 Die Unterlagen zum Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark – Teilbereich „Wind“ 
sind im Bauausschuss der Verbandsgemeinde 
am 11.05.2010 und in der Sitzung des 
Verbandsgemeinderates am 17.05.2010 
erörtert worden. Zu oben genannter Planung 
gibt der Verbandsgemeinderat folgende 
Stellungnahme ab:

Es sollte auf die alleinige Ausweisung von 
Windeignungsgebieten verzichtet werden. 
Insbesondere die vorgegebene 
Abstandsregelung der Eignungsgebiete 
untereinander von mindestens 5.000 m wird 
abgelehnt. Durch diese Regelungen werden 
bestehende, bewährte und in der Bevölkerung 
akzeptierte Einzelanlagen bzw. kleine, durch 
FNP teilweise gesicherte Windparks in ihrem 
dauerhaften und nachhaltigen Bestand 
gefährdet. Ein Repowering wird durch diese 
Festlegungen unterbunden. Den bestehenden 
Anlagen muss die Möglichkeit der Erneuerung 
oder Modernisierung gegeben werden.
An den vorhandenen Standorten selbst, sollte 
auch eine moderate und verträgliche 
Entwicklung und Erweiterung möglich sein, 
wenn es der Wille der örtlichen Gemeinden ist.
Bei der Genehmigung von Anlagen sind die 
Belange der Menschen im besonderem Maße 
zu berücksichtigen und zu schützen. Eine 
Aufweichung der Mindestabstände zur 
Wohnbebauung von mindestens  1.000 m darf 
nicht zugelassen werden.

Der Mindestabstand von 5 km wurde im 
Rahmen eines Gutachtens für die 
Planungsregion Altmark empfohlen. Hierbei 
wurde die sehr flache und weiträumige 
Topografie zu Grunde gelegt. Der Abstand 
dient dazu, eine Überprägung der Landschaft 
zu vermeiden.  Diese Abstände von Windparks 
untereinander sind in der aktuellen 
Rechtsprechung bestätigt.
Die Festlegungen zum Repowering sind 
Vorgaben des Landesentwicklungsplanes die 
durch die Regionalplanung umgesetzt werden 
müssen.
Der 1.000 m Puffer zur Wohnbebauung ist ein 
planerisches Kriterium, um das Schutzgut 
Mensch in der Abwägung der konkurrierenden 
Nutzungen zur Ermittlung der Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie zu wichten. Es 
besteht kein Rechtsanspruch darauf in 
anderen Verfahren. Dieses Kriterium wurde 
eingeführt, da die Regionalplanung nicht 
anlagen- und standortkonkret planen darf und 
damit auch keine detaillierten Kenntnisse über 
die Auswirkungen zukünftiger 
raumbedeutsamer Maßnahmen hat.
Die Geschäftsstelle bringt einen Vorschlag ein  
hinsichtlich eines Repowering kleiner, durch 
Bauleitplanung gesicherter Windparks.

Entscheidung noch 
offen

neinVG Arneburg 
Goldbeck

341-7 Die Stadt Arneburg beantragt die Ausweisung 
des Vorranggebietes XVI in der Ausdehnung, 
wie sie in der Karte dargestellt ist.

Aus Sicht des Stadtrates Arneburg wäre die 
Ausweisung des Vorranggebietes mit einer 
weiteren Ausdehnung in östlicher Richtung 
angezeigt. Unter Einhaltung der aufgestellten 
Abstandskriterien kann das Vorranggebiet 
erweitert werden. Durch die Vergrößerung der 
Fläche des Vorranggebietes kann die 
vorhandene Infrastruktur zum Betrieb der 
Windenergieanlagen besser ausgelastet 
werden. Eine Erweiterung der Produktion von 
Strom aus regenerativen Energiequellen kann 
erreicht werden, ohne dass weitere 
Landschaftsteile erstmalig durch WEA belastet 
werden.
Dieser Stellungnahme liegt eine Karte zur 
Darstellung der beantragten 
Erweiterungsflächen bei.

Der Hinweis wird geprüft. 
Seitens anderer Träger öffentlicher Belange 
wird die Nichtausweisung gefordert, da 
Schutzgüter des Naturschutzes beeinträchtigt 
werden.
In Zusammenarbeit mit der 
Naturschutzbehörde wird geprüft, welche 
Möglichkeiten der Erweiterung bestehen. 
Das Ergebnis wird der Abwägung zum zweiten 
Entwurf zugeführt.

Entscheidung noch 
offen

offenVG Arneburg 
Goldbeck
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TÖB: (371)     Agrargenossenschaft Beetzendorf

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“
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371-1 zu VR XXII Rohrberg

Wir lehnen die Ausweisung des 23 ha großen 
Vorranggebietes ab.

Wir sind ein Landwirtschaftsbetrieb, der auf 
dem ausgewiesenen Vorranggebiet ca. 75 % 
der Fläche landwirtschaftlich nutzt.
Dabei handelt es sich um die Bewirtschaftung 
von Eigentumsflächen, Pachtflächen und 
Flächen aus Tauschverträgen.
Der Bau von Windkraftanlagen würde die 
Bewirtschaftung der Flächen wesentlich 
erschweren.
Es kommt zum Entzug von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche durch den Standort der Anlagen, 
den notwendigen Zuwegungen sowie durch die 
erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen.
Jeglicher Entzug von landwirtschaftlichen 
Flächen wird von uns abgelehnt.
Die Fläche des Vorranggebietes für 
Landwirtschaft.
Mit dieser Ausweisung im Regionalen 
Entwicklungsplan sollen die vorhandenen 
Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft 
gestärkt werden.

Die flächengleiche Ausweisung als 
Vorranggebiet für Windenergie läuft diesem 
Grundsatz entgegen.
Kennzeichnend für die Altmark sind eher 
ertragsschwache Böden, auf denen sich seit 
Jahren stabile Betriebe entwickelt haben.
Deren Produktionsgrundlage ist zu erhalten, 
was nicht zuletzt auch durch die Ausweisung 
von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft 
erfolgen soll.
Mit Erstaunen haben wir festgestellt, dass nur 
landwirtschaftliche Flächen mit mehr als 51 
Bodenpunkten, die sich innerhalb von 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft 
befinden, von der Bebauung mit 
Windenergieanlagen frei zu halten sind.
Auf welcher Rechtsgrundlage wurde innerhalb 
von ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten diese 
hohe Grenze für die im Durchschnitt eher 
ertragsschwache Region eingezogen?
Wir halten auch landwirtschaftliche 
Produktionsflächen unterhalb der 51 
Bodenpunkte für schützenswert.
Unser Betrieb bewirtschaftet Flächen, die im 
Durchschnitt nur 40 Bodenpunkte aufweisen.
Die Flächen mit besseren Bodenbonitäten 
befinden sich innerhalb der ausgewiesenen 
Fläche für die Windenergieeignung und 
werden u.a. für den Anbau von Zuckerrüben 

Berücksichtigung.
Im Rahmen der Abwägung zum zweiten 
Entwurf werden die Bonitäten in den 
ermittelten Weißflächen im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung neu bewertet.
Der Regionalversammlung wird empfohlen, die 
Abstandsregelung unter Punkt 22 um 
folgenden Satz zu ergänzen:
Die Ermittlung der durchschnittlichen 
Bodenpunktzahl wird bezogen auf die jeweilig 
konkrete Weißfläche vollzogen.

Die bisher angegebenen Bonitäten sind 
Durchschnittswert, die großräumig ermittelt 
und der Regionalen Planungsgemeinschaft 
bekanntgegeben worden sind. Dadurch kann 
es sich ergeben, dass die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl in den kleinräumigeren 
Vorranggebieten einen anderen Durchschnitt 
aufweist als in einem großräumigeren Maßstab.

Entscheidung noch 
offen

offenAgrargen.Beetz
endorf
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genutzt.
Nach unserem Erkenntnisstand liegen die 
Bonitäten der angerissenen Flurstücke 
zwischen 51 und 58 Bodenpunkten.
Somit ergibt sich ein raumordnerisch - 
fachbezogenes Ausschlussgebiet, in dem die 
Landwirtschaft Vorrang hat.

43 Anlage 2

371-2 zu VR XXII Rohrberg

Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsprüfung

Die Entfernung des Vorranggebietes zum FHH 
Gebiet Nr. 0170 LSA Rohrberger Moor beträgt 
nur 1.000 m.

Die Verträglichkeit mit den genannten 
Schutzgütern überprüft wird.

Entscheidung noch 
offen

offenAgrargen.Beetz
endorf
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TÖB: (373)     BG v. Blücher-Weber GbR

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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373-1 Als Bewirtschafter landwirtschaftlicher Flächen 
im Bereich des geplanten Windparks sprechen 
wir uns gegen die Errichtung des Windparks 
am Standort Wiepke/ Schenkenhorst aus. 
Grund ist der dafür ungünstige Standort.

Das Gelände weist eine geringe Höhe mit 30 
m über HN aus, benachbarte westliche 
Gebiete (Höhenzug Hellberge) erreicht Höhen 
von 165 m HN. Das bedeutet auf engstem 
Raum kommen in der norddeutschen 
Tiefebenen Höhendifferenzen zustande, die 
überhöhte Anlagen zur wirtschaftlichen 
Windnutzung notwendig machen. Dies wird 
durch den Umstand verschärft, dass 75 % der 
Winde aus westlicher Richtung kommen.
Der Standort ist gekennzeichnet als 
Niederungsgebiet mit hohen 
Grundwasserständen, die Nutzungsart ist 
Grünland. Das Gelände wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten melioriert, so dass 
eine Bewirtschaftung möglich wurde.
Aufgrund der zu erwartenden Bauhöhe der 
Anlagen (bis 180 m über Gelände) ergeben 
sich mit dem Standort Konflikte, die nicht 
lösbar sind. Durch überdimensionale 
Gründungsmaßnahmen aufgrund der Bauhöhe 
sind starke Grundwasserhaltungen notwendig, 
die zum Zeitpunkt ihrer Durchführung 
angrenzendes Gelände trockenfallen lassen 
und gleichzeitig durch die zu fördernden 
Mengen einen nicht unerheblichen, 
nachhaltigen Eingriff in den Wasserhaushalt 
verursachen. Gravierender ist aber die 
dauerhafte Anwesenheit der übergroßen 
Fundamente, die einen Strömungswiderstand 
im Grundwasserleiter (Strömungsrichtung von 
den Hellbergen in Richtung Milde) darstellen. 
Die vorhandenen Meliorationsanlagen werden 
in ihrer Funktion und ihrem bautechnischen 
Zustand beschädigt. Die Folge sind 
Verschlechterungen der Boden- und 
Wasserverhältnisse weit über den einzelnen 
Fundamentstandort hinaus. Dies wiederum 
stellt einen finanziellen Schaden für den 
Bewirtschafter und Eigentümer dar.
Betrachtet man den zu erwartenden Eingriff 
während der Bauphase durch schwere Geräte, 
dann ist der nachhaltige Schaden noch größer.
Durch die Anwesenheit der 
Windenergieanlagen wird die Beweidung des 
Grünlandes stark eingeschränkt (z.B. 
Eisschlag).
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass der 
Standort aufgrund geomorphologischer Lage 
(in der Senke konkav) und der Kennzeichnung 
als Niederungsgebiet mit Grünlandnutzung 

Eine Bewertung der eingesetzten 
Anlagentypen sowie ihre Bauausführung ist 
nicht Bestandteil der Regionalplanung. Das 
erfolgt im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens. Das Gleiche gilt 
auch für die Wasserhaltung. 
Die generelle Privilegierung ist im § 35 BauGB 
geregelt.

keine Berücksichtigung offenBG Blücher-
Weber
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nicht zu Errichtung von überdimensionalen 
Anlagen geeignet ist und deren Errichtung 
einem unverhältnismäßigen Eingriff bedeutet. 

Die Definition, dass Außenbereiche zur 
Errichtung von Windenergieanlagen 
prädestiniert sind und andere Nutzungen 
(Verkehrsplanungen usw.) dem nicht 
entgegenstehen, qualifiziert einen Standort 
nicht ausreichend. Uns bekannte Standorte im 
Umland sind vollkommen anders 
gekennzeichnet, grundwasserfern, konvex und 
mit der Nutzung Acker oder sogar Stilllegung 
(aus der landwirtschaftlichen Produktion 
genommen).

25.11.2010 eite 69 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (374)     BI "Gegen das Steinkohlekraftwerk Arneburg e.V.2

17 V. Umweltbericht

25.11.2010 eite 70 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

374-1 Bürgerinitiative kritisiert 
Regionalentwicklungsplan "Altmark"

Die Bürgerinitiative gegen das 
Steinkohlekraftwerk hat mit Interesse die 
Neufassung  des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan "Wind" 
verfolgt. 
Da  uns die Erneuerbaren Energien besonders 
wichtig sind, begrüßen wir es,  wenn eine 
Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung 
von Windenergie erfolgt. 
Wie im Teilplan dargestellt wird, handelt es 
sich um Vorranggebiete zur Nutzung von 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten. Neben verschiedenen 
Ausschlusskriterien, wie besiedelten 
Bereichen, Vorranggebieten für 
Rohstoffgewinnung, Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten gibt es weitere 
Bewertungen, die in die Planung eingeflossen 
sind. 
Leider ist nicht erkennbar, dass Daten zum 
Vogelzug, zu Rast- und Brutgebieten von 
Vögeln oder auch zu den Fledermäusen 
Eingang in die Planung fanden. Dabei dürften 
für einige Gebiete doch umfangreiche 
Untersuchungen zur A 14 vorliegen. Sachsen-
Anhalt hat zum Beispiel eine besondere 
Verantwortung für die Erhaltung des Roten 
Milans, eines Greifvogels, den wir auch unter 
der Bezeichnung "Gabelweihe" kennen und 
der durch Windenergieanlagen besonders 
gefährdet ist. Der Landtagsabgeordnete,  Herr 
Ralf Bergmann, hat jüngst integrative 
Nutzungskonzepte zum Schutz dieser Vogelart 
gefordert. Dies kann man nur unterstützen, 
denn wenn wir diesem Vogel durch die 
Autobahn, durch die Ausweisung von 
Gewerbegebieten an der A 14, durch die 
zunehmende und unkontrollierte 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
für Maismonokulturen seinen Lebensraum 
mehr und mehr entziehen, müssen wir uns 
nicht wundern, wenn er auch aus unserer 
Region verschwindet.  
 Biogasanlagen sind eigentlich eine gute 
Sache, aber können wir eine solche Häufung 
von Biogasgroßanlagen in der Altmark 
verkraften? Hier fehlen klare 
Rahmenbedingungen und eine 
raumordnerische Planung oder Steuerung. 
Was geschieht mit unseren Böden, wenn 
jahrelang nur noch Mais und (Biogas-)Gülle 

Kein konkreter Änderungsvorschlag zum 
sachlichen Teilplan "Wind"
Im Rahmen der Umweltprüfung werden alle 
Daten berücksichtigt, die der Regionalen 
Planungsgemeinschaft vorliegen.

Kenntnisnahme neinBI Gegen 
Steinkohle
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auf den Acker kommen. Da muss man 
ökologisch nicht besonders gebildet sein, um 
zu erkennen, dass dies nichts mehr mit 
Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dabei gebe es 
Möglichkeiten der Einflussnahme über 
Nachhaltigkeitszertifikate Grünlandbonus oder 
Ähnlichem, damit am Ende auch Bio drin ist, 
wo Bio draufsteht. Bei der gegenwärtigen 
Praxis dürfte es am Ende nur einen lachenden 
Dritten geben, die Genpflanzenlobby.
Sorgen bereitet uns auch eine Nachricht, dass 
von der BVVG das Bergwerksfeld Osterholz 
zum Kiesabbau ausgeschrieben wurde, eine 
Fläche von 324 ha in Elbnähe sowie einer 
Erweiterungsfläche von 30 ha. Hier liegen 
lukrative Vorkommen an  Kies- und 
Kiessanden als Zuschlagstoff für Beton. Die 
Ausschreibungsfrist endete vor wenigen 
Tagen. Diese Fläche wurde im 
Regionalentwicklungsplan 2005 als 
Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung 
ausgewiesen, obwohl der  
Landesentwicklungsplan hier ein 
Vorbehaltsgebiet für das ökologische 
Verbundsystem vorsieht und in unmittelbarer 
Nähe ein NATURA 2000 –Gebiet liegt!  Haben 
die Gemeinden und Verbände diese 
Entscheidung damals mitgetragen?
Ähnliche Fragen stellen sich auch, betrachtet 
man das im REP ausgewiesene 
Industriegebiet Mahlwinkel/Cobbel. Eine 
Bürgerinitiative kämpft hier seit Jahren gegen 
eine geplante riesige Schweinemastanlage 
eines niederländischen Unternehmers. Nun 
wurde im Zusammenhang mit dem Teilplan 
Wind kurzerhand das Planzeichen für den 
Standort verändert. Aus einer sogenannten 
„abgestimmten Planung“ für den Industrie- und 
Gewerbestandort wurde nun „Bestand“.  Auf 
welcher Grundlage ist dies geschehen?
Unverändert blieb bisher die kartographische 
Darstellung im REP einer 
Abfallbehandlungsanlage im Industrie- und 
Gewerbegebiet Arneburg. Ist dies Schnee von 
gestern oder doch ganz aktuell ?
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TÖB: (375)     Bindemann, Horst

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

375-1 Ich bin Grundstückseigentümer von Flächen in 
der Gemarkung Recklingen und wünsche die 
Aufnahme der Fläche im Bereich der alten 
Bahntrasse (Gebiet Flur 3 von Recklingen und 
Apenburg) als Windeignungsgebiet.

Ich habe meine Flächen bereits der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
sehe in der Errichtung von Windkraftanlagen 
einen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
alternativen Energien. Die hierdurch möglichen 
Einnahmen in der Gemeinde werden sicherlich 
dringend benötigt.
 
Durch die Einnahmen der 
Grundstückseigentümer wird sicherlich 
zusätzlich das Konsumverhalten angeregt, 
wodurch die regionale Wirtschaft profitieren 
kann.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden

Entscheidung noch 
offen

offenH. Bindemann
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TÖB: (376)     Biolandhof Dihlmann GbR

6 III. 5.4.6.2.
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376-1 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den REP 
Altmark Teilplan "Wind" in der derzeitig 
ausliegenden Form und melde Bedenken an, 
die ich wie folgt begründe:

1. Etliche bestehende Windenergieanlagen 
sind in der Planung nicht berücksichtigt, und 
können lt. Ihren jetzigen Planungen nach 
Ablauf Ihrer Nutzungsdauer nicht modernisiert 
oder ihre Leistungen durch "Repowering" 
gesteigert werden, obwohl diese Anlagen 
gerade für die Region viel Nutzen bringen, da 
sie z.T. abgeschrieben sind, und da die 
Baukosten und der Eingriff in die Umwelt 
geringer ist, als bei einem Rückbau und 
Erweiterung anderer Windparks.
Diese Begünstigung erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und auch die 
Steuereinnahmen der Gemeinde.

 2. Die Reduzierung der ausgewiesenen 
Windparkflächen auf wenige große Einheiten 
sorgt für ein großes Ungleichgewicht in der 
Region, sowohl unter den Landbesitzern als 
auch unter den Kommunen. 
Durch die Möglichkeit, die kleinen 
Windanlagenstandorte dauerhaft zu sichern 
und ggf. weitere kleine Parks zuzulassen, 
werden die Kommunen gleichmäßiger und 
gerechter an den Erlösen aus der Windkraft 
beteiligt. Den 5 km- Radius halte ich für zu 
groß.

3. Auch meine Eigentumsflächen in den 
Gemeinden Iden und Hindenburg wären nach 
dem jetzt vorliegenden REP nicht als 
Windkraftstandort zu nutzen, obwohl sie 
aufgrund des Abstandes zum Ort und aufgrund 
der örtlichen Lage und Form der Grundstücke 
dazu sehr geeignet wären und sich z.T. bereits 
Windenergieanlagen auf diesen Grundstücken 
befinden.

zu 1.: Mit der Planung soll eine maßvolle 
Konzentration der Windenergie in der Region 
erfolgen. Mit der Begrenzung des Repowering 
auf die ausgewiesenen Vorranggebiete soll 
das regionalplanerische Ziel der Steuerung 
umgesetzt werden. 
Der Bestandschutz der Altanlagen wird nicht 
aufgehoben. Die Baukosten sind bei einem 
Ersatz einer Anlage genauso hoch wie bei 
dem Neubau einer Anlage. 
zu 2.: Diese Festlegung dient der 
Konzentration von WKA in räumlich-visuell 
voneinander getrennte Gebieten. Bei einer 
Entfernung von 5000 m zwischen den 
Windparks ist davon auszugehen, dass sich 
die Dominanz der Anlagen (Höhe und 
Bewegung der Rotoren) auf ein landschaftlich 
verträgliches Maß verringert. Ausgehend von 
der sehr flachen Landschaft und auch von 
dem insgesamt geringen Waldanteil, der die 
Sichtbarkeit der Anlagen eingrenzen könnte, 
soll der Abstand 5000 m zwischen 
Vorranggebieten/Eignungsgebieten dazu 
dienen, eine Überprägung der Landschaft zu 
vermeiden. Sichtbarkeitsbetrachtungen haben 
ergeben, dass bereits mit dem 
Planungszeitpunkt 2008 der Anteil der 
Gebiete, die nicht von Windenergieanlagen 
geprägt sind, verschwindend gering ist.

zu 3.: Die Entscheidung zu  den 
Vorranggebieten ist entsprechend dem im 
Entwurf dargestellten Windkonzept getroffen 
worden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 
alle Nutzungsansprüche auf Grund und Boden 
berücksichtigt und untereinander abgewogen. 
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden, um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtete ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 

keine Berücksichtigung neinBiolandhof 
Dihlmann
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Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
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TÖB: (377)     Brandt, Bärbel

8 III. 5.4.6.4.

377-1  Vorrangebiet XXI Hüselitz visuelle und akustische Belästigung nicht 
zumutbar

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Aussenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorrangebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.

Entscheidung noch 
offen

neinB. Brandt
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TÖB: (379)     Busse, Wolfgang

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

379-1 Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.

Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuer sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenW. Busse
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TÖB: (38)     GDMcom Gesellschaft für Dokumentation u. Telekommunikation mbH

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

38-2 Stellungnahme v. 10.05.2010 bleibt für 
Erörterung bestehen

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinGDMcom
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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38-1 Hinweis GDMcom ist vorliegend als von der VNG-
Verbundnetz Gas AG (nachfolgend VNG 
genannt) beauftragtes 
Dienstleistungsunternehmen tätig und handelt 
insofern namens und in Vollmacht der VNG.

Bezug nehmend auf Ihre o.g. Anfrage teilen 
wir Ihnen weiterhin mit, dass sich im 
Nahbereich (betrachtet wurde dabei der 
Bereich mit einem Abstand von ≤ 250 m zur 
Vorranggebietsgrenze) von fünf in ihrer 
Anfrage näher bezeichneten Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie mit der Wirkung 
von Eignungsgebieten (nachfolgend 
Vorranggebiete genannt Anlagen der VNG 
befinden. 

Den Rahmen Ihrer Anfrage ergänzend, teilen 
wir Ihnen weiterhin mit, dass sich im 
Nahbereich eines in ihrer Anfrage näher 
bezeichneten Vorranggebietes eine Anlage der 
GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft 
deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH 
& Co. KG Straelen (nachfolgend GasLINE 
genannt), befindet. Die Aussage erfolgt 
deshalb seitens der VNG, weil die VNG im 
Rahmen eines mit der GasLINE 
geschlossenen Dienstleistungsvertrages 
insoweit zur Beantwortung von Anfragen 
verpflichtet ist.

Die Anlagen der VNG und der GasLINE liegen 
in der Regel mittig in einem Schutzstreifen, der 
von Art und Dimensionierung der Anlage 
abhängig ist.
Betreiber des VNG-Fernleitungsnetzes ist seit 
dem 01.01.2006 die ONTRAS –VNG 
Gastransport GmbH, Leipzig („ONTRAS“). Die 
ONTRAS hat die VNG mit dem technischen 
Netzbetrieb beauftragt. Infolgedessen führt die 
VNG die Wartung, Instandhaltung und örtliche 
Betreuung durch.  

Zur Information haben wir die Grobtrassen 
sowie die ungefähren Standorte der Anlagen in 
die uns zur Stellungnahme übersandten 
Planunterlagen eingetragen bzw. Lagepläne zu 
ihrer Verwendung beigefügt. Daraus erkennen 
Sie die Berührungspunkte der oben 
aufgeführten Vorranggebiete mit den Anlagen.

Für ein Gesamtplanungsraum Altmark haben 

Die aufgeführten Belange sind Bestandteil der 
konkreten Genehmigungsverfahren.

Kenntnisnahme neinGDMcom
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Sie von uns bereits mit Schreiben vom 
20.02.2008 zur „Ergänzung des REP Altmark 
um Festlegungen zur Nutzung der 
Windenergie mit integrierter Umweltprüfung“ 3 
Übersichtspläne im Maßstab 1:50.000 mit 
Darstellung des Anlagenbestandes sowie per 
Email, auf Ihrer Anforderung vom 27.05.2008, 
den Anlagenbestand in digitaler Form, erhalten.

Bereits jetzt weisen wir darauf hin, dass der 
Abstand zwischen Windkraftanlagen und 
erdverlegten Ferngasleitungen so festzulegen 
ist, dass sich der Schutzstreifen außerhalb des 
Aufprallbereiches der Gondel befindet. In 
Anwendung des DVGW.-Rundschreibens G 
04/04 „Abstände von Windenergieanlagen“ 
des Ing.- Büro Dr. Ing. Veenker vom 
16.01.2004 bestimmt sich dieser Abstand 
nach folgender Formel:

   
aGS= 0,1063 × NH  + LG/2 +2,0 m + BS/2

  mit:  aGSmaximaler Radius für den 
Aufprallbereich der Gondel außerhalb des 
Schutzstreifens in (m)
  NHNebenhöhe in (m)

 LGMaximalwert der Hauptabmessung der 
Gondel einschließlich Rotornabe, jedoch ohne 

 Rotorblatt in (m)
 BSBreite des Schutzstreifen in (m)

Der einzuhaltende Abstand von 
Windenergieanlagen zu bestehenden 
oberirdischen Gasversorgungsanlagen ergibt 
sich aus folgender Summe: Nabenhöhe plus 
Rotorblattlänge plus 10 m Sicherheitsbeiwert.

Wir bestätigen den vorliegenden Entwurf des 
Sachlichen Teilplanes mit den entsprechenden 
Einschränkungen für die Bauleitplanung in 
Gebieten mit vorhandenen VNG-/ GasLINE- 
Anlagen.

Damit die Belange der VNG/GasLINE auch 
weiterhin Berücksichtigung finden, legen wir 
Ihnen zur Information eine Broschüre 
„Allgemeine Verhaltensregeln und Vorschiften 
zum Schutz von Anlagen der VNG“ bei, welche 
auch für die Anlagen der GasLINE gilt.

Die VNG/ GasLINE ist ein überregionales 
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Ferngasunternehmen/ Unternehmen. 
Bezüglich Leitungen und Anlagen regionaler 
und/oder örtlicher 
Gasversorgungsunternehmen/ 
Versorgungsunternehmen bitten wir Sie 
höflich, sich unmittelbar mit dem zuständigen 
Leitungsbetreiber in Verbindung zu setzen.

Die GDMcom vertritt die Interessen für v.b. 
Anlage/n gegenüber Dritten in o.g. 
Angelegenheiten. Ihre Anfragen richten Sie 
bitte diesbezüglich an die GDMcom.
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TÖB: (380)     Czepli

8 III. 5.4.6.4.

380-1 Widerspruch gegen den geplanten Windpark 
bei Hüselitz.

117 Windräder sind völlig übertrieben. Unsere 
Landschaft wird für Jahrzehnte entstellt. Die 
Belästigung durch die A14 und B189 wird für 
unsere Anwohner schon groß genug werden. 
Die Einzigen, die daran verdienen, sind die 
Energieriesen und sie verdienen an uns, dem 
Verbraucher vor Ort.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Mit der Ausweisung der Vorranggebietes XXI 
erfolgt schon eine Flächenbegrenzung zur 
Nutzung der Windenergie.

teilweise 
Berücksichtigung

offenCzepli
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TÖB: (381)     Damcke, Bernhard

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

381-1 Hiermit stelle ich Antrag auf Aufnahme einer 
weiteren Fläche für Windkraft. Diese liegt im 
Bereich Recklingen/Apenburg, westlich der 
B71 und südlich der Straße von Apenburg 
nach Winterfeld, im Bereich der alten 
Bahntrasse.

Ich habe mein Grundstück der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
bin sehr daran interessiert, dass diese Fläche 
für Windkraft genutzt werden kann.

Der vom Gesetzgeber geforderte und 
gewünschte Ausbau der alternativen Energien 
sollte auch in diesem Bereich Beachtung 
finden, damit die ansonsten wirtschaftlich 
schwache Region weiteren Aufschwung erfährt.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenB. Damcke
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TÖB: (382)     Dihlmann, Jörg

6 III. 5.4.6.2.
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382-1 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den REP 
Altmark, Teilplan "Wind" in der derzeitig 
ausliegenden Form und melde Bedenken an, 
die ich wie folgt begründe:

1. Etliche bestehende Windenergieanlagen 
sind in der Planung nicht berücksichtigt, und 
können lt. Ihren jetzigen Planungen nach 
Ablauf Ihrer Nutzungsdauer nicht modernisiert 
oder ihre Leistungen durch "Repowering" 
gesteigert werden, obwohl diese Anlagen 
gerade für die Region viel Nutzen bringen, da 
sie z.T. abgeschrieben sind, und da die 
Baukosten und der Eingriff in die Umwelt 
geringer ist, als bei einem Rückbau und 
Erweiterung anderer Windparks.
Diese Begünstigung erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und auch die 
Steuereinnahmen der Gemeinde.

 2. Die Reduzierung der ausgewiesenen 
Windparkflächen auf wenige große Einheiten 
sorgt für ein großes Ungleichgewicht in der 
Region, sowohl unter den Landbesitzern als 
auch unter den Kommunen. 
Durch die Möglichkeit, die kleinen 
Windanlagenstandorte dauerhaft zu sichern 
und ggf. weitere kleine Parks zuzulassen, 
werden die Kommunen gleichmäßiger und 
gerechter an den Erlösen aus der Windkraft 
beteiligt.

 3. Auch meine Eigentumsflächen in den 
Gemeinden Hindenburg und Falkenberg wären 
nach dem jetzt vorliegenden REP nicht als 
Windkraftstandort zu nutzen, obwohl sie 
aufgrund des Abstandes zum Ort und aufgrund 
der örtlichen Lage und Form der Grundstücke 
dazu sehr geeignet wären.

zu 1.: Mit der Planung soll eine maßvolle 
Konzentration der Windenergie in der Region 
erfolgen. Mit der Begrenzung des Repowering 
auf die ausgewiesenen Vorranggebiete soll 
das regionalplanerische Ziel der Steuerung 
umgesetzt werden. 
Der Bestandschutz der Altanlagen wird nicht 
aufgehoben. Die Baukosten sind bei einem 
Ersatz einer Anlage genauso hoch wie bei 
dem Neubau einer Anlage. 
zu 2.: Diese Festlegung dient der 
Konzentration von WKA in räumlich-visuell 
voneinander getrennten Gebieten. Bei einer 
Entfernung von 5000 m zwischen den 
Windparks ist davon auszugehen, dass sich 
die Dominanz der Anlagen (Höhe und 
Bewegung der Rotoren) auf ein landschaftlich 
verträgliches Maß verringert. Ausgehend von 
der sehr flachen Landschaft und auch von 
dem insgesamt geringen Waldanteil, der die 
Sichtbarkeit der Anlagen eingrenzen könnte, 
soll der Abstand 5000 m zwischen 
Vorranggebieten/Eignungsgebieten dazu 
dienen, eine Überprägung der Landschaft zu 
vermeiden. Sichtbarkeitsbetrachtungen haben 
ergeben, dass bereits mit dem 
Planungszeitpunkt 2008 der Anteil der 
Gebiete, die nicht von Windenergieanlagen 
geprägt sind, verschwindend gering ist.

zu 3.: Die Entscheidung zu  den 
Vorranggebieten ist entsprechend dem im 
Entwurf dargestellten Windkonzept getroffen 
worden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 
alle Nutzungsansprüche auf Grund und Boden 
berücksichtigt und untereinander abgewogen. 
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden, um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 

Entscheidung noch 
offen

offenJ. Dihlmann
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Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
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TÖB: (383)     Dihlmann, Steffan, Biolandbetrieb

6 III. 5.4.6.2.
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383-1 Hiermit erhebe ich Einspruch gegen den REP 
Altmark, Teilplan "Wind" in der derzeitig 
ausliegenden Form und melde Bedenken an, 
die ich wie folgt begründe:

1. Etliche bestehende Windenergieanlagen 
sind in der Planung nicht berücksichtigt, und 
können lt. Ihren jetzigen Planungen nach 
Ablauf Ihrer Nutzungsdauer nicht modernisiert 
oder ihre Leistungen durch "Repowering" 
gesteigert werden, obwohl diese Anlagen 
gerade für die Region viel Nutzen bringen, da 
sie z.T. abgeschrieben sind, und da die 
Baukosten und der Eingriff in die Umwelt 
geringer ist, als bei einem Rückbau und 
Erweiterung anderer Windparks.
Diese Begünstigung erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und auch die 
Steuereinnahmen der Gemeinden.

2. Die Reduzierung der ausgewiesenen 
Windparkflächen auf wenige große Einheiten 
sorgt für ein großes Ungleichgewicht in der 
Region, sowohl unter den Landbesitzern als 
auch unter den Kommunen. 
Durch die Möglichkeit, die kleinen 
Windanlagenstandorte dauerhaft zu sichern 
und ggf. weitere kleine Parks zuzulassen, 
werden die Kommunen gleichmäßiger und 
gerechter an den Erlösen aus der Windkraft 
beteiligt.

 3. Auch meine Eigentumsflächen in der 
Gemeinde Hindenburg  wären nach dem jetzt 
vorliegenden REP nicht als Windkraftstandort 
zu nutzen, obwohl sie aufgrund des Abstandes 
zum Ort und aufgrund der örtlichen Lage und 
Form der Grundstücke dazu sehr geeignet 
wären und sich bereits Windenergieanlagen 
auf diesen Grundstücken befinden.

zu 1.: Mit der Planung soll eine maßvolle 
Konzentration der Windenergie in der Region 
erfolgen. Mit der Begrenzung des Repowering 
auf die ausgewiesenen Vorranggebiete soll 
das regionalplanerische Ziel der Steuerung 
umgesetzt werden. 
Der Bestandschutz der Altanlagen wird nicht 
aufgehoben. Die Baukosten sind bei einem 
Ersatz einer Anlage genauso hoch wie bei 
dem Neubau einer Anlage. 
zu 2.: Diese Festlegung dient der 
Konzentration von WKA in räumlich-visuell 
voneinander getrennten Gebieten. Bei einer 
Entfernung von 5000 m zwischen den 
Windparks ist davon auszugehen, dass sich 
die Dominanz der Anlagen (Höhe und 
Bewegung der Rotoren) auf ein landschaftlich 
verträgliches Maß verringert. Ausgehend von 
der sehr flachen Landschaft und auch von 
dem insgesamt geringen Waldanteil, der die 
Sichtbarkeit der Anlagen eingrenzen könnte, 
soll der Abstand 5000 m zwischen 
Vorranggebieten/Eignungsgebieten dazu 
dienen, eine Überprägung der Landschaft zu 
vermeiden. Sichtbarkeitsbetrachtungen haben 
ergeben, dass bereits mit dem 
Planungszeitpunkt 2008 der Anteil der 
Gebiete, die nicht von Windenergieanlagen 
geprägt sind, verschwindend gering ist.

zu 3.: Die Entscheidung zu  den 
Vorranggebieten ist entsprechend dem im 
Entwurf dargestellten Windkonzept getroffen 
worden. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden 
alle Nutzungsansprüche auf Grund und Boden 
berücksichtigt und untereinander abgewogen. 
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden, um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 

Entscheidung noch 
offen

offenS. Dihlmann
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Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
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TÖB: (384)     Dorendorf, Bärbel

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

384-1 Meine Flächen liegen in der Gemarkung 
Recklingen. Dort habe ich einer 
Windkraftnutzung zugestimmt. Daher wünsche 
ich die Aufnahme der Fläche im Bereich der 
alten Bahn, westlich der B71 als 
Windeignungsgebiet.

Ich glaube, dass erneuerbare Energien heute 
ein wesentlicher Bestandteil unserer 
Energiewirtschaft sind und weiter ausgebaut 
werden müssen. Wichtige wirtschaftliche 
Aspekte, auch für die Gemeinde, sind hier zu 
berücksichtigen. Daher bitte ich ausdrücklich 
darum, hier eine Windfläche auszuweisen.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenB. Dohrendorf
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TÖB: (385)     Eckhoff, Paul

8 III. 5.4.6.4.
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385-1 Das in der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan "Wind" 
aufgewiesene Vorranggebiet zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes Nr. XV Fischbeck entspricht 
in seiner Abgrenzung nicht den bisherigen 
Abstimmungen mit der Regionalen 
Planungsstelle.

Die Planungen zur Erweiterung des Windparks 
Fischbeck wurden von mir von Anfang an eng 
mit der Regionalen Planungsstelle 
abgestimmt. So möchte ich daran erinnern, 
dass zu Beginn in einem Besichtigungstermin 
vor Ort meine Planungen zu den Flächen 
nördlich und südlich der B 188 zunächst 
seitens der Regionalen Planungsstelle 
bestätigt wurden, um diese Planungen wenig 
später, nachdem bereits auch die 
Gemeindevertretung der Erweiterung des 
Windparks Fischbeck mit 12 Anlagen 
zugestimmt hatte, im ersten Entwurf zur 
Ergänzung des REP Altmark 2005 um die 
Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten zu negieren.

Ich sah mich gezwungen, meine Planungen 
komplett zu ändern, weil die Regionale 
Planungsstelle ein ganz anderes Gebiet 
(westlich des Steinitzer Weges) ohne Auftrag 
geplant hat. Auf Anraten der Unteren 
Naturschutzbehörde habe ich auf die Flächen 
nördlich der B 188 verzichtet und stattdessen 
die naturschutzfachlich weniger wertvollen 
Flächen westlich (Fläche) und nordöstlich 
(Fläche 2) des bisherigen Windparks 
Fischbeck beplant sowie außerdem auf 
Anraten der Regionalen Planungsstelle ein 
Gutachten zum Vogelartenschutz beauftragt. 
Die neuen Planungen wurden am 10.11.2009 
mit dem Landrat, der Regionalen 
Planungsstelle, der Gemeinde und der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Das 
Ergebnis dieser Abstimmung war, dass das 
Vorranggebiet XV Fischbeck um die Fläche 1 
und Fläche 2 erweitert werden kann, wenn die 
Gemeinde einen Aufstellungsbeschluss zur 
FNP- Änderung fasst und eine Freigabe der 
Unteren Naturschutzbehörde für Fläche 2 auf 
Grundlage des Gutachtens zum 
Vogelartenschutz erfolgt. 

Aufstellungsbeschlüsse hat die Gemeinde am 
26.11.2009  gefasst und die Erweiterung des 
Vorranggebietes XV Fischbeck bei der 
Regionalen Planungsstelle beantragt. Mit der 
Unteren Naturschutzbehörde fand am 
14.12.2009 eine Abstimmung zum Gutachten 
Vogelartenschutz und zu den geplanten 
Erweiterungsflächen (Fläche 1 und 2) statt. Im 

zu 2.: Die Hinweise werden in Abstimmung mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde geprüft.

zu 3.:Der Bundesgesetzgeber hat mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 um den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden. Mit 
dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen wird.
Im Rahmen der Abwägung wurden die 
Weißflächen ermittelt, die geeignet sind für die 
Errichtung von raumbedeutsamen 
Windenergieanlagen. Für den Bereich 
Fischbeck wurde im Rahmen der 
Einzelfallprüfung festgestellt, dass in einem 
Teil der Fläche, die vom Einwender beantragt 
wurde, Belange des Vogelschutzes 
entgegenstehen. Ausgehend von dem 
derzeitigen Daten- und Wissensstand wurde 
diese Fläche nicht als Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie ausgewiesen. 
Sollte das Gutachten zu der 
herausgenommenen Fläche (bestätigt durch 
die zuständige Naturschutzbehörde) ergeben, 
dass Belange des Vogelschutzes nicht 
betroffen sind, kann im Rahmen der 
Abwägung die Fläche erweitert werden.

Entscheidung noch 
offen

offenP. Eckhoff
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Ergebnis wurde die Fläche 2 wesentlich 
reduziert, um den Vogelartenschutz 
ausreichend zu berücksichtigen. Von diesem 
Ergebnis wurde die Regionale Planungsstelle 
umgehend informiert, mit der Bitte, auch die 
Fläche 2 in das Vorranggebiet XV Fischbeck 
einzubeziehen.  Die Regionale Planungsstelle 
teilte daraufhin mit, dass die Eignungsgebiete 
auf dem Kenntnisstand vom 09.12.2009 
abgewogen wurden und die Ausweisung der 
Flächen nach Vorlage der Bestätigung der 
UNB bei der nächsten Abwägung kein 
Problem ist.
Da man offenbar keinen Anlass sah, auf der 
Sitzung der Regionalversammlung am 
12.01.2010 die bisherigen Abstimmungen und 
die Anträge der Gemeinde und des 
Vorhabenträgers noch im auszulegenden 
Entwurf des Teilregionalplans „Wind“ zu 
berücksichtigen, bestehen für meine 
Planungen und inzwischen getätigten 
Investitionen  weiterhin erhebliche 
Unsicherheiten.

Das Gutachten zum Vogelartenschutz wurde 
der geänderten Planung angepasst und der 
Unteren Naturschutzbehörde übergeben. Mit 
Schreiben vom  12.02.2010 hat die Untere 
Naturschutzbehörde die Flächen 1 und 2 für 
die weitere Planung freigegeben. Die 
Gemeinde hat ihren Antrag auf Erweiterung 
des Vorranggebietes XV Fischbeck bei der 
Regionalen Planungsstelle um diese Freigabe 
ergänzt und die Bitte auf Erweiterung des 
Vorranggebietes XV Fischbeck erneuert. Eine 
Antwort der Regionalen Planungsstelle steht 
aus.

Am 10.03.2010 wurde die öffentliche 
Auslegung des am 12.01.2010 beschlossenen 
Regionalplanentwurfs bekannt gemacht. Das 
in dem ausgelegten Entwurf zur Ergänzung 
des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 
(REP Altmark) 2005 um den sachlichen 
Teilplan „Wind“ ausgewiesene Vorranggebiet 
zur Nutzung der Windenergie mit der Wirkung 
eines Eignungsgebietes Nr. XV Fischbeck ist 
zwar gegenüber dem bis zu 10.11.2009 
vorliegenden Entwurf im Westen erweitert 
worden. Aber die geplante Erweiterungsfläche 
1 ist nur teilweise und die Erweiterungsfläche 2 
gar nicht berücksichtigt. Die bisherige 
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Ausweisung widerspricht den bisherigen 
Abstimmungen mit der Regionalen 
Planungsstelle und anderen Beteiligungen im 
Termin am  10.11.2009 und unterläuft meine 
Planungen, die im Übrigen mit den Planungen 
der Gemeinde Wust-Fischbeck 
übereinstimmen. 

Die Flächenzuschnitte der Ergänzungsflächen 
1 und 2 sind abgestimmt (s.o.) und bewusst so 
gewählt, dass eine wirtschaftliche Nutzung 
unter Berücksichtigung des bestehenden 
Windparks im Hinblick auf Windabschattungen 
und Abstandsflächen sowie unter der 
Prämisse einer möglichst kompakten 
Gestaltung mit den geringsten Belastungen für 
Mensch („Verspargelung“ der Landschaft) und 
Umwelt (so dicht als möglich am bestehenden 
Windpark) möglich ist. Auf die Dringlichkeit der 
Mindestanzahl von 6 Anlagen habe ich 
mehrfach hingewiesen.

Von Anfang an habe ich meine Planungen mit 
der Regionalen Planungsstelle abgestimmt, 
auf Wunsch habe ich die Fläche geändert und 
mehrfach zurückgenommen, habe die 
geplanten Anlagen 
Von 12 auf 6 reduziert, habe alle 
Anforderungen erfüllt – ich bitte nun 
nachdrücklich um Berücksichtigung der 
benötigten Erweiterungsflächen!
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TÖB: (386)     EEG-Energieanlagen-Entwicklungs-GmbH

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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386-4 Erörterungstermin Herr Borufka, Rechtsanwalt, vertritt in einem 
Planungsverfahren die EEG - Energieanlagen-
Entwicklungs-GmbH, die die Errichtung von 
Windenergieanlagen in den Gemarkungen 
Schwarzlosen – Bellingen – Hüselitz, im 
Bereich des vorgesehen Vorranggebietes XXI 
plant. Das Gebiet besteht aus zwei Teilen und 
hat eine etwas merkwürdige Geometrie, die 
darauf beruht, dass dort ein Vorrangstandort 
für regional bedeutsame Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen im bereits bestehenden 
REP geplant sind. Diese Planung bedarf im 
Zusammenhang mit der Abwägung zum 
sachlichen Teilplan „Wind“ der Aufhebung. Die 
Planungen wurden leider nicht sehr plastisch 
dokumentiert. Im sachlichen Teilplan „Wind“ 
wurde die Ausweisung dieses 
Vorrangstandortes durch eine  
gekennzeichnete Ausschlussfläche dargestellt. 
Diese entspricht der ehemaligen Geometrie 
des internationalen Verkehrsflughafens, der in 
diesem Standort geplant war. An der 
Geometrie sind die Start- und Landebahnen 
noch zu erkennen. Diese Planung ist obsolet 
geworden. Kein Mensch hat mehr vor, dort 
noch einen Flughafen zu errichten. Gleichwohl 
ist diese Fläche in dieser Geometrie als 
Tabuzone gesperrt worden, obgleich das 
offizielle Planzeichen im REP nicht einmal 
diese Fläche tangiert. Diese Einwendungen 
sollen unbedingt berücksichtigt werden, da 
eine Planung, die von vornherein eine völlig 
obsolet gewordene Altplanung als Tabufläche 
kennzeichnet, von vornherein 
abwägungsfehlerbehaftet sein muss, denn die 
Entscheidungsgrundlagen sind nicht 
vollständig. Dieser Vorrangstandort wird nicht 
mehr auf die Begründung internationaler 
Verkehrsflughafen gestützt, die Fläche wird 
immer noch in dieser alten Geometrie gesperrt 
mit der Begründung, dass zukünftige 
Gewerbeansiedlungen möglich sind. Die 
Regionale Planungsgemeinschaft unterliegt 
dem Entwicklungsgebot, das  heißt, die 
Planung muss sich aus der Landesplanung 
ableiten lassen. Der Landesplaner hat diesen 
Vorrangstandort, der ursprünglich im 
Landesentwicklungsplan  vorgesehen war, 
ausdrücklich herausgenommen, das heißt, die 
Fläche ist in der Landesplanung nicht mehr 
berücksichtigt. Die Tatsache, dass sie 
berücksichtigt war, und jetzt nicht mehr, 

Zu dem regional bedeutsamen Standort für 
Industrie und Gewerbe. Der Plan wurde in dem 
Zeitraum von 2001 bis 2005 geschrieben, wo 
die Rechtssprechung in Sachsen-Anhalt noch 
nicht so weit war, dass letztendlich abgesehen 
werden konnte, inwieweit bestimmte 
Anforderungen an Abstandsregelungen 
notwendig sind. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft ist dem Umstand 
unterlegen, dass durch das 
Oberverwaltungsgericht Magdeburg ein Urteil 
getroffen wurde, welches nicht durch die 
Urteile des Verwaltungsgerichtes Magdeburg 
absehbar war, in dem Feststellungen getroffen 
worden sind, die zu dem Zeitpunkt, als mit 
dem Plan begonnen wurde, der Plan 
beschlossen und zur Genehmigung 
eingereicht war, nicht absehbar waren.
Gleiches ist erfolgt im Rahmen des 
Vorrangstandortes, der aufgenommen wurde 
für den internationalen Flughafen 
Stendal/Buchholz. In diesem Fall wurde die 
Regionale Planungsgemeinschaft vom Land 
beauftragt, eine riesige Fläche, drei 
Verwaltungsgemeinschaften betreffend, zu 
sichern, damit sämtliche Maßnahmen, die für 
den Flughafenbau notwendig sind, wie 
Straßenbau, Einflugschneisen, Bahnbau und 
Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen, 
gesichert sind. Letztendlich ist der 
Landesentwicklungsplan im Jahr 2004 
geändert worden und dieses 
landesplanerische Ziel wurde aufgehoben. 
Damit war die im Entwurf enthaltene 
Festlegung, dass die Fläche von den drei 
Verwaltungsgemeinschaften gesichert und von 
Windenergie frei gehalten wird, obsolet. 
Andererseits wurde in der 
Regionalversammlung darüber diskutiert. 
Jeder, der aus der Altmark ist, weiß, dass es 
hier sehr viele Flächen gibt, wo viele Belange 
sind, wie Natur- und Vogelschutz, die eine 
Besiedlung bestimmter 
Schwerindustrieanlagen nicht zulässt. Die 
Regionalversammlung war der Meinung, dass 
ein Standort, der geeignet ist, an 366 Tagen 
im Jahr 24 Stunden Flugbetrieb aufrecht zu 
erhalten, auch geeignet wäre für Industrie, die 
letztendlich sehr große  Emissionen erzeugt. 
Deshalb wurde entschieden, dass der regional 
bedeutsame Standort festgelegt wird. Die 
Festlegung bezieht sich nur auf den reinen 

Entscheidung noch 
offen

offenEEG-
Energieanlagen
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begründet den zwingenden Schluss, dass es 
sich um eine landesbedeutsame Planung 
handelt, denn wenn sich der Landesplaner 
damit befasst, handelt es sich um eine 
landesbedeutsame Planung. Der 
Landesplaner hat aber bewusst entschieden, 
diesen Vorrangstandort aus 
landesplanerischer Sicht aufzugeben. Deshalb 
kann die Regionale Planungsgemeinschaft 
diesen Standort nicht in 1:1 Größe 
übernehmen. Es handelt sich um eine Fläche 
von ca. 1.300 ha. Wenn dort wirklich in dieser 
Größenordnung eine Industrie- und 
Gewerbeansiedlung kommen würde, wäre das 
ein Standort, der wahrscheinlich über das 
Land Sachsen-Anhalt hinausgeht. Es handelt 
sich hier um eine Planung, die zwingend der 
landesplanerischen Durchdringung bedarf und 
es nicht in der Kompetenz des 
Regionalplaners liegt, diese Fläche mit einer 
derartigen Regionalplanung zu überplanen. 
Im alten Regionalplan gibt es einen Punkt 
Kennzeichen Vorrangstandort Industrie 
Gewerbe regionalbedeutsame Industrie- und 
Gewerbeansiedlung. Die Definition dessen, 
was damit gemeint ist erfolgte aus der Sicht 
von Herrn Borufka nicht durch die 
Versammlung, sondern wahrscheinlich durch 
die Verwaltung der Planungsgemeinschaft, in 
der Weise, dass die alte Flughafengeometrie 
gemeint sein soll. Das ist von vornherein 
abwägungsfehlerhaft. Es kann nicht sein, dass 
man das als Tabufläche ausschließen kann, 
sondern, man muss es in die Betrachtung 
einbeziehen, gerade bei der Planung des 
sachlichen Teilplans „Wind“ diese obsolet 
gewordene Planung der Industrie- und 
Gewerbeansiedlung zumindest auf den 
Prüfstand zu stellen. Das heißt nicht, dass 
dadurch nicht herauskommen kann, dass man 
in bestimmtem Umfang dort Gewerbe- oder 
Industrieansiedlungen planen kann. 
Voraussetzung dafür ist aus Sicht von Herrn 
Borufka zwingend eine Bedarfsanalyse. Hat 
jemand gefragt, ob dort überhaupt jemand 
einen Standort haben will. Es gibt im Land und 
auch im Bereich der Regionalen 
Planungsgemeinschaft mehrere Standorte, die 
potentiell geeignet und als Gewerbestandorte 
bereits ausgewiesen sind. Sogar der 
Landesplaner hat in Arneburg eine größere 
Fläche für Industrie- und Gewerbeansiedlung 

Bereich Landebahn und Flughafengebäude, 
weil dafür abschließende 
Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 
vorlagen. Für die Anwesenden zur Information: 
Die Firma, die dort Windenergieanlagen plant, 
hat gerade diese Tatsache als Grund für sich 
entdeckt, weil dort wenig Belastung für die 
Bürger besteht, diese Fläche für sich zu 
entwickeln. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft hat in diesem Gebiet 
zurzeit eine Fläche von 452 ha ausgewiesen. 
Die Anregung von dem Unternehmen ist, dass 
diese Fläche auch noch mit bewertet wird. Es 
würde sich dann um eine Fläche von 1.500 ha 
handeln, die letztendlich mit Windenergie 
vollgestellt werden würde. Letztendlich wäre zu 
entscheiden, inwieweit ein Windpark eine 
Größenordnung erreichen soll, die Einfluss auf 
das Landschaftsbild und die Menschen in den 
umliegenden Gebieten hat. Die Anregungen 
werden aufgenommen, die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle werden sich damit 
beschäftigen, inwieweit die Fläche noch 
konkretisiert werden kann, sowie sich mit den 
zuständigen Fachleuten, die in den Bereichen 
Gesundheit, Naturschutz, Landschaftsbild tätig 
sind, konsultieren. Daraufhin wird von der 
Geschäftsstelle geprüft, inwieweit sie dem 
folgen kann.
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geplant, die keineswegs voll oder ausgelastet 
ist, sodass auch der Bedarf für diese Industrie- 
und Gewerbeansiedlung nicht gegeben ist. 
Herr Borufka wird noch einige Sachen 
schriftlich nachreichen.
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386-5 Erörterungstermin Herr Borufka, EEG  - Energieanlagen-
Entwicklungs-GmbH, führte aus, dass der 
Standort sehr groß werden würde, das 
entspricht aus Sicht der EEG dem 
Optimierungsgebot, denn die Konzentration 
von Windenergieanlagen bedeutet natürlich 
eine Konzentration der davon ausgehenden 
Emissionsbelastungen, andererseits eine 
Entlastung anderer Standorte, bei denen das 
dann nicht stattfindet. Die EEG hat gerade 
diesen Standort gewählt, weil er geeignet war 
für einen internationalen Verkehrsflughafen, 
sodass die Belange, die in diesem 
Zusammenhang sehr umfassend auf 
Naturschutz und Emissionsschutz wirken, 
geprüft waren. Das 
Plangenehmigungsverfahren war bereits 
abgeschlossen, es hätte planungsrechtlich 
schon gebaut werden können. Wenn dort also 
ein Verkehrsflughafen möglich gewesen wäre, 
muss erst recht mit einer ähnlichen 
Begründung wie Herr Kunert das zu Industrie 
und Gewerbe begründet hat, Windenergie 
möglich sein und führt dazu, dass ein 
dementsprechend vorgeprüftes Gebiet zu 
einer Konzentration der durch eine 
Windenergieanlage immer eintretenden 
Belastung und Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vorkommt, mit der Wirkung 
Entlastung an anderer Stelle, wo es wichtiger 
und aus anderen Gründen erforderlich ist. Was 
die EEG hierbei stört ist, dass es die 
Festsetzung nicht im REP 2005 gibt. Es gibt 
ein Punktplanzeichen, das sich im REP 2005 
an anderer Stelle befindet als in diesem Plan, 
der den Einwendern vorgelegt wurde. Dieser 
Plan stimmt einfach nicht. Dieses Planzeichen, 
welches mitten in dieser Aussparung ist, 
befindet sich in dem amtlichen REP nicht dort. 
Es wurde eine falsche Darstellung vorgelegt. 
Es befindet sich nördlich davon und nicht in 
dem Gebiet, welches ausgespart wurde, also 
nicht einmal in dem Gebiet der Start- und 
Landebahn. Zweitens, die Definition dessen, 
was dieser Vorrangstandort sein soll, ist mit 
dem Punktplanzeichen so einfach nicht 
möglich. Dass dann so eine merkwürdige 
Geometrie herauskommen soll, wie diese 
ehemalige Start- und Landebahn, bedarf 
mindestens eines Beschlusses der 
Regionalversammlung. Es kann nicht von der 
Verwaltung festgelegt werden, was die 

Herr Kunert erläutert, dass den Einwendern in 
den Abwägungsunterlagen mitgeteilt wurde, 
dass das Punktplankennzeichen in diesem 
Entwurf falsch positioniert ist. Die Fläche des 
Großflughafens wurde in der 
Regionalversammlung diskutiert und wurde 
auch durch die Regionalversammlung 
akzeptiert und dementsprechend beschlossen, 
denn im Jahr 2004, als die 
Regionalversammlung beschlossen hat, dass 
dieser regional bedeutsame Standort gesichert 
und festgelegt wird, wurde sich auf die Flächen 
bezogen, die dieser Umweltprüfung unterlegen 
sind. Deshalb, auch wenn es nur ein 
Punktplanzeichen ist, besteht noch die 
Interpretationsmöglichkeit. Die 
Interpretationsmöglichkeit, welche Fläche 
gemeint ist, obliegt immer dem Plangeber

Entscheidung noch 
offen

offenEEG-
Energieanlagen
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Planungsgemeinschaft mit einem 
Punktplankennzeichen meint.

386-6 Erörterungstermin Herr Borufka, EEG - Energieanlagen-
Entwicklungs-GmbH, gibt zum Vorrangstandort 
XXI – Hüselitz zu Protokoll, die Anregung, den 
dortigen Vorrangstandort für regional 
bedeutsame Industrie- und 
Gewerbeansiedlungen einer erneuten 
Überprüfung zu stellen, eine Bedarfsanalyse 
für diesen Vorrangstandort durchzuführen, in 
dessen Ergebnis sich aus seiner Sicht ein 
Bedarf für diesen Vorrangstandort nicht 
ergeben wird. Im Ergebnis regt Herr Borufka 
an, dass der Vorrangstandort XXI in der 
Ausdehnung der jetzigen Planung zuzüglich 
der Fläche des ursprünglichen 
Verkehrsflughafens ausgedehnt wird. Das 
würde zu einer erheblichen Optimierung und 
namhaften Größe diese Windparks führen mit 
der Folge, dass an anderer Stelle, wo größere 
Konfliktpotentiale zu Mensch, Natur und 
Landschaft zu erwarten sind, gegebenenfalls 
eine Entlastung bewirkt werden kann.

Herr Kunert antwortet, es wird aufgenommen 
und bewertet. Aber die Erfahrung zeigt, egal 
wie viel ausgewiesen wird, es sind immer 
Begehrlichkeiten da.

Entscheidung noch 
offen

offenEEG-
Energieanlagen
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42 Anlage 1
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386-1 Unter Bezug auf die Bekanntmachung zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung im Amtsblatt für den 
Landkreis Stendal vom 13.03.2010 möchten 
wir zu den ausgelegten Entwürfen wie folgt 
Stellung nehmen. Unser Unternehmen ist 
Antragstellerin in einem Verfahren nach 
BlmSchG, das die Errichtung von 117 
Windenergieanlagen zum Gegenstand hat, die 
sämtlichst im Geltungsbereich des REP 
Altmark liegen.

Die beabsichtigten raumordnerischen 
Festsetzungen basieren auf einer fehlerhaften 
Sachverhaltsgrundlage, insbesondere weil der 
Vorrangstandort für regional bedeutsame 
Industrieanlagen und Gewerbestandorte mit 
der Bezeichnung „Stendal Buchholz“ (REP Ziff. 
5.5.3.1 Z) als Tabukriterium für die 
Ausweisung von Windeignungsflächen 
unterstellt wird.

Im Regionalen Entwicklungsplan Altmark 
(Regionalplan) ist im Textteil unter Ziff. 5.5.3.1 
Z als Ziel der Raumordnung ein 
Vorrangstandort für regional bedeutsame 
Industrieanlagen und Gewerbestandorte mit 
der Bezeichnung „Stendal- Buchholz“ 
festgelegt. In der kartografischen Darstellung 
findet sich ein punktuell dargestelltes 
Planzeichen „Industrie- und Gewerbestandort 
mit regionaler Bedeutung“ (Planung) südlich 
der Ortslage Insel und nordwestlich der 
Ortslage Buchholz.

Mit Beschluss der Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 
vom 29.10.2008 wurde im Hinblick auf die 
Entscheidung des OVG Magdeburg vom 
29.11.2007, Az. 2 L 220/05, die „Fortsetzung“ 
des ergänzenden Verfahrens gemäß §9 Abs. 3 
Landesplanungsgesetz LSA betreffend, die 
„Ausweisung von Windkonzentrationsflächen“ 
beschlossen.  Gleichzeitig wurde festgelegt, 
dass die übrigen Teile des REP Altmark 2005 
von den im Urteil dargelegten Mängeln nicht 
erfasst werden und daher weiterhin wirksam 
sind. Nach dem Willen der 
Regionalversammlung soll einerseits also die 
Festsetzung des Industrie- und 
Gewerbestandortes unverändert bleiben. 
Unabhängig davon plant die Regionale 
Planungsgemeinschaft andererseits offenbar 
die neue und veränderte Ausweisung eines 
Vorranggebietes für Industrie und Gewerbe im 
gleichen Gebiet.

In dem vom Urteil des OVG unberührten Teil 
des Regionalplans befindet sich das 
punktuelle Planzeichen eines 
Vorrangstandortes nordwestlich von Buchholz. 
Im Entwurf des sachlichen Teilplanes Wind ist 
das Planzeichen in südwestlicher Richtung 
verschoben worden und  befindet sich 
nunmehr südwestlich von Buchholz, ohne dass 
dieser Verschiebung ein Beschluss der 
Regionalen Planungsgemeinschaft zugrunde 
liegt Durch die Verschiebung befindet sich das 
Planzeichen nunmehr zentral zwischen den 
beiden Teilen des geplanten Eignungsgebietes 
XXI „Hüselitz“. Durch die Verwaltung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft  ist die 
Ausdehnung des Vorrangstandortes in der 
Weise vorgenommen, dass die Ausmaße dem 

Entsprechend Landesplanungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt i.V.m. dem 
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-
Anhalt sind die Regionalen 
Planungsgemeinschaften im eigenen 
Wirkungskreis zuständig für die Festlegung 
von regional bedeutsamen Vorrangstandorten 
für Industrie und Gewerbe als Ziel der 
Raumordnung.
Die Flächen, die für den regional bedeutsamen 
Standort Buchholz vorgesehen sind, wurden 
im Rahmen des Verfahrens zur Ausweisung 
eines Internationalen Großflughafens 
hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit überprüft.

Entscheidung noch 
offen

neinEEG-
Energieanlagen
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ehemaligen Großflughafen entsprechen sollen, 
jedenfalls sind die Start- und Landebahnen in 
der kartografischen Darstellung 
wiedergegeben, die im Rahmen des von 
unserer Mandantin geführten BlmSch- 
Verfahrens von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft eingeführt wurde. 

Die Verschiebung des Planzeichens des 
Vorrangstandortes für regional bedeutsame 
Industrie- und Gewerbestandorte findet jedoch 
keine Stütze in der Beschlusslage der 
Regionalen Planungsgemeinschaft. Soweit ein 
Wiederaufgreifen des Regionalplans auch 
bezüglich dieses Teils beabsichtigt ist, bedarf 
es eines förmlichen Verfahrens und kann nicht 
durch die Verwaltung eigenmächtig 
vorgenommen werden.
Hinzu kommt, dass die Festsetzung eines 
„Vorrangstandortes“ von den zulässigen 
Festsetzungen gemäß § 8 ROG nicht gedeckt 
ist.  Das ROG spricht lediglich von 
„Vorranggebieten“. Die Bezeichnung als 
Vorrangstandort deutet jedoch darauf hin, dass 
die Regionale Planungsgemeinschaft eine 
punktuelle Ausweisung des 
Vorrangstandortes, bezogen auf den Standort 
des Planzeichens gewollt hat und insoweit 
eine großflächige Ausweisung eines 
Vorranggebietes nicht beabsichtigt ist und 
auch nicht Grundlage des Beschlusses der 
Regionalen Planungsgemeinschaft war. Die 
Definition des Vorrangstandortes als 
großflächiges Gebiet mit den Abmessungen 
des ehemaligen Großflughafens durch die 
Verwaltung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft ist unzulässig. 
Der Regionalplan ist jedoch bezüglich dieser 
Festsetzung nichtig, jedenfalls als Ziel der 
Raumordnung unwirksam.
Gemäß § 3 Ziff. 2 ROG können Ziele der 
Raumordnung nur als verbindliche Vorgaben in 
Form von räumlich und sachlich bestimmten 
oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- 
oder Regionalplanung abschließend 
abgewogenen textlichen oder zeichnerischen 
Festlegungen in Raumordnungsplänen 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des 
Raums darstellen. Voraussetzung hierfür ist 
die Bestimmtheit oder jedenfalls die 
Bestimmbarkeit. Diese  ist mit der punktuellen 
Ausweisung des Industrie- und 
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Gewerbestandortes nicht gegeben. Weder die 
textlichen noch die zeichnerischen 
Festsetzungen des Regionalplanes geben 
einen Aufschluss über Umfang und Inhalte der 
Festsetzung. Aus der Stellungnahme der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 
vom 09.09.2008 ergibt sich die 
Unbestimmtheit, wenn dort ausgeführt wird:

„Für die Ansiedlung von Industrieanlagen und 
Verkehrsanlagen, die landesbedeutsam sind, 
werden Vorrangstandorte festgelegt. Die dafür 
benötigten Flächen sind näher zu 
konkretisieren und städtebaulich zu sichern 
und zu entwickeln.“
Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine 
derartige Konkretisierung bislang nicht 
stattgefunden hat. Schon gar nicht besteht 
eine diesbezügliche Bauleitplanung, noch 
hegen die Gemeinden eine diesbezügliche 
Planungsabsicht. Wie sich aus der 
Stellungnahme der Oberen 
Raumordnungsbehörde ergibt, definiert die 
Regionale Planungsgemeinschaft den 
Flächenbedarf des Vorrangstandortes mit den 
Vorplanungen sowie der Geländenutzungs- 
und Funktionskonzepte der AIRAIL AG Berlin 
im Zusammenhang mit der Planung eines 
„Internationalen Verkehrsflughafens“. Eine 
Grundlage im Regionalplan hierfür findet sich 
jedoch nicht. Dies ergibt sich auch aus der 
landesplanerischen Stellungnahme der 
Oberen Raumordnungsbehörde vom 
22.12.2008, in der es heißt:
„ Der Vorrangstandort „Stendal- Buchholz“ ist 
in der Plankarte zum REP Altmark nur als 
Punktplanzeichen ausgewiesen d.h. eine 
Festlegung hinsichtlich der flächenmäßigen 
Ausdehnung erfolgte nicht. Der vorzuhaltende 
Vorrangstandort ist jedoch aufgrund der 
hiermit verbundenen Zielvorgaben als 
großräumiger Bereich zu interpretieren“. 

Abweichend von dieser Stellungnahme wird 
von der Oberen Raumordnungsbehörde 
nunmehr offenbar die Interpretation der 
Regionalen Planungsgemeinschaft 
übernommen, wonach die völlig überholten 
Planungen für einen internationalen 
Verkehrsflughafen aus den 90er Jahren 
herangezogen werden, um so den 
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Vorrangstandort flächenmäßig zu definieren. 
Die Regionale Planungsgemeinschaft hat 
nunmehr einen Planauszug des REP Altmark 
hergestellt, der den streitgegenständlichen 
Bereich umfasst und in grauer Schraffur den 
Bereich kennzeichnet, der nach Ansicht der 
Planungsgemeinschaft den Vorrangstandort 
für regional bedeutsame Industrieanlagen und 
Gewerbestandorte ausmachen soll.

Aus dieser zeichnerischen Darstellung des 
Vorranggebietes Wind Nr. XXI ergibt sich 
deutlich, dass die Geometrie der alten 
Flurkartenplanung übernommen wurde, die 
geplanten Start- und Landebahnen offenbar 
eins zu eins in die Planung übernommen 
wurden  und so zu der merkwürdigen 
Geometrie des geplanten Eignungsgebietes 
führen. Hierbei wurde sogar eine Verschiebung 
des Planzeichens des Vorranggebietes 
Industrie- und Gewerbestandort mit regionaler 
Bedeutung vorgenommen, da sich das 
Planzeichen nunmehr etwa auf halber Strecke 
zwischen Insel und Groß Schwarzlosen 
befindet. Die Regionale Planungsgemeinschaft 
geht also selber nicht mehr von der 
ursprünglichen Festsetzung, sondern von einer 
geplanten neuen Ausweisung eines 
Vorrangstandortes für Industrie und Gewerbe 
aus. Eigentlich gibt es also bezüglich des 
Vorrangstandortes gegenwärtig weder eine 
verbindliche Festsetzung noch eine zu 
beachtende Planung, denn die Planung beruht 
nicht auf Beschlüssen der Regionalen 
Planungsgemeinschaft, sondern auf Entwürfen 
der Verwaltung. Notwendig hierzu wäre ein 
ergänzendes Verfahren gemäß § 9 III LPeG-
LSA notwendig.
Die Ausweisung des Vorranggebietes ist 
jedoch auch deshalb unwirksam, weil sie den 
Zielen der Landesplanung nicht entspricht. 
Nach dem Landesentwicklungsplan des 
Landes Sachsen-Anhalt, ist für den 
streitgegenständlichen Bereich keine 
Ausweisung einer landesbedeutsamen 
großflächigen Industrieanlage oder ein 
Schwerpunktstandort für Industrie und 
Gewerbe vorgesehen. Es handelt sich hier um 
eine bewusste Entscheidung der 
Landesplanung, die von der Regionalen 
Entwicklungsplanung zu berücksichtigen ist. 
Dies gilt umso mehr, als die 
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Landesentwicklungsplanung mit der Wirkung 
einer Schlussplanung anderenorts 
Industrieorte geplant hat.
Zudem ist nach einhelliger Auffassung der 
beteiligten Planungsträger die gegenwärtige 
Ausweisung inhaltlich überholt und nicht 
notwendig. Im Planungsgebiet befinden sich 
hinreichende Flächen für Industrie- und 
Gewerbestandorte, die auch im LEP-Entwurf 
ausgewiesen sind. Folgende großflächige 
Standorte können benannt werden:

- Industrie- und Gewerbegebiet Flughafen 
Stendal-Borstel – ca. 650 ha
- Industrie- und Gewerbegebiet – Standort 
ehemaliges KKW Stendal-Arneburg – ca. 1600 
ha 

Sämtliche Planungsträger der Region 
(einschließlich Landkreis Stendal) gehen 
davon aus, dass die Ausweisung eines 
weiteren Industrie- und  Gewerbestandortes 
nicht erforderlich und überflüssig ist und ein 
entsprechender Flächenbedarf mittel- und 
langfristig nicht ersichtlich ist. Dies gilt umso 
mehr für die vorgesehene Ausdehnung des 
Vorrangstandortes nach der Definition der 
Regionalen Planungsgemeinschaft.

Zudem ist bekannt, dass im Zuge der weiteren 
Entwicklung des Regionalen 
Entwicklungsplans ein Festhalten an der alten 
Festsetzung nicht vorgesehen ist sondern 
auch die derzeit als Vorrangstandort definierte 
Fläche für die Windenergienutzung geprüft und 
geplant werden soll. Das Festhalten an der 
überholten und obsolet gewordenen 
Altplanung kann also ebenfalls der 
Verhinderung der Windenergienutzung dienen, 
eine positive und konstruktive Planausweisung 
ist nicht zu erkennen.
Würde es sich um ein definiertes Ziel der 
Raumordnung handeln, wäre der Plan jedoch 
mit Abwägungsfehlern behaftet, die die 
Wirksamkeit der Planung entfallen ließe. Ein 
schlüssiges Gesamtkonzept ist auch bezüglich 
der Windenergienutzung wiederum nicht 
ersichtlich. Hierzu wäre es erforderlich, dass 
das Plangebiet flächendeckend auf seine 
Eignung hin untersucht wird und - nach 
Ausschluss der eigentlichen Tabuzonen -  
sämtliche für die Nutzung der Windenergie in 
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Betracht kommenden Gebiete in die 
Abwägung einbezogen werden (vgl. OVG 
Magdeburg, Urteil vom 11.11.2004, AZ. 2 K 
144/01; OVG Magdeburg, Urteil vom 
20.04.2007, AZ. 2 L 110/04; Urteil OVG 
Magdeburg vom 29.11.2007, AZ. 2 L 220/05).

Vorliegend fehlt es jedoch an der Abwägung 
aller abwägungsrelevanten Gesichtspunkte, da 
gerade die bereits überholte Ausweisung des 
Vorrangstandortes für Industrie- und 
Gewerbestandort als gegeben unterstellt wird, 
die Geometrie des ehemaligen internationalen 
Verkehrsflughafens damit aus der Betrachtung 
der Windeignung komplett ausgenommen 
wurde. Dies gilt umso mehr, als dass bereits 
jetzt offenbar beabsichtigt ist, die 
Vorrangstandortausweisung aufzuheben oder 
erheblich zu beschränken, um dann in einem 
etwaigen Zielabweichungsverfahren 
nachträglich die Eignung zu bestimmen.

Dies zeigt jedoch, dass der gegenwärtige 
Planungsstand des Regionalen 
Entwicklungsplans, bezogen auf die 
Windenergienutzung noch kein solches Niveau 
erreicht hat, dass von definierten Zielen der 
Raumordnung im Sinne des § 3 ROG 
ausgegangen werden kann. Hierfür wäre ein 
Mindestmaß an inhaltlicher Konkretisierung 
und der Verlässlichkeit der Planung notwendig 
(vgl. BVerwG, Urteil vom 27.01.2005, Az. 4 C 
5.04). Die zur Auslegung gelangten Entwürfe 
führen zu einem unwirksamen Beschluss, da 
aufgrund unzureichender 
Sachverhaltsgrundlage von 
Abwägungsdefiziten auszugehen ist. Bereits in 
dem jetzigen Stadium kann insoweit geprüft 
werden, ob der Planentwurf Mängel aufweist, 
die sich als formelles oder materielles 
Wirksamkeitshindernis erweisen können (vgl. 
OVG Magdeburg, Urteil vom 29.11.2007, Az. 2 
L 220/05). Im Hinblick auf die aufgezeigten 
Planungsmängel ist nicht damit zu rechnen, 
dass der nunmehrige Entwurf in 
Verbindlichkeit erwachsen wird.
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386-3 400 m Abstand zu 
Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV

Ein derartiger Abstand ist gesetzlich nicht 
definiert und durch die Raumordnung 
verbindlich vorgegeben.

 Eine derartige verbindliche Vorgabe kann 
auch nicht erfolgen. Bei der Bemessung des 
Abstandes zu Hochspannungsfreileitungen 
geht es ausschließlich um technische Fragen, 
die die Wechselwirkungen zwischen 
Freileitungen und Windenergieanlagen 
betreffen und damit keinen raumordnerischen 
Bezug aufweisen. Diese technischen Fragen 
sind in technischen Regelwerken abschließend 
geregelt und stellen keine Aspekte der 
Landesplanung und Raumordnung dar. Die 
technischen Kriterien sind von 
Branchenverbänden der Energiewirtschaft 
festgelegt. Es handelt sich hier insbesondere 
um die Empfehlung der VDEW zu „Abstand 
von Windenergieanlagen zu elektrischen 
Anlagen (Freileitungen / Schaltanlagen) – 
35/1998“. Dort wurde die Empfehlung des DKE 
K421 „Freileitungen“ und des Landes 
Nordrhein- Westfalen übernommen, wonach 
bei Freileitungen > 30 kV mit 
Schwingungsschutzmaßnahmen ein Abstand 
von Ÿ 1 x  Rotordurchmesser D einzuhalten 
ist. Die technische Abstimmung bezüglich der 
Schwingungsschutzmaßnahmen ist zwischen 
Anlagenbetreiber und Betreiber der 
Hochspannungsfreileitungen vorzunehmen 
und technisch lösbar. Eine sachliche 
Begründung für den genannten 
Mindestabstand besteht mithin nicht. Sie ist 
auch technisch falsch.

Der Punkt 5 der Abstandskriterien der Anlage 1
Die Empfehlung des Verbandes bezieht sich 
auf die Aufschwingungen von Leitungen durch 
die Rotation der Windenergieanlagen. Da die 
Regionalplanung mit der Ausweisung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
allen möglichen Anbietern von 
Windenergieanlagen nutzbare Flächen 
anbieten will, wird der Empfehlung gefolgt, weil 
damit auch Windenergieanlagen aufgestellt 
werden können, die keinen 
Aufschwingungsschutz haben. Die Nutzung 
der Empfehlung eines Fachverbandes wurde 
in den letzten Urteilen nicht kritisiert.
Im Rahmen der Abwägung geht es darum, 
unterschiedliche öffentliche Belange auf die 
Nutzung von Grund und Boden zu wichten und 
festzulegen, wo welche Nutzungsart sich 
gegen eine andere Nutzungsart durchsetzen 
soll. Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehaltes sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen 
Anhalt gegeben. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Entscheidung noch 
offen

neinEEG-
Energieanlagen
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8 III. 5.4.6.4.

386-2 Ferner sind Einwendungen bezüglich des 2. 
Teilgebietes des Vorranggebietes Nr. XXI zu 
erheben. Im Zuge der Planungen ist ein 
weiteres Teilgebiet des Vorranggebietes Nr. 
XXI im Bereich westlich der Bundesstraße, 
nördlich der Ortslage Lüderitz eingefügt 
worden.

Die Ausweisung dieses Vorranggebietes 
würde abwägungsfehlerhaft erfolgen, weil eine 
Kollision zu den Ausgleichsmaßnahmen der 
BAB 14 vorliegt, die dortigen Flächen von der 
Veränderungssperre der BAB 14 bezüglich der 
dortigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
betroffen ist. Die Ausweisung des westlichen 
Teilgebietes des Vorranggebietes Nr. XXI dient 
ersichtlich lediglich der Verhinderung weiterer 
Vorranggebietsausweisungen in Betracht 
kommender Weißflächen im Bereich Insel und 
hat keine eigenständige Bedeutung für die 
Errichtung von Windenergieanlagen, so dass 
die dortigen Ausweisung auf sachfremden 
Erwägungen beruhen dürfte.

Die Flächen für die Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen zur BAB 14 wurden im 
Rahmen des Beteiligungsverfahren der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 
nicht mitgeteilt. Es konnten nur die Flächen 
berücksichtigt werden, die der Regionalen 
Planungsgemeinschaft zur Verfügung standen.
Für die Abwägung zum zweiten Entwurf des 
sachlichen Teilplans " Wind" zum REP Altmark 
2005, werden die Flächen berücksichtigt, die 
durch den Einwender benannt wurden.

volle Berücksichtigung offenEEG-
Energieanlagen
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TÖB: (388)     ENERCON GmbH

16 IV.zu III Pkt. 5.4.6.4.

388-7 Zunächst regen wir an, die Windhöffigkeit auf 
Grund aktueller und aussagekräftiger Daten zu 
bewerten.

 a.)Windhöffigkeit
Zunächst regen wir an, die Windhöffigkeit auf 
Grund aktueller und aussagekräftiger Daten zu 
bewerten. In Ihren Begründungen haben Sie 
erkannt, dass die gewählte Karte des 
Deutschen Wetterdienstes von 2004 und das 
erhaltene Datenmaterial veraltet sind. 
Außerdem bemängeln Sie, dass gemessene 
Werte mit der technischen Entwicklung nicht 
korrespondieren und dass neuere 
Erkenntnisse zur Abhängigkeit der Erträge von 
der Nabenhöhe und der Rauigkeit nicht 
berücksichtigt wurden. Nach diesen 
Feststellungen erscheint es jedoch 
merkwürdig, dass Sie in Ihrer weiteren 
Darstellung keine Konsequenzen aus dem 
fehlerhaften und veralteten Datenmaterial 
ziehen. Insgesamt bleibt auch unklar, ob sie 
sich in ihren Analysen auf eine Nabenhöhe 
von 80 m oder von 110 m beziehen und ob sie 
die gesamte Region ausreichend untersucht 
haben. Fraglich ist auch, warum Sie die 
Schwächen Ihrer Daten zur Windhöffigkeit so 
ausführlich darstellen. Wir bemängeln, dass 
Sie eine Abwägungsentscheidung auf der 
Grundlage von unzureichend ermittelten Daten 
vorbereiten und treffen wollen. Wir fordern Sie 
auf, belastbare und objektive Daten zur 
Windhöffigkeit zu erheben und sich nicht auf 
Mutmaßungen zu verlassen.

Die Karte des DWD bezieht sich auf die Höhe 
von 80 m über Grund. Mit der Begründung und 
den Aussagen zur Abhängigkeit der Erträge 
von Nabenhöhe und Rauhigkeit wird erklärt, 
dass auch die in der Karte dargestellten nicht 
so windhöffigen Gebiete letztendlich 
entsprechend dem Stand der Anlagentechnik 
durchaus geeignet sind, als Suchräume für die 
Windenergie betrachtet zu werden. Mit diesen 
Aussagen wurde abschließend festgestellt, 
dass die Windhöffigkeit im gesamten 
Planungsraum ausreichend ist. 
Dass die Datenlage zu alt ist, wurde nur für die 
vorhandenen Landschaftsrahmenpläne  
bemängelt, nicht für die Windhöffigkeit.
Anfragen bei Windenergieunternehmen 
hinsichtlich der Bereitstellung von aktuellen 
Daten sind nicht erfolgreich gewesen. 
Nach Rücksprache mit dem Deutschen 
Wetterdienst wird festgestellt, dass es noch 
keine aktuelleren Karten gibt.
In der aktuellen Rechtsprechung ist diese 
Datengrundlage akzeptiert.

Kenntnisnahme neinEnercon

2 II. Aufhebung von Festlegungen

388-1 Die vollständige Aufhebung der textlichen und 
zeichnerischen Festlegungen des 
ursprünglichen REP Altmark, die sich mit der 
Nutzung der Windenergie befassen, erfolgt in 
Konsequenz der Rechtssprechung des OVG 
Magdeburg. Allerdings sollten die im 
ursprünglichen REP Altmark, ausgewiesenen 
Gebiete nicht ersatzlos gestrichen werden, 
sondern bei der Änderung und Neuausweisung 
angemessen berücksichtigt werden.

Dafür spricht, dass im Vertrauen auf den 
ursprünglichen REP Altmark bereits erhebliche 
Investitionen getätigt wurden, für die der 
nunmehr vorliegende sachliche Teilplan 
"Wind" Planungssicherheit einräumen sollte.

Die Abwägung zu den Gebieten erfolgt 
entsprechend dem Plankonzept und den 
richterlichen Anforderungen an den 
Abwägungsprozess.

Kenntnisnahme neinEnercon
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

388-2 Wir stimmen den unter Ziffer 5.4.6. 
formulierten Zielen der Raumordnung, die sich 
mit der Windenergienutzung im Rahmen des 
REP Altmark befassen, zwar grundsätzlich zu.

Wir sind aber auch der Auffassung, dass diese 
Ziele sprachlich und inhaltlich verbessert und 
geändert werden können.

Kein konkreter Änderungsvorschlag. Kenntnisnahme neinEnercon

388-6 Die Liste der Vorranggebiete (Ziffer 5.4.6.4.) 
weist zwar bestimmte geeignete Gebiete für 
die Windenergienutzung aus, allerdings sehen 
wir erheblichen Verbesserungs- und 
Ergänzungsbedarf in der textlichen und 
zeichnerischen Darstellung.

Die detaillierte Kritik an den 
Ausschlusskriterien sowie Vorschläge für 
weitere Ausweisung entnehmen Sie bitte den 
folgenden Darstellungen.

Die Bewertung erfolgt an Hand der konkreten 
Hinweise und Bedenken zu den 
Abstandskriterien.

Kenntnisnahme neinEnercon
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388-22 Erörterungstermin

Herr Schröder, Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten, Altmark (ALFF), 
äußert sich zu dem ausgewiesenen besagten 
Vorranggebiet bei Tangerhütte. Auf die Bitte 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark hat das ALFF mitgeteilt, welche Böden 
das ALFF gern herausgehabt hätte aus der 
Überplanung als Vorranggebiet zur Nutzung 
der Windenergie. In den neu ausgewiesenen 
Vorranggebieten, das betrifft auch das 
Vorranggebiet, über das soeben gesprochen 
wurde, gibt es durchschnittliche Bodenpunkte 
von über 50, das heißt, dass was gesagt 
wurde, gute Böden herauszuhalten, entspricht 
nicht der Realität. Es wurden auch Böden 
überplant, die weit über 50 liegen und die 
Argumentation, dass das auch in der Börde 
möglich ist, ist fehl am Platz, da die Böden in 
der Börde in der Regel weitaus besser sind, 
als in der Altmark und diese wenigen Böden 
mit hohen Ertragszahlen für die Landwirtschaft 
insofern wichtig sind, dass sie auch ihr 
betriebswirtschaftliches Ergebnis verbessern. 
Wenn diese den Landwirten weggenommen 
und überplant werden und der Landwirt keine 
Planungssicherheit hat, wird die Landwirtschaft 
in ihrem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 
beeinträchtigt. Die Landwirtschaft ist bekannter 
weise in der Altmark der 
Hauptwirtschaftszweig und schafft 
Arbeitsplätze. Das tut die Windenergie in der 
Altmark nicht. Dort wo die Landwirtschaft 
beeinträchtigt wird und die Bewirtschaftung 
das Betriebsergebnis nicht mehr verbessert, 
sondern verschlechtert, laufen wir Gefahr, 
dass nur noch extensive Landwirtschaft 
betrieben wird bzw. Arbeitsplätze abgebaut 
werden.

Frau Kobold, Firma Enercon Magdeburg 
macht zu den Äußerungen vom Vertreter des 
ALFF an, bezüglich der Versiegelung durch 
Windenergieanlagen folgende Anmerkungen. 
Es ist ein kleiner Bruchteil der Altmark, der 
durch die Windenergieanlagen überhaupt 
versiegelt wird. Es handelt sich dabei ganz 
konkret um das Fundament. Im Durchschnitt 
23 m Radius. Im Gegensatz dazu gibt es 
riesige Auflagen in den 
Genehmigungsbescheiden für Abriss von 
Schweinemastanlagen, für Abriss von 
Siloanlagen, da das Schutz- und 
Landschaftsbild immer kompensiert werden 
sollte mit einer Landschaftsbild 
verschönernden Maßnahme in 
Größenordnungen in Millionenhöhe. Tagtäglich 
werden solche Maßnahmen umgesetzt, um 
auch die Altmark dahingehend zu 
verschönern. Da ist es ein Bruchteil, der für die 
Windanlagen versiegelt wird, ganz im 
Gegensatz zu einer Autobahn, davon kann 
man etliche Windmühlen bauen.

Die Abstandsregelung wird durch die 
Geschäftsstelle überarbeitet und der 
Regionalversammlung vorgelegt.

Entscheidung noch 
offen

offenEnercon

388-23  . Entscheidung noch 
offen

neinEnercon
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388-24 Erörterungstermin Frau Kobold, Fa. Enercon erhält das Wort zum 
geplanten Windvorhaben Königsmark. Es soll 
ein Modellprojekt sein für die Altmark, 
Windenergie gekoppelt mit Biomasse und 
Solarenergie. Wir bitten, die Regionale 
Planungsgemeinschaft, dafür Raum zu 
schaffen, da im Moment die meisten 
Kopplungen nur oberhalb von 
Eignungsgebieten Vorranggebieten für 
Windenergie existieren. Das kann man sich 
leicht erklären. Es gibt sehr viele Biogas-, 
Biomasseanlagen, aber die sind natürlich nicht 
immer im Eignungsgebiet für Windenergie. 
Ziel sollte es in der Zukunft sein, diese 
Energieparks zu gestalten, wo man einen 
Energiemix schafft. Die Problematik für uns 
sind die Netze. Es gibt in Deutschland nur vier 
große Konzerne. Wir müssen dort unsere 
Energie einleiten, die eigentlich kostengünstig 
produziert wird. Das ist unser großes Problem, 
mit dem wir kämpfen müssen, wo wir eigene 
Netze parallel zu den 
Energieversorgungsunternehmen aufbauen 
müssen. Wir sprechen nochmals unsere Bitte 
aus an die Regionale Planungsgemeinschaft, 
dafür auch im Falle einer Einzelüberprüfung 
solchen Energiemix-Standorten eine Chance 
zu geben. Das wäre auch eine Chance für die 
Altmark.

Herr Kunert bestätigt, dass eine 
Ausnahmeregelung für solche konkreten 
Vorhaben für die Zentralversorgung als 
Vorschlag aufgenommen wird, den die 
Regionale Planungsgemeinschaft der 
Regionalversammlung vorlegt.

Entscheidung noch 
offen

neinEnercon
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388-25 Erörterungstermin Frau Kobold, Fa. Enercon, informiert zur 
Windparkerweiterung in Schinne/Grassau. Es 
handelt sich dabei um einen vorhandenen 
Windpark, der bereits gebaut wurde und wo 
die Firma Enercon eine Erweiterung 
vorgeschlagen hat. Es wurden sehr 
umfangreiche Untersuchungen durchgeführt 
zum Schutzgut Mensch, ein Schallgutachten, 
ein Schattenwurfgutachten sowie für den 
Naturschutz umfängliche Untersuchungen für 
Fledermaus, Avifauna, Hamster etc. Man ist zu 
keinen Genehmigungsverhinderungsgründen 
gekommen. Durch die Regionale 
Planungsgemeinschaft wurde dann gesagt, 
dass die Firma Enercon gegen gewisse 
Abstandskriterien verstoße. Bei 
Splittersiedlungen, wenn man zum Beispiel 
einen einzelnen Hof hat, sollte man 
untersuchen, ob man die gesetzlichen 
Grenzwerte einhält oder nicht, trotz 
Unterschreitung bei einem Einzelgehöft. Es ist 
wichtig, dass man die gesetzlichen Grenzwerte 
einhält, trotzdem könnte man durch eine 
Einzelfallbetrachtung untersuchen, ob man 
gegebenenfalls mal dieses Abstandskriterium 
untergräbt. Generell sollte das natürlich nicht 
passieren, dass die gesetzlichen Grenzwerte 
nicht eingehalten werden. Bei dem 
Abstandskriterium 200 m-Puffer zum Wald, 
muss man schauen, um was für einen Wald es 
sich handelt. Pauschal zu sagen, dass dieses 
Abstandskriterium greift, ist nach Meinung von 
Frau Kobold auch nicht richtig, weil es in der 
Altmark und Sachsen-Anhalt ganz 
unterschiedliche Waldtypen gibt. Wenn  der 
Wald kleiner als 1 ha ist und zerschnitten wird 
von zwei großen Hochspannungstrassen und 
die Naturschutzuntersuchungen belegen, da 
sind keine sensiblen Arten vorhanden, sollte 
man auch dort im Einzelfall mal genau 
untersuchen, ob eine Abweichung möglich ist 
und nicht pauschal sagen, man verstößt gegen 
das Abstandskriterium. Das dritte Kriterium 
300 m zu den Hochspannungsleitungen und 
zu den Wegen, ist ebenfalls ein pauschales 
Abstandkriterium. Man sollte wenigstens die 
Kipphöhe einer Anlage einhalten. Es gibt 
Richtlinien vom Energieversorger, die 
besagen, 1 x Rotordurchmesser. Wenn das 
nicht möglich ist, ist ein 
Schwingungsschutzgutachten zu bearbeiten, 
in dem gegebenenfalls, wenn Schwingungen 

Herr Kunert erklärt, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft nie weiß, welche 
Windenergieanlagen letztendlich dort 
hinkommen, deshalb gibt es dieses 
planerische Ermessen. Es ist auch 
dementsprechend begründet worden. 
Abstände von Straßen wurden angepasst und 
entsprechend dieser Allgemeinverfügung des 
Hessischen Landesamtes für Verkehrswesen 
festgelegt. Die Geschäftsstelle muss auch bei 
der Planung versuchen, eine möglichst große 
Sicherheit zu gewährleisten. Es werden große 
Flächen ausgewiesen und es muss auch nicht 
jede Fläche ausgewiesen werden. Dass 
letztendlich einzelne Anlagentypen im Rahmen 
von Einzelfallentscheidungen vielleicht doch 
dichter an diese Anlagen herankommen, ist 
nicht Bestandteil der Bewertungen der 
Regionalen Planungsgemeinschaft. Es gibt zu 
viele Anlagenhersteller, sodass die 
Geschäftsstelle im Rahmen dieses 
Plankonzeptes nicht in der Lage ist, für jeden 
einzelnen Fall einer möglichen Anlage in 
Bezug auf Größe und Leistung eine 
Einzelfallentscheidung treffen zu können. Zu 
den anderen Punkten ist die Regionale 
Planungsgemeinschaft im Gespräch. Zu 
Schinne/Grassau wurden bereits mit der 
Gemeinde mögliche Lösungsansätze 
diskutiert. Wald wurde nur raumbedeutsam 
festgelegt. Die Geschäftsstelle hat nochmals 
Hinweise von der Forstbehörde bekommen, 
was raumbedeutsame Waldflächen sind. 
Normalerweise ist nach Landeswaldgesetz 
jede mit forstwirtschaftlichen Pflanzen 
bestückte Fläche ab
0,2 Hektar zu betrachten. Die Geschäftsstelle 
hat Flächen ab 1 Hektar für die Bewertung 
angesetzt. Teilweise gibt es das Problem, 
dass die topografischen Karten, die die 
Geschäftsstelle bekommen hat, nicht 
übereinstimmen mit den tatsächlichen 
Gegebenheiten. Die Geschäftsstelle ist 
bemüht, dementsprechende Hinweise 
einzuarbeiten. Die Luftbilder wurden 
verglichen, das ATKIS-System wurde genutzt, 
um den aktuellen Stand herauszubekommen. 
Problematisch ist, die gesamten Daten 
dementsprechend auf einen aktuellen Stand 
zu bekommen.

Kenntnisnahme neinEnercon
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auftreten, Schwingungsschutz vorgesehen 
werden kann. Es ist eine technisch lösbare 
Sache, die keines Abstandskriteriums bedarf.
Zum geplanten Windpark Kassiek/Lindstedt ist 
es der Enercon unverständlich, warum drei 
Standorte herausgefallen sind. Enercon bittet 
um eine Begründung, da bereits zahlreiche 
investive Maßnahmen getroffen wurden, da 
das Gebiet immer vollständig drin war.

388-26 Erörterungstermin Frau Kobold. Firma Enercon entgegnet, dass 
man ein Gebiet, welches sowieso 
ausgewiesen ist als Eignungsgebiet für 
Windenergie, viel effektiver nutzen könnte, 
indem man dichter an diese Energietrassen 
herankommt. Der Energieversorger fordert im 
Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens 
diesen Nachweis. Durch die pauschale 
Restriktion wird der Windparkplaner 
gezwungen, eigentlich ein größeres Kriterium 
einzuhalten als technisch erforderlich und zum 
Schutz dienlich. Das hessische Papier, von 
dem Herr Kunert sprach, gilt nicht für Sachsen-
Anhalt, ist rechtlich nicht anerkannt und 
widerspricht auch nicht dem 
Bundesfernstraßengesetz und dem 
Landesstraßengesetz. Man sollte überlegen, 
welches Kriterium man sich auferlegt. Man 
könnte mehr Energieanlagen in den bereits 
ausgewiesenen Vorranggebieten positionieren, 
die durch diese starken Restriktionen 
verhindert werden.

Herr Kunert erklärt, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft nie weiß, welche 
Windenergieanlagen letztendlich dort 
hinkommen, deshalb gibt es dieses 
planerische Ermessen. Es ist auch 
dementsprechend begründet worden. 
Abstände von Straßen wurden angepasst und 
entsprechend dieser Allgemeinverfügung des 
Hessischen Landesamtes für Verkehrswesen 
festgelegt. Die Geschäftsstelle muss auch bei 
der Planung versuchen, eine möglichst große 
Sicherheit zu gewährleisten. Es werden große 
Flächen ausgewiesen und es muss auch nicht 
jede Fläche ausgewiesen werden. Dass 
letztendlich einzelne Anlagentypen im Rahmen 
von Einzelfallentscheidungen vielleicht doch 
dichter an diese Anlagen herankommen, ist 
nicht Bestandteil der Bewertungen der 
Regionalen Planungsgemeinschaft. Es gibt zu 
viele Anlagenhersteller, sodass die 
Geschäftsstelle im Rahmen dieses 
Plankonzeptes nicht in der Lage ist, für jeden 
einzelnen Fall einer möglichen Anlage in 
Bezug auf Größe und Leistung eine 
Einzelfallentscheidung treffen zu können.

keine Berücksichtigung neinEnercon
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42 Anlage 1

388-8  b.)Abstandskriterien
Weiterhin lassen die Erläuterungen zu den 
Abstandskriterien den Schluss zu, dass ein 
übermäßiges Gewicht auf Erwägungen gelegt 
wird, die zur Verhinderung von 
Windenergieanlagen geeignet sind.

Die Interessen der Windenergienutzung 
werden hingegen in unangemessener Weise 
zurückgestellt. Diese beschränkende Tendenz 
widerspricht der baurechtlichen Privilegierung 
und der politisch gewollten Förderung der 
Erneuerbaren Energien. Die Berücksichtigung 
von Schutzgütern wie Gesundheit, Natur- und 
Landschaftsschutz entspricht der geltenden 
Rechtslage, allerdings erscheint z.B. der 
Begriff der "Wohnumfeldqualitäten"  fraglich 
und zu unbestimmt. Außerdem sind Aspekte 
des Hochwasserschutzes im Bereich der 
Windenergie regelmäßig nachrangig zu 
behandeln, da durch den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien und dem damit 
verbundenen Klimaschutz auch die 
Gefährdung durch Hochwasserlagen verringert 
werden. Im übrigen greifen 
Windenergieanlagen wegen ihres geringen 
Flächenverbrauchs nur unerheblich in den 
Hochwasserschutz ein.

Der Umgang mit den Vorranggebieten für  
Hochwasserschutz ist im LEP festgeschrieben 
und muss durch die Regionalplanung 
umgesetzt werden. Hier besteht kein 
Abwägungsspielraum.
Der Begriff "Wohnumfeldqualitäten" ist nicht 
Bestandteil der Abstandskriterien.

keine Berücksichtigung neinEnercon
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388-9 Bei den sog. Normativen Ausschlussgebieten 
(Negativflächen) erscheint zunächst 
zweifelhaft, auf welcher Grundlage die 
Vorranggebiete  für  Natur und Landschaft 
(Ziffer 2) festgelegt werden. Anders als die 
unter derselben Ziffer 2 genannten 
besonderen Schutzgebiete, die auf einer 
gesetzlichen Grundlage nach NatSchG LSA 
beruhen, ergeben sich die fraglichen 
Vorranggebiete ausschließlich aus 
raumordnerischen Festlegungen. Uns fehlt die 
Überzeugung, dass bei der Festlegung der 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft die 
konkurrierenden Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung ausreichend 
berücksichtigt und abgewogen wurden.

 (1) Bei den sog. Normativen 
Ausschlussgebieten (Negativflächen) erscheint 
zunächst zweifelhaft, auf welcher Grundlage 
die Vorranggebiete  für  Natur und Landschaft 
(Ziffer 2) festgelegt werden. Anders als die 
unter derselben Ziffer 2 genannten 
besonderen Schutzgebiete, die auf einer 
gesetzlichen Grundlage nach NatSchG LSA 
beruhen, ergeben sich die fraglichen 
Vorranggebiete ausschließlich aus 
raumordnerischen Festlegungen. Uns fehlt die 
Überzeugung, dass bei der Festlegung der 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft die 
konkurrierenden Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung ausreichend 
berücksichtigt und abgewogen wurden. 
Außerdem bezweifeln wir, dass die 
besonderen Wirkungen eines Vorranggebietes 
mit der Wirkung eines Eignungsgebietes 
gegenüber den nachrangigen 
Vorbehaltsgebieten angemessen durchgesetzt 
werden. In Bezug auf die Infrastrukturen (Ziffer 
4) teilen wir zwar Ihre Auffassung, 
regionalbedeutsame Verkehrswege wie 
Bundesstraßen, Landstraßen oder 
Bahntrassen aus den Suchräumen 
herauszunehmen. Allerdings erscheint der 
pauschale Verzicht auf  sonstige öffentliche 
Wege und Straßen  zu unbestimmt, 
insbesondere, dass der Maßstab der 
Regionalplanung zu grob ist, um alle Wege 
einzeln zu erfassen. Schließlich bleibt unter 
Ziffer 6  sonstige Nutzungen  ebenso offen, auf 
welcher Grundlage die Vorranggebiete für 
militärische Nutzung festgelegt wurden, als 
auch die Frage, wer die regional bedeutsamen 
Standorte für Kultur und Denkmalpflege 
kategorisiert.

Das Verfahren beinhaltet, die Aufstellung 
eines sachlichen Teilplanes "Wind" und 
befasst sich mit den Flächen, die nicht durch 
normative Vorgaben gebunden sind.  
Die festgelegten Vorranggebiete beruhen zum 
einen auf Festlegungen des LEP und wurden 
bei Aufstellung des REP Altmark 2005 auf 
Ebene der Regionalplanung konkretisiert und 
durch eine raumordnerische Letztentscheidung 
festgelegt. Die vorhandenen Tatbestände, die 
zu dieser Entscheidung geführt haben, würden 
in einem Genehmigungsverfahren als 
öffentliche Belange einem konkreten Vorhaben 
entgegenstehen.
Entsprechend der Beschlusslage der 
Regionalversammlung wurden den 
Vorbehaltsgebieten  keine Tabufunktion 
zugeordnet, sondern nur eine Restriktion, die 
mit einer höheren Wichtung in die Abwägung 
gegangen ist. Die unter Punkt 21 der Anlage 1 
getroffene Festlegung entspricht nicht der 
aktuellen Beschlusslage und wird im zweiten 
Entwurf redaktionell bereinigt.
Die sonstigen öffentlichen Wege und Straßen 
sind Bestandteil der Tabuflächen, aber sie 
wurden nicht gepuffert, da eine Gefährdung 
auf Grund der sehr geringen Verkehrsdichte 
und auch geringen Geschwindigkeit nicht so 
hoch ist wie bei den regional bedeutsamen 
Verkehrswegen.
Die Flächen wurden entsprechend den ATKIS -
Datenbestand nicht als Weißflächen behandelt.
Die Vorranggebiete für militärische Nutzung 
und auch die Vorrangstandorte für militärische 
Nutzung wurden entsprechend den 
Festlegungen des Bundes ausgewiesen.

Kenntnisnahme neinEnercon

25.11.2010 te 119 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

388-10 Die Ausschlusskriterien und Mindestabstände 
unter dem Punkt der sog. Raumordnerischen-
fachbezogenen Ausschlussgebiete, die im 
Entwurf des REP Altmark vorgesehen sind, 
erscheinen vielfach nicht sachgerecht.

Der pauschale Ausschluss von Bereichen, die 
sich angeblich nicht für die 
Windenergienutzung eignen bzw. bei der 
Nutzung gravierende Konflikte verursachen 
sollen, wurde nicht ausreichend begründet. Die 
angenommenen Konfliktsituationen bleiben zu 
unbestimmt und sind zum Ausschluss der 
Windenergienutzung auf der Ebene der 
Regionalplanung nicht geeignet.

 Im Rahmen der Abwägung geht es darum, 
unterschiedliche öffentliche Belange auf die 
Nutzung von Grund und Boden zu wichten und 
festzulegen, wo welche Nutzungsart sich 
gegen eine andere Nutzungsart durchsetzen 
soll. 
Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehalt sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes-Sachsen 
Anhalt gegeben. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Der Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Die Planungen sind nicht projektkonkret.

Kenntnisnahme neinEnercon

25.11.2010 te 120 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

388-11  Die Ausschlusskriterien und Mindestabstände 
unter dem Punkt der sog. Raumordnerischen-
fachbezogenen Ausschlussgebiete, die im 
Entwurf des REP Altmark vorgesehen sind, 
erscheinen vielfach nicht sachgerecht. Der 
pauschale Ausschluss von Bereichen, die sich 
angeblich nicht für die Windenergienutzung 
eignen bzw. bei der Nutzung gravierende 
Konflikte verursachen sollen, wurde nicht 
ausreichend begründet. Die angenommenen 
Konfliktsituationen bleiben zu unbestimmt und 
sind zum Ausschluss der Windenergienutzung 
auf der Ebene der Regionalplanung nicht 
geeignet.

Beispielsweise werden Puffer von 1.000 m zu 
Wohngebieten pauschal auf der Ebene der 
Regionalplanung angenommen, selbst wenn 
im Einzelfall immissionsschutzrechtliche 
Regelungen geringere Abstände gestatten 
würden. Der Hinweis auf einen „vorbeugenden 
Immissionsschutz“ trägt die willkürliche 
Festlegung eines Abstandskriteriums nicht. 
Auch die immissionsschutzrechtliche 
Vorbeugung bedarf einer rechtlichen 
Grundlage und muss in angemessenem 
Rahmen erfolgen. Im Übrigen sollte 
immissionsschutzrechtliche Fragen dem 
Genehmigungsverfahren nach BlmSchG 
vorbehalten bleiben, da erst bei Entscheidung 
des Einzelfalls sichere Erkenntnisse zu diesem 
Themenbereich vorliegen können. Außerdem 
wurden bei der Festlegung des 
Mindestabstandes für Siedlungen im 
Außenbereich, der 1000 m betragen soll, nicht 
die besondere Situation des Außenbereichs 
und die dortige Privilegierung der 
Windenergienutzung berücksichtigt. Die Lage 
von nichtprivilegierten Splittersiedlungen im 
Außenbereich beinhaltet eine besondere 
Rücksichtsnahmepflicht in Bezug auf typische 
Außenbereichsnutzungen. Dies zeigt sich 
beispielsweise bei den zulässigen 
Immissionen, die in Dorfgebieten und im 
Außenbereich  wesentlich höher ausfallen 
dürfen als in Wohngebieten. Die besondere 
Situation wird nicht berücksichtigt, wenn 
ausschließlich dieselben Werte für 
Außenbereichssiedlungen  übernommen 
werden. Die pauschale Begründung, dass die 
Splittersiedlungen einen wesentlichen 
Bestandteil  der Siedlungsstruktur in der 
Altmark ausmachen, überzeugt nicht. Wir 
schlagen daher vor, die Abstandskriterien für 
Siedlungen im Außenbereich zu überprüfen 
und zu reduzieren. Schließlich ist nicht 
ersichtlich, warum Kurgebiete und 
insbesondere Luftkurorte einen zusätzlichen 
Abstand von Windenergieanlagen, von 5.000 
m benötigen. Die hohe Luftqualität und der 
Erholungswert der Luft, die eine Eigenart von 
Luftkurorten ausmachen, werden durch die 
Errichtung von Windenergieanlagen in keiner 
Weise beeinträchtigt. Es erscheint daher als 
eine sachfremde Erläuterung des genannten 
Abstandkriteriums. Insgesamt regen wir an,  
die Abstandkriterien zu überdenken, die 

Im Rahmen der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
geht es darum, ein räumliches Konzept zur 
Errichtung von Windenergieanlagen zu 
erstellen, um eine planvolle Konzentration von 
Windenergieanlagen zu erreichen, 
Nutzungskonflikte mit anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen zu 
minimieren und letztendlich einen Wildwuchs 
von Windenergieanlagen zu verhindern. Das 
Instrument dafür ist im § 35 BauGB nach- 
zulesen. Es handelt sich nicht um die 
Bewertung eines konkreten Vorhabens an 
einem festgelegten Standort.  Der 
Steuerungsansatz ist nicht über das BImSchG 
gegeben. 
Der Ansatz ist nicht Verhinderung sondern 
Steuerung. In der Rechtsprechung OVG 
Magdeburg usw. wird davon ausgegangen, 
dass mit der Ausweisung von 1% der Fläche 
des Planungsraumes der Windenergie 
substantiell Raum gegeben wird. Der 
grundsätzliche konzeptionelle Ansatz ist durch 
die Rechtsprechung des OVG Magdeburg 
(siehe Urteil zum Regionalen Entwicklungsplan 
Magdeburg) bestätigt worden.
Der Schutz der  Kurgebiete und der Luftkurorte 
erfolgt unter dem Aspekt, den derzeitigen Wert 
der Kulturlandschaft in diesem Bereichen zu 
sichern. Insbesondere der Aspekt einer 
Verknüpfung mit dem Gesundheitstourismus 
soll genutzt werden, um die 3 vorhandenen 
Standorte weiter auszubauen mit dem Ziel 
Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze in der Region. 
Im Hinblick auf die Wohnbebauung im 
Außenbereich hat die Regionalversammlung 
abgewogen, dass im planerischen Konzept 
dieser der gleiche Schutzstatus eingeräumt 
wird wie in den nach § 34 im Zusammenhang 
bebauten Ortsteilen. Mit dieser Festsetzung 
soll planerisch der Gleichheitsgrundsatz für die 
Bürger in der Region gewahrt werden. Das 
Plankonzept zum sachlichen Teilplan Wind 
zielt auch darauf ab, die Akzeptanz der 
Windenergie zu erhöhen, da die regionale 
Wertschöpfung bei diesen Maßnahmen und 
auch die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht 
hoch ist. 
Die Mindestgröße von 45 ha ist auch relativ zu 
betrachten, da im Rahmen der Abwägung 
auch eine Prüfung der Weißflächen zwischen 
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immissionsschutzrechtliche Probleme im 
Übermaß vermeiden sollen.

20 und 45 ha erfolgt ist und auch Flächen, die 
zwischen 20 und 45 ha liegen, ausgewiesen 
worden sind.

388-12 Die Festlegung zur Einzelfallprüfung des 
Vogelschutzes sind zu unbestimmt.

Weiterhin müssen wir anmerken, dass die 
Pufferung bei Gebieten, die "entsprechend den 
Kriterien der Vogelschutzwarten bei Vorliegen 
eines Einzelfalls entsprechend Vogelschutz" 
zu einem Ausschluss der Windenergienutzung 
führen, zu unbestimmt sind. Eine willkürliche 
Festlegung erscheint nicht ausgeschlossen.

Die Festlegungen beziehen sich auf die 
vogelschutzfachlichen Empfehlungen der 
Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten.
Ausgehend von der Tatsache, dass 
insbesondere die Belange des Vogelschutzes 
auch bei Genehmigungsverfahren dazu führen 
können, dass die Errichtung von 
Windenergieanlagen nicht zulässig ist, können 
die Windkraftinvestoren bei Anwendung dieses 
Kriteriums von einer wahrscheinlicheren 
Genehmigungsfähigkeit ausgehen. 
Im Umkehrschluss würde bei Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie, die ausgehend von 
Vogelschutzbelangen nicht gesichert geeignet 
sind, von einer Verhinderungsplanung 
auszugehen sein.

Kenntnisnahme neinEnercon
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388-13 Die Ausschlusskriterien für bewaldete Gebiete 
erscheinen ebenfalls  bedenklich, da pauschal 
alle Waldgebiete und ein zusätzlicher Puffer 
von 200 m ausgeschlossen werden.

Eine Differenzierung nach Waldtypen und 
Kategorien würde zu angemessenen 
Ergebnissen führen. Die offenen 
Begründungskriterien lassen Raum für eine 
willkürliche Verhinderung der 
Windenergienutzung, insbesondre werden 
mögliche Gefahren als wahrscheinlich 
dargestellt und führen zu einer Überbewertung. 
Nicht alle Waldgebiete werden in ihrer 
Lebensraumfunktion durch 
Windenergieanlagen beeinträchtigt, die 
Windenergienutzung im Wald wird in einigen 
Bundesländern erfolgreich gefördert (vgl. 
Rheinland-Pfalz, Bayern). Maßnahmen gegen 
den Klimawandel  wie die Nutzung 
erneuerbarer Energien bedeuten einen 
besseren Schutz auch für Waldgebiete.

Der Übergangsbereich von einer 
Geländestruktur in eine andere ist für viele 
Tiere und besonders auch für Vögel sehr 
problematisch. Um den sensiblen 
Übergangsbereich zwischen Wald und 
Offenlandschaft zu schützen, da gerade in 
diesem  Bereich eine sehr hohe biotische, 
avifaunistische und geoökologische 
Artenmannigfaltigkeit besteht, insbesondere 
auch für Vogel- und Fledermausarten, werden 
die Waldränder mit 200 m gepuffert. 
Desweiteren wird darauf verwiesen, dass die 
Regionalplanung keine Projektplanung ist und 
deshalb detailierte anlagenspezifische 
Aussagen nicht treffen kann sondern auf 
pauschalisierte Festlegungen zurückgreifen 
muss.  
Entsprechend dem Landeswaldgesetz 
Sachsen-Anhalt ist für die Umnutzung von 
Wald in eine andere Nutzungsart eine 
Waldumwandlung zu beantragen. Bestandteil 
der Genehmigung sind auch die Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen. Ein wesentlicher 
Punkt dabei ist, dass bei Umwandlung eine 
Neuaufforstung im Verhältnis 1:2-4 
durchzuführen ist.
Dadurch würden bei Ausweisung von 
Waldflächen zusätzliche landwirtschaftliche 
Flächen in Anspruch genommen werden und 
der gesamt Anteil der verfügbaren Fläche für 
Windenergieanlagen wäre geringer als bei 
Nicht-Inanspruchnahme von Wald.
Das gemeinsame Positionspapier des NABU 
und des BUND Brandenburgs v. April 2010 
lehnt Windparks in Wäldern und Forsten ab.
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388-14 Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, warum 
landwirtschaftliche Flächen mit mehr als 51 
Bodenpunkten, die sich innerhalb des 
Vorbehaltsgebietes für Landwirtschaft Altmark 
befinden, als Ausschlussflächen für die 
Windenergienutzung angesehen werden.

Angesichts der fruchtbaren Böden in der 
Magdeburger Börde erscheint die Festlegung 
von 51 Bodenpunkten als herausragende 
Landwirtschaftsfläche als abwegig. Aber auch 
unabhängig von der Qualität des Bodens ist 
die Nutzung von Windenergie auf Grund ihres 
geringen Fläschenverbrauchs besonders 
verträglich mit der landwirtschaftlichen 
Nutzungen der entsprechenden Flächen. 
Außerdem erscheint die Bevorzugung eines 
Vorbehaltsgebietes gegenüber einem 
Vorranggebiet als nicht sachgerecht und 
gesetzeswidrig.

Die Sicherung dieser vorzüglichen Flächen 
erfolgt, da sie vorrangig für den Anbau 
ökonomisch besonders rentabler Kulturen wie 
Weizen, Gerste, Raps, Mais und Zuckerrüben 
genutzt werden. Die Böden mit einer höheren 
Ertragsfähigkeit verfügen über eine höhere 
Speicherfähigkeit an Nährstoffen und Wasser. 
Im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie 
und auch der Tatsache geschuldet, dass die 
Altmark generell nicht sehr niederschlagsreich 
ist, müssen gerade die Böden, die eine gute 
Wasseraufnahme und Speicherfähigkeit 
haben, geschützt werden. Diese um so mehr, 
da die Klimaprognosen für die Altmark von 
länger werdenden Trockenperioden in der 
Vegetationszeit ausgehen. Ausgehend von 
dem sehr hohen Milchviehbestand (47 % von 
Sachsen-Anhalt) sowie der hohen Dichte an 
Biogasanlagen ist es wichtig, gerade die 
Böden zu sichern, die für die Bereitstellung 
von qualitativ hochwertigem Futter in 
ausreichender Menge notwendig sind. Die 
Erträge bei schweren Böden sind bei einigen 
Feldfrüchten fast doppelt so hoch, wie bei 
leichten Böden. Mit diesem Kriterium sollen die 
für die Region besten landwirtschaftlichen 
Böden gesichert werden. Es gibt genug 
landwirtschaftliche Flächen mit 
minderwertigeren Böden, die für eine 
Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie genutzt werden können. Die 
öffentlichen Güter, die nur in geringen Mengen 
zur Verfügung stehen, sollten auch einen 
entsprechenden Schutz erfahren. Im REP 
Magdeburg wurden die vorzüglichsten Böden 
der Region auch mit Tabu gesichert und durch 
Rechtssprechung des OVG Magdeburg 
bestätigt.

Entscheidung noch 
offen

offenEnercon

25.11.2010 te 124 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

388-15 Abschließend wenden wir uns gegen die 
übermäßige Pufferung von 
regionalbedeutsamen Verkehrswegen und 
Leitungstrassen. 
Die Festlegung des Puffers auf 300 m erfolgt 
ohne sachliche Rechtfertigung und 
Begründung. Wir fordern Sie daher auf, alle 
vorgenannten Abstands- und 
Ausschlusskriterien zu überprüfen und im 
Wege der Verhältnismäßigkeit zu verringern.

Die straßenrechtlichen Bestimmungen sehen 
einen bedeutend geringen Abstand von 100 m 
vor. In Bezug auf die Leitungstrassen liegen 
uns bereits Stellungnahmen der Netzbetreiber 
vor, die einen geringeren Abstand als 300 m 
für unbedenklich halten.
Die Festlegung von Ausschlusskriterien durch 
die Regionalplanung muss jedoch 
nachvollziehbar und verhältnismäßig sein, was 
wir im vorliegenden Fall stark bezweifeln.

Die Empfehlung des Verbandes bezieht sich 
auf die Aufschwingungen von Leitungen durch 
die Rotation der Windenergieanlagen. Da die 
Regionalplanung mit der Ausweisung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
allen möglichen Anbietern von 
Windenergieanlagen nutzbare Flächen 
anbieten will, wird der Empfehlung gefolgt, weil 
damit auch Windenergieanlagen aufgestellt 
werden können, die keinen 
Aufschwingungsschutz haben. Die Nutzung 
der Empfehlung eines Fachverbandes wurde 
in den letzten Urteilen nicht kritisiert.
Die Pufferung der Straßen erfolgt 
entsprechend der anerkannten 
Berechnungsgrundlagen zur Wurfweite einer 
Windenergieanlage, veröffentlicht in der 
Allgemeinverfügung Nr. 7/ 2009 des 
Hessischen Landesamtes für Straßen- und 
Verkehrswesen, unter Einrechnung einer 
marktüblichen Anlagengröße in der Altmark.

keine Berücksichtigung neinEnercon

388-16  Auch bei den Flächen mit Restriktionen aus 
Fachplanungen bestehen Schwierigkeiten der 
Festlegung der Ausschlusskriterien. Die 
Formulierung „Bei Vorliegen eines 
Tatbestandes zum Vogelschutz (…) wird der 
Standort als Einzelfallentscheidung 
entsprechend der Empfehlungen der 
Vogelschutzwarten als Tabufläche gepuffert“ 
stellt nicht eindeutig klar, ob die Entscheidung 
der Regionalplanung beim Artenschutz auf 
einer Einzelfallentscheidung oder auf einer 
pauschalen Abstandsentscheidung beruhen 
soll.

Die Verweise auf die Empfehlungen der 
Vogelschutzwarten stellen keine ausreichende 
Sachverhaltsermittlung dar, die im Übrigen 
nicht auf der Ebene der Regionalplanung, 
sondern im einzelnen Genehmigungsverfahren 
am jeweiligen Standort erfolgen sollte. Nur bei 
der Einzelfallentscheidung ist eine 
sachgerechte und rechtmäßige Abwägung der 
möglicherweise betroffenen Interessen des 
Natur- und Artenschutzes mit den Belangen 
der privilegierten Windenergienutzung zu 
erwarten. Außerdem bemängeln wir, dass 
nach der gesetzlichen Systematik 
Vorbehaltsgebiete für Naturschutz / 
Vogelschutz grundsätzlich nachrangig zu 
Vorranggebieten mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten zu betrachten sind. Nur 
dadurch kann der Windenergienutzung ein 
substantieller Raum bereitet werden, der eine 
Ausschlusswirkung an anderer Stelle im 
Planungsgebiet rechtfertigen würde.

Weißflächen mit Restriktionen werden 
überprüft, ob Belange des Vogelschutzes 
entgegenstehen. Ist das der Fall, wird 
entsprechend den Empfehlungen der 
Vogelschutzrichtlinie der vakante Teil als 
Tabufläche gekennzeichnet, die anderen 
Flächenteile gehen in die weitere Abwägung.
Die Vorbehaltsgebiete des REP Altmark 2005 
gehen in die Abwägung als Weißflächen mit 
Restriktionen. Erst in der Abwägung der 
Weißflächen untereinander wird entschieden, 
welche sich letztendlich als Vorranggebiet 
eignen.
Die Abwägung der Weißflächen untereinander 
ist ausführlich auf Seite 14 des Entwurfes 
beschrieben.
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388-17 Bei der Festlegung zum Mindestabstand von 
Windparks zueinander sowie von 
Mindestgrößen für Windeignungsgebiete sind 
die Gegebenheiten vor Ort und des Einzelfalls 
entscheidend. Eine abstrakte Festlegung 
erscheint willkürlich, insbesondere die 
Einschätzung zur Mindestgröße ist nicht näher 
begründet worden.

Im Rahmen des sog. "methodischen 
Ansatzes" besteht die Gefahr, dass infolge 
sachfremder Erwägungen Abwägungsfehler 
bei der Auswahl der geeigneten Flächen sich 
ergeben. Die höhere Priorität für die 
Bestandsflächen legt den Schluss nahe, dass 
der Status Quo festgeschrieben werden soll, 
ohne einen wesentlichen Ausbau der 
Windenergienutzung durch die Fortschreibung 
des REP Altmark anzustreben. Die Kritik gilt 
sowohl den hier genannten Kriterien als auch 
dem Prozess, in dem die Kriterien vorbereitet 
wurden. Frühzeitige Einwendungen wurden 
nicht berücksichtigt. Insbesondere in Bezug 
auf den geförderten Mindestabstand  von 5 km 
zwischen zwei Ausweisungsgebieten fehlt eine 
belastbare Begründung und Rechtfertigung. 
Nach neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen führt gerade dieses Kriterium 
nicht zu einer Konzentration von 
Windenergienutzung an den am besten 
geeigneten Stellen im Plangebiet, sondern zu 
einer beliebigen  und gleichförmigen Verteilung 
der Gebiete. Geeignete Gebiete werden 
ausgeschlossen, der Ausbau bestehender 
Eignungsgebiete wird erschwert. Auch 
innerhalb von ausgewiesenen Vorranggebieten 
bestehen auf Grund rechtlicher und 
technischer Vorgaben  Abstände zwischen 
Windenergieanlagen, die jedoch nicht zu einer 
Teilung von Vorranggebieten führen sollen. 
Wir regen daher insgesamt an, sowohl das 
Kriterium eines Mindestabstandes zwischen 
Eignungsgebieten als auch einer 
Mindestgröße aufzugeben.

Der Mindestabstand von 5 km wurde im 
Rahmen eines Gutachtens für die 
Planungsregion Altmark empfohlen. Hierbei 
wurde die sehr flache und weiträumige 
Topografie zu Grunde gelegt. Der Abstand 
dient dazu, eine Überprägung der Landschaft 
zu vermeiden. Weiterhin ist im Rahmen der 
Abwägung auch die Vorbelastung mit zu 
berücksichtigen, bestätigt im Urteil zum REP 
Altmark des OVG Magdeburg. Es ist zu 
prüfen, ob bei der Ausweisung einer 
vorbelasteten Fläche der Windenergie 
substantiell genügend Raum gegeben wird. 
Bei Festlegung einer Weißfläche ohne 
Vorbelastung würde der nicht berücksichtigte 
Windpark unter dem Aspekt des 
Bestandschutzes weiterlaufen und damit wäre 
im Rahmen des Plankonzeptes diese Fläche 
für zukünftige Planungen ausgeschlossen.
Zum Thema Konzentration ist anzumerken, 
dass der Einwender einmal bemängelt, dass 
größeren Flächen in der Abwägung mehr 
Gewicht eingeräumt wird, andererseits eine 
mangelnde Konzentrierung. Gerade mit der 
Ausweisung größerer Gebiete ergibt sich die 
Möglichkeit, mehrere Anlagen in einem 
Windpark zu errichten und damit einen 
Konzentrationseffekt zu erzeugen. 
Weiterhin ist festzustellen, dass Weißflächen, 
die durch technische Infrastruktur getrennt 
werden, als eine Weißfläche in die Abwägung 
gehen. Ist nachzulesen auf Seite 14 des 
Entwurfes.
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5 III. 5.4.6.1.

388-3 Hinsichtlich der unter  Ziffer 5.4.6.1. 
angesprochenen räumlichen Konzentration 
und Steuerung der Windenergienutzung haben 
wir beispielsweise gewisse Zweifel daran, dass 
dem sachlichen Teilplan „Wind“ des REP 
Altmark ein ausgewogenes und 
flächendeckendes Planungskonzept zu 
Grunde liegt.

Insbesondere erscheint es fraglich, ob der 
Windenergienutzung ein substantieller Raum 
eingeräumt wird. In der Begründung zu den 
Zielen betonen Sie, dass ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Suchräumen und 
ausgewiesenen Windenergiegebieten 
vorliegen muss. Dabei lassen Sie jedoch 
außer Acht, dass bereits bei der Festlegung 
der sog. Suchräume eine Vielzahl geeigneter 
Flächen ohne belastbare Begründung 
ausgeschlossen wurden. Die Einzelheiten 
unserer Kritik werden wir im Folgenden 
erläutern.

Die Festlegung der Abstandskriterien erfolgte 
im Rahmen der Abwägung durch die 
Regionalversammlung nach Prüfung der 
vorhandenen gesetzlichen und regionalen 
Gegebenheiten.

keine Berücksichtigung neinEnercon

388-4 In Bezug auf Ziffer 5.4.6.2. geben wir zu 
bedenken, dass nach der gewählten 
Formulierung lediglich innerhalb jetzt 
ausgewiesener Eignungsgebiete die 
Erneuerung durch leistungsfähigere 
Windenergieanlagen (sog. Repowering) 
ermöglicht werden soll.

Dabei vernachlässigen Sie den Bestandschutz 
und Vertrauensschutz für 
Windenergieanlagen, die in anderen Gebieten 
auf Grund der jeweils geltenden Rechtslage 
errichtet wurden und deren Ersatz nach Ablauf 
der Betriebsdauer ausgeschlossen ist. In 
Sachsen-Anhalt wurden in der Vergangenheit 
Windenergieanlagen überwiegend nach den 
strengen Regelungen des 
Immissionsschutzrechts errichtet, die 
Unbedenklichkeit auch für moderne Anlagen  
wurden bereits im Genehmigungsverfahren 
untersucht und festgestellt. Auch in diesem 
Genehmigungsverfahren bestand bereits eine 
Steuerungswirkung. Daher überzeugt die 
Begründung für dieses raumordnerische Ziel 
nicht. Vielmehr erscheint die Beschränkung 
des Repowering vielfach hinderlich für einen 
wirksamen Ausbau der Windenergienutzung.

Die Aussagen zum Repowering sind 
Bestandteil des in Aufstellung befindlichen 
Landesentwicklungsplans des Landes 
Sachsen-Anhalt. Im Hinblick auf das 
Gegenstromprinzip und unter 
Berücksichtigung, dass der LEP 2010 
rechtskräftig werden soll, wurde diese 
Formulierung aufgenommen.
Der Bestandschutz wird durch diese 
Festlegungen nicht berührt.

Entscheidung noch 
offen

neinEnercon
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388-5 Die in Ziffer 5.4.6.3. genannten Vorrang- und 
Ausschlusswirkung kann unseres Erachtens 
nur erreicht werden, wenn nach dem 
Planungskonzept ein substanzieller Raum für 
die Windenergienutzung vorgehalten wird.

Daran haben wir jedoch,, wie bereits erwähnt, 
berechtigte Zweifel. In diesem Zusammenhang 
erscheint auch die Begründung 
missverständlich, dass "die durch 
Windenergienutzung geprägten Gebiete (…)  
langfristig gesichert werden" (S. 9 des 
Entwurfes). Im Umkehrschluss könnte man 
daraus folgern, dass gerade nicht der Ausbau 
der Windenergienutzung, sondern nur die 
Festschreibung des Status Quo Ziel des 
sachlichen Teilplanes "Wind" sein soll. Die 
überwiegende Beschränkung auf 
Bestandsgebiete erscheint nicht ausreichend, 
um die gesetzten Klimaschutzziele zu 
erreichen und der Privilegierung der 
Windenergienutzung Rechnung zu tragen.

Die Ausweisung von Vorranggebieten erfolgt 
um raumbedeutsame Nutzungsansprüche zu 
koordinieren. Mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes auf einen bestimmten 
Nutzungsanspruch wird eine planerische 
Letztentscheidung getroffen, die damit auch 
festlegt, dass andere raumbedeutsame 
Nutzungsansprüche nur genehmigungsfähig 
sind, wenn sie die festgelegte Nutzungsart 
nicht behindern. Damit die Planung nicht eine 
Alibiplanung wird, muss natürlich geprüft 
werden, ob sich der festgelegte 
Nutzungsanspruch auch im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren durchsetzen. Sollte 
das nicht möglich sein, weil andere normative 
Belange dieses verhindern, wäre es eine 
Fehlplanung. Mit der Festlegung von  
Abstandskriterien sollen möglichst viele der 
entgegenstehenden Ansprüche abgeklärt 
werden um sicherzustellen, dass sich die 
Windenergie in den festgelegten Flächen auch 
durchsetzen kann.

Kenntnisnahme neinEnercon
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388-18 Das zur Ausweisung vorgesehene 
Vorranggebiet umfasst den von der 
ENERCON GmbH initiierten und mittlerweile 
errichtete Windpark Schinne. Die Erweiterung 
des als Vorranggebietes Nr. VIII 
ausgewiesenen Windparks Schinne befindet 
sich im Norden und grenzt unmittelbar an den 
vorhandenen Windpark an. Selbst  unter 
Zugrundelegung der von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark angesetzten 
Abstandskriterien bietet dieses Vorranggebiet 
ein erhebliches Erweiterungspotenzial.

 a.) VR Gebiet Nr. VIII, Schinne, Grassau
 Die potentielle Erweiterungsfläche ist in dem 
als Anlage beigefügten Lageplan dargestellt. 
Dieses Gebiet ist durch den vorhandenen 
Windpark Schinne sowie durch 380 kV- und 
110 kV- Hochspannungstrassen vorgeprägt. 
Im Zuge der Planungen zum bestehenden 
Windpark Schinne wurde das Gebiet bereits 
weiträumig naturschutzfachlich untersucht. Im 
Ergebnis lässt sich bereits jetzt die 
raumordnerische Verträglichkeit einer 
Erweiterung des VR-Gebiets Nr. VIII 
feststellen. Insbesondere werden durch eine 
Erweiterung keine Gebiete mit Schutzstatus 
(IBA, SPA, FFH, NSG) tangiert. Ebenso 
wurden keine entgegenstehenden 
Fledermauspopulationen festgestellt. Durch 
eine Mitnutzung der bereits für den 
bestehenden Windpark hergestellten 
Infrastruktur (Umspannwerk, Zuwegung) kann 
ferner der Eingriff in Natur und Landschaft 
reduziert werden.

 Die zwischen Schinne und Grassau gelegene 
Hochfläche wurde bisher ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzt. Auf Grund der freien 
Lage und der gegenüber der südlich 
gelegenen Niederung deutlich exponierten 
Höhenlage und der damit verbundenen
Windhöffigkeit eignet sie sich darüber hinaus 
sehr gut für die Nutzung der alternativen 
Windenergie. Es wurden zudem bereits 
Gutachten erstellt, die belegen, dass die 
Grenzwerte für Schall und Schatten auch in 
Bezug auf ein nahe gelegenes Gehöft im 
Außenbereich eingehalten werden. Auch 
diesbezüglich müssen wir unsere bereits 
vorgebrachte Kritik an pauschalen 
Abstandskriterien wiederholen.

Einer Vergrößerung des VR Gebietes Nr. VIII 
steht auch nicht der von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft wie bereits dargestellt 
u.E. zu Unrecht – angesetzte Abstand von 300 
m zu Hochspannungsleitungen entgegen. Der 
zuständige Netzbetreiber e.on Avacon hat 
bereits seine Zustimmung zu den von der 
ENERCON GmbH verfolgten Planungen zur 
Erweiterung des Windparks Schinne erteilt. 
Danach ist Abstand des einfachen des 
Rotordurchmesser (bei den geplanten 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E-

Mit der Ausweisung der Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie wird nicht Projekt 
konkret geplant, da durch die Regionalplanung 
der Anlagentyp nicht vorgegeben werden darf. 
Die pauschalisierten Abstandsregelungen 
dienen dazu, die Räume festzustellen, in 
denen sich die Windenergie grundsätzlich 
durchsetzen kann. Sollte eine Konkretisierung 
über das Instrument der Bauleitplanung 
vorliegen, da die Gemeinde eine höhere 
Regelungsbefugnis hat,  wird das den 
Mitgliedern der Regionalversammlung im 
Rahmen der Abwägung vorgelegt.

Entscheidung noch 
offen

offenEnercon
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82 mithin 82m) ausreichend im Falle einer 
Ausrüstung der Hochspannungsleitungen mit 
Schwingungsschutzeinrichtungen. Der Einbau 
solcher Schwingungsdämpfer hat sich bereits 
in zahlreichen Windparks bewährt. Auf 
Schwingungsschutzmaßnahmen könnte nach 
Angaben der e.on Avacon sogar verzichtet 
werden, wenn sich die 
Hochspannungsleitungen im Nachführbereich 
der geplanten Windenergieanlagen befinden.

Die beteiligten Gemeinden Schinne und 
Grassau haben sich bereits – auch gegenüber 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark – für die von der ENERCON GmbH 
geplante Erweiterung des VR Gebiets Nr. VIII 
ausgesprochen. Beide Gemeinden 
beabsichtigen, die entsprechende 
Bauleitplanung zur planungsrechtlichen 
Umsetzung der Erweiterungsflächen 
aufzustellen. Wegen der guten Erfahrung mit 
den bereits errichteten Windenergieanlagen 
besteht auch eine Akzeptanz der Bevölkerung 
vor Ort.

388-19  b.) VR Gebiet X, Kassieck, Lindstedt
Die ENERCON GmbH plant auf dem Gebiet 
des im bisherigen Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark ausgewiesenen 
Eignungsgebietes Nr. 13 die Errichtung von 
Windenergieanlagen des Typs ENERCON E- 
82. Das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren befindet sich 
mittlerweile in einem sehr fortgeschrittenen 
Stadium. Immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungen zur Errichtung von 
Windenergieanlagen des Typs Vestas V-80 
nebst Änderungsgenehmigungen auf 
ENERCON E-70/ E-48 bestehen bereits.

Im Zuge der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplans um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ soll dieses Gebiet als VR Gebiet Nr. X 
ausgewiesen werden. Hierbei wurde das 
ursprüngliche Eignungsgebiet jedoch in den 
äußeren Bereichen verkleinert, so dass drei 
der von der ENERCON GmbH geplanten 
Windenergieanlagen nunmehr außerhalb des 
Vorranggebietes lägen. Eine sachliche 
Grundlage für eine solche Verkleinerung der 
Fläche ist nicht erkennbar  Auch nach den von 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
formulierten Abstandskriterien ist eine 
Verkleinerung nicht geboten. Hinzu kommt, 
dass durch die bereits bestehende 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
dieses Gebiet vollständig in seinem bisherigen 
Flächenzuschnitt bebaut werden kann. Wir 
bitten daher, den Zuschnitt des VR Gebiets Nr. 
X entsprechend des Zuschnitts des 
ehemaligen Eignungsgebiets Nr. 13 zu wählen.

Die zeichnerische Darstellung wird überprüft 
und im Rahmen der Aufstellung des zweiten 
Entwurfes in die Abwägung gegeben.

teilweise 
Berücksichtigung

offenEnercon
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388-20  c.)Ausweisung eines neuen VR Königsmark 
Mit den im sachlichen Teilplan "Wind" 
enthaltenen VR Gebieten ist das in der 
Planungsregion Altmark bestehende Potenzial 
zur Windenergienutzung nicht ausgeschöpft. 
Wir bitten daher, das folgende, von der 
ENERCON GmbH beplante Gebiet ebenfalls 
als VR Gebiete aufzunehmen:

Im Bereich der Region Königsmark ist die 
Entwicklung eines Energieparks mit dem Ziel 
der Vernetzung unterschiedlicher regenerativer 
Energieträger zur Versorgung der Region mit 
Wärme und elektrischer  Energie geplant. Zu 
den bereits bestehenden Biomassekraftwerken 
und Photovoltaikanlagen ist die Errichtung 
eines Windparks geplant. Die aus der Nutzung 
von Wind, Biomasse und Sonne gewonnene 
Energie soll private und gewerbliche 
Abnehmer in der Region versorgen und damit  
die Abhängigkeit von großen 
Energieversorgungsunternehmen vermeiden. 
Dieses Modellprojekt einer dezentralen 
Energieversorgung soll zu einem mit 
europäischen Fördermitteln versehenen 
Pilotprojekt ausgebaut werden. Dieses Projekt 
wird von den betroffenen Gemeinden und 
Bürgern unterstützt, nicht zuletzt, weil 
hierdurch ein erheblicher Beitrag zum 
Klimaschutz und zur regionalen 
Wertschöpfung durch dezentrale 
Energieerzeugung vollständig aus 
regenerativen Energiequellen geleistet wird.

Die für die Errichtung von Windenergieanlagen 
im Rahmen dieses Pilotprojekts vorgesehene 
Fläche ist in dem als Anlage beigefügten 
Lageplan dargestellt. Diese Fläche entspricht 
den von der Regionalen 
Planungsgemeinschaft formulierten 
Abstandskriterien. Entgegenstehende 
naturschutzfachliche Belange sind nicht 
ersichtlich. Somit stehen keine Belange einer 
Ausweisung dieser Fläche als VR Gebiet im 
sachlichen Teilplan „Wind“ entgegen.

Die Dezentralisierung der Energieversorgung 
im ländlichen Raum gekoppelt an weitere 
dezentrale technische Infrastruktur kann ein 
Hilfsmittel sein, den anstehenden 
Systemwechsel bedingt durch den 
demografischen Wandel zu unterstützen. Es 
sollte eine Passage in den REP aufgenommen 
werden, die die Schaffung solcher 
Einrichtungen als Einzelfallentscheidung 
ermöglicht.
Eine abschließende Entscheidung zum Antrag 
kann erst bei Vorliegen der Unterlagen 
getroffen werden.

Entscheidung noch 
offen

neinEnercon
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388-21  Ausweisung eines neuen VR Tangerhütte.
Weiterhin plant die ENRERCON GmbH die 
Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen in einem bisher nicht 
ausgewiesenen Gebiet in Tangerhütte.

In Absprache mit der Stadt Tangerhütte 
handelt es sich dabei um die räumliche 
Erweiterung und Vernetzung mit einem 
Bestandswindpark, dessen Fläche als 
"Eignungsgebiet Mahlwinkel Nr. 8" im 
Regionalen Entwicklungsplan Magdeburg 
ausgewiesen wurden. Um eine Abstimmung 
bei der Windenergienutzung auch über den 
Geltungsbereich der einzelnen Regionalpläne 
in Sachsen-Anhalt hinaus zu dokumentieren, 
regen wir an, das Gebiet entsprechend des 
anliegenden Planes (Anlage) auszuweisen. 
Angestrebt wird ein einheitliches 
Erscheinungsbild des bestehenden und des 
geplanten Windparks, indem Anlagetyp und 
Anlagenhöhe aufeinander abgestimmt werden.

Die Stadt Tangerhütte nimmt seit einiger Zeit 
an einem Förderprogramm teil, das mit 
Unterstützung des Landesministeriums für 
Bauwesen die teilnehmenden Städte in die 
Lage versetzen soll, ein zukunftsweisendes 
Energiekonzept zu entwickeln. In einem 
Forschungsprojekt soll für die Region ein 
Standort mit einem Energiemix gefördert 
werden, der für die Stadt Tangerhütte und die 
Einwohner Vorteile im Rahmen der 
Stromversorgung bietet. Die BLZ- GEOtechnik 
GmbH entwickelt derzeit im Auftrag der Stadt 
Tangerhütte ein derartiges Konzept, dass 
abschließend durch die politischen Gremien 
der Stadt beschlossen werden wird.  Die 
bereits im Bauausschuss vorgestellten Inhalte 
beruhen u.a. darauf, dass Windenergie 
unmittelbar durch den Einsatz von 
Wärmepumpen Stromerzeugung durch einen 
Erdwärmespeicher (Sondenfeld) über zentrale 
Wärmepumpen gespeichert wird und dass bei 
Bedarf die gespeicherte Energie entladen und 
in ein Nahwärmenetz eingespeist wird. 
Grundlage aller Planungen ist die Vernetzung 
neuer Windenergieanlagen mit den 
Bestandsanlagen in Mahlwinkel. Bei der 
Regionalen Planungsgemeinschaft wurde dazu 
bereits ein Antrag gestellt auf Erweiterung des 
Eignungsgebietes Nr. 8 bis an die Grenzen 
des Regionalplanes Altmark. 
Naturschutzfachliche Belange stehen dem 
Vorhaben nicht entgegen. 
Die Eignung des Anschlußgebietes auf 
Eignung für Windenergie wurde durch 
umfängliche Untersuchungen belegt, die wir 

Die Stadt Tangerhütte hat im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahme 
abgegeben. Damit ist auch nicht dokumentiert, 
wie sich die Stadt positioniert hat. 
Damit ist der Regionalen 
Planungsgemeinschaft nicht bekannt, welchen 
Willen die Gemeinde hat.

Das Eignungsgebiet Mahlwinkel, im REP 
Magdeburg ausgewiesen, endet ca. 900-1.000 
m vor der Grenze des Planungsraumes und 
damit auch in diesem Abstand vor der  
Weißfläche, die im Bereich des REP Altmark 
liegt.

Entsprechend den festgelegten Kriterien wurde 
in der Abwägung abgewogen, dass die 
Weißfläche sich nicht gegenüber dem 
Eignungsgebiet Nr. 8  des REP Magdeburg 
durchsetzen kann. 
Ein gemeinsames Gebiet wäre eventuell 
möglich gewesen, wie im Bereich Fischbeck 
Mangelsdorf, wenn das Eignungsgebiet Nr. 8 
Mahlwinkel direkt an die Weißfläche 
angeschlossen hätte. Hier wäre aber 
abschließend noch eine Betrachtung der 
gesamten Flächen hinsichtlich der Kriterien 
der Umweltprüfung durchzuführen, ob 
insgesamt eine solch große Fläche 
ausgewiesen werden könnte.

keine Berücksichtigung neinEnercon
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Ihnen nach Abschluss gerne zur Verfügung 
stellen werden. Durch den Ausbau der 
Windenergie an diesem Standort kann die 
angestrebte Konzentrationswirkung gesteigert 
werden.

Der Standort ist windhöffig und sehr geeignet, 
allerdings bereits erheblich vorbelastet durch 
den vorhandenen Windpark Mahlwinkel, durch 
Hochspannungstrassen, die das Gebiet 
queren, sowie durch einen starken regionalen 
Bahnverkehr. Die beplanten Flächen werden 
derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt, eine 
Eignung für Erholung und Tourismus ist nicht 
erkennbar. Trotz der Blickbeziehung des 
vorhandenen Windparks Mahlwinkel konnten 
bisher weder die Stadt Tangerhütte noch die 
Einwohner von der erfolgreichen 
Windenergienutzung profitieren.

25.11.2010 te 134 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (389)     Energietechnik Leipzig GmbH

8 III. 5.4.6.4.
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389-1 Im Rahmen der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark um den 
sachlichen Teilplan "Wind" legen wir 

 a.) Widerspruch gegen die nördliche 
Erweiterung des Vorranggebietes VII Bismark 
Büste Dobberkau ein,

 b.) stellen wir den Antrag auf Neuausweisung 
eines Windvorranggebietes zwischen den 
Ortschaften Schmersau, Natterheide und 
Späningen in der Einheitsgemeinde Stadt 
Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal. In der 
beigefügten Topographischen Karte ist das 
beantrage Gebiet blau schraffiert.

Das Land Sachsen-Anhalt ist bemüht, zur 
Erfüllung der Ziele der Klimaschutzstrategie 
der Bundesrepublik den Anteil der 
Windenergie an der Stromerzeugung zu 
erhöhen.

Um schutzwürdige Interessen der Bevölkerung 
und der Umwelt mit einer 
ressourcenschonenden Energiegewinnung in 
Einklang zu bringen, ist die Konzentration von 
Windenergieanlagen auf möglichst 
konfliktreduzierte Standorte notwendig.
In den Regionalplänen können 
Eignungsgebiete für die Windenergienutzung 
ausgewiesen werden, um die in § 35 Abs3, 
Satz 3 des Baugesetzbuches BauGB 
angelegte Konzentrationswirkung für 
raumbedeutsame Windenergieanlagen zu 
erreichen.

Um die Klimaschutzziele zu erfüllen, ist es 
notwendig, neue Flächen als 
Windvorranggebiete/ Windeignungsgebiete 
auszuweisen. Dazu eigenen sich insbesondere 
große intensiv genutzte Ackerflächen.

Da es sich bei der vorgeschlagenen Fläche 
ausschließlich um intensiv genutzte 
Ackerflächen handelt, bietet das Gebiet kaum 
oder nur geringes Konfliktpotential bezüglich 
Avifauna und sonstiger Schutzgüter.

Der vorgeschlagenen Fläche 
Meßdorf/Späningen ist gegenüber der 
Erweiterung des Vorranggebietes VII Bismark, 
Büste, Dobberkau in nördliche Richtung der 
Vorrang einzuräumen. Die vorgeschlagene 
Fläche ist mit ca. 59 ha größer als die lediglich 
geringfügige Erweiterung des VRG VII. Es 
könnten mehr Windenergieanlagen errichtet 
werden, was letztendlich eine größere 
Stromausbeute bedeutet. 

Die von der Regionalen Planungsgemeinschaft 
beschlossenen Abstandskriterien werden 
eingehalten.
Die verkehrstechnische Erschließung ist durch 
die Verbindungsstraße zwischen Späningen 
und Schmersau gegeben.

Durch die Errichtung der Windenergieanlagen 
wird nur ein geringer prozentualer Anteil der 

Die Flächen befinden sich im 5000 m Radius, 
zu einem ausgewiesenen Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie.
Mit der Ausweisung der Vorrangstandorte zur 
Nutzung der Winderergie werden um 
schutzwürdige Interessen der Bevölkerung und 
der Umwelt mit einer ressourcenschonenden 
Energiegewinnung in Einklang zu bringen, die 
Konzentration von Windenergieanlagen auf 
möglichst konfliktreduzierte Standorte 
notwendig.
Dazu dient das vorliegende Plankonzept.
Gebiete bei denen eine Vorbelastung durch 
Anlagen vorhanden ist, gehen mit einer 
höheren Wichtung in die Abwägung als 
Gebiete die noch nicht gebaut worden sind.
Weiterhin liegt es im Ermessen der 
Regionalversammlung die gemeindliche 
Bauleitplanung mit zu berücksichtigen. Im 
Gebiet der Gemeinde Bismark soll ein 
sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind 
erarbeitet werden, der bei der Erarbeitung des 
Zweiten Entwurfes in die Abwägung mit 
eingehen wird. Das angesprochene Gebiet 
wird in diesem Zusammnhang überprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenEnergietech.Lei
pzig
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beantragten Fläche beansprucht. Die bisherige 
landwirtschaftliche Nutzung kann auch 
weiterhin fortgesetzt werden.

Sämtliche Auswirkungen auf die vorhandenen 
Schutzgüter werden im Rahmen der 
Projektentwicklung in Gutachten, wie z.B. 
Schall- und Schattengutachten sowie dem 
Landschaftspflegerischen Begleitplan 
untersucht, so dass eventuell auftretende 
Beeinträchtigungen auf ein Minimum begrenzt 
werden können.

Die Planungen für den zukünftigen Windpark 
(„Windpark Morgenland“) sind bei ETL bereits 
fortgeschritten. Vertragliche Vereinbarungen 
mit den betroffenen Grundstückseigentümern 
zur Sicherung der Flächen wurden bereits 
abgeschlossen.
Die vorgeschlagene Erweiterungsfläche ist für 
die Errichtung von Windenergieanlagen 
geeignet, weil sie
 - größer ist als die Erweiterungsflächen 

Bismark, Büste, Dobberkau
 - die Kriterien der Regionalen 

Planungsgemeinschaft erfüllt und
- weil privatrechtliche Belange durch den 
Abschluss vertraglicher Vereinbarungen 
betroffen sind.

Wir bitten Sie, unseren Vorschlag zu prüfen 
und das vorgeschlagene Gebiet als 
Windvorranggebiet neu auszuweisen.
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389-2 Erörterung Besten Dank für die Aufforderung zur Abgabe 
von Anregungen, Bedenken und Hinweise zum 
1. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes 
Altmark 2005.
Wie aus Ihrem Abwägungsprotokoll unter der 
Datensatznummer 389-1 hervorgeht, ist die 
Entscheidung über den von ETL gestellten 
Antrag auf Neuausweisung eines 
Windvorranggebietes noch offen.
Wir möchten hiermit gemäß unserem 
Schreiben vom 06.05.2010

 a.) Unseren Antrag auf Neuausweisung eines 
Windvorranggebietes zwischen den 
Ortschaften Schmersau, Natterheide und 
Späningen in der Einheitsgemeinde Stadt 
Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal (s. 
Topographische Karte) und 

 b.) Unseren Widerspruch gegen die nördliche 
Erweiterung des Vorranggebietes VII Bismark 
Büste Dobberkau
weiterhin aufrecht erhalten und hiermit 
nochmals bekräftigen.

siehe Begründung zu 389:2 Entscheidung noch 
offen

offenEnergietech.Lei
pzig

25.11.2010 te 138 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (391)     Ev. Kirchenspiel Erxleben

8 III. 5.4.6.4.
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391-1 Wir, die Kirchenältesten des ev. Kirchspiels 
Erxleben, erheben hiermit unseren 
ausdrücklichen Protest gegen die Ausweisung 
des Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn sowohl die Anwohner, 
als auch die Allgemeinheit werden durch den 
Bau und das Betreiben der Windkraftanlagen 
äußerst negativ in der Lebensqualität 
beeinflusst. Darum sehen wir uns in der Pflicht 
alle Personen zu schützen.

Begründung:
1. Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 
negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes.

 2. Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3. Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeuten für die Landwirte und 
die Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werde 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. So kann der Hunger auf dieser Welt 
nicht beseitigt werden!

 4. Natur – und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m2 Stahlbeton in en Boden eingebracht, 
viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt.

 5.  Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen.

 6.  Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden.

7.  Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehende „Teilplan Wind“ nicht 
berücksichtigt!!! Es muss berücksichtigt 
werden um die Bewohner zu schützen.

 8.  Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. So wird 
sich für viele Menschen die Alterssicherheit 
vermindern. Die Attraktivität der Gemeinden 
fällt durch solche Maßnahmen rapide. Junge 
Menschen werden weiter abwandern!

 9.  Die Lebensqualität der Erxlebener 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht, auch der 
politische Auftrag des Klimaschutzes mit dem 
Ziel fossiele Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.
zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine Anlagen konkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung, das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen  Windenergieanlagen 
zu errichten.
zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel wird durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 
Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 

teilweise 
Berücksichtigung

offenEv. Kirchenspiel
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Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB,ABGASE, WINDPARKS! Wie viel 
müssen und können Menschen noch 
ertragen? Die Hälfte der Einwohner der 
umliegenden Gemeinden ist 50 Jahre und 
älter. Wollen wir ein Gebiet gestalten, das für 
junge Menschen immer unwohnlicher wird?

10. Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!

11.  Die Windkraftanlagen beeinträchtigen 
auch zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten, Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche, werden massiv in diese 
Gebiet in ihrer Lebensweise beeinflusst.

 12.  Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

 13.   Die Abstände zu den Waldflächen 
müssen zwingend eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu beachten.

 14.  Die Kirche Erxleben vertreten durch den 
Gemeindekirchenrat des ev. Kirchenspiels 
Erxleben, Selbst Landeseigentümer im 
geplanten Windvorranggebiet, hat sic h 
ausdrücklich gegen den Bau von 
Windkraftanlagen auf und in der Nähe von 
kircheigenem Acker ausgesprochen.

 15.  Der Bau von Windkraftanlagen führt in 

Nutzungsansprüche berücksichtigt werden um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtete ist. Der Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 ist und bedeutet für 
viele Altmärker eine Erhöhung der 
Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und ob mit oder ohne 
Windenergieanlagen trotzdem vorhanden sind. 
Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich Ihrer Betroffenheit untersucht.
Zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein werden sie 
dementsprechend gepuffert.
Zu 12.:
wird geprüft
zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
vorgegeben
zu 14.:
Der Eigentümer kann entscheiden, ob er seine 
Flächen mit Windenergieanlagen babaut oder 
nicht. Er kann dazu nicht gezwungen werden.
Zu15.:
Dieses Problem wird auch durch die 
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den Dörfern zu sozialen Unfrieden, weil viele 
Menschen unter etwas zu leiden haben, das 
nur wenigen Leuten finanzielle Vorteile bringt. 
Daher sehen wir uns auch hier besonders in 
der Pflicht, damit der Friede und der 
Zusammenhalt in den Gemeinden erhalten 
bleibt.

Regionalversammlung so gesehen, kann aber 
mit ihren Möglichkeiten nicht geändert werden, 
da es bundesgesetzliche Regelungen sind.
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TÖB: (392)     Giffei, Gesine und Volkmar

8 III. 5.4.6.4.
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392-1 Wir erheben hiermit unseren ausdrücklichen 
Protest gegen die Ausweisung des 
Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn wir als Immobilien- und 
Landbesitzer fühlen, dass sowohl wir, als auch 
die Allgemeinheit  durch den Bau und das 
Betreiben der Windkraftanlagen äußerst 
negativ in der Lebensqualität beeinflusst 
werden.

Begründung:
 1. Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 

negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes (siehe u.a. Windpark Baben, 
Schinne und Krevese).

 2. Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3. Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeutet für die Landwirte und die 
Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werde 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. Unsere Flurstücke in dem geplanten 
Vorranggebiet liegen z. T. bei 52 
Bodenpunkten.

 4. Natur - und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m2 Stahlbeton in den Boden 
eingebracht, viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt. In der Erxlebener 
Gemarkung stehen Zahlreiche Ruinen der 
ehemaligen Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft. Daher fordern wir, 
dass keine weiteren baulichen Anlagen in der 
Natur errichtet werden. Eine solche 
Verschandelung der Natur muss ein Ende 
haben! Wir wollen für unsere folgenden 
Generationen noch ein Stück Naturlandschaft 
in der Region erhalten!

 5. Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist in Erxleben der Krach der Düsedauer 
Windräder vernehmbar).

 6. Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden.

 7. Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht auch der politische 
Auftrag des Klimaschutzes mit dem Ziel fossile 
Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.

zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine Anlagen konkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung, das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen,  
Windenergieanlagen zu errichten.

zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel werden durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 

zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 

Entscheidung noch 
offen

offenGiffei, G. u. V.
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wurde im bestehende "Teilplan Wind" nicht 
berücksichtigt!!! Dies muss unbedingt 
beachtet werden, um die Bewohner dieses 
Grundstückes zu schützen.

 8. Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. 
Zahlreiche Landbesitzer haben unverschuldet 
erleiden müssen, dass einige ihrer 
Grundstücke durch Ruinen der ehemaligen 
Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft fast ihren 
vollständigen Wert verloren haben. So etwas 
möchten wir nicht einmal annähernd erleben! 
Unser Wohnhaus liegt an der Ostseite der 
Ortslage Erxleben. Sollten Windräder errichtet 
werden, so wird unser Grundstück mit 
Sicherheit fast seinen gesamten Wert 
einbüßen! Die Blinklichter, die Schattenwürfe 
und der Krach, die von der Anlagen ausgehen, 
lassen die Wohnqualität unseres Hofes 
drastisch sinken! Später lässt dich außerdem 
nur sehr schwer ein Käufer finden! So wird ein 
großer Teil unserer Altersvorsorge den Bach 
hinunter gehen!

 9. Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB,ABGASE, WINDPARKS! Durch den 
geplanten Autobahnbau haben wir eine 
Lärmbelästigung aus dem Westen der 
Gemarkung zu erwarten, dazu dann noch 
Krach aus dem Osten. Wie viel müssen und 
können Menschen noch ertragen? 

10. Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!

werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch an der Bindungswirkung der 
Festsetzung. Schutzgebietsausweisungen 
nach Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14  bedeutet für viele 
Altmärker eine Erhöhung der Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 

zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich Ihrer Betroffenheit untersucht.

zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein, werden 
sie dementsprechend gepuffert.

zu 12.:
wird geprüft

zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
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 11. Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche, werden massiv in diese 
Gebiet in ihrer Lebensweise beeinflusst.

 12.  Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

 13. Daher muss ein angemessener Abstand 
zu den Waldflächen eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu berücksichtigen.

 14. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die 
Errichtung von Windkraftanlagen auf unseren 
Flurstücken aus! Wir werden es auch in keiner 
Weise zulassen, dass im unmittelbaren 
Umfeld Windräder erbaut werden.

vorgegeben.

Zu 14.:
Der Eigentümer kann entscheiden, ob er seine 
Flächen mit Windenergieanlagen bebaut oder 
nicht. Er kann dazu nicht gezwungen werden.

25.11.2010 te 146 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

392-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im Rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 

 „Wind“.1.2.Schutzgut Mensch

1.2. - Die Ortslage Erxleben wird in ihrem 
östlichen Bereich durch die Bundesstraße B 
189 in Nord-Südrichtung durchquert. Für die 
Anwohner der sehr stark frequentierten 
Hauptstraße (ca. 5000 – 6000 Fahrzeuge pro 
Tag) bedeutet das eine permanente 
Dauerlärmbelästigung. Dieser Zustand wird 
sich nach unserer Überzeugung auch nach 
dem Bau der geplanten A 14 nicht verändern. 
Durch den geplanten Windpark erwarten wir 
eine zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die 
weithin sichtbaren Schattenwürfe und 
Blinklichter werden für alle Anwohner 
unangenehm werden und gesundheitliche 
Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Oberbürgermeisters von Düsedau, Herrn 
Oliver Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschränkt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

neinGiffei, G. u. V.
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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392-3 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir erneut auf eine größere 
Population Feldlerchen hin. Entsprechend 
unserer Beobachtung gehen wir von 
mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 dass sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt werden 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht, den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope

Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen formenthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zu Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung

Entscheidung noch 
offen

offenGiffei, G. u. V.
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Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 
werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald

Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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392-4 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:

Leider hat der Einwender bis zum heutigen 
Tag in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen

Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere Aktuellen 
Beobachtungen bestätigen dies. Als Anlage 
übergeben wir Ihnen eine Niederschrift zum 
aktuellen Fledermausvorkommen. Bei dieser 
Arbeit hatte uns Frau Brigitte Bäthge 
sachkundig unterstützt. Fledermäuse sind 
durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei er Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 

Entscheidung noch 
offen

offenGiffei, G. u. V.
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Bodenpunkte.

Anmerkung:

Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft dem eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb wird durch den Bau der 
A 14 ein erheblicher Teil an Wirtschaftsfläche 
entzogen. Ein weiterer Verlust durch die 
Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich 
notwendiger Zuwegungen, sowie die 
Zerschneidung der im Zusammenhang 
befindlichen Flächen in Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

Flächen durch das Aufstellen von 
Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden.

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.

25.11.2010 te 153 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (393)     Gitschel, Werner

8 III. 5.4.6.4.

393-1 Stellungnahme zum Bau der Windräder 
zwischen Wiepke und Schenkenhorst
Uns geht es um die Erhaltung der Natur. Wir 
sind für eine natürliche, ökologische 
Gewinnung von Energie – es gibt bestimmt 
weniger gute Biotope für die 
Energieerzeugung!

Wir liegen einige Kilometer westlich des 
Vogelschutzgebietes „Kalbescher Werder“,
das unter EU- Schutz steht. Größe ca. 1500 
ha!
In den letzten Jahren ist der Bestand auch in 
diesem Gebiet drastisch zurückgegangen!
Vorkommende Wiesenbrüter:
Kranich, Großer Brachvogel, Kiebitz, 
Bekassine !
Ausgestorben schon: Uferschnepfe !
Durchzügler auf Winterrast:
Grau-, Saat- und Blässgänse.
Graugans könnte auch hier brüten!
Die Brut des Kranichs ist nicht 
ausgeschlossen!
Im umliegenden Bereich der vorgesehenen 
„Baumaßnahme“ sind Wiesen mit 
Wasserstellen und Binsen bis ins Frühjahr ein 
Biotop wie es verlangt wird!
In einiger Entfernung von den vorgesehenen 
Windrädern sind vor kurzem 2-3 Tausend 
Kraniche in der Mildeniederung als Rastgänse 
zur Nahrungsaufnahme zum Weiterflug nach 
Norden gezählt worden.

Ob es nach dem Bau noch so etwas geben 
wird?

Ein Paar Kraniche sind auf dem Gebiet des 
vorgesehenen Baulandes Anfang März 2010 
gesichtet worden.

Ob es zur Brut kommt oder ob es das letzte 
Mal war?

Die Belange des Vogelschutzes und des 
Naturschutzes werden auf die gegebenen 
Hinweise überprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenGitschel, 
Werner
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TÖB: (394)     Görlitz

8 III. 5.4.6.4.

394-1 Vorranggebiet XXI
optische Belästigung/ akustische Belästigung.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark
(REP Altmark) 2005 für den sachlichen 
Teilplan "Wind" werden Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten, die den Planvorbehalt des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslösen, 
festgelegt, um die Errichtung von 
Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.

Entscheidung noch 
offen

offenGöritz
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TÖB: (395)     Gudat, Dorothea

8 III. 5.4.6.4.
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395-1 Wir erheben hiermit unseren ausdrücklichen 
Protest gegen die Ausweisung des 
Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn wir als Immobilien- und 
Landbesitzer fühlen, dass sowohl wir, als auch 
die Allgemeinheit  durch den Bau und das 
Betreiben der Windkraftanlagen äußerst 
negativ in der Lebensqualität beeinflusst 
werden.

Begründung:
 1.Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 

negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes (siehe u.a. Windpark Baben, 
Schinne und Krevese).

 2.Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3.Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeutet für die Landwirte und die 
Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werden 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. Unsere Flurstücke in dem geplanten 
Vorranggebiet sind alle über 51 Bodenpunkte, 
bzw. liegen weit drüber.

 4.Natur - und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m2 Stahlbeton in den Boden 
eingebracht, viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt. Wir selbst haben zwei 
Ruinen der ehemaligen Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft hinterlassen 
bekommen. Daher fordern wir, dass keine 
weiteren baulichen Anlagen in der Natur 
errichtet werden. Eine solche Verschandelung 
der Natur muss ein Ende haben! Wir wollen für 
unsere folgenden Generationen noch ein 
Stück Naturlandschaft in der Region erhalten!

 5.Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist in Erxleben der Krach der Düsedauer 
Windräder vernehmbar).

 6.Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden.

 7.Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehende "Teilplan Wind" nicht 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht auch der politische 
Auftrag des Klimaschutzes mit dem Ziel fossile 
Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.

zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine Anlagen konkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung, das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen,  
Windenergieanlagen zu errichten.

zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel werden durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 

Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 

Entscheidung noch 
offen

offenD. Gudat
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berücksichtigt!!! Dies muss unbedingt 
beachtet werden, um die Bewohner dieses 
Grundstückes zu schützen.

 8.Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. Durch 
die oben bereits erwähnten Ruinen haben wir 
erleiden müssen, dass ca. 1 ha unseres 
Ackerlandes wertlos geworden ist. So etwas 
möchten wir nicht noch einmal erleben!

 9.Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB, ABGASE, WINDPARKS! Durch den 
geplanten Autobahnbau haben wir eine 
Lärmbelästigung aus dem Westen der 
Gemarkung zu erwarten, dazu dann noch 
Krach aus dem Osten. Wie viel müssen und 
können Menschen noch ertragen? 

 10.Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!

 11.Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche, werden massiv in 
diesem Gebiet in ihrer Lebensweise 
beeinträchtigt.

 12.Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtete ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 bedeutet für viele 
Altmärker eine Erhöhung der Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und  mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 

Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich Ihrer Betroffenheit untersucht.

Zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein, werden 
sie dementsprechend gepuffert.

Zu 12.:
wird geprüft

zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
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 13.Daher muss ein angemessener Abstand zu 
den Waldflächen eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu berücksichtigen.

 14.Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die 
Errichtung von Windkraftanlagen auf unseren 
Flurstücken aus! Wir werden es auch in keiner 
Weise zulassen, dass im unmittelbaren 
Umfeld Windräder erbaut werden.

vorgegeben.

zu 14.:
Der Eigentümer kann entscheiden, ob er seine 
Flächen mit Windenergieanlagen bebaut oder 
nicht. Er kann dazu nicht gezwungen werden.
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395-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch

Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro Tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Oberbürgermeisters von Düsedau, Herrn 
Oliver Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschränkt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenD. Gudat
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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395-3 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:

Leider hat der Einwender bis zum heutigen 
Tag in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen

Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere Aktuellen 
Beobachtungen bestätigen dies. Als Anlage 
übergeben wir Ihnen eine Niederschrift zum 
aktuellen Fledermausvorkommen. Bei dieser 
Arbeit hatte uns Frau Brigitte Bäthge 
sachkundig unterstützt. Fledermäuse sind 
durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei er Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 

Entscheidung noch 
offen

offenD. Gudat
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Bodenpunkte.

Anmerkung:

Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft dem eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb wird durch den Bau der 
A 14 ein erheblicher Teil an Wirtschaftsfläche 
entzogen. Ein weiterer Verlust durch die 
Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich 
notwendiger Zuwegungen, sowie die 
Zerschneidung der im Zusammenhang 
befindlichen Flächen in Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

Flächen durch das Aufstellen von 
Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden.

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.
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395-4 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir erneut auf eine größere 
Population Feldlerchen hin. Entsprechend 
unserer Beobachtung gehen wir von 
mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 dass sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt werden 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht, den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope

Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen formenthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zu Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung

Entscheidung noch 
offen

offenD. Gudat
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Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 
werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald

Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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TÖB: (396)     G-Wind Jürgen Günther

16 IV.zu III Pkt. 5.4.6.4.

396-5 Allgemein wird an der Ergänzung des 
sachlichen Teilplans "Wind" gerügt:

 -Es wird versucht, im Teilplan "Wind" 
darzulegen, welche Vorbelastungen, 
erhebliche Vorbelastungen Windkraftanlagen 
bedeuten können. Fehlentwicklungen -  hier ist 
wohl ein wirklich nachhaltiger weiterer Ausbau 
der Windkraft  in der Altmark gemeint, sollen 
frühzeitig erkannt werden, es soll rechtzeitig 
Abhilfe geschaffen werden. Soll wohl 
bedeuten, rechtzeitig planerisch verhindert. 
Zumindest ist kein anderer Tenor in den 
Planungsunterlagen enthalten. Dies 
widerspricht den eigentlichen gewollten Zielen 
eines Entwicklungsplanes Wind, stellt eine 
Verhinderungsplanung dar.

Die Nutzung der Windkraft muss aus 
Klimaschutzgründen forciert werden, ist 
ökologisch absolut notwendig und politisch 
gewollt. Sicher sind gewisse Lenkungen 
nützlich, eine Verhinderungsplanung, wie sie 
hier vorliegt, ist es nicht. Allein schon die 
Länge der Zeit, die benötigt wurde, zu 
versuchen, einen rechts- und 
bestandskräftigen Plan zu erstellen, hat dazu 
geführt, dass die Nutzung der Windkraft in der 
Altmark nachhaltig beeinträchtigt wurde.

Entsprechend der Rechtsprechung ist es 
legitim, im Rahmen der Abwägung auf die 
vorhandene Vorbelastung einzugehen und 
diese im Abwägungsprozess höher zu wichten.
Ausgehend von der Rechtsprechung des OVG 
Magdeburgs zur Thematik" der Windenergie 
substantiell Raum geben", liegt der Entwurf mit 
den ausgewiesenen Flächen deutlich über 
diesen Anforderungen.  
Im Hinblick auf die Anforderungen zum Thema 
Klimaschutz ist festzustellen, dass die Altmark 
die Ziele der Bundesregierung hinsichtlich der 
Nutzung erneuerbarer Energien deutlich 
übertrifft.
Mit den im Teilplan Wind festgelegten Flächen 
ist es möglich, bis zu 700 Anlagen in der 
Altmark zu installieren.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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396-1 5.4.6.1. Z
Bei der Erstellung des Teilplans "Wind", wird 
geschrieben von der Umsetzung eines 
abschließenden flächendeckenden 
Plankonzepts.

5.4.6.2. Z
Repowering soll nur in Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie zulässig sein. Unter 
diesen Voraussetzungen würde nicht nur eine 
Erneuerung, eventuell dadurch eine 
Reduzierung von Windkraftanlagen außerhalb 
dieser Gebiete ausgeschlossen, sondern auch 
der gesetzlich garantierte Bestandsschutz 
würde unter Umständen außer Kraft gesetzt. 
Fraglich ist dieser bei der momentanen 
gesetzlichen Lage für den Austausch von 
Großkomponenten, die dem ständig 
weiterentwickelten Stand der Technik 
entsprechen müssen. Es besteht daher ein 
erhebliches wirtschaftliches Risiko bei Ausfall 
der Komponenten durch Defekt o.a. für den 
weiteren Betrieb dieser Windkraftanlagen. Ein 
genereller Ausschluss geht daher fehl. 
Denkbar wäre eine Einzelfallprüfung, ob unter 
Berücksichtigung der 
Immissionsschutzverordnung eine 
Modernisierung oder Anlagenreduzierung 
durch Leistungserhöhung der neuen Anlagen 
möglich wäre. Eine weitere gangbare Lösung 
stellt die Ausweisung solcher 
Bestandsstandorte als Windvorranggebiete 
dar, da sie bereits in der Vergangenheit 
geprüft wurden, sämtliche Peripherie 
vorhanden ist. Verkabelung, Zuwegung und 
Grünordnungsmaßnahmen sind ausgereift und 
vorhanden. Insbesondere muss für diese 
Standorte kein weiterer Eingriff in den 
Naturhaushalt erfolgen.

Das raumordnerischen Ziel einer 
Verbesserung des Landschaftsbildes kann 
gerade durch Repowering dieser Anlagen und 
der damit einhergehenden Reduzierung der 
Anzahl der Windkraftanlagen erreicht werden. 
Bessere Lenkungs- und Steuerungswirkung 
wäre von einem Ausweis dieser Standorte als 
Windvorranggebiet zu erwarten.

5.4.6.4.

II. Raumordnerisch- fachbezogene 

5.4.6.1. Z
Planungen -  auch solche für die Ausweisung 
von Windvorrangflächen müssen stets den 
Änderungen in der Rechtssprechung zum 
Thema Windkraft, den technischen 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Windkraftanlagentechnik sowie den 
Zielstellungen in klimapolitischer Sicht 
angepasst werden. So kann wohl von einem 
derzeitigen Plankonzept ausgegangen werden. 
Dies für die Zukunft „abschließend“ planen zu 
wollen, muss fehl gehen. Entsprechende 
Klausel muss angepasst werden.

5.4.6.2. Z
Unter diesen Voraussetzungen würde nicht nur 
eine Erneuerung, eventuell dadurch eine 
Reduzierung von Windkraftanlagen außerhalb 
dieser Gebiete ausgeschlossen, sondern auch 
der gesetzlich garantierte Bestandsschutz 
würde unter Umständen außer Kraft gesetzt. 
Fraglich ist dieser bei der momentanen 
gesetzlichen Lage für den Austausch von 
Großkomponenten, die dem ständig 
weiterentwickelten Stand der Technik 
entsprechen müssen. Es besteht daher ein 
erhebliches wirtschaftliches Risiko bei Ausfall 
der Komponenten durch Defekt o.a. für den 
weiteren Betrieb dieser Windkraftanlagen. Ein 
genereller Ausschluss geht daher fehl. 
Denkbar wäre eine Einzelfallprüfung, ob unter 
Berücksichtigung der 
Immissionsschutzverordnung eine 
Modernisierung oder Anlagenreduzierung 
durch Leistungserhöhung der neuen Anlagen 
möglich wäre. Eine weitere gangbare Lösung 
stellt die Ausweisung solcher 
Bestandsstandorte als Windvorranggebiete 
dar, da sie bereits in der Vergangenheit 
geprüft wurden, sämtliche Peripherie 
vorhanden ist. Verkabelung, Zuwegung und 
Grünordnungsmaßnahmen sind ausgereift und 
vorhanden. Insbesondere muss für diese 
Standorte kein weiterer Eingriff in den 
Naturhaushalt erfolgen.

Das raumordnerische Ziel einer Verbesserung 
des Landschaftsbildes kann gerade durch 
Repowering dieser Anlagen und der damit 
einhergehenden Reduzierung der Anzahl der 
Windkraftanlagen erreicht werden. Bessere 
Lenkungs- und Steuerungswirkung wäre von 

5.4.6.1. Z
Der Regionalplan ist ein mittelfristiges 
Planungsinstrument, welches für einen 
Zeitraum von bis zu 10 Jahren wirken soll. 
Eine kontinuierliche Weiterentwicklung ist 
Bestandteil der Planung. Mit "abschließend , 
flächendeckend" ist der Gültigkeitszeitraum 
sowie der Abdeckungsbereich des 
Regionalplanes gemeint. Die Forderung nach 
solchen Planungskonzepten kommt aus der 
Rechtsprechung.

5.4.6.2. Z
Mit der Zulässigkeit des Repowering nur in 
Vorranggebieten sollen die 
Windenergieanlagen, die sich außerhalb der 
durch das Plankonzept vorgegebenen Gebiete 
befinden, in diese gelenkt werden. Der 
bauliche  Bestandsschutz der Anlagen 
entsprechend der Bauordnung und des BauGB 
wird davon nicht berührt.   Mit dieser Lenkung 
in die Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie kann der Überprägung des 
Landschaftsbildes durch die 
Windenergieanlagen entgegengewirkt werden.  
Die Wiedernutzung von technischer 
Infrastruktur ist bedingt durch die moderneren 
Anlagen auch nicht zwingend gegeben.

5.4.6.4.

II. Raumordnerisch- fachbezogene 
Ausschlussgebiete

 1.Siedlungen
Der Planvorbehalt des § 35 BauGB bedeutet, 
dass durch die zuständigen Träger der 
Regionalplanung Räume festgelegt werden 
können, wo Windenergie zulässig ist und diese 
dann an anderer Stelle im Planungsraum 
ausschließen können. Die Regionalplanung 
kann keine Anlagentypen und Anlagenhöhen 
festlegen, deshalb können auch die 
Auswirkungen zukünftig geplanter Anlagen 
nicht konkret bewertet werden. Damit das 
Schutzgut Mensch angemessen in der 
Abwägung gewichtet wird, wurde im Hinblick 
der negativen Auswirkungen von 
Windkraftanlagen, ein pauschalisierter Puffer 
von 1000 m verwandt. 
Da die Regionalplanung nicht Projekt genau 
plant, kann sie auch bestimmte negative 

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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Ausschlussgebiete

 1.Siedlungen

Es wird ein sogenannter Puffer im 
Außenbereich festgelegt. Dieser soll 
Abstandswahrung zur Wohnbebauung 
festlegen mit einem Abstand 1.000 Meter, zu 
reinen Wohngebieten mit einem Abstand 
1.500 m und zu Kurgebieten mit einem 
Abstand 5.000 m.

4. Infrastruktur

Es wird ein sogenannter Puffer zu 
Verkehrswegen  und Leitungsstraßen 
festgelegt mit 300 m. Diese Festlegung ist 
willkürlich. Ausreichend ist die 1H-Regelung, 
also die sogenannte Umfallhöhe, die sich in 
der Praxis bewährt hat. Eine Erweiterung auf 
300 m stellt eine Einschränkung des Potentials 
der Windenergienutzung dar, die nicht  
hinnehmbar ist. Diese Regelungen ist 
entsprechend zu ändern.

IV. Abwägung der Weißflächen  untereinander

Es wird ein Mindestabstand von 5 km 
zwischen zwei Windvorranggebieten  als 
notwendig erachtet. Diese Abstandsreglung ist 
willkürlich, entbehrt jeder rechtlichen 
Grundlage, berücksichtigt nicht regionale 
Besonderheiten, schränkt die Nutzung von 
Windenergie unverhältnismäßig ein und ist 
daher ersatzlos zu streichen

Schlussfolgernd ist die Ermittlung weiterer 
Ausschlussgebiete auf Grundlage des 
Mindestabstandes 5 km von Vorranggebiet zu 
Vorranggebiet ohne Grundlage und ebenso 
ersatzlos zu streichen. 

Aussage zu den Abstandsregelungen  im 
Allgemeinen: es wird in der Ergänzung des 
REP um den sachlichen Teilplan „Wind“ 
keinerlei Bezug genommen, wie es zu den 
festgelegten Abständen gekommen ist. Keine 
Rechtsgrundlage wird zitiert, keine 
Erfahrungswerte herangezogen, ganz 
abgesehen davon, dass diese unerheblich 
sind, da die bereits bestehenden 

einem Ausweis dieser Standorte als 
Windvorranggebiet zu erwarten.

5.4.6.4.

II. Raumordnerisch- fachbezogene 
Ausschlussgebiete

 1.Siedlungen
Diese Festlegungen sind willkürlich, zum einen 
daran ermessen, da diese 
Abstandsregelungen in anderen 
Planungsgebieten sowohl in Deutschland wie 
auch in Sachsen-Anhalt selbst anders sind, 
verschiedene Regelungen dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz also 
widersprechen. Allein von Belang für die 
Beurteilung ist, ob eine Windkraftanlage eine 
Belastung nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz ist, welcher 
zum Beispiel einen zumutbaren Lärmpegel 
festgelegt. Werden diese Richtlinien 
eingehalten - was durchaus auch außerhalb 
der vorgesehenen willkürlichen 
Abstandregelungen, das heißt bei einer 
Unterschreitung dieser Abstände – möglich ist, 
muss eine Genehmigungsfähigkeit 
gewährleistet sein. Auf diese pauschale 
Abstandsreglung des REP muss verzichtet 
werden, da die gesetzlichen Regelungen 
bezüglich der Immissionen ausreichend  sind.

4. Infrastruktur
Ausreichend ist die 1H-Regelung, also die 
sogenannte Umfallhöhe, die sich in der Praxis 
bewährt hat. Eine Erweiterung auf 300 m stellt 
eine Einschränkung des Potentials der 
Windenergienutzung dar, die nicht  
hinnehmbar ist. Diese Regelungen ist 
entsprechend zu ändern.

IV. Abwägung der Weißflächen untereinander

Schlussfolgernd ist die Ermittlung weiterer 
Ausschlussgebiete auf Grundlage des 
Mindestabstandes 5 km von Vorranggebiet zu 
Vorranggebiet ohne Grundlage und ebenso 
ersatzlos zu streichen. 
Aussage zu den Abstandsregelungen  im 
Allgemeinen: es wird in der Ergänzung de REP 
um den sachlichen Teilplan „Wind“ keinerlei 
Bezug genommen, wie es zu den festgelegten 

Auswirkungen der Windenergie nicht von vorn 
herein ausschließen.  Die Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark hat nach 
Auswertung der aktuellen Rechtssprechung, 
von Studien zu diesem Themenkomplex sowie 
auch bezogen auf konkrete Projekte die 
Abstandskriterien zur Wohnbebauung  mit 
1.000 im und zu Siedlungsflächen, die nach 
Baunutzungsverordnung als reine 
Wohnflächen ausgewiesen worden sind, 1.500 
m für den Abwägungsprozess festgelegt.

4. Infrastruktur
Die Ermittlung des Abstandes erfolgte im 
Rahmen der in der Allgemeinverfügung Nr. 7 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- 
und Verkehrswesen dargestellten 
Berechnungsformel für die Wurfweite einer 
Windenergieanlage. Für die Berechnung 
wurde eine marktübliche Anlage 
herangezogen. Mit diesem Kriterium wird das 
Gefährdungspotential im Hinblick auf die 
Verkehrswege zur Auswahl von Suchräumen 
dargestellt.

IV. Abwägung der Weißflächen untereinander
Der Planvorbehalt des § 35 BauGB bedeutet, 
dass durch die zuständigen Träger der 
Regionalplanung Räume festgelegt werden 
können, wo Windenergie zulässig ist und diese 
dann an anderer Stelle im Planungsraum 
ausschließen können. Ein Instrument, welches 
dazu auch von höchstrichterlicher Seite 
akzeptiert ist, sind Abstandskriterien. Da die 
Regionalplanung nicht Projekt genau plant, 
kann sie auch bestimmte negative 
Auswirkungen der Windenergie nicht von vorn 
herein ausschließen. Deshalb werden 
pauschale Abstandspuffer verwandt. Die 
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark hat 
nach Auswertung der Rechtssprechung sowie 
auch bezogen auf konkrete Projekte das 
Abstandkriterium "5 km zwischen  den 
Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie"  gewählt, um in einer flachen 
Region wie der Altmark mit ihren wenigen 
höhenwirksamen Landschaftselementen eine 
Überprägung des Landschaftsbildes mit 
Windenergieanlagen zu vermeiden.
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Rechtsgrundlagen  ausreichend sind. Eine 
weitere Einschränkung, wie sie hier 
beabsichtigt ist, stellt eine 
Verhinderungsplanung dar.

Abständen gekommen ist. Keine 
Rechtsgrundlage wird zitiert , keine 
Erfahrungswerte herangezogen, ganz 
abgesehen davon, dass diese unerheblich 
sind, da die bereits bestehenden 
Rechtsgrundlagen  ausreichend sind. Eine 
weitere Einschränkung, wie sie hier 
beabsichtigt ist, stellt eine 
Verhinderungsplanung dar.
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42 Anlage 1

396-2 Aussage zu den Abstandsregelungen  im 
Allgemeinen: es wird in der Ergänzung des 
REP um den sachlichen Teilplan „Wind“ 
keinerlei Bezug genommen, wie es zu den 
festgelegten Abständen gekommen ist.  Eine 
weitere Einschränkung, wie sie hier 
beabsichtigt ist, stellt eine 
Verhinderungsplanung dar.

Keine Rechtsgrundlage wird zitiert, keine 
Erfahrungswerte herangezogen, ganz 
abgesehen davon, dass diese unerheblich 
sind, da die bereits bestehenden 
Rechtsgrundlagen  ausreichend sind.

Die Abstandsregeln sind ausreichend in den 
einzelnen Punkten erläutert. Im Rahmen der 
Abwägung geht es darum, unterschiedliche 
öffentliche Belange auf die Nutzung von Grund 
und Boden zu wichten und festzulegen, wo 
welche Nutzungsart sich gegen eine andere 
Nutzungsart durchsetzen soll. 
Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehaltes sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-
Anhalt gegeben. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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396-3 Anlage 1 „Abstandskriterien“

Will aussagen, angeblich „problematische 
Immissionssituationen“ durch die willkürlichen  
Festlegungen von Abständen auszuschließen.

Weitere, hier beabsichtigte zahlreiche 
Einschränkungen, dienen ausschließlich dazu, 
den weiteren nachhaltigen Ausbau der 
Windkraftnutzung im Planungsgebiet zu 
verhindern. Und das noch dazu „abschließend“,
 wie im Punkt 5.4.6.1. Z zu lesen. Daher ist 
das ganze im sachlichen Teilplan „Wind“ des 
REP Altmark angewandte Verfahren, 
Windvorranggebiete zu ermitteln, 
rechtsfehlerhaft und ist nicht von Bestand, es 
sind daher Regelungen zu treffen, die den 
klimapolitischen Zielstellungen und 
Notwendigkeiten der Völkergemeinschaft, des 
Bundes und der Länder entsprechen.

Es wird mit allergrößtem Nachdruck bestritten, 
dass Anwohner Gesundheitsschäden  drohten, 
würde der Ausbau der Windkraft nicht derart 
reguliert und gesteuert, korrekter Weise 
behindert.  

Die Behauptung, dass eine Windkraftanlage 
sogenannten Infraschall aussendet, blieb 
bisher unbewiesen. Man bedient sich hier 
vielmehr den unhaltbaren, platten Argumenten 
selbsternannter Windkraftgegner, die bereits 
Jahrzehnte bekannt und widerlegt sind.
 
Der Punkt 5 der Abstandskriterien der Anlage 
1 legt einen Puffer vom 300 m  fest für den 
Abstand zu Hochspannungsleitungen. Dies sei 
eine Empfehlung des VDEW.

Nun soll eine Empfehlung eines Verbandes 
der Elektrizitätswirtschaft, die nach eigenem 
Bekunden nicht an der Aufnahme von 
regenerativem Strom interessiert ist, quasi 
Gesetzwirkung entfalten? 
Dies stellt einen Eingriff in die 
Eigentumsrechte 
der  Landeigentümer zum Vorteil eines 
privatwirtschaftlichen 
Energieversorgungsunternehmens dar und ist 
damit verfassungswidrig. Diese Regelungen 
schränkt die Windkraftnutzung in erheblichem 
Maß und verhältnismäßig ein. Der „1H“- 

Um unnötige Belastung von Anwohnern zu 
vermeiden, wurde vom Gesetzgeber das 
BImSchG und die TA Lärm erlassen, welche 
auch das Thema Windkraft ausreichend 
regulieren. Damit sind sogenannte 
„problematische Immissionssituationen“ von 
vornherein ausgeschlossen.

Durch Rotorbewegungen entstehen diese 
nicht. Für den Ausschluss einer subjektiven 
empfundenen optischen Belastung durch 
Schattenwurf werden Schattenwurfgutachten 
abgefordert, die unabhängig von 
pauschalisierten Regelungen individuell auf 
den einzelnen Standort eingehen.

Der Punkt 5 der Abstandskriterien der Anlage 1
Nun soll eine Empfehlung eines Verbandes 
der Elektrizitätswirtschaft, die nach eigenem 
Bekunden nicht an der Aufnahme von 
regenerativem Strom interessiert ist, quasi 
Gesetzwirkung entfalten? 
Dies stellt einen Eingriff in die Eigentumsrechte
der Landeigentümer zum Vorteil eines 
privatwirtschaftlichen 
Energieversorgungsunternehmens dar und ist 
damit verfassungswidrig. Diese Regelungen 
schränkt die Windkraftnutzung in erheblichem 
Maß und verhältnismäßig ein. Der „1H“- 
Abstand ist technisch vollkommen 
ausreichend und hat sich seit langer Zeit 
bewährt. Die derzeitige 300m 
Abstandsregelung ist zu ersetzen durch die 
anerkannte „1H“ Regelung.

Punkt 14
Eine individuelle, auf den Standort 
zugeschnittene ornithologische Begutachtung 
ist fachlich angebrachter. Daher sind 
pauschale Abstandsregelungen durch 
individuelle Begutachtung zu ersetzen.

Punkt 15
Es wird wieder mittels eines willkürlich 
festgelegten Abstandes von 200m – gepuffert. 
Hier hinkt die Planung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark dem Stand der 
Planung der Technik und der ökologischen 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten um Jahre 
hinterher.

Das Thema „Windkraftanlagen über Wald“ 

Im Rahmen der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
geht es darum, ein räumliches Konzept zur 
Errichtung von Windenergieanlagen zu 
erstellen um eine planvolle Konzentration von 
Windenergieanlagen zu erreichen, 
Nutzungskonflikte mit anderen 
raumbedeutsamen Nutzungsansprüchen zu 
minimieren und letztendlich einen  Wildwuchs 
von Windenergieanlagen zu verhindern. Das 
Instrument dafür ist im § 35 BauGB nach zu 
lesen. Es handelt sich nicht um die Bewertung 
eines konkreten Vorhabens an einem 
festgelegten Standort.  Der Steuerungsansatz 
ist nicht über das BImschG gegeben. 
Der Ansatz ist nicht Verhinderung sondern 
Steuerung. In der Rechtsprechung OVG 
Magdeburg usw. wird davon ausgegangen, 
das mit der Ausweisung von 1% der Fläche 
des Planungsraumes der Windenergie 
substantiell Raum gegeben wird. Der 
grundsätzliche konzeptionelle Ansatz ist durch 
die Rechtsprechung des OVG Magdeburg
(siehe Urteil zum Regionalen Entwicklungsplan 
Magdeburg) bestätigt worden.
Die Argumentation zum Thema 
Gesundheitsschäden und Infraschall ist auf 
Ebene des konkreten Verfahrens zu führen, da 
auf Ebene der Regionalplanung das konkrete 
Vorhaben nicht bekannt ist. Die Argumentation 
des Einwenders ist nicht mit einer 
gutachterlichen Stellungnahme unterlegt.

Der Punkt 5 der Abstandskriterien der Anlage 
1; Die Empfehlung des Verbandes bezieht sich 
auf die Aufschwingungen von Leitungen durch 
die Rotation der Windenergieanlagen. Da die 
Regionalplanung mit der Ausweisung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
allen möglichen Anbietern von 
Windenergieanlagen nutzbare Flächen 
anbieten will, wird der Empfehlung gefolgt, weil 
damit auch Windenergieanlagen aufgestellt 
werden können, die keinen 
Aufschwingungsschutz haben. Die Nutzung 
der Empfehlung eines Fachverbandes wurde 
in den letzten Urteilen nicht kritisiert.

Punkt 14
Im Rahmen des Plankonzeptes geht es 
darum, die Räume zu identifizieren, die sich 
besonders gut zur Errichtung von 

Kenntnisnahme neinG-Wind

25.11.2010 te 173 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

Abstand ist technisch vollkommen 
ausreichend und hat sich seit langer Zeit 
bewährt. Die derzeitige 300 m 
Abstandsregelung ist zu ersetzen durch die 
anerkannte „1H“ Regelung. 
 
Punkt 14 geht auf pauschale, rechtlich nicht 
substantiierte  Abstandsempfehlungen der 
Vogelschutzwarten zur Vogelschutzrichtlinie 
ein. Wie immer bei pauschalen 
Abstandsregelungen geht diese nicht auf die 
Individuellen Besonderheiten eines 
Windkraftanlagenstandortes ein. 

Punkt 15 schließt in Waldgebieten die Nutzung 
von Windenergie pauschal aus. Es wird wieder 
mittels eines willkürlich festgelegten 
Abstandes von 200 m – gepuffert. Hier hinkt 
die Planung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark dem Stand der 
Planung der Technik und der ökologischen 
Möglichkeiten und Notwendigkeiten um Jahre 
hinterher.

Das Thema „Windkraftanlagen über Wald“ 
wird vollkommen unerwähnt gelassen. Die 
getroffene Regelung ist daher zu ersetzen 
durch Festlegungen, unter welchen 
Bedingungen Windkraftanlagen über Wad 
möglich sind. Empfohlen wird, den NABU 
Brandenburg mit seinen deutschlandweit in der 
Vorreiterrolle zu betrachtenden Erkenntnissen 
mit einzubeziehen in die Findung eines 
angemessenen Regelwerks.

Punkt 21. will festlegen, dass in 
Vorbehaltsgebieten für Erstaufforstung eine 
Nutzung der Windenergie ausgeschlossen 
wird. Die Nutzung der Windkraft und die 
Erstaufforstung widersprechen sich nicht. 
Bezug genommen wird hier auf die Ausführung 
zu Punkt 14. Zudem ist keineswegs gesichert, 
dass in Vorbehaltsgebieten für Erstaufforstung 
auch in den nächsten Jahrzehnten aufgeforstet 
wird. Kein Gesetzgeber kann die 
Grundstücksinhaber zur Aufforstung zwingen. 
Großflächig werden diese Flächen nach wie 
vor für die althergebrachte Landwirtshaft 
genutzt. 

Ein Vorbehaltsgebiet Erstaufforstung stellt kein 
Ausschlusskriterium für die Nutzung der 

wird vollkommen unerwähnt gelassen. Die 
getroffene Regelung ist daher zu ersetzen 
durch Festlegungen, unter welchen 
Bedingungen Windkraftanlagen über Wad 
möglich sind. Empfohlen wird, den NABU 
Brandenburg mit seinen deutschlandweit in der 
Vorreiterrolle zu betrachtenden Erkenntnissen 
mit einzubeziehen in die Findung eines 
angemessenen Regelwerks.

Punkt 21
Die Nutzung der Windkraft und die 
Erstaufforstung widersprechen sich nicht. 
Bezug genommen wird hier auf die Ausführung 
zu Punkt 14. Zudem ist keineswegs gesichert, 
dass in Vorbehaltsgebieten für Erstaufforstung 
auch in den nächsten Jahrzehnten aufgeforstet 
wird. Kein Gesetzgeber kann die 
Grundstücksinhaber zur Aufforstung zwingen. 
Großflächig werden diese Flächen nach wie 
vor für die althergebrachte Landwirtshaft 
genutzt. 

Ein Vorbehaltsgebiet Erstaufforstung stellt kein 
Ausschlusskriterium für die Nutzung der 
Windkraft dar. Diese Regelung schränkt die 
Windkraftnutzung unangemessen ein und ist 
daher zu streichen.

Punkt 22
Hier käme es zu einer willkürlichen Entwertung 
von Grundvermögen der Landeigentümer.

Die tatsächlich versiegelte Fläche einer 
Windkraftanlage (Fundament und Zuwegung, 
soweit sie nicht über vorher bestehende 
Feldwege führt), die landwirtschaftlich nicht 
nutzbar ist, stellt am Gesamtanteil dar, 
verplanten Fläche einen Bruchteil der, etwa 
1,5 % und kann daher vernachlässigt werden.
Die Begründung wegen der Dichte der 
Biogasanlagen sei eine solche Regelung 
notwendig, entbehrt daher jeglicher Grundlage. 
In der Essenz entsteht hier jedoch der 
Eindruck, dass Biogasanlagen zu Ungunsten 
von Windkraftanlangen bevorzugt werden 
sollen, die Nutzung der Windkraft daher 
unverhältnismäßig eingeschränkt. Diese 
Konkurrenzsituation ist weder bei den 
Verfassern des EEG noch vom Gesetzgeber 
allgemein gewollt worden.

Windenergieanlagen eignen. Suchräume, in 
denen Standorte von besonders 
schützenswerten Vogelarten bekannt sind, 
werden ausgeschlossen, da durch diesen 
Faktor die Genehmigungsfähigkeit von 
Windenergieanlagen sehr gering ist.  Die 
Regionalplanung muss aber Flächen 
ausweisen, die eine sehr hohe 
Genehmigungsfähigkeit haben, um keine 
Verhinderungsplanung zu machen. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Belange des 
Vogelschutzes auf konkrete Vorhaben 
abgeprüft sind. Sollten während des 
Beteiligungsverfahrens neue gutachterliche 
Erkenntnisse vorgetragen werden, werden die 
Suchräume darauf hin im zweiten Entwurf 
konkretisiert. 
Das gemeinsame Positionspapier des NABU 
und des BUND Brandenburgs v. April 2010 
bestätigt, dass tierökologische 
Abstandskriterien sich als geeignete 
Instrumente für die Windkraftplanung bewährt 
haben.

Punkt 15 
Der Übergangsbereich von einer 
Geländestruktur in eine andere ist für viele 
Tiere und besonders auch für Vögel sehr 
problematisch. Um den sensiblen 
Übergangsbereich zwischen Wald und 
Offenlandschaft zu schützen, da gerade in 
diesem  Bereich eine sehr hohe biotische, 
avifaunistische und geoökologische 
Artenmannigfaltigkeit besteht insbesondere 
auch für Vogel- und Fledermausarten, werden 
die Waldränder mit 200 m gepuffert. 
Entsprechend dem Landeswaldgesetz 
Sachsen-Anhalt ist für die Umnutzung von 
Wald in eine andere Nutzungsart eine 
Waldumwandlung zu beantragen. Bestandteil 
der Genehmigung sind auch die Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen. Ein wesentlicher 
Punkt dabei ist, dass bei Umwandlung eine 
Neuaufforstung im Verhältnis 1:2 -4 
durchzuführen ist. Dadurch würden bei 
Ausweisung von Waldflächen zusätzliche 
Landwirtschaftliche Flächen in Anspruch 
genommen werden und der Gesamtanteil der 
verfügbaren Fläche für Windenergieanlagen 
wäre geringer als bei Nicht-Inanspruchnahme 
von Wald.
Das gemeinsame Positionspapier des NABU 
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Windkraft dar. Diese Regelung schränkt die 
Windkraftnutzung unangemessen ein und ist 
daher zu streichen.

Punkt 22. Schließt in nicht nachvollziehbarer 
Weise, geradezu abenteuerlich anmutend, 
Flächen mit mehr als 51 Bodenpunkten von 
der Nutzung der Windkraft aus. Dies ist 
deutschlandweit sicher ohne Beispiel. Hier 
käme es zu einer willkürlichen Entwertung von 
Grundvermögen der Landeigentümer.

Die tatsächlich versiegelte Fläche einer 
Windkraftanlage (Fundament und Zuwegung, 
soweit sie nicht über vorher bestehende 
Feldwege führt), die landwirtschaftlich nicht 
nutzbar ist, stellt am Gesamtanteil der 
verplanten Fläche einen Bruchteil dar, etwa 
1,5 % und kann daher vernachlässigt werden.
Die Begründung wegen der Dichte der 
Biogasanlagen sei eine solche Regelung 
notwendig, entbehrt daher jeglicher Grundlage. 
In der Essenz entsteht hier jedoch der 
Eindruck, dass Biogasanlagen zu Ungunsten 
von Windkraftanlangen bevorzugt werden 
sollen, die Nutzung der Windkraft daher 
unverhältnismäßig eingeschränkt ist. Diese 
Konkurrenzsituation ist weder bei den 
Verfassern des EEG noch vom Gesetzgeber 
allgemein gewollt worden.

Vergleichbar windhöffige Gebiete in Sachsen-
Anhalt, die Börde zum Beispiel, verfügen über 
durchweg herausragende Böden. Dem 
Anschein nach wird ersucht, durch solche 
Bodengüte- Regelungen einen Präzedenzfall 
zu schaffen, diesen auf andere Gebiete zu 
übertragen, um dann dort der Nutzung der 
Wirtschaft in besonderem Maße zu schaden. 
Die Regelung auf Punkt 22 ist ersatzlos zu 
streichen.

Für den Punkt 23 wird Bezug genommen auf 
die bereits gemachten Ausführungen zu der 
Abwägung der Weißflächen untereinander und 
zu der pauschalen Festlegung von Abstands- 
und Pufferflächen. Diese Regelung ist 
ersatzlos zu streichen. 

Punkt 25. Einzelfallbetrachtung des 
Landschaftsbildes: Zieht man eine Studie zum 
REP aus dem Jahre 2001 heran, wie hier 

Vergleichbar windhöffige Gebiete in Sachsen-
Anhalt, die Börde zum Beispiel, verfügen über 
durchweg herausragende Böden. Dem 
Anschein nach wird ersucht, durch solche 
Bodengüte- Regelungen einen Präzedenzfall 
zu schaffen, diesen auf andere Gebiete zu 
übertragen um dann dort der Nutzung der 
Wirtschaft in besonderem Maße zu schaden. 
Die Regelung auf Punkt 22 ist ersatzlos zu 
streichen.

Punkt 25
Zieht man eine Studie zum REP aus dem 
Jahre 2001 heran, wie hier geschehen, wird 
offensichtlich und bereits als rechtsfehlerhaft 
beurteilte Vorplanung aufgebaut und an ihr 
festgehalten. Dadurch wird die aktuelle 
Planung zu Teilplan „Wind“ des REP ebenso 
rechtsfehlerhaft. Zudem hängt die Beurteilung, 
ob sich ein Landschaftsbild positiv oder 
negativ entwickelt, stark vom subjektiven 
Empfinden des jeweiligen Betrachters ab. Die 
Ausweisung einer Weißfläche als 
Windvorranggebiet von Subjektivkriterien 
abhängig zu machen, widerspricht jeglichen 
ordentlichen Planungsgrundsätzen.

und des BUND Brandenburgs v. April 2010 
lehnt Windparks in Wäldern und Forsten ab.

Punkt 21
Die Regionalversammlung hat am 09.12.2009 
beschlossen, dass die Vorbehaltsgebiete für 
Erstaufforstung nicht mehr als Tabuflächen in 
das Konzept gehen. Dieses wurde auch im 
Abwägungsverfahren berücksichtigt. Die 
Anlage mit dem Kriterium zur Erstaufforstung 
ist redaktionell falsch und für den zweiten 
Entwurf zu überarbeiten.

Punkt 22
Die Sicherung dieser vorzüglichen Flächen 
erfolgt, da sie vorrangig für den Anbau 
ökonomisch besonders rentabler Kulturen wie 
Weizen, Gerste, Raps, Mais und Zuckerrüben 
genutzt werden. Die Böden mit einer höheren 
Ertragsfähigkeit verfügen über eine höhere 
Speicherfähigkeit an Nährstoffen und Wasser. 
Im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie 
und auch der Tatsache geschuldet, dass die 
Altmark generell nicht sehr niederschlagsreich 
ist, müssen gerade die Böden, die eine gute 
Wasseraufnahme und Speicherfähigkeit 
haben, geschützt werden. Diese um so mehr, 
da die Klimaprognosen für die Altmark von 
länger werdenden Trockenperioden in der 
Vegetationszeit ausgehen. Ausgehend von 
dem sehr hohen Milchviehbestand (47 % von 
Sachsen-Anhalt) sowie der hohen Dichte an 
Biogasanlagen ist es wichtig, gerade die 
Böden zu sichern, die für die Bereitstellung 
von qualitativ hochwertigem Futter in 
ausreichender Menge notwendig sind. Die 
Erträge bei schweren Böden sind bei einigen 
Feldfrüchten fast doppelt so hoch, wie bei 
leichten Böden. Mit diesem Kriterium sollen die 
für die Region besten landwirtschaftlichen 
Böden gesichert werden. Es gibt genug 
landwirtschaftliche Flächen mit 
minderwertigeren Böden, die für eine 
Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie genutzt werden können. Die 
öffentlichen Güter, die nur in geringen Mengen 
zur Verfügung stehen, sollten auch einen 
entsprechenden Schutz erfahren. Im REP 
Magdeburg wurden die besten Böden auch als 
Tabuflächen bewertet und durch Richterspruch 
bestätigt.
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geschehen, wird offensichtlich und bereits als 
rechtsfehlerhaft beurteilte Vorplanung 
aufgebaut und an ihr festgehalten. Dadurch 
wird die aktuelle Planung zu Teilplan „Wind“ 
des REP ebenso rechtsfehlerhaft. Zudem 
hängt die Beurteilung, ob sich ein 
Landschaftsbild positiv oder negativ entwickelt, 
stark vom subjektiven Empfinden des 
jeweiligen Betrachters ab. Die Ausweisung 
einer Weißfläche als Windvorranggebiet von 
Subjektivkriterien abhängig zu machen, 
widerspricht jeglichen ordentlichen 
Planungsgrundsätzen. Dieser Punkt ist daher 
ersatzlos zu streichen.

Punkt 25
Die Studie zum REP aus dem Jahre 2001 
wurde von einem unabhängigen Gutachter 
erstellt und diente zur Erarbeitung des REP. 
Das der REP mit Rechtsfehlern behaftet war, 
hatte andere Gründe als diese Studie, sie sind 
im Urteil des OVG Magdeburg zum REP 
Altmark nachzulesen.
Letztendlich dient dieses Kriterium dazu, zu 
überprüfen, welche Landschaftsbereiche zu 
dem als wertvoll betrachtet worden sind, und 
sollte zwischenzeitlich keine anderwärtige 
Prägung des Landschaftsbildes erfolgt sein, 
dass diese Kenntnisse für den Einzelfall 
herangezogen werden.

46 Arbeitskarten

396-4 Allein schon durch diese Unschärfe ist die 
Planung uneindeutig und damit fehlerhaft.

Das zur Verfügung gestellte Kartenmaterial ist 
unscharf, nicht vergrößerbar. Es folgt daraus, 
dass Detailplanungen nicht zu erkennen sind. 
Ränder sind unscharf, genaue Grenzen 
zwischen Gebieten daher nicht erkennbar.

Der Planungsmaßstab der Regionalplanung ist 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben an 
den Planungsmaßstab 1:100.000 gebunden.  
Dieser Maßstab ist nicht geeignet, 
flurstücksgenaue Abgrenzungen darzustellen. 
Deshalb liegt das Interpretationsrecht beim 
Planverfasser.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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8 III. 5.4.6.4.
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396-6 Ausweisung des bestehenden Windparks 
Garlipper Berg südwestlich von Garlipp als 
Windvorranggebiet.

Zusammenfassung:

Eine ordnungsgemäße Abwägung der 
planungsrelevanten Belange erfordert die 
Ausweisung des Gebietes Garlipper Berg als 
Vorranggebiet für Windenergie. Die bisherige 
Nichtausweisung ist abwägungsfehlerhaft und 
entspricht nicht sachgerechter Planung im 
Sinne eines schlüssigen Gesamtkonzeptes.

 I.Kein ausreichender Bestandsschutz für die 
vorhandenen Windenergieanlagen 
insbesondere unter Berücksichtigung des 
Repowering. 

Es besteht zwar Bestandsschutz für die derzeit 
errichteten Windkraftanlagen. Fraglich ist 
dieser beim Austausch von 
Großkomponenten, die dem ständig 
weiterentwickelten Stand der Technik 
entsprechen müssen. Es besteht ein 
erhebliches wirtschaftliches Risiko bei Ausfall 
von Komponenten durch Defekt o.a. für den 
weiteren Betrieb von Windkraftanlagen. Hier 
kann bei der momentanen gesetzlichen Lage 
der Bestandsschutz, der in der Abwägung zum 
alten REP vom 07.06.2004 Satz Nr. 523-2 
garantiert wird, gesetzlich nicht sichergestellt 
werden.

 II.Unbeachtlichkeit der  angewandten 
Abstandsregelungen

Begründet wurde die Nichtausweisung zum 
Windvorranggebiet in der Abwägung vom 
07.06.2004 Satz Nr. 523-4 mit einer 
Nichteinhaltung einer Abstandsregelung von 
mindestens 1000 Meter zur nächsten 
Wohnbebauung. Hierzu ist festzuhalten, dass 
es eine solche Festlegung weder in Bundes- 
noch in Landesgesetzen gibt, gerade noch 
nicht geben kann, da ausschließlich die 
Regelungen nach BimSchG und nach TA- 
Lärm gelten.

Ein Repowering ist für diesen 
Windkraftanlagenstandort aus wirtschaftlichen 
Gründen absolut notwendig, um die 
Windenergie hier in der Altmark dauerhaft zu 
etablieren. 

 III.Eignung des Gebietes zur 

Im Rahmen der Abwägung auf der 42. und 43 
Sitzung der Regionalversammlung wurde das 
Gebiet Garlipp mit betrachtet. Hier ist die 
Entscheidung für das Vorranggebiet Nr. VII 
gefallen, da es größer ist und damit auch mehr 
Potenzial zur Nutzung der Windenergie bietet.  
Zurzeit laufen Planungen in der Gemeinde 
Bismark hinsichtlich der Nutzung der 
Windenergie, diese werden für die Erarbeitung 
des zweiten Entwurfes berücksichtigt.

Entscheidung noch 
offen

offenG-Wind

25.11.2010 te 178 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

Windenergienutzung aufgrund vorhandener 
ökologischer Strukturmaßnahmen

Der Standort Garlipper Berg ist ein 
durchgeprüfter Standort für Windenergie, 
sämtliche Periphere sind vorhanden. 
Verkabelung, Zuwegung und 
Grünordnungsmaßnahmen sind ausgreift und 
vorhanden, es muss kein weiterer Eingriff in 
den Naturhaushalt erfolgen.

Der Standort wurde explizit auf 
Schallemissionen, Schattenwurf, Ornithologie 
und Bergbau geprüft. Zwei der vier 
Windkraftanlagen laufen nunmehr über 10 
Jahre an diesem Standort. Die 
Praxiserfahrungen bei diesem, einem der 
ältesten Windkraftstandorte der Altmark 
zeigen, dass sich die Nutzung der 
Windenergie an diesem Standort bestens 
einordnet.

Repowering ist nach dem politischen Willen 
der Bundesregierung und der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt (Staatssekretär im 
Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-
Anhalt. Thomas Pleeye auf der Tagung vom 
11.2.2008 zur EEG Novelle in Magdeburg) 
ausdrücklich gewünscht und politisch 
unterstützt.

Nur die Ausweisung zum Windvorranggebiet 
stellt eine kontinuierliche Nutzung der 
Windenergie an diesem Standort sicher.

Die Planungen des Regionalverbandes führen 
in ihrer Gesamtheit mit der Ausweisung von 
Windvorranggebieten auch zu 
Ausschusskriterien in anderen Bereichen des 
überplanten Gebietes.

Hier darf es nicht zu einer 
Verhinderungsplanung kommen.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz wird in der 
Abwägung vom 07.06.2004 nicht gewahrt.  Der 
Standort entspricht in seiner Größe den 
Eignungsgebieten EG 3 (Badel) sowie EG 
10/Brunau) und muss entsprechend 
ausgewiesen werden.

Das Windvorranggebiet soll die Flurstücke 
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52/7, 52/8, 52/9 der Flur 2 von Garlipp sowie 
zur Sicherstellung der Repowering- Möglichkeit 
die Flurstücke 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 
52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 
52/20 und 52/6 der Flur 2 von Garlipp 
beinhalten. Damit schließt das Gebiet südlich 
der Landstraße L15 Stendal- Bismark ab.

Eine aktuelle ornithologische 
Bestandsaufnahme vom 22.04.2008, 
durchgeführt vom Ornithologen Herrn 
Steinborn aus Oldenburg, bestätigt diese 
Auswahl. Nördlich der Landstraße L 15 
Stendal Bismark, also außerhalb des von den 
bestehenden Windkraftanlagen betroffenen 
Gebietes, wurde in den bewaldeten Flächen 
durch o.g. Ornithologen ein Brut- und 
Nahrungshabitat für mindestens ein Brutpaar 
des Roten Milans festgestellt.

Auf dem Areal des zuvor bezeichneten 
Windvorranggebietes Garlipper Berg wurden 
Feldlerchen sowie ein Mäusebussard 
bobachtet, die sich an den errichteten 
Grünordnungsmaßnahmen des Windparks 
Garlipper Berg ihr Brut- und Nahrungshabitat 
erschlossen haben und dort seit Jahren 
erfolgreich ihre Brut aufziehen.

Die angelegten Grünordnungsmaßnahmen 
wirken dank der ständigen Pflege der starken 
Bodenerosion aufgrund der großflächigen 
Landwirtschaft entgegen. Andere Grünstreifen, 
die als Biotop für Kleinsäuger und Vögel 
dienen können, sind außer entlang des 
Feldweges Garlipp- Könnigde nicht vorhanden.

Das kann für die Zukunft nur sichergestellt 
werden, wenn dieses Gebiet weiterhin so 
entwickelt wird. Die wirtschaftliche Grundlage 
hierfür bildet die Ausweisung als 
Windvorranggebiet und die Möglichkeit eines 
späteren Repowering.

Es ist ökonomisch und ökologisch nicht 
vertretbar, neue Windvorranggebiete um den
Preis zu schaffen, alte etablierte in ihr 
ökologisches Umfeld bestens eingegliederte 
Windenergiestandorte zu zerstören. 

Die Ausweisung des bezeichneten Gebietes 
„Windpark Garlipper Berg“ als 
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Windvorranggebiet ist daher ökologisch höchst 
sinnvoll und nach dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz sowie unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig.

 IV.Abwägung wegen ungerechtfertigter 
Orientierung an Vorgängerplanung

Die Nichtausweisung des Gebietes Garlipper 
Berg im Regionalen Entwicklungsplan Altmark 
(REP Altmark) entsprechend den 
Ausführungen zur Abwägung vom 07.06.2008 
unter Satz Nr. 523-2 ist abwägungsfehlerhaft. 
Eine ordnungsgemäße Abwägung gemäß § 3 
Abs. 4 Satz 1 des Landesplanungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (LPIG) würde zum 
Ergebnis führen, dass das Gebiet Garlipper 
Berg als Vorranggebiet im Sinne des § 7 Abs. 
4 Nr. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) als 
Vorranggebiet für Windenergienutzung 
auszuweisen ist.

 1.Abwägungsfehler wegen 
Nichtberücksichtigung vorhandener 
Windenergieanlagen
Der Tatsache, dass in diesem Gebiet bereits 
Windenergieanlagen vorhanden sind, wird 
nicht im Ansatz Rechnung getragen. 
Vorhandene Windparks gehören gemäß dem 
Urteil des OVG Sachsen- Anhalt vom 
29.11.2007 (Az: 2 L 220/05) zu den 
abwägungsrelevanten Tatsachen. Darin heißt 
es:
„Vorhandene Windparks, die auf bereits früher 
ausgewiesenen Eignungsgebieten errichtet 
wurden, zählen zu dem Tatsachenmaterial, 
das bei einer Abwägung zu berücksichtigen ist. 
Wird der Vorrang des Vorhandenen 
stattdessen der Planung als unabgewogener 
Ausgangspunkt vorangestellt, fehlt es an der 
Abwägung aller abwägungsrelevanten 
Gesichtspunkte (Abwägungsdefizit)“.

Diesen abwägungsrelevanten Tatsachen 
wurde in der Abwägung in Satz Nr. 523-2 aber 
gerade nicht Rechnung getragen. Die Planung 
orientierte sich vielmehr lediglich an der 
Vorgängerplanung. In der 
Abwägungsbegründung wird drauf sogar 
ausdrücklich hingewiesen:

„Schon im rechtkräftigen Plan des 
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Regierungspräsidiums Magdeburg wurde der 
Standort Garlipp nicht als EG ausgewiesen.“ 

Das OVG hat in seiner oben zitierten 
Entscheidung jedoch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass für eine sachgerechte 
Planung aufgrund eines schlüssigen 
Gesamtkonzeptes sämtliche für die Nutzung 
der Windenergie in Betracht kommenden 
Gebiete in die Abwägung mit einzubeziehen 
seien und nicht lediglich die Vorgängerplanung 
fortgeschrieben werden darf. Bereits 
vorhandenen Windenergieanlagen kommt 
dabei eine besondere Vorrangstellung zu.

Die Regionale Planungsgemeinschaft stellt 
unzulässiger weise gerade die 
Vorgängerplanung vor die 
abwägungsrelevante Tatsache bereits 
vorhandener Windkraftanlagen. Dies ist in 
vorliegendem Fall besonders schwerwiegend, 
da die Vorgängerplanung ihrerseits bereits 
abwägungsfehlerhaft war und diese ohnehin 
fehlerhafte Planung damit fortgeschrieben 
wird. (Siehe OVG LSA vom 11.11.2004, Az: 2 
K 144/01).

 2.Ausweisung des Gebiets Garlipper Berg als 
Vorranggebiet für Windenergienutzung bei 
ordnungsgemäßer Abwägung

Bei ordnungsgemäßer Abwägung muss die 
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark zum 
Ergebnis gelangen, dass das Gebiet Garlipper 
Berg aufgrund seiner besonderen Eignung als 
Vorranggebiet auszuweisen ist. Wie oben 
bereits dargestellt, kann die Vorgängerplanung 
keinen Ausschlag über die Ausweisung geben.

396-7 Erörterung Zu Seite 5, Punkt 5.4.6.1. Z: Der Text ist zu 
ändern auf den Text aus dem  
Abwägungsvorschlag.

Zustimmung Kenntnisnahme neinG-Wind
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396-8 Erörterung Zu Seite 12, Punkt II. 1. Siedlungen: Gemäß 
der mündlichen Ausführungen der Erörterung 
zu den festgelegten „Puffern“, also der 
Festlegung pauschaler Abstandsflächen, ist 
festzuhalten, dass von Seiten der Regionalen 
Planungsgemeinschaft ausgeführt wird, 
Abstandkriterien beruhten nicht auf etwaigen 
landesplanerischen Vorgaben, sondern 
unterlägen dem planerischen Ermessen der 
Regionalplanung. Pauschal seien sie 
deswegen, da man nicht wüsste, welche 
Windkraftanlagen (gemeint sind die Größe, die 
installierte Leistung, der Schallleistungspegel) 
installiert würden.
In Bezug auf die notwendigen Abstände zu 
Wohnbebauungen zur Verhinderung von 
unzulässigen Belastungen sind die Vorgaben 
des BlmSchG ausreichend. Diese werden im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
geprüft. Nur unter Erfüllung dieser 
Voraussetzung, die übrigens für jeden 
Windkraftanlagentyp individuell mit 
Schallleistungsgutachten sowie mit 
Schattenwurfgutachten ermittelt werden, ist 
eine Windkraftanlage erst genehmigungsfähig. 
Die Ausweisung einer Windvorrangfläche in 
streng zeichnerischen definierten Grenzen mit 
fixen Abständen kann nur pauschalisierend, 
daher für den individuellen Standort fehlerhaft 
sein. Der pauschalisierte Abstand kann je 
nach Windkraftanlagengröße und Typ zu groß 
aber auch zu klein sein. Angeregt wird daher 
die Ausweisung eines Windvorranggebietes in 
den Maximalausmaßen mit empfehlendem 
Charakter. Erst im 
Baugenehmigungsverfahren würden dann die 
notwendigen Abstände zur Verhinderung 
unzulässiger Belastungen korrekt festgestellt 
werden.
Damit wäre auch die bei der Erörterung 
getroffene mündliche Aussage „das Verlangen 
nach anderen Abstandskriterien würden rein 
wirtschaftlichen Interessen folgen“ entkräftet.
Eine pauschale regionalplanerischen 
Festlegung könnte, da diese für die 
Regionalplanungen in verschiedenen 
Bundesländern auch unterschiedlich ausfallen 
könnte, zu einer Ungleichbehandlung führen, 
die Planer in bestimmten Planungsräumen 
gegenüber anderen benachteiligen würde.

Im Rahmen der Regionalplanung geht es 
darum geeignete Gebiete zur Nutzung und 
Steuerung der Windenergie auszuweisen. In 
diesen Gebieten müssen sich die 
Windkraftanlagen gegenüber anderen 
raumbedeutsamen Nutzungen durchsetzen 
können und es muss ihnen substantiell Raum 
gegeben werden.
Mit den festgelegten Kriterien zur 
Wohnbebauung wird dieses Ziel erreicht. 
Hätte der Gesetzgeber gewollt, dass eine 
Bewertung und Steuerung von 
Windenergieanlagen nur über das jeweilige 
Genehmigungsverfahren laufen soll, dann 
hätte er den Planungsvorbehalt im § 35 
BauGB nicht festgeschrieben.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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396-9 Erörterung Seite 63 Punkt 22.: Bezug nehmend auf die 
mündliche Ausführungen des Vertreters des 
ALFF zu einem Tabukriterium für 
Windkraftanlagen oberhalb der 51 
Bodenpunkten ist anzumerken, dass die 
Wertschöpfung bei der parallelen Nutzung 
eines Windparkareals als landwirtschaftliche 
Fläche wie zur Windkraftnutzung erheblich 
steigt, statt wie angemerkt sinkt. Nicht nur die 
gezahlten Pachten sorgen dafür, sondern auch 
die Tatsache, dass die bewirtschaftenden 
Landwirte oft gleichzeitig als Mühlenwart tätig 
sind, was eine zusätzliche Einnahmequelle 
darstellt. Dies betrifft gute Böden oberhalb 51 
BP genauso wie schwächere, da der 
Ertragsausfall bei besseren Böden durch den 
vernachlässigbaren Anteil versiegelter Fläche 
in Höhe von 1-1,5% des übergeplanten Areals 
zwar ein wenig größer sein mag, dies jedoch 
durch die Mehreinnahmen bei 
Windkraftnutzungen mehr als kompensiert 
wird. Auch die Aussage, dass es einen 
positiven Arbeitsplatzeffekt durch Ausbau der 
Windenergienutzung in der Region nicht gäbe, 
ist fehlerhaft. Windkraftanlagen müssen 
während ihrer gesamten Betriebszeit (ca. 25-
30 Jahre) vor Ort und regional kaufmännisch 
und technisch aufwändig betreut werden - 
keinesfalls nur planerisch wie vor und bei der 
Aufstellung der Anlage.

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei der Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 
Flächen durch das Aufstellen von 
Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Entscheidung noch 
offen

offenG-Wind
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396-10 Erörterung Seite 60 Punkt 15: Eine in den Abwägungen 
erwähnte pauschale Ablehnung von 
Windparks durch die Umweltverbände in 
Wäldern und Forsten konnten nicht gefunden 
werden.
Die Studie von Günther Ratzbor (BUND) aus 
Lehrte für den Deutschen Naturschutzring (ein 
Zusammenschluss von 94 deutschen 
Naturschutzverbänden) zum Thema 
(Windkraftanlagen über Wald) aus 2009 und 
2010 (liegen den Anregungen als Anlage bei), 
können hilfreich sein, das Themaentsprechend 
diversifiziert zu beachten und in die 
Regionalplanung einfließen zu lassen.
Waldflächen pauschal zu betrachten, geht fehl. 
Unberührte Waldflächen, die etwa 5 % des 
gesamten Waldbestandes ausmachen, sind 
laut Untersuchungen Tabuflächen für die auch 
entsprechende Abstandsflächen festgelegt 
werden müssen.
Der überwiegende Teil der Weißflächen jedoch 
besteht aus „Kulturlandschaft Forst“, also 
intensiv forstwirtschaftlich bewirtschafteten 
Nutzwäldern, in denen das Konfliktpotential 
gering, die Auswirkung von Windkraftanlagen 
lokal begrenzt und daher kompensationsfähig 
ist. In diesen Wäldern befinden sich zum Teil 
bereits jetzt die durch die wirtschaftliche 
Waldnutzung (Langholztransporter) 
erforderlichen Wege mit einer Achslast von 
12,5 t. pro Achse, die für die 
Windkraftnutzung  mit nutzbar wären. Hier 
kann eine Nutzung der Windenergie über Wald 
zugelassen werden. Abstandsflächen sind, der 
Logik folgend, ebenso nicht notwendig. 
Anzumerken sei hier, dass mit Bedacht die 
Formulierung „über Wald“ und nicht „im Wald“ 
benutzt wurde. Entsprechend der Größe der 
Windkraftanlagen nach dem neuesten 
technischen Stand beträgt der freie Luftraum 
gemessen von Baumobergrenze bis zur 
untersten Blattspitze etwas 60-70 Meter. 
Genug Abstand den Untersuchungen zufolge 
also auch für Fledermäuse. 
Eine entsprechende Differenzierung von zur 
Diskussion stehenden Wäldern, anlehnend an 
„Nutzwälder“  und  „unberührte schutzwürdige 
Waldflächen“ gäbe es laut den Ausführungen 
des LVWA Halle, Forst, wohl. Es wird daher 
angeregt, die Wälder entsprechend zu 
klassifizieren und die Windkraftnutzung 
entsprechend der Klassifizierung zuzulassen 

Die Haltung des BUND zu 
Windenergieanlagen im Wald kann unter 
folgenden Link nachgelesen werden.

http://schattenblick.org/infopool/umwelt/industri/
uine1387.html

Die Altmark und das Land Sachsen-Anhalt 
haben einen durchschnittlichen Waldbestand 
von 23 % an der Gesamtfläche. Ziel des 
Landes Sachsen-Anhalt ist es, den Waldanteil 
zu erhalten bzw. zu erhöhen.

Wald hat insbesondere auch einen großen 
Einfluss auf das Mikroklima und dient dazu 
Wasser in der Region zu binden.  
Insbesondere im Hinblick auf die 
Klimaprognose für die Altmark ist es unbedingt 
notwendig das Mikroklima so stabil wie 
möglich zu halten. 
Weiterhin ist im Hinblick auf das Thema der 
Windenergie substantiell Raum geben 
festzustellen, dass der tatsächlich vorhandene 
Raum dadurch erheblich reduziert wird, da für 
eine Waldumwandlung das doppelt bis 
vierfache an Ausgleich und Ersatzfläche 
gefordert wird entsprechend dem 
LandesWaldgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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oder nicht.
Der Nachweis der Fläche für Neuaufforstung 
als Kompensation kann individuell 
nachzuweisende Aufgabe des jeweiligen 
Genehmigungsverfahrens sein. Vorab eine 
Aussage zu treffen, entsprechende 
Kompensationsflächen ließen sich nicht 
finden, geht fehl.

396-11 Erörterung Bei der Erörterung stellte sich heraus, dass für 
einige neu auszuweisende 
Windvorrangflächen erhebliches 
Konfliktpotential zu bestehen scheint. Um den 
planerischen Vorgaben zu genügen, der 
Windkraft den notwendigen Raum zu 
verschaffen, ist dann auf diese zu verzichten. 
Umso mehr ist der bereits langjährige erprobte 
und geprüfte Windkraftanlagenstandort 
Windpark Garlipp als Windvorrangfläche 
auszuweisen.

Die Flächen befinden sich im 5000 m Radius, 
zu einem ausgewiesenen Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie.
Mit der Ausweisung der Vorrangstandorte zur 
Nutzung der Windenergie werden um 
schutzwürdige Interessen der Bevölkerung und 
der Umwelt mit einer ressourcenschonenden 
Energiegewinnung in Einklang zu bringen, die 
Konzentration von Windenergieanlagen auf 
möglichst konfliktreduzierte Standorte 
notwendig.
Dazu dient das vorliegende Plankonzept.
Gebiete bei denen eine Vorbelastung durch 
Anlagen vorhanden ist, gehen mit einer 
höheren Wichtung in die Abwägung als 
Gebiete die noch nicht gebaut worden sind.
Weiterhin liegt es im Ermessen der 
Regionalversammlung die gemeindliche 
Bauleitplanung mit zu berücksichtigen. Im 
Gebiet der Gemeinde Bismark soll ein 
sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind 
erarbeitet werden, der bei der Erarbeitung des 
Zweiten Entwurfes in die Abwägung mit 
eingehen wird. Das angesprochene Gebiet 
wird in diesem Zusammenhang überprüft.

keine Berücksichtigung neinG-Wind
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TÖB: (397)     Hartmann, Wilfried

8 III. 5.4.6.4.

397-1 Unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung des 
Niedermoorstandortes halte ich das Gebiet 
XIV Wiepke als nicht geeignet für die Nutzung 
der Windenergieträger.

Das ausgewiesene Eignungsgebiet befindet 
sich in einem feuchten 
Niedermoorgrünlandgebiet. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass zur Realisierung 
der Standsicherheit der ca. 180 m hohen 
Windkraftanlagen eine 
Grundwasserabsenkung notwendig wird.
Bereits eine zeitlich begrenzte 
Grundwasserabsenkung in der Bauphase führt 
zu einer erheblichen Schädigung des 
Ökosystems in dem Niedermoorgebiet. 
Langfristige Grundwasserabsenkungen führen 
zur völligen  Degenerierung der 
Niedermoorflächen.
Niedermoorgrünlandflächen sind die
Lebensstätte vieler bedrohter Vogelarten, 
deshalb sind größere zusammenhängende 
Gebiete als FFH-Gebiete ausgewiesen wie 
z.B. die Secantsgrabenniederung.

Das Gebiet wird hinsichtlich der Thematik 
Gefährdung des Niedermoorbereiches 
überprüft.
Sollte durch die zuständige 
Naturschutzbehörde diese Gefährdung 
bestätigt werden, dann wird das eingehen in 
die Abwägung zum zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenW. Hartmann
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TÖB: (398)     Hermanski, Bernd

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

398-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in den 
Entwurf des REP Altmark
Bereich Recklingen- Apenburg

Ich  bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen  Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.

Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuer sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Eine Bewertung kann nicht erfolgen, da die 
konkrete Fläche unbekannt ist. 
Im Hinblick auf die Nutzung der Windenergie 
stellt sich die Frage, welche Arbeitsplätze und 
wo neu geschaffen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenB. Hermanski
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TÖB: (399)     Jelinski, Jacqueline und Uli

21 1.3.1. Mensch
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399-1 Die Genehmigungsbehörde wird deshalb 
aufgefordert, im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens gutachterliche 
Stellungnahmen zur Lärmbelastung der 
Anwohner einzuholen.

1.Lärmimmissionen:

Ich bin Eigentümer des Wohnhauses 
Schenkenhorst 1 in 39638 Gardelegen, Ortsteil 
Schenkenhorst. Der geplante Windpark soll in 
unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnhaus 
errichtet werden. Auf Grund der relativ 
geringen Entfernung der Windkraftanlagen zu 
meinem Wohnhaus ist mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon 
auszugehen, dass erhebliche unzumutbare 
Belastungen auf mich und meine Familie 
zukommen. Von den Windkraftanlagen werden 
Beeinträchtigungen ausgehen, die im Ergebnis 
die Zulassung in dem hier in Rede stehenden 
Nahbereich zu meinem Wohngebäude 
generell ausschließt. Bei allen Anlagen ist 
regelmäßig ein dauernd an- und 
abschwellender Heulton wahrzunehmen, der 
bei stärkerer Windgeschwindigkeit lauter wird. 
Hinzu tritt ein schlagartiges Geräusch, das 
entsteht, wenn die Rotorblätter den Turm 
passieren. Die Belastung mit einem derartigen 
Dauerton, kombiniert mit herausgehobenen 
Einzeltönen,
muss als besonders störend und 
gesundheitsbeeinträchtigend empfunden 
werden. Die derartig erzeugten 
Nebengeräusche sind i.d.R. in der Entfernung 
von 3-5-Kilometer noch als störend 
wahrzunehmen.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die 
in der TA-Lärm angegebenen Höchstwerte 
überschritten werden. Die gilt umso mehr, als 
es sich vorliegend um ein faktisch allgemeines 
Wohngebiet handelt. Die Gebäude im Bereich 
meines Wohnhauses dienen ausnahmslos 
dem Wohnen. Die Immissionswerte für die 
Beurteilungspegel betragen daher nachts 40 
dB (A). Bei diesem Geräuschpegel ist 
nachweislich mit einer Beeinträchtigung der 
Schlafqualität und Konzentrationsstörungen zu 
rechnen.

Bei Windenergieanlagen liegt die Besonderheit 
vor, dass diese permanent Tag und Nacht in 
Betrieb sind und die betroffenen Anwohner 
diesen Immissionen ständig und ohne 
Unterbrechungen ausgesetzt sind. Dies gilt 
besonders für die Abend- und Nachtstunden, 
aber auch an Wochenenden, an denen die 

Die Bewertung der Lärmbelastung ist 
Bestandteil des Genehmigungsverfahrens.

Kenntnisnahme neinJ. u. U. Jelinski
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Anwohner gesundheitlich wichtiger Erholung 
bedürfen. Diese wichtige Erholungsphase wird 
mir und meiner Familie genommen. Andere 
Industrieanlagen sind i.d.R. in der Nacht und 
an Wochenenden nicht in Betrieb und 
verbreiten keine monotonen permanenten 
Immissionen.

 
Hierbei genügt es nicht, die parteibezogenen 
Prognosen des Investors als Grundlage einer 
Entscheidung heranzuziehen. Insoweit wird auf 
die allseits bekannte Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts hingewiesen, 
wonach einer Entscheidung zugrunde liegende 
Prognosen auf der „sicheren“ Seite“ liegen 
müssen. Diesem Erfordernis wird durch bloße 
Heranziehung der Prognosen des Investors 
nicht genügt.
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399-2 2. Baurechtliches Gebot der Rücksichtname: 2. Baurechtliches Gebot der Rücksichtname:

Eine Genehmigung würde zu meinem Nachteil 
gegen das baurechtliche Gebot der 
Rücksichtnahme das in § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 
3 BauGB seine Grundlage finden, verstoßen 
(BVerwG, Beschluss vom 28.07.1999, 4 B 
38.99). Die Windkraftanlagen würden 
schädliche Umwelteinwirkungen i. S. v. § 35 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB hervorrufen, die für 
mich und meine Familie unzumutbar sind. Die 
Grenzen der Zumutbarkeit von 
Umwelteinwirkungen von Nachbarn und damit 
das Maß an gebotener Rücksichtnahme 
werden auch im Bereich des Baurechts durch 
§§ 3 Abs. 1, 22 Abs. 1 BlmSchG geregelt.

Bei der Abwägungsentscheidung der 
Rechtsgüter muss in ausreichendem Maß auf 
die Belange der betroffenen Bürger Rücksicht 
genommen werden. Auch privilegierte Anlagen 
im Außenbereich haben die Begrenzung des § 
35 Abs. 3 Satz 1 BauGB zu beachten.
Der Gesetzgeber hat die Windkraftanlagen als 
Ausnahme im Außenbereich zugelassen, 
gleichzeitig  aber strenge Ausschlussbestände 
in § 35 Abs. 3 normiert, um hochwertige 
Rechtgüter wie Gesundheit und körperliche 
Unversehrtheit dort lebender Menschen zu 
schützen. Dies muss im vorliegenden 
Verfahren Berücksichtigung finden. 

Mein Wohnhaus liegt am südlichen Rande des 
Ortes Schenkenhorst. Die geplanten Anlagen 
sollen in der Hauptblickrichtung meines 
Wohnhauses mit einem Abstand von nur 1000 
Metern errichtet werden. Die wesentlich 
frequentierten Räume meines Wohnhauses 
liegen in Richtung der geplanten 
Windkraftanlagen, ebenso die Terrasse. Dies 
bedeutet, dass kein Bewohner meines Hauses 
sich dem permanenten Blick auf die Anlagen 
entziehen kann. Die Anlagen liegen in exakter 
mittiger Blickrichtung. Die Anlagen binden mit 
ihrer Dominanz die gesamte Aufmerksamkeit 
der Bewohner. Ich und meine Familie können 
sich dem bedrängenden Anblick dieser 
Anlagen dann nicht entziehen. Die ständig 
blinkende Nachtbefeuerung wird auch zur 
Nachtzeit mit dem gleichmäßigen Blinken die 
Nachtruhe unerträglich stören. Mit den sich 
ständig wiederholenden Blinkzeichen der 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
erfolgt auch eine Abwägung der vorliegenden 
Belange.
Die Abstandsregelung von 1000 m ist eine 
planerische Größe, die mit den anderen 
Abstandskriterien zusammen dazu dient, die 
Räume zu identifizieren, die sich für die 
Nutzung der  Windenergie eignen.
Die genehmigungsrechtlichen Abstände 
werden entsprechend der konkreten Anlagen 
ermittelt.

Kenntnisnahme neinJ. u. U. Jelinski
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Anlage innerhalb der Wohnung ist zu rechnen.

Weiterhin halten wir den vorgesehenen 
Abstand der geplanten 180 Meter hohen 
Windkraftanlagen von nur 1000 m für völlig 
unzureichend. In der Niederung, die geschützt 
vor den Hellbergen liegt, wird der Windertrag 
nicht für normal hohe Windkraftanlagen 
ausreichen. Laut Regionalplan ist ein Abstand 
bei derartig hohen Windkraftanlagen von 
mindestens dem 10- fachen der Anlagenhöhe 
vorgesehen. Diese wird in der derzeitigen 
Planung nicht berücksichtigt. Hier sehen wir 
schon in der Vorbereitung einen eklatanten 
Verstoß. 

Die oben genannten Gründe führen dazu, dass 
sich der Wert meines Grundstückes sowie des 
Wohnhauses erheblich mindern wird. Ebenso 
wird eine Veräußerung des Eigentums 
unmöglich und stellt dadurch einen Eingriff in 
die finanzielle Sicherheit unserer Familie dar.

399-3 Auch diese Immission ist nicht hinzunehmen. 3.Schattenwurf:

Es ist mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass mein 
Anwesen von Schattenwurf über das zulässige 
Maß hinaus beeinträchtigt wird. Der Schatten  
der gegenständlichen Anlagen wird das vom 
Bundesverwaltungsgericht festgelegte Maß 
deutlich übersteigen. Die Anlagen sollen in 
westlicher bzw. südwestlicher Richtung meines 
Anwesens errichtet werden.

Wird im Genehmigungsverfahren geprüft. Ist 
nicht Bestandteil der Regionalplanung.

Kenntnisnahme neinJ. u. U. Jelinski
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399-4 Vermeidung von Infraschall 4.Infraschall:
Neueste Studien beweisen, dass durch 
Windkraftanlagen der so genannte Infraschall 
erzeugt wird. In- und Auslandstudien haben 
nachgewiesen, dass durch Infraschall enorme 
körperliche Belastungen bis hin zu schwersten 
Erkrankungen auftreten. Zwischenzeitlich wird 
auch von Windkraftinvestoren die Entstehung 
von Infraschall nicht mehr bestritten.
Diese berufen sich aber darauf, dass 
Infraschall nicht weitreichend sein. Dem ist 
entgegenzutreten. Infraschall durchdringt 
selbst dicke Wohnungswände. Auf die 
Hörbarkeit des Infraschall kommt es in diesem 
Zusammenhang nicht an. Maßgeblich ist die 
Einwirkung des Infraschalls auf den Körper. 
Infraschall verbreitet sich über viele Kilometer 
und führt nachgewiesener Maßen zu 
schwersten Erkrankungen.

Kann nicht auf Ebene der Regionalplanung 
gelöst werden, da es keine Projektplanung ist.

Kenntnisnahme neinJ. u. U. Jelinski
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26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt
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399-5 Naturschutzbelange stehen der Ausweisung 
eines Vorranggebietes zur Nutzung der 
Windenergie im Bereich Wiepke entgegen.

5.Natur-und Landschaftsschutz:

Hinsichtlich des Natur- und 
Landschaftsschutzes wird ausdrücklich auf 
den entgegenstehenden Belang  der 
Beeinträchtigung des Natur- und 
Landschaftsschutzes verwiesen, der in § 35 
Abs. 3 Satz 1 BauGB den bundes- und 
landesrechtlichen Landschaftsschutz bzw. 
Naturschutzgesetzen Niederschlag findet.

Der Bereich zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst gilt als eine „sehr 
schützenswerte Landschaft“ und hinsichtlich 
des Naturschutzes „als besonders wertvoller 
Bereich“. Dies hat auch seine Berechtigung. 
Die Fläche ist von Feuchtwiesen geprägt. 
Diese Feuchtwiesen stellen zum einen ein 
wichtiges Biotop für dort lebende Tier- und 
Pflanzenarten dar. Zum anderen gelten diese 
Gebiete als wichtige Habitatzonen, 
insbesondere auch für hoch geschützte 
Vogelarten. So finden sich in diesem Bereich 
auch mannigfache, nach der so genannten 
„Roten Liste“ geschützte Vogelarten.
Die Fläche dient nachweislich als 
Nahrungsgebiet und Rastplatz der Zugvögel, 
die diesen Bereich frequentieren. 
Windkraftanlagen durchbrechen diese seit 
Jahrhunderten fest gelegte Flugroute und 
führen zu nachhaltigen Schädigungen im 
Zugverhalten dieser Vögel. Den Zug 
verschiedener Vogelarten beobachte ich seit 
1997 in Schenkenhorst intensiv. Aufgrund 
meiner Ausbildung als Diplom-Biologin kann 
ich den jährlichen Zug im Frühjahr und Herbst 
auch fachlich bestätigen und einschätzen.

Besonders große Populationen von 
störungssensiblen Kranichen (streng 
geschützte Arten), Kiebitzen (stark gefährdet) 
und Gänsen rasten über Wochen und Monate 
genau in diesen von Ihnen ausgewiesenen
Flächen. Hauptflugkorridore zwischen Schlaf- 
und Nahrungsplätzen für Kraniche und Gänse 
sowie Zugkonzentrationskorridore sind laut 
vogelschutzfachlicher Empfehlungen zu 
Abstandsregelungen für Windenergieanlagen 
(Länderarbeitsgemeinschaft der 
Vogelschutzwarten, Helgoland) freizuhalten. 
Ebenso gehören die Schlafplätze innerhalb 
von 3000 Metern zum Tabubereich und 

Die Hinweise werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft. Sollten sich diese 
Tatbestände verfestigen, wird das in den 
Abwägungsprozess zum 2. Entwurf 
eingearbeitet.

volle Berücksichtigung offenJ. u. U. Jelinski
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innerhalb von 6000 Metern zum Prüfbereich.

Der gefährdete Weißstorch -  je ein Brutpaar in 
Schenkenhorst und Wiepke -  nutzt das Gebiet 
zur Nahrungssuche und wird von mir und 
meiner Familie dort regelmäßig beobachtet. 
Besonders die Wiepker Weißstörche nutzten 
die Wiesen in östlicher Richtung und sind 
darauf begrenzt, da in den bewaldeten 
Hellbergen keine Nahrungssuche  erfolgen 
kann. Weißstörche können empfindlich auf 
die Errichtung von Windenergieanlagen in der 
Nähe ihres Brutplatzes reagieren. 
Nahrungsflächen im Radius zwischen 1000 bis 
4000 Meter um den Horst sowie die Flugwege 
dorthin sollten laut bestehender Empfehlungen 
freigehalten werden.
Ergänzt wird diese Feuchtfläche durch den 
Fluss „Milde“, der in einer Entfernung von nur 
ca. 1300 Meter an diesem Feuchtgebiet 
entlangführt. Diese Konstellation ergänzt 
dieses ideale Brut- und Habitatgebiet. Zu 
Recht kann dieses Areal als faktisches 
Vogelschutzgebiet bezeichnet werden. 

Neben dem Habitatgebiet gilt dieses 
Feuchtgebiet auch als Brutplatz für den streng 
geschützten Brachvogel. Mindestens zwei 
Paare des vom Aussterben bedrohten Großen 
Brachvoges werden regelmäßig auf diesen 
Flächen gesichtet. Diese Vogelart genießt 
höchsten Schutz. Hierbei kommt es nicht nur 
auf die Entfernung störender Anlagen zum 
Brutplatz an. Die von Windenergieanlagen 
ausgehenden Störungen sind insbesondere 
Auswirkungen auf Nistplatzbesetzung, Balz 
und Brutversorgung sowie die Entwertung von 
Hauptnahrungsflächen. Das Einhalten eines 
Abstandes von wenigstens 1000 Metern zu 
den Außengrenzen der besiedelten Fläche 
(Gebietskulisse Wiesenbrütergebiete) ist zu 
empfehlen.

Maßgeblich ist ferner das Habitatgebiet des 
Rotmilans. Im nahe gelegenen Wäldchen in 
unmittelbarer Nähe zu Klein Engersen nisten 
in einer Weide Rotmilane, welches sich somit 
innerhalb des 1000 – Meter- Radius zu den 
ausgewiesenen Flächen befindet. Auch diese 
Rotmilane gehören zu den  höchst 
geschützten Vogelarten in Deutschland. Der 
Umweltausschuss des Landtages hat zum 
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Schutz des Rotmilans in Sachsen-Anhalt am 
5.5.2010 Stellung bezogen (siehe Anlage). 
Sachsen-Anhalt trage demnach mit ca. 2500 
Brutpaaren eine ganz besondere 
Verantwortung. Das Habitatgebiet eines 
Rotmilans umfasst einen Radius von 6 000 
Metern. Gerade in den Feuchtgebieten findet 
der Rotmilan ideales Jagdgebiet vor. 
Dementsprechend wird dieses Gebiet auch 
vom Rotmilan frequentiert. Ein weiteres Nest 
des Rotmilans befindet sich nordwestlich von 
Wiepke, ebenfalls im 6000 – Meter-Radius. 
Hinzu kommt, dass östlich von Schenkenhorst 
ein Schwarzmilan - Paar brütet. Schwarzmilan 
und Rotmilan sind am Gewässer (Milde), 
Feldgehölze, Waldränder, hügelige 
Waldlandschaften (Hellberge) sowie offene 
Landschaften (Wiesen der Niederung) 
gebunden. Die Voraussetzungen finden Milane 
genau in diesem Gebiet optimal vor. Mit dem 
Bau von überdimensionalen Windkraftanlagen 
würde diese schützenswerte Landschaft 
unwiderruflich zerstört werden. Die 
Windkraftanlagen stellen nachweislich eine 
tödliche Gefahr für diese höchst geschützten 
Vogelarten dar. Aus naturschutzrechtlichen 
Gründen verbietet sich daher eine 
Genehmigung der geplanten Anlagen.

Am südlichen Waldrand des geplanten 
Windparks sind Nistplätze für Fledermäuse 
vorhanden, die auch derzeit stark frequentiert 
werden. Es ist nach Kontrolle der Kästen 
festzustellen, dass dort derzeit mindestens 
zehn Fledermausarten angesiedelt sind. Unter 
anderem gehört der absolut schützenswerte 
Kleine Abendsegler dazu. Nach aktuellen 
Erkenntnissen geht von Windenergieanlagen 
grundsätzlich ein Gefährdungspotenzial für 
Fledermäuse aus. Dabei scheinen 
überwiegend ziehende und auch hoch 
fliegende Arten betroffen zu sein. Die 
Möglichkeit der Quartiernutzung in der Gondel 
von Windenergieanlagen birgt nicht zu 
unterschätzende Gefahren für einige Arten. 
Grundsätzlich ist es jedoch unerheblich, ob 
eine Kollision mit einem Rotorblatt oder eine 
Verletzung innerhalb der Gondel erfolgt, da 
beides zum Tod des betroffenen Tieres führt. 
Denkbare Beeinträchtigungen sind durch 
Störungen der Funktion der Flugkorridore 
zwischen Quartieren und 
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Hauptnahrungsflächen und innerhalb von 
Korridoren zu erwarten. In 
Reproduktionsschwerpunktgebieten ist von 
Beeinträchtigungen durch Meidung von 
Nahrungsflächen bzw. kollisionsbedingte 
Verluste auszugehen. Gegenwärtig bestehen 
jedoch noch keine abschließenden 
Erkenntnisse über das tatsächliche Ausmaß 
der Windenergienutzung auf die jeweils 
betroffenen Arten, so das aktuell auf der 
Grundlage des Versorgungsprinzips
konfliktsenkende Maßnahmen empfohlen 
werden. Im Gebiet von 3 Kilometern Radius 
um das jeweilige Winterquartier bzw. 
Nahrungshabitat sind Störungen der Funktion 
von Flugkorridoren zwischen Quartieren und 
Hauptnahrungsflächen zu vermeiden. 

Weiterhin verweise ich auf die Daten von 
Reinhard Gnielka, die in die Kartierung der 
Vogelarten eingegangen sind und als Anlage 
vorliegen. Diese Daten sind abschließend in 
den Brutvogelatlas des Altmarkkreises 
Salzwedel eingeflossen (Band 12, Sonderheft 
2005).
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

399-9 Erörterungstermin Herr Uli Jelinski, Anwohner von 
Schenkenhorst: In Schenkenhorst ist auch ein 
Windpark geplant. Herr Kunert hatte vorhin 
angesprochen, dass es bestimmte 
Mindestabstände von ca. 5 km zwischen den 
einzelnen Windparks geben soll. Es gab 
mehrmals Vor-Ort-Diskussionen mit Herrn 
Kunert. Da gab es immer diesen 
Mindestabstand von Ortschaft zum Windpark 
und Herr Kunert sagte, es gibt keine 
gesetzlichen Vorgaben. Warum gibt es 
ausgerechnet für diese 5 km, das ist ja auch 
eigentlich keine gesetzliche Vorgabe, so habe 
ich Herrn Kunert verstanden, sondern ein 
Kriterium, was wir einfach mit in die 
Waagschale legen? In dem Bereich 
Schenkenhorst sind Windkraftanlagen von bis 
zu 180 m Höhe geplant. Das hängt damit 
zusammen, dass wir ein relativ niedriges 
Höhenniveau vor Ort haben, nämlich ca. 30 m 
über Meeresspiegel. Der Höhenzug Hellberge, 
120 m hoch, spielt eine entscheidende Rolle. 
Das hat zur Folge, dass diese 
Windkraftanlagen besonders hoch gebaut 
werden müssen und die Orte Wiepke / 
Schenkenhorst zu diesem Windpark sehr dicht 
liegen. Es ist vorgesehen, einen 
Mindestabstand von den Orten von nur 1.000 
m zugrunde zu legen. Wie passt das zu den 
5.000 m?

Herr Kunert erklärt, dass das Abstandskriterien 
sind, die einem planerischen Ermessen 
unterliegen. Im Jahre 2002 wurde im Rahmen 
einer Studie von einem Planungsbüro für die 
Aufstellung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark eine Empfehlung erarbeitet, dass 
Windparks entsprechend der Gegebenheiten 
5.000 m Abstand haben sollten, um eine 
Überprägung zu vermeiden. Diese 
Festlegungen wurden richterlich bestätigt. Bei 
den anderen Festlegungen zu Ortschaften ist 
es so, die Regionale Planungsgemeinschaft 
plant Flächen und keine Anlagen. Es ist nicht 
bekannt, welche Anlage in Zukunft hinkommt, 
ist es eine Enercon ist es eine Energist, ist es 
eine laute, eine leise, eine hohe oder eine 
niedrige. Die Geschäftsstelle ist auch nicht 
angehalten, Höhenbegrenzungen zu 
betrachten. Es dürfen keine 
Höhenbegrenzungen in das 
Planungsermessen mit hineingenommen 
werden. Die Festlegung von 
Höhenbegrenzungen obliegt letztendlich der 
gemeindlichen Bauleitplanung. Der 
Geschäftsstelle ist es in dem Sinne nicht 
möglich, zu sagen, weil 180 m hohe Anlagen 
gebaut werden, ist das nicht zulässig. Es ist 
richterlich festgestellt worden, dass die 
Geschäftsstelle keine Möglichkeit dazu hat. Im 
Regionalplan 2005 waren Abstandskriterien 
enthalten, wo eine dynamische 
Abstandsregelung aufgegriffen wurde, um 
gerade diese Fakten, die angesprochen 
wurden, zu regeln. Aber vom Gericht wurde 
festgestellt, es ist eine indirekte 
Höhenbegrenzung und nicht zulässig.

Kenntnisnahme neinJ. u. U. Jelinski
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399-10 Erörterungstermin Herr Uli Jelinski, Anwohner von 
Schenkenhorst: Im Gebiet Schenkenhorst sind 
ausschließlich Grünlandflächen ausgewiesen 
für einen Windpark. Ergänzend zu seiner 
Stellungnahme gibt Herr Jelinski folgendes mit 
auf den Weg: Er bringt das Unverständnis der 
betroffenen Einwender zum Ausdruck, dass 
bis heute keiner nachvollziehen kann, wie es 
dazu kommen konnte, dass das Gebiet 
zwischen Schenkenhorst und Wiepke als 
Vorranggebiet ausgewiesen wurde. Anhand 
der vorliegenden Fakten, Gutachten und 
Stellungnahmen, die der Regionalen 
Planungsgemeinschaft zugearbeitet wurden, 
steht eines klar fest, dass das ausgewiesene 
Gebiet nicht als Vorranggebiet geeignet ist. 
Die Stellungnahmen der Einwender wurden im 
Mai 2010 abgegeben und nur teilweise 
berücksichtigt. Auch öffentliche Stellen bzw. 
Ämter, beispielsweise der Altmarkkreis 
Salzwedel, die Hansestadt Gardelegen oder 
das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-
Anhalt kommen in ihren Stellungnahmen zu 
dem eindeutigen Ergebnis, dass grundlegende 
Fakten bei der Auswahl der oben genannten 
Gebiete nicht bzw. unzureichend 
berücksichtigt wurden, die alle dazu führen, 
dass das oben genannte Gebiet von Anfang 
an nicht als Vorranggebiet hätte ausgewiesen 
werden dürfen. Die Forderung der Einwender 
ist die, dass das Gebiet aus dem Regionalplan 
entfernt werden muss. Herr Jelinski 
unterstreicht das anhand von Fakten. Das 
Fehlen eines Umweltberichtes, wie es soeben 
in der Stellungnahme des Landesamtes für 
Umweltschutz gefordert ist, unterstreicht 
nochmals diese Aussage. In der 
Stellungnahme wurde auf ausreichende 
Datenquellen hingewiesen, die die Belange 
des Natur- und Umweltschutzes betreffen. Die 
Frau von Herrn Jelinski ist Diplom-Biologin und 
hat diesbezüglich genaue Ausführungen 
gemacht, die der Regionalen 
Planungsgemeinschaft ebenfalls vorliegen. 
Auch die Hansestadt Gardelegen hat eine 
fachliche Stellungnahme  erarbeiten lassen, 
insbesondere geht es um Konflikte mit der 
Avifauna, den Fledermäusen und dem 
Landschaftsbild. Auch diese Stellungnahme 
liegt der Regionalen Planungsgemeinschaft 
vor. Zu den neuen Erkenntnissen, die von der 
Regionalen Planungsgemeinschaft angefordert 

Herr Kunert wiederholt, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft sich mit den 
zuständigen Behörden in Verbindung setzen 
und mit ihnen zusammen einen 
Entscheidungsvorschlag treffen wird. Wenn es 
anschließend durch die Regionalversammlung 
bewertet und entschieden worden ist, wird der 
zweite Entwurf dahingehend be- bzw. 
überarbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenJ. u. U. Jelinski
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wurden, gibt es ein Gutachten in Bezug auf die 
Erweiterung der 110 kV-Leitung für die 
Bahntrasse, die seinerzeit gelegt wurde, 
welches über mehrere Jahre erstellt wurde . 
Dieses Gutachten müsste der Geschäftsstelle 
auch vorliegen. Die Erkenntnis daraus ist, 
dass die Tiere, die schützenswert sind, auch 
aus den Gutachten der Hansestadt 
Gardelegen sowie aus den Gutachten für die 
Bahntrasse hervorgehen und sich miteinander 
decken. Dieser Umstand spricht eindeutig 
dafür, dass das herausgenommen wird. Herr 
Jelinski hofft, dass die Geschäftsstelle zu der 
gleichen Erkenntnis kommt und das Gebiet 
entsprechend herausnimmt. Ansonsten bittet 
Herr Jelinski, auf die Punkte Lärmimmission, 
bauliches Gebot der Rücksichtnahme, 
Schattenwurf, Infraschall zu achten. Ein 
weiterer Punkt, den Frau Dr. Molenda bereits 
ansprach ist, dass anhand von Kartenmaterial 
die Barrierewirkung gänzlich fehlt. Es gibt 
keine Unterlagen, die öffentlich ausgelegt 
wurden. Die Unterlagen in ähnlich 
abgeänderter Form des Ortschaftsrates 
Schenkenhorst übergibt Herr Jelinski an den 
Vertreter der Regionalen 
Planungsgemeinschaft.
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399-11 Erörterungstermin Herr Uli Jelinski, Anwohner von Schenkenhorst 
unterstreicht die Aussagen von Herrn Kunert 
auf jeden Fall. Das Schlimme an der Sache 
ist, man muss die Natur, die Vögel und was 
alles schützenswert ist von der Priorität so 
hoch stellen, dass der Mensch bei dieser 
ganzen Betrachtungsweise keine Rolle spielt. 
Herr Jelinski appelliert nochmals an Herrn 
Kunert , dass man für alle Vorranggebiete 
verträgliche Mindestabstände zugrunde legt 
und kann nicht von 1.000 m oder dem 10-
fachen der Höhe einer Windkraftanlage 
ausgehen. Das passt nicht, der Mensch fällt 
hier absolut ins Tief hinten runter.

Herr Kunert erklärt, wie bereits auf den 
Veranstaltungen in Wiepke, dass die 
Windenergie laut Bundesgesetz privilegiert ist. 
Die Regionale Planungsgemeinschaft kann 
regulieren und ordnen, aber auch nur in dem 
Rahmen, wie es der Rechtssprechung bei den 
Abständen zur Wohnbebauung entspricht. Es 
gibt viele, die sagen, die Abstände sind zu 
groß. Da die Regionale Planungsgemeinschaft 
auch nicht sagen kann, welcher Anlagentyp 
installiert wird, kann man nicht detailiert 
planen, dafür ist dann das planerische 
Ermessen. Es kann sein, dass Anlagen 
kommen, die so laut sind, dass sie sich 
trotzdem von der Genehmigungsseite her 
weiter von der Ortslage entfernt befinden 
müssen, als letztendlich das Gebiet. Die 
Geschäftsstelle kann den konkreten Einzelfall 
nicht bewerten, deshalb die 1.000 m, die 1.500 
m zu reinen Wohngebieten, die in der 
Bauleitplanung festgelegt worden sind, weil 
das durch die Rechtssprechung abgesichert 
worden ist. Alles andere würde bedeuten, die 
Regionalversammlung, die sich sehr für das 
Wohl der Menschen in der Altmark 
interessiert, würde entscheiden 2.000 – 3.000 
m, dann würden Anwälte von den 
Unternehmen kommen und gegen diesen Plan 
klagen. Der Plan würde dann seine 
Rechtskraft verlieren. Das würde bedeuten, 
dass wieder die generelle Privilegierung 
besteht und dass dann generell im 
Außenbereich gebaut werden kann, ohne 
Steuerung. Das ist die Krux, in der wir uns 
befinden und wo versucht wird, einen 
ausgewogenen Beitrag für erneuerbare 
Energien, als auch für das Wohl der Menschen 
zu finden.

Entscheidung noch 
offen

offenJ. u. U. Jelinski
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8 III. 5.4.6.4.

399-6 Erörterung Vorab müssen wir nochmals unser 
Unverständnis zum Ausdruck bringen, da wir 
bis heute nicht nachvollziehen können, wie es 
dazu kommen konnte, dass das oben 
genannte Gebiet als Vorranggebiet 
ausgewiesen wurde. Anhand der Ihnen 
vorliegenden Fakten, Gutachten, 
Stellungnahmen und Zuarbeiten 
verschiedenster auch öffentlicher Beteiligten 
steht eines klar fest: Das von Ihnen 
vorgesehene oben genannte Gebiet ist als 
Vorranggebiet nicht geeignet. 

Bereits mit Schreiben vom 05.05.2010 haben 
wir in unserer Stellungnahme Einwendungen 
gegen den geplanten Windpark zwischen den 
Orten Wiepke und Schenkenhorst ausführlich 
geltend gemacht.

Auch öffentliche Stellen bzw. Ämter 
beispielsweise der Altmarkkreis SAW, die 
Hansestadt Gardelegen, das Landesamt für 
Umweltschutz Sachsen- Anhalt usw. kommen 
in ihren Stellungnahmen zu dem eindeutigen 
Ergebnis, das grundlegende Fakten bei der 
Auswahl des oben genannten Gebietes 
Ihrerseits nicht bzw. nur unzureichend 
berücksichtigt wurden. Die im Ergebnis dazu 
führen, dass das oben genannte Gebiet von 
Anfang an nicht als Vorranggebiet 
ausgewiesen werden durften bzw. sofort dazu 
führen müsste, dass das ausgewiesene Gebiet 
aus dem Regionalplanung entfernt werden 
muss.

Das Verfahren zur Erstellung des sachlichen 
Teilplanes "Wind" wird entsprechend den 
Vorschriften des Raumordnungsgesetzes in 
Verbindung mit dem Landesplanungsgesetz 
des Landes-Sachsen Anhalt durchgeführt. Es 
ist ein mehrstufiges Verfahren und beinhaltet 
immer die öffentliche Beteiligung.
Ziel dieser Beteiligung ist es, Erkenntnisse, 
geplante Vorhaben und Maßnahmen sowie 
Anregungen und Bedenken einzusammeln, 
damit eine Ermessensfehlerfreie Abwägung 
durch die Regionalversammlung durch geführt 
werden kann.
Da die Interessenlagen sehr unterschiedliche 
ausgerichtet sind, müssen alle eingehenden 
Belange sorgfältig geprüft werden hinsichtlich 
ihrer rechtlichen Relevanz. Insbesondere auch 
deshalb, da mit dem sachlichen Teilplan Wind 
sehr stark in materielles Recht der Eigentümer 
eingegriffen wird. 
Deshalb erfolgt erst nach Abwägung 
zusammen mit den zuständigen Fachbehörden 
die Prüfung der eingegangenen Hinweise. 
Sollten die sich als rechtssicher erweisen, wird 
der Planentwurf entsprechend geändert.

Kenntnisnahme offenJ. u. U. Jelinski
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399-7 Erörterung Das Fehlen eines Umweltberichtes, wie in der 
Stellungnahme des Landesamtes für 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt (TBÖ: 58) 
gefordert, unterstreicht nochmals diese 
Aussage.

In unserer Stellungnahme vom 05.05.2010 
haben wir auf ausreichende Datenquellen 
hingewiesen, die die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes betreffen. Ergänzend 
hierzu hat auch die Hansestadt Gardelegen 
eine fachliche Stellungnahme hinsichtlich 
möglicher Konflikte mit Avifauna, Fledermäuse 
und Landschaftsbild erstellen lassen, welche 
Ihnen bereits vorliegt und zu dem eindeutigem 
Ergebnis kommt, dass das oben genannte 
Gebiet als Windvorranggebiet abzulehnen ist. 
Weiterhin teilen wir ihnen mit, dass im Zuge 
der Erweiterung der 110 kV Linie (für 
Bahntrassen) über Jahre ein Gutachten erstellt 
wurde, das die Artenvielfalt in dem von Ihnen 
ausgewiesenen Gebiet nachweislich 
beschreibt. Nur ein Ergebnis hieraus ist, dass 
sich die bedrohten bzw. schützenswerten 
Tierarten miteinander decken.
Weiterhin weisen wir darauf hin, dass Sie u.a. 
ergänzend die Richtlinien der 
Vogelschutzrichtlinie der EU zu beachten 
haben.

Es wurde dem Entwurf noch kein 
Umweltbericht beigefügt, da die Datenlage 
nicht ausreichend ist. Deshalb wurde der 
Umfang und Detaillierungsgrad in die 
öffentliche Beteiligung gegeben, damit für den 
zweiten Entwurf der umfassende 
Umweltbericht beigelegt werden kann.

Kenntnisnahme offenJ. u. U. Jelinski
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399-8 Erörterung Die in unserer Stellungnahme vom 05.05.2010 
weiterhin aufgeführten Punkte wie:
-Lärmimmissionen
- Baurechtliches Gebot der Rücksichtnahme
- Schattenwurf
- Infraschall nehmen sie „nur zur Kenntnis“. 
Diese müssen unbedingt bei einer weiteren     
Genehmigungsplanung volle Berücksichtigung 
finden.

Ein weiterer Umstand der gegen das oben 
genannte Gebiet spricht, ist die Tatsache, 
dass die ausgewiesenen Flächen:
 - Mit nur ca. 30 m über den Meeresspiegel 

liegen (somit nur geringe Höhe),
- sich zudem in einer schützenswerten 
Niederung befinden,
 - in südwestlicher Richtung – der 

Hauptwindrichtung - liegen, denen der 
Höhenzug Hellberge vorgelagert ist.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass wie 
bereits in der Stellungnahme des LAU 
Sachsen-Anhalt (58-7) die Einschätzung von 
Barrierewirkungen anhand von Kartenmaterial 
gänzlich fehlt. Auch dieser Umstand führt 
eindeutig dazu, dass die von Ihnen 
vorgenommene Entscheidung, das oben 
genannte Gebiet als Vorranggebiet 
auszuweisen, falsch war. Auch dieser 
Umstand untermauert die Tatsache, dass Sie 
nicht abschließend alle wichtigen Fakten im 
Vorfeld geprüft haben.
 
Wir erwarten von Ihnen, dass das oben 
genannte Vorranggebiet für 
Windenergieanlagen Nr. XIV Wiepke 
(zwischen den Orten Wiepke und 
Schenkenhorst) aus dem Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark (Teilplan Wind) 
gestrichen wird.

Die Einschätzung der vorhandenen Unterlagen 
und Einwendungen hinsichtlich der 
Nichtausweisung des Vorranggebietes wird 
zusammen mit den zuständigen Fachbehörden 
geprüft. Sollten die Tatbestände zutreffen und 
rechtssicher sein, werden sie in der 
Erarbeitung des zweiten Entwurfes 
berücksichtigt.

Kenntnisnahme offenJ. u. U. Jelinski
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TÖB: (4)     Altmarkkreis Salzwedel - Landratsamt

1 I. Rechtliche Grundlagen, Geltungsrahmen

4-22 1.) Raumordnungsgesetz (ROG) v. 22. 
Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986)

Korrekturvorschlag
v. 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), 
zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)

wird eingearbeitet volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW
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17 V. Umweltbericht
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4-7 Folgende Hinweise, Ergänzungen und 
Bedenken werden aus diesem Grund von der 
unteren Naturschutzbehörde des AMK SAW 
vorgebracht:

Die Regionalversammlung gab mit dem 
Beschluss vom 09.12.2009 die Aufstellung 
eines sachlichen Teilplans“ Wind“, konkret 
betrifft dies die Erarbeitung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung eines Eignungsgebietes, auf 
den Weg. 

Eine Festlegung von Vorranggebieten zur 
Nutzung von Windenergie ist aus 
naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll, um eine 
gesamträumliche Betrachtung im Zuge eines 
flächendeckenden Plankonzeptes optimal 
auch im Sinne von Naturschutzkonzepten und 
zur Berücksichtigung von 
naturschutzfachlichen Belangen umsetzen zu 
können.

Durch die Regionale Planungsgemeinschaft 
wurden insgesamt 22 Vorranggebiete 
beschlossen. Zehn dieser Vorranggebiete 
(VRG) befinden sich im Altmarkkreis 
Salzwedel (AMK SAW). Eine Stellungnahme 
zu den naturschutzfachlichen Belangen des 
Altmarkkreises Salzwedel wird aus diesem 
Grund auch nur zu diesen Vorranggebieten 
abgegeben.
 
Im Zuge der Entwicklung des Teilplans „Wind“ 
wurden naturschutzfachliche und 
gesamtökologische Belange im Umweltbericht 
betrachtet. Insbesondere waren die 
Schutzgüter Mensch, Boden, Wasser, Klima, 
Luft, Flora, Fauna, biologische Vielfalt, 
kulturelles Erbe und Sachgüter sowie die 
Prüfung aller wahrscheinlichen 
Umweltauswirkungen inkl. Kumulativer 
Umweltauswirkungen und eine 
Alternativenprüfung Gegenstand der 
Betrachtung.

Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
wurden naturschutzfachliche Belange in der 
Planung umfangreich berücksichtigt. Eine 
vollständige Betrachtung und Einbindung im 
Zuge der Abwägung erfolgte jedoch nicht in 
allen Bereichen. Folgende Hinweise, 
Ergänzungen und Bedenken werden aus 
diesem Grund von der unteren 
Naturschutzbehörde des AMK SAW 
vorgebracht:

Wird bei den konkreten Hinweisen bearbeitet. Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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20 1.3. Relevante Aspekte d. derz. Umweltzustandes und dessen vorauss. Entw. Bei Nichtumsetzung der Ergänzung des REP Altmark 2005 für den sachli

4-8 VRG Nr. I Chüden, Stappenbeck: Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen 
gegen das Vorranggebiet Nr. I Chüden 
Stappenbeck zum aktuellen Kenntnisstand 
keine Bedenken.
Das Vorranggebiet befindet sich entlang der 
B190n im Bereich eines bestehenden 
Windparks mit insgesamt 12 Anlagen in einem 
aus naturschutzfachlicher Sicht deutlich 
vorbelasteten Gebiet. Schutzgebiete nach § 23 
BNatSchG ff sowie Biotope nach § 30 
BNatSchG sind durch das Vorranggebiet nicht 
betroffen bzw. wurden bei der Planung 
ausreichend gepuffert. Planungen des ökologi-
schen Verbundsystems LSA sind ebenfalls 
von dem Vorhaben nicht betroffen.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-9 VRG Nr. II Liesten, Jeggeleben: Das auf den Gemarkungen Liesten und 
Jeggeleben geplante Vorranggebiet befindet 
sich innerhalb eines bereits bestehenden 
Windparks mit 18 WEA. Die Gesamtgröße des 
ausgewiesenen Gebietes von ca. 365 ha ist 
primär durch die rechtskräftige gemeindliche 
Planung entstanden. 

Inwieweit eine Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Mensch durch die Ausweisung 
des Vorranggebietes gegeben ist, ist 
unabhängig von der bestehenden 
gemeindlichen Planung erneut zu prüfen, da 
zu keinen der angrenzenden Gemeinden 
(Liesten, Depekolk, Zierau, Jeggeleben, 
Sallenthin, Büssen, Benkendorf) ein 
Mindestabstand von 1000 m eingehalten 
wurde. Insbesondere Liesten und Depekolk 
würden bei einer Erweiterung des 
bestehenden Windparks innerhalb der 
Grenzen des geplanten Vorranggebietes eine 
deutliche Beeinflussung erfahren, da die 
Grenzen des Vorranggebietes direkt an die 
Gemeindeinnenbereichsgrenzen anschließen.
Innerhalb des geplanten Vorranggebietes 
befinden sich keine naturschutzfachlich 
hochwertigen Bereiche. Ebenso sind keine 
ÖVS Strukturen oder Bereiche mit 
hochwertigem Landschaftsbild direkt betroffen. 
Ein Vorkommen besonders geschützter Arten 
innerhalb des Vorranggebietes nach Anhang I 
und II der FFH RL ist nicht dokumentiert. 
Naturschutzfachliche Belange stehen der 
Ausweisung des VR Nr.II nach aktuellem 
Kenntnisstand nicht entgegen.

 Die Grenzen sind entsprechend der 
rechtskräftigen  Bauleitplanung ausgewiesen.

Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-10 VRG Nr. III Fleetmark:
Aus naturschutzfachlicher Sicht ist daher, 
unabhängig von der bestehenden 
gemeindlichen Planung, eine Reduzierung der 
Flächenausweitung im nördlichen Bereich um 
ca. 25 ha (siehe Abb.1) vorzunehmen. Eine 
Reduzierung sollte bis zu den zwei nördlichst 
stehenden WKA vorgenommen werden, um in 
den Bereichen keine neue negative 
Beeinflussung zu schaffen.

Das Vorranggebiet Fleetmark befindet sich im 
Bereich eines bereits bestehenden Windparks 
mit 13 WKA. Die Ausweisung des 
Vorranggebietes ist überwiegend auf Bereiche 
mit bestehender gemeindlicher Planung 
beabsichtigt. Schutzgebiete bzw. besonders 
geschützte Bereiche nach § 23 BNatSchG ff 
sind von der Ausweisung nicht direkt betroffen 
bzw. wurden ausreichend gepuffert. So 
befindet sich in ca. 3 km Entfernung in nord-
westlicher Richtung das FFH - Gebiet 
Weideflächen bei Kraatz (FFH 0254 LSA), auf 
das keine direkte negative Beeinflussung 
rückzuführen ist.
Direkt nördlich an das geplante Vorranggebiet 
angrenzend befindet sich ein seit mehreren 
Jahren regelmäßig dokumentiertes 
Brutvorkommen der nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie (VogelschutzRL) 
geschützten Wiesenweihe (Circus pygargus). 
Bei einer Erweiterung des Windparks innerhalb 
des geplanten Vorranggebietes wäre eine 
negative Beeinflussung der Brutstandorte nicht 
auszuschließen, was in den vorliegenden 
Planungen nicht ausreichend geprüft wurde 
bzw. Berücksichtigung fand. Aus 
naturschutzfachlicher Sicht ist daher, 
unabhängig von der bestehenden 
gemeindlichen Planung, eine Reduzierung der 
Flächenausweitung im nördlichen Bereich um 
ca. 25 ha (siehe Abb.1) vorzunehmen. Eine 
Reduzierung sollte bis zu den zwei nördlichst 
stehenden WKA vorgenommen werden, um in 
den Bereichen keine neue negative 
Beeinflussung zu schaffen.

Der Hinweis wird geprüft hinsichtlich der 
Festlegungen der Bauleitplanung.

Entscheidung noch 
offen

offenAltmarkkreis 
SAW
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4-11 VRG Nr. IV Jeetze Brunau
Der südliche Bereich des Vorhabensgebietes 
befindet sich in einem, laut einer Studie der 
IHU (2001), durch ein hochwertiges 
Landschaftsbild geprägtes Gebiet. Durch die 
bereits vorhandenen Anlagen ist die damals 
dokumentierte hochwertige Ausprägung des 
Landschaftsbildes aktuell nicht mehr in allen 
Bereichen gegeben. Eine umfangreiche 
Erweiterung des Vorhabensgebietes in 
südliche Richtung wird aus 
naturschutzfachlicher Sicht dennoch nicht 
unterstützt, da sie eine zusätzliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in den 
noch unbeeinflussten hochwertigen Bereichen 
bedeuten würde.

Das geplante Vorranggebiet Jeetze Brunau 
befindet sich im Bereich eines bereits 
bestehenden Windparks mit 20 WKA. Die 
Grenzen des geplanten Vorhabensgebietes, 
welches eine Gesamtgröße von ca. 780 ha 
umfasst, gehen deutlich über die des aktuell 
beeinflussten Gebietes hinaus. 
Rechtverbindliche gemeindliche Planungen 
liegen nicht für alle Bereiche, in denen die 
Abstandskriterien keine Anwendung fanden, 
vor. Hier ist im Hinblick für die im 
Umweltbericht herangezogenen Kriterien 
erneut zu prüfen, ob alle naturschutzfachlichen 
Belange inkl. der Schutzgüter ausreichend 
berücksichtigt worden sind. Ebenso ist zu 
prüfen, ob laut aktueller Rechtsprechung eine 
Erweiterung des Windparks nicht im 
Gegensatz zu den Festlegungen und 
Einschränkungen stehen würde, die im Zuge 
des bestehenden Windparks getroffen wurden.

Die Fläche wird hinsichtlich ihrer südlichen 
Ausdehnung überprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenAltmarkkreis 
SAW

4-12 VRG Nr. V Badel Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen 
gegen das Vorranggebiet Nr.V Badel, zum 
aktuellen Kenntnisstand, keine Bedenken.
Das Vorranggebiet befindet sich innerhalb 
eines bestehenden Windparks mit insgesamt 
10 Anlagen in einem, aus 
naturschutzfachlicher Sicht, deutlich 
vorbelasteten Gebiet. Schutzgebiete nach § 23 
BNatSchG ff sowie Biotope nach § 30 
BNatSchG sind innerhalb des Vorranggebietes 
nicht betroffen bzw. wurden bei der Planung 
ausreichend gepuffert. Planungen des 
Ökologischen Verbundsystem LSA sind 
ebenfalls von dem Vorhaben nicht betroffen.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-13 VRG Nr. VI Kakerbeck Das westlich von Kakerbeck geplante 
Vorranggebiet befindet sich innerhalb eines 
bestehenden Windparks mit insgesamt 27 
WEA und somit aus naturschutzfachlicher 
Sicht innerhalb eines deutlich vorbelasteten 
Gebietes. 
In einer Entfernung von ca. 0,85 km in 
südliche Richtung befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet Zichtauer Berge und 
Klötzer Forst(LSG 0008SAW), das durch das 
geplante Vorranggebiet keine erneute negative 
Beeinträchtigung erfährt. Des Weiteren sind in 
südöstliche Richtung (ca. 600 m) 
Brutvorkommen der Wiesenweihe (Circus 
pygargus) dokumentiert. Eine erneute negative 
Beeinträchtigung ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht nicht zu erkennen, da die bestehenden 
Windkraftanlagen sich sogar zwischen den 
Grenzen des Vorranggebietes und dem 
Brutvorkommen befinden.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW

4-14 VRG Nr. X Kassieck, Lindstedt Das Vorranggebiet Nr. X befindet sich 
innerhalb des sich aktuell in der 
Genehmigungsphase befindenden Windparks 
Kassieck/ Lindstedt mit insgesamt 21 WEA. 
Alle wesentlichen naturschutzfachlichen 
Belange wurden während der Planung des 
Windparks berücksichtigt.
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen 
gegen das Vorranggebiet Nr.X Kassieck, 
Lindstedt, keine Bedenken.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW

4-15 VRG Nr. XI Gardelegen Innerhalb des geplanten Vorranggebietes 
Gardelegen befinden sich eine gemeindliche 
Planung und bereits 9 bestehenden WEA. Das 
Gebiet ist daher mit einer deutlichen 
Vorbelastung behaftet. Die Grenzen des 
Gebietes gehen nicht wesentlich über die der 
bestehenden Anlagen hinaus, wodurch eine 
deutlich erhöhte Neubelastung für den 
Naturhaushalt ausgeschlossen werden kann. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen 
gegen das Vorranggebiet Nr. XI Gardelegen, 
zum aktuellen Kenntnisstand, keine Bedenken.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-16 VRG Nr. XII Sichau Das geplante Vorranggebiet befindet sich zum 
Teil innerhalb eines bestehenden Windparks 
und auf bestehender gemeindlicher Planung. 
Eine Erweiterung des bestehenden Windparks 
könnte insbesondere in südwestliche Richtung 
durch die Ausweisung des Vorranggebietes, 
erfolgen. Durch das geplante Vorranggebiet 
werden Bereiche mit hochwertigem 
Landschaftsbild, ÖVS und Europäischem 
Vogelschutzgebiet (SPA 0035 LSA - Feldflur 
bei Kusey) tangiert. Eine negative 
Beeinflussung des geplanten Vorhabens ist 
diesbezüglich zu überprüfen und ggf. die 
Grenzen des Vorranggebietes anzupassen.

Das Vorranggebiet ist festgelegt auf den 
Grenzen der rechtskräftigen gemeindlichen 
Bauleitplanung, welche die konkretere Planung 
ist. Sollten weiterere Anlagen hinzukommen, 
ist die Zulässigkeit im Rahmen des 
Genehmigungsverfahren zu prüfen.

teilweise 
Berücksichtigung

neinAltmarkkreis 
SAW

4-17 VRG Nr. XIII Neuferchau Das nördlich von Neuferchau geplante 
Vorranggebiet befindet sich innerhalb eines 
bestehenden Windparks mit insgesamt 8 WEA 
und somit aus naturschutzfachlicher Sicht 
innerhalb eines deutlich vorbelasteten 
Gebietes. 
In einer Entfernung von ca. 0,85 km in 
südliche Richtung befindet sich das 
Landschaftsschutzgebiet Drömling (LSG 
0031SAW) und der Naturpark Drömling 
(NUP0001LSA), welche durch das geplante 
Vorranggebiet keine erneute negative 
Beeinträchtigung erfahren. Des Weiteren sind 
in nördlicher Richtung (ca. 500 m) 
Brutvorkommen der Wiesenweihe (Circus 
pygargus) dokumentiert. Eine erneute negative 
Beeinträchtigung ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht nicht zu erkennen, da die Grenzen des 
Vorranggebietes nicht wesentlich über die der 
bestehenden Windkraftanlagen hinausgehen. 
Bereiche mit hochwertigem Landschaftsbild 
oder ÖVS-Planungen sind nicht betroffen. Eine 
Beeinträchtigung der Zugkorridore wandernder 
Arten wird durch die nach Norden-Osten 
vollzogene Erweiterung des Vorranggebietes 
nur in unerheblichem Maße stattfinden.
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen 
gegen das Vorranggebiet Nr.XIII Neuferchau 
zum aktuellen Kenntnisstand keine Bedenken.

Zustimmung Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-18 VRG Nr. XIV Wiepke Der Bereich zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst, in dem das geplante 
Vorranggebiet sich befindet, ist bisher durch 
WEA unvorbelastet. Das geplante 
Vorranggebiet ist mit einer Größe von ca. 61 
ha dargestellt und liegt in einem durch 
hochwertige Grünlandstrukturen geprägten 
Niederungsbereich.
Zwei Restriktionen in Form von hochwertigem 
Landschaftsbild und ökologischer 
Biotopverbundsplanung befinden sich 
innerhalb der Fläche. Der als hochwertiges 
Landschaftsbild kartierte Bereich überdeckt ca. 
35,5 ha der Fläche des VRG. Eine 
Ausweisung eines solchen Bereiches wurde 
bei anderen Vorranggebieten nur in 
Verbindung mit gemeindlicher Planung 
vorgenommen, die an dieser Stelle nicht 
vorhanden ist.
Die Biotopverbundplanung überdeckt das 
geplante VRG vollständig. Eine ähnliche 
Vorgehensweise wurde nur im WP Sichau 
(vorbelastete Fläche) und WP Fleetmark 
(vorbelastete Fläche) festgestellt.

Eine deutliche Beeinträchtigung der 
Biotopverbundstrukturen ist im Hinblick auf die 
beeinträchtigende Wirkung der 
Vernetzungsstrukturen zwischen den 
Schutzgebieten im Drömling, in der 
Mildeniederung und der Elbe zu erwarten. Des 
Weiteren ist aus artenschutzrechtlicher Sicht 
die Ausweisung eines Vorranggebietes an der 
Stelle abzulehnen. Aus aktuellen 
Dokumentationen geht das Gebiet als 
Nahrungs-, Brut- und Rasthabitat für 
zahlreiche streng geschützte Vogelarten (u.a. 
Rotmilan, Weißstorch, Schwarzstorch) hervor. 
Innerhalb des Gebietes ist das Vorkommen 
(Ruhe- und Jagdgebiete) von zahlreichen 
Fledermausarten (FFH relevante Arten), 
insbesondere durch die umfangreichen 
Gewässerstrecken (linienhafte FFH 
Ausweisung) nördlich von Schenkenhorst, 
wahrscheinlich.

Gegen die geplante Ausweisung des VRG XIV 
Wiepke hat die untere Naturschutzbehörde 
erhebliche Bedenken und fordert eine 
Verträglichkeitsuntersuchung des geplanten 
Vorhabens sowie eine Berücksichtigung aller 

Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und ein Abwägungsvorschlag 
erarbeitet.

volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW
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naturschutzfachlichen Belange bei der 
Abwägung.
Aus naturschutzfachlicher Sicht kann einer 
Ausweisung des o.g. Gebietes somit zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zugestimmt werden.
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4-19 VRG Nr. XXII – Rohrberg Das geplante Vorranggebiet Rohrberg befindet 
sich in einem aktuell durch Windenergie 
unvorbelasteten Bereich.
Nördlich angrenzend, in ca. 300 m Entfernung, 
befindet sich das Landschaftsschutzgebiet 
Salzwedel Diesdorf (LSG 0007 LSA). Das LSG 
ist ein wichtiger Bestandteil für ein vielfältig 
strukturiertes Biotopverbundsystem zwischen 
dem FFH Gebiet“ Landgraben- Dumme-
Niederung und dem Naturschutzgebiet 
„Ohreaue“. Schutzzweck des LSG ist die 
Sicherung, Erhaltung, Wiederherstellung sowie 
Pflege- und Entwicklung eines für die Altmark 
typischen und bedeutenden, strukturreichen 
Landschaftsteils mit seiner Vielzahl an Wald-, 
Grünland-, Ackerland-, Feuchtgebiets- und 
Trockenrasenstandorten. In Anbetracht der 
räumlichen Nähe kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass das geplante Vorhaben dem 
Schutzzweck des LSG entgegenwirken wird.
Westlich, östlich und südöstlich ist das VRG 
von Bereichen mit hochwertigem 
Landschaftsbild umgeben, wird jedoch nicht 
tangiert. Die exponierte Lage des VRG in dem 
Gebiet lässt eine negative Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes in den angrenzenden 
Bereichen jedoch nicht ausschließen.
Artenschutzrechtlich sind regelmäßige 
Flugbewegungen von Seeadler und Fischadler 
dokumentiert, was einen Horststandort in 
räumlicher Nähe nicht ausschließen lässt. 
Im angrenzenden Bereich (u.a. zwischen Klein 
Bierstedt und Rohrberg) zu dem Vorranggebiet 
befinden sich kartierte Horststandorte des 
Rotmilans. Der Rotmilan ist eine Art, die durch 
Windkraftanlagen besonders gefährdet ist und 
für die Deutschland und Sachsen-Anhalt eine 
besondere Verantwortung zur Erhaltung trägt.
Durch die Ausweisung eines Vorranggebietes 
an der Stelle kann es zu einer deutlichen 
Beeinträchtigung des Vogelzuges und der 
Vogelpopulationen einzelner Arten in dem 
Bereich kommen. 

Gegen die geplante Ausweisung des VRG XXII 
Rohrberg hat die untere Naturschutzbehörde 
erhebliche Bedenken und fordert eine 
Verträglichkeitsuntersuchung des geplanten 
Vorhabens sowie eine Berücksichtigung aller 
naturschutzfachlichen Belange bei der 
Abwägung.
Aus naturschutzfachlicher Sicht kann einer 

Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und ein Abwägungsvorschlag 
erarbeitet.

volle Berücksichtigung offenAltmarkkreis 
SAW
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Ausweisung des o.g. Gebietes somit zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zugestimmt werden.

Im Hinblick auf das vorliegende Planwerk und 
der dort dargestellten Planungen fordert die 
untere Naturschutzbehörde die Anwendung 
bestimmter Kriterien, wie z.B. die 
Berücksichtigung der gemeindlichen Planung 
und deren Einstufung über alle 
naturschutzfachlichen Belange, aber auch die 
Anwendung der vogelschutzfachlichen 
Empfehlungen zu Abstandskriterien, welche 
lediglich in Schutzgebieten Berücksichtigung 
fand, zu überdenken und zu überarbeiten.

21 1.3.1. Mensch

4-26 1.) …(siehe Begründung zu Pkt. 5.4.6.5.) Korrekturvorschlag
2.) Punkt 5.4.6.5. gibt es nicht.

wird geändert volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW
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22 1.3.2. Boden

4-1 Zustimmung Durch die regionale Steuerung 
raumbedeutsamer Windenergieanlagen und 
der damit angestrebten Konzentration auf 
einige räumlich begrenzte Gebiete wirken sich 
die Belastungen für die Landwirtschaft 
nunmehr entsprechend weniger stark aus. 
Allerdings sind die Auswirkungen von 
Kompensationsmaßnahmen hierbei noch 
unberücksichtigt. Sie sollten aber auf  
nachgelagerten Planungsebenen und 
Genehmigungsverfahren entsprechende 
Beachtung finden.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW

4-6 Belang Bodenschutz Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird 
empfohlen, zum Umweltbericht im Punkt 1.3.2 
Boden den Begriff "Altlasten" hinzu zu 
nehmen. Damit wird für die Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie eine 
Altlastenprüfung gesichert.
Des Weiteren wird im Punkt 1.3.2 zur 
Bodennutzung dargestellt, dass der Grad der 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen auf der 
Ebene der Regionalplanung nicht hinreichend 
genau bestimmt werden kann. Aussagen 
hierzu können im Landesamt für Umweltschutz 
in Halle eingeholt werden. Damit wird eine 
qualitative Beurteilung der Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen planungsseitig gesichert 
dargestellt.

Der Begriff Altlasten wird mit aufgenommen.
Die Bodenfunktionskarten werden mit den 
geplanten Vorranggebieten abgestimmt.

volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW
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23 1.3.3. Wasser

4-2 Hinweis Entgegen der Ausführungen unter Punkt 1.3.3. 
sind sowohl Oberflächengewässer als auch 
Trinkwasserschutzgebiete in den 
Vorranggebieten vorhanden.

wird aufgenommen volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW

4-3 Gemäß § 52 WHG sind die besonderen 
Anforderungen für Wasserschutzgebiete zu 
beachten, u.U. ist die Errichtung von 
Windkraftanlagen unzulässig.
Dazu wird eine Abstimmung mit der UWB 
empfohlen.

§§ 51, 52 WHG Wasserschutzgebiete
Betroffen sind die Vorranggebiete XII (Sichau) 
und gegenwärtig noch Nr. III (Fleetmark) 
Hinweis:
Nach § 51 Abs. 2 WHG sind 
Trinkwasserschutzgebiete in Zonen mit 
unterschiedlichen Schutzbestimmungen 
unterteilt.
Gemäß § 52 WHG sind die besonderen 
Anforderungen für Wasserschutzgebiete zu 
beachten, u.U. ist die Errichtung von 
Windkraftanlagen unzulässig.
Dazu wird eine Abstimmung mit der UWB 
empfohlen.

Die Flächen sind über rechtskräftige B-Pläne 
gesichert und damit schon abgestimmt mit den 
Belangen des Wasserschutzes.

Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW

4-4 In den Gebieten II, III, IV, XII und XIV sind 
Gewässer II. Ordnung betroffen. Dies ist bei 
der Umsetzung zu beachten.

§ 38 WHG i. V. m. § 94 Abs. 1 WG LSA 
Gewässerrandstreifen
In den Gebieten II, III, IV, XII und XIV sind 
Gewässer II. Ordnung betroffen. Dies ist bei 
der Umsetzung zu beachten.

Hinweis:
Parallel zu Gewässern sind 
Gewässerrandstreifen festgelegt.
Bei Gewässern II. Ordnung beträgt die Breite 5 
m. 
Hier gibt es verschiedene Verbote, z.B. 
wassergefährdende Stoffe anzuwenden und 
eine nicht nur zeitweise Ablagerung von 
Gegenständen, die den Wasserabfluss 
behindern oder fortgeschwemmt werden 
können.

Die Berücksichtigung dieser Belange erfolgt im 
Genehmigungsverfahren.

Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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4-5 Belang Hochwasserschutz § 36 WHG i. V. m. § 93 WG LSA Anlagen in 
und an Gewässern.
In den Gebieten II, III, IV, XII und XIV sind 
Gewässer II. Ordnung betroffen. Dies ist bei 
der Umsetzung zu beachten.
Hinweis:
Die Herstellung und die wesentliche Änderung 
von baulichen Anlagen, auch von 
Aufschüttungen und Abgrabungen, in und an 
oberirdischen Gewässern bedürfen der 
Genehmigung der UWB. 
Dies ist auch für die erforderliche Erschließung 
zu beachten.

Die Vorranggebiete für Hochwasserschutz sind 
als Tabubereiche für die Errichtung von 
Windenergieanlagen ausgewiesen. 
Sollten konkrete bauliche Veränderungen an 
Anlagen der Gewässerbewirtschaftung 
erfolgen, dann wird das im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens bewertet.

Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

4-23 1.) …werden die Punkte 5.4.6. – 5.4.6.5. 
eingefügt.

2.) Punkt 5.4.6.5. gibt es nicht.

Korrekturvorschlag
1.) …werden die Punkte 5.4.6. – 5.4.6.5. 
eingefügt.

2.) Punkt 5.4.6.5. gibt es nicht.

Wird eingearbeitet. volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW

4-25 1.) …unter 5.4.6.2 festgelegten Schutzgütern. Korrekturvorschlag
2.) Unter 5.4.6.2 wurden keine  Schutzgüter 
festgelegt.

Wird überarbeitet. volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

4-21 Durch die Ausweisung und bauliche 
Umsetzung der drei noch nicht realisierten 
Vorranggebiete wird es zu weiteren 
Schwierigkeiten beim Automatischen 
Waldbrandfrühwarnsystem kommen.

Für den Altmarkreis Salzwedel wurden 
insgesamt 12 Vorrangebiete zur Nutzung von 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten festgelegt.
Von diesen 12 Gebieten sind 9 Windparks 
bereits baulich umgesetzt und 3 befinden sich 
derzeit in der Bau- bzw. Planungsphase. Es 
handelt sich hierbei um die Vorranggebiete 
Kassieck, Rohrberg und Wiepke.
Die Abstandregelung von 200 m zu 
Waldgebieten ist beim VRG Kassieck erfüllt, 
die Vorranggebiete Wiepke und Rohrberg sind 
noch nicht mit Standorten für WKA unterlegt, 
so dass hierzu noch keine abschließende 
Beurteilung vorgenommen werden kann.

Windpark Rohrberg – Konflikt  AWSF 
Feuerwachturm Heidberg und Kassieck und 
Wiepke –Konflikt mit AWFS Feuerwachturm 
Zichtau.

Die Problematik AWSF wurde mit dem 
Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr besprochen. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass die Errichter von Windparks 
auch dafür Sorge tragen müssen, dass das 
System weiter funktioniert. Die konkreten 
Maßnahmen werden auf Ebene der 
Genehmigungsplanung festgelegt.

Kenntnisnahme neinAltmarkkreis 
SAW
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41 VI. Anlagenverzeichnis

4-27 Karte 6
Regional bedeutsame Standorte für Kultur- 
und Denkmalpflege und Vorrangstandorte für 
Industrieanlagen und Gewerbe (landes- und 
regional bedeutsam)

Korrekturvorschlag
2.) Vorrangstandorte für Industrieanlagen und 
Gewerbe (landes- und regional bedeutsam) 
wurden in die Karte nicht eingezeichnet

wird geändert volle Berücksichtigung jaAltmarkkreis 
SAW

4-28 1.) 4. Vorrangstandorte für Industrieanlagen 
und Gewerbeflächen (landesbedeutsam / 
regional bedeutsam - Karte 7)
Für die Kartenbezeichnung im Anla-
genverzeichnis, den Erläuterungen zu den 
Karten und auf den Karten sollte der gleiche 
Text verwendet werden, wie z.B. bei Karte 8.

(Schlechtes Beispiel z.B. Karte 4
Anlagenverzeichnis:
Kurgebiete und Luftkurorte
Karte: 
Darstellung Kurorte mit Puffer)

Korrekturvorschlag
2.)
1. wäre das die Karte 6
2. diese Vorranggebiete wurden in die Karte 
nicht eingezeichnet.

wird korrigiert volle Berücksichtigung neinAltmarkkreis 
SAW

42 Anlage 1

4-20 Immissionsschutz Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht sollte 
das Abstandskriterium - Mindestabstand 
Wohnbebauung 1000 m bei reinen 
Wohngebieten 1500 m - eingehalten werden. 
Inwieweit Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch damit ausgeschlossen sind, ist im 
Rahmen der Genehmigungsverfahren nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz zu 
prüfen. 

In der kartografischen Darstellung 1. Entwurf- 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan "Wind" 
beträgt der Abstand zwischen den 
Vorranggebieten Nutzung der Windenergie mit 
der Wirkung von Eignungsgebieten und der 
Wohnbebauung bei mehreren der o. g. 
Vorranggebiete weniger als 1000 m. Auch 
wenn sich evtl. schon bestehende 
Windkraftanlagen in einer Entfernung von 
weniger als 1000 m zur nächsten 
Wohnbebauung befinden, sollte der Abstand in 
der kartografischen Darstellung das o. g. 
beschlossene Abstandskriterium einhalten.

Die Abstände zur Wohnbebauung sind  nur 
unter 1.000 m, wenn eine rechtskräftige 
gemeindlichen Bauleitplanung vorhanden ist.  
In den anderen Fällen wird der 1.000 m Puffer 
noch einmal überprüft.

volle Berücksichtigung offenAltmarkkreis 
SAW

25.11.2010 te 223 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

9 III. 7.

4-24 1.) Die unter Punkt 5.4.6.5. festgelegten … Korrekturvorschlag

2.) Punkt 5.4.6.5. gibt es nicht.

Der Punkt wird entfernt. Entscheidung noch 
offen

neinAltmarkkreis 
SAW
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TÖB: (40)     Handwerkskammer Magdeburg

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

40-1 Hinweis Nach eingehender Prüfung bzw. durcharbeiten 
der von ihnen zugesandten Internetadressen 
zum o.g. Entwurf erklären wir, dass seitens der 
Handwerkskammer Magdeburg keinerlei 
Einwände bestehen, sowie keine Ergänzungen 
erfolgen und dem das originäre Handwerk 
betreffenden Teil in seiner Formulierung 
zustimmen.

Wir verweisen darauf, dass bei der Bebauung 
und der Bestandsschutz evtl. ansässige 
Handwerksbetriebe zu beachten sind, in ihrer 
Tätigkeit nicht eingeschränkt werden dürfen 
und keine Behinderung der Wirtschaftswege 
erfolgt.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinHandwerkskam
mer MD

40-2 Stellungnahme vom 11.05.2010 bleibt für 
Erörterung bestehen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinHandwerkskam
mer MD
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TÖB: (400)     Kadler, Marlis

8 III. 5.4.6.4.

400-1 Ich fordere Sie daher auf, diese aus Ihren 
Planungsunterlagen heraus zu nehmen.

Flurstück : 120, 135/1 , 521 in Gemarkung 
Pollitz Flur 2, Blatt 22
Als Eigentümer der obigen Flurstücke teile ich 
Ihnen mit, dass diese zur Errichtung eines 
Windparks, auch in Zukunft, nicht zur 
Verfügung stehen.

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
im Außenbereich, damit hat der Eigentümer 
der jeweiligen Fläche einen Anspruch auf 
diese Nutzungsart. Mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
wird dieser gesetzliche Anspruch des 
jeweiligen Eigentümers über einen 
Planvorbehalt reguliert. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
dann nicht mehr genehmigungsfähig. 
Mit der Ausweisung Ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden Ihre Rechte nicht beschnitten. Sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden, ob Sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemandem gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen zulassen.

Kenntnisnahme neinM. Kadler
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TÖB: (401)     Kassuhn, Christina

8 III. 5.4.6.4.
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401-1 Wir erheben hiermit unseren ausdrücklichen 
Protest gegen die Ausweisung des 
Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn wir  fühlen, dass 
sowohl wir, als auch die Allgemeinheit  durch 
den Bau und das Betreiben der 
Windkraftanlagen äußerst negativ in der 
Lebensqualität beeinflusst werden.

 1.Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 
negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes (siehe u.a. Windpark Baben, 
Schinne und Krevese). So werden die hohen 
Anlagen weithin sichtbar sein.

 2.Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3.Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeuten für die Landwirte und 
die Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werden 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. Dies sehen wir durch das sich 
verknappende Angebot an Lebensmitteln in 
der Welt als besonders problematisch an.

 4.Natur - und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m2 Stahlbeton in den Boden 
eingebracht, viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt.

 5.Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist in Erxleben der Krach der Düsedauer 
Windräder vernehmbar).

 6.Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden. Daher möchten wir dies für unsere 
Ortslage vermeiden.

 7.Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehende „Teilplan Wind“ nicht 
berücksichtigt!!! Dies muss unbedingt 
beachtet werden, um die Bewohner dieses 
Grundstückes zu schützen.

 8.Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. Damit 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht auch der politische 
Auftrag des Klimaschutzes mit dem Ziel, 
fossile Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.
zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine anlagenkonkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung. Das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit, an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen,  
Windenergieanlagen zu errichten.
Zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel wird durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

Zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 
Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Kassuhn
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verlieren viele Anwohner ihre Altersrücklagen, 
die in die Häuser investiert wurden.

 9.Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, durch immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB,ABGASE, WINDPARKS! Durch den 
geplanten Autobahnbau haben wir eine 
Lärmbelästigung aus dem Westen der 
Gemarkung zu erwarten, dazu dann noch 
Krach aus dem Osten. Wie viel müssen und 
können Menschen noch ertragen? 

 10.Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in die Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!
Wir wollen für unsere folgende Generation 
noch ein Stück Naturlandschaft in der Region 
erhalten!

 11.Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche, werden massiv in 
diesem Gebiet in ihrer Lebensweise 
beeinträchtigt.
Da wir zudem Jäger sind, sehen wir uns 
besonders in der Pflicht, die heimische Flora 
und Fauna mit ihren Lebensräumen zu 
schützen

 12. Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

 13.Daher muss ein angemessener Abstand zu 

Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 ist und bedeutet für 
viele Altmärker eine Erhöhung der 
Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 
Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht.
Zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden, die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein, werden 
sie dementsprechend gepuffert.
Zu 12.:
wird geprüft
zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
vorgegeben
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den Waldflächen eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu berücksichtigen.
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401-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch

Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung Auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Oberbürgermeisters von Düsedau, Herrn 
Oliver Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschrankt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.
Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Kassuhn
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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401-3 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir in erneut auf eine 
größere Population Feldlerchenhin. 
Entsprechend unserer Beobachtung gehen wir 
von mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 dass sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt werden 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel
 Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope
 Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen formenthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 
Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 
werden. Der Erhalt der Natur- und 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zu Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Kassuhn
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Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald
Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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401-4 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:

Leider hat der Einwender bis zum heutigen tag 
in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen
Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere Aktuellen 
Beobachtungen bestätigen dies. Als Anlage 
übergeben wir Ihnen eine Niederschrift zum 
aktuellen Fledermausvorkommen. Bei dieser 
Arbeit hatte uns Frau Brigitte Bäthge 
sachkundig unterstützt. Fledermäuse sind 
durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 
Bodenpunkte.

Anmerkung:

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei der Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Kassuhn
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Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft den eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb wird durch den Bau der 
A 14 ein erheblicher Teil an Wirtschaftsfläche 
entzogen. Ein weiterer Verlust durch die 
Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich 
notwendiger Zuwegungen, sowie die 
Zerschneidung der im Zusammenhang 
befindlichen Flächen in Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 

Flächen durch das Aufstellen von 
Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden.

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.

25.11.2010 te 237 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (402)     Klensmann, Bernd

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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402-1 Hiermit erkläre ich mein Unverständnis und 
meinen Widerspruch gegen die 
Nichtaufnahme des von der Fa. Enercon 
geplanten Baus von 9(5) Windenergieanlagen 
des Typs E 82 in der SO-Gemarkung der Stadt 
Tangerhütte (Flur  9/10… Bitkauscher Hau) in 
den o.g. Entwicklungsplan Altmark Teil „Wind“
Folgende Argumentationen  möchte ich 
aufführen, um dies zu verdeutlichen und den 
darin enthaltenen Widersprüchen zu begegnen:

 1.Der vorgesehene Standort war und ist kein 
touristisches Vorbehaltsgebiet. Es wird 
ausschließlich intensiv landwirtschaftlich 
genutzt

 2.Ein Verbundgebiet im Bereich des alten 
Tangerbettes kann wissenschaftlich nicht 
nachgewiesen werden und ist somit eine reine 
Zweckbehauptung. Bei Hochwasserübertritt 
vom Süden der Elbe läuft über Mahlwinkel die 
jetzige Tangerniederung voll - siehe das letzte 
dieser Hochwasser im März 1855. Über den 
Tanger von Weißwarte aus kann es auf Grund 
der topographischen Lage kein HW geben 
(siehe 2002).

 3.Eine Überprägung der Landschaft durch 
einen 500 m Abstand zu den bestehenden 16 
Windkraftanlagen in der Gemarkung 
Mahlwinkel kann umgangen werden wenn, es 
ein direktes Andocken gibt, wie in der Vor-Ort- 
Besichtigung am 10.09.2009 auch von Herrn 
Kunert erklärt wurde. 

 4.Die Stadt Tangerhütte ist beteiligt am 
Modellprojekt „Stadt- Region mit neuer 
Energie“. Will unsere Stadt mit den 
ausgedachten kostenintensiven Lösungen 
(Volksstimme vom 24.03.2010) damit den 
großen Wurf tätigen, sich gleichzeitig aber 
alternativer Windenergie versperren?

Zusammengefasst halte ich alle mir bekannten 
Argumente des Bürgermeisters Herrn Borstel 
u. des Bauamtsleiters Herrn Gruber sowie 
einiger Stadträte für voreingenommen gegen 
diese Windparkerweiterung. Warum sollen 
nicht 5 Windkraftanlagen vor den bestehenden 
16 gebaut werden? Ob sich 16 oder 21 dort 
drehen, ist unerheblich. 
Für die fast immer leere Stadtkasse kämen 
jährlich Steuereinnahmen von 2-3 Mio. Euro 
hinzu und könnten viele Projekte für unsere 
Einwohner realisieren.
Abschließend sei noch angemerkt, dass 
Mahlwinkel auf dem ehemaligen GUS-
Flugplatz ohnehin ca.  16 neue und noch 
höhere Anlagen errichten wird. 
Wünschenswert wäre hier eine 
Interessenabstimmung und Zusammenarbeit 
zwischen den Regionalen 
Planungsgemeinschaften Altmark und 
Magdeburg.

Zu 1. Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und 
Erholung ist kein Tabukriterium sondern nur 
mit Restriktionen belegt, die im Rahmen der 
Abwägung mit einer höheren Wichtung belegt 
sind.
Zu 2.) Im Rahmen der Abwägung wurde das 
Thema Verbundgebiet nicht als Kriterium 
betrachtet, hat also keine Relevanz für oder 
gegen eine Ausweisung.
Zu 3.  Das Eignungsgebiet Mahlwinklel, im 
REP Magdeburg ausgewiesen, endet ca. 900 -
1.000 m vor der Grenze des Planungsraumes 
und damit auch in diesem Abstand vor der  
Weißfläche, die im Bereich des REP Altmark 
liegt.

Entsprechend den festgelegten Kriterien wurde 
in der Abwägung abgewogen, dass die 
Weißfläche sich nicht gegenüber dem 
Eignungsgebiet Nr. 8  des REP Magdeburg 
durchsetzen kann. 
Ein gemeinsames Gebiet wäre eventuell 
möglich gewesen, wie im Bereich Fischbeck/ 
Mangelsdorf, wenn das Eignungsgebiet Nr. 8 
Mahlwinkel direkt an die Weißfläche (an der 
Planungsregionsgrenze) angeschlossen hätte. 
Hier wäre aber abschließend noch eine 
Betrachtung der gesamten Flächen hinsichtlich 
der Kriterien der Umweltprüfung 
durchzuführen, ob insgesamt eine solch große 
Fläche ausgewiesen werden könnte.
Zu 4.)Die Stadt Tangerhütte hat im Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens keine 
Stellungnahme abgegeben. Damit ist auch 
nicht dokumentiert, wie sich die Stadt 
positioniert hat. 
Damit ist der Regionalen 
Planungsgemeinschaft nicht bekannt, welchen 
Willen die Gemeinde hat.

Die Planungsgemeinschaften arbeiten sehr 
intensiv zusammen, aber die Planungsabläufe 
und Planungsverfahren laufen  zeitgleich.

keine Berücksichtigung neinB. Klensmann
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402-2 Erörterungstermin Herr Klensmann, Tangerhütte: Da die 
Windanlage Erweiterung Mahlwinkel durch die 
Windanlage aus dem Territorium Tangerhütte 
nicht im Konzept drin steht, bittet Herr 
Klensmann darum, zu berücksichtigen, dass 
gegenwärtig die Stadt Tangerhütte in einem 
Förderprogramm drin ist zur Entwicklung 
zukunftsweisender Energiekonzepte. In 
diesem Konzept steht mit Sicherheit an zweiter 
Stelle die Windenergieanlage, denn ohne 
diese gibt es so einen Mix heutzutage gar nicht 
mehr. Er bittet darum, aufzunehmen, dass, 
wenn dieses von der BLZ Geotechnik GmbH 
entwickelte Konzept vorliegt, eine 
Entscheidung zu treffen, ob und wie die 5 
Windanlagen in Tangerhütte, die durch 
Enercon konzipiert sind, dann eventuell doch 
zum Tragen kämen. Danke

Herr Kunert merkt dazu an, dass es diese 
virtuellen Kraftwerke, die im Gespräch sind, 
gibt. Diese sind aber auch so konzipiert, dass 
sie nicht unbedingt räumlich nebeneinander 
sind. Mit dem Windpark Hüselitz, Stadt 
Tangerhütte, ist eine große Fläche 
ausgewiesen, die letztendlich auch 
dementsprechend zur Verfügung steht und in 
Verbindung mit den anderen Energieträgern, 
die koordiniert werden sollen, genutzt werden 
kann. Diese virtuellen Kraftwerke bedingen 
nicht unbedingt eine direkte räumliche Einheit.

Kenntnisnahme neinB. Klensmann
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TÖB: (403)     Krollmann, Gerhard

8 III. 5.4.6.4.

403-1  zum Vorranggebiet XXI Bemerkungen
- woher Verlust von Ackerflächen durch 
Wegebau und Ausgleichsmaßnahmen
- Versiegelung des Bodens durch die 
Fundamente und befestigte Wege
- Da auch gleichzeitig die A 14 gebaut wird
- Bau auf einem Höhenrücken, dadurch 
Zerstörung des Landschaftsbildes  Landsberg 
139 m – Windpark 215 m 
- Dadurch Bedrohung des Lebensraumes 
vorhandener Vogelwelt und Zugvögel 
- Verminderung der Lebensqualität der 
Bevölkerung 
- Zu hohe Anzahl von Windkraftanlagen im 
Landkreis, Gefährdung des Tourismus
- Zu hoher Geräuschpegel bei Tag und Nacht 
- Immer mehr steigende Stromkosten
- Aktionismus tat noch nie gut

Mit dem sachlichen Teilplan "Wind" soll der 
Planvorbehalt des § 35 BauGB erarbeitet 
werden. Damit werden die Flächen 
ausgeschlossen, die besonders wertvoll sind 
entsprechend den genannten Belangen des 
Einwenders und andererseits die Flächen 
raumordnerisch für Windenergie gesichert, 
welche sich besonders gut dafür eignen. 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die 
Windenergie für den Außenbereich durch den 
Gesetzgeber privilegiert wurde und ohne 
Regionalplanung auf einer Fläche von ca. 
1800 km² grundsätzlich genehmigungsfähig 
wäre.

Kenntnisnahme neinG. Krollmann
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TÖB: (404)     Lahmann, Friedrich

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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404-3 Erörterung 1. Nichteinhaltung von Abständen des 
geplanten Windparks zu den umliegenden 
Ortschaften

Die von Ihnen vorgeschlagenen 1000 m sind 
nicht mehr zulässig, da der § 35 Abs. 3 Nr. 2 
BauGB für kleinere, leistungsschwächere 
Anlagen von damals 250 kW konzipiert worden 
war. Der Bau größerer Anlagen bedeutet mehr 
Lärm was hier nicht berücksichtigt wird.

2. Schallausbreitung
Die trichterförmige, landschaftliche 
Gegebenheit des Ortes Bierstedt lässt es nicht 
zu, auf dem geplanten Gebiet einen Windpark 
zu errichten. Der Schalldruck in Ortsrichtung 
nimmt vom geplanten Gebiet langsamer ab als 
auf einer ebenen Fläche. Dies wurde hier nicht 
berücksichtigt und würde somit den 
Maximalwert von 45 dB (A) überschreiten. Dies 
würde auch beim Aufstellen einer einzelnen 
Anlage zutreffen.

3. Infraschall
Bei Infraschall handelt es sich um eine bislang 
nicht beachtete tiefe Frequenz, die vom 
menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar ist, aber 
Einfluss auf den Körper hat.
Wissenschaftlich fundierte Unterlagen 
erbringen endlich den Beweis, dass der 
erzeugte Infraschall extreme gesundheitliche 
Auswirkungen auf den Menschen hat. Diese 
Unterlagen sind im Internet von Prof. Dr. jur. 
Erwin Quambusch und Martin Lauffer 
veröffentlicht worden und unter “Infraschall von 
Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr.“ 
ersichtlich. Aus diesen wissenschaftlichen 
Unterlagen geht eindeutig hervor, dass 
Mindestabstände von 1500 m und mehr 
einzuhalten sind, damit keine 
Gesundheitsgefährdung durch Infraschall 
eintritt. Wird dieser Abstand nicht eingehalten, 
wird gegen die staatliche Schutzverpflichtung 
aus Art.2 Abs. 2 S.1. GG verstoßen. Wer sich 
dieser Verpflichtung wie in diesem Fall 
entgegensetzt, handelt grob fahrlässig.

Damit ist der geplante Windpark in Rohrberg 
rechtswidrig.

zu 1. Die Abstandskriterien zur 
Wohnbebauung sind in der Form festgelegt, 
dass sie der derzeitigen Rechtsprechung 
entsprechen. Da die Regionalplanung nicht 
Anlagen konkret planen darf, kann in der 
Abwägung nicht der Einzelfall betrachtet 
werden. Sollte sich im 
Genehmigungsverfahren herausstellen, das 
ein größerer Abstand einzuhalten ist, dann 
wäre die Anlage nicht genehmigungsfähig.

Zu 2. Die Schallausbreitung kann auch nur 
bezogen auf konkrete Anlagen ermittelt 
werden. Insbesondere auch deshalb nicht, da 
nicht bekannt ist, welche Schallimmission als 
Ausgang herangezogen werden muss. Das 
kann nur im Genehmigungsverfahren geprüft 
werden.

Zu3. Infraschall
Analog zu Punkt 2. zu bewerten. Zurzeit gibt 
es noch keine Gerichtsfesten Erkenntnisse zu 
Auswirkungen des Infraschalls.

Kenntnisnahme neinF. Lahmann
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404-4 Erörterung 3. Naturschutz
Die in Klein Bierstedt beheimatete 
Rohrdommel zählt zu den nach § 10 Abs. 2 Nr. 
11 BNatSchG, RL D 1, RL NI 1, 1999 streng 
geschützten Arten. Aus diesem Grund verlangt 
das Gesetz das Einhalten des Abstandes von 
mind. 1000 m zum Brutplatz und Rufgewässer. 
Darüber hinaus wird das Freihalten der 
Nahrungshabitate sowie der Gewässer bis 
4000 m zum Brutplatz sowie der Flugwege 
dorthin gefordert.
Das geplante Gebiet liegt in diesen Radien. 

Somit ist der Bau des Windparks rechtswidrig.

WEA stellen zudem ein Gefahrenpotenzial für 
Zugvögel dar. Die ausgeschriebene Fläche 
weist eine hohe Konzentration an ziehenden 
Vögeln (Kraniche, Wildgänse, Kiebitze) auf. 
Diese Vögel rasten in diesem Gebiet bzw. 
gehen dort auf Futtersuche. Durch die 
Bebauung dieses Gebietes könnte das 
Rastgeschehen, die Futtersuche sowie der 
Energieaufwand der Tiere erheblich 
beeinträchtigt werden. Dies kann sich negativ 
auf die Überlebensfähigkeit auswirken.
Des Weiteren kann das Risiko der Vögel, mit 
den Anlagen zu kollidieren, bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen und in Dunkelheit 
erheblich ansteigen.

Im geplanten Bebauungsgebiet befindet sich 
eine hohe Konzentration an Fledermäusen. 
Eine Artenbestimmung ist noch nicht erfolgt 
und somit ein Vorkommen von gefährdeten 
Fledermausarten nicht auszuschließen. 
Die Wärmeentwicklung an den Anlagen kann 
zu einer Konzentration von Insekten im 
Bereich des Getriebegehäuses führen und 
damit Fledermäuse zur Jagd verleiten. Dies 
kann das Kollisionsrisiko dieser Tiere deutlich 
erhöhen. Wie aus neuesten Meldungen bereits 
bekannt gemacht wurde, stellen WEA ein 
erhebliches Risiko für das Leben der 
Fledermäuse dar.

5. Störung des Landschaftsbildes

Der geplante Bau des Windparks würde ein 
beträchtliches Maß an Fläche beanspruchen. 
Zudem würden diese Bauten wegen ihrer 
Größe, Gestalt, Rotorbewegung und -reflexe 

Die Belange des Vogelschutzes werden 
zusammen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und die 
rechtssicheren Tatbestände werden im 
zweiten Entwurf zum sachlichen Teilplan Wind 
berücksichtigt.

Die Störung des Landschaftsbildes kann im 
Rahmen der Regionalplanung sehr schlecht 
rechtssicher bewertet werden, da es sich um 
ein subjektives Kriterium handelt. Da der 
Gesetzgeber die Windenergie privilegiert hat 
für den Außenbereich, hat er gleichzeitig die 
Veränderung der Kulturlandschaft mit in Kauf 
genommen.

Entscheidung noch 
offen

offenF. Lahmann
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großräumig Wirkungen ausüben. Aus Sicht 
des Dorfes Bierstedt, das in einer Talsenke 
liegt, wären die WEA durch ihre 
bauhöhenbedingte Dominanz sowie die 
Geräuschentwicklung eine erhebliche 
Beeinträchtigung der Lebensqualität der 
ruhigen Ortschaft. Der Windpark würde den 
Charakter einer Industrielandschaft erwecken.

Der hier geplante Bau des Windparks ist mit 
dem Gesetz nicht zu vereinbaren und steht in 
keinem rechtmäßigen Verhältnis zu den 
Beeinträchtigungen für Natur, Mensch und 
Landschaft!
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8 III. 5.4.6.4.
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404-1 als Einwohner der Gemeinde Bierstedt bin ich 
mit dem oben genannten Projekt zur 
Errichtung eines oder mehrerer WKA’s nicht 
einverstanden, da hier grobe Fehler der 
Planungsgemeinschaft vorliegen, die unsere 
Lebensqualität stark beeinträchtigen!

Hier wird gegen die Gesetzesgrundlage § 35 
Abs. 3 GB verstoßen! Lärmschutzgesetz

 1.Die 40 dB (A) können in 1000m Entfernung 
durch tektonische Gegebenheiten nicht 
eingehalten werden. Der Ort Bierstedt  liegt in 
einem sogenannten Trichter in dem sich der 
ausbreitende Schalldruck von der geplanten 
WKA Fläche expotentionell verstärkt ich 
schätze zwischen 3-6 dB genaue Messung 
müssen hier noch erfolgen.
Extrem laut wird es, wenn ein Auto vom 
Nachbardorf Püggen den kleinen Hügel 
Richtung Bierstedt herunter fährt obwohl es 
sehr weit weg ist!

 2.Ich bin selber Eigner einer WK-Anlage mit 
30 KW (Anlagen Kenn Nr. 9015-01) in diesem 
Ort. Die Anlage wurde durch den Bund und 
Land im Aufbau gefördert. Die dort 
gesammelten Daten geben über 10 Jahre 
Aufschluss über Verfügbarkeit und Erzeugung 
von Energien in dem Ort Bierstedt.

Seit 2004 müsste ein Referenzzertifikat der 
damaligen AVACON vorgelegt werden um 
weiterhin die 9,1 ct Vergütung zu bekommen. 
Die Errechnung des Referenzzertifikats wurde 
der Windtest Kaiser- Wilhelm Koog GmbH in 
Auftrag gegeben und mir als Bericht WT 
3575/04 zugesandt. Dieses Zertifikat ist 
jederzeit einsehbar. Daraus geht hervor, dass 
nicht ein mal 1/5 des Referenzvertrages 
erreicht wird.

Damit ist dieses windarme Gebiet nicht für 
WKA’s geeignet! Dieses Planungsgebiet 
Rohrberg -Bierstedt-Püggen sollte daher sofort 
entfernt werden! 

 3.Die Bodenpunkte des Planungsgebietes 
betragen 55-56 wobei der Grenzwert bei 51 
liegt!

 4.Verstoß gegen § 2 NatSchG LSA
Denkmalschutz wird nicht eingehalten, da 
denkmalgeschützte Häuser wie hier in 
Bierstedt Neudorf durch den Blick auf die 
WKA’s stark in Ihrem Erscheinungsbild 
beeinträchtigt werden.

 5.Zum Naturschutz sei noch zu bemerken, das 

zu 1. Eine Bewertung der 
immissionsschutzrechtlichen Gegebenheiten 
kann erst auf Ebene der 
Genehmigungsplanung erfolgen, da die 
Regionalplanung keinen Anlagentyp festlegen 
kann. Sollten die Werte der geplanten Anlage 
höher liegen als die 
immissionsschutzrechtlichen Vorgaben, ist sie 
auch in dem Vorranggebiet nicht 
genehmigungsfähig.

zu 2. Die benannte Anlage kann nicht als 
Referenz herangezogen werden, da die 
Bauhöhe sehr gering ist und damit mit den 
Bauhöhen marktüblicher Anlagen (110 - 160m) 
nicht mehr vergleichbar ist. Siehe 
Ausführungen zur Windhöffigkeit auf Seite 9 
des Entwurfes.

zu 3.) Die Angaben hinsichtlich der 
Bodenpunkte werden mit dem ALFF 
abgestimmt, sollten diese Werte zutreffen, 
werden diese in die Abwägung zum zweiten 
Entwurf eingehen.

zu 4.) Die Beeinträchtigung 
denkmalgeschützter Häuser kann nur im 
Genehmigungsverfahren geprüft werden, da 
es sich um keine Anlagen konkrete Planung 
handelt.

zu 5.) Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde bewertet. Sollten sich 
diese bestätigen, werden sie in das 
Abwägungsverfahren zum 2. Entwurf 
aufgenommen.

Aus der Stellungnahme geht nicht hervor, um 
welche Unterlagen des ISET Kassel es sich 
handelt, darum kann keine Bewertung erfolgen.

Entscheidung noch 
offen

offenF. Lahmann
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für die hier in 900 m vom Planungsgebiet 
brütende Rohrdommel bei Klein- Bierstedt 
einen Schutzradius von 4000m laut 
Naturschutzbund gefordert wird!

Die Planungsgesellschaft hätte sich auf 
Unterlagen des ISET in Kassel berufen 
können, was sie scheinbar nicht getan haben, 
wahrscheinlich versucht man mit einem Zirkel 
alle Orte abzuzirkeln damit ja eine Lücke 
entsteht, um WKA’s hinzustellen ohne 
Rücksicht auf andere!

Ich fordere Sie hiermit auf, die
Planungsgemeinschaft auf ihre Fehler 
hinzuweisen damit großer Schaden vermieden 
wird bevor mit der Freigabe zum Bau von 
WKA’s begonnen wird.
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404-2 Als Einwohner der Gemeinde Bierstedt bin ich 
mit dem oben genannten Projekt zur 
Errichtung eines oder mehrerer WKA’s nicht 
einverstanden und erhebe dagegen Einspruch.

 1.Hier wird eindeutig gegen das 
Bundesemmissionsgesetz verstoßen!

Eine WKA erzeugt einen monotonen 
Schallpegel von mindestens 35 dB (a) in 
1000m.
Geplante 4 demzufolge 47 dB (A) Tag und 
Nacht ohne den Grundschallpegel der Orte 
hinzu zu rechnen.
Eine Anlage mit nur 35 dB(A) + 
Grundschallpegel  von 40 dB(A) ergeben 
44,2dB(A) in 1000m Entfernung ist in heutiger 
Sicht nicht mehr zulässig.
Hier müssen noch Toleranzen mit 
eingerechnet werden. Da sich 
Luftdruckschwankungen auf den Schallpegel 
auswirken, muss deshalb nach oben korrigiert  
werden. Die Gesetzesgrundlage §35 Abs. 3 
Bau GB entfällt, da der geforderte 
Mindestschallpegel physikalisch in 1000 m 
nicht erreichbar ist. 
Es ergeben sich dadurch Mindestabstände von 
1500 m zu Wohngebieten, um den geforderten 
Mindestschallpegel einzuhalten. Da sich die 
Orte in einer Senke befinden erhöht sich der 
Schalldruck erheblich zu den angegebenen 
Werten!!
In Bierstedt gibt es noch Reflektionen vom 
Wald zurück, welche den Schalldruck 
nochmals erhöhen. Das ist besonders in der 
Dorfmitte und im Wohngebiet Richtung Wald 
zu hören, z.B. wenn ein Auto von Püggen die 
Kreisstraße befährt.

 2.Der nicht ganz ungefährliche Infraschallpegel 
unter 20 Hz ist für Menschen zwar nicht hörbar 
aber spürbar. Infraschall wird weniger 
gedämpft als höhere Frequenzen und breitet 
sich ungehindert aus. 
Da sich in 700m Entfernung ein 
Naturschutzgebiet befindet hat es auf jeden 
Fall Auswirkungen auf die Tiere, da Sie ein 
anderes Hörverhalten haben und nicht die 
Bewertungskurve „A“!

 3.Schattenwirkung über 30 min am Tag ist 
unzulässig und wird in Püggen und Bierstedt 
überschritten!

 4.Bester Ackerboden mit 50-65 Bodenpunkten 
wird zerstört!

zu 1.) Die Emissionen können durch die 
Regionalplanung nicht konkret bewertet 
werden, da es sich um anlagenspezifische 
Randbedingungen handelt. Die 
Regionalplanung darf keine Festlegungen zum 
Anlagentyp treffen.
Sollten im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens nach BImschG 
negative Auswirkungen festgestellt werden, 
wären die jeweiligen Anlagen nicht 
genehmigungsfähig.

Zu 2.)   Die Problematik Infraschall kann nur 
im Genehmigungsverfahren geprüft werden 
(siehe Aussagen zu Punkt 1).

Zu 3.) Der Schattenschlag von 
Windenergieanlagen ist abhängig von der 
Bauart und kann des halb nur im Rahmen des 
Genehmigungsverfahren bewertet werden.

Zu 4.) Die Angaben hinsichtlich der 
Bodenpunkte werden mit dem ALFF 
abgestimmt, sollten diese Werte zutreffen, 
werden diese in die Abwägung zum zweiten 
Entwurf eingehen.

Zu 5.) Es gibt keinen gesetzlichen 
Mindestabstand von 500 m zu öffentlichen 
Wegen und Straßen. In der Bauordnung ist 
geregelt, dass der Abstand ein H = Bauhöhe 
beträgt. 

Zu 6.) Die Bundeswehr wurde zum Entwurf 
beteiligt und hat sich nicht dazu geäußert.

Zu 7.) Die Windenergie ist generell privilegiert 
für den Außenbereich § 35 BauGB und damit 
überall zulässig, wo öffentliche Belange nicht 
dagegenstehen. In der Altmark sind es ca. 
1.800 km² . Diese Fläche kann gemäß § 35 
BauGB durch einen Planvorbehalt zur 
Steuerung von Windenergieanlagen überplant 
werden. Im Rahmen des Windkonzepts muss 
laut Rechtsprechung OVG Magdeburg der 
Windenergie substantiell Raum gegeben 
werden, damit es zu keiner 
Verhinderungsplanung kommt. Da das Thema 
Landschaftsbild sehr subjektiv besetzt ist, 
kann es auch nicht pauschalisiert eingesetzt 
werden, da sonst der Plan nichtig ist und damit 
die generelle Privilegierung greifen würde. 

Entscheidung noch 
offen

neinF. Lahmann
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 5. Der vom Gesetzgeber geforderte 
Mindestabstand von 500 m zu öffentlichen 
Wegen und Straßen, betrifft hier die 
Bundesstraße 248, die Kreisstraße Püggen 
Bierstedt und die Straße von Bierstedt nach 
Rohrberg, wird nicht eingehalten.

 6. Dieses Gebiet ist militärisches 
Tieffluggebiet, was Ihnen jedoch bekannt sein 
sollte!

 7. Verunstaltung der wunderschönen 
Landschaft im großen Ausmaß.
Ich möchte Sie bitten, einmal von 
Hohengrieben über Bierstedt nach Püggen zu 
fahren und wieder zurück damit Ihnen bewusst 
wird, welcher Schaden hier angerichtet werden 
soll!

 8. Als Grundstückseigentümer des Flurstückes 
46/1 der Gemarkung Bierstedt gestatte ich 
nicht, im Umkreis von 500 m eine WKA zu 
errichten!

Da die Beeinflussung des Landschaftsbildes 
auch vom jeweiligen Anlagentyp abhängt, wird 
es auch im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens überprüft.

Zu 8.)  Als Grundstückseigentümer haben sie 
das Recht zu entscheiden, ob sie 
Windenergieanlagen errichten oder nicht. Die 
Festlegung eines Vorranggebietes zur Nutzung 
der Windenergie kann sie nicht zwingen, auf 
ihren Flächen Windenergieanlagen zu 
errichten bzw. Baulasten eintragen zu lassen, 
wenn auf dem Nachbargrundstück gebaut 
werden soll. 
Die Forderung, im Umfeld von 500 m keine 
Windkraftanlage zu bauen, ist durch keine 
rechtliche Norm gestützt und damit auch nicht 
richterlich durchsetzbar.
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TÖB: (405)     Langner, Marlies; Kadler, Marlis

8 III. 5.4.6.4.

405-1 Bürger – Votum gegen die Ausweisung eines 
Vorranggebietes
Teilplan "Wind", VR Gebiet Nr. XX-Pollitz

In der Anlage überreichen wir Ihnen eine 
Unterschriftensammlung, umfassend zwanzig 
Seiten mit insgesamt 214 Unterschriften, die 
sich gegen die Ausweisung eines 
Vorranggebietes in Pollitz aussprechen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Anlagen. 
Trotzdem weisen wir nochmals daraufhin, dass 
Pollitz nicht nur eine Wohnbebauungsgebiet 
ist, sondern es ich hier eindeutig um eine 
geschlossene Ortschaft handelt. Auch 
verkehrsmäßig ist Pollitz als eine solche 
eingestuft. Ein Abstand von 1500 ist 
einzuhalten. Das ist hier in keinem Fall 
gegeben. Ansonsten stellen wir uns 
vollinhaltlich hinter die ablehnenden 
Stellungnahmen nachfolgender Gremien:
   - Untere Naturschutzbehörde Stendal
   - Verbandsgemeinde Seehausen
     - Gemeinderat Aland
- Landtagsabgeordneter Nico Schulz MdL-CDU
    - NABU Herr Dr. Neuhäuser
- Bürger- Votum.

Die Wertigkeit von Wohnbebauung ist höher 
als die Wertigkeit von Ställen, 
Gewerbebetrieben und ähnlichen. Deshalb 
wurden zur Pufferung die Themen 
Wohnbebauung und Mischgebiete aus dem 
ATKIS übernommen. Eine rein gewerblich 
genutzte Anlage hat nicht den gleichen 
Anspruch wie Wohnnutzung. Deshalb wurde 
nicht der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 
nach § 34 BAuGB gepuffert. Der Abstand von 
1500 m ist vorgesehen, wenn es sich um ein 
gemäß Baunutzungsverordnung festgelegtes 
"Reines Wohngebiet" handelt, was auch durch 
die aktuelle Rechtsprechung bestätigt ist.
Die Bewertung der aufgeführten 
Stellungnahmen erfolgt direkt zu und mit den 
Stellungnahmen.

keine Berücksichtigung neinM. Langner

405-2 Betr. Vorranggebiet Teilplan Wind, VR Gebiet 
Nr. XX- Pollitz keine Ausweisung.

Im Nachgang zu unserer Stellungnahme vom 
16. Mai 2010 senden wir Ihnen in der Anlage 
eine Planungskarte des obigen Gebietes. Die 
dort angegebenen Abstandsdaten wurden von 
einem Landvermesser im Maßstab 1: 25.000 
errechnet und bestätigen hiermit nochmals 
unsere Einwände. Ebenso die Stellungnahme 
von Herrn Nico Schulz MDL, der bei einer 
Ortsbesichtigung die Grenzen ausgemessen 
hatte. Das Gebiet befindet sich nicht etwa in 
3,5 km zum FFH- Gebiet sondern lediglich 1,3 
km, so dass eine Verträglichkeitsprüfung und 
erneute Vermessung dringlichst geboten ist. 
Auch die Nähe zu Pollitz mit 700 Metern und 
zum Ort Deutsch mit 800 Metern macht diese 
Maßnahme erforderlich.

Der Abstand wurde zur Wohnbebauung 
genommen und nicht zur davor liegenden 
Stallanlage. 
Die Auswirkungen auf das FFH-Gebiet werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in den weiteren 
Abwägungsprozess ein.

Entscheidung noch 
offen

offenM. Langner
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TÖB: (406)     Lenecke-Jaeckel, Giesela

8 III. 5.4.6.4.

406-1  -Rohrberg, Flur 2, Flurstücke 5 und 186/7
 -Die beiden Flurstücke gehören einer 

Erbengemeinschaft. Mir gehört ein Sechstel 
der Fläche (1/6).

Ich bitte Sie, dies bei Ihren Planungen zu 
berücksichtigen und die Flächen vollständig 
als Anbauflächen auszuweisen.

 b.)Flurstück 186/7: Summe durch 
Flächensumme:    678420 : 13230 = 51,28

 a.)Flurstück 5: Summerdurch 
Flächensumme:   9149680 : 174640 = 52,39

Da die Werte für beide Flächen oberhalb von 
50 liegen, gehe ich davon aus, dass die beiden 
Flächen nicht für den Bau von 
Windkraftanlagen zur Verfügung stehen.
Die beiden Flächen eignen sich seit 
Jahrzehnten (und länger) bestens als 
Ackerflächen und bringen, abgesehen von 
Witterungseinbußen, in der Regel hohe 
Ernteerträge.
Wir brauchen nicht nur Energie, sondern auch 
Nahrungsmittel.
Letztere sollten nicht nur über lange 
Transportwege zu uns importiert werden. 
Durch verbrauchsnahe Produktion von 
Nahrungsmittel bleiben Transportwege kurz 
und die dafür benötigte Energie wird gering 
gehalten.
Somit trägt die uneingeschränkte weitere 
Nutzung dieser Flächen zur Erzeugung 
pflanzlicher Nahrungsmittel zur Einsparung 
von Energie bei, die somit nicht durch 
Windräder erzeugt werden muss.

Die Angaben hinsichtlich der Bodenpunkte 
werden mit dem ALFF abgestimmt, sollten 
diese Werte zutreffen, werden diese in die 
Abwägung zum zweiten Entwurf eingehen.
Durch die Geschäftsstelle ist geplant eine 
Überarbeitung dieses Kriteriums der 
Regionalversammlung vorzulegen.

Entscheidung noch 
offen

offenG. Lenecke-
Jaeckel

25.11.2010 te 252 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (407)     Lühe, Erhard und Regine

8 III. 5.4.6.4.
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407-1 Als Einwohner von Erxleben und 
Grundstückseigentümer von Flächen im 
Planungsgebiet, erheben wir hiermit erhebliche 
Bedenken gegenüber der Ausweisung des 
Vorranggebiets XVIII Erxleben für die Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes.

Unsere Einwendungen/Bedenken basieren 
insbesondere auf den Beschlüssen der 
Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark.
(hier: Kriterien für den sachlichen Teilplan 
„Wind“ in tabellarischer Darstellung).

Zur Ergänzung unserer Hinweise haben wir 
diesem Schreiben eine maßstäbliche 
zeichnerische Darstellung beigefügt (siehe 
Anlage 1 von 12.04.2010).

 Lfd. Nr. .1dörfliche Siedlungen: 
Wohnbebauung im Außenbereich
In der zeichnerischen Darstellung sind die 
Puffer der Ortsanlagen Düsedau, Erxleben und 
Petersmark eingetragen (1000m) Farbe – rot. 
Wir verweisen insbesondere auf Tympen. 
(südlich des Vorhabengebietes).

 Lfd. Nr. 3bedeutsame Verkehrsstraße
  Nordwestlich des Vorhabengebietes (Puffer 
300 m) – Farbe Blau.

 Lfd. Nr. 13Biotope
  Eingetragen unter Hinweis „F“
Hier erwarten wir eine Vor-Ort- Begehung mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde i.V. mit 
einer Einzelfallprüfung.

   Lfd. Nr. 15 Waldgebiete
  Eingetragene Puffer 200m – Farbe grün
  Vogelschutz (Einzelfallprüfung)
Die Brutplätze ausgewählter Vogelarten sind 
unter den zeichnerischen Hinweisen „A“, „B“, 
„c“ und „E“ vermerkt.
  Im Bereich der Hinweise „A“ und „D“ sind 
Fledermausvorkommen vorhanden.
  Unsere Beobachtungen bestätigen die 
Vorkommen.
  Erläuternd dazu ist anzumerken, dass sich im 
Bereich „A“ 2 Stück. Feldscheunen
  Und 1 Stück. massiver Bergraum befindet.

 Lfd. Nr. 22vorzügliche Landschaftliche Fläche 
mit mehr als 51 Bodenpunkten
  Die herausgehobenen Flächen (gelb 
schraffiert) sind wie folgt zu untersetzen:
  Nördlich: (Dohms, langer Schlag, Hecken),
    Fläche:  127,443 ha 
   durchschnittliche Bodenpunkte: 58,38007
  Südwestlich: (Wüsten, Mastenweg)
   Fläche: 23,24 ha.
   Durchschnittliche Bodenpunkte: 52,00
  Betrachtet man die landwirtschaftliche 
Nutzfläche des gesamten Vorhabengebietes 

  hhinsichtlich der Bodenpunktzahl so ergibt sich 
nachfolgendes Bild:
  Fläche: 283,8872 ha, durchschnittliche 
Bodenpunkte: 52,3254
  Anmerkung: Die Tabu- Flächen aus den o.g. 

   lfd. Nr. 1,3 und  15 sind in dieser Berechnung 
nicht herausgenommen.
Wir sind jederzeit bereit, die detaillierte 

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
im Außenbereich, damit hat der Eigentümer 
der jeweiligen Fläche einen Anspruch auf 
diese Nutzungsart. Mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
wird dieser gesetzliche Anspruch des 
jeweiligen Eigentümers über einen 
Planvorbehalt reguliert. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
dann nicht mehr genehmigungsfähig. 
Mit der Ausweisung ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden Ihre Rechte nicht beschnitten, sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden ob sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemanden gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen 
zuzulassen.

Im Rahmen der Abwägung zum zweiten 
Entwurf werden die Bonitäten in den 
ermittelten Weißflächen im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung neu bewertet.
Der Regionalversammlung wird empfohlen, die 
Abstandsregelung unter Punkt 22 um 
folgenden Satz zu ergänzen:
Die Ermittlung der durchschnittlichen 
Bodenpunktzahl wird bezogen auf die jeweilig 
konkrete Weißfläche vollzogen.

Die bisher angegebenen Bonitäten sind 
Durchschnittswerte die großräumig ermittelt 
und der Regionalen Planungsgemeinschaft 
bekanntgegeben worden sind. Dadurch kann 
es sich ergeben, dass die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl in den kleinräumigeren 
Vorranggebieten einen anderen Durchschnitt 
aufweist als in einem großräumigeren Maßstab.

Die angesprochenen Kriterien werden 
überprüft.
Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenE. u. R. Lühe
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Untersetzung unserer Bodenpunktermittlung 
bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
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407-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch

Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung Auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Oberbürgermeisters von Düsedau, Herrn 
Oliver Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschrankt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.
Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.

Entscheidung noch 
offen

offenE. u. R. Lühe
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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407-3 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir in erneut auf eine 
größere Population Feldlerchenhin. 
Entsprechend unserer Beobachtung gehen wir 
von mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 dass sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt werden 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope

Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen formenthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zu Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung.

Entscheidung noch 
offen

offenE. u. R. Lühe
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Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 
werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald

Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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407-4 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:
Leider hat der Einwender bis zum heutigen tag 
in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen

Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere Aktuellen 
Beobachtungen bestätigen dies. Als Anlage 
übergeben wir Ihnen eine Niederschrift zum 
aktuellen Fledermausvorkommen. Bei dieser 
Arbeit hatte uns Frau Brigitte Bäthge 
sachkundig unterstützt. Fledermäuse sind 
durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 
Bodenpunkte.

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden
Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei er Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 
Flächen durch das Aufstellen von 

Entscheidung noch 
offen

offenE. u. R. Lühe
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Anmerkung:
Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft den eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftsgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb wird durch den Bau der 
A 14 ein erheblicher Teil an Wirtschaftsfläche 
entzogen. Ein weiterer Verlust durch die 
Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich 
notwendiger Zuwegungen, sowie die 
Zerschneidung der im Zusammenhang 
befindlichen Flächen in Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme 
der Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 

Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden..

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.
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TÖB: (408)     Lühe, Erna

8 III. 5.4.6.4.
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408-1 Einwände gegen die Ausweisung des 
Vorranggebietes Nr. XVIII zur Errichtung und 
Nutzung von Windkraftanlagen.

Ich als Anwohnerin erhebe hiermit unseren 
ausdrücklichen Protest gegen die Ausweisung 
des Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn ich fühle, dass sowohl 
meine Person, als auch die Allgemeinheit  
durch den Bau und das Betreiben der 
Windkraftanlagen äußerst negativ in der 
Lebensqualität beeinflusst werden.

 1.Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 
negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes (siehe u.a. Windpark Baben, 
Schinne und Krevese). So werden die hohen 
Anlagen weiterhin sichtbar sein.

 2.Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3.Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeuten für die Landwirte und 
die Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werden 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. Dies sehen wir durch das sich 
verknappende Angebot an Lebensmitteln in 
der Welt als besonders problematisch an.

 4.Natur - und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m Stahlbeton in den Boden eingebracht, 
viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt.

 5.Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist in Erxleben der Krach der Düsedauer 
Windräder vernehmbar).

 6.Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m Ortsabstand errichtet 
wurden. Daher möchten wir dies für unsere 
Ortslage vermeiden.

 7.Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehende „Teilplan Wind“ nicht 
berücksichtigt!!! Dies muss unbedingt 
beachtet werden, um die Bewohner dieses 
Grundstückes zu schützen.

 8.Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. Damit 

zu 1.) Windkraftanlagen sind gemäß § 35 
BauGB privilegierte Vorhaben für den 
Außenbereich. Entsprechend § 35 BauGB 
besteht die Möglichkeit, über einen 
Planvorbehalt im Regionalplan, die Nutzung 
der Windenergie zu wirken.. Ohne diesen 
Planvorbehalt würden ca. 1800 km² für die 
Nutzung der Windenergie zur Verfügung 
stehen. Damit dieser Planvorbehalt greifen 
kann, muss ein Plankonzept erarbeitet werden. 
Über dieses Plankonzept soll die Steuerung 
der Nutzung der Windenergie erfolgen. Dieses 
Plankonzept muss aber entsprechend der 
Rechtssprechung des OVG Magdeburg der 
Windenergie substantiell Raum geben, 
ansonsten würde dieses Plankonzept als 
Verhinderungsplanung rechtlich angreifbar 
werden. Im Rahmen des Plankonzeptes 
wurden Kriterien durch die 
Regionalversammlung erarbeitet, die den 
derzeitigen Stand der Rechtssprechung 
berücksichtigen und auch auf die 
Besonderheiten der Region eingehen. 
Insbesondere subjektive Kriterien wurden nicht 
in das Plankonzept aufgenommen um die 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Mit dem 
Wirken des Menschen verändert sich natürlich 
auch die Kulturlandschaft. Das Empfinden des 
Einzelnen zur Veränderung ist sehr subjektiv 
und als planerisches Instrument nicht 
handhabbar. Insbesondere,  da die 
Landschaftsrahmenplanung der Landkreises 
auf einem Stand 1995 stehen geblieben ist. 
Zu 2.) Die Bereiche, die ein besonders hohes 
Potenzial für die Tourismusentwicklung in der 
Altmark haben, wurden im Rahmen der 
Abstandskriterien als Tabuflächen festgelegt. 
Im Bereich Erxleben stehen schon 
Windenergieanlagen, die im Rahmen der 
Abwägung und einer damit vorhandenen 
Vorbelastung bewertet werden mussten.
Zu 3. u. 4.) zum Schutz der wenigen wertvollen 
Böden in der Altmark wurde ein Kriterium im 
Rahmen der Abstandsregelung unter Punkt 22 
eingeführt. Mit der Steuerung der Windenergie 
soll eine maßvolle Konzentration erreicht 
werden, die die besonders schutzwürdigen 
Güter in der Region sichert aber gleichzeitig 
der Windenergie substantiell Raum gibt. Ohne 
Plankonzept würde die generelle Privilegierung 
greifen und damit wäre auch keine Steuerung 
mehr möglich.

teilweise 
Berücksichtigung

offenErna Lühe
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verlieren viele Anwohner ihre Altersrücklagen, 
die in die Häuser investiert wurden.

9 Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB, ABGASE, WINDPARKS! Durch den 
geplanten Autobahnbau haben wir eine 
Lärmbelästigung aus dem Westen der 
Gemarkung zu erwarten, dazu dann noch 
Krach aus dem Osten. Wie viel müssen und 
können Menschen noch ertragen? 
Bald wird das Leben der Erxlebener Bürger 
unerträglich werden und somit werden weitere 
Menschen unseren Ort verlassen. Wir 
brauchen uns doch nur umzusehen! Die Hälfte 
der Gemeindebewohner ist 50 Jahre und älter! 
Wollen wir dann noch eine Region gestalten, in 
der sich kaum noch junge Menschen 
ansiedeln werden?

 10.Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“ im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf! Ich will für unsere folgende 
Generation noch ein Stück Naturlandschaft mit 
ihrer gesamten Artenvielfalt in der Region 
erhalten, wie ich sie in meiner Kindheit erleben 
durfte!
 

 11.Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche, werden massiv in 
diesem Gebiet in ihrer Lebensweise 
beeinträchtigt.

Zu 5 und 6.) Die Bewertung der Auswirkung 
von Anlagen auf die Anwohner wird im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Regionalplanung darf keine Anlagentypen 
festsetzen und kann daher auch hier keine 
abschließende Bewertung durchführen. Sollte 
sich im Genehmigungsverfahren 
herausstellen, dass es negative Auswirkungen 
auf den Menschen gibt, ist das Vorhaben nicht 
genehmigungsfähig.
Zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 
Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 bedeutet für viele 
Altmärker eine Erhöhung der Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 
Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht.
Zu 11.:
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 12.Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

13.Daher muss ein angemessener Abstand zu 
den Waldflächen eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu berücksichtigen.

Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden, die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein, werden 
sie dementsprechend gepuffert.
Zu 12.:
wird geprüft
zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
vorgegeben.
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408-2 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir erneut auf eine größere 
Population Feldlerchen hin. Entsprechend 
unserer Beobachtung gehen wir von 
mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 dass sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt werden 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

 Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope
Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen formenthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 
Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zu Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung.

Entscheidung noch 
offen

offenErna Lühe
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werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald
Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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408-3 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:

Leider hat der Einwender bis zum heutigen tag 
in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen

Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere Aktuellen 
Beobachtungen bestätigen dies. Als Anlage 
übergeben wir Ihnen eine Niederschrift zum 
aktuellen Fledermausvorkommen. Bei dieser 
Arbeit hatte uns Frau Brigitte Bäthge 
sachkundig unterstützt. Fledermäuse sind 
durch Windkraftanlagen besonders gefährdet. 
Wir bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei er Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dem entsprechend auch billigend 
in Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 

Entscheidung noch 
offen

offenErna Lühe
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Bodenpunkte.

Anmerkung:

Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft den eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftsgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieb wird durch den bau der 
A 14 ein erheblicher Teil an Wirtschaftsfläche 
entzogen. Ein weiterer Verlust durch die 
Errichtung der Windkraftanlagen einschließlich 
notwendiger Zuwegungen, sowie die 
Zerschneidung der im Zusammenhang 
befindlichen Flächen in Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

Flächen durch das Aufstellen von 
Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden..

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.
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408-4 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch
Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung Auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Oberbürgermeisters von Düsedau, Herrn 
Oliver Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschrankt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.
Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.
Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.

Entscheidung noch 
offen

offenErna Lühe
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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TÖB: (409)     Lux, Mirko und Heidrun

8 III. 5.4.6.4.
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409-1 Einwendungen zur Ausweisung des 
Vorranggebietes Nr. XVIII Erxleben für die 
Nutzung der Windenergie eines 
Eignungsgebietes.

Als Einwohner von Erxleben und 
Grundstückseigentümer von Flächen im 
Planungsgebiet erheben wir hiermit erhebliche 
Bedenken gegenüber der Ausweisung des 
Vorranggebiets XVIII Erxleben für die Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes.

Unsere Einwendungen/Bedenken basieren 
insbesondere auf den Beschlüssen der 
Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark.
(hier: Kriterien für den sachlichen Teilplan 
„Wind“ in tabellarischer Darstellung).

Zur Ergänzung unserer Hinweise haben wir 
diesem Schreiben eine maßstäbliche 
zeichnerische Darstellung beigefügt (siehe 
Anlage 1 von 12.04.2010).

Kriterium
Lfd. Nr. 1 dörfliche Siedlungen: 
Wohnbebauung im Außenbereich:
In der zeichnerischen Darstellung sind die 
Puffer der Ortsanlagen Düsedau, Erxleben und 
Petersmark eingetragen (1000m) Farbe – rot. 
Wir verweisen insbesondere auf das  im 
Außenbereich der Ortslage Petersmark 
liegende bewohnte Grundstück Tympen. 
(südlich des Vorhabengebietes).

 Lfd. Nr. 3 bedeutsame Verkehrsstraße
 Nordwestlich des Vorhabengebietes (Puffer 
300 m) Farbe Blau.

 Lfd. Nr. 13 Biotope
  Eingetragen unter Hinweis „F“
Hier erwarten wir eine Vor-Ort- Begehung mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde i.V. mit 
einer Einzelfallprüfung.

Lfd. Nr. 15 Waldgebiete
  Eingetragene Puffer 200 m  Farbe grün
 Vogelschutz (Einzelfallprüfung)
Die Brutplätze ausgewählter Vogelarten sind 
unter den zeichnerischen Hinweisen „A“, „B“, 
„C“ und „E“ vermerkt.
  Im Bereich der Hinweise „A“ und „D“ sind 
Fledermausvorkommen vorhanden.
  Unsere Beobachtungen bestätigen die 
Vorkommen.

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
im Außenbereich, damit hat der Eigentümer 
der jeweiligen Fläche einen Anspruch auf 
diese Nutzungsart. Mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
wird dieser gesetzliche Anspruch des 
jeweiligen Eigentümers über einen 
Planvorbehalt reguliert. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
dann nicht mehr genehmigungsfähig. 
Mit der Ausweisung ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden ihre Rechte nicht beschnitten, sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden, ob sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemanden gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen zu lassen.

Im Rahmen der Abwägung zum zweiten 
Entwurf werden die Bonitäten in den 
ermittelten Weißflächen im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung neu bewertet.
Der Regionalversammlung wird empfohlen, die 
Abstandsregelung unter Punkt 22 um 
folgenden Satz zu ergänzen:
Die Ermittlung der durchschnittlichen 
Bodenpunktzahl wird bezogen auf die jeweilig 
konkrete Weißfläche vollzogen.

Die bisher angegebenen Bonitäten sind 
Durchschnittswerte, die großräumig ermittelt 
und der Regionalen Planungsgemeinschaft 
bekanntgegeben worden sind. Dadurch kann 
es sich ergeben, dass die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl in den kleinräumigeren 
Vorranggebieten einen anderen Durchschnitt 
aufweist als in einem großräumigeren Maßstab.

Die angesprochenen Kriterien werden 
überprüft.
Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenM. u. H. Lux
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  Erläuternd dazu ist anzumerken, dass sich im 
Bereich „A“ 2 Stück Feldscheunen
und 1 Stück massiver Bergeraum befindet.

 Lfd. Nr. 22
vorzügliche  landschaftliche Fläche mit mehr 
als 51 Bodenpunkten
Die herausgehobenen Flächen (gelb 
schraffiert) sind wie folgt zu untersetzen:
Nördlich: (Dohms, langer Schlag, Hecken),
Fläche:  127,443 ha 
durchschnittliche Bodenpunkte: 58,38007
Südwestlich: (Wüsten, Mastenweg)
Fläche: 23,24 ha.
Durchschnittliche Bodenpunkte: 52,00
Betrachtet man die landwirtschaftliche 
Nutzfläche des gesamten Vorhabengebietes 
hinsichtlich der Bodenpunktzahl, so ergibt sich 
nachfolgendes Bild:
Fläche: 283,8872 ha, durchschnittliche 
Bodenpunkte: 52,3254
Anmerkung: Die Tabu- Flächen aus den o.g. 
lfd. Nr. 1,3 und 15 sind in dieser  Berechnung 
nicht herausgenommen.
Wir sind jederzeit bereit, die detaillierte 
Untersetzung unserer Bodenpunktermittlung 
bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
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409-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im Rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch
Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro Tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Bürgermeisters von Düsedau, Herrn Oliver 
Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschränkt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.

Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.

Entscheidung noch 
offen

offenM. u. H. Lux
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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409-3 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen, fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir in erneut auf eine 
größere Population Feldlerchen hin. 
Entsprechend unserer Beobachtung gehen wir 
von mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“,
 hin, das sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt wird 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht, den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope
Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen Form erthalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 
Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zur Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung

Entscheidung noch 
offen

offenM. u. H. Lux
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werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald

Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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409-4 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:
Leider hat der Einwender bis zum heutigen 
Tag in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen
Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere aktuellen Beobachtungen 
bestätigen dies. Als Anlage übergeben wir 
Ihnen eine Niederschrift zum aktuellen 
Fledermausvorkommen. Bei dieser Arbeit 
hatte uns Frau Brigitte Bäthge sachkundig 
unterstützt. Fledermäuse sind durch 
Windkraftanlagen besonders gefährdet. Wir 
bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche 
Flächen

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 
Bodenpunkte.

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zu 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht, vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden
Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung, 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung, darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei der Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles Recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dementsprechend auch billigend in 
Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 
Flächen durch das Aufstellen von 

Entscheidung noch 
offen

offenM. u. H. Lux
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Anmerkung:
Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft den eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftsgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieben wird durch den Bau 
der A 14 ein erheblicher Teil an 
Wirtschaftsfläche entzogen. Ein weiterer 
Verlust durch die Errichtung der 
Windkraftanlagen einschließlich notwendiger 
Zuwegungen, sowie die Zerschneidung der im 
Zusammenhang befindlichen Flächen in 
Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden..

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.
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TÖB: (410)     Lux, Mirko; Lux, Karl; Lühe, Regine

8 III. 5.4.6.4.

25.11.2010 te 284 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

410-1 Einwendungen zur Ausweisung des 
Vorranggebietes Nr. XVIII Erxleben für die 
Nutzung der Windenergie eines 
Eignungsgebietes

Als Jagdrevierinhaber und Naturschützer des 
gesamten Planungsgebietes erheben wir 
hiermit erhebliche Bedenken gegenüber der 
Ausweisung des Vorranggebiets XVIII 
Erxleben für die Nutzung der Windenergie mit 
der Wirkung eines Eignungsgebietes.

Unsere Einwendungen/Bedenken basieren 
insbesondere auf den Beschlüssen der 
Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark.
(hier: Kriterien für den sachlichen Teilplan 
„Wind“ in tabellarischer Darstellung).

Zur Ergänzung unserer Hinweise haben wir 
diesem Schreiben eine maßstäbliche 
zeichnerische Darstellung beigefügt (siehe 
Anlage 1 von 12.04.2010).

Kriterium
 Lfd. Nr. 1 dörfliche Siedlungen: 

Wohnbebauung im Außenbereich
In der zeichnerischen Darstellung sind die 
Puffer der Ortsanlagen Düsedau, Erxleben und 
Petersmark eingetragen (1000m) Farbe rot. 
Wir verweisen insbesondere auf das  im 
Außenbereich der Ortslage Petersmark 
liegende bewohnte Grundstück Tympen. 
(südlich des Vorhabengebietes).

Lfd. Nr. 3 bedeutsame Verkehrsstraße
Nordwestlich des Vorhabengebietes (Puffer 
300 m) – Farbe Blau.

Lfd. Nr. 13 Biotope
Eingetragen unter Hinweis „F“
Hier erwarten wir eine Vor-Ort- Begehung mit 
der zuständigen Naturschutzbehörde i.V. mit 
einer Einzelfallprüfung.

 Lfd. Nr. 15 Waldgebiete
Eingetragene Puffer 200m – Farbe grün
Vogelschutz (Einzelfallprüfung)
Die Brutplätze ausgewählter Vogelarten sind
unter den zeichnerischen Hinweisen „A“, „B“, 
„C“ und „E“ vermerkt.
Im Bereich der Hinweise „A“ und „D“ sind 
Fledermausvorkommen vorhanden.
Unsere Beobachtungen bestätigen die 
Vorkommen.
Erläuternd dazu ist anzumerken, dass sich im 

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
im Außenbereich, damit hat der Eigentümer 
der jeweiligen Fläche einen Anspruch auf 
diese Nutzungsart. Mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
wird dieser gesetzliche Anspruch des 
jeweiligen Eigentümers über einen 
Planvorbehalt reguliert. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
dann nicht mehr genehmigungsfähig. 
Mit der Ausweisung ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden ihre Rechte nicht beschnitten, sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden ob sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemanden gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen 
zuzulassen.

Im Rahmen der Abwägung zum zweiten 
Entwurf werden die Bonitäten in den 
ermittelten Weißflächen im Rahmen einer 
Einzelfallprüfung neu bewertet.
Der Regionalversammlung wird empfohlen, die 
Abstandsregelung unter Punkt 22 um 
folgenden Satz zu ergänzen:
Die Ermittlung der durchschnittlichen 
Bodenpunktzahl wird bezogen auf die jeweilig 
konkrete Weißfläche vollzogen.

Die bisher angegebenen Bonitäten sind 
Durchschnittswerte, die großräumig ermittelt 
und der Regionalen Planungsgemeinschaft 
bekanntgegeben worden sind. Dadurch kann 
es sich ergeben, dass die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl in den kleinräumigeren 
Vorranggebieten einen anderen Durchschnitt 
aufweist als in einem großräumigeren Maßstab.

Die angesprochenen Kriterien werden 
überprüft.
Die Belange des Naturschutzes werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenMirko Lux
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Bereich „A“ 2 Stück. Feldscheunen
und 1 Stück. Massiver Bergeraum befindet.

 Lfd. Nr. 22vorzügliche Landschaftliche Fläche 
mit mehr als 51 Bodenpunkten
Die herausgehobenen Flächen (gelb 
schraffiert) sind wie folgt zu untersetzen:
Nördlich: (Dohms, langer Schlag, Hecken),
Fläche:  127,443 ha 
durchschnittliche Bodenpunkte: 58,38007
Südwestlich: (Wüsten, Mastenweg)
Fläche: 23,24 ha.
Durchschnittliche Bodenpunkte: 52,00
Betrachtet man die landwirtschaftliche 
Nutzfläche des gesamten Vorhabengebietes 
hinsichtlich der Bodenpunktzahl, so ergibt sich 
nachfolgendes Bild:
Fläche: 283,8872 ha, durchschnittliche 
Bodenpunkte: 52,3254
Anmerkung: Die Tabu- Flächen aus den o.g. 
lfd. Nr. 1,3 und  15 sind in dieser
Berechnung nicht herausgenommen.
Wir sind jederzeit bereit, die detaillierte 
Untersetzung unserer Bodenpunktermittlung 
bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin bieten wir Ihnen unsere über 20- 
jährige Revierkenntnis zur Klärung von 
Detailfragen an.
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410-2 Erörterung  1.Dörfliche Siedlungen; Wohnbebauung im 
Außenbereich

 1.1.In unserem Schreiben vom 07. Mai 2010 
haben wir auf die Ortslagen Düsedau, 
Erxleben und Petersmark hingewiesen. Wir 
verweisen in diesem Zusammenhang 
insbesondere auf die Aufnahme der Pufferung 
für das im Außenbereich der Ortslage 
Petersmark liegende bewohnte Grundstück 
„Der Thympen“ im Rahmen der Ergänzung des 
REP Altmark um den sachlichen Teilplan 
„Wind“.

 1.2.Schutzgut Mensch
Die Ortslage Erxleben wird in ihrem östlichen 
Bereich durch die Bundesstraße B 189 in Nord-
Südrichtung durchquert. Für die Anwohner der 
sehr stark frequentierten Hauptstraße (ca. 
5000 – 6000 Fahrzeuge pro Tag) bedeutet das 
eine permanente Dauerlärmbelästigung. 
Dieser Zustand wird sich nach unserer 
Überzeugung auch nach dem Bau der 
geplanten A 14 nicht verändern. Durch den 
geplanten Windpark erwarten wir eine 
zusätzliche Lärmbelästigung. Auch die weithin 
sichtbaren Schattenwürfe und Blinklichter 
werden für alle Anwohner unangenehm 
werden und gesundheitliche Folgen haben.

Wie bereits erwähnt, leiden Düsedauer 
Anwohner massiv unter dem Krach der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Düsedau. 
Die Annahme wird durch die Aussage des 
Bügermeisters von Düsedau, Herrn Oliver 
Rüdrich, gestützt. Er beklagt in einer
öffentlichen Ortschaftsratssitzung in Erxleben 
die Lärmbelästigung in Düsedau durch die 
vorhandenen Windkraftanlagen südöstlich von 
Düsedau. Wir sind der Auffassung, dass alle 
Faktoren von Lärmbelästigungen gänzlich zu 
betrachten sind.

Das Denken in Fachsparten schützt den 
betroffenen Einwohner nicht. In den 
Abwägungsprozess sollte hier eine größere 
Pufferung zur Ortschaft aufgenommen werden.

Die Akzeptanz unter den Einwohnern von 
Erxleben beschrankt sich lediglich auf die 
begünstigten Grundstückseigentümer.

zu 1. Das Grundstück "Der Thympen" wird mit 
1000 m gepuffert.

Zu1.2.
Die Feststellung der Lärmbelästigung von 
Windenergieanlagen kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung geschehen, da es sich um 
keine Anlagen konkrete Planung handelt. 
Diese Fragestellung wird im 
Genehmigungsverfahren abgearbeitet.

Eine größere Pufferung der Wohnbebauung 
wäre im Hinblick auf die derzeitige 
Rechtsprechung nicht umsetzbar und damit 
würde die gesamte Rechtssicherheit des 
Planes gefährdet werden.

Entscheidung noch 
offen

offenMirko Lux
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Der Tourismus erhält keine positiven Impulse, 
so wird vor allem der regionale Tourismus 
gefährdet sein. Die Immissionen, welche von 
den Windkraftanlagen ausgehen, werden viele 
Menschen verschrecken.
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410-3 Erörterung  2.Schutzgut Flora und Fauna

2.1 Brutplätze ausgewählter Greifvögel und 
anderer Vögel

In unserem Schreiben vom 07.05.2010 haben 
wir auch auf Brutplätze von verschiedenen, 
teils seltenen Vogelarten, wie die des Roten 
Milans, der Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten hingewiesen. 
Diese Plätze werden hiermit nach derzeitigen 
Beobachtungen bestätigt. Bruterfolge sind 
auch in diesem Jahr zu verzeichnen. Um diese 
Vogelarten zu schützen fordern wir eine 
großräumige Pufferung zu Windkraftanlagen.

Weiterhin weisen wir in erneut auf eine 
größere Population Feldlerchen hin. 
Entsprechend unserer Beobachtung gehen wir 
von mindestens 8-10 Brutpaaren aus. Das 
Brutgebiet befindet sich in der Mitte des 
Vorranggebietes, im Bereich „Hohes Feld“.

Zudem weisen wir auf das FFH-Gebiet „Uchte“ 
hin, das sich in ca. 1000 m Entfernung zum 
Planungsgebiet befindet.

Anmerkung:
In allen Regionen von Sachsen-Anhalt wird 
mittels gezielter Fördermaßnahmen 
(Brutfenster in Ackerflächen) versucht den 
Rückgang der Art aufzuhalten. Der Erhalt der 
bestehenden Population sollte der Vorrang 
werden. (Feldlerchenfenster = Projekt des 
NABU und des Bauernverbandes).

2.2  Rast- und Nahrungsgebiet für Zugvögel

Hinweis:
Die gesamte landwirtschaftliche Fläche ist 
jährlich Rast- und Nahrungsgebiet während 
des Vogelzuges. Hervorzuheben sind hier 
besonders Kraniche und Kiebitze. Diese Plätze 
müssen für alle Durchzügler unbebaut erhalten 
bleiben. Damit diese Tiere nicht zerstückelt 
werden.

2.3 Biotope
Die Biotope § 37 NatSchG – LSA müssen in 
ihrer jetzigen Formen erhalten bleiben. Jede 
Beeinträchtigung ist zu unterlassen. Diese 
Gebiete müssen weiträumig ausgepuffert 

Die angesprochenen Belange des 
Naturschutzes werden mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft und bewertet. Das 
Ergebnis geht in den zweiten Entwurf mit ein.

Die Pufferung des Waldes ist entsprechend 
dem derzeitigen Erkenntnisstand erfolgt. Ein 
größere Pufferung kann zur Nichtigkeit des 
Planes führen und damit zur generellen 
Privilegierung.

Entscheidung noch 
offen

offenMirko Lux

25.11.2010 te 289 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

werden. Der Erhalt der Natur- und 
Landschaftsbildes muss oberste Priorität 
haben. Für jede errichtete Windkraftanlage 
werden Naturflächen dauerhaft versiegelt, dies 
muss ein Ende haben.

2.4. Wald

Um die Waldgebiete zu schützen, müssen sie 
großzügig gepuffert werden.
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410-4 Erörterung 2.5. Einwendungen vom 26.04.2006 zum 
geplanten Vorhaben

In der Anlage übergeben wir Ihnen eine Kopie 
des oben genannten Schreibens zu Ihrer 
Information.

Die Übersicht widerspiegelt die Vielfalt der hier 
vorkommenden Vogelarten. Der heutige 
Bestand entspricht etwa der Übersicht.

Anmerkung:
Leider hat der Einwender bis zum heutigen 
Tag in keiner Weise eine Antwort bekommen.

2.6. Nachweis Fledermausvorkommen

Wir haben Sie bereits auf 
Fledermausvorkommen im Vorhabengebiet 
hingewiesen. Unsere aktuellen Beobachtungen 
bestätigen dies. Als Anlage übergeben wir 
Ihnen eine Niederschrift zum aktuellen 
Fledermausvorkommen. Bei dieser Arbeit 
hatte uns Frau Brigitte Bäthge sachkundig 
unterstützt. Fledermäuse sind durch 
Windkraftanlagen besonders gefährdet. Wir 
bitten dies zu berücksichtigen und eine 
weiträumige Pufferung zu Windkraftanlagen 
vorzunehmen.

 3.Schutzgut Boden / Landwirtschaftliche Fläche

 3.1.Landwirtschaftliche Fläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten

Die Gesamtfläche mit mehr als 51 
Bodenpunkten beläuft sich auf ca. 160 ha. Das 
entspricht ca. 56 % der insgesamt angesetzten 
Fläche von 285 ha.

Die größte zusammenhängende Fläche von 
127,44 ha hat eine durchschnittliche Bonität 
von 53,38 Bodenpunkten. (nördlicher Teil des 
Vorhabengebietes) Der mittlere Teil weist eine 
Bonität von durchschnittlich 47,15 
Bodenpunkten auf. (82,51 ha) Auf den 
südlichen Teil entfallen durchschnittlich 47,88 
Bodenpunkte auf einer Fläche von 73,94 ha.

Der durchschnittliche Wert der Bonität der 
oben genannten Böden beträgt somit 52,38 
Bodenpunkte.

Die Karte mit den Vogelarten wurde an das 
Umweltamt des Landkreises Stendal zur 
Bewertung übergeben. 
Entsprechend der Rücksprache wurde 
versucht, vom Umweltamt aus Kontakt 
aufzunehmen.

Zu 2.6.
Die Problematik Fledermausschutz wird 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird im 
zweiten Entwurf mit berücksichtigt.

Zu 3. Schutzgut Boden
Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
nach § 35 BauGB, mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten hat der 
Gesetzgeber die Möglichkeit zur Steuerung 
geschaffen.  Entsprechend der 
Rechtsprechung zu diesem Instrument der 
Steuerung darf die Ausweisung nicht in eine
Verhinderungsplanung auslaufen, sondern es 
muss auch bei der Steuerung darauf geachtet 
werden, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird. Da die Steuerung der 
Windenergie über das Instrument der 
Regionalplanung massiv in materielles Recht 
der Eigentümer eingreift, muss das 
Windkonzept rechtssicher sein, da bei 
Nichtigkeit des Regionalplanes die generelle 
Privilegierung wieder greifen würde. 
Das Kriterium zum Schutz der guten Böden in 
der Altmark  ist z.B. ein sehr strittiges 
Kriterium hinsichtlich der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie.
Insbesondere ist es auch immer abhängig vom 
Flächenbezug.
Die Geschäftsstelle wird dieses Kriterium 
überarbeiten und einen neuen 
Beschlussvorschlag einbringen.

Die Privilegierung der Windenergie kann nicht 
durch Grundsätze der Raumordnung wie z.B. 
Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft aufgehoben 
werden. 
Zurzeit sind die Prioritäten durch den 
Bundesgesetzgeber auf die Erhöhung des 
Anteils erneuerbarer Energien ausgerichtet 
und es wird dementsprechend auch billigend in 
Kauf genommen, dass landwirtschaftliche 
Flächen durch das Aufstellen von 

Entscheidung noch 
offen

offenMirko Lux
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Anmerkung:
Das oben aufgeführte Zahlenwerk lässt auch 
den Laien erkennen, dass es sich für die 
Verhältnisse in der Altmark um eine 
vorzügliche landwirtschaftliche Fläche handelt.

Die landwirtschaftliche Fläche im 
Vorranggebiet Nr. XVIII Erxleben waren im 
REP „Altmark“ in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft 
enthalten.
Eine Aufwertung zum Vorranggebiet für 
Windkraftanlagen ist dem Normalbürger weder 
vermittelbar noch nachvollziehbar, denn sie 
unterläuft den eigentlichen Schutz von 
hochwertigen Böden.

Wir werten diese Verfahrensweise als eine 
Vorteilgewährung gegenüber den 
Windenergieanlagenbetreibern.

Als bodenständige Bürger der Region Erxleben 
sprechen wir uns eindeutig für den 
uneingeschränkten Erhalt der 
landwirtschaftlichen Flächen mit hoher Bonität 
innerhalb des Ortschaftsgebietes aus.

Den im Raum Erxleben wirtschaftenden 
Landwirtschaftsbetrieben wird durch den Bau 
der A 14 ein erheblicher Teil an 
Wirtschaftsfläche entzogen. Ein weiterer 
Verlust durch die Errichtung der 
Windkraftanlagen einschließlich notwendiger 
Zuwegungen, sowie die Zerschneidung der im 
Zusammenhang befindlichen Flächen in 
Kontraproduktion.

Wir sind der Auffassung, dass auf den 
hochwertigen Böden dem Biomassenanbau 
zur Erzeugung von Strom, Gas und Wärme die 
Vorrang vor der Errichtung von 
Windkraftanlagen zu geben ist. Schon derzeit 
wird der Biomassenanbau auf den Flächen im 
Planungsgebiet praktiziert.

Windenergieanlagen schaffen keine 
Arbeitsplätze in unserer Region. Mit Hilfe der 
Biogasanlagen werden im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft erhalten 
und neue entstehen.

Windenergieanlagen versiegelt werden.
Der Bundesgesetzgeber hat hier die Priorität 
Klimaschutz vor Bodenschutz gestellt.

Die zur Verfügung gestellten Unterlagen 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet.
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In diesem Zusammenhang erlauben wir uns 
auf die in der Planungsphase befindlichen 
Biogasanlagen in Arneburg und Osterburg-
Schilddorf hinzuweisen. Letzter Standort 
befindet sich in unmittelbarere Nachbarschaft 
zum Vorranggebiet.

Boden ist ein kostbares Gut für alle 
Generationen.

Durch die Errichtung der Windkraftanlagen, 
wird sich der Wert der Grundstücke verringern, 
dies muss verhindert werden..

Nach Auswertung aller oben aufgeführten 
Kriterien sind wir zu der Erkenntnis 
gekommen, dass das Windvorranggebiet Nr. 
XVIII Erxleben zur Nutzung von Windenergie 
auszuschließen ist.
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TÖB: (411)     Wagner Elfriede

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

411-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche im 
Bereich Winterfeld-Recklingen

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche eine Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet.

Die endlichen Ressourcen wie Öl werden 
immer knapper, so dass ich der Meinung bin, 
dass alternative Energien weiter gefördert 
werden müssen. Deshalb habe ich meine 
Fläche der Windkraftnutzung zur Verfügung 
gestellt.

Ich bitte Sie, die Fläche in Ihren Plan 
aufzunehmen, damit hier Windkraftnutzung 
möglich ist.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden. 
Die konkrete Fläche, um die es sich handelt, 
wurde nicht benannt.

Entscheidung noch 
offen

offenE. Magur
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TÖB: (412)     MEDIAN Klinik Kalbe

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

412-1 Regionaler Entwicklungsplan Altmark 2005
hier: Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark 2005 um den 
sachlichen Teilplan "Wind" (geplanter 
Windpark zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst, 5 km von der MEDIAN Klinik 
Kalbe entfernt)
Durch das von Ihnen geplante Vorhaben, hier 
einen Windpark zu errichten, würde die 
Landschaft - auch rund um Kalbe so erheblich 
gestört, dass wir davon ausgehen müssen, 
dass unsere Patientenzahlen stark rückläufig 
werden.

Durch das von Ihnen geplante Vorhaben, hier 
einen Windpark zu errichten, würde die 
Landschaft - auch rund um Kalbe so erheblich 
gestört, dass wir davon ausgehen müssen, 
dass unsere Patientenzahlen stark rückläufig 
werden.
 
Unsere Klinik beschäftigt zurzeit 125 
Mitarbeiter, die alle einen festen Arbeitsvertrag 
in der Klinik haben. Bei rückläufigen 
Patientenzahlen würden wir diese 
Mitarbeiteranzahl reduzieren müssen. Daher 
bitte ich Sie, als Verwaltungsdirektorin dieses 
Hauses, einen anderen Standort für diesen 
geplanten Windpark zu suchen, denn dieser 
würde wahrscheinlich in der Zukunft mehrere 
Arbeitsplätze zerstören und auch zur 
Rehabilitation der Patienten überhaupt nicht 
beitragen können.

Der Kurstandort Kalbe wurde mit 5 km 
gepuffert. Diese 5 km sind nach derzeitigen 
Kenntnisstand ausreichend, um eine 
Überprägung des Landschaftsbildes zu 
vermeiden. Sollten andere fachliche 
Erkenntnisse aus Gutachten und Studien 
vorliegen, würden wir diese bewerten und 
entsprechend in unser Plankonzept 
einarbeiten.

keine Berücksichtigung neinMEDIAN Klinik
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TÖB: (413)     Meyer, Bernd und Sabine

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

413-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in 
Recklingen - Apenburg.

Ich bin Grundstückseigentümer von Flächen in 
der Gemarkung Recklingen und wünsche die 
Aufnahme der Fläche im Bereich der alten 
Bahntrasse (Gebiet Flur 3 von Recklingen und 
Apenburg) als Windeignungsgebiet.

Ich habe meine Fläche bereits der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
sehe in der Errichtung von Windkraftanlagen 
einen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
alternativen Energien. Die hierdurch möglichen 
Einnahmen in der Gemeinde werden sicherlich 
dringend benötigt.

Durch die Einnahmen der 
Grundstückseigentümer wird sicherlich 
zusätzlich das Konsumverhalten angeregt, 
wodurch wiederum die regionale Wirtschaft 
profitieren kann.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenB. u. S. Meyer

25.11.2010 te 296 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (414)     Meyer, Susanne

8 III. 5.4.6.4.
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414-1 Ich bitte Sie, alles Mögliche für die 
Verhinderung dieses Windkraftparkes zu tun.

Mein Name ist Susanne Meyer und ich 
betreibe in Wiepke eine kleine Landpension für 
Kindergruppen und Familien mit Kindern. 
Meine Gäste kommen zum Großteil aus Berlin 
und reisen gern zu mir, um hier Ruhe zu 
genießen und ihren  Kindern die Möglichkeit zu 
geben, mit Tieren Kontakt zu haben, die 
Freiheit der Natur genießen zu können… mal 
weit ab von TV, PC und Playstation.
Ich bin seit 15 Jahren Einwohnerin in Wiepke, 
nachdem ich von Berlin aus hergezogen und 
meinen Hof gezielt wegen einer 
Existenzgründung hier vor Ort gekauft habe.
Gebürtig komme ich aus dem Weserbergland. 
Mein Vater stammt aus der Altmark, aus 
Jahrstedt und auch meine Mutter hat einige 
Jahre als Kind in der Altmark gelebt. So war 
die Altmark für mich als Kind schon immer 
eine nicht unbekannte Gegend, auch wenn ich 
sie damals nicht kennenlernen konnte. Vor 15 
Jahren bin ich mit meinem damaligen Partner, 
dem Vater meines Kindes in diese 
wunderschöne Gegend gezogen. Zuvor haben 
wir uns viele andere Objekte zum Erwerb und 
für eine gewerbliche Nutzung als Landpension 
angeschaut. Wir haben uns dann ganz gezielt 
für diesen Resthof entschieden. Nicht nur die 
Größe des Wohnhauses, der Vierseitenhof 
und das Grundstück mit Bach und 
Obstbäumen waren entscheidend für unseren 
Entschluss, uns hier selbstständig zu machen, 
sondern vor allem auch die Lage, direkt an den 
Hellbergen, die natürliche Landschaft, der 
ländliche Anblick des Dorfes mit Kirchturm und 
alten Kopfsteinpflasterstraßen und natürlich 
die freie Sicht. Ein wunderschönes idyllisches 
Dorf.
Hier betreibe ich nun diese kleine Landpension 
und meine Gäste lieben genau diese 
Unberührtheit.
Seit 13 Jahre lebe ich mit meinem Sohn hier 
allein und betreibe auch die Pension allein.
Wirtschaftlich ist es nicht einfach, doch durch 
den Bau der Windräder sehe ich meine 
Existenz gravierend bedroht.
Meine Gäste, neben den Familien und 
Kindergruppen u.a. auch Wanderreiter und 
Vogelkundler, lieben diese Natur und die freie 
Sicht. Dies erfahre ich immer, nachdem sie 
von ihren Wanderungen aus den Hellbergen 
wiederkommen und begeistert berichten, wie 
weit sie schauen konnten, welch interessantes 

Windkraftanlagen sind gemäß § 35 BauGB 
privilegierte Vorhaben für den Außenbereich. 
Entsprechend § 35 BauGB besteht die 
Möglichkeit, über einen Planvorbehalt im 
Regionalplan, die Nutzung der Windenergie zu 
steuern. Ohne diesen Planvorbehalt würden 
ca. 1800 km² für die Nutzung der Windenergie 
zur Verfügung stehen. Damit dieser 
Planvorbehalt greifen kann, muss ein 
Plankonzept erarbeitet werden. Über dieses 
Plankonzept soll die Steuerung der Nutzung 
der Windenergie erfolgen. Dieses Plankonzept 
muss aber entsprechend der Rechtssprechung 
des OVG Magdeburg der Windenergie 
substantiell Raum geben, ansonsten würde 
dieses Plankonzept als Verhinderungsplanung 
rechtlich angreifbar werden. Im Rahmen des 
Plankonzeptes wurden Kriterien durch die 
Regionalversammlung erarbeitet, die den 
derzeitigen Stand der Rechtssprechung 
berücksichtigen und auch auf die 
Besonderheiten der Region eingehen. 
Insbesondere subjektive Kriterien wurden nicht 
in das Plankonzept aufgenommen, um die 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Mit dem 
Wirken des Menschen verändert sich natürlich 
auch die Kulturlandschaft, das Empfinden des 
Einzelnen zur Veränderung ist sehr subjektiv 
und als planerisches Instrument nicht 
handhabbar. Insbesondere da die 
Landschaftsrahmenplanung der Landkreises 
auf einem Stand 1995 stehen geblieben ist. 
Die Bereiche, die ein besonders hohes 
Potenzial für die Tourismusentwicklung in der 
Altmark haben, wurden im Rahmen der 
Abstandskriterien als Tabuflächen festgelegt. 
So wurden auch insbesondere 5 km Radien 
zum Schutz der Kur- und Luftkurorte als Tabu- 
flächen ausgewiesen.
Die gesundheitliche Beeinträchtigung kann auf 
Ebene der Regionalplanung nur pauschalisiert 
betrachtet werden, da es keine 
anlagenkonkrete Planung ist. 
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit des 
Planes können wir nur objektive oder durch 
Rechtsprechung bestätigte Kriterien im 
Rahmen der Abwägung nutzen. Bei Nichtigkeit 
des Planes würde die generelle Privilegierung 
greifen.

Kenntnisnahme offenSusanne Meyer
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Tier, ob Echse, Käfer oder auch seltene 
Vogelarten sie entdeckt haben. Ich befürchte 
stark, dass auch hier weit weniger Gäste 
herreisen werden, wie in allen anderen 
touristischen Gegenden mit Windkrafträdern in 
unmittelbarer Nähe auch. Meine Gäste suchen 
hier Ruhe und Entspannung und nicht das 
Gefühl im Energiepark zu leben.
Mit dem Bau dieser Anlage, noch dazu in 
dieser gigantischen Höhe von 180 Metern, und 
einem damit verbundenen Rückgang der 
Gästezahlen, werde ich die Pension nicht 
halten können.
Wir können nicht einmal überlegen, den Hof zu 
verkaufen um woanders neu anzufangen, denn 
unsere Grundstücke werden nach dem Bau 
der Windräder rapide an Wert verlieren. Somit 
sehe ich nicht nur als Anwohnerin die Qualität 
unseres bisherigen Wohnens hier durch die 
Windanlagen gefährdet, von der 
gesundheitlichen Beeinträchtigung mal ganz 
abgesehen, sondern sehe meine persönliche 
Lage als kleine Unternehmerin, mit einer 
kleinen Landpension für Kinder stark 
gefährdet…..
Eine kleine Oase, eine Nische zur Erholung 
weniger und eine zerstörte Existenz mehr.
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TÖB: (415)     Molenda, Dieter und Katharina, Dres.

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

415-8 Erörterungstermin Frau Dr. Molenda erinnert an die 
Bürgerversammlung im Februar 2010, auf der 
Herr Kunert sagte, wenn nachgewiesen wird, 
dass öffentliche Belange mit dieser 
Windkraftanlage konfrontiert werden, wie z.B. 
Vogelzug, geschützte Tierarten, Biotope, 
Abstand zur nächsten Wohnbebauung, wird 
Herr Kunert sich dafür einsetzen, dass das 
Gebiet herausgenommen wird. Frau Dr. 
Molenda wollte nur noch einmal an diese 
Worte erinnern und bittet Herrn Kunert, dass 
er dann auch zu seinem Wort steht. 
Ergänzend sagte Frau Dr. Molenda, dass sie 
Landbesitzer in diesem Bereich ist und 
sicherlich von Windkraft sehr profitieren würde, 
aber sie ist nebenbei noch Arzt und Bürgern in 
Wiepke. Deshalb hat sie sich dafür stark 
gemacht, dass die Natur geschützt werden 
soll, denn sie möchte dort noch länger mit 
ihren Mitbewohnern leben.

Herr Kunert entgegnet, dass sie als 
Eigentümer die Entscheidung hat. Die Planung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft greift in 
die Rechte der Bürger ein. Wenn die 
Landbesitzer kein Windrad auf ihrem Land 
haben möchten, dann ist das die Entscheidung 
der Landbesitzer. Die Geschäftsstelle kann 
letztendlich nur regeln, dass, wenn es die 
Landbesitzer möchten, keine Windräder auf 
ihrem Land haben.

Kenntnisnahme neinD. u. K. Molenda

46 Arbeitskarten

415-7 Erörterungstermin Frau Dr. Molenda fragt an, ob nicht ein 
einziger Vorschlag zu Kartenänderung kam. 
Sie bittet um Erläuterung, wann eine 
Kartenänderung zustande kommt und warum 
nicht ein einziges mal eine Kartenänderung 
vorgeschlagen worden ist.

Herr Kunert: Kartenänderungen können erst 
geschrieben werden, wenn eine abschließende 
Entscheidung getroffen wurde, z.B. im Bereich 
Wiepke sind viele Einwendungen sowie 
Hinweise gekommen, dass bestimmte Belange 
diesem Windpark entgegenstehen. Im 
Abwägungsdokument  wurde geschrieben, 
dass das abschließend mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft wird. Die 
Geschäftsstelle ist nicht in der Lage, so eine 
fachliche Entscheidung zu treffen, da sie 
einfach nicht zuständig ist. Deshalb wurde 
vermerkt, dass die abschließende 
Entscheidung gemeinsam mit der 
Naturschutzbehörde getroffen wird. Wenn 
dann die Entscheidung getroffen werden 
muss, weil Naturschutzbelange entgegen 
stehen, diese Fläche wird nicht ausgewiesen, 
erst dann wird der Haken gemacht. Jetzt ist es 
noch nicht bekannt und es gibt noch keine 
Kartenänderung. 

Das Abwägungsprogramm wurde hinsichtlich 
der Kartenänderung verändert.

volle Berücksichtigung offenD. u. K. Molenda
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8 III. 5.4.6.4.
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415-1 Als Facharzt für Allgemeinmedizin in Estedt, 
Wiepke und den umliegenden Dörfern sowie 
als leitende Ärztin in der Rehabilitationsklinik 
Kalbe, Abteilung Onkologie, sowie als Bürger 
der Gemeinde Wiepke möchten wir folgende 
Einwände und Bedenken bezüglich des Baus 
einer Windkraftanlage zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst darlegen.

 1.Da die ausgeschriebene Region sich in einer 
Niederung befindet und die Hellberge die 
Ausbeute des sogenannten "Windertrages" 
negativ beeinflussen würden, müssen die 
Windkraftanlagen in einer Mindesthöhe von 
178 bis 189 m (einschließlich Rotatoren) 
errichtet werden, so die Argumente der bereits 
vor Ort agierenden Investoren der Firma WPD. 
Bestätigt wird dies auch von den Investoren 
der Firma UKA (Umweltgerechte 
Kraftanlagen). Standortentwicklung GmbH, 
Lohmen.
Da diese geplanten Anlagen eine bisher nicht 
gekannte Dimension erreichen würde, können 
die bisher vorgesehenen Abstandsregelungen 
von 1000 m zu den bebauten Wohnflächen in 
Wiepke  und Schenkenhorst nicht als 
ausreichend angesehen werden. Im 
Regionalplan lautet die Empfehlung, dass der 
Abstand mindestens dem 10-fachen der 
Anlagenhöhe entsprechen sollte. 
In wissenschaftlichen Studien, u.a. von Dr. 
Nina Pierpont, mit dem Titel "Wind Turbine 
Syndrome" wird Folgendes geschrieben: 
Eine wichtige Aussage ist dabei, dass je 
größer die Windkrafträder werden, desto 
größer müssen auch die Abstände sein. Aber 
die einfachste Antwort ist:  Der Abstand zu 
Wohnraum muss mindestens 2000 Meter 
betragen. In gebirgiger Umgebung  sollten die 
Abstände sogar mindestens 3200 Meter vom 
Wohnraum betragen. Dies sind nur MINIMALE 
Werte. In ländlichen Gebieten ist die 
Empfehlung so, dass man sogar noch größere 
Abstände definieren sollte, besonders wenn 
die Grundgeräusche sehr gering  sind.

 2.Die Bürger und Patienten der Gemeinden 
befürchten durch die Errichtung dieser 
überdimensionalen monströsen 
Windkraftanlagen erhebliche 
Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit und ihrer 
Wohlbefindens durch:

- einen regelmäßig an- und abschwellenden 
Heulton, der bei starker Windgeschwindigkeit 
lauter wird.
 - Ein ständig schlagendes Maschingeräusch, 

was entsteht, wenn die Flügel den Mast 
passieren. Dies wirkt sich insbesondere nachts 
störend auf die Anwohner aus.
- Den konstanten rhythmischen 

zu 1.) Die Regionalplanung darf laut 
höchstrichterlicher Rechtsprechung keine 
Festlegungen hinsichtlich der Höhe sowie der 
Bauweise von Windenergieanlagen treffen. 
Diese Regelungsbefugnis wird nur Gemeinden 
im Rahmen der Bauleitplanung eingeräumt.
Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
hatte in ihrem ersten Plankonzept eine 
dynamische Abstandsregelung im Hinblick auf 
die Größenentwicklung der 
Windenergieanlagen aufgenommen, die aber 
durch Urteil des OVG Magdeburg zum REP 
Altmark 2005 als indirekte Höhenbegrenzung 
und damit als Abwägungsmangel gerügt wurde.
Eine abschließende Bewertung der 
Auswirkungen der konkret geplanten Anlage 
ist erst im Genehmigungsverfahren möglich. 
Die Genehmigungspraxis fängt bei ca. 700 m 
Abstand zur Wohnbebauung an.
zu 2.)  Die Regionalplanung darf nicht Anlagen 
konkret planen, damit kann eine rechtmäßige 
Abschätzung der Auswirkungen einer 
Windkraftanlage auch nicht getroffen werden. 
Dieses ist nur im Genehmigungsverfahren 
möglich, da entsprechend dem jeweiligen 
Anlagenkonzept jede Anlage andere 
Auswirkungen haben kann.
Die aktuelle Rechtssprechung fordert zurzeit 
noch keine Langzeitstudien von den 
Investoren zu den gesundheitlichen 
Auswirkungen von Windkraftanlagen. Vielmehr 
sind zur Zeit die Einwender in der 
Beweispflicht.  
Dieses Problem wird auch durch die 
Regionalversammlung so gesehen, kann aber 
mit ihren Möglichkeiten nicht geändert werden, 
da es bundesgesetzliche Regelungen sind.
Zu 3.) Kulturlandschaften sind ein 
repräsentativer Teil der Lebenswelt 
gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 

teilweise 
Berücksichtigung

offenD. u. K. Molenda
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Schlagschatten und die Lichtreflexe der 
Rotatoren, denen man sich nicht entziehen 
kann.
- Außerdem ist bei der Höhe der 
Windkraftanagen von einer dauernden Rot 
leuchtenden rhythmischen Beflaggung 
auszugehen.
 -Besonders gravierend sind aber die 

gesundheitlichen Auswirkungen, die durch den 
Infraschall zu erwarten sind. Aus 
medizinischer Sicht ist eine dauerhafte 
Beschallung durch Infraschall für den 
Menschen schädlich (Robert - Koch - Institut 
im Bundesgesetzblatt 11/2007: Zitat 
"Probleme mit Tieffrequenten 
Schallimmissionen sind bekannt" durch 
Emissionen von Windkraftanlagen (die)  nah 
an Wohnbereichen aufgestellt sind.

Aus medizinischer Sicht können durch 
Infraschall folgende Veränderungen im 
menschlichen Köper auftreten:

 -Veränderung der Hirnströme
 -Herabsetzen der Atemfrequenz
 -Verminderung des Sauerstoffgehaltes im Blut
 -Erhöhung des Blutdrucks
 -Durchblutungsstörungen
 -Veränderung der nächtlichen 

Hormonausschüttung der Nebenniere.

Betroffene Menschen in mindestens 3-5 km 
Entfernung von Windparks berichteten über:
 -Ohrendruck
 -Dröhnen im Kopf und in den Ohren
 -Schwindel
 -Unsicherheits-- und Angstgefühle
 -Innere Unruhe- und Schlafstörungen
 -Kopfschmerzen
 -Blutdruckschwankungen
 -Herzkreislaufprobleme
 -Konzentrationsschwäche
 -Störungen der Merkfähigkeit
 -Müdigkeit
 -Depressionen

Von Psychologen des Psychologischen 
Instituts der Universität Halle wurde berichtet, 
dass insbesondere Menschen mit 
Vorerkrankungen (also ältere und multimorbide 
Menschen, die gerade in unserer Region 

es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Zu 4.) Die Bereiche, die ein besonders hohes 
Potenzial für die Tourismusentwicklung in der 
Altmark haben, wurden im Rahmen der 
Abstandskriterien als Tabuflächen festgelegt. 
So wurden auch insbesondere 5 km Radien 
zum Schutz der Kur- und Luftkurorte als Tabu- 
flächen ausgewiesen und die regional 
bedeutsamen Standorte für Kultur- und 
Denkmalpflege wurden mit 1000 m gepuffert.  
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit des 
Planes können wir nur objektive oder durch 
Rechtsprechung bestätigte Kriterien im 
Rahmen der Abwägung nutzen. Bei Nichtigkeit 
des Planes würde die generelle Privilegierung 
greifen.
Zu 5.) Hier verweise ich auf meine Aussagen 
zu drittens und auch auf den gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat. Die Regionalplanung hat 
nur die Möglichkeit, über ein rechtssicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtssicher sein, wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
Zu 6.) Die Aussagen werden mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde überprüft, 
sollten sich die Erkenntnisse bestätigen, 
gehen sie in die Abwägung zum zweiten 
Entwurf ein.
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wohnen), besonders von den Auswirkungen 
der Windkraftanlagen betroffen sind.

Bis zum heutigen Tag gibt es noch nicht eine 
einzige Langzeitstudie, die die angegebenen 
gesundheitlichen negativen Auswirkungen 
widerlegen kann. 

 3.Die Windkraftanlagen vernichten wegen ihrer 
monströsen Höhe, ihrer weitreichenden 
Sichtbarkeit und wegen der ständigen 
Bewegung ihrer Rotatoren mit entsprechender 
Lichtbeflaggung die Wohn- und Lebensqualität 
unseres kulturhistorisch gewachsenen 
Wohnraums und zerstören das Wohnumfeld 
der Menschen unserer Region. Die Bürger 
befürchten eine drastische Minderung des 
finanziellen Wertes ihrer Wohnhäuser und 
Grundstücke. Da durch den Bau der hohen 
Windkraftanlagen auch Fundamente von 
unvorstellbarem Ausmaß sowie Stabilisatoren 
im Erdreich errichtet werden müssen, kann es 
zur Absenkung des Grundwassers und zu 
somit erheblichen Veränderungen des 
Ökosystems mit erheblichen Einbußen im 
landwirtschaftlichen Bereich bis hin zur 
Verkarstung der gesamten Region komme.

 4.Das Regionale Entwicklungskonzept Altmark 
(REK) unterstützt im "Leitbild VII: Tourismus" 
die wachsende Bedeutung des Tourismus als 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region.

In den letzten Jahren haben die Bemühungen 
um eine Entwicklung des Tourismus in unserer 
Region erste Erfolge gezeigt. Es wurden Rad- 
und Wanderwege errichtet, die Straße der 
Romanik findet zunehmend Interesse. Die 
Orte Zichtau, Wiepke und Klein Engersen 
werden im Regionalplan als besonders schöne 
Orte ausgewiesen.
Die Kulturdenkmäler, wie z.B. die 
Wassermühle in Wiepke, sind zu 
Anziehungspunkten geworden. Kalbe/Milde ist 
seit einem Jahr Erholungsort geworden. 
Patienten zum Beispiel aus der MEDIAN Klinik 
Kalbe kommen gern wieder, weil die 
Landschaft und Natur hier so einmalig sind. 
Sie nutzen bevorzugt die Randwanderwege an 
der Milde bis Schenkenhorst und Wiepke. Mit 
dem Errichten von Windkrafträdern zwischen 
Wiepke und Schenkenhorst wird diese 
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Einmaligkeit der Natur zerstört. Letztendlich 
wird so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor unserer 
Region - der Tourismus - erheblich 
beeinträchtigt und in seiner Entwicklung 
behindert.

 5.Unverbaute Landschaften, wie wir sie Gott 
sei Dank noch in unserer Region vorfinden, 
sind nötig für die Erholung und 
Gesunderhaltung der Menschen. Aufgrund der 
überproportionalen Größe der geplanten 
Windkraftanlagen, der aufdringlichen visuellen 
Unruhe aufgrund der Wirkung als industrieller 
Fremdkörper würden diese Windkraftanlagen 
jede natürliche Raumgliederung und die 
Lebensqualität in unsere Region erheblich 
gemindert werden.

 6.Entwicklung der Flora und Fauna
Das Leitbild des Biotopverbundes ergibt sich in 
Anlehnung an § 2 Nr. 10 und Nr. 20 des 
NatSchG LSA:
„Die wildlebenden Tiere, die Pflanzen und ihre 
Lebensgemeinschaften sind als Teil des 
Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und 
historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen. Ihre Lebensräume einschließlich 
ihrer Rastplätze und Wanderwege sind zu 
erhalten, zu pflegen, zu entwickeln und 
erforderlichenfalls wiederherzustellen und zu 
verbinden.“
Der Bereich zwischen Wiepke und 
Schenkenhort gilt als eine „sehr 
schützenswerte Landschaft“ und hinsichtlich 
des Naturschutzes als ein besonders 
wertvoller Bereich. Die Fläche ist von 
Feuchtwiesen geprägt. Bei unseren 
regelmäßigen Radtouren und Spaziergängen 
konnten wir in den letzten Jahren eine 
Vielzahl  geschützter Vogelarten aus der 
sogenannten „Roten Liste“ sichten und auch 
dokumentieren. Die Fläche dient nachweislich 
als Nahrungsgebiet und Rastplatz der 
Zugvögel. In diesem Jahr konnten hunderte 
von Kranichen über Wochen beobachtet 
werden. Brachvögel haben dort ihren 
Lebensraum und Brutplatz. Außerdem haben 
die Weißstörche von Wiepke und 
Schenkenhorst dort ihren Lebensraum und 
ihre Nahrungsquellen. Rotmilane, die zu den 
am höchsten geschützten Vogelarten in 
Deutschland gehören, haben in dem Bereich 
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ihre Brutplätze und ihr Jagdrevier.

Windkraftanlagen stellen nachweislich eine 
tödliche Gefahr für diese höchst geschützte 
Vogelart dar.
Allein aus diesen naturschutzrechtlichen 
Gründen ist eine Genehmigung von 
Windkraftanlagen in diesem Gebiet strikt 
abzulehnen. 

Außerdem möchten wir mit Nachdruck als 
Ärzte auf die gesundheitlichen Gefahren von 
Windkraftanlagen hinweisen, die zu dicht an 
Wohnsiedlungen gebaut werden. Aus 
medizinischer Sicht ist es ebenfalls dringend 
erforderlich, Gebiete, die der Erholung und 
Entspannung der Menschen dienen, zu 
erhalten, um kranken Menschen (z.B. aus der 
Rehabilitationsklinik Kalbe/Milde) die 
Möglichkeit der Genesung zu gewähren sowie 
die Gesundheit der Menschen in unserer 
Region zu schützen.

415-2 Erörterung  1.Die Hansestadt Salzwedel (Satz 130, Seite 
9) äußert auch erhebliche Bedenken bezüglich 
der bisher bestehenden Abstandsregelungen. 
„Der Abstand zu Wohngebieten sollte das 
Zehnfache der Anlagenhöhe betragen.
Neueinführung eines Abstandes von 
mindestens 1500 m zu Wohngebieten wird als 
sinnvoll erachtet“ 
Ich verweise auf die beiliegende Kopie der 
Originalschrift „Wind Turbine Syndrom“.
Darin sollte ein Abstand von Windkrafträdern 
von mindestens 2000 m zu Wohnräumen 
eingehalten werden.

Die Abstände zur Wohnbebauung sind 
entsprechend der derzeitigen Situation der 
Rechtsprechung und des durchschnittlichen 
technischen Standards im Rahmen der 
Genehmigungsplanung festgelegt. Eine 
konkrete Bewertung des Einzelfalls ist nicht 
möglich, da nicht Anlagen konkret geplant 
werden darf.
Würden andere größere Abstände gewählt 
werden, wäre der Plan nicht Gerichtsfest und 
die generelle Privilegierung würde greifen.

keine Berücksichtigung neinD. u. K. Molenda

415-3 Erörterung  2.Die EG Gardelegen (Satz 159-1, Seite 13) 
stützt sich in ihren Argumenten auf die 
vorlegende fachliche Stellungnahme zum 
geplanten Windvorranggebiet Wiepke. Aus 
Sicht der Schutzgüter Avifauna, Fledermäuse 
und des Landschaftsbilder ist das 
Vorranggebiet Wiepke abzulehnen.

Die Stellungnahme der Einheitsgemeinde 
Gardelegen wird zusammen mit der 
zuständigen Fachbehörde geprüft und die 
rechtssicheren Erkenntnisse werden in den 
zweiten Entwurf übernommen.

Entscheidung noch 
offen

offenD. u. K. Molenda
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415-4 Erörterung  3.Die Argumente des Altmarkkreises 
Salzwedel (Satz 4/18, Seite 162 und 163) 
erbringen hieb- und stichfeste Argumente 
gegen die Errichtung eines Windparks 
zwischen Wiepke und Schenkenhorst. „Das 
geplante Vorranggebiet ist mit einer Größe von 
ca. 62 ha dargestellt und liegt in einem durch 
hochwertige Grünlandstruktur geprägten 
Niederungsbereich. Zwei Restriktionen  in 
Form von hochwertigen Landschaftsbild und 
ökologischer Biotopverbundslage befinden 
sich innerhalb der Fläche. Der als 
hochwertiges Landschaftsbild kartierte Bereich 
überdeckt ca. 35,8 ha der Fläche des 
Vorranggebietes. Eine Ausweisung eines 
solchen Bereiches wurde bei anderen 
Vorranggebieten nur in Verbindung 
gemeindlicher Planung vorgenommen, die an 
dieser Stelle nicht vorhanden ist. Allein aus 
diesem Grunde hätte dieses Gebiet niemals 
als Vorranggebiet ausgewiesen werden dürfen!

Die aufgeführten Argumente führen zum Fazit:
„Aus naturschutzfachlicher Sicht kann einer 
Ausweisung des o.g. Gebietes somit nicht 
zugestimmt werden!“

Die Stellungnahme  wird zusammen mit der 
zuständigen Fachbehörde geprüft und die 
rechtssicheren Erkenntnisse werden in den 
zweiten Entwurf übernommen.

Entscheidung noch 
offen

offenD. u. K. Molenda
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415-5 Erörterung  4.Argumente des Landesamtes für 
Umweltschutz (LAU Sachsen-Anhalt, Satz Nr. 
38.3, Seite 336-339, Anregung 14 Wiepke):
„ Das Vorranggebiet liegt mitten in der 
regionalen Verbundeinheit SAW 2.2.18 
(Zichtau, Bäke und Heugraben) als wichtige 
Verbindungsachse zwischen Drömling und 
Mildeniederung und trägt damit 
biotopverbundzerschneidenden Charakter.
Die Bestandsaufnahme im Umweltbericht 
Seite 35 ist fehlerhaft. In ca. 1 km Entfernung 
befindet sich das FFH- Gebiet 0016LSA 
(Secantsgraben, Milde und Biesen, welches 
hier in der Ausweisung von linienhaften 
Elementen (Gaben etc.) besteht und 
entsprechend zu beachten ist. Bisher findet 
sich keine WEA im Gebiet. Die Begründung 
zur Ausweisung als Vorranggebiet, 
insbesondere die Aussage zur Avifauna in 
diesem Bereich, ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht unzureichend und nicht nachvollziehbar!
Das Gebiet befindet sich in einem 
Niederungsgebiet, welches die zwei 
Teilflächen des EU SPA Milde-Niederung  
(Altmark) unmittelbar miteinander  verbindet 
und wo mindestens während der Zugzeiten 
erhöhte Zahlen von Zug- bzw. Rastvögeln 
auftreten. Aus sicheren Quellen ist bekannt, 
dass im Frühjahr (März 2010) hunderte von 
Kranichen, Goldregenpfeifern (beide Anh. IEU-
VSRL) und Kiebitzen im geplanten 
Vorranggebiet anzutreffen waren.

Die aufgeführten Argumente zeigten uns, dass 
unsere Einwände mehr als begründet waren.
Offensichtlich sind bei der Ausweisung des 
Vorranggebietes  schwerwiegende Fehler 
gemacht worden! Dass unsere Argumente 
nicht nur regional eine Bedeutung haben, zeigt 
uns eine Nachricht der deutschen 
Presseagentur vom 05.05.2010, Überschrift: 
„Landtag will besseren Schutz des Rotmilans“. 
Magdeburg- Der Landtag hat sich für einen 
besseren Schutz des Rotmilans in Sachsen-
Anhalt ausgesprochen und bei der 
Landesregierung entsprechende Schritte 
angemahnt. Die Population des seltensten 
Greifvogels müsse stabilisiert werden, hieß es 
am Mittwoch nach einer Sitzung des 
Umweltausschusses in Magdeburg.
„Der Rotmilan ist eine für Sachsen-Anhalt so 
bedeutsame Art, dass er der Wappenvogel 

Die Flächen werden entsprechend den 
Anregungen überprüft. Die Festlegung mit den 
Bodenpunktzahlen ist ein planerisches 
Element, welches dazu dient, die Räume zu 
finden, die die wenigsten Konflikte mit den 
Windkraftanlagen haben.  Es besteht im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
losgelöst vom Regionalplan, kein Anspruch auf 
diesen Wert.
Die Windparks, die schon länger bestehen und 
auf Basis der Vorgängerplanungen errichtet 
wurden, wurden nicht mit diesem Kriterium 
ausgewählt, da es erst mit dem sachlichen 
Teilplan "Wind" in den Kriterienkatalog zur 
Ermittlung von Suchräumen zur Nutzung der 
Windenergie aufgenommen wurde. 
Die Festlegung, dass bei Rückbau der 
Windenergieanlagen der ursprüngliche 
Bodenzustand wieder hergestellt wird, ist nur 
innerhalb der Auflagen eines 
Genehmigungsverfahrens möglich.

Entscheidung noch 
offen

offenD. u. K. Molenda
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des Landes sein könnte!“, sagt der 
umweltpolitische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Ralf Bergmann. Daher trage 
das Land eine besondere Verantwortung für 
seinen Schutz.

415-6 Erörterung Sie können sich sicher noch an die 
Versammlung der Bürger in Wiepke und 
Schenkenhorst im Februar 2010 erinnern. Sie 
haben gesagt: „Verhindern können wir diese 
Anlage nur, wenn öffentliche Belange dagegen 
sprechen würden und das seien Fragen wie 
Vogelzug, geschützte Tierarten, Biotope, 
Abstand zu nächsten Wohnbebauungen…“
Wir hoffen sehr, dass sie nun nach Vorliegen 
der zweifelfreien Argumente (Fachliche 
Stellungnahme zum geplanten 
Windvorranggebiet Wiepke hinsichtlich 
möglicher Konflikte Avifauna, Fledermäuse 
und Landschaftsbild vom 18.05.2010) auch zu 
Ihrem Wort stehen. Bedenken Sie bei Ihrer 
Entscheidung, dass Investoren kommen und 
gehen.
Wir als Ärzte und die Einwohner der Region 
Wiepke, Schenkenhorst, Engersen und Estedt 
werden hier bleiben und uns mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln für den Schutz 
der Gesundheit der hier lebenden Menschen, 
den Erhalt unseres Landschaftsbildes und der 
schützenswerten Tierwelt einsetzen.

Die eingereichten Erkenntnisse  werden 
zusammen mit der zuständigen Fachbehörde 
geprüft und die rechtssicheren Erkenntnisse 
werden in den zweiten Entwurf übernommen.

Entscheidung noch 
offen

offenD. u. K. Molenda

25.11.2010 te 309 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (416)     Monkowski, Norman

8 III. 5.4.6.4.

416-1  Vorranggebiet XXI Hüselitz Die visuelle und akustische Belästigung nicht 
zumutbar.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.

teilweise 
Berücksichtigung

offenN. Monkowski
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TÖB: (417)     Mortok, Thomas

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

417-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in den 
Entwurf des REP Altmark

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.

Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuern sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Kenntnisnahme offenTh. Mortok
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TÖB: (418)     naturwind gmbh

8 III. 5.4.6.4.
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418-1 Die Ausweisung des Vorranggebietes XVIII 
Erxleben beinhaltet die Erweiterung des
vorhandenen Windparkes Düsedau in die 
Gemarkung Erxleben (nach Westen) und
in die Gemarkung Walsleben/Goldbeck (nach 
Osten).
Wir schlagen vor, das in der Gemarkung 
Walsleben und Goldbeck befindliche 
Vorranggebiet
zu erweitern. (Anlage 2)

Wir planen Windenergieanlagen (WEA) in der 
Gemarkung Walsleben und Goldbeck.
Das Gebiet weist im Entwurf des REP Altmark 
eine Fläche von ca. 363 ha auf. Wir
beabsichtigen, in den Grenzen des 
Windeignungsgebiets einen Windpark mit 4-8
WEA zu errichten und zu betreiben. Zu diesem 
Zweck haben wir bereits in erheblichem
Umfang Planungsleistungen erbracht und 
Gutachten beauftragt.
Das Projekt hat einen positiven Einfluss auf 
den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt. Die
Anlagen werden durch heimische Arbeitskräfte 
hergestellt und gewartet. Während
der Investitionsphase werden Baufirmen aus 
Sachsen-Anhalt beauftragt. Durch die
Erweiterung des Windparks werden die 
landwirtschaftlichen Betriebe und die 
Kommunen gestärkt.
Das Vorranggebiet in der Gemarkung 
Walsleben wird im Norden durch die 
Eisenbahnstrecke
Stendal-Osterburg begrenzt. Die Grenze des 
VR-Gebietes ist bis zu einem
Abstand von 1 km in Richtung Möllendorf und 
Petersmark erweiterbar. Das
Vorranggebiet wird so besser ausgenutzt und 
die im Gebiet zwischen Petersmark
und Möllendorf stehende Einzelanlage wird in 
den Windpark eingegliedert, so dass
sich das Landschaftsbild nicht wesentlich 
verschlechtert.
Die Ausformung des Vorranggebietes in 
Richtung Möllendorf und Petersmark (Anlage
2) ist fachlich sinnvoll und wird von uns hiermit 
vorgeschlagen.
Die betroffenen Ackerflächen befinden sich 
außerhalb des Landschaftsschutzgebietes,
das LSG Altmärkische Wische ist einstweilig 
sichergestellt, befindet sich nördlich der 
Landstraße Düsedau-Walsleben (nördlich der 
Bahnstrecke
nach Osterburg) und berührt den Windpark 
nicht.
- In der näheren Umgebung befinden sich 
keine Naturschutzgebiete.
- Die Beeinträchtigung der Anwohner durch 
Schall und Schattenwurf wird durch
den vorgeschriebenen Abstand von mind. 1 
km zur nächstliegenden Wohnbebauung
in Möllendorf und Petersmark nur gering 
ausfallen. Der Abstand zur

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen, 
dann geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offennaturwind gmb
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Wohnbebauung Walsleben beträgt 1,5 km. Die 
gesetzlich vorgeschriebenen
Schallgrenzwerte und die Grenzwerte für den 
Schattenwurf werden eingehalten.
Die Nachtbefeuerung von WEA kann zukünftig 
bei guten Sichtverhältnissen
bis zu 90% reduziert werden.
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418-2 Unser Unternehmen, die naturwind GmbH aus 
Schwerin möchte zur Ergänzung des
REP Altmark 2005 Stellung nehmen. Hiermit 
beantragen wir die Aufnahme einer
Windeignungsfläche südöstlich von Storbeck 
in der Gemarkung Storbeck Regionalplan
Altmark. (Anlage 1)

1. Planungsabsichten zur Ausweisung einer 
Windeignungsfläche bei Storbeck
Wir planen und projektieren 
Windenergieanlagen (WEA) in der Gemarkung 
Storbeck.
Das Gebiet weist eine Fläche von ca. 71 ha 
auf. Wir beabsichtigen, in den Grenzen
dieser Windeignungsfläche einen Windpark 
mit 7-8 WEA zu errichten und zu betreiben.
Zu diesem Zweck haben wir bereits in 
erheblichem Umfang Planungsleistungen
erbracht und Gutachten beauftragt.
Das Projekt hat einen positiven Einfluss auf 
den Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt. Die
Anlagen werden durch heimische Arbeitskräfte 
hergestellt und gewartet. Während
der Investitionsphase werden Baufirmen aus 
Sachsen-Anhalt beauftragt. Durch die
Erweiterung des Windparks werden die 
landwirtschaftlichen Betriebe und die 
Kommunen gestärkt.
2. Ausformung der Windeignungsfläche
Das Windgebiet in der Gemarkung Storbeck 
wird im Norden, Westen und Südosten
durch einen Abstand von 200 m zu 
Waldflächen begrenzt. Im Südwesten wird das
Gebiet durch einen Abstand von 1 km zu der 
Siedlung Klein Ballerstedt begrenzt. Die
Planung des Windparks Storbeck befindet sich 
unmittelbar an der westlichen Seite
der geplanten Autobahn 14 Trasse. Die A 14 
führt entsprechend der Straßenplanung
ca. 2 km östlich an Storbeck vorbei. Durch den 
Bau der Autobahn werden das Landschaftsbild
und der Naturraum stark verändert, außerdem 
wird die Lärmbelastung
verstärkt. Durch diese Vorbelastung ist es 
sinnvoll, Vorranggebiete für 
Windenergienutzung
in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen 
auszuweisen. Die konkrete Lage des
Windparks ist mit dem Landesbetrieb Bau 
Sachsen-Anhalt, Niederlassung Süd in Halle
abgestimmt (Anlage3). Die Ausformung der 
Windeignungsfläche (Anlage 2) ist
fachlich sinnvoll und wird von uns hiermit 
vorgeschlagen.
3. Schall- und Schattenimmissionen
Die Beeinträchtigung der Anwohner durch 
Schall und Schattenwurf wird durch
den vorgeschriebenen Abstand von mind. 1 
km zur nächstliegenden Wohnbebauung

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen, 
dann geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offennaturwind gmb
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in Klein Ballerstedt und Storbeck nur gering 
ausfallen. Die gesetzlich vorgeschriebenen
Schallgrenzwerte und die Grenzwerte für den 
Schattenwurf werden eingehalten.
Die Nachtbefeuerung von WEA kann zukünftig 
bei guten Sichtverhältnissen
bis zu 90% reduziert werden.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir 
bereits durch die Planung und Begutachtung
der Flächen im Eignungsgebiet massive 
Aufwendungen getätigt haben. Wir würden
uns freuen, wenn unserem Vorschlag für die 
Ausweisung einer Windeignungsfläche bei
Storbeck in den Entwurf des REP Altmark 
Teilplan "Wind" stattgegeben wird.

418-3 Unser Unternehmen, die naturwind GmbH aus 
Schwerin möchte zur Ergänzung des
REP Altmark 2005 Stellung nehmen. 
Die Ausweisung des Vorranggebietes XV 
Fischbeck beinhaltet die Erweiterung des 
vorhandenen Windparks Fischbeck in 
Richtung Westen. Wir schlagen vor, das in der 
Gemarkung Fischbeck befindliche 
Vorranggebiet zu erweitern (Anlage 2).

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen, 
dann geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offennaturwind gmb
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TÖB: (419)     Neiß

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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419-2 Erörterungstermin Frau Neiß, Gemeinde Lüderitz: Es betrifft den 
Windpark XXI. Sie ist absolut davon betroffen. 
Es ist ihr als Privatperson absolut 
unverständlich, wie eine Region einen so 
überdimensionalen Windpark bekommen soll. 
Die Bewohner sind nicht gegen Windenergie. 
Es stehen überall Windparks, aber es sind in 
der Regel nicht mehr als 20 oder 30 Anlagen.  
Schon das ist von der Optik her 
gewöhnungsbedürftig, aber sicherlich nicht 
vermeidbar in Hinsicht dessen, dass alle die 
Energie von woanders her brauchen, aber 
dieser ganze Plan, was die Nr. XXI angeht, ist 
absolut nicht akzeptabel. Sie ist froh, das es 
die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
gibt, dass sich jemand damit beschäftigt, wo 
welche Gebiete ausgewiesen werden. Wenn 
man die ganzen Stellungnahmen liest in den 
400 Seiten von den Energiefirmen, mit welcher 
Arroganz sie schreiben, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft eine Verhinderung sein 
soll, kann man einfach nur mit Unverständnis 
reagieren. Es ist arrogant, überheblich. Es wird 
in keiner Weise berücksichtigt, was mit den 
Menschen in dieser Region passiert. Es 
werden Störche rausgesucht, die ganze Natur 
ist wichtiger als der Mensch vor Ort, das ist 
unverständlich. Die Anwohner haben alles 
über Jahre aufgebaut, Häuser gebaut. Dann 
soll das plötzlich alles mit so einem 
überdimensionalen Windpark mit über 100 
Windrädern  zunichte gemacht werden. Das 
kann man einfach nicht nachvollziehen. Als 
Privatperson ist man nicht unbedingt mit 
eingebunden, dass es zu irgendwelchen 
Entscheidungen kommt. Der Anwalt hat sicher 
ganz andere Informationszuträger als die 
Privatpersonen. Frau Neiß ist froh, dass sie 
die Unterlagen zugeschickt bekommen hat. 
Dadurch hat man überhaupt erst eine 
Vorstellung, was auf einen zukommt. Es ist 
damals wie ein Gottesgeschenk gewesen, 
dass dieser Flughafen nicht gekommen ist. Es 
ist einfach eine schöne Tourismusgegend, 
auch wenn sie dünn besiedelt ist, aber mit 
welchem Recht soll dort so ein Windpark 
hingesetzt werden? Wir haben nichts gegen 
Windenergie, aber es wird nie davon 
gesprochen, dass man Sonnenenergie mit 
einbringen kann. 
Man pflastert mal die Häuser voll. Aber solche 
Alternativen werden überhaupt nicht 

Herr Kunert spricht auch für Alternativen. Es 
gibt 60 Biogasanlagen in der Altmark. Es 
befindet sich das größte Biomassekraftwerk 
von Europa in der Altmark. Hier gibt es fast 
400 Windenergieanlagen. Die Altmark erzeugt 
schon mehr Strom als sie selber verbraucht. 
Die Regionale Planungsgemeinschaft hat den 
Auftrag, die Nutzung der Windenergie zu 
regeln. Man muss sich natürlich auch daran 
halten, was durch Gesetze und 
Rechtssprechung vorgesehen ist. Man kann 
nicht willkürlich festlegen wo und wie groß die 
Gebiete sind. Es muss ein planerisches 
Konzept geben. Es gibt sehr unterschiedliche 
Interessenlagen. Diejenigen, die 
Windenergieanlagen projektieren, planen und 
damit Geld verdienen oder die Eigentümer 
sind meistens für die Windenergie, weil sie 
einen Vorteil haben. Auf der anderen Seite 
Menschen, die belästigt sind, ein Haus 
aufgebaut haben, das Haus ist nichts mehr 
wert, weil ein riesiger Windpark aufgebaut 
wurde. Da muss die Regionale 
Planungsgemeinschaft versuchen, einen Weg 
zu finden, um diese Interessen miteinander 
abzugleichen, deshalb das Plankonzept. Die 
Geschäftsstelle wird es auch nicht jedem recht 
machen können, aber sie versucht, 
entsprechend der Daten und Fakten, die 
existieren, optimal  zu agieren. Im Bereich der 
Umweltdaten ist die Regionale 
Planungsgemeinschaft zurzeit nicht so gut 
aufgestellt. Die Landschaftsrahmenpläne der 
Landkreise sind schon so alt, dass man sie als 
Datengrundlage nicht mehr heranziehen kann. 
Die Geschäftsstelle versucht, einen Datenpool 
zu erarbeiten, der befähigt, eine 
ermessensfehlerfreie Entscheidung zu treffen. 
Deshalb dienen diese Erörterungstermine 
dazu, dass, wenn Festlegungen getroffen 
wurden, man sich nochmals dazu äußern 
kann, auch als Privatperson. Es ist schön, 
dass sich so viele Privatpersonen beteiligt 
haben für Windparks, gegen Windparks, damit 
die Geschäftsstelle die Erkenntnisse sammeln 
und dementsprechend bewerten kann. Sehr 
viel Erkenntniszuwachs gab es durch den 
Bereich Wiepke, wo auch Naturschutzdaten 
dazugekommen sind, die vorher nicht bekannt 
waren.

Kenntnisnahme neinNeiß
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aufgeführt. Das ist absolut unverständlich.
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8 III. 5.4.6.4.
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419-1 Widerspruch gegen den geplanten Windpark 
Hüselitz.

 -Optische und akustische  Belästigung durch 
A14 und B 189 stößt bereits an zumutbare 
Grenzen
 -Unsere Landschaft wird für Jahrzehnte 

verschandelt - deutliche Minderung des 
Wohlbefindens und der Lebensqualität für uns 
und unsere Kinder
 -Zudem ist dieser Windpark mit 117 

Windrädern völlig überdimensional
 -Sollte es den Betreibern wirklich um 

regenerative Energien gehen, dann gibt es 
auch Alternativen z.B. durch Sonnenenergie
 -Weiterhin ist bekannt, dass die Erstellung und 

Betreibung solcher Anlagen mehr an Energie 
benötigt als diese jemals erzeugen können
 -Das Zusammenspiel von Landespolitik und 

Energiewirtschaft scheint doch wieder einmal 
sehr fragwürdig, aber es gibt einen der dafür 
zahlt, der Verbraucher vor Ort mit erhöhten 
Stromkosten.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere, wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
vom konkreten Anlagentyp ist.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzugreifen. Sollte das Konzept 

Entscheidung noch 
offen

neinNeiß

25.11.2010 te 321 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
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TÖB: (420)     Ortschaftsrat der Gemende Schenkenhorst

8 III. 5.4.6.4.
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420-1 Der Ortschaftsrat von Schenkenhorst legt bei 
der Ausweisung des Vorranggebietes für 
Windenergieanlagen Nr. XIV im Bereich 
Wiepke- Schenkenhorst Widerspruch ein.

Der Ortschaftsrat von Schenkenhorst legt bei 
der Ausweisung des Vorranggebietes für 
Windenergieanlagen Nr. XIV im Bereich 
Wiepke- Schenkenhorst Widerspruch ein. Bei 
der Aufstellung dieses oben genannten 
Gebietes wurden bei der Bewertung und 
Abwägung erhebliche Fehler begangen. Die 
Belange des Naturschutzes wurden in keinster 
Weise berücksichtigt! Die Grünlandfläche 
zwischen Milde, Secantsgraben, Heideberge 
und Hellberge im Bereich der Orte 
Schenkenhorst, Wiepke und Estedt sind von 
Bachläufen und Gräben durchzogen und 
bilden Nahrungs- , Rückzugs – und 
Rastgebiete vieler geschützter Vögel wie 
Rotmilan, Sperber, Weißstörche, Kiebitze, 
Korn- , Wiesen- und Rohrweihe, unzählige 
Kraniche und viele andere Vogelarten. Siehe 
Anlage „Brutvogelkartierung“ von Herrn Wolf- 
Dietrich Hoebel vom Ornithologenverband 
Sachsen - Anhalt Arbeitsgruppe Avifaunistik, 
Aufzeichnungen von Herrn Michael Arens über 
den Weißstorch in unserer Region sowie 
eigene Aufzeichnungen und 
Bilddokumentationen von Bürgern aus den 
betroffenen Gemeinden.
Neben diesen vielen naturschutzfachlichen 
Versagungsgründen wird durch den Bau dieser 
gigantischen Windkraftanlagen das 
hochwertige Landschaftsbild unwiderruflich 
zerstört. Die Zerstörung des Landschaftsbildes 
hat zur Folge, dass noch mehr Einwohner 
dieser Region den Rücken kehren und 
wegziehen. Durch den Bau dieser 
angedachten Windkraftanlagen kommt es zu 
einer kalten Enteignung, da die Grundstücke 
nachweislich an Wert verlieren, wenn in 
unmittelbarer Umgebung Windkraftanlagen 
gebaut bzw. betrieben werden. Der 
Ortschaftsrat geht davon aus, dass durch die 
Windkraftanlagen der in der TA-Lärm 
angegebene Höchstwert deutlich überschritten 
wird. Unser Ort ist ein reines Wohngebiet, 
lediglich eine Stallanlage am Dorfrand kann 
nicht als Mischgebiet die Grundlage bilden, 
somit darf der Immissionswert nachts nur 40 
dB(A) betragen. Windkraftanlagen laufen 
jedoch ohne Unterbrechung und somit sind 
unsere Bürger 365 Tage im Jahr dem Lärm 
ausgesetzt. Im Rahmen der weiteren 
Abwägungen und Genehmigungen sind 
gutachterliche Stellungnahmen zur 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzugreifen. Sollte das Konzept 

teilweise 
Berücksichtigung

offenOR 
Schenkenhorst
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Lärmbelästigung unserer Bürger durch 
unabhängige Gutachter zwingend erforderlich.

 1.Biotopverbundplanung: das VRG befindet 
sich vollständig in einem Gebiet der Planung 
von Biotopverbundsystemen des Landes 
Sachsen-Anhalt

 2.hochwertiges Landschaftsbild: eine Fläche 
von ca. 36,00 ha befindet in einem kartierten 
Bereich als hochwertiges Landschaftsbild

Der Ortschaftsrat  der Gemeinde 
Schenkenhorst stellt klar, dass bei der 
Erstellung des Regionalplanes erhebliche 
Abwägungsfehler bei der Vorlage zum 
Beschluss gemacht wurden. Das zeigt auch 
ganz eindeutig der Bericht der „Stadt und 
Land“ Planungsgesellschaft mbH, die im 
Auftrag der Stadt Gardelegen dieses Gebiet 
untersucht hat  (Der Bericht müsste Ihnen 
vorliegen).
Wir fordern Sie hiermit auf, die Ausweisung als 
Vorranggebiet Wind unter Berücksichtigung 
der in diesem Bereich lebenden Menschen 
und Tiere zu streichen.

nicht rechtssicher sein, wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
Die naturschutzrechtlichen Belange werden 
gemeinsam mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und, sollten diese sich bestätigen, 
werden sie in der Abwägung zum zweiten 
Entwurf berücksichtigt.
Die Regionalplanung darf keine Anlagenhöhen 
und auch keine Anlagentypen festlegen, damit 
kann eine abschließende Bewertung der 
Immissionen bzw. das Einholen 
gutachterlicher Stellungnahmen erst auf der 
Ebene des Genehmigungsverfahrens erfolgen.
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420-2 Erörterung Der Ortschaftsrat von Schenkenhorst hat mit 
Schreiben vom 28.04.2010 Widerspruch 
gegen den geplanten Windpark  XIV Wiepke 
eingelegt. Bei der Durcharbeitung der uns am 
13.08.2010 übergebenen Unterlagen (keine 
Systematik in der Gliederung, sehr 
unübersichtlich) finden wir unsere Bedenken 
und Fakten gegen das Windvorranggebiet 
teilweise berücksichtig. Wir sind genau wie 
das Landesamt für Umweltschutz Sachen-
Anhalt der Meinung (siehe Seite 332, TÖB 
(58)) dass für die Abwägung ein detailierter 
Umweltbericht fehlt. Wir sind auch der 
Meinung wie das LAU Sachsen-Anhalt, dass 
schützenswerte Arten nicht nur im 
Schutzgebieten sondern auch, wie es der 
Untersuchungsbericht der Stadt Gardelegen 
eindeutig zeigt, im geplanten Gebiet XIV in 
Größenordnung vorkommen. Unzureichend 
berücksichtigt wurde die Stellungnahme des 
NABU e.V. (Seite 386, TÖB 83). Alle 
sachlichen und kompetenten Stellungnahmen 
zeigen in ihrem  Schluss, dass das durch die 
REP ausgewiesene Gebiet XIV Wiepke nie als 
Windvorranggebiet hätte aufgestellt werden 
dürfen. Die Stellungnahme der möglichen 
Betreiber (Seite 286, TÖB 447-2) können wir 
nicht nachvollziehen, da sie ohne Kenntnis der 
wirklichen Gegebenheiten für diesen Windpark 
in einem Tal, im Schatten der Hellberge 
plädieren. Hier geht es in erster Linie nicht um 
die Energieerzeugung sondern um die 
Abschöpfung von Fördermitteln.
Der Ortschaftsrat ist nach Sichtung aller uns 
zugestellten Unterlagen nach wie vor der 
Meinung, dass das Gebiet XIV Wiepke als 
Vorranggebiet zu streichen ist.
Die möglichen sieben Windenergieanlagen 
lassen sich leicht an anderen 
naturverträglichen Standorten unterbringen. 
Abschließend möchten wir die REP noch 
darauf hinweisen, dass im Zuge der 110 kV 
Bahntrassen ein Gutachten erstellt wurde, in 
dem über Jahre dieser Bereich beobachtet 
worden ist und mit Sicherheit die Artenvielfalt 
dieses Niederungsgebietes aufgezeichnet 
wurde.

Die eingereichten Erkenntnisse  werden 
zusammen mit der zuständigen Fachbehörde 
geprüft und die rechtssicheren Erkenntnisse 
werden in den zweiten Entwurf übernommen.

Entscheidung noch 
offen

offenOR 
Schenkenhorst
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TÖB: (421)     Otte, Bruno

8 III. 5.4.6.4.

421-1 Ich möchte Sie daher auffordern, ihrer 
Verantwortung gegenüber der Umwelt und des 
Artenschutzes gerecht zu werden und den 
geplanten Bau dieser Windkraftanlagen zu 
stoppen, um den Bestand dieser unter 
Naturschutz stehenden Tiere nicht weiter zu 
gefährden.

Ich bin Jäger der Jagdgemeinschaft Estedt, 
Mitglied im Landesjagdverband Sachsen-
Anhalt und des Naturschutzbundes Sachsen - 
Anhalt.
Der Naturschutz hat bei uns eine hohe 
Priorität, denn Jäger sind vor allem auch 
Heger.
In meinem Jagdrevier wurden vor etlichen 
Jahren Fledermauskästen angebracht. Dieser 
werden von mir regelmäßig auf Schäden 
kontrolliert und gereinigt. Bei diesen 
Inspektionen habe ich über Jahre hinweg 
einen ständigen Bezug und eine stetig 
wachsende Anzahl von Fledermäusen 
festgestellt.
Leider wurde dieser Bestand in diesem Jahr 
durch den langen und kalten Winter dezimiert.
Meine Befürchtungen sind daher sehr groß, 
dass durch den Aufbau der geplanten 
Windkraftanlagen zwischen Schenkenhorst 
und Wiepke der Bestand noch weiter 
gemindert wird, denn dieser Windpark grenzt 
unmittelbar an mein Jagdgebiet. Diese 
Befürchtungen rechtfertigen sich auch aus 
Untersuchungen des NABU, die bereits viele 
sogenannte „Schlagopfer“ gefunden haben.

Die naturschutzrechtlichen Belange werden 
gemeinsam mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und sollten diese sich bestätigen ,  
werden sie in der Abwägung zum zweiten 
Entwurf berücksichtigt.

Entscheidung noch 
offen

offenOtte, Bruno
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TÖB: (422)     PROKON

8 III. 5.4.6.4.
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422-1 Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
(Vorranggebiet III)
Das im Entwurf der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ als 
Fleetmark (Vorranggebiet III) bezeichnete 
Vorranggebiet befindet 
sich nördlich der Gemeinde Fleetmark. In 
diesem Vorranggebiet betreiben wir bereits 
insgesamt 11 Windenergieanlagen in unserem 
Windpark „Fleetmark“.

Wir sind sehr daran interessiert, im Bereich 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark weitere, raumbedeutsame 
Windenergieanlagenstandorte zu realisieren. 
Anhand der für die Ausweisung von 
Vorranggebieten geltenden Kriterien, die auch 
Grundlage des oben genannten Entwurfs der 
Ergänzung de Regionalen Entwicklungsplanes 
Altmark (REP Altmark) 2005 um den 
sachlichen Teilplan „Wind“ gewesen sind, 
haben wir den Bereich der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark hinsichtlich 
geeigneter Flächen für die 
Windenergienutzung untersucht. Ein insoweit 
aus unserer Sicht  besonders geeigneter 
Standort für die Windenergienutzung befindet 
sich nordöstlich der Ortschaft  Fleetmark und 
grenzt dort unmittelbar an den nördlichen 
Bereich des Vorranggebietes Fleetmark 
(Vorranggebiet III) an. Dieser Standort, den wir 
nachfolgend auch als Erweiterung Fleetmark II 
bezeichnen wollen, ist in dem als Anlage 1 
beigefügten Lageplan grafisch dargestellt. 
Darüber hinaus ist in Anlage 1 auch das 
Vorranggebiet Fleetmark (Vorranggebiet III) 
grafisch dargestellt.
Antrag
Wir beantragen, das in der Anlage 1 grafisch 
dargestellte, von uns als Erweiterung 
Fleetmark II bezeichnete Gebiet nordöstlich 
von Fleetmark in der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ als Erweiterung des Vorranggebietes 
Fleetmark (Vorranggebiet III) auszuweisen.

I.
Die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung hat das Ziel 
formuliert, den Anteil Erneuerbarer Energien 
an der Stromversorgung zu erhöhen. Das 
Protokoll von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaveränderungen fordert, 
dass die Industriestaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen die Nutzung 
Erneuerbarer Energien verstärken. Diese 
Forderung steht im Einklang mit den Zeilen der 
Europäischen Union. So hat der Europäische 
Rat in seiner Schlussfolgerung von 09.03.2007 
Bestrebungen formuliert, den Anteil von 
Erneuerbaren Energien an der gesamten 
Energieversorgung in der Europäischen Union 
von zur Zeit  6,5% auf 20% im Jahr 2020 zu 
erhöhen.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien zählt 
auch zu den zentralen Themen der deutschen 
Klimaschutzpolitik. Ein Kernelement dieser 
Politik ist es, den Anteil Erneuerbarer Energien 
an der Energieversorgung im Interesse der 
Sicherung endlicher Energieressourcen und im 
Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz 
weiter zu steigern. Folgerichtig wird in § 1 
Absatz 2 des novellierten Gesetzes für den 
Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) 
geregelt, den Anteil Erneuerbarer Energien an 
der Stromversorgung bis zum Jahr 2020 auf 
25 bis 30 Prozent  und danach kontinuierlich 
weiter zu erhöhen.

Auf dieser Grundlage sehen wir in der 
Realisierung von Windprojekten in 
Deutschland eine Möglichkeit, einen wichtigen 
Beitrag  zum Klima- und Umweltschutz zu 
leisten. Dabei profitieren bereits heute viele 
Gemeinden in Sachsen-Anhalt von den 
Gewerbesteuereinnahmen, die aus 
bestehenden Windprojekten resultieren. 
Insoweit sehen wir jedoch noch erhebliche 
Entwicklungsmöglichkeiten. Neben den 
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde sind 
dabei die bei der Nutzung von Windenergie in 
der Planungsregion Altmark entstehenden, 
positiven Nebeneffekte zu berücksichtigen. 
Dazu zählen u.a. 

 -Die Erhaltung bzw. Schaffung von neuen 

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen,  
geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

zu 4.)
Mit Inkrafttreten des geänderten ROG vom 22. 
Dezember 2008 gelten die § 3  und 4 des 
Landesplanungsgesetzes LSA nicht mehr fort.
Hier gilt der § 4 ROG.
Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehalt sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes-Sachsen 
Anhalt gegeben. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Entscheidung noch 
offen

offenPROKON
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Arbeitsplätzen z.B. durch den Einsatz von 
Servicemonteuren in den errichteten 
Windparks oder durch die Beauftragung von 
vor Ort ansässigen Bauunternehmen im 
Zusammenhang mit der Errichtung des 
Windparks

 -Die Schonung des Landschaftsbildes durch 
eine Konzentration von Windenergieanlagen 
innerhalb des durch Hochspannungskabel und 
Strommasten vorbelasteten Gebietes sowie 
durch die Nutzung der vorhandenen 
Infrastruktur.

-durch die Durchführung von ökologischen 
Ausgleichsmaßnahmen                                  
 
-die Steigerung der Kaufkraft in der Region 
durch die Zahlung von Nutzungsentgelten 
 
An Grundstückseigentümer und 
Flächenbewirtschafter.  Unbestritten ist, dass 
die Nutzung von wirtschaftlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der 
Windenergie stets landschaftsverträglich sein 
muss. Wir sind jedoch der Ansicht, dass in der 
Planungsregion Altmark - speziell im Bereich 
Fleetmark - noch genügend Raum für eine 
solche landschaftverträgliche Nutzung von 
Windenergie besteht.

Bereits die oben aufgeführten Argumente 
müssen dazu führen, dass der von uns als 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
(Vorranggebiet III)  vorgeschlagene Standort 
Fleetmark II in der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind 
ausgewiesenen wird. 

II.
Die von uns vorgeschlagene Erweiterung 
Fleetmark II eignet sich im Hinblick auf 
allgemeine Kriterien für die Errichtung von 
wirtschaftlichen Windparks sowie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze des 
Regionalplans hervorragend für die Erzeugung 
von Energie aus regenerativen Quellen. Dies 
wird anhand der nachfolgenden Angaben 
deutlich:

Der Standort  Fleetmark besitzt eine gute 
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Windhöffigkeit (ca. 6,6 m/s). Der für diese 
Region relativ waldfreie Bereich in 
südwestlicher Richtung und das weithin ebene 
Geländeprofil ermöglichen eine optimale 
Windanströmung aus der Hauptwindrichtung 
Südwesten.

Der Großteil des Gebietes wird 
landwirtschaftlich intensiv genutzt 
(Ackerbewirtschaftung) und eignet sich 
aufgrund der freien und ebenen Fläche 
besonders für eine Nutzung durch 
Windenergie.

Die von uns vorgeschlagene 
Gebietserweiterung hat eine Größe von 
insgesamt ca. 4,5 ha und ist  somit auch von 
seiner Ausdehnung her für die Errichtung einer 
Windenergieanlage geeignet. Sie erhöht die  
Gesamtgebietsgröße des Vorranggebietes von 
ca. 263,9 ha auf ca. 268,4 ha. Die derzeitigen 
Planungen sehen in der Erweiterung  
Fleetmark II eine Installation von über 3 MW 
Nennleistung vor.

Unsere Erkenntnisse aus unserem 
bestehenden Windpark „Fleetmark“, 
Gespräche mit der UNB sowie die 
Erkenntnisse des Umweltberichts, der von der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark im 
Zuge der Vorranggebietsermittlung für den 
jetzigen Entwurf der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ erstellt wurde, lässt ein sehr geringes 
Konfliktpotenzial mit Belangen von Natur und 
Landschaft erwarten (siehe auch die weiteren 
Ausführungen in Ziffer III.).

Die von uns vorgeschlagene Erweiterung 
Fleetmark  grenzt unmittelbar an das im 
aktuellen Entwurf der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ bezeichnete Vorranggebiet Fleetmark 
(Vorranggebiet III) und stellt damit eine 
Erweiterung eines bereits bestehenden 
Windparks dar. Dies entspricht auch den 
Grundsätzen der Raumordnung, wonach die 
Konzentration, Bündelung und Erweiterung an 
und im Umfeld von bereits vorhandenen 
Windparkstandorten Vorrang hat vor der 
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Neuausweisung von neuen Eignungsgebieten.

Schließlich besteht auch eine positive 
Resonanz in den Gemeinden  vor Ort auf die 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
im südöstlichen Bereich. Insoweit gab es 
bereits mehrfache und fortgeschrittene 
Gespräche mit der Gemeinde Fleetmark und 
der Ortschaft Kerkau als Teil der neuen 
Einheitsgemeinde Arendsee. Hier wurde ein 
großes Interesse an einer solchen Erweiterung 
signalisiert. PROKON hielt hierzu in drei 
öffentlichen Sitzungen vor dem Gemeinderat 
bzw. der Ortschaftsrat Präsentationen 
bezüglich der Möglichkeiten einer 
Windparkplanung in diesem Bereich. Diese 
Präsentationen wurde sehr positiv von der 
ansässigen Bevölkerung aufgenommen. Die 
breite Akzeptanz, die in diesem Fall gegeben 
ist, führen wir auf eine vernünftige 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fleetmark 
sowie den Anwohnern und Eigentümern in der 
Vergangenheit zurück. Die positive Einstellung 
spiegelt unserer Meinung nach auch den 
politischen Willen vor Ort wider, den 
Erneuerbaren Energien mehr Raum zu geben. 
Als Beleg dafür ist der Aufstellungsbeschluss 
zur Änderung des bestehenden 
Bebauungsplanes in der Gemeinde Fleetmark 
zu sehen. Diese Beschlussfassung ermöglicht 
uns ein Verfahren in dessen Verlauf, die 
Genehmigung für den Bau von vier neuen 
Windenergieanlagen im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes ermöglicht wird. 

III.
Die von uns vorgeschlagene Erweiterung 
Fleetmark II erfüllt darüber hinaus die Kriterien 
für die Neuausweisung von Vorranggebieten 
der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“, 
gebilligt von der Regionalversammlung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark am 
12.01.2010. Diese Kriterien sowie die zu 
erwartenden Konflikte, wie sie sich aus der 
Analyse der Bestandssituation ergeben, 
werden von uns Im Einzelnen in der 
nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.
Die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, dass die 
Betrachtung der Kriterien, nach denen die 
Eignung eines Gebietes für Windenergie 
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geprüft wird, für eine Ausweisung der hier 
vorgeschlagenen Fläche spricht, da keine 
entgegenstehenden Belange vorliegen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Ausweisung des Gebietes Fleetmark II als 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
(Vorranggebiet III) nicht zu unüberwindlichen 
Konflikten mit den Belangen von Natur und 
Landschaft führen wird, sondern in der 
Mehrheit der betrachteten Belange keine oder 
nur eine geringe Beeinträchtigung gegeben 
sein wird. Mögliche Konflikte können auf 
späteren Planungsstufen vermieden oder 
kompensiert werden.

Insoweit verweisen wir auf die anliegende,  als 
Anlage 2 bezeichnete Karte, aus der sich in 
grafischer Darstellung die Einhaltung der 
geforderten Mindestabstände ablesen lässt. 
Zusammenfassend lässt sich dazu Folgendes 
festhalten:

Die von uns vorgeschlagene Erweiterung des 
Vorranggebietes befindet sich nordöstlich des 
Vorranggebietes Fleetmark (Vorranggebiet III) 
nordöstlich der Ortschaft Fleetmark im 
gleichen Landschaftausschnitt auf einer 
weiträumigen, größtenteils strukturarmen 
Feldflur. Das Gebiet liegt zwischen dem 
nördlich und östlich angrenzenden Waldrand, 
zu dem ein Abstand von 200 m eingehalten 
wird, und der südöstliche verlaufenden L1, zu 
der ein Abstand von 300 m eingehalten wird. 
Zur Ortslage Fleetmark wird ein Abstand von 
1.250 m eingehalten.

Im Übrigen werden im Rahmen des 
immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens die erforderlichen 
Parameter zur Vermeidung negativer 
Auswirkungen durch Schallimmissionen und 
Schattenwurf auf der Grundlage des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes und der TA 
Lärm sowie weiterer fachtechnischer Hinweise 
erarbeitet und durch die Genehmigung 
verbindlich festgelegt. Bedenken der 
Anwohner hinsichtlich einer möglichen 
Gesundheitsgefährdung können auf diese 
Weise ausgeräumt werden.

IV.
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Die Nichtausweisung der von uns 
vorgeschlagenen Erweiterung Fleetmark II 
berücksichtigt nicht die privatrechtlichen 
Belange unseres Unternehmens und ist 
bereits deshalb abwägungsfehlerhaft und 
rechtwidrig. Dies begründen wir wie folgt:

Wir haben im Gebiet Fleetmark mit einem 
Grundstückseigentümer einen Vertrag über die 
Nutzung eines Flurstückes geschlossen. Dabei 
handelt es sich um das in der nachfolgenden 
Tabelle 2 aufgeführten Flurstück, wobei sich 
aus der als Anlage 3 beigefügten Karte die 
flächenmäßige Verteilung und Ausdehnung 
der von und in diesem Gebiet dadurch 
zivilrechtliche gesicherten Fläche ergibt: 
Gemarkung Fleetmark, Flur 3, Flurstücke 46/1. 
Aufgrund des Nutzungsvertrages zu dem in 
der Tabelle 2 aufgelisteten Flurstückes sind 
wir berechtigt, dieses Flurstück für die 
Errichtung und den Betrieb von 
Windkraftanlagen und für die Übernahme von 
Abstandsflächen zu nutzen. Den zugrunde 
liegenden Nutzungsvertrag können wir Ihnen 
auf Wunsch in Kopie vorlegen. Das in der 
Tabelle 2 aufgeführte  Flurstück befindet sich 
in der von uns vorgeschlagenen Erweiterung 
Fleetmark II. Sollte die von uns 
vorgeschlagene Erweiterung des 
Vorranggebietes nicht ausgewiesen werden, 
würd dies zu einem Ausschluss der 
Windkraftnutzung zu Lasten des o.g. 
Flurstückes führen. Dadurch  würden sowohl 
unserem Unternehmen als auch dem 
Grundstückseigentümer erhebliche finanzielle 
Nachteile entstehen. Denn wir hätten dadurch 
nicht mehr die Möglichkeit, die von uns 
geplanten Windkraftanlagen aufzustellen. Der 
Grundstückseigentümer würde dadurch seinen 
Anspruch auf Zahlung des vereinbarten 
Nutzungsentgeltes verlieren, da 
Voraussetzung dafür grundsätzlich die 
Errichtung sowie die Inbetriebnahme der 
geplanten Windkraftanlagen ist.

Die obigen privaten Belange, die erkennbar 
und auch von Bedeutung sind, müssen gemäß 
§ 3 Absatz 4 Satz 3 des 
Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt im Rahmen der Abwägung zum 
Sachlichen Teilplan „Wind“ berücksichtigt 
werden. Dabei werden die in die Abwägung 
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einzustellenden öffentlichen und privaten 
Belange grundsätzlich gewichtet. Dass der 
Abschluss eines zivilrechtlichen Pacht- bzw. 
Nutzungsvertrages zwischen einem 
Windkraftanlagen-Projektierer und einem 
Grundstückseigentümer als privates 
Betriebsinteresse grundsätzlich in die 
Abwägung einzubeziehen ist, ist auch in der 
Rechtssprechung anerkannt (siehe z.B. 
Verwaltungsgerichtshof Baden - Württemberg, 
Urteil vom 09.06.2005, Az 3 S 1545/04). 
Daraus ergibt sich, dass es bei der Abwägung 
im Rahmen der Regionalplanung gerechtfertigt 
sein muss, wenn geplante und bereits 
zivilrechtlich gesicherte Windparkprojekte nicht 
berücksichtigt werden. Denn Regionalpläne 
haben sich an den Vorgaben für eine 
ordnungsgemäße Abwägung zu orientieren, 
die für die Aufstellung von Bauleitplänen und 
die insoweit zu beachtenden 
Abwägungsschritte entwickelt wurden (vgl.  
OVG Sachsen - Anhalt, Urteil vom  
11.11.2004, Az. 2 K 144/01). Deshalb geht es 
bei der Festlegung der Ausschlusswirkung von 
nicht als Standort für Windkraftanlagen 
ausgewiesenen Flächen auch um das private 
Interesse des Grundstückseigentümers und 
des (zukünftigen) Windkraftanlagen- 
Betreibers, die im Grundsatz geeigneten 
Flächen durch die Errichtung und den Betrieb 
von Windkraftanlagen wirtschaftlich zu nutzen.

Da die Regionalplanung eine Bebauung 
außerhalb der festgesetzten Gebiete 
gelegenen Flächen mit Windkraftanlagen 
gemäß § 35 Absatz 3 BauGB ausschließt, 
würde der Sachliche Teilplan „Wind“ in seiner 
derzeitigen Form die bauliche Nutzung des 
von uns im vorgeschlagenen Eignungsgebiet 
zivilrechtlich gesicherten Flurstückes erheblich 
einschränken (s.o.), obwohl wir grundsätzlich 
das Recht auf Bebauung des oben näher 
bezeichneten Flurstückes hätten. Nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes 
kommt der normativen Entziehung eines 
solchen Rechts auf Bebauung eines 
Grundstückes im Wege einer Planaufstellung 
erhebliches Gewicht zu, das sich gerade im 
Rahmen der Abwägungsentscheidung des 
jeweiligen Plangebers auswirken muss (vgl. 
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
19.12.2002, Az. 1 BvR 1402/01).
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Eine den gesetzlichen Vorgaben sowie den 
Vorgaben der Rechtssprechung 
entsprechende Abwägung muss also dazu 
führen, dass die von uns vorgeschlagene 
Fläche Fleetmark II in der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ ausgewiesen wird.  Ein davon 
abweichendes Abwägungsergebnis würde 
zwangsläufig zu einem Abwägungsfehler 
führen, der wiederum die Unwirksamkeit der 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ in 
seiner Gesamtheit zur Folge hätte.
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422-2 Vorranggebiet Fleetmark (Vorranggebiet III)
Abschließend begrüßen wir hiermit 
ausdrücklich die Erweiterung des 
Vorranggebietes Fleetmark (Vorranggebiet III) 
in die Gemarkung Kerkau hinein in der 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“.

V.
Dieses Vorranggebiet erfüllt Kriterien für die 
Ausweisung eines Windeignungsgebietes. Wie 
der als Anlage 4 beigefügten Karte zu 
entnehmen ist, werden auch bei der 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
die geforderten Mindestabstände eingehalten. 
Wie dem Entwurf des Umweltberichts zum 
gegenständlichen Teilplan zu entnehmen ist, 
besteht ein sehr geringes Konfliktpotenzial mit 
Belangen von Natur und Landschaft. Letztlich 
würde eine Nichtausweisung dieses 
Windeignungsgebietes die privatrechtlichen 
Belange unseres Unternehmens nicht 
berücksichtigen, da wir auch in der 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
mit mehreren Grundstückseigentümern 
Nutzungsverträge über die in der 
nachfolgenden Tabelle 3 aufgelisteten 
Flurstücke geschlossen haben. Aus der als 
Anlage 5 eingefügten Karte ergibt sich dabei 
die flächenmäßige Verteilung und Ausdehnung 
der von uns in diesem Gebiet zivilrechtlich 
gesicherten Flächen. Auf Grundlage der von 
uns abgeschlossenen Nutzungsverträge sind 
wir berechtigt, die vertragsgegenständlichen 
Flurstücke für die Errichtung und den Betrieb 
von Windenergieanlagen und für die 
Übernahme von Abstandsflächen zu nutzen. 
Auf Wunsch können wir Ihnen die jeweiligen 
Nutzungsverträge in Kopie vorlegen. Des 
Weiteren ist bereits die Zustimmung des 
Ortschaftsrates in Kerkau zu diesem Vorhaben 
ergangen, der Rat der Einheitsgemeinde 
Arendsee hat sich daraufhin ebenfalls  für die 
Bebauung dieses Teilgebietes ausgesprochen 
und wir stehen im Verhandlungen über den 
Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages.

Zustimmung Kenntnisnahme neinPROKON
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TÖB: (423)     Reinecke

8 III. 5.4.6.4.

423-1 Wiederspruch gegen den geplanten Windpark 
Hüselitz.

- Geplante Größe des Windparks halten wir für 
völlig überdimensioniert, woraus für uns 
unzumutbare Belastungen (optisch wie 
akustisch) entstehen,
- Außerdem sehen wir darin eine 
Verunstaltung der Landschaft, die Altmark ist 
bereits reichlich damit versehen
- Die Lobbyisten sehen hierbei nur ihren Vorteil 
und Gewinn.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
 
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzugreifen. Sollte das Konzept 
nicht rechtsicher sein, wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

Entscheidung noch 
offen

offenReinecke
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TÖB: (424)     Röhl, Barbara

8 III. 5.4.6.4.
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424-1 Wir beantragen, das in der Anlage 1 grafisch 
dargestellte Gebiet nordöstlich von Fleetmark 
in der Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ als 
Erweiterung des Vorranggebietes Fleetmark 
(Vorranggebiet III) auszuweisen.

Das von uns vorgeschlagene Gebiet, welches 
wir nachfolgend der Einfachheit halber als 
Fleetmark II bezeichnen wollen, befindet sich 
nordöstlich der Gemeinde Fleetmark. Bei dem 
Gebiet handelt es sich um eine Erweiterung 
des im oben genannten Entwurf  der 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ als 
Fleetmark (Vorranggebiet III) bezeichneten 
Vorranggebiet. Im Vorranggebiet Fleetmark 
werden bereits Windenergieanlagen betrieben. 
Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem 
von uns vorgeschlagenem Gebiet um einen 
besonders geeigneten Standort für die 
Windenergienutzung handelt.

Begründung
Unseren Antrag begründen wir wie folgt:

I.
Die von uns vorgeschlagene Erweiterung 
Fleetmark  eignet sich im Hinblick auf 
allgemeine Kriterien für die Errichtung von 
wirtschaftlichen Wildparks sowie unter 
Berücksichtigung der Grundsätze des 
Sachlichen Teilplans „Wind“  hervorragend für 
die Erzeugung von Energie aus regenerativen 
Quellen. Dies wird anhand der nachfolgenden 
Angaben deutlich:

Der Standort  Fleetmark besitzt eine gute 
Windhöffigkeit (ca. 6,6 m/s). Der für diese 
Region relativ waldfreie Bereich in 
südwestlicher Richtung und das weithin ebene 
Geländeprofil ermöglichen eine optimale 
Windanströmung aus der Hauptwindrichtung 
Südwesten.

Der Großteil des Gebietes wird 
landwirtschaftlich intensiv genutzt 
(Ackerbewirtschaftung) und eignet sich 
aufgrund der freien und ebenen Fläche 
besonders für eine Nutzung durch 
Windenergie.

Die von uns vorgeschlagene 
Gebietserweiterung hat eine Größe von 
insgesamt ca. 4,5 ha und ist  somit auch von 
seiner Ausdehnung her für die Errichtung einer 
Windenergieanlage geeignet. Sie erhöht die  
Gesamtgebietsgröße des Vorranggebietes von 

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen,  
geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

zu III.)
Mit Inkrafttreten des geänderten ROG vom 22. 
Dezember 2008 gelten die § 3  und 4 des 
Landesplanungsgesetzes LSA nicht mehr fort.
Hier gilt der § 4 ROG.
Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehalts sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes -
Sachsen-Anhalt gegeben. Bei einer 
raumordnerischen Ausweisung müssen alle 
zutreffenden fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Entscheidung noch 
offen

neinB. Röhl
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ca. 263,9 ha auf ca. 268,4 ha.

Die Erkenntnisse des Umweltberichts, der von 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark im Zuge der 
Windeignungsgebietsermittlung für den 
jetzigen Entwurf der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ erstellt wurde, lässt ein sehr geringes 
Konfliktpotenzial mit Belangen von Natur und 
Landschaft erwarten (siehe auch die weiteren 
Ausführungen in Ziffer II.).

Die von uns vorgeschlagene Erweiterung 
Fleetmark  grenzt unmittelbar an das im 
aktuellen Entwurf der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ als Vorranggebiet Fleetmark 
(Vorranggebiet III) bezeichnete 
Windeignungsgebiet an und stellt damit eine 
Erweiterung eines bereits bestehenden 
Windparks dar. Dies entspricht auch den 
Grundsätzen der Raumordnung, wonach die 
Konzentration, Bündelung und Erweiterung an 
und im Umfeld von bereits vorhandenen 
Windparkstandorten Vorrang hat vor der 
Neuausweisung von neuen Eignungsgebieten.

II.
Das von uns vorgeschlagene Vorranggebiet 
Fleetmark II erfüllt darüber hinaus die Kriterien 
für die Neuausweisung von Eignungsgebieten, 
wie sie der derzeitige Entwurf der  Ergänzung 
des Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 
(REP Altmark) 2005 um den sachlichen 
Teilplan „Wind“ vorgibt. Diese Kriterien sowie 
die zu erwartenden Konflikte, wie sie sich aus 
der Analyse der Bestandssituation ergeben, 
werden von uns Im Einzelnen in der 
nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt.
Konfliktbewertung:
Die Übersicht in Tabelle 1 zeigt, dass die 
Betrachtung der besonderen Kriterien, nach 
denen die Eignung eines Gebietes für 
Windenergie geprüft wird, für eine Ausweisung 
der hier vorgeschlagenen Fläche spricht, da 
keine entgegenstehenden Belange vorliegen.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Ausweisung des Gebietes Fleetmark II als 
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Vorranggebiet für Wind  nicht zu 
unüberwindlichen Konflikten mit den Belangen 
von Natur und Landschaft führen wird, sondern 
in der Mehrheit der betrachteten Belange keine 
oder nur eine geringe Beeinträchtigung 
gegeben sein wird. Mögliche Konflikte können 
auf späteren Planungsstufen vermieden oder 
kompensiert werden.

Auch die im Rahmen der Ausweisung von 
Vorranggebiet für Wind zu beachtenden 
Mindestabstände werden eingehalten.

III.
Darüber hinaus müssen aber v.a. auch die 
privaten Belange der Investoren und der 
Grundstückseigentümer, die erkennbar und 
auch von Bedeutung sind, gemäß § 3 Absatz 4 
Satz 3 des Landesplanungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen der 
Abwägung zum Sachlichen Teilplan „Wind“ 
berücksichtigt werden. Uns ist bekannt, dass 
Investoren und andere 
Grundstückseigentümer im Gebiet Fleetmark 
bereits eine Vielzahl von Nutzungsverträgen 
zum Zwecke der Errichtung von 
Windkraftanlagen geschlossen haben. Wir 
haben ebenfalls einen entsprechenden  
Nutzungsvertrag abgeschlossen. Das 
Unternehmen, mit dem wir diese 
Nutzungsverträge geschlossen haben, wird 
dadurch berechtigt, die in der nachfolgenden 
Tabelle 2 aufgeführten Flurstücke für die 
Errichtung und den Betrieb von 
Windkraftanlagen und für die Übernahme von 
Abstandsflächen zu nutzen. Die 
entsprechenden Verträge kann ich Ihnen auf 
Wunsch in Kopie vorlegen. Im Einzelnen 
handelt es sich dabei um die folgenden 
Gebiete: Fleetmark, Flur 3, Flurstück 46/1. Die 
Nichtausweisung des Gebietes Fleetmark II 
würde dazu führen, dass das Unternehmen, 
mit dem wir Nutzungsverträge geschlossen 
haben, das in der Tabelle 2 aufgelistete 
Flurstück nicht für die Errichtung und den 
Betrieb von Windkraftanlagen nutzen könnte. 
Dadurch würden uns als 
Grundstückseigentümer erhebliche finanzielle 
Nachteile entstehen. Denn die Zahlung eines 
Nutzungsentgeltes wird in dem o.g. 
Nutzungsvertrag davon abhängig gemacht, 
dass die geplanten Windkraftanlagen 
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tatsächlich errichtet und in Betrieb genommen 
werden. 

Wie oben bereits ausgeführt, müssen die 
privaten Belange im Rahmen der Abwägung 
zum Entwurf zur Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ 
berücksichtigt werden.  Dabei werden die in 
die Abwägung einzustellenden öffentlichen und 
privaten Belange grundsätzlich  gleich 
gewichtet. Dass der Abschluss eines 
zivilrechtlichen Pacht- bzw. Nutzungsvertrages 
zwischen einem Windkraftanlagen- 
Projektierer und einem 
Grundstückseigentümer als privates 
Betriebsinteresse grundsätzlich in die 
Abwägung einzubeziehen ist, ist auch in der 
Rechtssprechung anerkannt (siehe z.B. 
Verwaltungsgerichtshof Baden- Württemberg, 
Urteil vom 09.06.2005, Az 3 S 1545/04). 
Daraus ergibt sich, dass es bei der Abwägung 
im Rahmen der Regionalplanung gerechtfertigt 
sein muss, wenn geplante und bereits 
zivilrechtlich gesicherte Windparkprojekte nicht 
berücksichtigt werden. Denn Regionalpläne 
haben sich an den Vorgaben für eine 
ordnungsgemäße Abwägung zu orientieren, 
die für die Aufstellung von Bauleitplänen und 
die insoweit zu beachtenden 
Abwägungsschritte entwickelt wurden (vgl.  
OVG Sachsen - Anhalt, Urteil vom  
11.11.2004, Az. 2 K 144/01). Deshalb geht es 
bei der Festlegung der Ausschlusswirkung von 
nicht als Standort für Windkraftanlagen 
ausgewiesenen Flächen, auch um das private 
Interesse des Grundstückseigentümers und 
des (zukünftigen) Windkraftanlagen- 
Betreibers, die im Grundsatz geeigneten 
Flächen durch die Errichtung und den Betrieb 
von Windkraftanlagen wirtschaftlich zu nutzen.

Eine den gesetzlichen Vorgaben sowie den 
Vorgaben der Rechtssprechung 
entsprechende Abwägung muss also dazu 
führen, dass die von uns vorgeschlagene 
Fläche Fleetmark II in der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ ausgewiesen wird. Ein davon 
abweichendes Abwägungsergebnis würde 
zwangsläufig zu einem Abwägungsfehler 
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führen, der wiederum die Unwirksamkeit der 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ in 
seiner Gesamtheit zur Folge hätte.

424-2 Abschließend begrüßen wir hiermit 
ausdrücklich die Erweiterung des 
Vorranggebietes Fleetmark (Vorranggebiet III) 
in die Gemarkung Kerkau hinein in der 
Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“.

Dieses Vorranggebiet erfüllt alle Kriterien für 
die Ausweisung eines Windeignungsgebietes. 
Auch die geforderten Mindestabstände werden 
eingehalten. Wie dem Entwurf des 
Umweltberichts zum gegenständlichen 
Teilregionalplan zu entnehmen ist, besteht 
darüber hinaus ein sehr geringes 
Konfliktpotenzial mit Belangen von Natur und 
Landschaft.

Zustimmung Kenntnisnahme neinB. Röhl
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TÖB: (425)     Rosteck, Wilfried

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

425-1 Einspruch gegen die Planung in der jetzigen 
Form

 1.Etliche bestehende Windenergieanlagen 
sind in der Planung nicht berücksichtigt, und 
können lt. Ihren jetzigen Planungen nach 
Ablauf Ihrer Nutzungsdauer nicht modernisiert 
oder ihre Leistungen durch „Repowering“ 
gesteigert werden, obwohl diese Anlagen 
gerade für die Region viel Nutzen bringen, da 
sie z.T. abgeschrieben sind, und da die 
Baukosten und der Eingriff in die Umwelt 
geringer ist, als bei einem Rückbau und 
Erweiterung anderer Windparks.
Diese Begünstigung erhöht die 
Wirtschaftlichkeit und auch die 
Steuereinnahmen der Gemeinden.

 2.Die Reduzierung der ausgewiesenen 
Windparkflächen auf wenige große Einheiten 
sorgt für ein großes Ungleichgewicht in der 
Region, sowohl unter den Landbesitzern als 
auch unter den Kommunen. 
Durch die Möglichkeit, die kleinen 
Windanlagenstandorte dauerhaft zu sichern 
und ggf. weitere kleine Parks zuzulassen, 
werden die Kommunen gleichmäßiger und 
gerechter an den Erlösen aus der Windkraft 
beteiligt.

 3.Auch meine Eigentumsflächen in der 
Gemeinde Falkenberg  wären nach dem jetzt 
vorliegenden REP nicht als Windkraftstandort 
zu nutzen, obwohl sie aufgrund des Abstandes 
zum Ort und aufgrund der örtlichen Lage und 
Form der Grundstücke dazu sehr geeignet 
wären.

zu 1.) 
Die Aussagen zum Repowering sind 
Bestandteil des in Aufstellung befindlichen 
Landesentwicklungsplans des Landes 
Sachsen-Anhalt. Im Hinblick auf das 
Gegenstromprinzip und unter 
Berücksichtigung, dass der LEP 2010 
rechtskräftig werden soll, wurde diese 
Formulierung aufgenommen.
Der Bestandschutz wird durch diese 
Festlegungen nicht berührt.

zu2.) 
Die Dezentralisierung der Energieversorgung 
im ländlichen Raum gekoppelt an weitere 
dezentrale technische Infrastruktur kann ein 
Hilfsmittel sein, den anstehenden 
Systemwechsel bedingt durch den 
demografischen Wandel zu unterstützen. Es 
sollte eine Passage in den REP aufgenommen 
werden, die die Schaffung solcher 
Einrichtungen als Einzelfallentscheidung 
ermöglicht.
Eine abschließende Entscheidung zum Antrag 
kann erst bei Vorliegen der Unterlagen 
getroffen werden.
zu 3.)
Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen.
Sollte die Regionalversammlung den unter 
Punkt 2 dargestellten neuen Ansatz in den 
Teilplan "Wind" aufnehmen, könnte unter 
diesem Ansatz im Bereich Falkenberg ein 
zukunftsfähiges Projekt gestaltet werden.

teilweise 
Berücksichtigung

neinW. Rosteck
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TÖB: (426)     Schaper, Christa

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

426-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in 
Recklingen- Apenburg

Ich bin Grundstückseigentümer von Flächen in 
der Gemarkung Recklingen und wünsche die 
Aufnahme der Fläche im Bereich der alten 
Bahntrasse (Gebiet Flur 3 von Recklingen und 
Apenburg) als Windeignungsgebiet.

Ich habe meine Flächen bereits der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
sehe in der Errichtung von Windkraftanlagen 
einen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
alternativen Energien. Die hierdurch möglichen 
Einnahmen in der Gemeinde werden sicherlich 
dringend benötigt.

Durch die Einnahmen der 
Grundstückseigentümer wird sicherlich 
zusätzlich das Konsumverhalten angeregt, 
wodurch wiederum die regionale Wirtschaft 
profitieren kann.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Die 
vorgeschlagene Fläche wird hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft, sollte diese 
Erweiterung mit den Kriterien konform laufen,  
geht der Vorschlag in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Scharper
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TÖB: (427)     Scheel, Rudolf

8 III. 5.4.6.4.
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427-1 Wir erheben hiermit unseren ausdrücklichen 
Protest gegen die Ausweisung des 
Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn wir als Immobilien – 
und Landbesitzer fühlen, dass sowohl wir, als 
auch die Allgemeinheit  durch den Bau und 
das Betreiben der Windkraftanlagen äußerst 
negativ in der Lebensqualität beeinflusst 
werden.

Begründung:
 1.Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 

negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes (siehe u.a. Windpark Baben, 
Schinne und Krevese).

 2.Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse 

 3.Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeuten für die Landwirte und 
die Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werde 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen. Unsere Flurstücke in dem geplanten 
Vorranggebiet sind alle über 51 Bodenpunkte, 
bzw. liegen weit drüber.

 4.Natur – und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m Stahlbeton in den Boden eingebracht, 
viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt. Wir selbst haben zwei 
Ruinen der ehemaligen Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaft hinterlassen 
bekommen. Daher fordern wir, dass keine 
weiteren baulichen Anlagen in der Natur 
errichtet werden. Eine solche Verschandelung 
der Natur muss ein Ende haben! Wir wollen für 
unsere folgenden Generationen noch ein 
Stück Naturlandschaft in der Region erhalten!

 5.Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist in Erxleben der Krach der Düsedauer 
Windräder vernehmbar).

 6.Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden.

 7.Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehende „Teilplan Wind“ nicht 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht auch der politische 
Auftrag des Klimaschutzes mit dem Ziel, 
fossile Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.

zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine anlagenkonkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung, das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen, Windenergieanlagen 
zu errichten.

Zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel wird durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

Zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 

Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 

Entscheidung noch 
offen

offenR. Scheel
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berücksichtigt!!! Dies muss unbedingt 
beachtet werden, um die Bewohner dieses 
Grundstückes zu schützen.

 8.Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen. Durch 
die oben bereits erwähnten Ruinen haben wir 
erleiden müssen, dass ca. 1 ha unseres 
Ackerlandes wertlos geworden ist. So etwas 
möchten wir nicht noch einmal erleben!

 9.Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 
letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 

 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 
STAUB, ABGASE, WINDPARKS! Durch den 
geplanten Autobahnbau haben wir eine 
Lärmbelästigung aus dem Westen der 
Gemarkung zu erwarten, dazu dann noch 
Krach aus dem Osten. Wie viel müssen und 
können Menschen noch ertragen? 

 10.Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!

 11.Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche werden massiv in 
diesem Gebiet in ihrer Lebensweise 
beeinträchtigt.

 12.Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 bedeutet für viele 
Altmärker eine Erhöhung der Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 

Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich Ihrer Betroffenheit untersucht.

Zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden, die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein, werden 
sie dementsprechend gepuffert.

Zu 12.:
wird geprüft

zu 13.:
Kenntnisnahme, der Waldpuffer ist als 
Kriterium durch die Regionalversammlung 
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 13.Daher muss ein angemessener Abstand zu 
den Waldflächen eingehalten werden. Dies 
bitten wir zu berücksichtigen.

 14.Wir sprechen uns ausdrücklich gegen die 
Errichtung von Windkraftanlagen auf unseren 
Flurstücken aus! Wir werden es auch in keiner 
Weise zulassen, dass im unmittelbaren 
Umfeld Windräder erbaut werden.

vorgegeben

zu 14.:
Der Eigentümer kann entscheiden, ob er seine 
Flächen mit Windenergieanlagen bebaut oder 
nicht. Er kann dazu nicht gezwungen werden.
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TÖB: (428)     Schulz, Christoph

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

428-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in den 
Entwurf des REP Altmark
Bereich Recklingen- Apenburg

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.
Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuern sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenCh. Schulz
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TÖB: (429)     Schulz, Eberhard

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

429-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in den 
Entwurf des REP Altmark
Bereich Recklingen- Apenburg.

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.
Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuern sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenE. Schulz
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429-3 Erörterungstermin Herr Eberhard Schulz, Vertreter der 
Interessengemeinschaft Bodeneigentümer 
Recklingen: Die Zielstellungen unserer Politik 
sind allen bekannt. Die Kanzlerin hat nochmal 
deutlich gemacht, dass bis zum Jahr 2050  
60% der erneuerbaren Energie abzusichern 
ist. Das ist jedem klar. Darum stellt Herr 
Schulz im Interesse der Bodeneigentümer die 
Frage an die Planungsgemeinschaft: Kann 
man geeignete Flächen auf dem Festland, wo 
die geforderten Parameter eingehalten 
werden, außer acht lassen? Es wissen alle 
hier, um die hohen Zielstellungen zu erreichen, 
soll Nordafrika ins Boot geholt werden, über 
Energieleitungen die Energie abzusichern. Es 
werden riesige Offshore-Parks in Nord- und 
Ostsee gebaut, die das 6 - 10-fache kosten. 
Können wir uns das erlauben, geeignete 
Flächen außer acht zu lassen? Es geht hier 
ganz konkret um das Eignungsgebiet 
Recklingen-Apenburg. Seit 2008 liegt der 
Antrag der Firma WindStrom vor. 32 
Bodeneigentümer haben Nutzungsverträge 
abgeschlossen. Mit dem Pächter gibt es 
Verträge. Alle Parameter werden eingehalten. 
Mit der Naturschutzbehörde gibt es Klarheit. 
Die Zählung der Kraniche im Wald ist 
abgeschlossen und so könnte man das 
fortsetzen. Aus den vorliegenden Dokumenten 
kann man entnehmen, dass es16 
Zustimmungserklärungen für dieses 
Windeignungsgebiet gibt. Einsprüche und 
Ablehnungen gibt es nicht. Darum stellt die 
Interessengemeinschaft Bodeneigentümer 
Recklingen den Antrag an die Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark, das genannte 
Gebiet als Eignungsgebiet für Windkraft mit 
aufzunehmen. Das Wort „Entscheidung offen“ 
lässt alles offen. Eine abschließende 
Bemerkung, hier wird von Abstandsregelungen 
zum Wald von 200 m gesprochen. Sicher mag 
das zurzeit noch richtig sein, aber wer die 
Literatur ein wenig verfolgt, die ersten 
Windräder stehen am Wald, Windparks 
werden in Wäldern projektiert, um diese 
Zielstellung zu erreichen.

Herr Kunert teilt mit, dass die 
Abstandskriterien entsprechend den 
Erkenntnissen, die die Geschäftsstelle hat, 
formuliert sind. Zu den Waldflächen gibt es ein 
Schreiben des BUND und des NABU 
Brandenburg, die nochmals darauf 
hingewiesen haben, dass die Errichtung von 
Windenergieanlagen in Wäldern und auch an 
Waldesrändern nicht geeignet ist. Dieses 
Schreiben ist aus dem Internet, kann auch 
vorgelegt werden. Die Quelle, die angegeben 
wurde, wo gesagt wurde, in Brandenburg 
wurde entschieden, dass in Wäldern auch 
Windparks erreichtet werden können und das 
wird auch von den Naturschutzverbänden 
unterstützt, hat Herr Kunert gesucht. Daraufhin 
hat er ein Papier von dieser Quelle gefunden, 
die genannt wurde innerhalb der 
Stellungnahme, die genau das Gegenteil 
behauptet. Das hat Herr Kunert dann in die 
Stellungnahme geschrieben. Wenn Herr 
Schulz eine neuere Quelle hat, und diese 
Quelle aktuelleren Datums ist, kann er sie 
Herrn Kunert gern zur Verfügung stellen.

Entscheidung noch 
offen

offenE. Schulz
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8 III. 5.4.6.4.
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429-2 Erörterung Standpunkt der Interessengemeinschaft 
Recklinger Bodeneigentümer
Der Energiemarkt steht vor Beginn eines 
neuen Zeitalters
- Statt aus Kohle und Atomkraft soll immer 
mehr Energie mit Hilfe von Wind- und 
Sonnenenergie erzeugt werden.

Das Unterstreicht die Erklärung der 
Bundeskanzlerin vor kurzem (Energiegipfel)
- Anteil der erneuerbaren Energie:
2020 auf 18% (Verdopplung)
2030 auf 30%
2050 auf 60%

Diese Ziele sind nur zu erreichen (lt. Presse) : 
wenn
- Jeder dazu einen Beitrag leistet
- Alle Möglichkeiten dazu genutzt werden 
- Nordafrika mit ins Boot geholt wird und 
Leitungen von Nordafrika nach Europa gebaut 
werden
Riesige Offshorewindparks in Nord- und 
Ostsee errichtet werden.

Die Kosten, die dabei anfallen, kann zurzeit 
noch keiner überblicken.
Die Offshorewindparks in Ost- und Nordsee 
sind 6- bis 10fach teurer als Windparks auf 
dem Festland.

Darum stellen wir an die Regionale 
Planungsgemeinschaft die Frage:
Kann man geeignete Flächen auf dem 
Festland, wo die geforderten Parameter 
eingehalten werden, außer Acht lassen?

Hier ist ganz speziell das Eignungsgebiet 
Recklingen – Apenburg gemeint:
- Seit 2008 liegt ein Antrag von der Firma 
Windstrom vor.
- 32 Bodeneigentümer haben ihre Bereitschaft 
mit einem Nutzungsvertrag bekundet.
- Alle geforderten Parameter werden erfüllt.
- Aus hier vorliegenden Anregungen und 
Stellungnahmen für das genannte Gebiet ist 
zu entnehmen, dass
- 16 Zustimmungserklärungen für den 
Windpark vorliegen
- Einsprüche bzw. Ablehnungen sind nicht 
enthalten.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Die Einbeziehung von Wald und die Pufferung 
von Wald im Plankonzept für die Altmark 
basiert auf den örtlichen Gegebenheiten, wie 
z.B. Höhe des Waldanteils in der Region, 
Umsetzung von gesetzlichen Festlegungen bei 
Waldumwandlungen 
(Wiederaufforstungsflächen betragen das 2-4- 
fache der ungenutzten Fläche), auch Fragen 
der Wasserhaltung Grundwasserneubildung 
sowie Fragen des Mikroklimas sind 
Hintergrund für diese Festsetzungen. In 
anderen Regionen wo der Waldanteil doppelt 
so hoch ist wie in der Altmark, Regionen die 
nicht im Regenschatten des Harzes liegen, 
können natürlich andere Prämissen haben 
hinsichtlich der Einbeziehung von Wald in das 
Plankonzept.

Entscheidung noch 
offen

offenE. Schulz
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Daraus ist zu entnehmen, dass einer 
Zustimmung für das Eignungsgebiet nicht im 
Wege steht.

Es ist ein Beitrag,
- um den zunehmenden Energiebedarf in 
Zukunft auch ohne Atomenergie zu sichern und
- zur Reduzierung des CO2 – Ausstoßes.
Aus den vorliegenden Unterlagen ist weiterhin 
zu entnehmen, dass der Abstand eines 
Windparks vom Wald 200 m betragen soll, 
Inzwischen stehen schon Windräder direkt m 
Wald und im Wald und das wird weiter 
zunehmen.

Es laufen Vorbereitungen, dass direkt 
Windparks im Wald entstehen.

Wir stellen hiermit den Antrag an die 
Regionale Planungsgemeinschaft Altmark, 
dass das genannte Gebiet als Eignungsgebiet 
für Windräder mit aufgenommen wird.
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TÖB: (430)     Schulz, Nico, MdL

8 III. 5.4.6.4.

430-1 Das Vorranggebiet Nr. XX – Pollitz ist 
abzulehnen.

Es befindet sich 1000 m südlich des Ortes 
Pollitz. Der zu einem Ort einzuhaltende 
Abstand von 1500 m ist somit weit 
unterschritten. Eine Einstufung des Dorfes 
Pollitz als „nur“ Wohnbebauung ist nicht 
zutreffend, da es von seiner Bebauung und 
Besiedlung eindeutig als geschlossener Ort 
einzustufen ist. 
Durch den zu geringen Abstand würde eine 
Betreibung von Windkraftanlagen zu nicht 
hinnehmbaren Belastungen der Bewohner 
führen. 

Darüber hinaus würde das Aufstellen von 
Windrädern in diesem Gebiet zu einer 
Unvereinbarkeit mit den Zielen des Natur- und 
Landschaftsschutzes führen. Sie gehen in 
Ihrem Entwurf fälschlicherweise davon aus, 
dass der Abstand zum nächsten Schutzgebiet, 
FFH-Gebiet Elbe-Aland-Niederung FFH 
0007LSA, dem IBA-Gebiet IBA 0006LSA 
sowie dem SPA-Gebiet SPA 0006LSA drei 
Kilometer beträgt. Nach Ausmessen der 
Grenzen des VR XX und des nächstgelegenen 
Schutzgebietes, dem NSG Elbe-Aland-
Niederung, musste ich feststellen, dass dieser 
Abstand lediglich 1400 Meter beträgt.
Durch das Aufstellen von Windrädern in 
unmittelbarer Nähe zu diesem NSG kommt es 
zu einer erheblichen Störung des 
Schutzzweckes im NSG Elbe-Aland-Niederung.

Die Wertigkeit von Wohnbebauung ist höher 
als die Wertigkeit von Ställen, 
Gewerbebetrieben und ähnlichen. Deshalb 
wurden zur Pufferung die Themen 
Wohnbebauung und Mischgebiete aus dem 
ATKIS übernommen. Eine rein gewerblich 
genutzte Anlage hat nicht den gleichen 
Anspruch wie Wohnnutzung. Deshalb wurde 
nicht der im Zusammenhang bebaute Ortsteil 
nach § 34 BAuGB  mit 1000 m gepuffert, 
sondern die oben genannten Themen aus dem 
ATKIS. 
Der Abstand von 1500 m ist vorgesehen, wenn 
es sich um ein gemäß 
Baunutzungsverordnung festgelegtes "Reines 
Wohngebiet" handelt, was auch durch die 
aktuelle Rechtsprechung bestätigt ist. Das 
setzt eine eigene Bauleitplanung der 
Gemeinde voraus, mit der gültigen Festlegung.
Die Auswirkungen auf das FFH-Gebiet werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in den weiteren 
Abwägungsprozess ein.

Entscheidung noch 
offen

offenN. Schulz (MdL)
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TÖB: (431)     Schulze, Friedrich W., Dr.

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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431-1 Obwohl ich diese WKAs in unserer Landschaft 
nicht gerade schön finde, befürworte ich den 
Bau aus folgenden Gründen.

Als Lüderitzer Bauernsohn habe ich von 
meinen Eltern Ackerland in den Gemarkungen 
Lüderitz, Buchholz und Bellingen geerbt, die 
für den geplanten Bau von Windkraftanlagen 
infrage kommen. 
Obwohl ich diese WKAs in unserer Landschaft 
nicht gerade schön finde, befürworte ich den 
Bau aus folgenden Gründen. Ich möchte nicht 
noch mehr AKWs, solange die Endlagerung 
des radioaktiven Abfalls nicht befriedigend 
geklärt ist. Im Hinblick auf die CO2- Emission 
sind m.E. weitere Kraftwerke, die mit fossilen 
Brennstoffen geheizt werden, nicht zu 
befürworten. In meinen Augen sind die uns 
jetzt zur Verfügung stehenden 
Photovoltaikanlagen noch von zu geringer 
Effektivität. Die für Spanien und die USA 
diskutierten Sonnenwärm- Kraftwerke sind für 
unsere Breiten ungeeignet. Und die 
Verstromung von Biogas bzw. Holzpellets 
produziert auch CO2. Wir brauchen aber 
zunehmend Energie, die umweltverträglich 
erzeugt wird. Dafür steht uns seit altersher die 
Windenergie zur Verfügung. Die Menschen 
vieler Jahrhunderte nutzen sie, um ihre 
Getreide zu mahlen, um Wasser zu pumpen 
oder um mit Schiffen über die Weltmeere zu 
segeln. Bis die Wissenschaft und Technik 
andere, bessere Möglichkeiten der 
Energiegewinnung zur Verfügung stellt, sollten 
wir die jetzigen nutzen, eben die Windparks. 
Ein anderer Aspekt dieses Planes, in unserer 
Gegend einen Windpark zu errichten, ist der 
wirtschaftliche. Die Kassen unserer Gemeinde 
können dringend das Geld gebrauchen, das 
die Betreiber als Steuern zahlen werden.
Und wenn wir Grundbesitzer eine Vergütung 
für die Nutzung unserer Flächen bekommen, 
können wir endlich an die dringend nötige 
Renovierung unserer Gebäude denken.  Das 
führt nicht nur zur Verschönerung unserer 
Dörfer, das schafft vor allem Arbeitsplätze in 
der ansässigen Bauwirtschaft etc.. Die 
Gegend südlich von Stendal ist ein sehr 
„ruhiges Land“. Die Hoffnung auf einen 
nennenswerten Tourismus hat sich bisher nur 
bedingt erfüllt, viele junge Leute sind 
weggezogen. Wir brauchen eine ökonomische 
Aufwertung dieses Landstriches. Der 
Windpark bietet eine Möglichkeit.

Zustimmung Kenntnisnahme neinF.-W. Schulze
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TÖB: (432)     Sembach, Ursel

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

432-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in den 
Entwurf des REP Altmark
Bereich Recklingen- Apenburg

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche die Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet. Nach meiner Kenntnis 
haben sich die in dieser Region betroffenen 
Grundstückseigentümer mehrheitlich für eine 
Windkraftnutzung ausgesprochen.
Die positiven finanziellen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen, wie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze in der Region oder auch die 
Einnahme von Gewerbesteuern sind für die 
Region von großer Bedeutung. Um hier einen 
Beitrag zu den alternativen Energien zu 
leisten, bitte ich um Beachtung der genannten 
Fläche und um deren Ausweisung.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenSembach, Ursel
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TÖB: (433)     Steinke, Ute

8 III. 5.4.6.4.

433-1 Einspruch- Windpark Pollitz Hiermit möchte ich meinen Einspruch erheben 
gegen die geplante Windkraftanlage mit 
schätzungsweise 9 Windrädern. Da diese 
Anlage teilweise auf meinem Acker gebaut 
werden soll, werde ich dieses Land dafür nicht 
verkaufen. Die Altmark ist schon Windrad- 
verbaut genug. Wir sollten uns unser einziges 
Gut- die unverbrauchte u. unverbaute Natur 
mit einzigartiger Flora und Fauna nicht von 
geldsüchtigen Investoren kaputt machen 
lassen.

Windenergieanlagen sind generell privilegiert 
im Außenbereich, damit hat der Eigentümer 
der jeweiligen Fläche einen Anspruch auf 
diese Nutzungsart. Mit der Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
wird dieser gesetzliche Anspruch des 
jeweiligen Eigentümers über einen 
Planvorbehalt reguliert. Außerhalb dieser 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
sind raumbedeutsame Windenergieanlagen 
dann nicht mehr genehmigungsfähig. 
Mit der Ausweisung ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden Ihre Rechte nicht beschnitten, sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden, ob sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemanden gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen zu lassen.

Entscheidung noch 
offen

offenU. Steinke
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TÖB: (434)     Süßmilch, Roswita

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

434-1 Entwurf des REP Altmark
Aufnahme einer Windeignungsfläche in 
Recklingen- Apenburg

Ich bin Grundstückseigentümer von Flächen in 
der Gemarkung Recklingen und wünsche die 
Aufnahme der Fläche im Bereich der alten 
Bahntrasse (Gebiet Flur 3 von Recklingen und 
Apenburg) als Windeignungsgebiet.

Ich habe meine Flächen bereits der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
sehe in der Errichtung von Windkraftanlagen 
einen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
alternativen Energien. Die hierdurch möglichen 
Einnahmen in der Gemeinde werden sicherlich 
dringend benötigt.

Durch die Einnahmen der 
Grundstückseigentümer wird sicherlich 
zusätzlich das Konsumverhalten angeregt, 
wodurch wiederum die regionale Wirtschaft 
profitieren kann.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen werden ausgewiesen. Sollte die Fläche 
in einem dem Plankonzept entsprechendem 
Gebiet liegen, kann sie im Rahmen der 
Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenR. Süßmilch
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TÖB: (435)     Traufelder, Reinhard

42 Anlage 1
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435-1 -Antrag zur Ausgrenzung der 
landwirtschaftlichen Flächen (Fluren 9 und 10) 
oder Teile davon aus dem Vorbehaltsgebiet für 
Tourismus und Erholung der Stadt 
Tangerhütte. Ausweisung als Weißfläche und 
somit Verbindung zu dem bestehenden 
Windpark Mahlwinkel sowie Vorranggebiet Nr. 
XXIII für Windenergieanlagen.

Als Einwohner der Gemeinde Birkholz habe 
ich die Windenergieanlagen (WEA) des 
Windparks Mahlwinkel „vor der Haustür“.
Ich bin zufrieden, dass „grüner Strom“ aus 
Wind erzeugt wird, der keine solchen 
Emissionen wie z.B. ein Kohlekraftwerk 
hervorruft. 
Mit dieser Windenergienutzung (auch Solar 
und Geothermie) werden wir in Deutschland 
unabhängiger von fossilien Brennstoffen (Öl, 
Gas etc.), die wir nur in geringen Mengen 
besitzen, uns sehr abhängig von Importen 
(auch aus Krisengebieten) machen, 
Preisspekulationen unterworfen sind und 
jährlich teurer werden.
Außerdem sind auch diese endlich (siehe 
Anlage 1), während Wind und Sonne 
Jahrtausende zur Verfügung stehen.
Ab 2010 bin ich Einwohner der 
Einheitsgemeinde Tangerhütte. Entsprechend 
sind für mich kommunale Themen und 
Finanzen von Wichtigkeit.
Mit der Neufassung des o.g. 
Vorbehaltsgebietes und der Möglichkeit der 
Errichtung von 7-9 WEA würde die Gemeinde 
jährlich ca. 160. 000 € Gewerbesteuern 
einnehmen. Außerdem werden auch 
Arbeitsplätze durch den Bau und die 
Unterhaltung solcher Anlagen erhalten, die 
Forschung gefördert und Exporte hoch 
entwickelter Anlagen ermöglicht.

Auch wenn es sich hier um 7-9 Anlagen 
handelt, trägt dies zeitnah zur 
Gesamtenergieerzeugung bei, da keine 
jahrelangen Genehmigungsverfahren 
notwendig wären, deren Ausgang ungewiss ist. 
Entscheidend ist, dass es sich um ein 
geeignetes Gebiet handelt.

Gemäß IV (Seite 14 der Unterlagen) sind 
Gebiete geeignet, in denen schon diese 
Anlagen stehen. Direkt angrenzend steht 
bereits der Windpark Mahlwinkel.

Da 1994 der Stadtrat Tangerhütte dieses 
Vorbehaltsgebiet beschlossen hat, frage ich 
nach den Inhalten und Zielen. Ist das noch 
zeitgemäß?
Beiderseits der Bahnstrecken Stendal-
Magdeburg (dort verkehren Züge im 10 min 
Takt) findet auf den Flurstücken 9 und 10 eine 

Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und 
Erholung ist kein Tabukriterium sondern nur 
mit Restriktionen belegt, die im Rahmen der 
Abwägung mit einer höheren Wichtung belegt 
sind. Im Rahmen der Abwägung wurde das 
Thema Verbundgebiet nicht als Kriterium 
betrachtet, hat also keine Relevanz für oder 
gegen eine Ausweisung.
Das Eignungsgebiet Mahlwinklel, im REP 
Magdeburg ausgewiesen, endet ca 900-1.000 
m vor der Grenze des Planungsraumes und 
damit auch in diesem Abstand vor der  
Weißfläche, die im Bereich des REP Altmark 
liegt.

Entsprechend den festgelegten Kriterien wurde 
in der Abwägung abgewogen, dass die 
Weißfläche sich nicht gegenüber dem 
Eignungsgebiet Nr. 8 des REP Magdeburg 
durchsetzen kann. 
Ein gemeinsames Gebiet wäre eventuell 
möglich gewesen, wie im Bereich Fischbeck/ 
Mangelsdorf, wenn das Eignungsgebiet Nr. 8 
Mahlwinkel direkt an die Weißfläche (an die 
Planungsregionsgrenze) angeschlossen hätte. 
Hier wäre aber abschließend noch eine 
Betrachtung der gesamten Flächen hinsichtlich 
den Kriterien der Umweltprüfung 
durchzuführen, ob insgesamt eine solch große 
Fläche ausgewiesen werden könnte.
Die Stadt Tangerhütte hat im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahme 
abgegeben. Damit ist auch nicht dokumentiert, 
wie sich die Stadt positioniert hat. 
Damit ist der Regionalen 
Planungsgemeinschaft nicht bekannt, wie die 
Stadt zu dem Projekt von Enercon steht.

keine Berücksichtigung neinR. Traufelder
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ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung 
statt.
16 Jahre sind dort demnach keinerlei Dinge 
bezüglich Tourismus und Erholung realisiert 
worden.
Daher sollte die Stadt Tangerhütte diesen 
Beschluss dringend einer Prüfung unterziehen 
und eine Beschlussvorlage zur Herauslösung 
der genannten Fluren oder auch Teilen davon 
einbringen.
Wenn hier in einer Sache von kommunaler 
Bedeutung möglicherweise Beschlüsse wegen 
bestimmter Personen oder aus rein 
persönlichen Überzeugungen gefasst werden 
(oder nicht), wäre dies m. E. weder im Sinne 
der kommunalen Notwendigkeiten, noch 
zukunftsweisend.

Auch Vereine, Stiftungen u.a. könnten durch 
die WEA gefördert und Jugendliche damit in 
der Region gehalten werden. Wenn eine 
Kommune noch freiwillig Aufgaben finanzieren 
kann, ist das für alle Einwohner förderlich.

Es gibt für die Stadt Tangerhütte 
Empfehlungen aus dem Modellprojekt 
Sachsen-Anhalts „Energetische 
Stadtumbaukonzept“, in dem auch die Nutzung 
der Windenergie festgeschrieben ist.
Zur notwendigen Umsetzung der Maßnahmen 
dieses Konzeptes hat z.B. die Fa. Enercon am 
30.04.2010 detaillierte Vorschläge der Stadt 
Tangerhütte und der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark eingereicht.

Daher ergibt sich für die Realisierung des 
energetischen Stadtumbaus auch ein wichtiger 
Grund für die Prüfung des Beschlusses von 
1994 zum Vorbehaltsgebiet und dem 
Einbringen eines Beschlussvorschlages zur 
Herauslösung von o.g. Teilen.

Bei einem solchen Beschluss entfiele Punkt 18 
der Tabelle (Seiten 69 und 70 der ausgelegten 
Unterlagen) als Ausschlusskriterium. Weiterhin 
ist  nach wie vor eine Biotopvernetzung durch 
die übrigen Flächen möglich.
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TÖB: (436)     Tüngler

8 III. 5.4.6.4.
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436-1 Widerspruch zum geplanten Bau von 
Windkrafträdern in Hüselitz.

 -Akustische Belastung durch B189 die dann 
hinzukommende A14 erheblich (Windpark 
noch dazu in der Größenordnung unzumutbar)
 -Optische Gründe �(Windpark zerstört das 

von uns so geschätzte Landschaftsbild dieser 
schönen  Gegend)

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtssicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 

keine Berücksichtigung offenTüngler
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nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
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TÖB: (437)     UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Meißen GmbH

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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437-1 Da unserer Ansicht nach keine gewichtigen 
Gründe dem im Lageplan vorgestellten 
Vorschlag entgegenstehen, beantragen wir 
hiermit die Ausweisung des Planungsgebietes 
„Plathe“ als Vorranggebiet für 
Windkraftnutzung im überarbeiteten Teilplan 
„Wind“ des Regionalplanes Altmark.

Wir planen die Errichtung und Inbetriebnahme 
von Windenergieanlagen in dem auf 
beiliegendem Lageplan dargestellten Gebiet, 
in welchem wir zivilrechtliche Nutzungs- und 
Pachtverträge mit Grundeigentümern 
geschlossen haben.

Dazu zählen zahlreiche Flurstücke der 
Gemeinden Plathe, Packebusch, Lohne, 
Brunau und Kerkau, für die im 
Regionalplanentwurf keine Eignungs- und 
Vorranggebietsdarstellung vorgesehen ist.

Vor dem Abschluss von Verträgen mit 
Flurstückseigentümern haben wir in Sachsen -
Anhalt die für die Windkraftnutzung in Frage 
kommenden Gebiete eingehend untersucht. 
Unsere Standortvorprüfung hat ergeben, dass 
das beschriebene Gebiet grundsätzlich für die 
Errichtung von Windenergieanlagen geeignet 
ist.

Unter anderem gingen folgende 
Gesichtspunkte in unsere Prüfung und 
Planung ein.

 -Aus Rücksichtnahme auf Siedlungsflächen 
wurde zu Ortslagen ein Puffer von 1.000 m 
und zu Splittersiedlungen sowie 
Einzelgehöften ein Puffer von 800 m 
grundsätzlich eingehalten.
 -Auf geringe Geländerauhigkeit, um für 

Windenergieanlagen ungünstige 
Luftturbulenzen und Schwachwindgebiete zu 
vermeiden, wurde geachtet.
 -Zur Vermeidung von Konflikten mit dem 

Naturschutz berücksichtigen wir Tabu- und 
Restriktionszonen wie Naturschutzgebiete, 
FFH-Gebiete und SPA-Gebiete mit 
entsprechenden Puffern von 500 – 1.000 m. 
Regional sind keine Gebiete, die zu Konflikten 
mit dem Naturschutz führen können, zu 
beachten.

Für einen Standort in der Gemarkung Plathe, 
Flur 4, Flurstück 83 wurde am 27.04.2009 der 
Antrag auf Vorbescheid nach BImSchG 
gestellt und das Genehmigungsverfahren 
eingeleitet. 

Wir bitten Sie zu beachten, dass lt. §7 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) nicht nur 

Das geplante Gebiet liegt entsprechend den 
Abstandskriterien zu einem Großen Teil in 
einem Vorranggebiet für Hochwasserschutz. 
Der Umgang mit den Vorranggebieten für  
Hochwasserschutz ist im LEP festgeschrieben 
und muss durch die Regionalplanung 
umgesetzt werden. Hier besteht kein 
Abwägungsspielraum.
In Anwendung der durch die 
Regionalversammlung beschlossenen 
Kriterien wurde die vom Einwender 
vorgeschlagene Fläche teilweise durch eine 
Weißfläche überlagert, die sich im Rahmen 
der Abwägung (5 km Abstand) nicht 
durchsetzen konnte gegen die Weißfläche im 
Bereich Fleetmark (ausgewiesen als 
Vorranggebiet Nr. III) und die Weißfläche im 
Bereich zwischen Brunau und Kahrstedt, 
(ausgewiesen als Vorranggebiet Nr.IV).
 
Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehalts sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes -
Sachsen - Anhalt gegeben. Bei einer 
raumordnerischen Ausweisung müssen alle 
zutreffenden fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach §4 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Im Fall der Windenergie wird mit dem 
Plankonzept generell in Rechte Dritter 
eingegriffen und damit stehen diese 
Nutzungsansprüche im Abwägungsprozess mit 
den öffentlichen Belangen.

keine Berücksichtigung neinUKA Meißen
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öffentliche sondern auch die uns und unsere 
Vertragspartner betreffenden privaten Belange 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
sind.
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437-2 Da unserer Ansicht nach keine gewichtigen 
Gründe dem im Lageplan vorgestellten 
Vorschlag entgegenstehen, beantragen wir 
hiermit die Erweiterung des Vorranggebietes 
Nr. XVI Arneburg, Hassel, Sanne, Storkau 
entsprechend unserer Darstellung im Lageplan.

Wir planen die Errichtung und Inbetriebnahme 
von Windenergieanlagen in dem auf 
beiliegendem Lageplan dargestellten Gebiet, 
in welchem wir in Kürze zivilrechtliche 
Nutzungs- und Pachtverträge mit 
Grundeigentümern schließen werden.

Dazu zählen Flurstücke der Gemarkungen 
Arneburg und Storkau, für die im 
Regionalplanentwurf keine Eignungs- und 
Vorranggebietsdarstellung vorgesehen ist.

Vor dem Abschluss von Verträgen mit 
Flurstückseigentümern haben wir in Sachsen - 
Anhalt die für die Windkraftnutzung in Frage 
kommenden Gebiete eingehend untersucht. 
Unsere Standortvorprüfung hat ergeben, dass 
in unserer dargestellten Erweiterung des VR 
Gebietes Nr. XVI keine anderweitigen Belange 
der Errichtung von Windenergieanlagen 
entgegenstehen.

Unter anderem gingen folgende 
Gesichtspunkte in unsere Prüfung und 
Planung ein.

 -Aus Rücksichtnahme auf Siedlungsflächen 
wurde zu Ortslagen ein Puffer von 1.000 m 
und zu Splittersiedlungen sowie 
Einzelgehöften ein Puffer von 800 m 
grundsätzlich eingehalten.
 -Auf geringe Geländerauhigkeit, um für 

Windenergieanlagen ungünstige 
Luftturbulenzen und Schwachwindgebiete zu 
vermeiden, wurde geachtet.
 -Zur Vermeidung von Konflikten mit dem 

Naturschutz berücksichtigen wir Tabu- und 
Restriktionszonen wie Naturschutzgebiete, 
FFH-Gebiete und SPA-Gebiete mit 
entsprechenden Puffern von 1.000 m. 
Regional ist das SPA-Gebiet „Elbaue 
Jerichow“ zu berücksichtigen.
 -Im Gebiet unseres Erweiterungsvorschlages, 

jedoch außerhalb des bisher ausgewiesenen 
Eignungsraumes wurden bereits sechs 
Windenergieanlagen durch ein anderes 
Unternehmen errichtet.
 -Eine Erweiterung des Gebietes würde die 

Landschaft nicht wesentlich verändern, da das 
Landschaftsbild durch die bestehenden WEA 
ohnehin geprägt ist – vielmehr entspricht diese 
Vorgehensweise dem Gebot der 

Das Vorranggebiet Nr.XVI wurde im Rahmen 
der Abwägung durch die 
Regionalversammlung festgelegt. 
Entsprechend dem Gegenstromprinzip sowie 
ausgehend von der genaueren Planungsebene 
Bauleitplanung wurde in der Abwägung 
entschieden, dass das  Vorranggebiet 
entsprechend der gültigen Bauleitplanung 
abgegrenzt wird.

Die Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie erfolgt im eigenen 
Wirkungskreis, die rechtlichen Grundlagen für 
die Nutzung des Planvorbehalt sind im  § 35 
BauGB, im ROG, im Landesplanungsgesetz 
Sachsen-Anhalt sowie im 
Landesentwicklungsplan des Landes-Sachsen 
Anhalt gegeben. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtete ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in Ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach §4 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Im Fall der Windenergie, wird mit dem 
Plankonzept generell in Rechte Dritter 
eingegriffen und damit stehen diese 
Nutzungsansprüche im Abwägungsprozess mit 
den öffentlichen Belangen.

keine Berücksichtigung neinUKA Meißen
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Eingriffsminimierung, da durch die Bündelung 
im bereits der Windkraft gewidmeten Gebiet 
andere Räume nicht mehr durch die 
Windenergie belastet werden müssen.
 -Durch Windenergieanlagen wird den 

ländlichen Bewirtschaftern und Grundbesitzern 
ein deutlicher Zugewinn ermöglicht. 
 -Das im ersten Entwurf des Regionalplans als 

Windeignungsgebiet ausgewiesene Gebiet 
zeichnet sich durch eine gute Windhöffigkeit 
aus. Die Kriterien, die einen attraktiven 
Windenergiepark definieren, werden in diesem 
Gebiet eingehalten. 
 -Wir bitten Sie weiterhin zu berücksichtigen, 

dass der Betrieb der Windenergieanlagen 
politisch ausdrücklich erwünscht ist, um 
wirksam auf globale klimatische Probleme zu 
reagieren. Insbesondere die Förderung der 
Stromerzeugung durch erneuerbare Energien 
und vor allem durch Windenergie liegt im 
öffentlichen Interesse. Dies hat der 
Gesetzgeber mehrfach zum Ausdruck 
gebracht, speziell durch das Gesetz für den 
Vorrang erneuerbarer Energien (EEG), 
demnach es „im Interesse des Klima-, Natur- 
und Umweltschutzes“ ist, „eine nachhaltige 
Entwicklung der Energieversorgung zu 
ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Energieversorgung zu verringern, Natur 
und Umwelt zu schützen, einen Beitrag zur 
Vermeidung von Konflikten um fossile 
Energieressourcen zu leisten und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien zu fördern“. Im 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wird 
ebenfalls hervorgehoben, dass der Nutzung 
von erneuerbaren Energien besondere 
Bedeutung zukommt. Des Weiteren hat sich 
der Gesetzgeber aufgrund der 
Klimaschutzvereinbarung von Kyoto 
verpflichtet, die Emission von Treibhausgasen 
zu verringern. Mit Unterzeichnung des Kyoto-
Protokolls im Jahr 1997 verpflichteten sich die 
Industrieländer, ihren jährlichen 
Treibhausgasausstoß im Zeitraum 2008 bis 
2012 um 5,2 % gegenüber 1990 zu reduzieren. 
Im Laufe der etwa 20-jährigen Betriebszeit nur 
einer Windkraftanlage im Vergleich zum 
Betrieb eines herkömmlichen aktuellen 
deutschen Kraftwerks kann die Schadstoff-
Emission um fast 49.000 t Kohlendioxid, über 
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52 t Schwefeldioxid und knapp 45 t Stickoxid 
reduziert werden.

Wir bitten Sie zu beachten, dass lt. §7 Abs. 2 
Raumordnungsgesetz (ROG) nicht nur 
öffentliche sondern auch die uns und unsere 
Vertragspartner betreffenden privaten Belange 
im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen 
sind.
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TÖB: (438)     UKA Umweltgerechte Kraftanlagen Standortentwicklung GmbH

42 Anlage 1

438-2 Wir beantragen daher eine Reduzierung auf 
einen Puffer von 800 Metern.

In den Abstandskriterien des sachlichen 
Teilplanes "Wind" wird für Wohnbebauungen 
im Außenbereich ein Puffer von 1000 Metern 
definiert. Dies geht über die durch den 
Immissionsschutz (Schall, Schatten) 
implizierten Erfordernisse hinaus. Letzteres 
spiegelt sich in der Tatsache wieder, dass 
andere regionale Planungsgemeinschaften 
(z.B. alle in Mecklenburg-Vorpommern) hier 
lediglich einen Abstand von 800 Metern 
fordern.

Der Planvorbehalt des § 35 BauGB bedeutet, 
dass durch die zuständigen Träger der 
Regionalplanung Räume festgelegt werden 
können, wo Windenergie zulässig ist und diese 
dann an anderer Stelle im Planungsraum 
ausschließen können. Die Regionalplanung 
kann keine Anlagentypen und Anlagenhöhen 
festlegen, deshalb können auch die 
Auswirkungen zukünftig geplanter Anlagen 
nicht konkret bewertet werden. Damit das 
Schutzgut Mensch angemessen in der 
Abwägung gewichtet wird im Hinblick der 
negativen Auswirkungen von 
Windkraftanlagen, wurde ein pauschalisierte 
Puffer von 1000 m verwandt. 
Da die Regionalplanung nicht projektgenau 
plant, kann sie auch bestimmte negative 
Auswirkungen der Windenergie nicht von vorn 
herein ausschließen.  Die Regionale 
Planungsgemeinschaft Altmark hat nach 
Auswertung der aktuellen Rechtssprechung, 
von Studien zu diesen Themenkomplex sowie 
auch bezogen auf konkrete Projekte die 
Abstandkriterien zu Wohnbebauung  mit 1.000 
m und zu Siedlungsflächen, die nach 
Baunutzungsverordnung als reine 
Wohnflächen ausgewiesen worden sind, 1.500 
m für den Abwägungsprozess festgelegt.

Entscheidung noch 
offen

neinUKA 
Standortentwickl

438-3 Wir beantragen daher eine jeweilige 
Verkleinerung des Puffers auf 100 Meter.

Des Weiteren werden Puffer für „überregional 
und regional bedeutsame Verkehrstrassen 
(Straße, Schiene)“ sowie zu 
Hochspannungsfreileitungen ab 110 kV von 
jeweils 300 Metern definiert. Wir verweisen 
zum einen darauf, dass die Definition einer 
überregional bzw. regional bedeutsamen 
Verkehrstrasse zu spezifizieren ist und zum 
anderen, dass ein Puffer von 300 Metern nicht 
den geltenden Anforderungen, z.B. des Bun-
desfernstraßengesetzes bzw. der VDE-
Normen, entspricht.

Die Ermittlung des Abstandes erfolgte im 
Rahmen der in der Allgemeinverfügung Nr. 7 
des Hessischen Landesamtes für Straßen- 
und Verkehrswesen dargestellten 
Berechnungsformel für die Wurfweite einer 
Windenergieanlage. Für die Berechnung 
wurde eine marktübliche Anlage 
herangezogen. Mit diesem Kriterium wird das 
Gefährdungspotential im Hinblick auf die 
Verkehrswege zur Auswahl von Suchräumen 
dargestellt.   
Die gepufferten Verkehrstrassen sind benannt. 
Es wird nicht dargestellt, in welche Richtung 
die Spezifikation gehen soll.

keine Berücksichtigung neinUKA 
Standortentwickl
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438-4 Die Ausnahme sollte auf diesen Sonderfall 
bezogen allgemein formuliert werden, so dass 
eine Nutzung dieser Ausnahmeregelung für 
alle ausgewiesenen Vorranggebiete möglich 
wird. Aufwendige Zielabweichungsverfahren 
könnten damit vermieden werden.

In fast allen ausgewiesenen Vorranggebieten 
sind Wohnbebauungen im Außenbereich zu 
beachten. Gemäß der im Teilplan „Wind“ 
angegebenen Kriterienübersicht sind hier - für 
Schutzabstände von 1000 m vorgesehen, die 
zur Begrenzung des für die Windenergie 
nutzbaren Raumes führen. Andererseits 
werden viele dieser Wohnbebauungen schon 
jetzt nicht mehr genutzt (Bestandschutz jedoch 
noch vorhanden) bzw. ein Ende der 
Wohnnutzung ist abzusehen. 

Um den in einigen Fällen durchaus 
wahrscheinlichen Wegfall des 
Bestandschutzes während der Gültigkeit des 
Raumentwicklungsplanes im Sinne der 
optimalen Ausnutzung der ausgewiesenen 
Windvorranggebiete regionalplanerisch zu 
nutzen, beantragen wir gemäß § 6, Abs. (1) 
des Raumordnungsgesetzes (Fassung vom 
30.06.2009), bereits jetzt diesbezügliche 
Ausnahmen im Raumentwicklungsplan festzu-
schreiben.

Die Aufnahme einer solchen Formulierung wird 
der Regionalversammlung vorgeschlagen.

Entscheidung noch 
offen

neinUKA 
Standortentwickl

8 III. 5.4.6.4.

438-1 Wir haben einen Teil der Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten hinsichtlich ihrer 
Flächenausdehnung untersucht und dabei die 
im Teilplan „Wind“ angegebenen 
Abstandskriterien zugrunde gelegt. Dabei 
ergaben sich gegenüber den Darstellungen im 
Kartenteil Abweichungen, die eine Ausweitung 
der Vorranggebiete zulassen würden. Im 
Interesse der optimalen Ausnutzung der für 
 die Windnutzung geeigneten Areale und im 
Einklang mit dem Konzentrationsgrundsatz 
beantragen wir die Anpassung der 
Gebietsgrenzen wie folgt:

XIV Wiepke (Anlage 1)

- Ausdehnung im Norden bis an die 
einzuhaltenden Abstände zur K1085 bzw. zu 
einer Einzelbebauung (Heidberge).

XX Pollitz (Anlage 2)

- Ausdehnungen im Süden, Südosten und 
Nordosten bis an die einzuhaltenden 
Bebauungsabstände zu Wohnbebauungen im 
Außenbereich bzw. Pollitz.

XXII Rohrberg (Anlage 3)

- Ausdehnung im Westen bis an die 
einzuhaltenden Abstände zur K1384, zur Ort-
schaft Bierstedt und die in Nord-Süd-Richtung 
verlaufende Straße zwischen Bierstedt und 
Rohrberg.

Die Vorranggebiete werden hinsichtlich der 
Abstandskriterien überprüft. Sollten sich die 
Erkenntnisse des Einwenders bestätigen, dann 
werden sie eingehen in die Abwägung zum 
zweiten Entwurf.

Entscheidung noch 
offen

offenUKA 
Standortentwickl
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TÖB: (439)     Urbschat, Reinhard

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

439-2 Erörterung - Fakt ist, dass Windkraftanlagen unser 
Landschaftsbild beeinträchtigten, sie 
Verunstalten unsere Heimat. Ein 
abschreckendes Beispiel der Windpark Baben-
Goldbeck

- Zu den von mir aufgeführten Schattenwurf 
und zu erwartenden Geräuschpegel weisen 
Sie auf keine konkrete Bewertung bei der 
Regionalplanung hin. Es kann doch nicht sein, 
dass bei den vorhandenen Windanlagen nicht 
eine Parallelität besteht. Ein öffentliches 
Interesse wird durch die Unterschriften der 
Bürger von Erxleben gegen dieses 
Bauvorhaben bekundet.

- Tourismus und Erholung sind nicht nur der 
Elberadweg, sondern auch Wandern, Reiten 
und eine offene Landschaft zu erleben.

- Das Vorranggebiet XVIII Erxleben beträgt ca. 
285 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 
Bodenwerten über 51 Punkte. Wo bleibt hier 
die Sicherung der wenigen guten Böden für die 
Landwirtschaft in der Altmark?

- Unsere Meinung zum Immobilienverlust kann 
und muss nicht von der Regionalplanung 
bewertet werden. Wir wollen nicht tatenlos 
zusehen, wie sich der Wertverlust unserer 
Immobilien nun auch durch Ihre geplanten 
Anlagen weiter fortsetzt.

Die Windenergie ist durch den 
Bundesgesetzgeber für den Außenbereich 
privilegiert, gemäß § 35 BauGB. Das bedeutet 
jeder Eigentümer hat das Recht im 
Außenbereich auf seinen Grundstücken 
Windenergieanlagen zu errichten. 
Dieses materiell gegebene Recht wird nur 
eingeschränkt durch dagegen stehende 
öffentliche Belange, die fachgesetzlich als 
Normen festgelegt sind.
Eine weitere Einschränkung ist der 
sogenannte Planvorbehalt, welcher einmal auf 
Ebene der Regionalplanung und des Weiteren 
auf Ebene der Bauleitplanung gesetzt werden 
kann. Dieser Planvorbehalt soll dazu dienen 
die Nutzung der Windenergie räumlich zu 
steuern, darf aber nicht in eine 
Verhinderungsplanung münden. 
Mit der Aufstellung des sachlichen Teilplanes 
Wind wurde ein Konzept erarbeitet, welche 
aufbauend auf den neuesten Erkenntnissen 
der Rechtsprechung beruht. Hier fließen 
natürlich auch die Erkenntnisse ein, was aus 
Sicht der Gerichtsbarkeit als 
Abwägungsrelevante Kriterien betrachtet wird. 
Wie schon in der Erläuterung zu Bedenken 
aus der öffentlichen Beteiligung dargestellt, ist 
der Regionalplanung nicht ein unbegrenzter 
Regelungsraum gegeben. Viele Festlegungen 
können erst auf Ebene der Anlagen konkreten 
Vorhabenplanung getroffen werden.
Im Hinblick auf das Kriterium Bodenpunkte 
wird die Geschäftsstelle der 
Regionalversammlung einen anderen 
Vorschlag unterbreiten, da nach neuesten 
Erkenntnissen, dieses zu einen 
Abwägungsmangel führen könnte.
Hier ist vorgesehen, die Wertigkeit der Flächen 
im Rahmen der Abwägung von Weißflächen 
untereinander mit zu betrachten.

Entscheidung noch 
offen

offenR. Ubschat
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439-1 Einwände gegen die Ausweisung des 
Vorranggebietes Nr. XVIII zur Errichtung und 
Nutzung von Windkraftanlagen.
Wir, die Interessengemeinschaft gegen die 
Errichtung des Windparks Nr. VIII Erxleben, 
erheben hiermit unseren ausdrücklichen 
Protest gegen die Ausweisung des 
Windvorranggebietes Nr. XVIII in der 
Gemarkung Erxleben und die Errichtung von 
Windkraftanlagen. Es bestehen erhebliche 
Bedenken zur Ausweisung des 
Vorranggebietes, denn sowohl die Anwohner, 
als auch die Allgemeinheit werden durch den 
Bau und das Betreiben der Windkraftanlagen 
äußerst negativ in der Lebensqualität 
beeinflusst.

1. Bestehende Windkraftanlagen zeigen die 
negative Beeinträchtigung unseres 
Landschaftbildes.

2. Der Erholungswert und der sich langsam 
entwickelnde Tourismus erhalten in unserer 
strukturarmen Region durch diese Anlagen 
keine positiven Impulse.

3. Die Verbauung von hochwertigen 
Ackerböden bedeutet für die Landwirte und die 
Wirtschaft große Verluste, die nicht 
auszugleichen sind. Diese Flächen werden 
dauerhaft der Nahrungsmittelproduktion 
entzogen.

4. Natur - und Ackerflächen werden für immer 
versiegelt, für jede Anlage werden mehr als 
1000 m2 Stahlbeton in den Boden 
eingebracht, viele Kilometer Anfahrtswege als 
Schotterpisten angelegt.

5. Die geplanten Anlagen (Generatorhöhe ca. 
135 m, Propellerhöhe ca. 175 m) werden 
starke Schattenwürfe erzeugen, die für die 
Anwohner äußerst unangenehm werden und 
zu gesundheitlichen Auswirkungen führen (für 
viele Betroffene schon Realität). Bei Ostwind 
wird sich der Geräuschpegel besonders 
unangenehm bemerkbar machen (schon jetzt 
ist der Krach von den errichteten 
Windkraftanlagen in Düsedau zu hören).

6. Düsedauer Anwohner leiden massiv durch 
den Geräuschpegel der bereits bestehenden 
Anlagen, die mit 1000 m  Ortsabstand errichtet 
wurden.

7. Das bewohnte Grundstück „Der Tympen“ 
wurde im bestehenden „Teilplan Wind“ nicht 
berücksichtigt!!!

8.Der Bau der Windkraftanlagen wird zum 
weiteren Wertverlust der Immobilien und 
Grundstücke in der Umgebung führen.

9. Die Lebensqualität der Erxlebener 
Dorfbewohner wird sich weiter stark 
verschlechtern, denn immer mehr negative 
Bauvorhaben (u.a. Schließung der Baulücke 
der A 14 zwischen Stendal und Osterburg als 

zu 1.: 
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch die bestehenden Anlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren bewertet und für 
zulässig gehalten.

Zu 2.:
Diese Feststellung konnte noch nicht durch 
Studien quantifiziert werden. Der Elberadweg 
führt auch an etlichen Windparks vorbei und ist 
trotzdem sehr gut frequentiert.

Zu 3. u. 4: 
Im Rahmen des Plankonzeptes wurde ein 
Kriterium eingeführt, welches die wenigen 
guten Böden für die Landwirtschaft in der 
Altmark sichern soll. Im Hinblick auf die 
Thematik Welthunger steht auch der politische 
Auftrag des Klimaschutzes mit dem Ziel fossile 
Energieträger durch regenerative 
Energieträger auszutauschen.

Zu 5. : 
Die Auswirkungen von Anlagen werden im 
Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Flächenausweisung auf Ebene der 
Regionalplanung kann keine anlagenkonkrete 
Bewertung durchführen, da zum Zeitpunkt 
ihrer Planung, das konkrete Projekt noch nicht 
bekannt ist. Es ist weiterhin festzustellen, dass 
durch die Ausweisung von Vorranggebieten 
zur Nutzung der Windenergie der generelle 
Privilegierungsanspruch der Windenergie sehr 
stark reduziert wird und damit auch die 
Möglichkeit an fast jeder Stelle im 
Außenbereich, wo keine anderen öffentlichen 
Belange entgegenstehen,  
Windenergieanlagen zu errichten.

Zu 6.: 
Die Einhaltung und Feststellung zulässiger 
Geräuschpegel wird durch die jeweilige 
Genehmigungsbehörde geregelt.

Zu 7.: 
Sollte es sich um ein bewohntes Grundstück 
handeln, wird der Puffer dementsprechend 
angepasst. 

Zu 8.:
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 

Entscheidung noch 
offen

offenR. Ubschat
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letzte Maßnahme). Das heißt dann 5 Jahre 
 Autobahn mitten durch Erxleben (!!!) - LÄRM, 

STAUB, ABGASE, WINDPARKS! Wenn dann 
die geplante A 14 fertig gestellt ist, bedeutet 
das Krach aus dem Westen und Osten! Wie 
viel müssen und können Menschen noch 
ertragen?

10. Durch den Bau der Anlagen werden 
Biotope nach § 37 NatSchG – LSA, wie z.B. 
der „Eierpol“ und der „Flachsphul“, im 
biologischen sowie ökologischen Wert 
verändert. Durch den geplanten Bau der A 14 
wird ohnehin schon stark in der Natur 
eingegriffen. Die vorgesehenen 
Ausgleichsmaßnahmen werden die Natur nicht 
ausreichend entschädigen, sodass keine 
weitere Beeinträchtigung der Natur mehr 
folgen darf!

11. Die Windkraftanlagen beeinträchtigen auch 
zahlreiche Vogelarten. So werden Stand- 
sowie Zugvögel von den Rotoren zerstückelt. 
Zu beachten sind Brutplätze seltener 
Vogelarten, wie z.B. die des Roten Milans, der 
Wiesenweihe, des Baumfalken und 
unterschiedlicher Eulenarten. Standorttreue 
Vögel, wie die Feldlerche und Zugvögel, wie 
Kiebitze und Kraniche werden massiv in 
diesen Gebiet in ihrer Lebensweise beeinflusst.

12. Außerdem weisen wir auf 
Fledermausvorkommen im Vorranggebiet hin.

werden. Bei einer raumordnerischen 
Ausweisung müssen alle zutreffenden 
fachrechtlichen Planungen und 
Nutzungsansprüche berücksichtigt werden, um 
eine Entscheidung zu treffen, während die 
Fachplanung im Unterschied zur überörtlichen 
und überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Zu 9.:
Die Verschlechterung der Lebensqualität ist 
ein subjektiver Bewertungsfaktor, der im 
Rahmen einer Abwägungsentscheidung sehr 
schwierig zu bewerten ist. Insbesondere das 
gebrachte Beispiel BAB 14 bedeutet für viele 
Altmärker eine Erhöhung der Lebensqualität.
Festzustellen ist aber auch, dass die Probleme 
des demografischen Wandels sehr komplex 
sind und mit oder ohne Windenergieanlagen 
trotzdem vorhanden sind. 

Zu 10.:
Die Biotope "Eierpol" und Flachsphul" werden 
hinsichtlich Ihrer Betroffenheit untersucht.

Zu 11.:
Die Belange des Vogelschutzes werden 
entsprechend dem gesetzlichen Rahmen in 
den Abstandsregeln berücksichtigt. 
Es können aber nur die Belange berücksichtigt 
werden, die bekannt sind. Sollten Brutplätze 
seltener Vogelarten vorhanden sein werden sie 
dementsprechend gepuffert.

Zu 12.:
wird geprüft
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TÖB: (44)     Industrie- und Handelskammer Magdeburg

18 1.1. Allgemeines

44-1 Hinweis Bezugnehmend auf die Definition der 
Vorranggebiete verbunden mit der Wirkung 
von Eignungsgebieten muss ausgeschlossen 
werden, dass bestehende Nutzungen nicht 
beeinträchtigt und behördliche Erlaubnisse
berücksichtigt werden.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinIHK Magdeburg

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

44-2 Erörterung Hiermit zeigt die IHK Magdeburg an, dass die 
Stellungnahme vom 12.5.2010 zum 
Regionalen Entwicklungsplan Altmark (REP 
Altmark) 2005 - Ergänzung um den sachlichen 
Teilplan „Wind“ weiterhin Gültigkeit besitzt. Wir 
weisen darauf hin, dass in den 
Abwägungsunterlagen die Stellungnahme der 
IHK Magdeburg richtig wiedergegeben werden 
muss. Insofern besteht die Notwendigkeit der 
Änderung des Satzes - Wegfall des Wortes 
"nicht" in Zusammenhang mit dem Sachverhalt 
der behördlichen Erlaubnisse. Der Satz muss 
demnach richtig heißen: "Bezugnehmend auf 
die Definition der Vorranggebiete verbunden 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten muss 
ausgeschlossen werden, dass bestehende 
Nutzungen nicht beeinträchtigt und 
behördliche Erlaubnisse berücksichtigt 
werden.".

Berücksichtigung volle Berücksichtigung neinIHK Magdeburg
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TÖB: (440)     Voigt, Peter

8 III. 5.4.6.4.
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440-1 Vorranggebiet Hüselitz XXI - Optische Belästigung/ 
akustische Belästigung

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 

teilweise 
Berücksichtigung

offenP. Voigt

25.11.2010 te 383 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
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TÖB: (441)     von der Herberg, Christa

26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt

441-1 Gefährdung des Kranichs im Bereich Wiepke Als wir im Herbst 1961 von Leipzig nach 
Uchtspringe zogen, erlebte ich das erste Mal 
den „Zug der Kraniche“. Seitdem bin ich von 
diesem „Schauspiel“ fasziniert. Die Bewohner 
der Altmark sind in der beneidenswerten Lage, 
dass eine der beiden Zugstraßen, Nordost 
nach Südwest, über unser Territorium führt. 
Aus jahrzehntelangen Beobachtungen ist mir 
bekannt, wann und wo ich mich positionieren 
muss, um das Zuggeschehen zu erleben und 
so halte ich mich dann auch oft im Bereich der 
im Bebauungsplan ausgewiesenen Landschaft 
auf. Diese ist weit einsehbar. Die Vögel (nicht 
nur Kraniche und Gänse) ziehen von dort 
kommend in Richtung Hellberge, wo sie häufig 
in eine veränderte Thermik geraten, steigen 
und sobald sie in die richtige Luftströmung 
kommen, sich wieder formieren. Der Kranich 
fliegt mit durchschnittlich 50 km/Std.. Der 
Vogelzug vollzieht sich hauptsächlich unter 
200 m, der Kranich wurde mehrfach bis zu 
2500 m hoch angetroffen. Inzwischen hat die 
Erforschung des Vogelzuges einen hohen 
Stand erreicht. Präzisere Daten können Sie 
sicher über Vogelwarten, BUND und NABU 
erhalten.
Sicher auch Angaben über die Gefährdung der 
Vögel durch solche „alptraumhaften“ 
Windkrafträder.
Die Tatsache, dass die Altmark, welche man 
für den Tourismus erschloss bzw. weiter 
erschließen möchte, zunehmend großräumig 
zerstört wird, ist katastrophal!

Die Auswirkungen auf den Kranichzug werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in den weiteren 
Abwägungsprozess ein.

volle Berücksichtigung neinCh. V. der 
Herberg
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441-2 Vogelschutz im Bereich Wiepke VR Nr.XIV Hinzufügen möchte ich folgendes: Während 
einiger Rad-Touren im genannten Bereich in 
den zurückliegenden Wochen wurden während 
des großflächigen Umbruchs von Grünland 8 
Greifvögel (3 Rotmilane, 5 Bussarde), 1 
Weißstorch, 2 Kolkraben beobachtet, am 
Feldrain 3 Rebhühner. Im Gebüsch, welches 
den Mittelweg von Wiepke und 
Schenkenhorsterstraße teilweise begrenzt, 
brüten diverse Kleinvögel, u.a. die Nachtigall. 
Vom Milde-Radweg, kurz hinter dem 
Ortsausgang Schenkenhorst in Richtung 
Kalbe/M., konnten 13 äsende Kraniche 
beobachtet werden (mit Handy-Kamera zu 
dokumentieren versucht). In Wiepke und 
Schenkenhorst brüten Weißstörche. Mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
brüten in Nähe der Hochspannungsleitung 
Rotmilane.
Bei der geplanten, kaum vorstellbaren Höhe 
von 185 m (mit oder ohne Rotorenblätter- 
Kopf?) muss das Fundament vermutlich sehr 
tief in der Boden verbracht werden, so dass 
die dann stattfindenden Veränderungen des 
Grundwasserspiegels besorgniserregend sind. 
Erkennbar sind diese Veränderungen bereits 
bei der Tieferlegung von Gräben.
Wie mir bekannt ist sollen Vertreter der 
„Investoren“ während einer Versammlung sich 
dahingehend geäußert haben, dass wegen der 
im hiesigen Bereich vorherrschenden 
Windsituation diese (alptraumhafte) Höhe 
nötig wäre. Diese Aussage würde sich mit dem 
von mir während des Zuggeschehens 
beobachteten Flugverhalten der Vögel im 
Bezug auf die hier vorherrschende Thermik 
decken!
Man muss kein Strömungstechniker sein, um 
sich bei der Größe der Rotorenblätter die 
entstehenden Luftwirbel vorstellen zu können. 
Kein Vogel, ob groß oder klein, hat auch nur 
die geringste Chance zu überleben, sobald er 
auch nur in die Nähe dieses Sogs gerät. In 
Mecklenburg gibt es seit langem den Begriff 
„Kranichhäcksler“.

Die Auswirkungen von Windenergieanlagen 
auf den Vogelschutz werden zusammen mit 
der Naturschutzbehörde bewertet und gehen in 
den weiteren Abwägungsprozess ein.

Entscheidung noch 
offen

offenCh. V. der 
Herberg
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TÖB: (442)     Wabersky, Axel

26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt

442-1 Schutz von Biotopen im Bereich VR XVII Der bestehende Windpark Nr. XVII Baben, 
Bertkow, Hohenberg – Krusemark
 mit 72 WEA liegt größtenteils auf diesen 
Gemarkungen. Bei Ausweitungen des 
Windparks in südlicher Richtung mit neuen 
Windenergieanlagen auf die Gemarkung 
Lindtorf (siehe Anhang) ist eine Annäherung 
an die Schutzzonen Biotop  und Wald (>1 ha) 
möglich. Angrenzend an den Windpark 
Lindtorf auf der Gemarkung Beelitz befindet 
sich ein ausgewiesenes Biotop des Landes 
Sachsen-Anhalt. Dieses Biotop wird von vielen 
heimischen Wildtieren, die hier und in der 
Umgebung ihren Standort haben, frequentiert. 
Außerdem nutzen Zugvögel dieses Biotop als 
Zwischenrast und Futterplatz. Laut Richtlinien 
des REP  Altmark und bestehender 
Naturschutzbestimmungen ist die Lage des 
Windparks zum Biotop in den planerischen 
Auslegungen zu beachten, um eine 
Auswirkung und Beeinflussung  von 
Windenergieanlagen auf das Biotop 
auszuschließen

Die Auswirkungen auf die benannten 
Schutzgüter werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet und gehen in 
den weiteren Abwägungsprozess ein.

Entscheidung noch 
offen

offenA. Wabersky
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TÖB: (443)     Wabersky, Axel und Birgit

26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt

443-1 Der Windpark Nr. XVII Baben,
Bertkow, Hohenberg – Krusemark
 mit 72 WEA liegt größtenteils auf diesen 
Gemarkungen. Bei Ausweitungen des 
Windparks in südlicher Richtung mit neuen 
Windenergieanlagen auf die Gemarkung 
Lindtorf (siehe Anhang) ist eine Annäherung 
an die Schutzzonen Biotop  und Wald (>1 ha) 
möglich. Angrenzend an den Windpark 
Lindtorf auf der Gemarkung Beelitz befindet 
sich ein ausgewiesenes Biotop des Landes 
Sachsen-Anhalt. Dieses Biotop wird von vielen 
heimischen Wildtieren, die hier und in der 
Umgebung ihren Standort haben frequentiert. 
Außerdem nutzen Zugvögel dieses Biotop als 
Zwischenrast und Futterplatz.

Laut Richtlinien des REP  Altmark und 
bestehender Naturschutzbestimmungen ist die 
Lage des Windparks zum Biotop in den 
planerischen Auslegungen zu beachten, um 
eine Auswirkung und Beeinflussung  von 
Windenergieanlagen auf das Biotop 
auszuschließen

Die Auswirkungen auf die benannten 
Schutzgüter werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde bewertet und gehen in 
den weiteren Abwägungsprozess ein.

Entscheidung noch 
offen

offenA. u. B. 
Wabersky

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

443-2 Erörterungstermin Herr Wabersky, Anrainer des Windparks XVII 
Baaben/Hohenberg-Krusemark stellt fest, dass 
in dem Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark nur ein Einwand 
von ihm vermerkt ist, der zweite fehlt. Der 
erste bezieht sich auf das Feuchtbiotop unter 
der Nummer 442, fehlen würde die 443 und 
betrifft die Lage des Wohngrundstückes zu 
dem Windpark. Das müsste für die spätere 
Bearbeitungen noch mit aufgenommen 
werden. Es gibt Planungsunterlagen, in denen 
der Windpark in südlicher Richtung 
ausgeweitet wird und mit dieser Ausweitung 
würde auf der Grundlage der neuen Richtlinien 
1.000 m-Beschränkung der Windpark zu weit 
an das Wohngrundstück von Herrn Wabersky 
heranreichen. Herr Wabersky bittet um 
Beachtung, dass in den Planungsunterlagen 
darauf Rücksicht genommen wird. Es soll 
mindestens 1.000 m Abstand gehalten 
werden. Die bestehenden Windenergieanlagen 
sind 1.200 m weg und die Schallimmission ist 
gerade in der Nacht beträchtlich. Es stehen 
dort 72 Anlagen. Sie können sich vorstellen, 
wie das rauscht.

Wird bei der Erarbeitung des 2. Entwurfes 
berücksichtigt.

volle Berücksichtigung offenA. u. B. 
Wabersky
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TÖB: (444)     Weber, Marianne

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

444-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche im 
Bereich Winterfeld- Recklingen

Ich bin Grundstückseigentümer in Recklingen 
und wünsche eine Aufnahme einer Fläche 
zwischen Recklingen und Apenburg als 
Windeignungsgebiet.

Die endlichen Ressourcen wie Öl werden 
immer knapper, so dass ich der Meinung bin, 
dass alternative Energien weiter gefördert 
werden müssen. Deshalb habe ich meine 
Flächen der Windkraftnutzung zur Verfügung 
gestellt.

Ich bitte Sie, die Fläche in Ihrem Plan 
aufzunehmen, damit hier Windkraftnutzung 
möglich ist.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenM. Weber
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TÖB: (445)     WindStrom Erneuerbare Energien GmbH

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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445-1 Hiermit beantragen wir die Aufnahme einer 
Windeignungsfläche südwestlich von 
Winterfeld und nordöstlich von Apenburg in 
den Gemarkungen 
Recklingen/Apenburg/Cheinitz, in den 
Regionalplan Altmark. (Anlage 1)

Das Gesamtgebiet weist eine Fläche von ca. 
97 ha auf. Es ist beabsichtigt, in den Grenzen 
der dargestellten Windeignungsflächen einen 
Windpark zu errichten und zu betreiben. Zu 
diesem Zweck sind bereits eine Vielzahl 
privatrechtlicher Verträge geschlossen. Des 
Weiteren wurden umfassende avifaunische 
Untersuchungen im Zeitraum Mai 2009/April 
2010 durchgeführt sowie Gutachten beauftragt.
Der Windpark wird mit Anlagen des Herstellers 
Enercon, der auch in Sachsen - Anhalt 
ansässig ist, ausgestattet, so dass hierdurch 
ein positiver Einfluss und die Stabilität des 
Arbeitsmarktes in Sachsen-Anhalt gegeben 
sein wird. Ebenso wird der turnusmäßige 
Wartungsservice nach Errichtung durch 
heimische Arbeitskräfte durchgeführt. 
Während der Investitionsphase werden auch 
Baufirmen aus Sachsen-Anhalt beauftragt. 
Zusätzlich wird durch Gewerbesteuern die 
Gemeinde vor Ort gestärkt.
Dem durch den Gesetzgeber gewünschten 
Ausbau der regenerativen Energien wird durch 
das beantragte Vorhaben Rechnung getragen. 
Er erfolgt an dieser Stelle im Einklang mit den 
naturschutzrechtlichen Belangen, die wie oben 
erwähnt, im vergangenen Jahr abgeprüft 
worden sind. 

Ausformung der Windeignungsfläche:
Das Windeignungsgebiet in den Gemarkungen 
Recklingen, Apenburg und Cheinitz wird im 
Norden und Westen durch die 
Verbindungsstraße von Apenburg nach 
Winterfeld mit einem Abstand von 200 m und 
die festgesetzten  Abstandskriterien zu 
Wohnbebauungen und im Osten durch die 
B71 mit einem Abstand von 200 m begrenzt. 
Im Süden wird das Gebiet durch den 5 km- 
Radius eines benachbarten Windparks 
begrenzt.

Schall- und Schattenimmissionen:
Die zulässigen Schall- und 
Schattenimmissionen werden durch die 
eingehaltenen Abstände zur nächsten 
Wohnbebauung eingehalten. Die 
Nachtbefeuerung der Windenergieanlagen 
kann zukünftig bei guten Sichtverhältnissen bis 
zu 90 % reduziert werden.

Im Zuge der Planung, Untersuchungen und 

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
der Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenWindStrom
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Antragsstellung haben wir bis heute größere 
personelle Aufwendungen und Projektkosten 
getragen. Wir bitten auf Grund des bereits 
fortgeschrittenen Projektstandes um 
Berücksichtigung und um Aufnahme unseres 
Vorschlages für die Ausweisung einer 
Windeignungsfläche bei Winterfeld/Apenburg 
in den Entwurf des REP Altmark Teilplan 
„Wind“

445-2 Erörterung Zum gestrigen Erörterungstermin möchten wir 
Folgendes mit der Bitte um Berücksichtigung 
nachtragen. In der Erörterung wurde darüber 
berichtet, dass dem Regionalplan auch die 
Funktion zukommt, dafür Sorge zu tragen, 
Mensch und Natur vor einer „Überprägung“ der 
einzelnen Landschaften mit Windkraftanlagen 
„zu schützen“. Gleichfalls wurde berichtet, 
dass ein „gesundes Mittelmaß“ zu finden sei.
Sollten vor diesen Hintergrund nicht genau 
deshalb die Flächen, die das Potenzial zur 
Windkraftnutzung besitzen und bei denen die 
Grundstückseigentümer diese Form der 
Energieerzeugung unterstützen, genutzt 
werden? Was macht es für einen Sinn, dass 
die Regionale Planungsgemeinschaft 
Eignungsgebiete ausweisen will, bei denen 
bereits aktenkundig ist, dass die 
Grundstückseigentümer und die Gemeinde 
keine Vertragsabschlüsse tätigen wollen? Dies 
trifft nach unserer Kenntnis u.a. auch das 
zukünftige Eignungsgebiet Rohrberg zu – hier 
ist sowohl von Seiten der Eigentümer wie auch 
der Gemeinde von einer klaren Ablehnung 
auszugehen.
Die nicht umsetzbare Ausweisung von 
Eignungsgebieten ist unserer Ansicht nach 
von vorn herein fehlerhaft, da sie als 
Verhinderungsplanung gewertet werden würde 
und daher nicht erforderlich ist.
Aus diesem Grund möchten wir noch einmal 
die Bitte äußern, das von uns vorgeschlagene 
Gebiet in den Regionalplan auszunehmen, um 
dem „Gesunden Mittelmaß“ Rechnung tragen 
zu können.

Mit dem Plankonzept soll die Errichtung der 
Windenergieanlagen in der Altmark gesteuert 
werden. Im Plankonzept sind die öffentlichen 
Belange zusammengefasst, die entsprechend 
ihrer Art und Weise geeignet sind zum einen 
das sich die Windenergie in den 
ausgewiesenen Gebieten gegenüber anderen 
raumbedeutsamen Nutzungen durchsetzen 
kann und zum zweiten um eine 
Steuerungsfunktion zu installieren, die 
garantiert, dass der Windenergie substantiell 
Raum gegeben wird ohne die anderen 
öffentlichen Belange zu dominieren.
Eigentumsrechtliche Fragen sind nicht 
Bestandteil der Planung da im Maßstab 
1:100000 geplant wird und auch nicht 
Flurstücksgenau.
Da ja die Eigentümer der Grundstücke 
privilegiert sind treffen sie die 
Letztentscheidung zur Nutzung ihrer 
Grundstücke. Die Regionalplanung als 
überfachliche Planung soll die  Windenergie 
steuern im Hinblick auf die Region.

Entscheidung noch 
offen

offenWindStrom
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TÖB: (446)     Wiswedel, Maria

41 VI. Anlagenverzeichnis

446-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in 
Recklingen- Apenburg

Ich bin Grundstückeigentümer von Flächen in 
der Gemarkung Recklingen und wünsche die 
Aufnahme der Fläche im Bereich der alten 
Bahntrasse (Gebiet Flur 3 von Recklingen und 
Apenburg) als Windeignungsgebiet.

Ich habe meine Flächen bereits der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
sehe in der Errichtung von Windkraftanlagen 
einen Beitrag zum weiteren Ausbau der 
alternativen Energien. Die hierdurch möglichen 
Einnahmen in der Gemeinde werden sicherlich 
dringend benötigt.

Durch die Einnahmen der 
Grundstückseigentümer wird sicherlich 
zusätzlich das Konsumverhalten angeregt, 
wodurch wiederum die regionale Wirtschaft 
profitieren kann.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen, die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechenden Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
offen

offenM. Wiswedel
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TÖB: (447)     wpd think energie GmbH Co. KG

16 IV.zu III Pkt. 5.4.6.4.

447-1  1.Vorranggebiet Nr. IV: Jeetze, Brunau
Die vorgeschlagene Erweiterung des Gebietes 
wird von uns begrüßt, denn im 
vorgeschlagenen Windvorranggebiet stehen 
bereits Windkraftanlagen.
Jedoch ist im Südwesten des Gebietes 
Richtung Vietzen nicht nachzuvollziehen, 
warum sich auf der Arbeitskarte die Fläche 
verkleinert hat. Wir bitten um Prüfung der 
Abstandskreise.

Für die Planung der bestehenden 
Windkraftanlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren eine umfangreiche 
FFH - Verträglichkeitsprüfung gemacht.
Die FFH- VP 2003 ist damals zu dem Ergebnis 
gekommen, dass WKA hier verträglich 
errichtet werden können. Da die 
Bestandsaufnahmen in einem weitreichendem 
Gebiet erfolgte, kann angenommen werden, 
dass diese  Feststellung auch für die 
angrenzenden Bereiche gelten. Speziell 
hinsichtlich des Fledermausvorkommens ist 
die Fläche mit drei festgestellten Arten als 
artenarm einzustufen. Die Fläche ist demnach 
auch aus naturschutzfachlichen Gründen 
geeignet, weitere Windkraftanlagen 
aufzunehmen. 
Im Gegensatz zum Vorschlag der 
Regionalversammlung am 25.03.2009 haben 
sich die Grenzen des Gebietes verändert. 
Prinzipiell begrüßen wir diese Vergrößerung 
des Gebietes.

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie

447-2 Das Vorranggebiet liegt zwischen den Orten 
Wiepke im Westen und Schenkenhorst im 
Osten. Es wird im Westen von zwei parallel 
verlaufenden 110 kV Leitungen begrenzt, im 
Süden von dem bewaldeten Höhenzug der 
Heideberge.

Die Fläche entspricht den festgelegten 
Kriterien zur Ausweisung von Vorranggebieten.
Wir unterstützen daher aus den genannten 
Gründen, die Fläche im Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark als Vorranggebiet 
auszuweisen.

Es liegen keine Erkenntnisse über ein natur- 
und artenschutzfachliches Konfliktpotential 
vor. Die Fläche ist weder als NSG, LSG, 
Vogelschutz- oder FFH- Gebiet ausgewiesen. 
Eine Überprüfung dieses Sachverhaltes findet 
im Genehmigungsverfahren statt und wird 
dann mit einem umfangreichen Gutachtenwerk 
untermauert. Einer anscheinenden öffentlichen 
Ablehnung in den örtlichen Gremien steht ein 
erhebliches Interesse von ortsansässigen 
Landeigentümern und Bewirtschaftern 
entgegen. Dieses Interesse ist durch eine 
Vielzahl von vertraglichen Vereinbarungen für 
einen Windpark dokumentiert.

Zustimmung
andere Einwender haben auf 
naturschutzrechtliche Probleme hingewiesen, 
die geprüft werden müssen.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie
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447-3  3.Vorranggebiet Nr. XVIII: Erxleben

Unter Beachtung der vorgegebenen Kriterien 
der Regionalplanung schlagen wir eine 
Erweiterung des Gebietes in Richtung der 
Gemarkungen Walsleben und Goldbeck 
gemäß beiliegender Karte vor.

Der Bereich des Vorranggebietes XVIII 
Erxleben ist von der vorhandenen technischen 
Vorbelastung durch die bereits bestehenden 
Windenergieanlagen und eine 380- kV- 
Hochspannungsleitung geprägt, die westlich 
der Fläche von Norden nach Süden verläuft. 
Westlich der Ortschaft Erxleben wird in einigen 
Jahren die Bautrasse der BAB 14 verlaufen.
Die Fläche ist ausgeräumt und wird 
ackerbaulich intensiv genutzt.
Durch die eingehaltenen Abstände ergibt sich 
ein überaus geeigneter konfliktarmer Standort 
für Windkraftanlagen mit Abständen zur 
Wohnbebauung über 1000 m gerade im 
östlichen Teil.
2000/2001 erfolgte im Rahmen des 
bestehenden WP eine umfassende 
avifaunistische Untersuchung, die im Juli 2001 
abgeschlossen wurde. Hier konnten keine der 
Genehmigung widersprechenden Ergebnisse 
festgestellt werden. Hinsichtlich der Zug- und 
Rastvögel weist der Untersuchungsraum die 
typische Artenvielfalt der Altmark auf, jedoch in 
einer deutlich geringen Anzahl im Verhältnis 
zur Gesamtregion.
Bereits 2001 konnte naturschutzfachlich die 
Eignung des Gebietes für Windenergie 
bestätigt werden. Die Fläche ist weder als 
NSG, LSG, Vogelschutz- oder FFH- Gebiet 
ausgewiesen.

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie

447-4  4.Vorranggebiet XXII: Rohrberg
Wir empfehlen daher, diese Fläche aus den 
genannten Gründen im Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark zu belassen.

Die Fläche ist rein ackerbaulich genutzt und 
wird von einigen Wirtschaftswegen 
durchzogen.
Sie entspricht den festgelegten Kriterien zur 
Ausweisung von Windvorranggebieten.
Es liegen keine Erkenntnisse über ein natur- 
und artenschutzfachliches Konfliktpotential 
vor. Eine Überprüfung dieses Sachverhaltes 
findet im Genehmigungsverfahren statt und 
wird dann mit einem umfangreichen 
Gutachtenwerk untermauert.
Einer anscheinenden öffentlichen Ablehnung 
in den örtlichen Gremien steht ein erhebliches 
Interesse von ortsansässigen 
Landeigentümern und Bewirtschaftern 
entgegen. Dieses Interesse ist durch eine 
Vielzahl von vertraglichen Vereinbarungen für 
einen Windpark dokumentiert.

Zustimmung,
andere Einwender haben auf 
naturschutzrechtliche Probleme hingewiesen, 
die geprüft werden müssen

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie
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447-5  5.Weißfläche Groß Schwechten 

Wir bitten um erneute Prüfung einer Aufnahme 
des Gebietes als Vorranggebiet, auch im 
Hinblick darauf, dass die örtlichen 
landwirtschaftlichen Bewirtschafter und 
Eigentümer eine Ausweisung dieser Fläche als 
Vorranggebiet befürworten.

Die vorgeschlagene Fläche entspricht den 
Kriterien für die Ausweisung von Weißflächen 
für die Planungsregion Altmark. Sie wird im 
Osten von der Bundesstraße 189, im Westen 
von der geplanten BAB A 14 begrenzt. 
Außerhalb des Gebietes im Westen verläuft 
eine 220 kV Stromleitung.
Die Fläche wird überwiegend ackerbaulich 
genutzt und wird von Gräben und befestigten 
Wegen durchzogen.
Es liegen keine Erkenntnisse über ein 
artenschutzfachliches Konfliktpotential vor. Die 
Fläche ist weder als NSG, LSG, Vogelschutz- 
oder FFH- Gebiet ausgewiesen.

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie

447-6  6.Weißfläche Neulingen

Wir bitten um erneute Prüfung einer Aufnahme 
des Gebietes als Vorranggebiet, auch im 
Hinblick darauf, dass die örtlichen 
landwirtschaftlichen Bewirtschafter und 
Eigentümer eine Ausweisung dieser Fläche als 
Vorranggebiet befürworten.

Bei  der vorgeschlagenen Fläche geht es um 
die Ausweisung der Weißfläche östlich der 
Ortschaft Neulingen und westlich von Höwisch 
(Teile der Gemeinde Arendsee).
Die vorgeschlagene Fläche entspricht den 
Kriterien für die Ausweisung von Weißlichen 
für die Planungsregion Altmark. Sie liegt 
südlich der Bundesstraße 190 und wird im 
Südosten von der Kreisstraße 1013 begrenzt.
Die Fläche wird überwiegend ackerbaulich 
genutzt und wird von Gräben und einigen 
landwirtschaftlichen Wegen durchzogen.
Es liegen keine Erkenntnisse über ein 
artenschutzfachliches Konfliktpotential vor. Die 
Fläche ist weder als NSG, LSG, Vogelschutz- 
oder FFH- Gebiet ausgewiesen.

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
energie

447-7 Vorranggebiet Nr. XVII: Baben, Bertkow, 
Hohenberg- Krusemark:

Unter Beachtung der vorgegebenen Kriterien 
der Regionalplanung schlagen wir eine 
Westgrenze des Vorranggebietes mit einem 
Abstand von 1.000 m zur nächstliegenden 
Wohnbebauung im Osten von Goldbeck vor. 
Das ebenfalls im Osten von Goldbeck 
gelegene Gewerbegebiet sollte – wie im 
ursprünglichen REP von 2005 – mit einem 
Abstand von 500 m berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zum Vorschlag der 
Regionalversammlung vom 25.03.2009 haben 
sich die Grenzen des Gebietes in der öffentlich 
ausgelegten Arbeitskarte vom 12.01.2010 im 
Westen stark geändert. Aus dem Vorschlag 
der Regionalversammlung ist noch ersichtlich, 
dass die westliche Grenze des 
Vorranggebietes mit einem Abstand von 1.000 
m zum nächstgelegenen Gewerbegebiet im 
Südosten von Goldbeck ermittelt wurde. In der 
nun öffentlichen ausgelegten Arbeitskarte vom 
12.01.2010 ist die westliche Grenze nach nicht 
nachvollziehbaren Kriterien gewählt worden.

Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.

Entscheidung noch 
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3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

447-8 Erörterung Das Vorranggebiet XVII liegt zwischen den 
Orten Baben im Süden, Bertkow im Norden 
und Goldbeck im Westen.

Im Gegensatz zum Vorschlag der 
Regionalversammlung vom 25.03.2009 haben 
sich die Grenzen des Gebietes in der 
öffentlichen ausgelegten Arbeitskarte vom 
12.01.2010 im Westen stark geändert. Aus 
dem Vorschlag der Regionalversammlung ist 
noch ersichtlich, dass die westliche Grenze 
des Vorranggebietes mit einem Abstand von 
1.000 m zum nächstgelegenen Gewerbegebiet 
im Südosten von Goldbeck ermittelt wurde. In 
der nun öffentlich ausgelegten Arbeitskarte 
vom 12.01.2010 ist die westliche Grenze nach 
nicht nachvollziehbaren Kriterien gewählt 
worden.

Unter Beachtung der vorgegebenen Kriterien 
der Regionalplanung schlagen wir eine 
Westgrenze des Vorranggebietes mit einem 
Abstand von 1.000 m zur nächstliegenden 
Wohnbebauung im Osten von Goldbeck vor. 
Das ebenfalls im Osten von Goldbeck 
gelegene Gewerbegebiet sollte – wie im 
ursprünglichen REP von 2005 – mit einem 
Abstand von 500 m berücksichtigt werden.

Die Pufferung wird überprüft, sollte die 
Darstellung fehlerhaft sein, wird sie korrigiert.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
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447-9 Erörterung  1.Vorranggebiet Nr. IV: Jeetze, Brunau
Die vorgeschlagene Erweiterung des Gebietes 
wird von uns begrüßt, denn im 
vorgeschlagenen Windvorranggebiet stehen 
bereits Windkraftanlagen.
Für die Planung der bestehenden 
Windkraftanlagen wurde im 
Genehmigungsverfahren eine umfangreiche 
FFH- Verträglichkeitsprüfung gemacht.
Die FFH- VP 2003 ist damals zu dem Ergebnis 
gekommen, dass WKA hier verträglich 
errichtet werden können. Da die 
Bestandsaufnahmen in einem weitreichendem 
Gebiet erfolgte, kann angenommen werden, 
dass diese  Feststellung auch für die 
angrenzenden Bereiche gelten. Speziell 
hinsichtlich des Fledermausvorkommens ist 
die Fläche mit drei festgestellten Arten als 
artenarm einzustufen. Die Fläche ist demnach 
auch aus naturschutzfachlichen Gründen 
geeignet, weiter Windkraftanlagen 
aufzunehmen. 
Im Gegensatz zum Vorschlag der 
Regionalversammlung am 25.03.2009 haben 
sich die Grenzen des Gebietes verändert. 
Prinzipiell begrüßen wir diese Vergrößerung 
des Gebietes. Jedoch ist im Südwesten des 
Gebietes Richtung Vietzen nicht 
nachzuvollziehen, warum sich auf der 
Arbeitskarte die Fläche verkleinert hat. Wir 
bitten um Prüfung der Abstandskreise.

Das Gebiet wird in Vorbereitung des zweiten 
Entwurfes zum sachlichen Teilplan Wind neu 
bewertet. Insbesondere die Belange der 
neugebildeten Einheitsgemeinde Kalbe und 
ihrer Bauleitplanung werden neu betrachtet.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
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447-10 Erörterung  2.Vorranggebiet Nr. XIV: Wiepke 
Das Vorranggebiet liegt zwischen den Orten 
Wiepke im Westen und Schenkenhorst im 
Osten. Es wird im Westen von zwei parallel 
verlaufenden 110 kV Leitungen begrenzt, im 
Süden von dem bewaldeten Höhenzug der 
Heideberge.

Die Fläche entspricht den festgelegten 
Kriterien zur Ausweisung von Vorranggebieten.
Es liegen keine Erkenntnisse über ein natur- 
und artenschutzfachliches Konfliktpotential 
vor. Die Fläche ist weder als NSG, LSG, 
Vogelschutz- oder FFH- Gebiet ausgewiesen. 
Eine Überprüfung dieses Sachverhaltes findet 
im Genehmigungsverfahren statt und wird 
dann mit einem umfangreichen Gutachtenwerk 
untermauert.  Einer anscheinenden 
öffentlichen Ablehnung in den örtlichen 
Gremien steht ein erhebliches Interesse von 
ortsansässigen Landeigentümern und 
Bewirtschaftern entgegen. Dieses Interesse ist 
durch eine Vielzahl von vertraglichen 
Vereinbarungen für einen Windpark 
dokumentiert.
Wir unterstützen daher aus den genannten 
Gründen, die Fläche im Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark als Vorranggebiet 
auszuweisen.

Für das geplante Vorranggebiet Wiepke liegt 
ein Gutachten hinsichtlich 
naturschutzfachlicher Konflikte vor. Dieses 
Gutachten und weitere Hinweise werden 
zusammen mit der zuständigen 
Naturschutzbehörde geprüft. 
Sollte sich rechtswirksame Umweltbelange 
ergeben, werden diese im zweiten Entwurf 
zum sachlichen Teilplan Wind berücksichtigt.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
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447-11 Erörterung  3.Vorranggebiet Nr. XVIII: Erxleben
Der Bereich des Vorranggebietes XVIII 
Erxleben ist von der vorhandenen technischen 
Vorbelastung durch die bereits bestehenden 
Windenergieanlagen und eine 380- kV- 
Hochspannungsleitung geprägt, die westlich 
der Fläche von Norden nach Süden verläuft. 
Westlich der Ortschaft Erxleben wird in einigen 
Jahren die Bautrassen der BAB 14 verlaufen.
Der Fläche ist ausgeräumt und wird 
ackerbaulich intensiv genutzt.
Durch die eingehaltenen Abstände ergibt sich 
ein überaus geeigneter konfliktarmer Standort 
für Windkraftanlagen mit Abständen zur 
Wohnbebauung über 1000 m gerade im 
östlichen Teil.
2000/2001 erfolgte im Rahmen des 
bestehenden WP eine umfassende 
avifaunistische Untersuchung, die im Juli 2001 
abgeschlossen wurde.  Hier konnte keine der 
Genehmigung widersprechenden Ergebnisse 
festgestellt werden. Hinsichtlich der Zug- und 
Rastvögel weist der Untersuchungsraum die 
typische Artenvielfalt der Altmark auf, jedoch in 
einer deutlich geringen Anzahl im Verhältnis 
zur Gesamtregion.
Bereits 2001 konnte naturschutzfachlich die 
Eignung des Gebietes für Windenergie 
bestätigt werden. Die Fläche ist weder als 
NSG, LSG, Vogelschutz- oder FFH- Gebiet 
ausgewiesen.
Unter Beachtung der vorgegebenen Kriterien 
der Regionalplanung schlagen wir eine 
Erweiterung des Gebietes in Richtung der 
Gemarkungen Walsleben und Goldbeck 
gemäß beiliegender Karte vor.

Für das geplante Vorranggebiet Erxleben  
wurden Hinweise hinsichtlich 
naturschutzfachlicher Konflikte gegeben. 
Diese Hinweise werden zusammen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde geprüft. 
Weiterer Prüfungsbestandteil ist die 
avifaunistische Prüfung zum vorhandenen 
Windpark. 
Sollte sich rechtswirksame Umweltbelange 
ergeben, werden diese im zweiten Entwurf 
zum sachlichen Teilplan Wind berücksichtigt.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
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447-12 Erörterung  4.Vorranggebiet XXII: Rohrberg
Das Vorranggebiet liegt zwischen den Orten 
Rohrberg im Süden und Püggen im Norden. 
Es wird im Osten von der Bundesstraße 248 
begrenzt.
Die Fläche ist rein ackerbaulich genutzt und 
wird von einigen Wirtschaftswegen 
durchzogen.
Sie entspricht den festgelegten Kriterien zur 
Ausweisung von Windvorranggebieten.
Es liegen keine Erkenntnisse über ein natur- 
und artenschutzfachliches Konfliktpotential 
vor. Eine Überprüfung dieses Sachverhaltes 
findet im Genehmigungsverfahren statt und 
wird dann mit einem umfangreichen 
Gutachtenwerk untermauert.
Einer anscheinenden öffentlichen Ablehnung 
in den örtlichen Gremien steht ein erhebliches 
Interesse von ortsansässigen 
Landeigentümern und Bewirtschaftern 
entgegen. Dieses Interesse ist durch eine 
Vielzahl von vertraglichen Vereinbarungen für 
einen Windpark dokumentiert.
Wir empfehlen daher, diese Fläche aus den 
genannten Gründen im Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark zu belassen.

Für das geplante Vorranggebiet Rohrberg  
wurden Hinweise hinsichtlich 
naturschutzfachlicher Konflikte gegeben. 
Diese Hinweise werden zusammen mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde geprüft.  
Sollte sich rechtswirksame Umweltbelange 
ergeben, werden diese im zweiten Entwurf 
zum sachlichen Teilplan Wind berücksichtigt.

Entscheidung noch 
offen

offenwpd think 
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447-13 Erörterung Gebiet Neulingen (ehemals Weißfläche Nr. 70)
Die vorgeschlagene Fläche befindet sich im 
Bereich der ehemaligen Weißfläche Nr. 70 und 
ist ca. 80 ha groß. Auf Grund der äußerst 
positiven raumplanerischen Bedingungen und 
den sehr guten Windverhältnissen haben wir 
erfolgreich die privatrechtliche 
Flächensicherung durchgeführt und im 
Sommer 2009 einen Umweltgutachter 
beauftragt. Zudem haben wir im August 2009 
einen BImSchG-Antrag auf Vorbescheid für 
die Genehmigung von sechs WEA gestellt, 
welchen wir später auf Grund von 
Abstandskriterien zu Einzelgebäuden auf vier 
WEA geändert haben. 

Umso bedauerlicher ist es, dass die 
Weißfläche in der 39. Sitzung der 
Regionalversammlung nicht als Vorranggebiet 
übernommen wurde. Mögliche Gründe für die 
Nichtberücksichtigung finden sich in dem 
Protokoll zu dieser Versammlung. Hier wird 
angegeben, dass

 1. Die Weißfläche durch den Puffer einer 
weiteren Weißfläche geschnitten wird.

 2. Restflächen eines Hochmoores auf der 
Fläche liegen, auf denen die 
Umweltverträglichkeit der WEA nicht 
abgeschätzt werden kann.

 3. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
und deren Bedeutung für den Tourismus nicht 
abgeschätzt werden kann. 

Schließlich stellte Herr Landrat Ziche auf der 
Versammlung den Antrag, die Fläche nicht als 
Vorranggebiet auszuweisen, da er erhebliche 
Einschränkungen in Bezug auf das touristische 
Potenzial für den Bereich rund um den 
Arendsee sieht. Dem Antrag wurde 
stattgegeben. 

Aufgrund unserer ca. zweijährigen Arbeit an 
dem Projekt können wir die Relevanz der oben 
aufgeführten Punkte nun gut beurteilen:

 1. Hinsichtlich der Abstandskriterien zwischen 
einzelnen Windparks werden keine Puffer 
anderer bestehender oder jetzt geplanter 
Vorranggebiete geschnitten. Die nächsten 
Vorranggebiete finden sich in einer Entfernung 
von 6 bis 13 km.

 Die eingereichte Fläche wird im Rahmen der 
Abwägung zum zweiten Entwurf entsprechend 
den Abstandskriterien geprüft.
Ausschlaggebend für die 
Nichtberücksichtigung der Fläche ist das 
vorhandene flächenhafte Naturdenkmal 
"Toteisstelle Neulingen", welches in der 
Abwägung zum ersten Entwurf, die in der 41. 
Regionalversammlung im Dezember 2009 
stattgefunden hat, den Auschlag zur 
Nichtausweisung gegeben hat.

Entscheidung noch 
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 2. Die Restflächen des Hochmoores stellen 
keinen schützenswerten Naturraum da. Dies 
zeigt sich daran, dass die Flächen 
landwirtschaftlich bewirtschaftet werden und 
weder als NSG, LSG, SPA, Vogelschutz- noch 
als FFH-Gebiet ausgewiesen sind. Auch die 
vorläufigen Ergebnisse des von uns 
beauftragten Avifauna-Gutachtens lassen den 
Schluss zu, dass die Umweltverträglichkeit der 
WEA gegeben ist. 

 3. Die Einschätzung, dass die WEA das 
touristische Potenzial der Region mindern, ist 
kein sachliches Argument, sondern eine 
subjektive Befürchtung. Eine touristisch 
geprägte Infrastruktur liegt in der Region 
tatsächlich nur am ca. 7 km entfernten 
Arendsee vor. Von dort aus wären die WEA 
kaum zu sehen. Dies bestätigt ein Auszug aus 
unserer Sichtbeziehungsstudie zu den vier bis 
zu 150 m hohen WEA (siehe Anlage 1).

Wir erneuern hiermit unsere Bitte um die 
erneute Prüfung und Ausweisung des 
Gebietes in Anlage 2 als Vorranggebiet, da

 a) aufgrund der Flächengröße von ca. 80 ha 
und dem Abstand von mindestens 6 km zum 
nächsten Vorranggebiet eine planvolle 
Konzentration von WEA gegeben wäre,

 b) unsere internen und externen 
naturschutzfachlichen Untersuchungen 
belegen, dass die Umweltverträglichkeit der 
WEA gegeben wäre,
c) ausreichende Abstände zu Siedlungen 
(Dorfgebiete und Einzelgebäude > 1000 m) 
und zu Straßen (> 300 m) eingehalten werden 
können,

 d) durch den Abstand von ca. 7 km Luftlinie 
zum Luftkurort Arendsee eine 
Beeinträchtigung des dortigen Tourismus nicht 
zu befürchten ist und

 e) überdurchschnittlich gute Windverhältnisse 
von ca. 6,6 m/s in einer Höhe von 100 m 
vorherrschen.

447-14 Entscheidung noch 
offen

neinwpd think 
energie
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TÖB: (448)     Zander, Dieter

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

448-1 Aufnahme einer Windeignungsfläche in 
Recklingen / Apenburg

Hiermit stelle ich Antrag auf Aufnahme  einer 
weiteren Fläche für Windkraft. Diese liegt im 
Bereich Recklingen/Apenburg, westlich der 
B71 und südlich der Straße von Apenburg  
nach Winterfeld, im Bereich der alten 
Bahntrasse.

Ich habe mein Grundstück der 
Windkraftnutzung zur Verfügung gestellt und 
bin sehr daran interessiert, dass diese Fläche 
für Windkraft genutzt werden kann.

Der vom Gesetzgeber geforderte und 
gewünschte Ausbau der alternativen Energien 
sollte auch in diesem Bereich Beachtung 
finden, damit die ansonsten wirtschaftlich 
schwache Region weiterhin Aufschwung 
erfährt.

Im Rahmen des Plankonzeptes wird die 
gesamte Altmark flächendeckend bewertet, die 
Flächen die sich für die Nutzung der 
Windenergie eignen und in das Konzept 
passen, werden ausgewiesen. Sollte die 
Fläche in einem dem Plankonzept 
entsprechendem Gebiet liegen, kann sie im 
Rahmen der Abwägung ausgewiesen werden.

Entscheidung noch 
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TÖB: (449)     Ziegler

8 III. 5.4.6.4.

449-1 zum Vorranggebiet Nr. XXI - Optische Belästigung/ 
akustische Belästigung

35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslösen, festgelegt, 
um die Errichtung von Windenergieanlagen zu 
steuern. Mit der Ausweisung der 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten werden 
Flächen festgesetzt, in denen sich 
Windkraftnutzung gegenüber konkurrierender 
Nutzung durchsetzt und an anderer Stelle 
ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

Entscheidung noch 
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TÖB: (450)     Hensel, Siegfried

8 III. 5.4.6.4.

450-1 hiermit lege ich Einspruch ein, gegen den Bau 
der Windkraftanlagen, die im Bereich der 
Ortslagen Schenkenhorst und Wiepke gebaut 
werden sollen.

Für mich ist es unverständlich, dass ein so 
wertvolles Landschaftsgebiet zwischen Milde 
und Stakenberg als Baustandort für 
Windkraftanlagen ausgewiesen wurde. Meine 
Frau und ich sind 1996 nach Wiepke gezogen 
und haben in der Zeit bis zum heutigen Tag 
die Natur mit ihrer vielfältigen Schönheit in 
diesem Bereich kennengelernt. Viele 
Vogelarten fühlen sich in diesem Gebiet 
heimisch als Brutvögel oder Wintergast. Für 
den Rotmilan, der über viele Jahre in diesem 
Gebiet seine Bahnen fliegt, wäre dies das 
sichere Aus, da seine Flughöhe auch in dem 
Rotorbereich der Windkraftanlagen liegt. Auch 
die Kraniche, die dieses Gebiet überfliegen 
bzw. zur Nahrungssuche auf im 
Umgebungsgebiet von Wiepke und 
Schenkenhorst liegenden Flächen sich 
niederlassen, sind gefährdet. Die Vielfältigkeit 
der Vogelwelt im Bebauungsgebiet ist im 
Brutvogelatlas des Altmarkkreises Salzwedel 
von 2005 aufgestellt und durch eigene 
Beobachtungen bestätigt. Ein weiteres 
Argument für die Ablehnung des Windparks, 
liegt in der Gesundheitsgefährdung die durch 
Ausstrahlung von Windgeräusche, 
Schattenschlag oder Infraschall auf die 
Anwohner einwirken. Eine ständige Belastung 
durch Windgeräusche, Schattenschlag oder 
Infraschall  bedeutet eine enorme 
gesundheitliche Gefährdung.
Damit ist die Lebensqualität in unserem Ort 
weiter so bleibt, lehnen wir den Bau des 
Windparks ab. In der Hoffnung, dass dieses
Vorhaben nicht verwirklicht wird, verbleiben wir
mit freundlichen Grüßen

Die Auswirkungen auf den Naturschutz werden 
zusammen mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und gehen in den weiteren 
Abwägungsprozess ein.
Die Regionalplanung darf nicht Anlagen 
konkret planen, damit kann eine rechtmäßige 
Abschätzung der Auswirkungen einer 
Windkraftanlage auch nicht getroffen werden. 
Dieses ist nur im Genehmigungsverfahren 
möglich, da entsprechend dem jeweiligen 
Anlagenkonzept jede Anlage andere 
Auswirkungen haben kann.
Die aktuelle Rechtsprechung fordert zurzeit 
noch keine Langzeitstudien von den 
Investoren zu den gesundheitlichen 
Auswirkungen von Windkraftanlagen. Vielmehr 
sind zurzeit die Einwender in der 
Beweispflicht.  
Dieses Problem wird auch durch die 
Regionalversammlung so gesehen, kann aber 
mit ihren Möglichkeiten nicht geändert werden, 
da es eine bundesgesetzliche Regelungen 
sind.

Entscheidung noch 
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TÖB: (451)     Förderverein "Aus einem Guß" e.V.

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

451-1 Unserer Meinung nach besteht an dieser Stelle 
die Möglichkeit, ein gebietsübergreifendes, auf 
benachbarten Planungsregionen  liegendes 
Eignungsgebiet auszuweisen.

Südlich der Ortslage von Tangerhütte, 
beidseits der überregional bedeutsamen 
Eisenbahnverbindung zwischen Magdeburg 
und Stendal wurde im Regionalplan ein 
Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung 
ausgewiesen.  Die Gebietsausweisung sollte 
geändert werden. Die starke Frequentierung 
der Eisenbahnstrecke, die hier ohne 
Lärmschutzmaßnahme geführt ist, stellt einen 
Nutzungskonflikt zu der ausgewiesenen 
Erholungsnutzung dar.
Es wird vorgeschlagen die Nutzung hier 
zurückzunehmen.
Dadurch würde die Möglichkeit entstehen,  in 
diesem Bereich eine Vorrangfläche für 
Windkraftnutzung auszuweisen (siehe 
topografische Karte als Anlage zu diesem 
Schreiben). 
Die Nutzung der Windkraft innerhalb der 
Gemarkung  der Stadt Tangerhütte wäre ein 
wesentlicher Bestandteil des Energetischen 
Stadtentwicklungskonzeptes, welches für 
Tangerhütte als eine Beispielstadt erarbeitet 
und von Land und Bund gefördert wurde.
Nahe der Gemeindegrenze von Tangerhütte 
befindet sich in der Nachbargemeinde das 
Windeignungsgebiet Mahlwinkel. Die 
Gemeinde Mahlwinkel gehört allerdings zur 
Regionalen Planungsregion Magdeburg.  
Unserer Meinung nach besteht an dieser Stelle 
die Möglichkeit, ein gebietsübergreifendes, auf 
benachbarten Planungsregionen  liegendes 
Eignungsgebiet auszuweisen. Es ist bekannt 
dass auch die Planungsregion Magdeburg 
gerade an einer Überarbeitung des 
Regionalplanes arbeitet, so dass diese 
Hinweise dort auch berücksichtigt werden 
können.

Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und 
Erholung ist kein Tabukriterium sondern nur 
mit Restriktionen belegt, die im Rahmen der 
Abwägung mit einer höheren Wichtung belegt 
sind. Das Eignungsgebiet Mahlwinklel im REP 
Magdeburg ausgewiesen, endet ca. 900 - 
1.000 m vor der Grenze des Planungsraumes 
und damit auch in diesem Abstand vor der  
Weißfläche, die im Bereich des REP Altmark 
liegt.

Entsprechend den festgelegten Kriterien wurde 
in der Abwägung abgewogen, dass die 
Weißfläche sich nicht gegenüber dem 
Eignungsgebiet Nr. 8  des REP Magdeburg 
durchsetzen kann. 
Ein gemeinsames Gebiet wäre eventuell 
möglich gewesen, wie im Bereich Fischbeck/ 
Mangelsdorf, wenn das Eignungsgebiet Nr. 8 
Mahlwinkel direkt an die Weißfläche (an der 
Planungsregionsgrenze) angeschlossen hätte. 
Hier wäre aber abschließend noch eine 
Betrachtung der gesamten Flächen hinsichtlich 
den Kriterien der Umweltprüfung 
durchzuführen, ob insgesamt eine solch große 
Fläche ausgewiesen werden könnte.
Die Stadt Tangerhütte hat im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens keine Stellungnahme 
abgegeben. Damit ist auch nicht dokumentiert, 
wie sich die Stadt positioniert hat. 
Damit ist der Regionalen 
Planungsgemeinschaft nicht bekannt, welchen 
Willen die Gemeinde hat.

keine Berücksichtigung neinFV Aus einem 
Guß
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TÖB: (452)     Agrargenossenschaft Dr. Schulze-Lupitz e.G.

15 IV.zu III Pkt. 5.4.6.3.
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452-1 zu VR III Neuferchau
Wir lehnen die Ausweisung der Weißfläche 
340 ab.

Wir sind ein Landwirtschaftsbetrieb, der auf 
der Weißfläche 340 innerhalb des 
Vorranggebietes XIII Neuferchau nahezu 100 
Prozent der Fläche landwirtschaftlich nutzt. 
Dabei handelt es sich um die Bewirtschaftung 
von Eigentumsflächen und Pachtflächen. Der 
Bau von Windkraftanlagen würde die 
Bewirtschaftung der Fläche wesentlich 
erschweren. Es kommt zum Entzug von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche durch den 
Standort der Anlagen, den notwendigen 
Zuwegungen sowie durch die erforderlichen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Jeglicher 
Entzug von landwirtschaftlichen Flächen wird 
von uns abgelehnt. Die Fläche des 
Vorranggebietes für die Nutzung von 
Windenergie befindet sich innerhalb eines 
ausgewiesenen Vorbehaltsgebietes für 
Landwirtschaft. Mit dieser Ausweisung im 
Regionalen Entwicklungsplan sollen die 
vorhandenen Rahmenbedingungen für die 
Landwirtschaft gestärkt werden. Die 
flächengleiche Ausweisung als Vorranggebiet 
für Windenergie läuft diesem Grundsatz 
entgegen. Kennzeichnend für die Altmark sind 
eher ertragsschwache Böden, auf denen sich 
seit Jahren stabile Betriebe entwickelt haben. 
Deren Produktionsgrundlage ist zu erhalten, 
was nicht zuletzt auch durch die Ausweisung 
von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft 
erfolgen soll. Mit Erstaunen haben wir 
festgestellt, dass nur landwirtschaftliche 
Flächen mit mehr als 51 Bodenpunkten, die 
sich innerhalb von Vorbehaltsgebieten für die 
Landwirtschaft befinden, von der Bebauung 
mit Windenergieanlagen frei zu halten sind. 
Auf welcher Rechtsgrundlage wurde innerhalb 
von ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten diese 
hohe Grenze für die im Durchschnitt eher 
ertragsschwache Region eingezogen? Wir 
halten auch landwirtschaftliche 
Produktionsflächen unterhalb der 51 
Bodenpunkte für schützenswert. Unser Betrieb 
bewirtschaftet Flächen, die im Durchschnitt 
unter 40 Bodenpunkten liegen. Um sich auch 
mit Erträgen von schwachen Böden am Markt 
platzieren zu können, haben wir in den 
zurückliegenden Jahren über 250.000 € in die 
Feldberegnung investiert. Innerhalb der 
Weißfläche 340 können wir mit zwei 
Beregnungsbrunnen, unterirdisch verlegten 
Leitungen, auf den Flächen verteilten 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorrangebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden. 
Ohne die Ausweisung von Vorranggebieten 
würde die generelle Privilegierung greifen. 
Damit das Konzept rechtssicher ist, können 
nur Fakten herangezogen werden, die einer 
richterlichen Bewertung standhalten. Selbst in 
der Börde mit den sehr hohen Bodenpunkten, 
konnten nicht alle Flächen gesichert werden, 
sondern es mussten, die für diese Region 
vorzüglichen Flächen herausgearbeitet 
werden, die dann auch einer richterlichen 
Bewertung standhalten konnten.
Zur Ermittlung der für die Region vorzüglichen 
Flächen wurden die durchschnittliche 
Bodenpunktzahl ermittelt sowie die 
prozentuale Verteilung der einzelnen 
Bodenpunktklassen in der Region. Nach 
Abwägung der Anteile der Bodenpunktklassen 
an der Gesamtfläche wurde durch die 
Regionalversammlung im Rahmen der 
Abwägung, 15-20% der guten Böden zu 
sichern, das Kriterium mit 51 Bodenpunkten 
festgelegt.
Die Sicherung dieser vorzüglichen Flächen 
erfolgt, da sie vorrangig für den Anbau 
ökonomisch besonders rentabler Kulturen wie 
Weizen, Gerste, Raps, Mais und Zuckerrüben 
genutzt werden. Die Böden mit einer höheren 
Ertragsfähigkeit verfügen über eine höhere 
Speicherfähigkeit an Nährstoffen und Wasser. 
Im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie 
und auch der Tatsache geschuldet, dass die 
Altmark generell nicht sehr niederschlagsreich 

keine Berücksichtigung neinAgrargen.Kusey

25.11.2010 te 409 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

Hydranten und Rollregnern ca. 120 Hektar 
beregnen. Nur durch die  Nutzung der 
Beregnung ist es uns möglich, Hackfrüchte, 
Braugerste und Gemüse anzubauen und eine 
optimale Fruchtfolge im Betrieb zu gestalten.
Für die aufgezeigten Kulturen bestehen 
langfristige Lieferbeziehungen zur 
aufnehmenden Hand, deren Erfüllung in 
Menge und Qualität nur mittels Beregnungen 
als unabdingbare Maßnahme abgesichert 
werden kann.

Wir lehnen die Ausweisung  als Vorranggebiet 
für Windenergie ab, weil die Errichtung der 
Anlagen den Funktionsradius für die 
Rollregner und das verlegte Leitungsnetz 
derart beeinträchtigt, dass die Feldberegnung 
nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben ist. Sollte 
damit einhergehend der Anbau von Kartoffeln 
eingeschränkt werden müssen, wird 
Personalabbau unumgänglich sein. Ohne 
Beregnung kann der von uns praktizierte 
Anbau von Speise-, Stärke- und 
Vermehrungskartoffeln, der ganzjährig durch 
Lagerung, Aufbereitung und Vermarktung 
Arbeitsplätze sichert, nicht aufrecht erhalten 
werden. 

Wir möchten an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass das VR Gebiet XIII zu dicht an 
der Bebauung des Ortes Neuferchaus 
ausgewiesen ist.

ist, müssen gerade die Böden, die eine gute 
Wasseraufnahme und Speicherfähigkeit 
haben, geschützt werden. Diese um so mehr, 
da die Klimaprognosen für die Altmark von 
länger werdenden Trockenperioden in der 
Vegetationszeit ausgehen. Ausgehend von 
dem sehr hohen Milchviehbestand (47 % von 
Sachsen-Anhalt) sowie der hohen Dichte an 
Biogasanlagen ist es wichtig, gerade die 
Böden zu sichern, die für die Bereitstellung 
von qualitativ hochwertigem Futter in 
ausreichender Menge notwendig sind. Die 
Erträge bei schweren Böden sind bei einigen 
Feldfrüchten fast doppelt so hoch, wie bei 
leichten Böden. Mit diesem Kriterium sollen die 
für die Region besten landwirtschaftlichen 
Böden gesichert werden. Es gibt genug 
landwirtschaftliche Flächen mit 
minderwertigeren Böden, die für eine 
Ausweisung von Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie genutzt werden können. Die 
öffentlichen Güter, die nur in geringen Mengen 
zur Verfügung stehen, sollten auch einen 
entsprechenden Schutz erfahren. Im REP 
Magdeburg wurden die vorzüglichsten Böden 
der Region auch mit Tabu gesichert und durch 
Rechtsprechung des OVG Magdeburg 
bestätigt.

Die Ausgleichsmaßnahmen zu den 
Beregnungsanlagen sind Bestandteil des 
Genehmigungsverfahrens.

Mit der Ausweisung ihrer Flächen in einem 
Vorranggebiet zur Nutzung von Windenergie 
wurden Ihre Rechte nicht beschnitten, sie 
haben als Eigentümer die Wahlfreiheit zu 
entscheiden, ob sie die Windenergie nutzen 
wollen oder nicht.
Der Eigentümer kann mit der Festlegung eines 
Vorranggebietes zur Nutzung der Windenergie 
von niemanden gezwungen werden, dort 
Windenergieanlagen zu errichten oder 
Baulasten von Windenergieanlagen 
benachbarter Grundstücke eintragen zu lassen.

Das VR Gebiet XIII wurde entsprechend der 
vorhandenen gemeindlichen Bauleitplanung 
ausgewiesen.
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TÖB: (453)     Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG

8 III. 5.4.6.4.
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453-1 Nach unserem Dafürhalten ist der im Entwurf 
markierte Bereich (WG XXII/Rohrberg) für die 
Aufnahme in den Teilplan „Wind“ prädestiniert 
und sollte Berücksichtigung finden.
Zusammengefasst stellen wir den Antrag, das 
im Entwurf Ihres REP aufgeführte 
Windeignungsgebiet Nr. 22, Rohrberg, wie im 
Entwurf vorgesehen in den Teilplan „Wind“ des 
Regionalen Teilplans Altmark aufzunehmen.

Mit nahezu allen Grundstückeigentümern 
konnten wir bereits das grundsätzliche 
Einvernehmen herstellen und erfahren insofern 
die Unterstützung dieser in allen Belangen. 

In der Planung und Realisierung des 
Windparks Rohrberg sehen wir für die Region, 
hier insbesondere für die Gemeinde Rohrberg 
und die Grundstückeigentümer eine große 
Chance, die wirtschaftlichen Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit Errichtung und Betrieb 
von Windkraftanlagen nutzen zu können und 
gleichzeitig einen Beitrag zur Sicherung der 
Energieversorgung in der Zukunft zu leisten. 
Auch dem erst in kürzlich durch unseren 
Umweltminister formulierten Ziel der 
Landesregierung Sachsen-Anhalt, auch künftig 
die Vorreiterrolle in Sachen „Erneuerbare 
Energiegewinnung“ gegenüber den anderen 
Bundesländern weiter auszubauen, kommen 
Sie  mit Ihrer Ergänzung des REP Altmark 
unter Einbezug des geplanten 
Windeignungsgebietes bei Rohrberg in 
beeindruckender Weise nach. 

Unsere Planungen sehen zudem vor, die in 
Sachsen-Anhalt produzierenden Hersteller 
verstärkt als potenzielle Lieferanten in das 
Projekt einzubeziehen, so dass diese 
arbeitsmarktpolitische Weichenstellung pro 
Sachsen-Anhalt positive Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Stärkung unseres Landes nach 
sich ziehen.

Grundsätzlich akzeptieren wir die 
raumordnerische Steuerung bei der 
Ausweisung von Windeignungsgebieten durch 
die Regionalen Planungsgemeinschaft und 
sind auch von der Notwendigkeit dieser 
Steuerungsfunktion überzeugt. Gleichzeitig 
muss jedoch sichergestellt sein, dass im Zuge 
etwaiger Fortschreibungen von Windeignungs- 
bzw. Vorranggebieten, die durch die 
europäische und bundesdeutsche Politik 
geforderte weitere Nutzung von erneuerbaren 
Energiequellen auch in Zukunft die notwendige 
und angemessene Beachtung findet und 
subjektiv orientierte „Verhinderungsplanungen“ 
keine Chance erhalten, da ansonsten das 
Prinzip der raumordnerischen Steuerung der 
Regionalplanung missbraucht werden würde.

Zustimmung Kenntnisnahme neinJohann Bunte 
BAU
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TÖB: (454)     Ufer, Angela

8 III. 5.4.6.4.
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454-1 Ich bitte Sie, alles in Ihrer Kraft Stehende dafür 
zu tun, dass die Windräder zwischen Wiepke 
und Schenkenhorst nicht gebaut werden.

Unsere Region hat den Menschen, die hier 
leben und ihren Gästen etwas zu bieten: eine 
wundervolle Landschaft. Gerade deshalb 
wollen Einheimische hier bleiben, ungeachtet 
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
manchmal kommen sogar einige Einwohner 
aus diesem Grund dazu - so wie ich.
Seit vielen Jahren verfolge ich, mit wie viel 
persönlichem Engagement hier Ansässige, 
auch mit Unterstützung durch Fördermittel des 
Landes und der Europäischen Union, dieses 
schöne Stück Altmark zugleich entwickeln und 
bereichern aber auch in seiner 
Ursprünglichkeit bewahren wollen.
So hat sich ein zartes Pflänzchen Tourismus 
entfaltet. Beherbergungsstätten entstanden, 
Arbeitsplätze und Hinzuverdienstmöglichkeiten 
sind hienzu gekommen. Die malerische 
Landschaft ist Hintergrund vielfältiger 
kultureller Aktivitäten, die das Leben 
bereichern und Gäste anziehen.
So kenne ich zum Beispiel in Wiepke eine 
Landpension, deren Gäste wegbleiben 
werden, wenn der Windpark gebaut wird. Ihre 
„Lebensader“ ist die von solchen Anlagen 
verschont gebliebene Natur. Schauen Sie in 
den beiliegenden Flyer, er spricht seine eigene 
Sprache!

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtssicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 

Entscheidung noch 
offen

offenA. Ufer
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nicht rechtssicher sein,  wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
Die Bereiche, die ein besonders hohes 
Potenzial für die Tourismusentwicklung in der 
Altmark haben, wurden im Rahmen der 
Abstandskriterien als Tabuflächen festgelegt. 
So wurden auch insbesondere 5 km Radien 
zum Schutz der Kur- und Luftkurorte als 
Tabuflächen ausgewiesen und die regional 
bedeutsamen Standorte für Kultur - und 
Denkmalpflege wurden mit 1000 m gepuffert.  
Im Hinblick auf die Rechtssicherheit des 
Planes können wir nur objektive oder durch 
Rechtsprechung bestätigte Kriterien im 
Rahmen der Abwägung nutzen. Bei Nichtigkeit 
des Planes würde wieder die generelle 
Privilegierung greifen.
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TÖB: (456)     BI Schenkenhorst gegen die Windkraftanlagen zwischen Wiepke und Schenkenhorst

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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456-1 Die Bürgerinitiative gegen die Errichtung einer 
Windkraftanlage zwischen Schenkenhorst und 
Wiepke sowie die Ortschaftsräte der 
Gemeinden Wiepke und Schenkenhorst 
möchten gegen die Ausweisung der Fläche VR 
NR. XIV Wiepke als Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie folgende Einwände 
und Bedenken äußern:

 1.Beeinträchtigung der Wohn- und 
Lebensqualität
Durch die geplante Errichtung der 
Windkraftanlagen mit einer Spitzenhöhe von 
179 m (Nabenhöhe 138 m) und einer 
Entfernung von 1000 m zu den Wohnorten 
Schenkenhorst und Wiepke befürchten die 
Bürger der Gemeinden negative Auswirkungen 
auf Gesundheit, Wohlbefinden und Eigentum. 
Neben den unzumutbaren 
Geräuschimmissionen sind auch andere 
störende Effekte wie z.B. den nachteiligen 
Schattenschlag, die Lichtreflexe der Rotoren 
und die permanente Dynamik der 
Rotordrehung zu nennen. Die Einwohner 
können sich der von den riesigen Anlagen 
ausgehenden optisch bedrängten Wirkung 
nicht entziehen.
In anderen Regionen Deutschlands gibt es 
Regelungen zu Mindestabständen zwischen 
Bebauung und Windkraftanlage, die die 
monströsen Höhen der neuen Anlagen 
berücksichtigen. Auch eine Petition an den 
Bundestag forderte im Januar 2010 
Mindestabstände zu Windkraftanlagen, die 
sich an der Höhe der Anlagen orientieren (10 
fache Gesamthöhe der Anlage, aber 
mindestens 1500 m), um die negativen Effekte 
auf die vor Ort lebenden Menschen zu 
reduzieren. Zusammenfassend ist zu betonen, 
dass Windkraftanlagen im Nahbereich die 
Lebensqualität der Bewohner erheblich 
einschränken.

 2.Natur- und Landschaftsschutz
In dem Landesentwicklungsplan 2010 des 
Landes Sachsen-Anhalt – Zweiter Entwurf- 
vom 29.09.2009 heißt es unter Punkt 4.11. 
Natur und Landschaft:
„Die Natürlichen Lebensgrundlagen, der 
Naturhaushalt, die wildlebende Tier-und 
Pflanzenwelt und das Landschaftsbild sind 
nachhaltig zu erhalten, zu pflegen und zu 
entwickeln.“
Unter anderem wird in dem 
Landesentwicklungsplan unter Pkt. G88/13 die 
Niederung der Altmark als Vorbehaltsgebiet für 
den Aufbau eines ökologischen 
Verbundsystems festgelegt. Ein Windpark in 
der Niederung zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst würde dem widersprechen.
Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 

zu1. Die Regionalplanung kann im Rahmen 
der Ausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie nicht Anlagen 
konkret planen, da dieses nicht in der 
Regelungsbefugnis liegt. Demzufolge werden 
im Plankonzept nur pauschale 
Abstandskriterien zur Ermittlung der 
geeigneten Flächen herangezogen. Diese 
Kriterien, wie z.B. Abstände zur 
Wohnbebauung sind großzügiger gefasst, als 
die Abstände, die gemäß Bauordnung und 
Immissionsschutz vorgesehen sind. Eine 
dynamische Abstandsregelung, die die Größe 
der jeweiligen Anlagen mit einbezogen hat, 
wurde vom OVG Magdeburg als nicht zulässig 
bewertet und war Bestandteil der Begründung 
zur Feststellung der Nichtigkeit des Teils 
"Wind"  im REP Altmark 2005.
Die Hinweise werden in Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde geprüft.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden. 
Ohne die Ausweisung von Vorranggebieten 
würde die generelle Privilegierung greifen. 
Damit das Konzept rechtssicher ist, können 
nur Fakten herangezogen werden, die einer 
richterlichen Bewertung standhalten.  Das 
Thema Landschaftsbild und Tourismus hat nur 
einen sehr schwachen Status im Hinblick auf 
die Nichtausweisung von Vorranggebieten zur 
Nutzung der Windenergie. Die vorhandenen 
Aussagen zum Landschaftsbild wurden Mitte 
der 90-iger Jahre getroffen und damit in einer 
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22.02.2010 dargestellt, gehören die 
Landschaftsgebiete um Schenkenhorst und 
Wiepke zu einer „sehr schützenswerten 
Landschaft“ und verfügen für den Naturschutz 
über „besonders wertvolle Bereiche.“
Das von Ihnen ausgewiesene Vorranggebiet 
VR NR.  XIV Wiepke hat als „ein sehr 
schützendes Landschaftsbild“ keinen geringen 
Stellenwert.
Die Fläche ist von Feuchtwiesen 
(Grünlandniederung) geprägt. In der 
Vergangenheit wurden auf Feuchtwiesen 
aufgrund ihrer Bedeutung als Rast-, Brut- und 
Nahrungsraum für die Tierwelt noch nie 
Windkrafträder gebaut. Warum dann auf diese 
Fläche?
Die Grünlandflächen werden von mehreren 
Gräben, Hecken und Gehölzen durchzogen. 
Daher verweisen die Flächen auf einen hohen 
Grundwasserstand und sind somit eine gute 
Nahrungsquelle für unsere Tier- und 
Vogelwelt. Unter anderem nutzen die 
Weißstörche aus Schenkenhorst und Wiepke 
diese Fläche zur Nahrungssuche. 
Insbesondere die Wiepker Weißstörche sind 
auf diesen Nahrungsraum angewiesen. Es 
stehen ihnen keine anderen Flächen zur 
Verfügung.

Die ausgewiesene Fläche wird von 
Brachvögeln als Brutplatz genutzt 
(nachweislich 2-3 Brutpaare). Da der 
Brachvogel in der aktuellen roten Liste der 
Vögel Sachsen - Anhalt 2004 und in der 
aktuellen Liste der Brutvögel Deutschland 
2007 „als Kategorie 1 vom Aussterben 
bedrohte Arten“ geführt wird, ist dieser zu 
schützen.

Im nahe gelegenen Eichwäldchen sowie in 
unmittelbarer Nähe zu Klein Engersen in einer 
alten Weide nisten Rotmilane. Auch der 
Rotmilan gehört zu den „am höchsten 
geschützten Vogelarten in Deutschland“. Der 
Rotmilan nutzt das Gebiet als Jagdgebiet und 
ist somit seine Lebensgrundlage.

In der Volksstimme vom 06. Mai 2010 heißt es 
in einem Artikel:
„Der Landtag hat sich für einen besseren 
Schutz des Rotmilans in Sachsen-Anhalt 
ausgesprochen und bei der Landesregierung 

Zeit, bevor die Nutzung der Windenergie in der 
derzeitigen Form begann.
Der Wertverlust von Immobilien kann auf 
Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden. Hier kommen auch andere Faktoren 
zur Geltung, wie z. B. der demografische 
Wandel.
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entsprechende Schritte angemahnt. Die 
Population des seltenen Greifvogels müsse 
stabilisiert werden, hieß es gestern nach einer 
Sitzung des Umweltausschusses. …“ (siehe 
Anlage)
Demnach ist das Vorranggebiet VR NR. XIV 
Wiepke nicht geeignet.

Der Bau von Windkrafträdern auf der 
ausgewiesenen Fläche würde den Flugkorridor 
von Zugvögeln versperren (Kraniche). Die 
Fläche dient nachweislich als Nahrungsgebiet 
und Rastplatz der Zugvögel (siehe Bilder).

Auch die in unmittelbarer Nähe lebenden 
Greifvögel (Sperber, Mäusebussard) fliegen 
zur Nahrungssuche in dieses Gebiet.

Kiebitze nutzen die Fläche als Rast-, 
Nahrungs- und Brutplatz (siehe Bilder).
Ebenfalls die Fledermaus, die in diesem 
Gebiet bzw. in unmittelbarer Nähe leben, 
nutzen die Wiesen und Gräben als wertvollen 
Nahrungsraum.
Somit fanden die Belange des Vogelschutzes 
bei der Planung keine Berücksichtigung.

Von der ausgewiesenen Fläche ist der Fluss 
Milde ca. 1300 m entfernt und das 
Niederungsgebiet der Milde grenzt nahtlos an.
Somit wäre durch den Bau von 
Windkraftanlagen die Verbindung zur 
Mildeniederung und zum Secantsgraben 
ökologisch erheblich und nachhaltig gestört. 
Es besteht eine beachtliche Gefahr für die dort 
lebende Tier-und Pflanzenwelt. Die FFH- 
Richtlinie wurde nicht beachtet.

 3.Tourismus und Erholung
In dem Landesentwicklungsplan 2010 des 
Landes Sachsen-Anhalt – Zweiter Entwurf- 
vom 29.09.2009 heißt es unter Punkt 4.2.5. 
Tourismus und Erholung.
„Der Tourismus soll als Wirtschaftszweig in 
Sachsen- Anhalt nachhaltig weiter entwickelt 
und ausgebaut werden…“
Laut Beikarte 3 zum Punkt 4.2.5 sind die Orte 
Wiepke und Engersen als besonders schöne 
Orte mit Sehenswürdigkeiten an der Straße 
der Romanik aufgeführt. Die Straße der 
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Romanik ist eine touristische Attraktion der 
Altmark, die direkt an dem ausgewiesenen 
Gebiet vorbeiführt. Touristen, die die 
ausgebauten Rad-und Wanderwege direkt an 
der Milde über die Kurstadt Kalbe, Klein 
Engersen und Schenkenhorst nutzen, 
genießen die einzigartige Landschaft und den 
wunderschönen Panoramablick auf die 
Hellberge.
Der Bau von Windkraftanlagen würde diesen 
für immer verschwinden lassen.
Besucher, die zu uns in die Altmark kommen, 
haben den Wunsch, eine noch vielfach 
unberührte Landschaft und Natur, Ruhe und 
Besinnlichkeit vorzufinden.
Und gerade diese Attraktivitäten finden die 
Menschen um unsere Wohnorte 
Schenkenhorst und Wiepke.

Im Ergebnis der von uns aufgeführten Punkte 
ist festzustellen, dass das von Ihnen 
ausgewiesene Vorranggebiet VR NR. XIV 
Wiepke nicht geeignet ist.
Insbesondere aus naturschutzrechtlichen 
Belangen wie auch aus 
landschaftsschutzrechtlicher Sicht ist die 
Errichtung eines Windparks nicht möglich.
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TÖB: (457)     Ortschaftsbürgermeister der Gemeinde Schenkenhorst

8 III. 5.4.6.4.

457-1 Vorranggebiet XIV

Wie heißt die Fläche tatsächlich?

Daraus ist nicht klar erkennbar, um welche 
Fläche es sich eigentlich handelt. In einem 
Auszug wird die Fläche mit der Nr. 336, in dem 
anderen Auszug mit der Nummer 338 benannt.

Es handelt sich um die Weißfläch 338. Das 
Protokoll enthielt einen Schreibfehler.

Kenntnisnahme neinBG 
Schenkenhorst
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457-2 Bedenken gegen die Ausweisung des 
Vorranggebietes Nr.XIV

Aus dem Protokoll über die 41. Sitzung der 
Regionalversammlung am 9.12.2009 ist 
ersichtlich, dass die sogenannten Weißflächen 
Nr. 336 bzw. 338 als Vorranggebiet zur 
Nutzung der Windenergie ausgewiesen 
werden. Es wurde aufgeführt, dass es in 
diesem Gebiet zwei Restriktionen gibt, die 
aber nicht genannt wurden. Warum wurden 
diese Restriktionen nicht aufgeführt? Wurden 
diese etwa bei Ihrer Planung nicht 
berücksichtigt? Restriktionen in allen anderen 
aufgeführten Weißflächen wurden benannt. 

Laut Untersuchungen und Studien von 
Behörden und Umweltschützern wurde 
festgelegt, dass die Landschaftsgebiete um 
Schenkenhorst und Wiepke zu einer „sehr 
schützenswerten Landschaft“ gehören und für 
den Naturschutz über „besonders wertvolle 
Bereiche" verfügen.

Auch die sogenannte Weißfläche Nr. 336 bzw. 
338 hat als „ein sehr zu schützendes 
Landschaftsbild“ keinen geringen Stellenwert. 
Die Fläche ist von Feuchtwiesen 
(Grünlandniederung) geprägt. 

In der Altmark wurden bisher auf 
Feuchtwiesen keine Windkrafträder gebaut. 
Warum auf dieser Fläche?

Die Fläche Nr. 336 bzw. 338 wird von 
Brachvögeln als Brutplatz genutzt 
(nachweislich 2-3 Brutpaare).

Im nahe gelegenen Eichenwäldchen sowie in 
unmittelbarer Nähe zu Klein-Engersen in einer 
Weide nisten Rotmilane.

Der Bau von Windkrafträdern auf der Fläche 
336 bzw. 338 würde den Flugkorridor von 
Zugvögeln versperren. (Kraniche)

Die Fläche dient nachweislich als 
Nahrungsgebiet und Rastplatz der Zugvögel.

Somit fanden die Belange des Vogelschutzes 
bei der Planung keine Berücksichtigung.

Von der Fläche 336 bzw. 338 ist der Fluss 
Milde 1300 m entfernt und das 
Niederungsgebiet und Secantsgraben 

Die aufgeführten Belange zum Naturschutz 
werden zusammen mit der 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf aufgearbeitet.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

teilweise 
Berücksichtigung

offenBG 
Schenkenhorst
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ökologisch erheblich und nachhaltig gestört. 
Es besteht eine beachtliche Gefahr für die dort 
lebende Tier- und Pflanzenwelt. Die FFH- 
Richtlinie wurde nicht beachtet.

Das sogenannte Weißgebiet ist laut 
Naturschutzbehörde Salzwedel als ein 
besonderes schützenswertes Landschaftsbild 
ausgewiesen. Der wunderschöne 
Panoramablick auf die Hellberge würde für 
immer zerstört.
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TÖB: (458)     Bürgerinitiative Schenkenhorst

8 III. 5.4.6.4.
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458-1 keine Ausweisung des VR Nr. XIV Die Firma „wpd think energy GmbH“ plant den 
Bau einer überdimensionalen gigantischen 
Windkraftanlage zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst, welche jeweils nur 1 km von 
beiden Ortschaften entfernt liegen würde.
Als Gegner dieser Windkraftanlage hat sich 
eine neue Bürgerinitiative (BI) gebildet aus 
Einwohnern aus Wiepke und Schenkenhorst, 
sowie dem kompletten Ortschaftsrat  von 
Schenkenhorst. Die Mitglieder der BI sind 
keine grundsätzlichen Windkraftgegner. Wir 
fordern aber, dass Windkraft – und 
Naturschutzbelange, v.a. aber die 
menschlichen Belange vorher abgestimmt 
werden. 
Immer näher rücken die Windkraftanlagen an 
unsere Dörfer heran und säumen die 
Randlagen von Natur- und 
Vogelschutzgebieten. Die Betreiber der 
Anlagen berufen sich dabei guten Gewissens 
auf den Klimaschutz. 
Aber ist die Windenergie so umweltfreundlich 
und ökologisch wie ihr guter Ruf glauben lässt?

Die Einführung von Nischentechnologien wie 
die Windkraft zieht auch negative Wirkungen 
nach sich. Es muss doch in jedem Fall darauf 
geachtet werden, dass nicht politische Ziele 
und Strategien wichtiger sind, als die 
Gesundheit und Lebensqualität der Bürger.
Dabei sind die Risiken der Windkraft für 
Mensch, Tier und Natur kaum untersucht. 
Denn nicht nur der Lärm der Windräder, auch 
die unhörbaren niedrigen Frequenzen, die sie 
erzeugen, stehen in Verdacht, der Gesundheit 
zu schaden. Vor diesem sogenannten 
Infraschall warnte das Robert - Koch - Institut 
bereits 2007. Schlafstörungen, 
Unkonzentriertheit, Schwindel, Migräne, 
Angstzustände sowie Kopfschmerzen sind nur 
einige der nachgewiesenen Krankheiten. Die 
Folgen des sogenannten Disco-Effektes, der 
durch den Schattenwurf und die Lichtspiele 
entstehen, sind beim Menschen unter 
anderem Gleichgewichtsstörungen. 
Aggressionen und Depressionen.

Aber auch der Wildbestand wird massiv durch 
die ständigen Geräusche der Flügel der 
Windkrafträder gestört.
Auch die Vögel kommen den Anlagen oft zu 
nah. Die Geschwindigkeit mit der sich die 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeute: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
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Rotoren bewegen ist einfach zu hoch, so dass 
die Tiere das nicht kalkulieren können. 
Besonders gefährdete  Vogelarte in der 
Region Wiepke und Schenkenhorst wären der 
Silberreiher, Milan, Brachvogel, Fledermäuse, 
besonders der Weißstorch, der nur noch 
selten vorkommende Schwarzstorch und 
Kraniche. Tausende Vögel werden 
Windkraftopfer!

Durch den Bau der riesigen Fundamente 
kommt es zu 8 m tiefen 
Grundwasserabsenkungen, was nachhaltig die 
Landschaft zwischen Wiepke und 
Schenkenhorst stark beeinträchtigt. 
Landwirtschaftliche Mindererträge sind 
unabwendbar.

Wer von den Amtsträgern glaubt, die 
Windkrafträder beeinträchtigen nicht negativ 
unsere einmalig wunderschöne Landschaften 
laden wir herzlich zu einer Wanderung mit der 
BI von Schenkenhorst über Wiepke in 
Richtung der Zichtauer Hellberge ein, immer 
mit der Vorstellung, 7 riesiger 
Windkraftgiganten im Gepäck.

Durch den Bau der Windkraftanlagen entsteht 
ein erheblicher Werteverfall unserer örtlichen 
Immobilien. Noch weniger Menschen 
entscheiden sich für ein Leben auf den Dörfern 
und noch weniger Touristen werden sich für 
einen Erholungsurlaub in der Altmark 
entscheiden. Jeder, der an der Entscheidung 
über pro und contra der Windkraftanlage 
mitwirkt, stellte sich vor, er lebe selber dort, wo 
1000 m von seiner Terrasse, von seinem 
Grundstück entfernt so ein Gigant steht und 
entscheide dann mit reinem Gewissen!

Auch eine Nischentechnologie wie die 
Windkraft muss Rücksicht auf Mensch und 
Natur nehmen, wenn sie wirklich ökologisch 
sein will und von uns Menschen akzeptiert 
werden soll.

nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
Die naturschutzrechtlichen Belange werden 
gemeinsam mit der Naturschutzbehörde 
bewertet und sollten diese sich bestätigen 
dann werden sie in der Abwägung zum 
zweiten Entwurf berücksichtigt.
Die Regionalplanung darf keine Anlagenhöhen 
und auch keine Anlagentypen festlegen, damit 
kann eine abschließende Bewertung der 
Immissionen bzw. das Einholen 
gutachterlicher Stellungnahmen erst auf der 
Ebene des Genehmigungsverfahrens erfolgen.
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TÖB: (459)     Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

42 Anlage 1

459-1 Allgemeine militärische Belange sind 
ausreichend berücksichtigt.

Die ausgewiesenen Vorranggebiete berühren 
auch Sicht der Wehrbereichsverwaltung Ost 
als Schutzbereichsbehörde  die Interessen der 
Landesverteidigung (inkl. Interessengebiet 
Zackelberg). Die geplanten Eignungsgebiete 
bzw. Vorranggebiete für die Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten im sachlichen Teilplan 
"Wind" beeinträchtigen nicht die Interessen der 
Landesverteidigung.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinBMVBS

459-2 Aus militärischer flugbetrieblicher Sicht 
bestehen gegen den sachlichen Teilplan „Wind“
 keine Einwände/Bedenken

Wenn die Bauhöhe von
274 m über NN in den Eignungsgebieten VR 
Gebiet Nr. II -(Liesten, Jeggeleben), Nr. III- 
(Fleetmark), Nr. IV- (Jeetze, Brunau), Nr. V- 
(Badel), Nr. VI-(Kakerbeck), Nr. VII-(Bismark, 
Büste, Dobberkau), Nr. XVIII-(Erxleben), Nr. 
XIX- (Krevese), Nr. XXII- (Rohrberg) sowie

487 m über NN im VR Gebiet Nr. XII- (Sichau), 
Nr.  XIII- (Neuferchau)
nicht überschritten werden, da die geplanten 
Gebiete unterhalb eines Streckenabschnittes 
des militärischen Nachttiefflugsystems liegen.

Die Festlegung von Bauhöhen liegt nicht in der 
Zuständigkeit der Regionalplanung. Das wird 
im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
geregelt.

Entscheidung noch 
offen

neinBMVBS
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459-3 Hinweis Im Interesse der Sicherheit des militärischen 
Luftverkehrs besteht die Notwendigkeit, WEA 
ab einer Bauhöhe von über 100 m mit einer 
Hinderniskennzeichnung (Tag und Nacht) zu 
versehen, ggf. ist auch schon ab einer Höhe 
von 60 m eine Kennzeichnung notwendig – 
eine Entscheidung hierüber erfolgt nach 
Einzelvorlage.
Des Weiteren sind WEA bereits ab einer Höhe 
von 60 m (über Grund) in den militärischen 
Flugbetriebskarten zu veröffentlichen. Dazu 
sollen rechtzeitig vor Baubeginn  (möglichst 4 
Wochen vorher) auch der 
Wehrbereichsverwaltung Ost- 
Luftfahrtbehörde- relevante Daten jeweils 
schriftlich mitgeteilt werden. Gleiches gilt für 
den Rückbau einer Anlage.
Die entsprechende Aufnahme der Hinweise im 
sachlichen Teilplan, insbesondere aber auch in 
den nachfolgenden Plänen können 
unterstützend sicherstellen, dass die jeweiligen 
Behörden der erforderlichen Beteiligung der 
Wehrbereichsverwaltung Ost bei Bauhöhe ab 
60 m nachkommen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass 
nach § 14 LuftVG, insbesondere bei 
Bauwerkshöhe von mehr als 100 m über 
Grund die Erteilung einer Baugenehmigung 
der vorherigen Zustimmung der allein 
zuständigen (zivilen) Landesluftfahrtbehörde 
bedarf. Die Belange der militärischen Luftfahrt, 
einschließlich Auflagen zur Veröffentlichung 
als Hindernis für die Luftfahrt, werden in 
diesen Fällen im Rahmen des 
Zustimmungsverfahrens nach § 14 LuftVG 
umgesetzt.

Kenntnisnahme, teilweise Einarbeitung teilweise 
Berücksichtigung

neinBMVBS

25.11.2010 te 428 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (463)     Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

8 III. 5.4.6.4.

463-1 Die von mir abgegebene Stellungnahme zum 
REP Altmark für den sachlichen Teilplan 
„Wind“ bezieht sich ausschließlich auf das 
Vorranggebiet Nr. XII-Sichau und das VR 
Gebiet XIII Neuferchau, da diese unmittelbar 
an den Naturpark „Drömling“ angrenzen und in 
den Zuständigkeitsbereich der 
Naturparkverwaltung fallen.

Für die Kohärenzsicherung ist neben der 
Prüfung der im REP vorgesehenen 
Maßnahmen ebenso wichtig, dass keine 
ungünstigen Einflüsse von anderer Seite oder 
von außerhalb des Gebietes wirksam werden. 
Auf ihre FFH-Verträglichkeit sind daher 
insbesondere auch Pläne und Projekte zu 
prüfen, die zu Immissionen innerhalb des 
Naturparks führen können oder solche 
Projekte, die beispielsweise außerhalb auf die 
Avifauna wirken. Da der Schutz von Zugvögeln 
innerhalb der Erhaltungsziele des EU-
Vogelschutzgebietes verankert ist, können z.B. 
Windkraftanlagen innerhalb der Zugbahnen zu 
erheblichen Beeinträchtigungen führen, was 
für jedes Projekt zu untersuchen ist. Zu 
berücksichtigen sind in dem Zusammenhang 
auch kumulative Wirkungen unterschiedlicher 
Projekte.
Für das Vorranggebiet XII Sichau wird eine 
erneute Verträglichkeitsprüfung auf Grund der 
Vorbelastung als nicht notwendig erachtet. 
Das Vorranggebiet XIII Neuferchau wird nach 
Nord-Osten erweitert.
Dadurch werden die Zugkorridore für 
wandernde Arten unerheblich verkleinert. Eine 
Untersuchung der Erweiterungsfläche würde 
kaum den jetzigen Erkenntnisstand erweitern. 
Aus diesem Grund wird auf eine erneute 
Verträglichkeitsprüfung verzichtet.

Zustimmung Kenntnisnahme neinLVA Sachsen 
Anhalt
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TÖB: (467)     Engemann u. Partner

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

467-1 Erörterung Unsere Mandantin plant die Errichtung 
mehrerer Windenergieanlagen (WEA) 
innerhalb eines Bereichs, für den die 
Standortgemeinde Erxleben ursprünglich die 
Ausweisung eines Bebauungsplans „Windpark 
Erxleben“ geplant hat. Wir nehmen insoweit in 
vollem Umfang Bezug auf die im Auftrag der 
Gemeinde Erxleben angegebene 
Stellungnahme vom 23.05.2003 sowie auf die 
Stellungnahme unserer Mandantin vom 
19.12.2006, die wir diesem Schreiben noch 
einmal Kopie beifügen. Aus dem ebenfalls 
anliegenden Übersichtsplan ergibt sich die 
grobe Abgrenzung des Bereichs, der für eine 
Ausweisung als Vorranggebiet für die 
Windenergie besonders geeignet ist.

Wir regen hiermit die Ausweisung des 
betreffenden Bereichs als Vorranggebiet 
jedenfalls als Eignungsgebiet für die 
Windenergie im aktuellen REP Altmark an. Im 
Rahmen der für die Gemeinde Erxleben 
abgegebenen Stellungnahme vom 23.05.2003 
haben wir insoweit im Einzelnen dargestellt, 
weshalb sich der betreffende Bereich für eine 
entsprechende Ausweisung anbietet. Auf diese 
Ausführung wird hiermit Bezug genommen. 

Wir verweisen ferner auf das Ihnen bekannte 
Urteil des OVG Magdeburg vom 29.11.2007  2 
L 220/05 -. Insbesondere die dortigen 
Ausführungen auf S. 18 f. belegen, dass sich 
jedenfalls der Teilbereich der dort 
streitgegenständlichen zwei WEA mangels 
Entgegenstehen öffentlicher Belange 
besonders für die Windenergienutzung 
anbietet. Entsprechendes gilt für den übrigen 
Planbereich entsprechend anliegendem 
Übersichtsplan.

Was die Behebung von Abwägungsmängeln 
der Gebietsausweisung für die 
Windenergienutzung im bestehenden REP 
Altmark angeht, nehmen wir vollumfänglich 
Bezug auf die instruktiven Ausführungen des 
OVG Magdeburg in dem zitierten Urteil vom 
29.11.2007.

Die eingereichte Fläche wird entsprechend 
dem Plankonzept bewertet. 
Die Stellungnahme der Gemeinde aus dem 
Jahr 2003 wird nicht berücksichtigt, da sie zu 
einem anderen Verfahren abgegeben wurde.
Die Gemeinde hatte die Möglichkeit eine neue 
Stellungnahme abzugeben oder mitzuteilen, 
dass die Stellungnahme aus dem Jahr 2003 
aufrechtgehalten wird. 

Das Urteil des OVG Magdeburg ist bekannt. 
Mit dem sachlichen Teilplan Wind sollen die 
festgestellten Mängel beseitigt werden.

Entscheidung noch 
offen

offenEngemann 
u.Partner

25.11.2010 te 430 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (468)     Dipl. Ing. Arne Könnecke

8 III. 5.4.6.4.
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468-1 Demzufolge muss ich - bei aller Befürwortung 
der erweiterten Entwicklung und Nutzung 
regenerativer Energien - die vorgesehene 
Erweiterung des im Süden Arneburgs 
gelegenen Windparks (um 7 Einheiten nach O 
bzw. SO) entschieden ablehnen,

sie würde 
- die bereits vorhandene optische und 
akustische Belastung der Arneburger 
Einwohner weiter anwachsen lassen, die 
Abwanderung fördern, Neuansiedlungen 
erschweren,
- den vorgeschriebenen Abstand zum Avifauna 
– Habitat Elbtal bzw. Öwer unterschreiten
- das Biosphärenreservat Elbtal mit der 
rhythmischen Verschüttung beeinflussen bzw. 
stören, die Vogelzugtrassen einengen und 
belasten,
- den Landschafts-Charakter im Umfeld der 
Tourismustrassen Elbe und Elbe-Radweg 
negativ verändern und den ohnehin 
vorhandenen Energie-Überschuss der Region 
sowie den damit verbundenen teuren 
Stromexport unnötig steigern.

Diese Windparkerweiterung würde m.E. mehr 
Schaden anrichten als Nutzen bringen, ich 
bitte, für die Nichtrealisierung dieses 
Vorhabens sorgen zu wollen.

Ergebnis einer nicht-repräsentativen Umfrage 
nach Störeinflüssen von Windkraftanlagen 
(WKA)

 8% - die WKA werden nicht bewusst 
wahrgenommen,

32% - die WKA sind mitunter (je nach 
Windrichtung) zu hören, stören aber nicht,

24%  - die WKA sind mitunter deutlich zu 
hören, stören aber nur wenig,

20% - die WKA sind oftmals und deutlich zu 
hören, sie stören akustisch und optisch, ohne 
jedoch eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Lebenssituation darzustellen,

 16% - die WKA sind oftmals und so deutlich zu 
hören, dass sie erheblich stören, insbesondere 
bei der Nachtruhe und beim offenen Fenster.

Bei der Befragung war auffällig die Vielzahl der 
mitwirkenden objektiven und subjektiven 
Faktoren. Mehrheitlich wurde die bei 
entsprechender Windsituation anstehende, 
bes. beim Fehlen anderen Lärms deutliche 
Geräuschkulisse wie im Verkehrslärm (z.B. 

Der Hinweis wird geprüft. Seitens anderer 
Träger öffentlicher Belange wird auch die 
Nichtausweisung gefordert, da Schutzgüter 
des Naturschutzes beeinträchtigt werden.
In Zusammenarbeit mit der 
Naturschutzbehörde wird geprüft, ob es 
Möglichkeiten der Erweiterung gibt oder nicht. 
Das Ergebnis wird der Abwägung zum zweiten 
Entwurf  zugeführt.

Entscheidung noch 
offen

offenA. Könnecke
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von einer Autobahn oder von Erntearbeitern 
herrührend) empfunden. Offensichtlich wirkt 
der Abstand Schallquelle – Empfänger weniger 
direkt als die Summe sekundärer Faktoren wie 
schallschluckendes Großgrün oder 
reflektierende bzw. schallbündelnde 
Bebauung. Dabei erweist sich die relativ 
geringe Frequenz der großen WKA dieses 
Standortes (Typ ENRON E 1,5 SL mit max. H 
von 123,5 m bei 77 m Rotor- Durchmesser 
und max. 20 U/min) als deutlich weniger 
störend als die oft hektisch rotierenden Flügel 
kleiner Anlagen.
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468-2 Forderungen an künftige Standortplanungen Die Notwendigkeit der Nutzungen erneuerbarer 
Energien einschl. von Windkraftanlagen 
(WKA) steht außer Diskussion. Bei der 
Standortplanung von WKA jedoch muss 
zukünftig sorgfältiger verfahren werden, 
insbesondere hinsichtlich des 
Landschaftsschutzes. Primat muss eine 
landschaftschonende Regionalplanung haben, 
nicht die Gewinnerwartung von Investoren, 
Kommunen oder Bodeneigentümern. Bereits 
bei der Standortsuche, also der Vorplanung, 
sind die Träger öffentlicher Belange, vor allem 
die Regionalverbände des Natur- und 
Heimatschutzes, einzubeziehen.

Der Abstand zu Wohnbereichen ist unter 
Berücksichtigung der Hauptwindrichtungen auf 
mindestens 2000 m zu bemessen.

Bei der Standortwahl muss die 
Inanspruchnahme wertvoller 
landwirtschaftlicher Nutzfläche minimiert, die 
Nutzung von Öd- und Industrieflächen 
bevorzugt werden – der riesige Industrie- und 
Gewerbepark Arneburg, der ehemalige KKW-
Komplex, hat nicht eine einzige WKA 
aufzuweisen!

Die Auswirkung auf die betroffene Flora und 
Fauna auch im weiteren Umfeld, insbesondere 
auf den Vogelzug in beiden Richtungen, sind 
in Langzeitstudien zu untersuchen. 
Professionelle Untersuchungen der 
Störfaktoren in benachbarten Wohngebieten 
sind systematisch und wiederholt 
durchzuführen, der Rückbau und die 
Renaturierung alter WKA sind unter öffentliche 
Kontrolle zu stellen.

Die angesprochenen Belange werden im 
Rahmen des Plankonzeptes entsprechend 
dem derzeitigen Kenntnisstandes 
berücksichtigt.

Kenntnisnahme neinA. Könnecke
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TÖB: (469)     E.ON Avacon AG

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

469-1 In den ausgewiesenen Gebieten Ihrer 
kartografischen Darstellung betreiben wir eine 
Vielzahl unterschiedlicher 
Versorgungsleitungen.

Wir bitten Sie, vor Beginn konkreter Planung 
für die jeweilige Einzelmaßnahme mit unserer 
Leitungsauskunft Kontakt aufzunehmen. Wir 
würden dann prüfen, ob durch die 
Baumaßnahme unsere Versorgungsleitungen 
betroffen sind und Ihnen gegebenenfalls 
verbindliche Vorgaben für die Durchführung 
der Baumaßnahme geben.

Kenntnisnahme

Beteiligung erfolgt im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren  von der zuständigen 
Genehmigungsbehörde.

Kenntnisnahme neine.on Avacon AG
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TÖB: (470)     Gemeinde Fischbeck -Wust

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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470-1 Erörterung Bezug nehmend auf die mit o.g. Schreiben 
übergebene Auswertung der TÖB Beteiligung 
weisen wir darauf hin, dass die Stellungnahme 
der Gemeinde Wust-Fischbeck, eingereicht 
durch die Verbandsgemeinde Elbe-Havel- 
Land  mit Schreiben vom 07.05.2010 (siehe 
Anlage), nicht vollständig in die tabellarische 
Zusammenstellung übernommen wurde. 
Dadurch ist das eigentliche Anliegen der 
Gemeinde Wust-Fischbeck, nämlich die 
Erweiterung des Vorranggebietes zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes Nr. XV Fischbeck 
entsprechend der o.g. Stellungnahme 
beigefügten Karte (siehe Anlage), nicht in die 
Abwägung eingestellt worden. Die geforderten 
Erweiterungsflächen sind in dieser Karte als 
Fläche 1 und Fläche 2 dargestellt. 

In der Stellungnahme der Gemeinde Wust-
Fischbeck wurde dargelegt, dass die 
Gemeinde den Windpark Fischbeck erweitern 
will und derzeit Verfahren zur Aufstellung von 
Bauplänen für die Erweiterung des Windparks 
Fischbeck laufen. Der Regionalentwurf steht 
den Planungsabsichten der Gemeinde 
entgegen, so dass die Bauleitplanung der 
Gemeinde nicht realisierbar ist, wenn das 
Eignungsgebiet nicht erweitert wird. Deshalb 
wird die Erweiterung des Eignungsgebietes Nr. 
XV Fischbeck gefordert.

Wir bitten dringend darum, die Stellungnahme 
der Gemeinde Wust-Fischbeck vollständig bei 
der Abwägung zu berücksichtigen.

Naturschutzfachliche Bedenken zur 
geforderten Erweiterung des Eignungsgebietes 
Nr. XV Fischbeck bestehen nicht. Dazu wird 
auf die Stellungnahme der unteren 
Naturschutzbehörde vom 12.02.2010 und vom 
06.07.2010 verwiesen, die der Regionalen 
Planungsgemeinschaft vorliegen. Auch dazu 
wurde in der Stellungnahme der Gemeinde 
Wust-Fischbeck ausgeführt, und zwar dass die 
Ergebnisse des vorliegenden Gutachtens 
(Machbarkeitsstudie zum Vogelschutz) von der 
unteren Naturschutzbehörde bestätigt wurden 
und keine Bedenken hinsichtlich der 
Erweiterung bestehen.

Des Weiteren bitten wir um Berücksichtigung 

Die Ausweisung der Vorranggebiete erfolgt 
entsprechend eines Plankonzeptes, welches 
normative und raumordnerisch -fachbezogene 
Kriterien enthält. Aus der Summe dieser 
Kriterien ergeben sich Suchräume die 
abschließend hinsichtlich ihrer Eignung als 
Vorranggebiet bewertet werden. Insbesondere 
bestimmte naturschutzfachliche Aspekte 
werden im Rahmen einer Einzelfallbewertung 
gesichtet und in die Flächenauswahl mit 
eingearbeitet.
Bei den normativen Kriterien besteht nicht die 
Möglichkeit einer Ermessensausübung durch 
die Regionalversammlung, während bei den 
raumordnerisch-fachbezogenen Kriterien ein 
Ermessen ausgeübt werden kann.
Sollten die Erkenntnisse der Gemeinde 
hinsichtlich der Natur- und Vogelschutz 
relevanten Rahmenbedingungen ausreichen 
um auch in einem zukünftigen 
Genehmigungsverfahren Rechtssicherheit für 
die Errichtung von Windenergieanlagen zu 
erzeugen, wird die Geschäftsstelle im Rahmen 
der Erarbeitung des zweiten Entwurfes der 
Regionalversammlung eine entsprechende 
Empfehlung geben.
Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, 
das entsprechend des BauGB die Gemeinde 
die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordung 
anzupassen hat, während die Regionalplanung 
die Ziele der Bauleitplanung im 
Abwägungsprozess berücksichtigen muss. 
Das bedeutet die Ziele der Bauleitplanung 
können durch die Regionalplanung und 
Landesplanung auch weggewogen werden, 
während die Gemeinde die Pflicht der 
Anpassung an die Ziele der Raumordnung hat, 
da die Ziele eine abschließend abgwogene 
Entscheidung darstellen.

Entscheidung noch 
offen

offenFischbeck
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des aktuellen Sachstandes zur Klärung der 
Belange des Naturschutzes mit der unteren 
Naturschutzbehörde in der Abwägung.

25.11.2010 te 438 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

TÖB: (471)     Sethge, Margrit

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

471-1 Erörterung Dass das geplante Vorranggebiet XIV 
(Wiepke) für Windenergie ein besonders 
schützenwertes Landschaftsbild und für den 
Naturschutz „besonders wertvolle Bereiche“ 
überdeckt.

Auch die Umweltbehörde Salzwedel hat dies in 
ihrer Stellungnahme deutlich formuliert. Eine 
Fläche von ca. 36 ha ist als hochwertiges 
Landschaftsbild kartiert.

In Ihrer Abwägung zu unserer Stellungnahme 
weisen Sie darauf hin, dass die vorhandenen 
Aussagen zum Landschaftsbild Mitte der 
90iger Jahre getroffen wurden und damit in 
einer Zeit, bevor die Nutzung der Windenergie 
in der derzeitigen Form begann.

Wir sind der Meinung, dass ein 
jahrhundertlang gewachsenes, nachweislich 
kartiertes, schützenwertes Landschaftsbild in 
der heutigen Zeit keinen geringen Stellenwert 
hat. Im Gegenteil! Durch die zunehmende 
Industrialisierung großer Teile unserer 
Landschaft werden solche besonders schönen 
und wertvollen Bereiche, wie sie in den 
geplanten Vorranggebiet XIV vorzufinden sind, 
immer mehr zerstört.

Gerade deshalb sind die nachweislich 
besonders schützenswerten Landschaften und 
für den Naturschutz wertvollen Bereich zu 
erhalten (siehe Landesentwicklungsplan des 
Landes Sachsen-Anhalt – Zweiter Entwurf- 
vom 29.09.09 Punkt 4.11).

Die Naturschutzbelange werden zusammen 
mit der Naturschutzbehörde geprüft und der 
zweite Entwurf den neuen Erkenntnissen 
angepasst.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel. Schon mit der Errichtung der 
vorhandenen Hochspannungsleitungen wurde 
die Kulturlandschaft wesentlich umgeformt. 
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.

Entscheidung noch 
offen

offenSethge, M.
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TÖB: (472)     Ohms Rechtsanwälte

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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472-1 Erörterung Im Rahmen dieser Planung haben 
verschiedene Abstimmungen zwischen der 
Gemeinde, der Geschäftsstelle der Regionalen 
Planungsgemeinschaft und den 
Fachbehörden, insbesondere der Unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Stendal 
stattgefunden mit dem Ergebnis, dass alle 
beteiligten Stellen übereinstimmend einer 
Erweiterung des Eignungsgebietes Nr. XV 
Fischbeck insofern befürworten, als eine 
Erweiterung im Nordosten um eine Fläche von 
ca. 28 ha für die Errichtung von weiteren 2 
Windkraftanlagen und eine Fläche von ca. 16 
ha im Westen für die Errichtung von 4 weiteren 
Windkraftanlagen erfolgen soll.
Bemerkenswert ist, dass sowohl Herr Eckhoff 
als auch die Gemeinde dabei erhebliche 
Zugeständnisse i.H.a. eine Reduzierung der 
Inanspruchnahme von Natur und Landschaft 
gemacht haben, die im Einzelnen auch mit der 
Geschäftsstelle des Planungsrats besprochen 
und abgestimmt waren. Von den 
ursprünglichen 12 geplanten Windkraftanlagen 
sind nunmehr noch 6 vorgesehen. Eine 
Streichung auch dieser 6 Anlagen bzw. einer 
entsprechenden Erweiterungsfläche wäre vor 
dem Hintergrund der aufgezeigten allseitigen 
Bemühungen und protokollierten 
Feinabstimmungen weder aus Sicht der 
Gemeinde noch aus Sicht des 
Vorhabenträgers nachvollziehbar.

Die Einzelheiten der geführten Diskussionen 
und ihr Petitum haben Herr Eckhoff in dem an 
Sie gerichteten Schreiben vom 03.05.2010 
sowie die Gemeinde Wust-Fischbeck in Ihrem 
Ratsbeschluss vom 27.04.2010 festgehalten. 
Die Gemeinde hat dies durch entsprechende 
Beschlüsse zur Änderung ihrer Bauleitplanung 
ergänzend dokumentiert. Das Plazet der 
unteren Naturschutzbehörde des Landkreise 
Stendal, wonach Konflikte in avifaunistischer  
Hinsicht der jetzt vorgesehenen Erweiterung 
des Eignungsgebietes nicht entgegenstehen, 
ist im Schreiben des Landkreises Stendal vom 
12.02.2010 festgehalten. Alle diese Unterlagen 
liegen Ihnen vor, sodass wir hierauf Bezug 
nehmen können, ohne die Einzelheiten erneut 
an dieser Stelle aufzuführen.

Die Erweiterung nach Westen, die in der 
Absprache befürwortet wurde, bezog sich auf 
die Fläche des Vorbehaltsgebietes für 
Erstaufforstung und wurde auch im 
Planentwurf dargestellt. 
Der Erweiterung des Plangebietes in Richtung 
Nordosten standen Belange des 
Naturschutzes entgegen, die im Rahmen des 
Verfahrens zum sachlichen Teilplan Wind nicht 
abschließend ausgeschlossen werden konnten 
und auch vom Antragsteller lagen zum 
Zeitpunkt der Entwurfserarbeitung noch keine 
entscheidungsreifen Erkenntnisse vor.

Kenntnisnahme offenOhms, 
Rechtsanwälte
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472-2 Erörterung Der vorliegende Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark kann schon allein 
deshalb nicht beschlossen werden, weil ihm 
ein fehlerhaftes Verfahren zugrunde liegt. 
Gemäß § 10 Abs. 1 ROG sind die 
Öffentlichkeit sowie die in ihren Belangen 
berührten öffentlichen Stellen von der 
Aufstellung des Raumordnungsplan zu 
unterrichten. Ihnen ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zum Entwurf des 
Raumordnungsplans und seiner Begründung 
zu geben. Wird – wie hier – bei der Aufstellung 
des Raumordnungsplans eine Umweltprüfung 
durchgeführt, sind der Entwurf des 
Raumordnungsplans und die Begründung, der 
Umweltbericht sowie weitere nach 
Einschätzung der für den Raumordnungsplan 
zuständigen Stelle zweckdienliche Unterlagen 
für die Dauer von mindestens
1 Monat öffentlich auszulegen. Ort und Dauer 
der Auslegung sind mindestens eine Woche 
vorher öffentlich bekannt zu machen.

Eine solche Offenlage sollte in der Zeit vom 
18.03.2010 bis 26.04.2010 offenbar aufgrund 
der Bekanntmachung z.B. im Amtsblatt für den 
Landkreis Stendal vom 10.03.2010, erfolgen. 
Die Bekanntmachung enthielt allerdings 
lediglich den Hinweis darauf, „die 
Planungsunterlagen“ können eingesehen 
werden. Dies entspricht nicht der notwendigen 
Anstoßfunktion der Bekanntmachung nach § 
10 Abs. 1 ROG. Vielmehr wäre es erforderlich  
gewesen, auch auf die Offenlage des 
Umweltberichtes sowie der weiteren 
vorhandenen zweckdienlichen Unterlagen, 
insbesondere zu umweltfachlichen 
Sachverhalt, hinzuweisen. Hintergrund dieser 
Vorschriften über die Bekanntmachung und 
die Offenlage sind die Anforderungen des Art. 
6  Abs. 2 der 
Aarhus-Konvention sowie des Art 3 Nr. 4 der 
Richtlinie 2003/35/EG 
 
  des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 
  26.05.2003; über die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bei der
Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener 
Pläne und Programme und zur Änderung der 
Richtlinien 85/337/EWG und 91/61/EG des 
Rates in Bezug auf die 

Der Entwurf wurde entsprechend den 
Verfahrensvorschriften des Landes Sachsen-
Anhalt und auch gemäß der Satzung der 
Regionalen Planungsgemeinschaft  
offengelegt.
Es fand eine Offenlegung in jeder Gemeinde 
der Altmark statt, bei beiden 
Kreisverwaltungen und auch bei der 
Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark 
statt. Diese Auslegung wurde bei den 
Landkreisen, bei den Gemeinden und auch bei 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
entsprechend den Vorschriften bekannt 
gemacht. 
Weiterhin war der Planentwurf im Internet 
öffentlich einsehbar.
Die Auslegung erfolgte für einen Monat und 
nach dieser Auslegung bestand für einen 
weiteren Monat die Gelegenheit die 
Stellungnahme abzugeben.
Es wurden in die Abwägungsunterlagen auch 
noch die Stellungnahmen eingearbeitet die 
nach der Fristsetzung kamen aber noch vor 
der Druckfreigabe lagen.
Zur Veröffentlichung des Umweltberichtes ist 
nur festzustellen, dass  im Rahmen des 1. 
Entwurfes der Umfang und Detaillierungsgrad 
veröffentlicht wurde, insbesondere auch 
bedingt durch noch offene nicht abschließend 
bewertete Fragestellungen zu Belangen des 
Naturschutzes. Das bedeutet gleichzeitig, dass 
die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 
einen zweiten Entwurf erarbeiten wird.
Den Text der Bekanntmachung kann 
nachgelesen werden unter nachfolgenden Link.

Http://altmark.eu/home/aktuelle-
neuigkeiten/bekanntmachung-regionaler-
entwicklungsplan-altmark-rep-altmark-2005-
hier-ergaenzung-des-regionalen-
entwicklungsplans-altmark-rep-altmark-2005-
um-den-sachlichen-teilplan-wind/

Kenntnisnahme offenOhms, 
Rechtsanwälte
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Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu 
den Gerichten, ABI. EG Nr. 156 S. 17

Der Gesetzgeber hat hierauf bei der 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in das 
Verfahren der Bauleitplanung (§ 3 Abs. 3 Satz 
2 BauGB) explizit hingewiesen.
 
  BT-Drs. 15/2250, S 43f.

Hierauf nimmt auch bereits die 
Rechtssprechung Bezug, indem 
folgendermaßen formuliert wird:

  „Daher muss die öffentliche 
Auslegungsbekanntmachung
Auch Angaben darüber enthalten, welche für 
geplante
Tätigkeiten relevanten Umweltinformationen 
verfügbar sind.“

  VGH BW, 17.06.2010 – 5 S 884/09 -,  Juris 
RN 26.

Ferner wird im Hinblick auf die „Anstoßfunktion“
 explizit Folgendes ausgeführt:

„Der Senat neigt vielmehr zu der Auffassung, 
dass alle umweltbezogenen Informationen, die 
vom Projektträger, einem von ihm 
beauftragten Gutachter oder zu den 
zuständigen Behörden stammen, nach 
Blöcken zusammenzufassen und diese 
öffentlich bekannt zu machen sind, ohne dass 
der Gemeinde das Recht zu einer Selektion 
zusteht (…).
Hierfür spricht nicht nur der unterschiedliche 
Wortlaut im Vergleich zu § 3 Abs. 2 Satz 1 
BauGB, sondern auch die Informationsfunktion 
der Regelungen. Die interessierte 
Öffentlichkeit soll unabhängig von der unter  
Umständen subjektiv geprägten Einschätzung 
der Gemeinde darüber unterrichtet werden, 
welche umweltbezogenen Themen bisher im 
Planaufstellungsverfahren eine Rolle gespielt 
haben. Nur so kann
die Auslegungsbekanntmachung die ihr 
zukommende Anstoßfunktion uneingeschränkt 
erfüllen.“

  BayVGH, 18.06.2010 – 1 NE 09.3166-, Juris 
RN 16 
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Eine solche Anstoßfunktion muss die 
Bekanntmachung nach § 10 Abs. 1 ROG 
gleichermaßen erfüllen wie die 
Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
Beide Vorschriften haben in gleichem Maße 
die genannten Vorschriften des 
Gemeinschaftsrechts umzusetzen, sodass  
diese Rechtssprechung auch hier relevant und 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung erneut unter 
deren Beachtung durchzuführen ist.
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472-3 Erörterung Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass die 
dem ROG widersprechenden 
Verfahrensvorschriften des LPIG LSA zur 
Aufstellung des Regionalen Entwicklungsplans 
im laufenden Verfahren zur Änderung des 
Regionalen Entwicklungsplans Altmark keine 
Anwendungen mehr finden. Diese wäre gemäß 
§ 28 Abs. 1 ROG nur dann möglich, wenn das 
Änderungsverfahren überhaupt als Verfahren 
zur Aufstellung von Raumordnungsplänen 
gelten würde und dies darüber hinaus nach 
den bis zum 29.06.2009 geltenden 
Vorschriften des LPIG LSA vor dem 
30.06.2009 förmlich eingeleitet wäre. Dies ist 
aber nicht der Fall. § 7 Abs. 1 LPIG LSA sieht 
für die förmliche Einleitung des 
Aufstellungsverfahrens vor, dass – so wörtlich- 
 
„ die allgemeine Planungsabsichten zum 
Regionalen
 Entwicklungsplan öffentlich in den 
Landkreisen und
 kreisfreien Städten bekannt gemacht und den 
Öffentlichen Stellen und Personen des 
Privatrechts, 
für die eine Beachtenspflicht nach § 4 des 
Raumordnungsgesetzes 
 begründet werden soll, sowie den Verbänden 
und
 Vereinigungen, deren Aufgabenbereiche für 
die
Regionalentwicklung von Bedeutung ist, 
mitgeteilt…“

werden. Jedenfalls eine öffentliche 
Bekanntmachung der allgemeinen 
Planungsabsichten zum Regionalen 
Entwicklungsplan bzw. dessen Änderung ist 
hier vor dem 30.06.2009 nicht erfolgt. Im 
Übrigen sind die Umsetzungsfristen der 
genannten gemeinschaftsrechtlichen 
Vorschriften ohnehin längst abgelaufen, 
sodass auch vor diesem Hintergrund eine 
Anwendung des LPIG LSA insoweit nicht mehr 
in Betracht kommt.

Das Verfahren wurde von der Rechtsaufsicht, 
der obersten Landesplanungsbehörde des 
Landes Sachsen-Anhalt so bestätigt und 
vorgegeben.
Insbesondere der Punkt, 
Überleitungsvorschriften des ROG wurden 
speziell auf dieses Verfahren geprüft und 
angewendet.

keine Berücksichtigung neinOhms, 
Rechtsanwälte
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472-4 Erörterung  2.Materielle Defizite

 a.Entwicklungsgebot

Gemäß § 8 Abs. 2 ROG, § 6 Abs. 1 LPIG LSA 
sind die Regionalpläne bzw. die Regionalen 
Entwicklungspläne aus dem landesweiten 
Raumordnungsplan bzw. im 
Landesentwicklungsplan zu entwickeln. Die 
darin festgelegten landesbedeutsamen Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung sind zu 
übernehmen und, soweit erforderlich, zu 
konkretisieren und zu ergänzen.
Nachdem das Kabinett der Landesregierung 
Sachsen-Anhalt am 20.07.2010 die 
Schlussabwägung zu allen eingebrachten 
Hinweisen und Änderungsvorschlägen der 
gemäß § 5 Abs. 2 LPIG Beteiligten zum 
Entwurf des Landesentwicklungsplans 2010 
vorgenommen und den LEP 2010 
einschließlich Umweltbericht dem Landtag zur 
Einvernehmensherstellung zugeleitet hat, darf 
davon ausgegangen werden, dass diesem 
bereits heute ein hinreichendes Gewicht zur 
Berücksichtigung zukommt bzw. mit einem 
Inkrafttreten des LEP 2010 vor einer 
Beschlusserfassung über die Änderung des 
Regionalen Entwicklungsplan Altmark zu 
rechnen und daher auch dem laufenden 
Änderungsverfahren des REP Altmark 
zugrunde zu legen ist.  Im Verordnungsentwurf 
zum LEP 2010 befindet sich unter Anderem 
das Ziel 111, nach dem Folgendes gilt:

„Für die Nutzung der Windenergie sind 
geeignete Gebiete 
für die Errichtung von Windkraftanlagen 
raumordnerisch 
zu sichern. Dazu sind Vorranggebiete mit der 
Wirkung von 
Eignungsgebieten festzulegen.“

Finden also geeignete Gebiete – wie die hier 
angeregte Erweiterung des Eignungsgebiets 
Nr. XV – Fischbeck – keine Berücksichtigung 
im  Rahmen des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark, würde gegen 
dieses Ziel verstoßen. Ein solcher 
Regionalplan wäre wegen eines Konflikts mit 
dem Entwicklungsgebot unwirksam. Der 
gegenwärtigen Sachlage ist ein Gesichtspunkt 
zu entnehmen, der auf eine Nichteignung der 

Da durch die Regionalversammlung generell 
geplant war einen zweiten Entwurf zu 
Erarbeiten, können die bis dato neuen 
Erkenntnisse mit eingearbeitet werden. Das 
schließt den dann eventuell rechtskräftigen 
LEP und auch neue Erkenntnisse zu 
öffentlichen Belangen mit ein.

Zum Zeitpunkt der Entwurfserarbeitung 
standen noch öffentliche Belange des 
Naturschutzes entgegen, die im Rahmen des 
Planverfahrens zum sachlichen Teilplan Wind 
nicht abschließend bewertet werden konnten. 
Damit der Regionalplanung nicht vorgeworfen 
werden kann, dass sie Flächen ausweist in 
den sich Windkraftanlagen nicht durchsetzen 
und damit eine Alibiplanung macht, wurden nur 
die Flächen ausgewiesen, in denen sich 
Windenergieanlagen durchsetzen können.
Im Fall Fischbeck liegen Belange des 
Vogelartenschutzes vor, welcher im Rahmen 
der FFH Richtlinien zu beachten war.
Sollte durch Gutachten nachgewiesen werden, 
dass die Belange durch das geplante 
Vorhaben nicht beeinträchtigt werden, dann 
kann diese Fläche in den zweiten Entwurf mit 
aufgenommen werden.

Kenntnisnahme offenOhms, 
Rechtsanwälte
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vorgeschlagenen Erweiterungsflächen des 
Eignungsgebiets XV hindeuten würde, sodass 
aus dem Regionalplan in der jetzt vorliegenden 
Form rechtmäßiger weise nicht beschlossen 
werden darf. 

Unter Nr. Z 115 des Verordnungsentwurf des 
Landesentwicklungsplans 2010 findet sich 
ferner folgendes, durch die Regionalplan zu 
beachtendes Ziel:

„Die Regionale Planungsgemeinschaft hat in 
einem Verfahren 
zur Änderung des Regionalen 
Entwicklungsplans auf der Grundlage 
des Antrages der Gemeinde zu prüfen, ob die 
Festlegung eines 
Vorranggebietes mit der Wirkung eines 
Eignungsgebietes oder 
einen Eignungsgebiets den Grundsätzen und 
Zielen der Raumordnung in der 
Planungsregion entspricht.“

Gegen dieses Ziel hat die Regionale 
Planungsgemeinschaft bislang verstoßen, 
indem die von der Gemeinde Wust-Fischbeck 
beabsichtigte Bauleitplanung, namentlich die 
Erweiterung des Windeignungsgebietes Nr. V 
im REP- Änderungsverfahren bislang keiner 
sachlichen Prüfung zugeführt wurde. 
Entsprechend Petita der Gemeinde sind ohne 
Weiteres als ein solcher Antrag im Sinne von 
Z 115 verstehen.
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472-5 Erörterung Das in den Aufstellungsunterlagen viel zitierte 
Urteil des

 OVG LSA, 29.11.2007 – 2 L 220/05-,

hat die rechtliche Voraussetzung an ein 
Vorranggebiet im Sinne von § 8 Abs. 7 Satz 1 
Nr. 1 ROG, das zu gleich gemäß § 8 Abs. 7 
Satz 2 ROG die Wirkung von 
Eignungsgebieten für raumbedeutsame 
Maßnahmen oder Nutzungen haben soll, 
zutreffend wie folgt zusammengefasst:

„Die regionalplanerische Festsetzung von 
Konzentrationsflächen
 für Windkraftanlagen ist nur dann geeignet, 
die Zulässigkeit
 von Anlagen außerhalb dieser Flächen gemäß 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auszuschließen, 
wenn die Planung der Nutzung der 
Windenergie in substantieller Weise Raum 
schafft, auf einem schlüssigen Gesamtkonzept 
beruht und keine Abwägungsfehler aufweist.“
Juris RN 53.

Unter dem Gesichtspunkt des 
Abwägungsgebots wird von der Planung 
verlangt, dass – erstens – eine Abwägung 
überhaupt stattfindet, dass – zweitens in die 
Abwägung an Belangen eigestellt wird, was 
nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden 
muss und dass – drittens – weder die 
Bedeutung der betroffenen öffentlichen 
privaten Belange verkannt noch der Ausgleich 
zwischen ihnen in einer Weise vorgenommen 
wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner 
Belange außer Verhältnis steht.

BVerwG, 12.12.1969 – 4 C 105/66 -, BVerwGE 
34, 301.

Was das auch vom OVG Magdeburg 
angesprochene schlüssige gesamträumliche 
Planungskonzept angeht, hat sich die 
Abwägung aller beachtlichen Belange nicht nur 
auf die positiv festgelegten Eignungsgebiete, 
sondern insbesondere auch auf die 
ausgeschlossenen Standorte zu erstrecken,

  BVerwG, 13.03.2003 – 4 C 4.02 -, ZfBR 2003, 
464, 465.

Entsprechend der Rechtsprechung des OVG 
Magdeburg speziell zum REP Magdeburg 
wurde sich auch hinsichtlich der Frage 
"substantiell Raum geben" 
auseinandergesetzt. Diese Erkenntnisse 
wurden bei der Aufstellung des 1. 
Planentwurfes berücksichtigt.

Bei der Ausweisung des Vorranggebietes 
Fischbeck wurde der zum damaligen Zeitpunkt 
vorhandene Erkenntnisstand genommen.
Die naturschutzfachlichen Daten zur Erstellung 
des Entwurfes wurden von den zuständigen 
Naturschutzbehörden vorgegeben.
Das die Erkenntnisgewinnung stetig 
fortschreitet wird nicht bestritten, aber da es 
sich hier um ein formelles Verfahren handelt, 
kann nicht nach belieben zu jeden Zeitpunkt 
jede neue Erkenntnis eingearbeitet werden. Da 
der Entwurf beschlossen, gedruckt und verteilt 
werden musste, siehe Anmerkungen des 
Einwenders zu den Vorschriften, gibt es 
natürlich einen Zeitraum in dem nicht 
gehandelt werden kann.
Dafür besteht aber die Möglichkeit im Rahmen 
der öffentlichen Beteiligung neue Erkenntnisse 
vorzubringen und da der Planentwurf 
mindestens zweimal öffentlich ausgelegt wird, 
gibt es genügend Möglichkeiten diese neuen 
Erkenntnisse vorzubringen.

Kenntnisnahme offenOhms, 
Rechtsanwälte
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Wenn also entweder das Auswahlkonzept 
selber oder dessen Anwendung auf nicht 
nachvollziehbaren Kriterien oder Vorgängen 
beruht, beispielsweise potentiell für die 
Windenergienutzung geeignete Bereiche nicht 
im Blick behält, liegt ein erheblicher 
Abwägungsmangel vor, der die Rechtwidrigkeit 
de Regionalen Entwicklungsplans begründen 
würde.

  Vgl. BVerwG, 23.07.2008 – 4 B 20.08 -, ZfBR 
2008, 808.

Nach diesen Maßstäben sind vielfältige 
Defizite der bislang vorliegenden Planung zu 
erkennen:

Im Ausgangspunkt ist festzuhalten, dass die 
vorgelegte Begründung zum Entwurf einer 
Änderung des Regionalen Entwicklungsplans,

Stand: 12.01.2010, S. 20,

explizit im Kontext des VR Gebiets Nr. XV-
Fischbeck auf Folgendes hinweist:

„In der Abwägung der vorhandenen 
Tatbestände hat die
 Regionalversammlung beschlossen, aufgrund 
der Vorbelastung
 mit Windenergieanlagen und einer 
genehmigte Bauleitplanung 
die Weißfläche Nr. 418 zusammen mit den 
Flächen der gemeindlichen Bauleitplanung als 
Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie
 auszuweisen. Es liegt keine weitere 
Weißfläche im  5000 Meter 
Puffer. Da die Gemeinde ihr Sondergebiet 
Wind erweitern will, 
können auch die Gebiete der Weißfläche Nr. 
418, die außerhalb der
 Bauleitplanung liegen, mit ausgewiesen 
werden.“

Zutreffend daran ist, dass der hier fragliche 
Bereich mit Windenergieanlagen vorbelastet 
ist und eine genehmigte Bauleitplanung 
existiert. Richtig ist ebenfalls, dass auch 
Flächen außerhalb der rechtskräftigen 
Bauleitplanung mit ausgewiesen werden 
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können und die Gemeinde mit einer 
Erweiterung der Windeignungsflächen 
einverstanden ist. 

Unzutreffend ist allerdings, dass keine 
weiteren Weißflächen vorhanden sind. Die 
Dokumentation zur Begründung der Änderung 
der REP Altmark macht nämlich deutlich, dass 
originär sehr wohl auch dem hier in Rede 
stehenden Erweiterungsbereich eine 
Weißfläche ermittelt wurde, diese allerdings 
und unzutreffender weise bei der Deklination 
der einzelnen Ausschlusskriterien als 
„Tabufläche nach Einzelfallprüfung 
Vogelartenschutz“ letztlich und in der 
abschließenden Vorschlagkarte entfallen ist. 
Dieser Bearbeitungsschritt war fehlerhaft und 
widerspricht den ausdrücklichen Aussagen der 
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Stendal, die sich auf fundierte Ermittlungen 
zum Vogelschutz beziehen kann.

Dies dürfte sich auch aus den ursprünglichen –
 und im Hinblick durch die jetzt nicht mehr 
nachvollziehbare Herausnahme des Gebiets 
offenbar nicht mehr korrigierten – Aussagen 
des Umweltberichts ergeben der zum VR 15 
–Fischbeck explizit auf Folgendes hinweist:

„In der Abwägung wurden die genehmigten 
und errichteten Windenergieanlagen im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 
ebenfalls berücksichtigt. Die oben genannten 
Ergebnisse der gemeindlichen Planung, des 
Genehmigungsverfahren sowie vorliegende 
Umweltdaten, Verträglichkeitsprüfung,
 Landschaftspflegerische Begleitpläne etc. 
werden im Rahmen der Abschichtung 
berücksichtigt. Eine erneute 
Verträglichkeitsprüfung wird aufgrund der 
Vorbelastung als nicht notwendig erachtet.“

   S. 44, Unterstreichung durch den 
Unterzeichner

Wenn also eine erneute 
Verträglichkeitsprüfung schon aufgrund der 
Vorbelastung und der hierzu vorliegenden 
Umweltdaten nicht mehr notwendig ist, 
unterdessen allerdings die vorliegenden 
Unterlagen bestehenden Anlagen für 
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genehmigungsfähig halten und darüber hinaus 
jedenfalls für den Erweiterungsbereich 
Konflikte nicht erkennbar sind, so steht einer 
Ausweisung der vorgeschlagenen 
Erweiterungsfläche als Vorranggebiet 
Windenergie nichts entgegen. Es wird  somit 
das gesamte – dann nicht mehr schlüssige – 
Gesamtkonzept gefährdet und ein mangels 
unzutreffender Grundermittlung erhebliches 
Abwägungsdefizit in Kauf genommen, wenn 
die hier vorgeschlagenen Erweiterungsflächen 
nicht als Eignungsgebiet in einem zukünftigen 
Regionalen Entwicklungsplan dargestellt 
wären.

Wir dürfen die Planungsgemeinschaft daher 
dringend ersuchen, den vorliegenden 
Planentwurf anzupassen, ein 
ordnungsgemäßes Verfahren durchzuführen 
und die vorgeschlagenen Erweiterungsflächen 
bezüglich des Eignungsgebietes XV-Fischbeck 
zusätzlich als Vorrangfläche in den Regionalen 
Entwicklungsplan aufzunehmen.

Ansonsten wäre unseres Erachtens nicht nur 
eine Streitanfälligkeit bezüglich des konkreten 
Eignungsgebiets und der betroffenen 
Grundstückseigentümer bzw. 
schuldrechtlichen Berechtigten gegeben, 
sonder insgesamt die mit dem Regionalen 
Entwicklungsplan beabsichtigte 
Ausschlusswirkung des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB gefährdet. Dies kann weder im 
Interesse aller betroffenen 
Grundstückseigentümer noch im Interesse 
einer sachgerechten Regionalplanung oder 
einer rechtssicheren Entwicklung der 
Windenergie in Sachsen-Anhalt sein.

472-6 Erörterung Wir wären dankbar, wenn Sie uns den Eingang 
unseres heutigen Schreibens schriftlich 
bestätigen und uns über den Fortgang der 
Angelegenheiten unterrichtet halten.

Nach Abwägung der Einwendungen durch die 
Regionalversammlung wird das Ergebnis ins 
Internet gestellt.

Kenntnisnahme neinOhms, 
Rechtsanwälte
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TÖB: (473)     Göbel, Margot

3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

473-2 Erörterung Bedenken gegen die Errichtung eines 
Windenergieparks.

Als Grundstückeigentümerin des 
Grundstückes Estedt, Flur 5, Flurstück 98/7 
befürchte ich, dass durch die Fertigung der 
Fundamente die Wasserschichten verletzt 
bzw. zerstört werden könnten.  Dadurch 
können das Feuchtbiotop und die 
Feuchtwiesen auf unserem Grundstück aber 
auch auf den Nachbargrundstücken zerstört 
werden.

Zudem befürchten wir, wir wohnen am 
nördlichen Punkt innerhalb der geschlossenen 
Wohnbebauung der Gemeinde Estedt, bei der 
Errichtung und beim Betrieb der 
Windkraftanlagen (Höhe 180 m) durch 
Geräusche, durch Schattenschlag, durch 
Schall, optische und bedrängende Wirkung 
beeinträchtigt zu werden.

Die Auswirkungen der zukünftigen Bauwerke 
auf die Nachbargrundstücke und die Umwelt 
wird im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens geprüft. Die 
Regionalplanung darf nicht Anlagen konkret 
planen.

Kenntnisnahme offenGöbel, M.
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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473-1 Erörterung Welche Gebiete aber sind geeignet?
In einem Entwurf ist unter anderem das Gebiet 
zwischen Wiepke und Schenkenhorst 
ausgewiesen. Wie das geschehen konnte 
bleibt für alle ortskundigen ein Rätsel, denn 
diese ausgewiesene Fläche ist seit vielen 
Jahren Brut-, Nahrungs- und Rastraum für 
viele besonders geschützte Vogelarten und 
Fledermäuse. Ein eigens erstelltes Gutachten 
weist für dieses Gebiet 8 besonders 
geschützte Vogelarten aus und beschreibt 
diese Niederung eindeutig als ungeeignet für 
die Errichtung von Windkraftanlagen.

Die ausgewiesene Fläche, hat mit 30 m über 
dem Meeresspiegel eine geringe Höhe. In (süd-
) westlicher Richtung (der Hauptwindrichtung), 
grenzt das Gebiet an den Heidberg (Höhenzug 
Hellberg), mit einer Höhe von 165 m über den 
Meeresspiegel. Windkraftanlagen  müssten 
demzufolge eine enorme Höhe aufweisen, um 
aus dem Windschatten herauszuragen. Bei 
einer Höhe von 180 m haben diese 
monströsen Anlagen nichts mehr von der 
Windmühlenromantik früherer Tage, auch 
wären unsere Vorfahren nicht auf die absurde 
Idee gekommen, eine Windmühle in eine 
Niederung zu bauen. Auch die Frage nach der 
Wirtschaftlichkeit muss gestellt werden. Es 
werden keine Arbeitsplätze geschaffen jedoch 
massive Einschnitte für die landwirtschaftliche 
und touristische Nutzung sind zu befürchten.

Zur Realisierung der Standsicherheit der c. 
180 m hohen Windkraftanlagen wäre eine 
Grundwasserabsenkung notwendig. 
Schon in der Bauphase wäre eine erhebliche 
Schädigung des Ökosystems in dem 
Niedermoorgebiet nicht auszuschließen. 
Langfristige Grundwasserabsenkungen 
würden zur völligen Zerstörung der 
Niedermoorflächen und damit zum Verlust der 
Lebensstätte vieler bedrohter Tier- und 
Pflanzenarten führen. Das Gebiet stellt eine 
wichtige Verbindungsachse zwischen Drömling 
und Mildeniederung dar. Auch negative 
Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 
Nutzung wären mit der Absenkung des 
Grundwasserspiegels verbunden.

Durch Lärmimmission, Schattenwurf, 
Infraschall sowie die ständig blinkende 

Das Gutachten wird mit der zuständigen 
Fachbehörde bewertet und die rechtssicheren 
Erkenntnisse werden in den zweiten Entwurf 
eingearbeitet.
Die Höhe der Anlagen darf nicht Bestandteil 
der regionalplanersichen Festlegungen sein, 
entsprechend der aktuellen Rechtsprechung.
Auch Fragen des Immissionsschutzes des 
Schattenwurfes und des Infraschalls können 
auf Ebene der Regionalplanung nicht bewertet 
werden, da es keine konkrete Anlagenplanung 
gibt.

Entscheidung noch 
offen

offenGöbel, M.
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Nachtbefeuerung, ist eine nachhaltige 
Beeinträchtigung der Lebensqualität der 
Anwohner zu befürchten.

Windenergie gehört zu den erneuerbaren 
Energien, deren Förderung wichtig ist.
Werden die Windkraftanlagen jedoch in nicht 
geeigneten Gebieten gesetzt, ist dies nicht 
vertretbar.
Wir hoffen, auf eine realistische Bewertung 
aller Fakten, die unserer Ansicht nicht nur 
darin bestehen kann, das Gebiet zwischen 
Wiepke und Schenkenhorst als ungeeignet für 
die Errichtung von Windkraftanlagen aus dem 
Planungsentwurf zu entfernen.

473-3 Erörterungstermin Frau Margot Göbel, Vertreterin der 
Bürgerinitiative Wiepke/Schenkenhorst. Es 
geht um diese Windparkanlage. Die 
Bürgerinitiative ist der Ansicht, dass dieses 
Gebiet nicht geeignet ist. Sie ist keinesfalls 
gegen Windkrafträder. Es geht darum, 
geeignete Gebiete zu finden. Wenn in der 
nächsten Zukunft der Landesentwicklungsplan 
geschrieben wird, hier liegen veraltete 
Dokumente vor, wie die Karte vom 12.01.2010, 
dann ist das sehr kritikwürdig. Die neuen 
Planungen müssen doch aktuell sein. Es 
müssen bestimmte Grundlagen berücksichtigt 
werden. Wenn nichts geprüft worden ist, um 
diesen Plan zu erstellen, ist es sehr 
kritikwürdig. Es müssen doch Grundlagen da 
sein und beachtet werden, die hier zur Prüfung 
ausstehen und wenn geeignete Gebiete, wie 
der Flughafenbereich vorhanden sind, ist es 
doch eine gute Sache, wenn man sagen kann, 
dieses  Gebiet ist geeignet. Andere Gebiete 
sollten dafür herausgenommen werden, wenn 
es nicht umweltverträglich ist.

Herr Kunert erläutert, dass der neue 
Landesentwicklungsplan noch nicht 
rechtskräftig ist. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft muss immer auf dem 
Stand arbeiten, der rechtskräftig ist und das ist 
der alte Landesentwicklungsplan. Im Entwurf 
des LEP, der im Kabinett diskutiert wurde und 
noch in den Landtag gehen muss, wurden nur 
textliche Festlegungen für Windenergie und 
keine Abstandskriterien festgelegt, wie sie hier 
diskutiert werden. Es wurden allgemeine 
Kriterien geschrieben, wie Stadtsilhouetten, 
das Landschaftsbild mit einbeziehen etc. Es 
wurden keine konkreten Kriterien festgelegt, 
das ist letztendlich der Ermessensspielraum, 
der den Planungsgemeinschaften obliegt, wo 
entschieden wird, was letztendlich als 
Abstandskriterium gilt. Enthalten sind 
Naturschutzgebiete, Vorbehaltsgebiete für 
ökologischen Verbund, wo 
Einzelfallentscheidungen getroffen werden. 
Das sind die Festlegungen, die auf der Basis 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
getroffen werden, während der 
Landesentwicklungsplan nur allgemeine 
Aussagen und die Regelungsbefugnis, dass 
die Regionalen Planungsgemeinschaften das 
machen sollen, regelt. Dass die Karte nicht 
aktuell ist gegenüber dem neuen 
Landesentwicklungsplan, ist dem geschuldet, 
dass er noch nicht rechtskräftig ist. Die 
Regionale Planungsgemeinschaft kann nicht 
vorab eine Rechtsgrundlage für ihre Arbeit 
nehmen.

Kenntnisnahme neinGöbel, M.
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473-4 Erörterungstermin Frau Göbel hat ihren Einwand per E-Mail 
geschickt und der Mitarbeiter der Regionalen 
Planungsgemeinschaft sagte, die Mail käme 
als Spam an. Sie bittet, dieses noch einmal zu 
überprüfen.

 Wird geprüft. volle Berücksichtigung offenGöbel, M.
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TÖB: (474)     Twickler Maria und Gerd

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

474-1 Erörterung Ich habe im August 2008 einen Antrag gestellt 
auf einen Windpark in Tangerhütte.

Ich nehme Stellung meinerseits.
Ich habe einen Betrieb als Förderbetrieb durch 
die Bundesregierung in der EU als Härtefall 
genehmigt bekommen.
Ich möchte dieses Vorbehaltsgebiet, durch 
Tourismus und Erholung, dort heraus haben.
Dieses ist zu Unrecht darin. Es steht im 
Flächennutzungsplan in Tangerhütte. Seit 
1992.
Die Stadtratssitzung wurde 8 zu 8 abgestimmt. 
Es fehlten 4 Leute. Heute würden mehr dafür 
sein. Was die Umweltbehörde sagt, ist ja 
nichts im Wege, laut Dr. Franke. Diese hat 
Herr Jahn schriftlich gegeben. 
Der Wind ist sehr gut, sonst hätte Mahlwinkel 
keine Genehmigung bekommen in Birkholz 
und Mahlwinkel. Der Wind weht und macht 
keinen Halt vor Flur 8/9/10 Tangerhütte, was 
unmittelbar da dran liegt.
Wenn ich dieses Vorbehaltsgebiet für 
Tourismus und Erholung nicht 
herausbekomme, bin ich blockiert. Sie wollen 
doch nicht den Betrieb zerstören.
Wie Sie wissen, fahren dort unmöglich viele 
Züge. Dann der Müllabladeplatz dicht an 
meiner Halle.
Das Erholungsgebiet ist in Bertingen 
gekommen laut Umweltamt.
Ich will auch die Namen der Eigentümer, die 
an mir Acker verpachtet haben, nicht 
vergessen, die mir die Unterschrift gegeben 
haben. Ich lege sie bei.

Ich behalte mit vor, weitere Rechtsmittel 
einzulegen.

Das Verfahren zum sachlichen Teilplan Wind 
umfasst nur die Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie. Dazu wurden Kriterien erarbeitet, 
die die planvolle Konzentration der 
Windenergieanlagen in der Region 
unterstützen sollen.
Diese Kriterien unterteilen sich in normative 
Kriterien und raumordnerisch fachbezogene 
Kriterien für Tabuflächen sowie Flächen die 
einer Restriktion unterliegen. Flächen die einer 
Restriktion unterliegen werden im Rahmen der 
Abwägung gesondert gewichtet.
Alle festgelegten Vorbehaltsgebiete im 
Regionalplan sind keine Tabuflächen sondern 
Restriktionsflächen die in der Abwägung 
besonders berücksichtigt werden müssen.  
Die Nichtausweisung der eingereichten Fläche 
erfolgte aus keinen der oben genannten 
Kriterien sondern ist dem Kriterium geschuldet, 
dass zwischen zwei Windpark 5000 m 
Abstand eingehalten werden soll um eine 
Überprägung der Landschaft zu verhindern.
In 1000 m Entfernung zu den beantragten 
Flächen liegt der Windpark Mahlwinkel. Die 
Grenzen des Windparks wurden durch die 
Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg 
festgelegt.  Die Grenze des Planungsraumes 
liegt auch 1000 m entfernt von dem 
Eignungsgebiet. Damit kann die beplante 
Fläche nicht in einen räumlichen 
Zusammenhang gebracht werden und wurde 
dementsprechend in der Abwägung 
entsprechend des 5000 m Puffers nicht 
berücksichtigt.

keine Berücksichtigung neinTwickler, M. u. 
G.
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474-2 Erörterung Ich möchte in Flur 8, 9 und 10 Tangerhütte das 
Vorbehaltsgebiet heraus haben. Der Landkreis 
Stendal hat durch Herrn Jahn schriftlich 
bestätigt, dass in Flur 8 Tangerhütte, Flur 9 
und 10 nichts im Wege ist, dieses Gebiet 
heraus zu nehmen. Lege eine Kopie bei. Der 
Oberste Dr. Franke aus Stendal sagte zu mir, 
er habe hingeschrieben, dass dort nichts im 
Wege ist, 

Betrifft Windkraft

Ich möchte, in Flur 8 Tangerhütte, Flur 9 
Tangerhütte, Flur 10 Tangerhütte Windmühlen 
Stellen können.

Ich schließe mich (mit) an Herrn Klinsmann 
an, was der geschrieben hat. 
Dann möchte ich noch sagen, dass viele 
Landwirte dafür sind, Kopien lege ich bei.

Freundliche Grüße

Die Gründe die zur Nichtausweisung geführt 
haben, liegen nicht bei dem vorhandenen 
Vorbehaltsgebiet oder im 
naturschutzrechtlichen Bereich.

keine Berücksichtigung neinTwickler, M. u. 
G.
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474-3 Erörterungstermin Frau Twickler erklärt, dass sie in Tangerhütte 
das Vorbehaltsgebiet heraushaben möchten. 
Dafür wurden von den Landwirten viele 
Unterschriften gesammelt, die alle dafür sind. 
Ferner hat Dr. Franke aus Stendal gesagt, es 
ist nichts im Wege in Tangerhütte, um dort 
nicht Windkraft bauen zu können. Das hat das 
Umweltamt auch schriftlich bestätigt. Die 
Besichtigung wurde gemacht mit dieser 
Umwelt mit dem Bürgermeister, Foto ist 
beigelegt. Frau Twickler erklärt, dass alle 
sagen mit dieser Bahn, die da ist und 60 – 70 
Züge am Tag fahren, was soll dort ein 
Tourismusgebiet. Tourismus können wir in 
Briest machen, dort ist das schöne Schloss 
von Bismarck und da könnte noch ein schöner 
Golfplatz und was da alles noch kommen 
könnte, wenn die Leute nur investieren wollen, 
dann ist das dort sehr schön. Aber in unserem 
landwirtschaftlichen Betrieb, der seit eh und je 
heute noch in Tangerhütte steht als 
Landwirtschaft und da möchten wir unser 
Vorbehaltsgebiet heraushaben, weil es dort 
total zu Unrecht drin ist. Deswegen hat Frau 
Twickler eine Bitte, dass man das akzeptiert 
und wenn da Windkraft kommen sollte, die 
sprechen jeden Tag in der Politik von Bonn 
von überall erneuerbaren Energien, warum 
sind sie denn nicht dafür, dass die Stadt die 
Millionen kriegt und warum, wo die Stadt sehr 
viel Geld gebrauchen kann, die so im Minus 
stehen. Und heute könnte man doch wirklich 
sagen, die könnten das Geld, 99% vom 
Gewinn hat die Firma Enercon denen 
zugestimmt, dass die Steuern an die Stadt 
Tangerhütte gehen und das ist doch viel Geld 
und da kann doch kein Mensch gegen sein. 
Zudem sind die Tangerhütter gar nicht gegen 
den Windpark, die meisten, weil dort sowieso 
schon die Mühlen stehen und gerade weil sie 
dort stehen, kann die Stadt ihre erneuerbaren 
Energien, die sie so schön beantragt haben 
durch ihren neuen Bahnhof mit allen durch das 
Projekt mal richtig was draus machen und 
gerade für eine Stadt ist es wichtig, das zu 
haben. Viel mehr auf dem Land, da kann man 
sie gar nicht so anwenden als in der Stadt. 
Und das müsste doch einer Stadtverwaltung 
sehr wichtig sein, dass sie dieses bekommen 
können, das wird doch nur einmal geboten und 
das ist das Wichtigste und wenn die heute den 
Anschluss verpassen, dann bekommen sie ihn 

Die Vorbehaltsgebiete sind keine 
Ausschlusskriterien im Bezug auf die 
Abstandskriterien. Sie gehen nur mit einer 
höheren Wichtung in die Abwägung. 
Der Ausschlußgrund für Tangerhütte ist das in 
1000 m Entfernung liegende Eignungsgebiet 
Mahlwinkel.

Kenntnisnahme neinTwickler, M. u. 
G.
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nie zurück. Nie kommt er wieder, was sie 
heute an Vorrang hätten für die Stadt 
Tangerhütte und das gilt nicht nur für 
Tangerhütte, das gilt auch für Stendal, und alle 
Städte profitieren davon. Es kommt eine 
andere Zeit, die Zeit ist vorbei mit diesem 
Atom, das müsste man doch merken, das 
steht doch jeden Tag in den Zeitungen und 
überall und das ist doch wichtig, das müssen 
die Leute doch langsam begreifen. Wer noch 
gegen so etwas ist, wo stehen die denn, die 
sind im alten Jahrhundert. Und diesen Vorteil, 
den hätten die schon längst entgegen nehmen 
müssen mit einem großen Dankeschön. Wir 
haben so viel Tourismus in Briest, in Uchtdorf, 
in unseren Flächen, da können sie alles 
machen, wenn sie mal was machen würden. 
Dann haben die Betreiber, wenn die Windkraft 
kommt, Geld gestiftet für wichtige Sachen. 
Zum Beispiel müssten wir in Tangerhütte 
wieder ein Gymnasium haben und für diese 
Kinder könnte etwas gestiftet werden, dass sie 
alle ein warmes Mittagessen bekommen. 
Dafür wäre das Geld sehr gut angewandt. 99% 
der Steuern von der Firma Enercon und die 
10% Stiftung von den 
Grundstückseigentümern, das gibt es 
nirgends, das gibt es nur in Tangerhütte und 
ich hoffe, dass die Stadt Tangerhütte das 
annimmt, sonst haben sie den Zug verpasst. 
Danke schön.
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474-4 Erörterungstermin Frau Twickler , Tangerhütte: Die 
Kernkraftwerke heute, habe ich gelesen, die 
sind nicht sicher genug. Wenn morgen ein 
Selbstmordattentäter darein fliegen würde, 
dann wären wir alle weg, dann würden wir 
auch mal nachdenken, was besser ist, 
Windkraft oder Tod. Das muss man mal 
gesagt haben, das habe ich gelesen und 
deswegen habe ich Angst, so wie in Amerika 
die Türme verschwunden sind, so können wir 
auch schnell verschwinden.

Herr Kunert entgegnet, dass man sich heute 
über den Entwurf unterhalten will und nicht 
über allgemeine Politik diskutiert. Zu den 
Ausführungen von Frau Twickler merkt Herr 
Kunert an, dass das Vorbehaltsgebiet für 
Tourismus und Erholung rausgenommen 
werden soll, wie schon gegenüber dem 
Vertreter vom Amt für Landwirtschaft und 
Flurneuordnung mitgeteilt wurde, die 
Vorbehaltsgebiete sind keine Tabuflächen 
innerhalb der Planungskriterien. Die Fläche, 
die Frau Twickler beantragt hat, wurde als 
Vorranggebiet deshalb nicht ausgewiesen, da 
es eine Abstandsregelung gibt, die besagt, 
dass Windparks untereinander einen Abstand 
von 5.000 m halten sollen, damit keine 
Überprägung des Landschaftsbildes erfolgt. 
Die Flächen von Frau Twickler liegen 1.000 m 
von den Windparks entfernt auf dem Gebiet 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Magdeburg. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft Magdeburg hat ein 
sehr großes Windgebiet ausgewiesen, 
Mahlwinkel. Dieses Gebiet hat einen Abstand 
zur Grenze der Planungsregion von 1.000 m. 
Solange diese 1.000 m dazwischen sind, steht 
das Kriterium 5.000 m  Abstand zwischen zwei 
Vorranggebieten dem entgegen, da es kein 
einheitlicher Windpark ist. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft Magdeburg ist zur Zeit 
auch dabei, einen Aufstellungsbeschluss 
vorzubereiten bzw. hat ihn schon öffentlich 
bekannt gemacht, wo sie den Regionalen 
Entwicklungsplan Magdeburg in seiner Gänze 
fortschreiben wollen. Es kann sein, dass sie 
sich letztendlich damit befassen und den 
Windpark ausweisen. Derzeit besteht der Fakt, 
dass das Abstandskriterium nicht eingehalten 
werden würde und dass innerhalb von 5.000 m 
zwei Windparks bestehen würden. Das ist das 
Ausschlusskriterium und nicht das 
Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung 
und auch keine Gründe für Naturschutz. Es ist 
ein Grundsatz der Raumordnung und hat 
letztendlich keine abgeschlossene rechtliche 
Wirkung. Es ist eine Empfehlung, die 
letztendlich durch denjenigen umgesetzt 
werden kann und die im Rahmen der weiteren 
Planung berücksichtigt werden muss, aber 
auch weggewogen werden kann.

Entscheidung noch 
offen

neinTwickler, M. u. 
G.
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474-5 Erörterungstermin Frau Twickler hat im Tage im Radio eine 
Sendung gehört, dass man diese Trafos, ich 
habe sie noch gesehen als ich hier 
hingefahren bin, das man das ganz anders 
machen kann, und zwar unter der Erde und 
dann können auch noch die Landwirte die 
Flächen ackern. Damit hatten die ganzen 
Regionen überhaupt kein Problem, das wollen 
die, das war in einem Kurort, Gandersheim 
oder wie der hieß. Dann haben sie gesagt, 
wieso machen die dann diese Trafos über der 
Erde, um die Verschandelung noch größer zu 
machen, was die junge Frau sagte, anstatt die 
unter die Erde zu legen. Dann lass es doch ein 
bisschen mehr Geld kosten, die Deutschen 
haben es ja wohl, die schicken es ja überall 
hin. Das kostet nur einen Cent mehr und dann 
haben wir dieses ganze Problem gelöst, dann 
sieht man diese Trafos nicht, was ich ja sehr 
gut verstehen kann. Die kommen dann unter 
die Erde, der Landwirt kann ackern bis über 1 
m tief kommt das und nur wegen 1 Cent, dann 
haben wir das Problem. Das liegt doch nur an 
ein bisschen Geld und da sie schon das ganze 
Geld an diese Nordsee geben, soll die Merkel 
das doch hier investieren. Das ist doch jetzt 
auch angesagt, dass das Geld dort hinfließen 
soll für die erneuerbaren Energien. Dann 
haben wir doch mit keinem Nachbarn Ärger, 
darüber dürfen Sie mal nachdenken, Herr 
Kunert.

Herr Kunert  erklärt, dass es nicht die Aufgabe 
der Regionale Planungsgemeinschaft ist, zu 
regeln, in welchen Ausführungen bestimmte 
Projekte letztendlich umgesetzt werden, 
sondern sie hat den Auftrag, 
Flächenkonkurrenzen zu steuern. Letztendlich 
darf die Geschäftsstelle keine Festlegung 
treffen, inwieweit die Windparks durch 
Erdkabel versorgt oder entsorgt werden oder 
ob eine Hochspannungsleitung entsteht. Gibt 
es weitere Anmerkungen zu Punkt III?

Kenntnisnahme neinTwickler, M. u. 
G.
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TÖB: (475)     Rüdrich, Oliver

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

475-1 Erörterung Ortschaft Düsedau

Leider konnte ich an der Erörterung zum REP 
Altmark in Kalbe (Milde) nicht teilnehmen.

Wir (Ortschaftsrat) und die Einwohner können 
in keinster Weise verstehen
mit welcher Ignoranz über unsere Begründung 
zum Thema Windkraftanlagen vor unserer 
Haustür entschieden wird.
Es werden Bundesgesetze ins Spiel gebracht 
die im Vorfeld schon festlegen das wir als 
Anwohner sowieso nicht darüber entscheiden 
können, ob wir Windkraftanlagen vor unseren 
Orten haben wollen oder nicht.
Es gibt einen Katalog über Richtlinien für die 
Errichtung von Windkraftanlagen.
Z.B. Nutzflächen von über 51 Bodenpunkten 
gelten als Tabuflächen.
Als Abwägung schreibt man von einem 
Durchschnittswert an Bodenpunkten,
dann kann man doch den Durchschnitt der 
ganzen Altmark nehmen und alle 
Festlegungen sind über!
Es werden Bundesrichtlinien als Deckmantel 
benutzt, damit einige Wenige sehr viel Geld 
auf Kosten Einiger verdienen.
Die Genehmigung für den Windpark ( 5 
Anlagen) zwischen Erxleben, Düsedau und 
Petersmark wurde seiner Zeit schon mit 
unlauteren Mitteln durchgesetzt.
Wir sind nicht generell gegen 
Windkraftanlagen, diese sollten jedoch in nicht 
bewohnten Gegenden errichtet werden.

Die Bundesgesetze sind geltendes Recht und 
müssen entsprechend der Zielsetzung des 
Gesetzgebers umgesetzt werden. Eine andere 
Handlungsweise wäre rechtswidrig.
Eine Möglichkeit der Steuerung der 
Windenergie hat der Bundesgesetzgeber im 
§ 35 BauGB mit dem Planvorbehalt im 
Rahmen der Bauleitplanung und der 
Regionalplanung gegeben. 
Mit dem sachlichen Teilplan Wind soll die 
Nutzung der Windenergie in der Altmark 
gesteuert werden bei gleichzeitiger 
Gewährleistung, das ihr substantiell Raum 
gegeben wird. Im Rahmen der Rechtsprüfung 
der Regionalpläne (auch der Bauleitpläne) 
durch die Verwaltungsgerichte, wird besonders 
die Frage des substantiell Raum geben 
bewertet. 
Damit der Plan Rechtssicher wird und seine 
Steuerungsfunktion erfüllen kann (ansonsten 
gilt die generelle Privilegierung nach § 35 
BauGB) wurden die Abstandskriterien 
entsprechend den aktuellen Stand der 
Rechtsprechung sowie dem Stand der Technik 
durch die Regionalversammlung festgelegt.
Im Hinblick auf den zweiten Entwurf wird die 
Geschäftsstelle der Regionalversammlung die 
Empfehlung geben, das Kriterium 51 
Bodenpunkte zu verändern, da die neuesten 
Erkenntnisse dazu führen , dass die 
Rechtssicherheit des Planes damit nicht 
gegeben ist.

Entscheidung noch 
offen

offenRüdrich, O.
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TÖB: (476)     Landesbetrieb Bau Niederlassung Süd

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

476-1 Erörterung Im Rahmen der Entwurfsbearbeitung für das 
Vorhaben Lückenschluss der BAB 14, 
Magdeburg – Wittenberge – Schwerin, wurden 
für alle Verkehrseinheiten, die den regionalen 
Entwicklungsplan Altmark berühren, 
landschaftspflegerische Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen ausgewiesen. Diese 
Maßnahme finden Sie auf der beiliegenden 
CD. Ich weise darauf hin, dass sämtliche 
Daten nur für Ihren internen Gebrauch 
bestimmt sind.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Daten ein 
unterschiedlicher Bearbeitungsstand gilt.
Für die folgenden Verkehrseinheiten (VKE) 
wurde das Planfeststellungsverfahren 
eingeleitet. Die auf CD gespeicherten Daten 
entsprechen den im Verfahren ausgelegten 
Unterlagen
 -VKE 1.4 Dolle bis AS Lüderitz
 -VKE 3.1/3.2a, AS Seehausen bis 

Landesgrenze Brandenburg / Sachsen-Anhalt

Die Unterlagen zu den folgenden VKE 
befinden sich noch in der fachlichen 
Abstimmung. Die auf der CD gespeicherten 
Daten sind als vorläufig zu betrachten:

 -VKE 1.5, AS Lüderitz bis AS Uenglingen
 -VKE 2.1, AS Uendlingen bis AS Osterburg
 -VKE 2.2, AS Osterburg bis AS Seehausen

Die Flächen die für die 
landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen an der BAB 14 vorgesehen 
sind, werden als Tabuflächen ausgewiesen.

volle Berücksichtigung offenLB B Niederl. 
Süd
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TÖB: (477)     Windpark Erxleben GmbH  Co .KG

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

477-1 Erörterungstermin

Herr Schröder, Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten, Altmark (ALFF), 
äußert sich zu dem ausgewiesenen besagten 
Vorranggebiet bei Tangerhütte. Auf die Bitte 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark hat das ALFF mitgeteilt, welche Böden 
das ALFF gern herausgehabt hätte aus der 
Überplanung als Vorranggebiet zur Nutzung 
der Windenergie. In den neu ausgewiesenen 
Vorranggebieten, das betrifft auch das 
Vorranggebiet, über das soeben gesprochen 
wurde, gibt es durchschnittliche Bodenpunkte 
von über 50, das heißt, dass was gesagt 
wurde, gute Böden herauszuhalten, entspricht 
nicht der Realität. Es wurden auch Böden 
überplant, die weit über 50 liegen und die 
Argumentation, dass das auch in der Börde 
möglich ist, ist fehl am Platz, da die Böden in 
der Börde in der Regel weitaus besser sind, 
als in der Altmark und diese wenigen Böden 
mit hohen Ertragszahlen für die Landwirtschaft 
insofern wichtig sind, dass sie auch ihr 
betriebswirtschaftliches Ergebnis verbessern. 
Wenn diese den Landwirten weggenommen 
und überplant werden und der Landwirt keine 
Planungssicherheit hat, wird die Landwirtschaft 
in ihrem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 
beeinträchtigt. Die Landwirtschaft ist bekannter 
weise in der Altmark der 
Hauptwirtschaftszweig und schafft 
Arbeitsplätze. Das tut die Windenergie in der 
Altmark nicht. Dort wo die Landwirtschaft 
beeinträchtigt wird und die Bewirtschaftung 
das Betriebsergebnis nicht mehr verbessert, 
sondern verschlechtert, laufen wir Gefahr, 
dass nur noch extensive Landwirtschaft 
betrieben wird bzw. Arbeitsplätze abgebaut 
werden.

Herr Flocke, Windpark Erxleben GmbH & Co. 
KG kommentiert den Beitrag von Herrn 
Schröder vom ALFF. Der Herr vom 
Landwirtschaftsamt versucht hier zu 
suggerieren, dass durch die Errichtung von 
Windkraftanlagen die komplette 
landwirtschaftliche Nutzung letztendlich in 
Frage gestellt würde. Fakt ist, dass pro 
Windkraftanlage ca. 1.000 m² aus der 
landwirtschaftlichen Produktion 
herausgenommen werden, auf der anderen 
Seite aber das Ertragsergebnis, insbesondere 
auch für die aktiven Landwirte doch sehr stark 
steigt. Das sollte doch auch das Amt für 
Landwirtschaft endlich mal zur Kenntnis 
nehmen. Dankeschön.

Die Abstandsregelung zu den Bodenpunkten 
wird durch die Geschäftsstelle überarbeitet 
und der Regionalversammlung vorgelegt.

Entscheidung noch 
offen

offenWP Erxleben 
GmbH
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477-2 Erörterungstermin Herr Flocke, Windpark Erxleben GmbH & Co. 
KG stellt ergänzend noch eine Frage zum 
Thema der Abstände zu Überlandleitungen 
und zu Straßen. Warum werden im Regionalen 
Raumordnungsplan überhaupt diese Abstände 
berücksichtigt? Die Energieversorger und die 
Straßenbehörden werden im konkreten 
Genehmigungsverfahren als Träger 
öffentlicher Belange gehört und werden dort 
dementsprechend ihre Vorgaben festsetzen.

Herr Kunert antwortet, dass es auch Bereiche 
gibt, wo sehr viele Hochspannungsleitungen 
nebeneinander laufen, wo auch noch andere 
Trassen liegen. Angenommen die Regionale 
Planungsgemeinschaft  beachtet diese 
Kriterien nicht und weist dort ein Vorranggebiet 
aus. Nun sagt der Energieversorger aus eben 
diesen Gründen  ist es nicht möglich, dort 
Energieanlagen zu bauen. Dann  ist der erste 
Eindruck, dass die Geschäftsstelle eine 
Verhinderungsplanung macht, indem sie eine 
Fläche ausgewiesen hat, die nicht nutzbar ist 
für die Errichtung von Windenergieanlagen. 
Dem wird vorgebeugt. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft versucht, die Flächen 
auszuweisen, und so sind die 
Abstandskriterien auch aufgebaut, wo sich 
Windenergie zu 98 – 99 % durchsetzen kann. 
Deshalb sind auch diese Kriterien in dem 
Sinne gefasst. Die Geschäftsstelle ist dankbar 
für Hinweise, wo bestimmte 
Rahmenbedingungen existieren, die uns nicht 
bekannt waren, wie um Bereich Wiepke oder 
Rohrberg, um die Qualität für diese 
Vorranggebiete zu gewährleisten. Es bringt 
nichts, Flächen auszuweisen, wo sich 
anschließend herausstellt, das 
Windenergieanlagen nicht genehmigungsfähig 
sind.

keine Berücksichtigung neinWP Erxleben 
GmbH
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TÖB: (5)     Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark

1 I. Rechtliche Grundlagen, Geltungsrahmen
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5-4 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
in meinen Stellungnahmen zur Vorbereitung 
des Teilplanes "Wind" dargelegten Bedenken 
und Hinweise zu Belangen der Landwirtschaft 
in der nun vorliegenden Fassung keine 
erkennbare Berücksichtigung fanden. Aus 
meiner Sicht ist die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme von ca. 900 ha nicht 
begründet und eine Aufwertung zu 
Vorranggebieten nicht nachzuvollziehen.

Die neu hinzugekommenen Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie NR. XVIII; XX 
und XXII waren ursprünglich laut REP Altmark 
in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 
überplant.

Die Landwirtschaft entwickelte sich in den 
letzten Jahren zunehmend zu einem 
regionalen Energiedienstleister in den 
Bereichen Strom-, Wärme- und 
Gasversorgung auf Basis der 
landwirtschaftlichen Biomasse. Die Erzeugung 
von Elektroenergie aus Biomasse konkurriert 
zunehmend mit den Windenergieanlagen, da 
die Einspeisungskapazität in das Netz 
begrenzt ist.

Unter den genannten wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten erfolgt(e) mit der Aufwertung 
der seinerzeit ausgewiesenen 
Eignungsgebiete zur Nutzung der Windenergie 
in Vorranggebiete für die Windener-
gienutzung, sowie der Neuausweisung neuer 
Vorranggebiete eine Ausgrenzung eines 
zukunftsträchtigen Einkommensbereiches für 
die Landwirtschaft. Windenergieanlagen 
schaffen keine Arbeitsplätze für die Region 
Altmark; mit dem Bau und der Nutzung von 
Biogasanlagen durch die Landwirtschaft 
werden jedoch Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum erhalten und neu geschaffen. 

Aus agrarstruktureller Sicht weise ich darauf 
hin, dass im Geltungsbereich der 
Vorranggebiete zur Nutzung von Windenergie 
teilweise folgende Flurbereinigungsverfahren/ 
Bodenordnungverfahren mit unterschiedlichen 
Verfahrensständen liegen:

 •Unternehmensflurbereinigungsverfahren 
Gardelegen-Nord
 •BOV Vienau-Dolchau-Mehrin
 •BOV Brunau Feld- und Ortslage
 •Flurbereinigungsverfahren BAB 14 Krevese, 

Erxleben, Lüderitz.

Anmerken möchte ich, dass aufgrund der 
vorrangigen Flächeninanspruchnahme durch 
die BAB 14 bereits ein hoher 
Flächenverbrauch an landwirtschaftlicher 
Nutzfläche für die Verkehrstrasse und die 

Der Teilplan " Wind" muß der Windenergie in 
substantieller Weise Raum schaffen. 
Der 2. Senat des OVG Magdeburg hält eine 
Gesamtbetrachtung für angemessen, wonach 
die Nutzung der Windenergien substantieller 
Weise Raum verschafft ist, wenn die 
ausgewiesenen Konzentrationsflächen nach 
ihrer Zahl und Größe einen beachtlichen Teil 
der potentiell für die Windkraftnutzung in 
Betracht kommenden Fläche ausmachen und 
mit hinreichender Sicherheit zur Errichtung von 
Windkraftanlagen führen, die nach ihrer Anzahl 
und Energiemenge auch mit Blick auf den 
Bundesdurchschnitt geeignet sind, einen 
gewichtigen und den allgemein anerkannten 
energiepolitischen Zielsetzungen nicht 
offensichtlich widersprechenden Beitrag zur 
Erhöhung des Anteils regenerativer Energien 
an der Gesamtenergieerzeugung zu leisten.
Unter diesen o.g. Rahmenbedingungen 
wurden die Abstandskriterien ermittelt. 
Insbesondere wurde bei den Kriterien Wert 
darauf gelegt, dass die tatsächliche Errichtung 
von Windenergieanlagen möglich ist.

Kenntnisnahme neinALFF
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erforderlichen Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen besteht und das 
Windeignungsgebiet von der A 14 geschnitten 
wird und nicht mehr in vollem Umfang beplant 
werden kann.

Da jeweils Abstimmungen in den 
Genehmigungsverfahren zur Errichtung der 
WKA mit den betroffenen Bodenordnungs-, 
und Flurbereinigungsverfahren erfolgen, 
bestehen hier keine Bedenken.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
in meinen Stellungnahmen zur Vorbereitung 
des Teilplanes „Wind“ dargelegten Bedenken 
und Hinweise zu Belangen der Landwirtschaft 
in der nun vorliegenden Fassung keine 
erkennbare Berücksichtigung fanden. Aus 
meiner Sicht ist die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme von ca. 900 ha nicht 
begründet und eine Aufwertung zu 
Vorranggebieten nicht nachzuvollziehen.
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3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

5-5 Erörterung Abwägung
Satz-Nr. 5-4, Seite 320

 a)Laut Abwägung sind aufgrund 
raumordnerischer Planung solche 
Voraussetzungen zu schaffen, die die 
tatsächliche Errichtung von 
Windenergienanlagen zulassen (Bezug: OVG 
Magdeburg).

 b)Nach Ansicht der Regionalen 
Planungsgemeinschaft sind große, im 
Zusammenhang liegende Flächen die 
Voraussetzung, um WEA in ausreichender 
Anzahl auf einem festgelegten Raum errichten 
zu können. Nach Ansicht der 
Planungsgemeinschaft soll somit ein 
Wildwuchs von WEA vermieden werden.

Anmerkung ALFF Altmark
Zu a und b)

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) hat sich in 
seiner Entscheidung davon leiten lassen, dass 
durch die geordnete raumordnerische Planung 
Voraussetzungen zu schaffen sind, die die 
Konzentration von WEA auf einem 
festgelegten Raum zulassen. Es ist auch aus 
der Sicht der Landwirtschaftsbehörde 
unstrittig, dass mit der raumordnerischen 
Festlegung von Standorten zur Nutzung der 
Windenergie ein Wildwuchs von WEA 
vermieden wird.

Aus der Entscheidung ist jedoch nicht zu 
entnehmen, dass der Umfang der 
Vorranggebiete laufend ausgeweitet werden 
muss und andere öffentliche Belange zu 
vernachlässigen sind.

Das Gericht verlangt, dass die Vorranggebiete 
über ein stimmiges Plankonzept erarbeitet 
werden und dass dieses Konzept der 
Windenergie substantiell Raum gibt. In der 
Bewertung durch das Gericht wurde 
festgestellt, dass das Plankonzept zur 
Ausweisung der Windeignungsgebiete mit 
Abwägungsmängeln behaftet ist und es 
wurden auch die dynamischen 
Abstandskriterien kritisiert.
Ausgehend vom Urteil des OVG MD und den 
aktuellen Erkenntnissen aus der weiteren 
Rechtsprechung wurden die Abstandskriterien 
durch die Regionalversammlung neu 
beschlossen. Da diese nicht identisch sind mit 
den vorherigen, kann auch nicht das gleiche 
Ergebnis herauskommen. 
Mit den Abstandskriterien werden die 
öffentlichen Belange entsprechend ihrer 
Bedeutung in den Prozess zur Findung 
geeigneter Gebiete für die Windenergie 
eingestellt.

Kenntnisnahme neinALFF
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5-6 Erörterung Abwägung
Satz-Nr. 5-1, Seite 322

 c)Die raumordnerische Aufwertung von 
Eignungsgebieten zur Nutzung der 
Windenergie zu Vorranggebien zur Nutzung 
der Windenergie soll konkurrierende 
Nutzungsansprüche für den überplanten Raum 
von vornherein ausschließen. Laut 
Planungsgemeinschaft würde ohne die 
Ausweisung von Vorranggebieten die 
allgemeine Privilegierung greifen. Das 
bedeutet, dass andere Belange über die 
Belange der Windenergienutzung gestellt 
werden könnten.

Anmerkung ALFF Altmark
Zu c)

Laut Landesplanungsgesetz, hier in 
Verbindung mit dem Regionalen 
Entwicklungsplan, sind ländliche Räume mit 
günstigen Produktionsbedingungen für die 
Landwirtschaft zu erhalten und zu sichern. 
Dieser Vorgabe wurde insofern nicht 
Rechnung getragen, indem Flächen aus 
vorhandenen Vorbehaltsgebieten für die 
Landwirtschaft herausgelöst und als 
Vorranggebiete für die Nutzung der 
Windenergie überplant wurden.

Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der 
Raumordnung und sind in die Abwägung mit 
einer höheren Wichtung  einzustellen. Da der 
Bundesgesetzgeber mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie ihr eine sehr 
hohe öffentliche Wertigkeit eingeräumt hat und 
damit auch einen Anspruch an die Nutzung 
von landwirtschaftliche Flächen sowie der 
geringe Flächenbedarf der Anlagen an der 
Gesamtfläche lassen ein rechtssicheres 
Tabukriterium zum Schutz landwirtschaftlicher 
Flächen in der Altmark nicht zu. Vielmehr wird 
die Geschäftsstelle der Regionalversammlung 
vorschlagen, das Kriterium dahin gehend zu 
verändern, das im Rahmen der Abwägung von 
Weißflächen untereinander, die 
Bodenpunktzahl als ein abwägungsrelevanter 
Tatbestand mit eingeht.

Entscheidung noch 
offen

offenALFF
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5-7 Erörterung Abwägung 
Satz-Nr. 5-1, Seite 322

 d)Dass die Vorranggebiete sich auf 
Ackerflächen befinden, ist laut Aussage der 
Planungsgemeinschaft der Tatsache 
geschuldet, dass bei extensiver 
Grünlandbewirtschaftung naturschutzfachliche 
Gründe vorhanden sind, die einer Ausweisung 
entgegenstehen.

Anmerkung ALFF Altmark
Zu d) 

Im Rahmen der Abwägung wurde nicht offen 
dargelegt, welche naturschutzfachlichen 
Gründe landwirtschaftlicher Belange vorgehen. 
Aus landwirtschaftlicher Sicht wird 
hervorgehoben, dass auf Ackerland 
regelmäßig eine höhere Wertschöpfung als 
beim Grünland erzielt wird. Die Errichtung von 
Windenergienanlagen auf Ackerflächen 
mindert die Einkommen landwirtschaftlicher 
Betriebe stärker als eine anteilige Nutzung von 
Grünlandflächen.

Entsprechend den Abstandskriterien wird nicht 
unterschieden zwischen der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Der Fakt dass in 
den Gebieten kaum Grünlandflächen enthalten 
sind, ist dem geschuldet, dass über diese 
Flächen naturschutzfachliche Belange oder 
Belange des Hochwasserschutzes liegen.

Kenntnisnahme neinALFF
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5-8 Erörterung Abwägung
Satz-Nr. 5-1, Seite 322

 e) Die Herauslösung von Ackerflächen aus 
Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft, sowie die 
Überplanung von vorzüglichen Flächen (ab 50 
Bodenpunkten) wird damit begründet, dass in 
der Börde Flächen mit sehr hohen 
Bodenpunkten nicht für die Landwirtschaft 
gesichert wurden.

Anmerkung ALFF Altmark
Zu d)

Mit Schreiben vom 19.10.2009 wurden explizit 
Gründe genannt, Böden mit einer höheren 
Ertragsfähigkeit, hier mit mehr als 50 
Bodenpunkten, nicht als Vorranggebiete zur 
Nutzung von Windenergie auszuweisen. Die in 
dem erwähnten Schreiben aufgeführten 
Argumente, um ertragsfähige Böden als 
Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 
beizubehalten und nicht als neue 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
auszuweisen, wurden im Rahmen der 
Abwägung durch die Regionale 
Planungsgemeinschaft ignoriert.

Es ist aus Sicht der Landwirtschaftsbehörde 
nicht nachvollziehbar, wenn Böden in der 
Börde den Verhältnissen in der Altmark 
gleichgestellt werden. Die (relativ) guten 
Böden der Region Altmark dienen den riesigen 
Betrieben mit ihrer gehobenen 
Ertragssicherheit zur 
Unternehmensstabilisierung. Wenn in der 
Börde gute Böden zahlreicher vertreten sind, 
besteht diese Notwendigkeit nicht in gleichem 
Maße. Eine Gleichsetzung verschiedener 
Regionen ist daher argumentativ nicht 
begründbar.

Neu ausgewiesen werden im Vergleich zu den 
Planungen aus den Jahren 2003 bis 2006 
nachfolgende Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie, die bisher noch nicht oder nur 
teilweise mit WKA überbaut sind:

 Nr. des Gebietes, Lage des Gebietes, 
Flächengröße
(ha) Ackerzahl in der Gemarkung,   

Siehe Anmerkungen zu den anderen 
Bedenken.
Es sind keine neuen Argumente aufgeführt, 
die die  Rechtssicherheit des Planes bei 
Nichtausweisung von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche erhöhen bzw. unterstützen.

Kenntnisnahme neinALFF
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Nachbarliche Überplanung laut REP Altmark
 VR XIV - Wiepke  - 60 ha, 42 BBP 

 - unbeplanter Raum
  VR XVIII Erxleben - 285 ha, 50 BP, 

- VB Landwirtschaft
VR XX Pollitz - 48 ha, 40 BP, 
- VB Landwirtschaft
VR Hochwasserschutz
VR XXI Hüselitz - 526 ha, 50 BP, 
-Tlw. VR Wassergewinnung

 VR XXII Rohrberg - 23 ha, 2 BP, 
-VB Landwirtschaft
VB  = Vorbehaltsgebiet
VR = Vorranggebiet

Die neu hinzugekommenen Vorranggebiete 
zur Nutzung der Windenergie VR. XVIII, XX 
und XXII waren ursprünglich laut REP Altmark 
in seiner Fassung von 2003 als 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft 
überplant.

Die Böden mit über 50 Bodenpunkten 
gewähren eine relative Ertragssicherheit bei 
landwirtschaftlichen Kulturen und tragen zur 
Stabilisierung der landwirtschaftlichen 
Unternehmen bei. Es ist aus 
landwirtschaftlicher Sicht unverständlich, dass 
in breitem Umfang Flächen für die Nutzung  
der Windenergie ausgewiesen werden, die für 
die Landwirtschaft von wesentlicher 
Bedeutung sind.

25.11.2010 te 474 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

5-9 Erörterung Abwägung 
Satz-Nr. 5-2, Seite 323

 f)Die Ausweisung von Vorranggebieten ist eine 
raumordnerische Letztentscheidung, während 
es sich bei Vorbehaltsgebieten (hier 
Landwirtschaft) nur um Grundsätze der 
Raumordnung handelt. Mit der Festlegung als 
Vorranggebiet wird das Vorbehaltsgebiet als 
Grundsatz der Raumordnung aufgehoben.
Anmerkung ALFF Altmark
Zu f)

Mit der Herausnahme von landwirtschaftlichen 
Flächen aus den seinerzeitigen 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft und 
deren Überplanung bzw. Neuausweisung als 
Vorranggebiet zur Nutzung der Windenergie 
zeigt sich, dass den Belangen der 
Landwirtschaft bei der Abwägung keinerlei 
Beachtung geschenkt wurde. Je stärker die 
Landwirtschaft aufgrund konkurrierender 
Nutzungsansprüche  zurückgedrängt wird, 
desto stärker wird die extensive 
Bewirtschaftung der Flächen durch die 
Landwirtschaft forciert. Das geht einher mit 
einem verstärkten  Arbeitskräfteabbau in 
diesem Bereich und der weiteren Entvölkerung 
des Raumes Altmark. Windenergieanlagen 
schaffen keine Arbeitsplätze für die Region 
Altmark!

Keine Beachtung bei der Abwägung fand, dass 
die verstärkte Nutzung von Windenergie sich 
in Zukunft als Konkurrent für die 
Stromerzeugung aus Biogas erweisen könnte, 
weil die Einspeisungskapazitäten in das Netz 
sich als begrenzender Faktor erweisen 
könnten. Die Landwirtschaft entwickelte sich in 
den letzten Jahren zunehmend zu einem 
regionalen Energiedienstleister in den 
Bereichen Strom-, Wärme- und 
Gasversorgung auf Basis der 
landwirtschaftlichen Biomasse.  Nach Auskunft 
landwirtschaftlicher Unternehmen, die eine 
Biogasanlage betreiben, werden diese 
wahrscheinlich zukünftig gezwungen, in die 
Errichtung zusätzlicher Gasspeicherbehälter 
zu investieren, um zu vermeiden, dass die 
Biogasanlagen bei einem starkwindbedingten 
Stromeinspeisungsstopp heruntergefahren 
werden müssen. Eine Ausweitung der 

Die Forderungen sind nicht durchsetzbar. Bei 
Berücksichtigung wäre der Plan nicht 
rechtssicher und damit würde die generelle 
Privilegierung greifen.

Mit dem EEG ist die Abnahme des Stromes 
durch erneuerbarer Energien geregelt. Der 
Strom muss abgenommen werden, wenn das 
Netz nicht ausreicht den Strom abzuführen ist 
der Netzbetreiber verpflichtet sein Netz 
auszubauen.

Die zusätzliche Flächeninanspruchnahme ist 
damit begründet, dass der Windenergie im 
Rahmen des Plankonzeptes substantiell Raum 
gegeben wird. Wenn dieses nicht erfolgt, ist 
das Plankonzept mangelhaft und es führt zur 
Nichtigkeit und zur generellen Privilegierung.

Kenntnisnahme neinALFF
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Windenergienutzung geht daher auch in 
diesem Punkt zu Lasten der 
landwirtschaftlichen Unternehmen.

Abschließend ist festzustellen, dass aus Sicht 
des ALFF Altmark die zusätzliche 
Flächeninanspruchnahme von ca. 9100 ha 
nicht begründet und eine Aufwertung zu 
Vorranggebieten nicht nachzuvollziehen ist.
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

5-1 Aus landwirtschaftlicher Sicht wird sich 
dagegen ausgesprochen, dass weitere 
Eignungsgebiete für die Nutzung von 
Windenergie als Vorranggebiet zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten aufgewertet werden, soweit 
dies nicht im Regionalen Entwicklungsplan 
bereits schon erfolgt ist (8 Gebiete). Weiterhin 
wird als Träger des öffentlichen Belanges 
Landwirtschaft eine Neuausweisung von 5 
weiteren Vorranggebieten zur Nutzung der 
Windenergie mit einem Flächenumfang von 
942 ha abgelehnt. Die bezeichneten Gebiete 
liegen weitestgehend in Vorbehaltsgebieten für 
die Landwirtschaft mit Ackerzahlen über 50 
Bodenpunkten.
Als Träger öffentlicher Belange für die 
Landwirtschaft hat sich das ALFF Altmark 
wiederholt gegen die Ausweisung der 
seinerzeit vorgesehenen Eignungsgebiete als 
Vorranggebiete für die Windenergienutzung 
ausgesprochen, weil mit dieser Maßnahme die 
Belange der Nutzung der Windenergie mit den 
negativen Auswirkungen für die 
Bewirtschaftung der Flächen, wie:

Es ist zu konstatieren, dass hier den Belangen 
der Landwirtschaft nicht die entsprechende 
Bedeutung beigemessen wurde.

 Flächenentzug durch die Errichtung der WKA, 
einschließlich Kranstellplatz und Zuwegung,
 •Zerschneidung von im Zusammenhang 

liegender landwirtschaftlicher Fläche aufgrund 
der Zuwegungen zu den WKA,
 •Verschlechterung der Ertragsfähigkeit der 

Flächen aufgrund Bodenverdichtung, 
Schachtarbeiten und Vermischung der 
Bodenschichten und
 •Zerstörung von Dränagen,

über die Belange der Landwirtschaft und des 
Bodenschutzes gestellt wurden.

Im REP Altmark 2005 waren seinerzeit 17 
Gebiete als Vorranggebiete zur Nutzung  der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten ausgewiesen. Entsprechend 
§ 3 Abs. 1 Landesplanungsgesetz Sachsen-
Anhalt (LPlG LSA) wurden die 
Eignungsgebiete aus dem Regionalen 
Entwicklungsprogramm 1996 des 
Regierungsbezirkes Magdeburg, ergänzt um 
die Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebiete vom 14.03.2000, 
übernommen und entsprechend § 6 Abs. 3 Pkt 
3 LPlG LSA räumlich konkretisiert. Sämtliche 
dieser Vorranggebiete befinden sich auf  
Ackerstandorten.

 Der Bundesgesetzgeber hat mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorrangebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen wird.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden. 
Ohne die Ausweisung von Vorranggebieten 
würde die generelle Privilegierung greifen. 
Damit das Konzept rechtssicher ist, können 
nur Fakten herangezogen werden, die einer 
richterlichen Bewertung standhalten. Selbst in 
der Börde, mit den sehr hohen Bodenpunkten, 
konnten nicht alle Flächen gesichert werden, 
sondern es mussten, die für diese Region 
vorzüglichen Flächen herausgearbeitet 
werden, die dann auch einer richterlichen 
Bewertung standhalten konnten.

Dass die Vorranggebiete sich zum größten Teil 
auf bewirtschafteten Ackerflächen befinden, ist 
auch der Tatsache geschuldet, dass bei 
extensiver Grünlandbewirtschaftung zum 
größten Teil auch naturschutzfachliche Gründe 
vorhanden sind, die einer Ausweisung 
entgegenstehen bzw. vermuten lassen 
könnten, dass es sich um eine negative 
Planung handelt.

Entscheidung noch 
offen

neinALFF
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5-2 mindestens 65 % der Gebiete zur Nutzung der 
Windenergie von im REP Altmark 
ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für die 
Landwirtschaft umgeben.

Im Vergleich mit weiter zurückliegenden 
Planungen, einschließlich des 
Landesentwicklungsplanes (LEP), waren die 
als Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie überplanten Bereiche 
ursprünglich in der raumordnerischen Planung 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft. Mit 
der Herausnahme dieser Bereiche aus den 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft wird 
das Abstandskriterium Nr. 22, in dem es heißt, 
„... dass Flächen über 51 BP innerhalb von 
Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft für 
die Errichtung von WKA tabu sein sollten“ 
umgangen. In diesem Zusammenhang 
verweise ich auf das Schreiben des ALFF 
Altmark vom 19.10.2009, in dem explizit auf 
die Bedeutung ertragsfähiger Böden für die 
Landwirtschaft im Raum Altmark hingewiesen 
wurde.

Das Kriterium 22 wurde erst mit dem 
Verfahren zum sachlichen Teilplan "Wind" 
eingeführt.
Das bedeutet, dass bei der vorherigen 
Planung dieses Kriterium nicht umgangen 
werden konnte.
Im Hinblick auf die Ausweisung von 
Vorranggebieten ist anzumerken, dass es sich 
hierbei um eine raumordnerische 
Letztentscheidung handelt, während es sich 
bei den Vorbehaltsgebieten nur um 
Grundsätze der Raumordnung handelt und 
diese in einer nachfolgenden Abwägung eine 
höhere Gewichtung bekommen.
Mit der abschließenden Festlegung von 
Flächen als Vorranggebiete wird das 
Vorbehaltsgebiet als Grundsatz der 
Raumordnung in diesem Gebiet aufgehoben.
Weiterhin ist festzustellen, dass ohne 
Festlegung von Vorranggebieten zur Nutzung 
der Windenergie, bedingt durch die generelle 
Privilegierung, weitaus mehr Flächen durch die 
Windenergie in Anspruch genommen werden 
könnten.

Kenntnisnahme neinALFF

5-3  VR XIV  Wiepke
 VR XVIII  Erxleben

 VR XX  Pollitz
 VR XXI  Hüselitz

VR XXII Rohrberg

   -60 ha     42 BP  unbeplanter Raum
  - 285 ha  50 BP  VB Landwirtschaft
- 48 ha    40 BP   VB Landwirtschaft, VR HWS
  - 526 ha  50 BP   tlw. VR Wassergewinnung
 - 23 ha     52 BP   VB Landwirtschaft

Die Fläche Rohrberg wird erneut in die 
Abwägung gehen, da das Kriterium 22 greift.

teilweise 
Berücksichtigung

offenALFF
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5-10 Erörterungstermin Herr Schröder, Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten, Altmark (ALFF), 
Außenstelle Salzwedel erhält das Wort. Was 
die Frage der Aufhebung betrifft ist es dem 
ALFF als Landwirtschaftsbehörde und Träger 
öffentlicher Belange Landwirtschaft 
unverständlich, dass Aufhebungen hinsichtlich 
der Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft 
getroffen wurden. Es gibt kein Verständnis von 
Seiten der Landwirtschaft, dass Teile von 
Vorbehaltsgebieten, die einmal festgelegt 
wurden, aufgehoben worden sind. Diese 
Einwendung wird noch schriftlich nachgereicht.

Zu Anfang wurde sich zum Vorbehaltsgebiet 
für Landwirtschaft geäußert. Ein 
Vorbehaltsgebiet ist letztendlich ein Grundsatz 
der Raumordnung und ist noch nicht endgültig 
abgewogen. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft hat sich im Rahmen 
der Abstandskriterien mit diesem Thema 
befasst, wurde durch Rechtssprechung und 
auch durch das Ministerium in der Auffassung 
bestärkt, dass die Vorbehaltsgebiete nicht als 
Tabuflächen ausgewiesen werden, egal, ob es 
sich um ein Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft, Tourismus und Erholung usw. 
handelt, weil das rechtlich nicht haltbar wäre. 
In die Abstandsregelungen wurde 
aufgenommen, dass im Rahmen von 
Einzelfallentscheidungen bestimmte Kriterien 
mit bewertet werden. Davon betroffen sind 
auch für die Landwirtschaft Flächen mit 
erhöhten Bodenpunktzahlen, wo letztendlich 
auch noch andere Meinungen im Raum 
stehen. Deshalb muss die Regionale 
Planungsgemeinschaft, wenn sie 
Vorranggebiete für Windenergie ausweist, 
auch dementsprechend darauf hinweisen. 
Vorbehaltsgebiete unterliegen immer noch der 
Abwägung und sind nicht abschließend 
abgewogen und in dem Sinne als Norm zu 
bewerten.

Kenntnisnahme neinALFF
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5-11 Erörterungstermin Herr Schröder, Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten, Altmark (ALFF), 
äußert sich zu dem ausgewiesenen besagten 
Vorranggebiet bei Tangerhütte. Auf die Bitte 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Altmark hat das ALFF mitgeteilt, welche Böden 
das ALFF gern herausgehabt hätte aus der 
Überplanung als Vorranggebiet zur Nutzung 
der Windenergie. In den neu ausgewiesenen 
Vorranggebieten, das betrifft auch das 
Vorranggebiet, über das soeben gesprochen 
wurde, gibt es durchschnittliche Bodenpunkte 
von über 50, das heißt, dass was gesagt 
wurde, gute Böden herauszuhalten, entspricht 
nicht der Realität. Es wurden auch Böden 
überplant, die weit über 50 liegen und die 
Argumentation, dass das auch in der Börde 
möglich ist, ist fehl am Platz, da die Böden in 
der Börde in der Regel weitaus besser sind, 
als in der Altmark und diese wenigen Böden 
mit hohen Ertragszahlen für die Landwirtschaft 
insofern wichtig sind, dass sie auch ihr 
betriebswirtschaftliches Ergebnis verbessern. 
Wenn diese den Landwirten weggenommen 
und überplant werden und der Landwirt keine 
Planungssicherheit hat, wird die Landwirtschaft 
in ihrem betriebswirtschaftlichen Ergebnis 
beeinträchtigt. Die Landwirtschaft ist bekannter 
weise in der Altmark der 
Hauptwirtschaftszweig und schafft 
Arbeitsplätze. Das tut die Windenergie in der 
Altmark nicht. Dort wo die Landwirtschaft 
beeinträchtigt wird und die Bewirtschaftung 
das Betriebsergebnis nicht mehr verbessert, 
sondern verschlechtert, laufen wir Gefahr, 
dass nur noch extensive Landwirtschaft 
betrieben wird bzw. Arbeitsplätze abgebaut 
werden.

Herr Kunert gibt bekannt, dass die Regionale 
Planungsgemeinschaft  Kontakt mit der 
zuständigen Stelle im Landesverwaltungsamt 
aufgenommen hat, weil es Probleme gab mit 
dem Kartenmaterial und dem Bezug der 
Flächen, die sie der Geschäftsstelle genannt 
haben. Jede Weißfläche, die ermittelt wurde, 
wird nochmals hinsichtlich der 
Bodenwertzahlen überprüft und dann muss 
entschieden werden, ob diese Bodenwertzahl 
generell überhaupt haltbar ist.

Entscheidung noch 
offen

offenALFF
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5-12 Erörterungstermin Herr Schröder, Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten, Altmark (ALFF) 
fragt nach, ob die Regionale 
Planungsgemeinschaft die Bodenzahlen, die 
vom ALFF gegeben wurden, anzweifelt.

Herr Kunert entgegnet, dass die Bodenzahlen 
nicht angezweifelt werden, der Bezug ist nicht 
klar, ob das Gemeinde, Gemarkung, Flurstück 
ist, das konnte man nicht entnehmen. Deshalb 
hat die  Regionale Planungsgemeinschaft den 
Vorschlag gemacht, dass die   Regionale 
Planungsgemeinschaft die Weißflächen, die 
ermittelt worden sind, überprüfen lässt 
hinsichtlich ihrer durchschnittlichen 
Bodenpunktzahlen, sodass man die 
Weißfläche als Bezug hat, sonst kann man 
das schlecht bewerten. Das ist auch im 
Abwägungsvorschlag zu lesen. Das 
Landesverwaltungsamt hat die Möglichkeit, 
das über ein geografisches 
Informationssystem rechnerisch zu ermitteln.

Entscheidung noch 
offen

neinALFF

5-13 Erörterungstermin Herr Schröder, ALFF äußert sich zu diesem 
Thema. Im Regionalen Entwicklungsplan ist 
geschrieben, dass die 
Raumordnungsauswertung der ehemaligen 
Eignungsgebiete zur Nutzung der Windenergie 
als Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie konkurrierende 
Nutzungsansprüche von vornherein 
ausschließt. Laut den Unterlagen der 
Regionalen Planungsgemeinschaft würde 
ohne die Ausweisung von Vorranggebieten die 
allgemeine Privilegierung greifen. Das 
bedeutet, dass andere Belange über die 
Belange der Windenergie gestellt werden 
könnten. Die Anmerkung des ALFF dazu ist 
folgende: Laut Landesplanungsgesetz in 
Verbindung mit dem Regionalen 
Entwicklungsplan sind ländliche Räume mit 
günstigen Produktionsbedingungen für die 
Landwirtschaft zu erhalten und zu sichern. 
Dieser Vorgabe wurde  insofern nicht 
Rechnung getragen, indem Flächen aus 
vorhandenen Vorbehaltsgebieten für die 
Landwirtschaft herausgelöst und als 
Vorranggebiete für die Nutzung der 
Windenergie überplant wurden. Auch Flächen 
mit hohen Bodenpunktzahlen  wurden 
gleichermaßen aus den Vorbehaltsgebieten 
herausgelöst und als Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie überplant. Es wurde 
ja von Herrn Kunert zu den Bodenwertzahlen 
etwas gesagt, dies ist nur eine Ergänzung 
seitens des ALFF.

Ein Vorbehaltsgebiet ist letztendlich ein 
Grundsatz der Raumordnung und ist noch 
nicht endgültig abgewogen. Die Regionale 
Planungsgemeinschaft hat sich im Rahmen 
der Abstandskriterien mit diesem Thema 
befasst, wurde durch Rechtssprechung und 
auch durch das Ministerium in der Auffassung 
bestärkt, dass die Vorbehaltsgebiete nicht als 
Tabuflächen ausgewiesen werden, egal, ob es 
sich um ein Vorbehaltsgebiet für 
Landwirtschaft, Tourismus und Erholung usw. 
handelt, weil das rechtlich nicht haltbar wäre. 
In die Abstandsregelungen wurde 
aufgenommen, dass im Rahmen von 
Einzelfallentscheidungen bestimmte Kriterien 
mit bewertet werden. Davon betroffen sind 
auch für die Landwirtschaft Flächen mit 
erhöhten Bodenpunktzahlen, wo letztendlich 
auch noch andere Meinungen im Raum 
stehen. Deshalb muss die Regionale 
Planungsgemeinschaft, wenn sie 
Vorranggebiete für Windenergie ausweist, 
auch dementsprechend darauf hinweisen. 
Vorbehaltsgebiete unterliegen immer noch der 
Abwägung und sind nicht abschließend 
abgewogen und in dem Sinne als Norm zu 
bewerten.

Kenntnisnahme neinALFF
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5-14 Erörterungstermin Herr Schröder, ALFF: In den Unterlagen der 
Regionalen Planungsgemeinschaft wurde 
dargestellt, dass vorrangig Ackerflächen für 
die Ausweisung von Vorranggebieten 
herangezogen werden und Grünlandflächen 
aus naturschutzfachlichen Gründen außen vor 
gelassen worden sind. Für das ALFF wäre es 
von Interesse, welche naturschutzfachlichen 
Gründe die Regionale Planungsgemeinschaft 
dazu bewegt, gerade die Ackerflächen, die 
eine höhere Wertschöpfung haben als 
Grünland, zu überplanen und das Grünland im 
Großen und Ganzen außen vor zu lassen. Das 
sollte nochmal dargestellt werden.

Entsprechend den Abstandskriterien wird nicht 
unterschieden zwischen der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Der Fakt, dass 
in den Gebieten kaum Grünlandflächen 
enthalten sind, ist dem geschuldet, dass über 
diese Flächen naturschutzfachliche Belange 
oder Belange des Hochwasserschutzes liegen.

Kenntnisnahme neinALFF

5-15 Erörterungstermin Herr Schröder, ALFF bezieht nochmals 
Stellung zu den Biogasanlagen, die nicht 
Bestandteil der Abwägung waren. Es geht um 
Biogasanlagen, die für die Landwirtschaft eine 
ganz wesentliche Einnahmequelle darstellen 
und es werden auch weiterhin Biogasanlagen 
bestehen. Nach Gesprächen mit mehreren 
Biogasanlagebetreibern wurde die 
Einspeisekapazität der Netze als Problem 
genannt. Es werden auf 1.000 ha neue 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
ausgewiesen. Es könnte dazu kommen, dass 
der Netzbetreiber sagt, das Netz reicht nicht 
aus in seiner Kapazität. Das gab es in den 
ersten Jahren. Der Umstand könnte immer 
wieder eintreten. Die Landwirte gehen dazu 
über, dass sie zusätzliche 
Gasspeicherkapazitäten schaffen, damit, wenn 
die Kapazität nicht ausreichend ist, die Anlage 
nicht runtergefahren werden muss. Es ist 
allgemein bekannt, dass ein Herunterfahren 
der Anlage mit erheblichen Einbußen für den 
Betreiber der Biogasanlage verbunden ist. Es 
könnte hier eine Konkurrenz zwischen 
Landwirtschaft und Betreibern von 
Windenergieanlagen entstehen.

Herr Kunert erläutert, dass es nach seinen 
Kenntnissen über das erneuerbare 
Energieeinspeisungsgesetz so ist, dass der 
Netzbetreiber den Strom abnehmen muss. 
Wenn die Kapazitäten nicht da sind, muss er 
ausbauen. Die Geschäftsstelle hat 
Überlegungen angestellt und es kamen auch 
Anregungen in den Stellungnahmen, inwieweit 
man Biogasanlagen mit Windenergieanlagen 
koppeln kann, um die zentrale Versorgung im 
ländlichen Raum sicherzustellen. Dieser 
Ansatz soll auch der Regionalversammlung 
vorgeschlagen werden. Kollegen aus 
Thüringen haben versucht, eine Kenngröße zu 
ermitteln: Arbeitskräfte pro installierte 
Leistung, da fallen die Windenergieanlagen 
gegenüber den Biogasanlagen schlecht aus, 
jedenfalls in unserer Region. Wenn ein Werk 
wie Enercon in der Region stehen würde, wäre 
das wieder anders. Es ist halt in dem Sinne ein 
Problem, aber wir versuchen mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete noch einen 
konsensfähigen Plan zu schaffen.

Kenntnisnahme neinALFF

25.11.2010 te 482 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

5-16 Erörterungstermin Herr Schulz, ALFF schlägt vor, die Kopplung 
von Windenergie und Biogasanlagen  in den 
nächsten Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplanes mit aufzunehmen. Das 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten hat die Standorte der einzelnen 
Biogasanlagen, die auch in der Nähe der 
Vorranggebiete bestehen bleiben. So könnte 
das ALFF Hilfe leisten, indem es informiert, wo 
sich Biogasanlagen mit entsprechenden 
elektrischen Leistungen befinden. Wenn 
Bedarf besteht, kann das ALFF auch helfen. 
Diese Sache ist sehr interessant und damit 
wäre beiden Partnern geholfen, den Betreibern 
der Windenergie, zumal die Windenergie auch 
nicht kontinuierlich anfällt im Gegensatz zur 
Biogasanlage, sodass man hier eventuell 
einen Weg findet.

Die Kopplung von  Standorten für 
Windenergieanlagen mit Standorten für 
Biogasanlagen ist auf Ebene der 
Regionalplanung nicht möglich.

keine Berücksichtigung neinALFF
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TÖB: (50)     Kreisbauernverband Stendal e.V.

8 III. 5.4.6.4.

50-1 Zustimmung Als landwirtschaftliche Berufsvertretung  
stimmen wir in Abstimmung mit unseren 
betroffenen Mitgliedern der Ausweisung 
folgender Vorranggebiete zur Nutzung von 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten vor dem Hintergrund, dass 
die landwirtschaftliche Nutzung 
aufrechterhalten bleibt, zu:

  VRVIIBismarck; Büste Dobberkau
   VRIXBadingen; Querstedt
  VRXVFischbeck
  VRXVIArneburg; Hassel; Sanne; Storkau
  VRVIIBaben; Bertkow; Hohenberg- Krusemark
   VRXIXKrevese
  VRXXPollitz

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinBV Stendal
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TÖB: (51)     Kreishandwerkerschaft Altmarkkreis Salzwedel

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

51-1 Ausdrücklich bitten wir jedoch, den 
dynamischen Bestandschutz für gewerbliche 
Niederlassungen zu beachten und 
gegebenfalls in die Planung einfließen lassen.

Nach Prüfung der möglicherweise von den o.g. 
Plänen betroffenen Handwerker sowie anderen 
zu vertretenden Gewerbebetreibenden werden 
keine Einwände erhoben.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinKreishandwerker
schaf
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TÖB: (54)     Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt

27 1.3.7. kulturelles Erbe/ Sachgüter
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54-2 Um das Ausmaß der Beeinträchtigung des 
Kulturdenkmals zu qualifizieren, ist eine 
Visualisierung der geplanten Windkraftanlagen 
nach Absprache vorzunehmen. Um dieses 
hochrangige, archäologische Denkmal in 
seiner landwirtschaftlichen Eingebundenheit zu 
bewahren, ist aus Sicht der Archäologie ein 
Abstandradius von 2000 Metern vorzusehen.

Im Bereich der Vorhaben und in ihrem 
unmittelbaren Umfeld befinden sich gemäß § 2 
DenkmSchG LSA zahlreiche archäologische 
Kulturdenkmale (Siedlungen – Jungsteinzeit 
bis Mittelalter; Bestattungen- Bronzezeit bis 
Mittelalter; Erdwerke und Altwegesysteme) 

Vorhabenbereich 
VR Gebiet Nr. l, ll, lll, V, Vl, Vll, Xl, Xll, XV,  
XVL,  XVLL,  XVLLL, XLX, XX und XXl

Peripherie
VR Gebiet Nr. l, lll, Vll, XXl, X, Xl, Xlll, XV, XVl, 
XVll, XV lll, XlX und XXl.

Die archäologischen Kulturdenkmale weisen 
die Teilregion der Altmark als nachhaltig 
geschichtsträchtig aus. O.g. Baumaßnahmen 
führen zu erheblichen Eingriffen, 
Veränderungen und Beeinträchtigungen bis 
zur vollständigen Zerstörung der 
landesgeschichtlichen höchstbedeutsamen 
archäologische Kulturdenkmale. Den 
Denkmalen kommt höchst geschichtliche und 
kultische Bedeutung zu, das öffentliche 
Interesse ist gegeben. 

Südlich des VR Gebietes lX, Badingen, 
Querstedt (Ldkr. SDL) liegt mit der „Deetzer 
Warthe“ in NW-Richtung ein ausgedehntes 
Wall-Grabensystem der dortigen hoch- bis 
spätmittelalterlichen Landwehr. Oberirdisch 
noch erkennbare archäologische 
Kulturdenkmale stellen aufgrund ihrer 
Seltenheit besonders hochrangige Denkmale 
dar und dürfen einschließlich ihrer Umgebung 
durch keinerlei Maßnahmen beeinträchtigt 
oder verändert werden. Das auf mehrere 
hundert Meter erhaltene obertägige 
Bodendenkmal mit dem Wartheturm war 
Bestandteil des Grenzmarkierungs- und 
Grenzsicherungssystem der Hansestadt 
Stendal. Es ist das einzige als Ensemble 
erhaltene Kulturdenkmal dieser Art in der 
Altmark und daher von überregionaler 
kulturgeschichtlicher Bedeutung. Eine optische 
Beeinflussung des hochrangigen Denkmals bei 
Blickrichtung nach NO auf den Wartheturm 
und dahinter liegende WKA ist gegeben. (vgl. 
Anlage: Kreis Standort Wartheturm, Pfeil: 
Blickrichtung).

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark
(REP Altmark) 2005 für den sachlichen 
Teilplan "Wind" werden Vorranggebiete zur 
Nutzung der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten, die den Planvorbehalt des 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auslösen, 
festgelegt, um die Errichtung von 
Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem stetigen Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da dass auch wieder 
abhängig ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtssicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 

keine Berücksichtigung neinLDA Sachsen 
Anhalt
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Darüber hinaus bestehen aus Sicht der 
archäologischen Denkmalpflege aufgrund der 
topographischen Situation und 
naturräumlichen Gegebenheiten (Topographie, 
Bodenqualität, klimatische Bedingungen) 
sowie analoger Gegebenheiten vergleichbarer 
Siedlungsregionen begründete Anhaltspunkte, 
dass bei den Bodeneingriffen, die im Rahmen 
der Realisierung der Maßnahmen in den 
Gebieten erforderlich werden, nebst den 
bekannten auch bislang unbekannten 
Bodendenkmalen entdeckt werden.  Denn 
zahlreiche Beobachtungen haben innerhalb 
der letzten Jahre gezeigt, dass uns aus 
Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht alle 
archäologische Kulturdenkmale bekannt sind; 
vielmehr werden diese oftmals erstmal bei 
invasiven Eingriffen erkannt.

Hochwasserfreie Gebiete an Bächen und an 
Abhängen der Geländekuppen waren im 
Verlauf der menschlicher Aktivitäten über alle 
Zeitepochen hinweg bevorzugte 
Siedlungsgebiete, die Kuppen selbst häufig 
Bestattungsplätze. Die Nähe zu einem 
Wasserlauf, die relativ ebene, jedoch nicht 
überschwemmungsgefährdete Fläche und die 
leichten Anhöhen im Abstand beiderseits des 
Baches bilden eine kleine Siedlungskammer. 

Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA ist die 
Erhaltung der durch o.g. Baumaßnahme 
tangierten archäologischen Kulturdenkmale in 
Rahmen des Zumutbaren zu sichern 
(Substanzielle Primärerhaltungspflicht). Aus 
archäologischer Sicht kann den Vorhaben 
dennoch zugestimmt werden, wenn gemäß § 
14 (9) DenkmSchG LSA durch 
Nebenbestimmungen gewährleistet ist, dass 
das Kulturdenkmal im Form einer 
Fachgerechten Dokumentation der Nachwelt 
erhalten bleibt (Sekundärerhaltung). Die damit 
verbundenen Aufwendungen obliegen gem. § 
14 (9) DenkmSchG LSA den Veranlassern der 
Eingriffe. Das LDA ist daher an den weiteren 
Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 
nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.

Das Vorranggebiet ist ausgewiesen über eine 
bestehende Bauleitplanung. In dem Gebiet 
befinden sich seit Jahren mehrere 
Windenergieanlagen. Eine Vergrößerung der 
Beeinträchtigung ist nicht gegeben. Die nächst 
stehende  Anlage ist unter 1.000 m entfernt.

Der Schutz der archäologischen 
Bodendenkmale ist im Rahmen der 
Genehmigungsverfahren sicherzustellen.
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

54-3 Auf Seite 330 der Abwägung der Anregungen 
und Bedenken wird in der Spalte „Abwägung“ 
zu den seitens der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege vorgetragenen Bedenken 
zum Vorranggebiet Fischbeck aufgeführt, dass 
bei dessen Erweiterung darauf geachtet 
worden sei, dass die Sichtbeziehungen 
zwischen Jerichow und Tangermünde nicht 
gestört würden.

Aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
sollte diese Abwägungsentscheidung durch 
schriftliche und kartographische Unterlagen 
erläutert werden, um die Entscheidung 
zweifelsfrei nachvollziehen zu können. Es wird 
gebeten, die entsprechenden Unterlagen der 
Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege des 
Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie von Seiten der Regionalen 
Planungsgemeinschaft zuzuleiten.

Als Ansprechpartner für die Belange der Bau- 
und Kunstdenkmalpflege steht Ihnen Herr 
Christoph Bosch (0345-2939762, email: 
cbosch@lda.mk.schsen-anhalt.de) zur 
Verfügung.

Unterlagen werden zur Verfügung gestellt. Entscheidung noch 
offen

neinLDA Sachsen 
Anhalt

54-4 Die Stellungnahme des LDA, Abt. 4 -
Bodendenkmalpflege-, die weiterhin Gültigkeit 
besitzt, wird bezüglich des Vorranggebietes IX 
für die Erörterung folgendermaßen modifiziert:

Zum Schutz des obertägigen Bodendenkmals 
„Deetzer Warte“ mit Wall-Grabensystem  einer 
hoch- bis spätmittelalterlichen Landwehr 
südlich des Vorranggebietes IX Badingen, 
Querstedt (Ldkr. Stendal) ist aus Sicht der 
Archäologie der durch die errichteten Anlagen 
gegebene Abstand nicht weiter zu 
unterschreiten.

Berücksichtigung Entscheidung noch 
offen

offenLDA Sachsen 
Anhalt
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8 III. 5.4.6.4.
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54-1 Gegen die Ausweisung des Vorranggebiets Nr. 
X1X "Krevese" werden daher erhebliche 
Bedenken geltend gemacht.
Ähnliche Vorsicht ist beim Eignungsgebiet NR. 
XV „Fischbeck“ angebracht. Hier ist eine von 
Tangermünde in Richtung auf die Klosterkirche 
in Jerichow verlaufende Sichtbeziehung zu 
beachten. In den bestehenden Windpark 
sollten daher keine weiteren Anlagen mehr zu 
stehen kommen.
Erhebliche Bedenken ergeben sich auch bei 
der Beurteilung des Vorranggebiets Nr. 1X 
„Badingen, Querstedt.

Aufgrund ihrer beträchtlichen Höhe und der 
Drehbewegung ihrer Rotoren erweisen sich 
Windenergieanlagen in der Kulturlandschaft 
als moderne Zutaten mit deutlich 
wahrnehmbaren visuellen Auswirkungen. Die 
Anlage von Windparks ist daher gerade ein 
einer flachen und ländlichen geprägten, 
anderseits mit vielen denkmalgeschützten 
Ortslagen und Baudenkmalen durchsetzten 
Landschaft wie der Altmark aus Sicht der Bau- 
und Kunstdenkmalpflege grundsätzlich kritisch 
zu sehen.

Die Denkmalpflege ist sich andererseits der 
gesetzlichen Vorgaben zur Nutzung 
alternativer Energiequellen bewusst und 
beschränkt sich in ihrer Kritik daher auf 
geplante Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie, bei denen erheblich negative 
Einwirkungen auf bedeutende Denkmale zu 
befürchten sind. 

Dies betrifft zunächst das Vorranggebiet Nr. 
X1X „Krevese“  wegen dessen Nähe zum 
Gutspark in Krumke zu. Der zur 
Sachgesamtheit des Guts zählende Park, 
einem bedeutenden Denkmal der 
Gartengestaltung, ist von visuellen 
Einwirkungen durch Windenergieanlagen 
freizuhalten. Gegen die Ausweisung des 
Vorranggebiets Nr. X1X „Krevese“ werden 
daher erhebliche Bedenken geltend gemacht.

Gegen die Ausweisung des Eignungsgebietes 
Nr. XV „Fischbeck“ werden daher – sofern 
Erweiterungen vorgesehen sein sollten- 
erhebliche Bedenken vorgetragen.

Bei einem eventuellen Repowering ist die 
Anlagenhöhe (wie in dem sich 
anschließenden, bereits in der Planungsregion 
Magdeburg gelegenen Gebiert zur Nutzung der 
Windenergie) auf eine Nabenhöhe von 65 
Meter zu begrenzen. 

Ein weiterer Ausbau des Windparks bei 
Badingen beziehungsweise Querstedt 
bedeutet eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Baudenkmals „Deetzer Warte“. Die Umgebung 
dieser gleichfalls höhendominaten Anlage 
sollte durch weitere Windenergieanlagen nicht 
gestört werden. 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 

Kenntnisnahme neinLDA Sachsen 
Anhalt
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Weitere Anmerkungen der Abteilung Bau- und 
Kunstdenkmalpflege des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie sind zu dem 
vorlegenden Planentwurf nicht gegeben.

nicht rechtsicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
In dem Gebiet befinden sich seit Jahren 
mehrere Windenergieanlagen. Eine 
Vergrößerung der Beeinträchtigung ist nicht 
gegeben.  
Zusätzlich ist zu beachten, dass auch mit dem 
Bau der A14 im Bereich Krumke eine sehr 
große Veränderung des Landschaftsbildes 
stattfindet.

Beim Vorranggebiet Fischbeck wurde bei der 
Erweiterung darauf geachtet, dass die 
Sichtbeziehung zwischen Jerichow und 
Tangermünde nicht gestört wird.

Das Vorranggebiet Badingen/Querstedt ist 
ausgewiesen über eine bestehende 
Bauleitplanung. In dem Gebiet befinden sich 
seit Jahren mehrere Windenergieanlagen. 
Eine Vergrößerung der Beeinträchtigung ist 
nicht gegeben. Die nächst stehende  Anlage 
ist unter 1.000 m entfernt.
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TÖB: (56)     Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt

18 1.1. Allgemeines

56-1 Hinweis In den ausgewiesenen Eignungsgebieten 
“Nutzung der Windenergie ...“ im Regionalen 
Entwicklungsplan Altmark befinden sich 
Festpunkte des Landes Sachsen-Anhalt, die 
nach VermGeoG LSA, § 5 gesetzlich 
geschützt sind. 

Für die Unversehrtheit der Festpunkte hat der 
Vorhabensträger Sorge zu tragen. Sollte im 
Rahmen konkreter Maßnahmen die 
Gefährdung der Punkte absehbar werden, bitte 
ich zur Einleitung von Sicherungsmaßnahmen 
um rechtzeitige Mitteilung.

Der vorgelegte Regionale Entwicklungsplan 
(Karte) wird vom LVermGeo, Dezernat 67 für 
die Planungen (2010-2015) des Geodätischen  
Grundnetzes Sachsen-Anhalts zwingend 
digital benötigt (SHP, JPG oder PDF-Format).
Windkraftanlagen bzw. Parks schränken die 
Funktionsfähigkeit von 
Geodätischen Grundnetzpunkten (hochpräzise 
satellitengestützte Messverfahren) erheblich 
bis ganz ein. Die Kosten für eine notwendige 
Verlegung eines dieser Punkte können weit 
über 50.000 Euro betragen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLVermGeo

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

56-2 Wie bereits am 08.09.2010 telefonisch 
besprochen, kann das Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-
Anhalt (LVermGeo LSA) den  anberaumten 
Erörterungstermin am 21.09.2010 nicht 
wahrnehmen.

Laut weiterer telefonischer Rücksprache am 
08.09.2010 ist die Stellungnahme des 
Landesamtes für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo 
LSA) Regionalbereich Stendal vom 12.05.2010 
von Ihnen zur Kenntnis genommen worden. In 
der tabellarischen Zusammenstellung Ihrer 
Auswertung ist diese Stellungnahme nicht 
aufgeführt.

Eine Erlaubnis zur Vervielfältigung und 
Verbreitung der topographischen Karte als 
Planunterlage wurde für dieses Vorhaben 
erteilt. Der Vervielfältigungs- / 
Verbreitungsvermerk mit der Erlaubnisnummer 
„T35098/10“ ist für dieses Vorhaben gültig.

Kenntnisnahme Entscheidung noch 
offen

neinLVermGeo
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TÖB: (58)     Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt

17 V. Umweltbericht

58-9 Im Umweltbericht sollte die vorgegebene 
(leere) Tabellenmaske (S. 40) nicht, wie 
bemerkt, auf der Grundlage der 
Stellungnahmen nachträglich ausformuliert 
werden. Denn im Gegenteil, eine 
Stellungnahme von Öffentlichkeit und 
Behörden ist erst (und nur) sinnvoll und 
möglich, wenn die relevanten Fakten bereits 
zusammengetragen und bewertet und 
vorgelegt werden.

 Dies trifft im Übrigen für große Teile des 
vorliegenden Umweltberichtes zu. Diese 
Informationen sind die Voraussetzung für die 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im 
Rahmen der SUP. Andernfalls müssten die 
Ergebnisse des Umweltberichtes vor 
Beschlussfassung nochmals zur Diskussion 
gestellt werden.
Die Prüfung der voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen im Umweltbericht 
erscheint durch die Verwendung von 
Textbausteinen sehr pauschalisiert. Insgesamt 
entspricht insbesondere der Abschnitt 2 des 
Kapitel V nicht den Erwartungen, die an den 
Umweltbericht geknüpft werden. In diesem 
Zusammenhang ist auch das Argument, dass 
keine erneute Verträglichkeitsprüfung „auf 
Grund der Vorbelastung“ notwendig ist, 
unzutreffend und nicht rechtskonform (vgl. S. 
39-45: VR I-XIII, XV-XIX), insbesondere im Fall 
des VR XII (Sichau).
Die allgemein gehaltenen Bemerkungen zur 
Berücksichtigung der genannten Planung etc. 
sowie der Hinweis auf die Verlagerung der 
notwendigen Untersuchungen im Rahmen der 
Abschichtung (Abschnitt V.2.1. S. 39ff) ist im 
Sinne der SUP nicht zielführend. Es entsteht 
der Eindruck, vorab vollendete Tatsachen 
schaffen zu wollen. Des Weiteren sind die 
Anlagen (Karte 1-29) aufgrund der geringen 
Auflösung zur Prüfung und Beurteilung nicht 
bzw. nur selten begrenzt verwendbar.

Es wurde dem Entwurf noch kein 
Umweltbericht beigefügt, da die Datenlage 
nicht ausreichend ist. Deshalb wurde der 
Umfang und Detaillierungsgrad in die 
öffentliche Beteiligung gegeben, damit für den 
zweiten Entwurf der umfassende 
Umweltbericht beigelegt werden kann.

Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt
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21 1.3.1. Mensch

58-6 Hinweis Akustischer Immissionsschutz
Windenergieanlagen (WEA) mit mehr als 50 m 
Nabenhöhe sind genehmigungsbedürftige 
Anlagen nach Pkt. 1.6 der Spalte 2 des 
Anhangs der 4. BlmSchV und bedürfen einer 
Genehmigung nach BlmSchG.

Im nachgeordneten Bauleitplanverfahren bzw. 
im BlmSchG-Genehmigungsverfahren ist 
durch die zuständige Behörde zu prüfen, ob 
die WEA den Anforderungen des BlmSchG 
entsprechen. In der Regel ist eine 
Stellungnahme der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde einzuholen. Zur 
immissionsschutzrechtlichen Bewertung sind  
die TA Lärm mit den Hinweisen zum 
Schallimmissionsschutz bei 
Windenergieanlagen des LAl, 109. Sitzung 
vom 08.03.-09.03.2005 in Magdeburg, und die 
Hinweise zur Ermittlung der Beurteilung der 
optischen Immissionen von 
Windenergieanlagen (WEA-Schattenwurf-
Hinweise) zu berücksichtigen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-8 Aus meiner Sicht ist es unzureichend, die 
Arten auf ihr Vorkommen in Schutzgebieten 
(Abstandskriterien 10 (VR N+L), 11,12 (LSG, 
geschützte Landschaftbestandteile), 13 (§ 37-
Biotope und Naturdenkmal), 14 (Natura 2000), 
15 (Wald) und 19 (ÖSV) zu reduzieren. 
Vielmehr wäre es notwendig, ein eigenes 
Kriterium „Arten“ aufzunehmen und dieses 
flächendeckend zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen.

Die Planung für die Nutzung der Windenergie 
wurden - soweit unter diesen Umständen 
möglich - hinsichtlich ihrer Lage zu 
bestehenden Schutzgebieten, insbesondere 
Europäischen Vogelschutzgebieten (EU SPA), 
zu bekannten Rastvogelkonzentrationen und 
Brutvorkommen gefährdeter Großvogelarten 
sowie Beziehungen zum Ökologischen 
Verbundsystem (Fachplanung des 
Naturschutzes, siehe Anlage ÖVS) geprüft. 
Nach kurzen Hinweisen zum Gesamtvorhaben 
wird in der Tabelle zu jedem Vorranggebiet 
eine Aussage getroffen.

Bei den Kriterien für Ausschlussgebiete (S. 12 
ff.) fällt auf, dass zu „ Naturschutz und 
Landschaftspflege“ über die ausgeführte 
Schutzgebietskategorie hinaus nur Kriterien 
der Vogelschutzwarten, also Aspekte des 
Vogelschutzes, benannt werden. In der Anlage 
1 (S. 58) werden zwar noch die Fledermäuse 
(im Abstandskriterium Punkt 11 (NSG, 
Naturparke, Biosphärenreservate) und Punkt 
15 (Waldgebiete) aufgeführt.

Die Berücksichtigung ihrer Ansprüche ist aber 
nicht erkennbar. Hierzu wird eine Konsultation 
mit der Referenzstelle Fledermausschutz 
Sachsen-Anhalt empfohlen.
Aus meiner Sicht ist es unzureichend, die 
Arten auf ihr Vorkommen in Schutzgebieten 
(Abstandskriterien 10 (VR N+L), 11,12 (LSG, 
geschützte Landschaftbestandteile), 13 (§ 37-
Biotope und Naturdenkmal), 14 (Natura 2000), 
15 (Wald) und 19 (ÖSV) zu reduzieren. 
Vielmehr wäre es notwendig, ein eigenes 
Kriterium „Arten“ aufzunehmen und dieses 
flächendeckend zu beachten bzw. zu 
berücksichtigen. 
Obwohl Pufferflächen bei den meisten anderen 
Kriterien (z.B. Siedlungsflächen) als 
Ausschlussflächen ausgewiesen werden, 
spielen diese bei Naturschutzbelangen mit 
Ausnahme von Einzelfallentscheidungen im 
Zusammenhang mit dem Vogelschutz 
(Abstandskriterium 27) und einem Puffer von
200 m bei Waldgebieten keine Rolle. Diese 
Tatsache sowie die zuvor erwähnte 
unvollständige Berücksichtigung der Arten 
stellen aus Naturschutzsicht grundlegende 
methodische Mängel dar.

Im Vorfeld zum Entwurf wurde eine 
Konsultation hinsichtlich der Belange des 
Fledermausschutzes durchgeführt, es sind 
leider bisher keine verwertbaren Unterlagen 
zur Nutzung übergeben worden. 
Im Hinblick auf den zweiten Entwurf wird 
versucht, zusätzliche Daten zu beschaffen.

Ein Kriterium Vogelartenschutz ist 
entsprechend der derzeitigen Rechtsprechung 
nicht handhabbar, insbesondere da keine 
flächendeckende Erfassung vorliegt. Die 
Begrenzung auf die Schutzgebiete erfolgt 
deshalb, da außerhalb dieser Gebiete die 
generelle Privilegierung der Windenergie greift. 
Hier muss dann im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens geprüft werden. Da 
die Planungsgemeinschaft die Schutzgebiete 
bis auf Waldränder nicht gepuffert hat, wurden 
die Belange des Vogelartenschutzes in dieser 
Form berücksichtigt.

keine Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt
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22 1.3.2. Boden

58-1 Es wird dazu eine nochmalige Abstimmung 
und Erörterung mit den zuständigen 
Landwirtschaftsbehörden empfohlen.

Die Herangehensweise zur Ermittlung des 
„Raumordnerrisch-fachbezogenen 
Ausschlussgebietes“ (s. u. a. Punkt ll Seite 13) 
ist bezüglich der landwirtschaftlichen Fläche 
kritisch zu hinterfragen. M.E. ist der Ansatz 
von 51 Bodenwertpunkten als 
Ausschlusskriterium zur Ausweisung von 
landwirtschaftlichen Tabuflächen bzw. in 
Anbetracht der durchschnittlichen bei 37 
liegenden Bodenwertzahl (Seite 62) in der 
Altmarkregion als zu hoch angesetzt.
Eine Begründung für die Wahl dieser 
Bodenwertzahl ist nicht ersichtlich. Die evtl. 
diesbezüglich relevante Anlage 1 (s. Seite 62 – 
Punkt 22) fehlt.  Es wird dazu eine nochmalige 
Abstimmung und Erörterung mit den 
zuständigen Landwirtschaftsbehörden 
empfohlen.

Berücksichtigung, die Bodenpunktzahl wird mit 
dem ALFF abgestimmt.
Die Geschäftsstelle wird der 
Regionalversammlung eine überarbeitete 
Version des Kriteriums vorlegen.

volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt
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58-2 Ich rege an, im REP eine Empfehlung 
aufzunehmen, dass nach der Beendigung der 
Windenergienutzung die WEA zurückzubauen 
und der ursprüngliche Bodenzustand bzw. die 
natürlichen Bodenfunktionen wieder 
herzustellen sind.

Für den Umweltbericht sind Umfang und 
Detaillierungsgrad gemäß Gliederung auf Seite 
24 vorgesehen.
Diesbezüglich halte ich es aus 
Bodenschutzsicht für erforderlich, den Grad 
der Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden stärker zu quali- und quantifizieren. So 
sollten die zu erwartenden 
Auswirkungen/Beeinträchtigungen der 
Bodenfunktionen durch die 
Windenergienutzung in der Altmark bzw. den 
Plangebieten näherungsweise ermittelt und 
benannt werden (z.B. Summe der 
vorgesehenen WEA, daraus resultierende 
Flächenversiegelungen durch Fundamente 
und Flächenverbrauch durch Zuwegungen,  
ggf. Verdichtungserscheinungen am WEA-
Standort).

Zur Ermittlung der Betroffenheit des 
Schutzgutes Boden gehört dabei die 
verbindliche Verwendung der Begrifflichkeiten 
der Bodenfunktion nach der Nomenklatur des 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BBodSchG ebenso wie 
die Untergliederung in entsprechende 
Teilfunktionen.

Dem Vermeidungs- und Verringerungsgebot 
folgend, sind entsprechende 
Minderungsgrundsätze aufzustellen. 
Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verringerung von nachteiligen Auswirkungen 
auf den Boden sollten über den 
funktionsbezogenen Ansatz formuliert werden.

Die Anregungen werden in den Umweltbericht 
eingearbeitet.

volle Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-3 Vorbehaltlich maßstabbedingter 
Ungenauigkeiten bei der Lagebestimmung der 
Vorranggebiete (VR) komme ich zu folgender 
Gesamteinschätzung: Die Böden der VR 
weisen ein überwiegend mittleres 
Konfliktpotenzial, vereinzelt auch ein hohes bis 
sehr hohes Konfliktpotenzial auf.
Dies betrifft u.a. die bereits mit WEA 
vorbelasteten VR 10,11,12 und 17.
Hier beruht das z.T. hohe und sehr hohe 
Konfliktpotenzial auf einem ebenso hohen 
Wasserhaushaltspotenzial bzw. guten 
Ertragspotenzial. Mosaik-, z.T. auch 
bänderartig sind in den VR 2,7,8,12,17 und 18 
Flächen > 61 Bodenwertpunkten festzustellen. 
Im VR 17 wurden sogar Flächen mit <> 75 
Bodenwertpunkten ermittelt.

Auf der Grundlage der zeichnerischen 
Darstellung im REP – Entwurf (Maßstab 1: 
100.000) wurden für die 22 Vorranggebiete 
Bodenfunktionsbewertungen durchgeführt 
(Erläuterung zum Verfahren siehe letzter 
Textabschnitt).

Vorbehaltlich maßstabsbedingter 
Ungenauigkeiten bei der Lagebestimmung der 
Vorranggebiete (VR) komme ich zu folgender 
Gesamteinschätzung: Die Böden der VR 
weisen ein überwiegend mittleres 
Konfliktpotenzial, vereinzelt auch ein hohes bis 
sehr hohes Konfliktpotenzial auf.
Dies betrifft u.a. die bereits mit WEA 
vorbelasteten VR 10,11,12 und 17.
Hier beruht das z.T. hohe und sehr hohe 
Konfliktpotenzial auf einem ebenso hohen 
Wasserhaushaltspotenzial bzw. guten 
Ertragspotenzial. Mosaik-, z.T. auch 
bänderartig sind in den VR 2,7,8,12,17 und 18 
Flächen > 61 Bodenwertpunkten festzustellen. 
Im VR 17 wurden sogar Flächen mit > 75 
Bodenwertpunkten ermittelt.

Böden, die die Funktion als Archive der Natur- 
und Kulturgeschichte in besonderem Maße 
erfüllen, sind für den überwiegenden Teil der 
VR festzustellen. Die VR 
5,7,10,11,12,13,15,18,20 liegen entweder 
vollständig oder z.T. im Suchraum für seltene 
Bodenformen. Die VR 3,5,7,10 und 17 grenzen 
direkt an Bodendenkmale, oder liegen in 
unmittelbarer Nähe davon.
Das VR 18 schneidet im südwestlichen Teil 
eine Basis Boden- Dauerbeobachtungsfläche 
(BDF 02- Erxleben). Beeinträchtigungen dieser 
Fläche durch die Windenergienutzung sind 
auszuschließen.

Die Ergebnisse des 
Bodenfunktionsbewertungsverfahrens können 
auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

Zu den Ergebnissen des 
Bodenfunktionsbewertungsverfahrens im 
Hinblick auf die Einschätzung  der natürlichen 
Ertragsfähigkeiten ist damit festzustellen, dass 
sich diese mit der Darstellung 20 (Karte/ 
Selten 28 und 62) der Planungsunterlagen 
nicht deckt bzw. Diskrepanzen vorliegen.

Die Flächen werden entsprechend den 
Anregungen überprüft. Die Festlegung mit den 
Bodenpunktzahlen ist ein planerisches 
Element, welches dazu dient, die Räume zu 
finden, die die wenigsten Konflikte mit den 
Windkraftanlagen haben.  Es besteht im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
losgelöst vom Regionalplan, kein Anspruch auf 
diesen Wert.
Die Windparks, die schon länger bestehen und 
auf Basis der Vorgängerplanungen errichtet 
wurden, wurden nicht mit diesem Kriterium 
ausgewählt, da es erst mit dem sachlichen 
Teilplan "Wind" in den Kriterienkatalog zur 
Ermittlung von Suchräumen zur Nutzung der 
Windenergie aufgenommen wurde. 
Die Festlegung, dass bei Rückbau der 
Windenergieanlagen der ursprüngliche 
Bodenzustand wieder hergestellt wird, ist nur 
innerhalb der Auflagen eines 
Genehmigungsverfahrens möglich.
Die Geschäftsstelle wird der 
Regionalversammlung eine überarbeitete 
Version des Kriteriums vorlegen.

volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt
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Die Darstellung 20 scheint unter 
Zugrundelegung der Flächen mit 
Bodenwertpunkten >51 nicht vollständig zu 
sein. Dies betrifft u.a. die Regionen südlich 
von Stendal (zwischen Insel und Dahlen, 
westlich von Stendal zwischen Schernikau und 
Borstel, südlich  unterhalb Tangermünde 
entlang der Elbe bis Grieben, bei 
Schönhausen/Hohengöhren).
Damit ist auch der Aussage auf Seite 28 zu 
widersprechen, wonach… „alle 22 VR…. 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
geringer Bodenwertzahl..“ beanspruchen.
Die sollte geprüft werden.

Das o.g. Bewertungsverfahren für 
Bodenfunktionen sowie allgemeine Hinweise 
zur Berücksichtigung des Bodenschutzes in 
der räumlichen Planung und der 
Bauleitplanung sind in den Veröffentlichungen 
„Bodenschutz in der räumlichen Planung“ 
(Berichte des Landesamtes für Umweltschutz 
Sachsen-Anhalt, Heft 29/1998) und 
„Empfehlungen zum Bodenschutz in der 
Bauleitplanung“ (Ministerium für Raumordnung 
und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, 
1998) beschrieben, die im Internet unter 
www.lau-st.de  im Verzeichnis „Bodenschutz“ 
unter „ Handlungshilfen“  eingesehen und 
heruntergeladen werden können.
Das Bodenfunktionsbewertungsverfahren 
beruht auf neueren Auswertungen der 
Ergebnisse der Reichsbodenschätzung und 
stellt auf die Bewertungskriterien: Biotisches 
Ertragspotenzial (Natürliche Ertragsfähigkeit), 
Lebensraumpotenzial (Naturnähe), 
Wasserhaushaltspotenzial sowie die
Betrachtung der Böden als Archive der Kultur –
 und Naturgeschichte ab, was zu einer 
Einschätzung des Gesamtkonfliktpotenzials für 
das jeweilige Gebiet führt.
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23 1.3.3. Wasser

58-4 Des Weiteren wird ausgeführt, dass durch die 
im REP Altmark festgesetzten 22 
Vorranggebiete „keine Grund- bzw. 
Oberflächengewässer sowie Bereiche des 
Hochwasserschutzes beansprucht“ werden 
(Gliederungspunkt 1.3.3. Wasser/Gewässer, 
Seiten 28/29).

Nach Prüfung der 22 Vorranggebiete zur 
Windenergienutzung und Abgleich mit den mir 
vorliegenden räumlichen Ausdehnungen der 
Wasserschutzgebiete 
(Wasserschutzgebietskataster des Landes 
Sachsen- Anhalt) wurde jedoch eine 
Überschneidung festgestellt.

Das Wasserschutzgebiet Solpke mit seiner 
Schutzzone lll (äußere Schutzzone) wird durch 
das Vorranggebiet für die Windenergienutzung 
Xll Sichau geschnitten. Die genaue räumliche 
Ausdehnung kann auf Wunsch als shape-file 
zur Verfügung gestellt werden.

Das Vorranggebiet Sichau wurde auf eine 
bestehende Bauleitplanung ausgewiesen. Die 
Verträglichkeit mit der Trinkwasserschutzzone 
III wurde in diesem Rahmen geprüft und 
festgestellt. Der Umweltbericht wird auf den 
Seiten 28/29 angepasst.

Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt

24 1.3.4. Klima und Luft

58-5 keine Bedenken Immissionsschutz
Luftreinhaltung
Nach Durchsicht der Unterlagen ergeben sich 
hinsichtlich Luftreinhaltung keine Hinweise und 
Ergänzungen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt
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26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt

58-7 Eine umfassende Beurteilung des 
Sachverhaltes ist nicht möglich, da wie auch in 
anderen Fällen zuvor in den Kartenunterlagen 
keine Angaben zu bereits bestehenden 
Windkraftanlagen zu finden sind, diese für eine 
Einschätzung von Barrierewirkungen, 
Summation u. ä. jedoch von entschiedener 
Bedeutung sind.

Diese für eine Einschätzung von 
Barrierewirkungen, Summation u. ä. jedoch 
von entschiedener Bedeutung sind. Diese 
Forderung erging bereits mehrfach, insbes. Im 
förmlichen Beteiligungsverfahren vom 
13.12.2006 durch die StVSW sowie mit 
Schreiben des LAU vom 22.02.2008.

Dem Landesamt werden die Informationen 
übergeben.

volle Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt

58-10 Im neuen Planungsentwurf (Kartografische 
Darstellung) fällt auf, dass trotz der 
dargestellten Berücksichtigung der Gebiete 
von gemeinschaftlicher Bedeutung gemäß § 
44 NatSchG LSA (s. Karte 16 der Anlagen im 
Entwurf) nicht alle EU SPA Eingang in der 
Gesamtkarte gefunden haben.

So ist beispielsweise das EU SPA Feldflur bei 
Kusey in einer Ackerlandschaft, sowie das EU 
SPA Elbaue Jerichow im Elbtal nicht 
erkennbar. Möglicherweise ist das letztere 
Gebiet vom Hochwasserschutz überlagert, 
aber dann müssen auch die EU SPA Milde- 
EU Niederung/Altmark und Untere 
Havel/Sachsen-Anhalt und Schollener See 
überlagert sein. Diese sind jedoch deutlich 
erkennbar. So lässt sich nicht eindeutig 
nachprüfen, ob die entsprechenden Abstände, 
insbesondere in Beziehung zu EU SPA (LAG 
VSW 2007) eingehalten worden sind.

wird geprüft volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt

58-11 Hinweis Die Aussagen zum Vogelschutz in der 
folgenden Tabelle basieren auf dem 
derzeitigen Kenntnisstand über Brutplätze 
verschiedener Vogelgarten. Vögel können aber 
ihre Brutplätze jährlich wechseln bzw. für 
bestimmte Vogelarten, z.B. Rotmilan liegen 
keine langdesweiten bzw. großflächigen 
Kartierungen vor. Aktuelle Brutplätze 
entsprechender Arten sind dann in den 
einzelnen Genehmigungsverfahren auf der 
Grundlage von aktuellen Kartierungen zu 
berücksichtigen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

58-26 Bezug nehmend auf die Stellungnahme vom 
06.05.2010 (GeschZ. 11.11-20302-002c03-10) 
zur Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark (REP Altmark) 
2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“ 
ergeben sich folgende Hinweise:

Gemäß den Entscheidungsvorschlägen in der 
tabellarischen Zusammenstellung (Anlage: 
"Abwägung der Anregungen und Bedenken 
REPAltmark.pdf)" sollen die aufgezeigten 
Anregungen/Bedenken in den nachfolgenden 
Planungsschritten von der 
Planungsgemeinschaft beachtet werden. Da 
dem Bodenschutzanliegen entsprochen wird, 
kann der Erwiderung gefolgt werden.
Unabhängig davon möchte ich folgende 
Hinweise zur tabellarischen 
Zusammenstellung geben:
 -Die Auflistung ist in der vorliegenden Form 

z.T. unübersichtlich. Der Satz- Nr. 58-1 (S. 
340) gehört thematisch zum Punkt "22 1.3.2. 
Boden" und nicht zu "42 Anlage 1"
 -Im Satz-Nr. 58-3 (S. 336) wird 

fälschlicherweise in 2 Spalten die 
Formulierung im VR 17 wurden sogar Flächen 
mit <> 75 Bodenwertpunkten festgestellt " statt 
"> 75 Bodenwertpunkten" verwendet. Das 
müsste korrigiert werden.
Die Teilnahme eines Vertreters des 
Landesamtes für Umweltschutz am 
Erörterungstermin (21.09.2010) wird nicht als 
erforderlich angesehen. Bitter übersenden Sie 
mir eine Kopie der Niederschrift.

Berücksichtigung
Die Geschäftsstelle wird der 
Regionalversammlung eine überarbeitete 
Version des Kriteriums vorlegen.

volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt
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8 III. 5.4.6.4.

58-12 IV 
Jeetze, Brunau
Bei der Auswertung des VR sollte ein  
Mindestabstand
von 3.000 m zu den Grenzen des EU SPA 
gewahrt werden.

Durch die Vergrößerung des VR ist der 
Abstand zum FFH-Gebiet Kalbescher Werder 
bei Vienau (FFH0003LSA) auf nur noch 
1.500m und der Abstand zum FFH-Gebiet 
Secantsgraben Milde Biese (FFH0016LSA) auf 
2.500 m geschrumpft.

Durch die Vergrößerung des VR ist der 
Abstand zum EU SPA Milde-Niederung 
Altmark (SPA0009LSA) auf 2.500 m 
geschrumpft.

Die Größe des Gebietes wird überprüft. Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt

58-13 VII
Bismark, Büste,
Dobberkau

Die Ausweisung von VR sollte nicht auf 
vorhandenen Grünlandstandorten bzw. 
Biotopverbundflächen erfolgen.

Das VR überschneidet sich mit wertvollen 
Kennflächen in der regional bedeutsamen 
Biotopverbundeinheit Markgrabenniederung 
mit Bedeutung als Lebensraum 
niederungstypischer heimischer Tierarten (vgl. 
Biotopverbundplanung Stendal).

Die Ausweisung von VR sollte nicht auf 
vorhandenen Grünlandstandorten bzw. 
Biotopverbundflächen erfolgen.

Das VR hat einen Abstand von nur ca. 1.600 
m zu den Grenzen des EU SPA Milde-
Niederung / Altmark, das insbesondere ein 
wichtiges Brutgebiet von Wiesenbrütern 
darstellt. In weniger als 2.000 m Entfernung 
befindet sich ein Weißstorchhorst. (siehe auch 
Stellungnahme des LAU v. 07.07.2005, 
Kartendarstellung in Anlage).
Bei der Auswertung des VR sollte ein 
Mindestabstand von 3.000 m zu den Grenzen 
des EU SPA gewahrt werden.

Das Vorranggebiet wurde über eine 
rechtskräftige Bauleitplanung gelegt, die die 
Belange des Naturschutzes abgewogen hat.  
Die Erweiterungen außerhalb dieser Flächen 
werden entsprechend geprüft.

In dem Gebiet befinden sich genehmigte 
Anlagen; die Schutzgüter wurden im Rahmen 
der Bauleitplanung und auch der 
Genehmigungsplanung abschließend 
abgewogen.

Kenntnisnahme neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-14 IX
Badingen,
Querstedt

Empfohlen wird die Prüfung der 
Beeinträchtigung der Schutzgüter Arten und 
Lebensgemeinschaften sowie Landschaftsbild 
(insbes. unter Verwendung der 
Schutzgebietsunterlagen, 
Biotopverbundplanung Salzwedel und 
Landschaftsplanungen) und entsprechende 
Abwägung.

Das FFH-Gebiet Secantsgraben, bei Milde und 
Biese ist nur 1.200 bzw. 1.800 m (Schutzgut 
Arten- und Lebensgemeinschaften) und das 
LSG Uchte-Tangerquelle (Schutzgut 
Landschaftsbild) nur 350 m entfernt.

Empfohlen wird die Prüfung der 
Beeinträchtigung der Schutzgüter Arten und 
Lebensgemeinschaften sowie Landschaftsbild 
(insbes. unter Verwendung der 
Schutzgebietsunterlagen, 
Biotopverbundplanung Salzwedel und 
Landschaftsplanungen) und entsprechende 
Abwägung.

Das Vorranggebiet wurde über eine 
rechtskräftige Bauleitplanung gelegt, die die 
Belange des Naturschutzes abgewogen hat.  
Die Erweiterungen außerhalb dieser Flächen 
werden entsprechend geprüft.
In dem Gebiet befinden sich genehmigte 
Anlagen; die Schutzgüter wurden im Rahmen 
der Bauleitplanung und auch der 
Genehmigungsplanung abschließend 
abgewogen.

volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt

58-15 XII
Sichau

Das VR überschneidet sich teilweise mit 
Entwicklungsflächen der Biotopverbundfläche 
„Feldflur bei Kusey“ (lfd. Nr. 82 in der 
Biotopverbundplanung Salzwedel) in der 
überregionalen Biotopverbundeinheit Drömling 
(Bedeutung: Lebensraum seltener Vogelarten).
Das VR liegt vollständig im geplanten 
Biosphärenreservat Drömling. 

Die Abstandsempfehlungen der LAG VSW, 
insbesondere in Beziehung zu diesem EU 
SPA, ist unbedingt zu berücksichtigen. Aus 
naturschutzfachlichen Gründen ist die 
Ausweisung als VR in den dargestellten 
Grenzen erst dann möglich, wenn im Rahmen 
einer FFH-VP nachgewiesen wurde, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
SPA möglich sind.

Das Vorranggebiet wurde über eine 
rechtskräftige Bauleitplanung gelegt, die die 
Belange des Naturschutzes abgewogen hat.  
In dem Gebiet befinden sich genehmigte 
Anlagen; die Schutzgüter wurden im Rahmen 
der Bauleitplanung und auch der 
Genehmigungsplanung abschließend 
abgewogen.

keine Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-16 XIII
Neuferchau

Die Entfernung zum FFH-Gebiet Jeetze, 
südlich Beetzendorf beträgt nur ca. 1.500 m 
(Schutzgut Arten- und 
Lebensgemeinschaften), zum LSG Drömling 
nur ca. 1.400 m (Schutzgut Landschaftsbild). 
Das VR, dessen Größe im vorliegenden 
Entwurf im Vgl. zum Stand 2005 mehr als 
verdoppelt wurde, hat einen Abstand  von nur 
ca. 1.500 m zum EU SPA Feldflur bei Kusey. 
Verluste nahrungssuchender Wiesenweihen 
an errichteten WEA wären nicht 
auszuschließen. Ferner befinden sich in 
weniger als 3.000 m Entfernung vier 
Weißstorchenhorste. Der angrenzende 
Drömling ist wichtiges Rast-und 
Überwinterungsgebiet von mehreren tausend 
Gänsen, die die angrenzenden Ackerflächen 
zur Nahrungssuche nutzen. Konflikte durch 
Kollisionen, Verlust von Nahrungsflächen, 
Konzentrationsbildung der Gänse und damit 
mögliche Schäden an Ackerkulturen sind hier 
zu erwarten. Auf die Ausweisung von VR ist 
hier aus Sicht des Vogelschutzes zu 
verzichten, zumindest aber sollte ein 
Mindestabstand von 3.000 m zu den Grenzen 
des Vogelschutzgebietes gewahrt werden.

Das Vorranggebiet wurde über eine 
rechtskräftige Bauleitplanung gelegt, die die 
Belange des Naturschutzes abgewogen hat.  
Die Erweiterungen außerhalb dieser Flächen 
werden entsprechend geprüft.
In dem Gebiet befinden sich genehmigte 
Anlagen; die Schutzgüter wurden im Rahmen  
der Bauleitplanung und auch der 
Genehmigungsplanung abschließend 
abgewogen.

keine Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-17 XIV
Wiepke

Das VR liegt mitten in der Regionalen 
Biotopverbundeinheit SAW 2.2.18 (Zichtau 
Bäke und Heugraben) als wichtiger 
Verbindungsachse zwischen Drömling und 
Mildeniederung und trägt damit 
biotopverbundzerschneidenden Charakter.

Die Bestandsaufnahme im Umweltbericht 
(S.35) ist fehlerhaft. In ca. 1 km Entfernung 
befindet sich das FFH-Gebiet 0016LSA 
(Secantsgraben, Milde und Biesen, welches 
hier in der Ausweisung von linienhaften 
Elementen (Graben etc.) besteht und 
entsprechend zu beachten ist.
Bisher befinden sich keine WEA im Gebiet. 
Die Begründung zur Ausweisung als VR, 
insbesondere die Aussagen zur Avifauna in 
diesem Bereich, ist aus naturschutzfachlicher 
Sicht unzureichend und nicht nachvollziehbar. 
Das Gebiet befindet sich in einen 
Niederungsgebiet, welches die zwei 
Teilflächen des EU SPA Milde-Niederung 
(Altmark) unmittelbar miteinander verbindet 
und wo mindestens während der Zugzeiten 
erhöhte Zahlen von Zug- bzw. Rastvögel 
auftreten. Aus sicheren Quellen ist bekannt, 
dass auch im Frühjahr (März 2010) hunderte 
von Kranichen, Goldregenpfeifern (beide Anh. 
I EU-VSRL ) und Kiebitzen im geplanten VR 
anzutreffen waren. Aus naturschutzfachlichen 
Gründen ist die Ausweisung als VR erst dann 
möglich, wenn im Rahmen deiner FFH-VP 
nachgewiesen wurde, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des SPA möglich sind.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt
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58-18 XV
Fischbeck

Durch die Grenzveränderung und Verlagerung 
des VR im Vergleich zum Stand von 2005 hat 
sich der Abstand von ca. 2000 m zum 
FFH0157LSA Elbeaue zwischen Derben und 
Schönhausen auf ca. 1400 m verkürzt.

Da eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Natura 2000-Gebietes grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann und aufgrund 
der Sensibilität des Gebietes ist eine FFH- 
Verträglichkeitsprüfung dringend angeraten.

Durch die Grenzverschiebung und Verlagerung 
des VR im Vergleich zum Stand 2005  hat sich 
der Abstand von ca. 2000 m zum EU SPA 
Elbaue Jerichow und dem Elbelauf auf ca. 
1400 m verkürzt. Das Vogelschutzgebiet weist 
für etliche gefährdete Brutvogelarten, 
insbesondere Wiesenbrüher, hohe Anteile am 
Landesbestand auf (Hellwig, Ber. Landesamt 
Umweltschutz Sachsen-Anhalt, SH 4/2004: 33-
39). Da der Elbeverlauf als Leitlinie von 
ziehenden Vogelarten intensiv genutzt wird 
und tausende Gänse den Elbraum als 
Rastgebiet nutzen, sind hier bei der Errichtung 
von Windenergieanlagen (WEA) erhebliche 
Vogelverluste ziehender Vögel, Verluste von 
Nahrungsflächen und rastende Vögel und 
zunehmender Konflikte durch Konzentrationen 
von Nahrung suchenden Gänsen zu erwarten. 
Da ein fachlich gebotener Mindestabstand vom 
VR zum Vogelschutzgebiet und zur Elbe von 
5.000 m im gesamten WEG nicht zu 
realisieren ist, ist aus Sicht des Vogelschutzes 
die Ausweisung des VR erst dann möglich, 
wenn im Rahmen einer FFH-VP nachgewiesen 
wurde, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des SPA möglich sind.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt

25.11.2010 te 508 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

58-19 XVI
Arneburg, Hassel, Sanne, Storkau

Der minimale Abstand zum FFH-Gebiet 
Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen 
(FFH0012LSA) beträgt nur ca. 900 m. 

Da eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Natura 2000-Gebietes grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann und aufgrund 
der Sensibilität des Gebietes ist eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung dringend angeraten.

Außerdem ist damit zu rechnen, dass die 
zusätzlichen Errichtung von WEA das 
Schutzgut Landschaftsbild in der unmittelbaren 
Nähe zum LSG Arneburger Hang (ca. 500 m ) 
und LSG Untere Havel weiter beeinträchtigt 
wird.

Das VR hat einen Abstand von ca. 900 m zum 
EU SPA Elbaue Jerichow und dem Elblauf. Da 
der Elbverlauf als Leitlinie von ziehenden 
Vorgelarten intensiv genutzt wird und tausende 
Gänse den Elbraum als Rastgebiet nutzen, 
sind hier bei Errichtung von WEA erhebliche 
Vogelverluste ziehender Vögel, Verluste von 
Nahrungsflächen  rastender Vögel und 
zunehmender Konflikte durch Konzentrationen 
von Nahrung suchenden Gänsen zu erwarten. 
Da ein fachlich gebotener Mindestabstand vom 
VR zum Vogelschutzgebiet und zur Elbe von 
5.000 m im gesamten WEG nicht zu 
realisieren ist, ist aus Sicht des Vogelschutzes 
die Ausweisung des VR erst dann möglich, 
wenn im Rahme einer FFH-VP nachgewiesen 
wurde, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen de SPA möglich sind.

Im Gebiet befinden sich derzeit WEA (22 
Anlagen). Eine kürzlich bekannt gewordene 
geplante Erweiterung des bestehenden 
Windparks in östliche Richtung um weitere 9 
Anlagen würde die Abstandsempfehlungen der 
LAG VSW Elbaue Jerichow unterschreiten. 
Diese Anlagen würden ein bedeutendes 
Hindernis für den Vogelzug im 
Hauptvogelzugkorridor Elbe in Sachsen-Anhalt 
darstellen und vielen Zugvogelarten ( Arten 
des Anh. I bzw. Art. 4.2 Eu VSRL) erheblich 
gefährden. Bei weiteren Planungen ist 
abzusichern, dass es keinesfalls zu 
Erweiterungen in östliche Richtung kommt.

Das Vorranggebiet wurde über eine 
rechtskräftige Bauleitplanung gelegt, die die 
Belange des Naturschutzes abgewogen hat.  
Die Erweiterungen außerhalb dieser Flächen 
werden entsprechend geprüft.
In dem Gebiet befinden sich genehmigte 
Anlagen; die Schutzgüter wurden im Rahmen 
der Bauleitplanung und auch der 
Genehmigungsplanung abschließend 
abgewogen.
Das Gebiet wurde nicht erweitert.

keine Berücksichtigung neinLAU Sachsen 
Anhalt
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58-20 XVIII
Erxleben

Das VR befindet sich ca. 1.000 m vom FFH-
Gebiet Uchte unterhalb Goldbeck
(FFH0231LSA linear).

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt

58-21 XIX
Krevese

Die unmittelbare Nähe zum LSG Ostrand der 
Arendseer Hochfläche beeinträchtigt 
insbesondere das Schutzgut Landschaftsbild 
(Landschafterleben). 

Es wird  die Prüfung der Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Landschaftsbild, insbes. unter 
Verwendung von Landschaftsplanung und 
entsprechende Abwägung empfohlen. 

Im Gebiet befinden sich derzeit WEA. Die 
Teilflächen des VR befinden sich in einer 
Entfernung von unter 3 km zu einem 
ehemaligen Brutplatz des Schwarzstorchs. 
Möglicherweise hat der Schwarzstorch diesen 
Brutplatz aufgrund der Errichtung der 
vorhandenen WEA verlassen. Die zeitliche 
Abfolge würde dies bestätigen. Außerdem, 
befindet sich in 1-2 km zu den geplanten 
Flächen ein aktueller Brutplatz des Seeadlers. 
Für beide Arten sind damit die 
Abstandsempfehlungen der LAG VSW 
unterschritten, d.h. hier darf später kein 
Repowering erfolgen: Aus 
naturschutzfachlichen Gründen ist die 
Ausweisung als VR in den dargestellten 
Grenzen erst dann möglich, wenn im Rahmen 
einer FFH-VP nachgewiesen wurde, dass 
keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
SPA möglich sind.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt
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58-22 XX Pollitz Entgegen der Aussage auf S.36/45 befinden 
sich das VR weniger als 1.500 m entfernt vom 
FFH/EU SPA Aland-Elbe-Niederung 
(FFH0007LSA, EU SPA0006LSA).

Da eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Natura 2000-Gebietes grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden kann und aufgrund 
der Sensibilität des Gebietes ist eine FFH- 
Verträglichkeitsprüfung dringend angeraten.

Bisher befinden sich keine WEA im Gebiet. In 
einer Entfernung von ca. 3 km befinden sich 2 
ehemalige Brutplätze des Seeadlers, die auch 
aktuell beflogen werden, jedoch aktuell nicht 
als Brutplatz dienen. Bei einer derzeitigen 
Bestandsaufnahme der Art können diese 
Plätze jederzeit wieder besiedelt werden, die 
Horststandorte sind noch vorhanden 
(Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt u. anderen 
Bundesländer belegen dies). Damit würden 
diese beiden Plätze den Bereich der 
Abstandsempfehlungen der LAG VSW fallen. 
Für den Prüfbereich (6.000m, s. 
Abstandsempfehlungen) ergibt sich ein 
weiterer derartiger Brutplatz. Das VR liegt 
weniger als 1.500 m entfernt von EU SPA 
Aland Elbe-Niederung. Auch Flächen im 
Randbereich des EU SPA im 
Hauptvogelzugkorridor  Elbe in Sachsen-
Anhalt werden von Zugvögeln (Arten des Anh. 
I bzw. Art. 4.2 EU VSRL) in erheblichen Maße 
genutzt . Aus den genannten Gründen ist im 
Vorfeld der Ausweisung als VR eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Erst 
auf der Grundlage dieser Ergebnisse kann 
endgültig entschieden werden.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt
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58-23 XXI 
Hüselitz

Das westliche Teilgebiet des VR grenzt 
unmittelbar an das LSG Uchte-Tangerquellen 
und Waldgebiete (LSG0010SDl) und 
beeinträchtigt insbesondere das Schutzgebiet 
Landschaftsbild (Landschaftserleben).

Es wird die Prüfung der Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Landschaftsbild, insbes. unter 
Verwendung von Landschaftsplanung und 
entsprechende Abwägung empfohlen.

Im Gebiet befindet sich derzeit eine WEA. Im 
Bereich Mahlpfuhl und Schernebeck befinden 
sich mehrere ältere sowie ein aktueller 
Horstplatz des Schwarzstorches. Im Süppling 
(3-4 km vom VR entfernt) befindet sich ein 
aktueller Horstplatz des Schwarzstorches. 
Dies liegt im Prüfbereich der 
Abstandsempfehlung der LAG VSW. Aber 
auch im direkten Bereich des VR zwischen 
Hüselitz, Buchholz, Insel werden immer wieder 
Schwarzstörche beobachtet bzw. Brutverdacht 
für einzelne Feldgehölze geäußert. Aus den 
genannten Gründen ist im Vorfeld der 
Ausweisung als VR eine artenschutzrechtliche 
Prüfung mindestens für die Art Schwarzstorch 
durchzuführen.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt

58-24 XXII
Rohrberg

Bisher befindet sich keine WEA im Gebiet. Im 
FFH-Gebiet Tangelnscher Bach und 
Bruchwälder (2,5 km vom VR entfernt) 
befindet sich ein über Jahrzehnte stabiler 
Brutplatz des Schwarzstorches. Hier ist die 
Abstandsempfehlung der LAG VSW 
unterschritten, d.h. aus naturschutzfachlichen 
Gründen ist die Ausweisung als VR erst dann 
möglich, wenn im Rahmen einer FFH-VP 
nachgewiesen wurde, dass keine erheblichen 
Beeinträchtigungen des SPA möglich sind.

Das Gebiet wird hinsichtlich der genannten 
Tatbestände geprüft.

Entscheidung noch 
offen

offenLAU Sachsen 
Anhalt
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58-25 Zu den Waldgebieten innerhalb des Systems 
NATURA 2000 ist Folgendes zu ergänzen:
Aus den eingereichten Unterlagen sind 
zusätzlich eventuelle Konflikte zu den 
Waldflächen bezüglich des charakteristischen 
Artinventars und den Arten nach Anhang II und 
IV der FFH-Richtlinie, sowie für die Arten der 
Vogelschutzrichtlinie zu erwarten.

Da diese Arten im untrennbaren 
Zusammenhang mit dem zu erhaltenden oder 
wiederherzustellenden günstigen 
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen 
stehen, ist auch deren günstiger 
Erhaltungszustand zu gewährleisten.
Als konkrete Konflikte könnten sich zu geringe 
Pufferzonen zu bestehenden NATURA 2000 
Gebieten, wie z.B. VR XI Gardelegen zum 
FFH-Gebiet "Kellerberge" nordöstlich 
Gardelegen, VR XVI Arneburg, Hassel, Sanne, 
Storkau zum FFH-Gebiet „ Elbaue zwischen 
Sandau und Schönhausen“ oder VR XII 
Sichau zum EU SPA „Feldflur bei Kusey“, 
ergeben.

Hier ist im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsprüfung zu prüfen, ob die 
potenziellen Windenergieanlagen geeignet 
sind, den günstigen Erhaltungszustand der 
Lebensraumtypen von Arten erheblich zu 
beeinträchtigen (Art. 6 (3) FFH-Richtlinie). 
Dabei ist das Zusammenwirken mit anderen 
Plänen und Projekten (auch außerhalb der 
Gebiete) zu beachten.

Die Anregungen werden überprüft. volle Berücksichtigung offenLAU Sachsen 
Anhalt
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TÖB: (61)     Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt - Niederlassung Nord

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

61-2 Mit Schreiben vom 13. August 2010 wurde die 
Niederlassung Nord des Landesbetriebes Bau 
um Stellungnahme zur Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark 2005 
gebeten. Grundsätzlich behält die 
Stellungnahme unseres Hauses vom 
26.04.2010 weiterhin ihre Gültigkeit. 
Unabhängig davon möchte ich jedoch darauf 
hinweisen, dass sich im Zusammenhang mit 
WEA neue Erkenntnisse ergeben haben, die 
der LBBau beachtet wissen möchte:

Das Risiko einer Gefährdung von Personen 
oder Sachgegenständen durch Eiswurf bei 
Windenergieanlagen besteht dann, wenn eine 
Anlage in Betrieb ist und sich während des 
Betriebes an den Rotorflügeln Eis bildet. 
Hierzu wurden Eiswurfweitberechnungen an 
einer in betrieb befindlichen fiktiven Anlage 
angestellt. So wurde ermittelt, dass Eisstücke 
bei sehr starkem Wind von 18 m/s bis zu 100 
m weit fliegen, maximal konnten 180 m 
festgestellt werden. Im Ergebnis dessen wird 
nunmehr durch den LBBau die Forderung 
erhoben, beim Errichten einer WEA einen 
Abstand von 1,5 x (Nabenhöhe + 
Durchmesser) zu den nächst gefährdeten 
Objekten einzuhalten. Dies bitte ich zu 
beachten.

Die Forderung ist durch die Abstandsregelung 
zu Verkehrstrassen berücksichtigt. Da der 
Regionalplan keine Anlagenkonkrete Planung 
ist, wurde ein pauschaler Abstand 
entsprechend einer durchschnittlichen 
marktüblichen Anlage festgelegt.

volle Berücksichtigung neinLB BAU NL 
Nord

42 Anlage 1

61-1 Hinweis Im Ergebnis der Prüfung ergeht unsererseits 
folgender Hinweis: Für die verkehrliche 
Erschließung sollten bei allen Vorhaben 
vorrangig vorhandene Straßen und Wege 
genutzt werden.

Die Abstände der geplanten Windkraftanlagen 
sollten, gemessen vom äußeren befestigten 
Fahrbahnrand, mind. 40 m /§ 9 Abs. 2 FStrG 
u. § 24 Abs. 2 FStrG LSA) aber mind. die 
Höhe der jeweiligen Windkraftanlage betragen.

Kenntnisnahme Entscheidung noch 
offen

neinLB BAU NL 
Nord
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TÖB: (62)     Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

23 1.3.3. Wasser

62-1 In den zur Ausweisung vorgesehenen Flächen 
zur Nutzung der Windenergie befinden sich 
keine Gewässer erster Ordnung bzw. 
wasserwirtschaftliche Anlagen für die der LHW 
Sachsen-Anhalt, Flussbereiche Osterburg 
(linkselbisch) und der Flussbereich Genthin 
(rechtselbisch) unterhaltungspflichtig sind.

In der Stellungnahme des 
Landesverwaltungsamtes, Referat 404, ist die 
Problematik zum Überschwemmungsgebiet 
Zehrengraben in Verbindung mit dem 
geplanten Vorranggebiet Nr. XX „Pollitz“ 
ausführlich dargelegt und in ihrer Auswertung 
mit abgewogen worden.

Sollten von der Maßnahme Liegenschaften 
des Landes Sachsen-Anhalt betroffen sein, die 
der Verwaltung durch den LHW unterliegen, 
sind dazu Bauerlaubnisverträge abzuschließen.

Nach Abstimmung mit dem SB 5.2 Hydrologie 
befinden sich dort auch keine 
Grundwasserbeobachtungsbrunnen des 
Grundwassermessnetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt.

Anstelle einer Teilnahme am 
Erörterungstermin am 21.09.2010 um 10:00 
Uhr  in Kalbe (Milde) erhalten Sie, wie 
abgefordert, erneut eine Stellungnahme, die 
sich im wesentlichen  mit der bereits im Datum 
vom 23.03.2010 erarbeiteten Stellungnahme 
deckt.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLHW Sachsen 
Anhalt

62-2 In den zur Ausweisung vorgesehenen Flächen 
zur Nutzung der Windenergie befinden sich 
keine Gewässer erster Ordnung bzw. 
wasserwirtschaftliche Anlagen für die der LHW 
Sachsen-Anhalt, Flussbereich Osterburg 
(linkselbisch) und der Flussbereich Genthin 
(rechtelbisch) unterhaltungspflichtig ist. 

Sollten von der Maßnahme Liegenschaften 
des Landes Sachsen-Anhalt betroffen sein, die 
der Verwaltung durch den LHW unterliegen, 
sind dazu Bauerlaubnisverträge abzuschließen.

Nach Abstimmung mit dem SB 5,2 Hydrologie 
befinden sich dort auch keine 
Grundwasserbeobachtungsbrunnen des 
Grundwassermessnetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt.

Nach Durchsicht der zum o.g. Vorhaben 
übergebenen Unterlagen der Ergänzung des 
Regionalen Entwicklungsplanes Altmark (REP 
Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan 
„Wind“ (Stand: Entwurf 12.01.2010) erfolgt 
diese Stellungnahme als Träger öffentlicher 
Belange (TÖB) in der Eigenschaft des LHW 
als Betreiber und Eigentümer an Gewässern 
erster Ordnung und wasserwirtschaftlicher 
Anlagen.

Kenntnisnahme Kenntnisnahme neinLHW Sachsen 
Anhalt
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TÖB: (69)     Landesverband Sachsen-Anhalt des Bundes für Natur- und Umwelt e.V. (BNU)

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

69-1 Der Landesverbandes Sachsen-Anhalt des 
Bundes für Natur und Umwelt (BNU) schließt 
sich der Ihnen vorliegenden Stellungnahme des

Die Abwägung erfolgt zur Stellungnahme 
BUND

Kenntnisnahme neinBUND S/A
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TÖB: (71)     Landesverwaltungsamt Halle - Hauptsitz

23 1.3.3. Wasser

71-1 Im Zuge der fachlichen Prüfung wurde jedoch 
festgestellt, dass das geplante Vorranggebiet 
Nr. XX „Pollitz“ unmittelbar an das nach § 96 
Abs. 5 WG LSA vorläufig festgesetzte Über-
schwemmungsgebiet des Zehrengrabens 
angrenzt. Die Datengrundlage für die Grenzen 
dieses Überschwemmungsgebiets beruht auf 
groben Erfahrungswerten aus dem Jahr 1995. 
Die überfluteten Flächen entsprechen hier 
einem Wasserstand von ca. 18,50 mNN. Im 
Rahmen des abgeschlossenen 
Planfeststellungsverfahrens zur 
Alandüberleitung in die Seege und nach 
neueren Berechnungen anhand von digitalen 
Geländemodellen liegen nunmehr genauere 
Ergebnisse zur Ausdehnung des 
Überschwemmungsgebiets des 
Zehrengrabens vor, welche vom Ingenieurbüro 
PROWA Neuruppin ermittelt wurden. Aufgrund 
der Korrelation zum Elbepegel Wittenberge 
lässt sich in Bezug auf das geplante 
Vorranggebiet Nr. XX „Pollitz“ feststellen, dass 
dieses bei einem Wasserstand am Pegel 
Wittenberge von ca. 
720 cm, also bereits deutlich unterhalb des 
gültigen hundertjährigen 
Bemessungshochwassers von 799 cm, 
vollständig überflutet werden wird.

Die überfluteten Flächen entsprechen dabei 
einem Wasserstand von ca. 19,00 mNN. 

Der LHW plant aufgrund dieser Situation, dass 
die in den Zehrengraben einströmenden Elb-
hochwässer durch geeignete bauliche 
Maßnahmen derart zurückgehalten werden 
sollen, dass der Wasserstand oberhalb der 
Straße Aulosen – Bömenzien, d.h. auch in 
Höhe des geplanten Eignungsgebietes, auf 
max. 18,50 mNN begrenzt wird. Die 
Realisierung dieser Maßnahme ist nach 
derzeitigem Stand frühestens im Jahr 2013 zu 
erwarten. 

Diese Sachverhalte sind bei der Aufstellung 
des sachlichen Teilplanes zu berücksichtigen. 
Eine zeitnahe Neufestsetzung des 
Überschwemmungsgebietes des 
Zehrengrabens nach 
§ 76 Abs. 2 WHG und § 96 Abs. 1 WG LSA ist 
derzeit prioritär nicht vorgesehen, so dass das 
Eignungsgebiet grundsätzlich in der 
vorliegenden Darstellung ausgewiesen werden 
darf. Ob das Überschwemmungsgebiet mit 
Neufestsetzung künftig diese Flächen ganz 
oder teilweise umfasst, kann derzeit nicht 
eingeschätzt werden. Um die tatsächliche 
Nutzbarkeit des Vorranggebietes Nr. XX 
„Pollitz“ für die Errichtung von 
Windkraftanlagen und die damit verbundenen 
Überschwemmungsrisiken abschließend zu 
klären, bedarf es bei konkreten 
Planungsabsichten weiterer Abstimmungen 
mit dem LHW, Geschäftsbereich Grundlagen, 
Planung und Bau sowie ggf., d.h. im Falle der 
Beanspruchung von 
Überschwemmungsgebietsflächen, mit der für 
die Genehmigung baulicher Anlagen 
zuständigen UWB beim LK Stendal.

Die Ausweisungen der Vorranggebiete für 
Hochwasserschutz des REP Altmark erfolgte 
entsprechend den Vorgaben, des 
Landesentwicklungsplanes. Das bedeutet 
nicht, dass alle 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
automatisch zu Vorranggebieten für 
Hochwasserschutz werden, wie in der 
Einführung zur Stellungnahme dargestellt wird. 
Vielmehr erfolgt im Rahmen der Raumordnung 
eine Abwägung konkurrierender Nutzungen 
untereinander.
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtete ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Mit der Ausweisung von Vorranggebieten für 
Hochwasserschutz gilt ein generelles 
Bauverbot. Dies ist im Bereich Pollitz nicht 
gegeben.
Die bauliche Ausgestaltung der 
Windenergieanlagen im Hinblick auf zukünftige 
Überschwemmungen ist im 
Genehmigungsverfahren festzulegen.

Kenntnisnahme neinLVA Halle
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71-2 Die fehlenden Angaben sind in geeigneter 
Form in den sachlichen Teilplan in Text und 
Karte aufzunehmen.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass sich die 
Eignungsgebiete Nr. XV „Fischbeck“ und 
Nr. XX „Pollitz“ vollständig innerhalb eines 
überschwemmungsgefährdeten Gebiets nach 
§ 98a Abs. 1 Nr. 1 WG LSA befinden, d.h. 
dass das Gebiet bei Öffnen oder Versagen 
eines Deiches oder Hochufers (hier: des 
Elbdeiches bzw. des Alanddeiches) 
überschwemmt werden kann. Gemäß § 98a 
Abs. 2 WG LSA sind 
überschwemmungsgefährdete Gebiete in 
Raumordnungs- und Bauleitplänen 
darzustellen (vgl. auch § 9 Abs. 6a BauGB). 
Die fehlenden Angaben sind in geeigneter 
Form in den sachlichen Teilplan in Text und 
Karte aufzunehmen. Die Daten zum 
überschwemmungsgefährdeten Gebiet können 
auf Antrag in digitaler Form (Format SHAPE, 
Gauß-Krüger-Koordinaten, Bessel) vom 
Landesverwaltungsamt, Referat 309 
„Raumordnung, Landesentwicklung“ zur 
Verfügung gestellt werden. In diesem 
Zusammenhang weise ich darauf hin, dass 
gemäß § 98a Abs. 2 Satz 2 WG LSA in der 
Zulassung von Anlagen oder Benutzungen in 
diesen Gebieten die Überschwemmungs- 
sowie die Qualm- und 
Drängewassergefährdung zu vermerken ist.

Die Instrumente der Regionalplanung sind 
nicht geeignet, die 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
darzustellen. 
Im Rahmen der Abwägung gehen diese 
Gebiete als ein öffentlicher Belang ein.

Kenntnisnahme neinLVA Halle

71-3 Die Abstandsbeschränkung von mindestens 
100 m bei Standgewässern gilt ab einer fest-
gelegten Mindestgröße.

 -Im Gebiet Sichau (Tarnefitzer Elbe) und 
Wiepke (Heugraben) befinden sich kleine 
Gewässer. Die untere Wasserbehörde des 
Altmarkkreises Salzwedel ist im Verfahren zu 
beteiligen.

 Diesbezüglich differieren die Angaben mit 0,5 
ha im Abschnitt V. „Umweltbericht“ nebst 
Anlagen bzw. 1,0 ha im Abschnitt IV. 
„Begründung“.

Der Umweltbericht wird darauf hin korrigiert.

Die Untere Wasserbehörde wurde als TÖB im 
Rahmen der öffentlichen Beteiligung 
einbezogen.

volle Berücksichtigung neinLVA Halle
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3 III. Neuf. Zur Ergänzung des REP Altmark) 2005 um den sachlichen Teilplan „Wind“

71-10 Erörterung zu 71-1) 
Entgegen der Aussage in der Abwägung habe 
ich weder in der Einführung meiner 
Stellungnahme noch an anderer Stelle zum 
Ausdruck gebracht, dass 
überschwemmungsgefährdete Gebiete 
automatisch zu Vorranggebieten für 
Hochwasserschutz werden. Zweck meiner 
Ausführungen war es vielmehr, Sie darüber zu 
unterrichten, dass unabhängig von dem im 
Bereich des geplanten Vorranggebietes 
„Pollitz“ nicht vorhandenen 
Überschwemmungsgebiet bzw. ebenfalls nicht 
vorhandenen Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz bereits bei Wasserständen 
unterhalb des 100jährigen 
Bemessungshochwassers eine 
Überschwemmung auftreten wird. Zur 
Begründung hatte ich auf die veraltete, 
ungenaue Datengrundlage für das vorläufig 
festgesetzte Überschwemmungsgebiet 
verwiesen. Damit kann nach Wasserrecht zwar 
grundsätzlich gebaut werden, die Anlagen 
werden jedoch bei Elbwasserständen am 
Pegel Wittenberge von ca. 720 cm, also 
bereits 79 cm unter dem gültigen 
Bemessungshochwasser, überschwemmt 
werden. Sofern eine Neufestsetzung des 
Überschwemmungsgebietes erfolgt und das 
Vorranggebiet „Pollitz“ dann innerhalb des 
Überschwemmungsgebietes liegt, ändert sich 
auch die Rechtslage. Die entsprechenden 
gesetzlichen Regelungen des WHG und des 
WG LSA sind dann zu beachten. Insofern 
besteht keine Sicherheit, dass im 
Vorranggebiet „Pollitz“ tatsächlich WEA 
errichtet werden können.

Klarstellung der ursprünglichen Anmerkung Kenntnisnahme offenLVA Halle
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71-11 Erörterung Wie meiner Stellungnahme zu entnehmen ist, 
beziehen sich die gesetzlichen Forderungen 
des § 98a Abs. 2 Satz 2 WG LSA auf 
Raumordnungs- und Bauleitpläne. Somit ist 
wie von mir gefordert das 
überschwemmungsgefährdete Gebiet im REP, 
hier in den Plänen zu den Vorranggebieten XV  
"Fischbeck" und XX  "Pollitz" darzustellen.

Abschließender Hinweis: Die 300 seitige 
Darstellung der Abwägung im Internet ohne 
Gliederung ist eine Zumutung.

Die Darstellung ist nur in Form von 
Arbeitskarten möglich, da es für 
Überschwemmungsgebiete kein Planzeichen 
im Rahmen der Raumordnung gibt.

teilweise 
Berücksichtigung

offenLVA Halle
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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71-12 Erörterungstermin Es wurden Probleme angesprochen zum 
Wald. In Sachsen-Anhalt haben wir 
glücklicherweise noch, bevor anderweitige 
teilweise Regelungen von gerichtlicher Seite 
kamen, die 200 m-Abstandsregelung zum 
Wald. Wir sind das waldärmste Gebiet in 
Deutschland. Die Altmark hat marginal Wald 
dazu. Wir bestehen weiterhin auf der 
Abstandsregelung von 200 m, um den sehr 
geringen Waldanteil hier zu schützen. Es sind 
einzelne Bundesländer abgewichen von 
bestimmten Regelungen als Pilotprojekte, wo 
auch an Waldrändern Windanlagen konzipiert 
wurden, in Nordrhein-Westfalen auch teilweise 
in der Nähe von Autobahnen, wo von der 
Verwaltung zugelassen wurde, dass auch um 
Testfragen zu klären, im Wald Anlagen gebaut 
wurden. Resultat war dabei, dass 
unverhältnismäßig stark der Wald betroffen 
wurde. Es ist ja nicht nur die Standfläche von 
dieser Anlage, das würde nicht weiter stören. 
Es müssen Trassen dahin gebaut werden, es 
müssen teilweise sehr schwerwiegende Lasten 
bewegt werden, um die Gerätschaften 
hinzubringen. Unsere Straßen sind nicht dafür 
ausgelegt, sodass wir enorme Probleme 
hatten, das abzusichern. Deswegen wurde bei 
einem internen Gutachten, was nicht 
veröffentlicht wurde, in Brandenburg 
festgestellt, dass die Beeinträchtigung zum 
wirtschaftlichen Nutzen in keinem Verhältnis 
steht. Wir sind natürlich auch angehalten, Geld 
zu verdienen. Wenn wir nicht ehrlich Geld für 
Sachsen-Anhalt damit verdienen würden, 
würde man bestimmte Sachen auch 
unterstützen. Aber der Nutzen ist so gering, 
die Nachteile sind größer. Seit Februar 2010 
haben wir das neue UVBG Bund, 
Umweltverträglichkeitsgesetz Bund, wo neue 
Grenzen drin sind, wo Prüfungen gemacht 
werden müssen. Dort wurde neu geregelt, 
dass ab 1 ha Rodung Überprüfungen 
stattfinden müssen. Das ist eine EU-Vorgabe, 
die der Bund durchgesetzt hat, wenn Wald 
gerodet wird. Es gehen etwa 6 ha Wald 
verloren, bevor wir eine Anlage im Wald 
haben. Es müssen Kurvenradien geschnitten 
werden, da man mit den großen langen 
Fahrzeugen nicht um die engen Kurvenradien 
im Wald kommt. Es müsste teilweise Wald 
gerodet werden, Ersatzmaßnahmen wären 
notwendig, so dass dieser Eingriff für die Forst 

Zustimmung Kenntnisnahme neinLVA Halle
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zurzeit zu groß ist. Das Wirtschaftliche lasse 
ich heraus, nur der reine Fakt Wald wird im 
größeren Maßstab dadurch beeinträchtigt. 
Gleichzeitig, um diese Grenze einzuhalten, 
sind wir durch die neue gesetzliche Grundlage 
umgeschwenkt, und haben gesagt, Wald und 
die 200 m - Abstandsregelung bleiben 
weiterhin für uns tabu. Wenn Sie andere 
Gutachten haben, würde mich das auch 
interessieren, da ich die Planung für Sachsen-
Anhalt mache, dass wir uns auch damit 
auseinandersetzen. Die Forstwirtschaft lehnt 
nicht pauschal irgendetwas ab oder stimmt zu, 
sondern wägt immer ab. Wir müssen das Geld 
für das Land verdienen aber auch gleichzeitig 
unseren Wald schützen. Da bin ich 
vollkommen emotionslos. Es ist Ihre 
Landschaft. Wer damit Geld verdient, warum 
nicht, aber wir müssen hier abwägen und da 
sein Sie froh, dass Sie eine 
Planungsgemeinschaft haben. Den Ton von 
Manchen finde ich hier verkehrt. Sein Sie froh, 
dass Sie vom Gesetz her eine 
Planungsgemeinschaft haben, die bestimmte 
Interessen von allen abwägt. Sie nehmen das 
teilweise viel zu persönlich. Wir müssen die 
Gesamtheit aller sehen, es gibt Für und Wider.
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42 Anlage 1

71-4 Das Referat 408 weist auf die bestehende 
Grenzabstandsregelung von 200 m von 
Windkraftanlagen zu Wald hin.

Es wurden vom Referat 408 Bereich Forstliche 
Rahmenplanung raumbedeutsame Wälder mit 
Mehrfachwaldfunktionen ausgewiesen, welche 
besonders bei den Grenzabständen zu 
beachten sind. (siehe Karte und Shapes) 
Besonders die Waldränder mit ihren vielen 
ökologischen Funktionen in der waldarmen 
Region Altmark sind als hoch sensibel zu 
betrachten.
Weiterhin sind bei der Ausweisung von 
Windeignungsgebieten Sichtbehinderungen 
der Windkraftanlagen zu bestehenden 
Kamerastandorten des Automatisiertes Wald-
brandfrüherkennungssystem (AWFS) zu 
beachten.
Betreiber des AWFS Systems ist das 
Landeszentrum Wald(LZW) von Sachsen-
Anhalt.

Die Kartengrundlagen werden abgeglichen mit 
den beigelegten Informationen zu 
raumbedeutsamen Wäldern.

Die Problematik AWFS wurde mit der obersten 
Landesplanungsbehörde besprochen und soll 
letztendlich auf Ebene der 
Genehmigungsplanung gelöst werden.

volle Berücksichtigung offenLVA Halle

71-5 Eine konkrete Stellungnahme ist anhand der 
vorliegenden Unterlagen nicht möglich. Die im 
Internet einsehbare Karte lässt die genaue 
Lage der zu beurteilenden Gebiete nicht 
erkennen. Detaillierte Angaben im Textteil 
fehlen bzw. sind widersprüchlich.

 So wird unter Punkt 2.2 „Prüfung der FFH-
Verträglichkeit“ richtig ausgeführt, dass gemäß 
§ 7 Abs. 6 ROG gegebenenfalls eine 
Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden 
muss, wenn die Planung geeignet ist, die 
Erhaltungsziele eines Natura-2000-Gebietes 
erheblich zu beeinträchtigen. Für 22 Gebiete 
soll eine vertiefende Prüfung durchgeführt 
werden. Da nur 22 Vorranggebiete 
ausgewiesen werden sollen, müsste dies alle 
Gebiete betreffen. Bei vielen Vorranggebieten 
wird jedoch im Kapitel 2.1 eine 
Verträglichkeitsprüfung für nicht notwendig 
erachtet, ohne dies nachvollziehbar zu 
begründen. Allein das Bestehen einer 
Vorbelastung ist z.B. kein ausreichender 
Grund, auf eine Verträglichkeitsprüfung zu 
verzichten, da auch zusätzliche Belastungen 
eine erhebliche Beeinträchtigung für die 
Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes 
darstellen können.

Die Regionalplanung plant gemäß 
Landesplanungsgesetz im Maßstab 1:100.000. 
Diese Planungen können demzufolge auch 
nicht flurstücksgenau sein.
Die Verträglichkeitsprüfung wird mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. Bei 
den Gebieten, die im Rahmen einer 
Genehmigungsplanung schon auf einer 
konkreteren Ebene einer Umweltprüfung 
unterzogen worden sind, werden diese Daten 
im Rahmen der Abschichtung diese Daten 
genommen.

volle Berücksichtigung neinLVA Halle

71-6 Auf Grund des aktuellen Gerichtsurteils 
Windkraftanlagen Brunau (VG Magdeburg 
01/2010) bzgl. des Umfangs des 
Vorranggebietes Nr. IV Jeetze, Brunau möchte 
ich sie um Berücksichtigung und Prüfung des 
Sachverhaltes im aktuellen Teilplan bitten und 
ggf. erforderliche Korrekturen vorzunehmen.

Im vorliegenden Teilplan zum REP Altmark ist 
das Gebiet noch in den ursprünglichen 
Grenzen ausgewiesen.

Wird entsprechend dem Urteil angepasst. volle Berücksichtigung offenLVA Halle
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8 III. 5.4.6.4.

71-7 Erhebliche Einwendungen bestehen gegen die 
Neuausweisung der  Vorranggebiete XIV 
Wiepke und Vorrangebiet XXII Rohrberg.

Speziell für das Gebiet Rohrberg sind FFH- 
Prüfungen zwingend durchzuführen, da das 
nächste FFH- Gebiet, FFH0170 LSA 
Rohrberger Moor, nur ca. 1000 m entfernt 
liegt. Besonders schützenswert sind hier die 
streng geschützten Arten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie Rohrweihe (Circus 
aeruginosus),  Mittelspecht (Dendrocopos 
medius ), Schwarzspecht (Dryocopus martius), 
Neuntöter  (Lanius collurio) und Rotmilan  
(Milvus milvus).  Gleichfalls verweise ich auf 
das FFH-Gebiet, FFH0187 LSA  
Hartauniederung zwischen Lüdelsen und 
Ahlum, welches dem gleichen Schutzstatus 
unterliegt.

Ich weise daraufhin, dass  für Großvögel 
(insbesondere Rotmilan) nach neueren 
wissenschaftlichen Untersuchungen ein 
erhöhtes Kollisionsrisiko besteht.

Das Gebiet ist Lebensraum der dort 
vorkommenden Rotmilane, sie nutzen 
regelmäßig die durch die Rotoren besetzten 
Teile der Feldflur als Lebensraum.

Die Hinweise werden mit der Unteren 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenLVA Halle

71-8 Besonders schwere Bedenken bestehen 
gegen die Ausweisung des Vorranggebietes 
Nr. XVI Arneburg, Hassel, Sanne und Storkau.

Besonders schwere Bedenken bestehen 
gegen die Ausweisung des Vorranggebietes 
Nr. XVI Arneburg, Hassel, Sanne und Storkau. 
Dieses Gebiet liegt in unmittelbarer Nähe zur 
Elbe, zum europäischen Vogelschutzgebiet 
(EC SPA) „Elbaue Jerichow“ und zum FFH-
Gebiet „Elbaue zwischen Sandau und 
Schönhausen“. Die Elbe hat eine 
überregionale Bedeutung für die Avifauna; als 
Leitlinie für den Vogelzug, als Rast- und 
Nahrungsgebiet für Zugvögel und als 
Brutgebiet und Lebensraum für viele 
verschiedene Vogelarten. Eine 
Verträglichkeitsprüfung ist nach meiner 
Einschätzung zwingend notwendig, wenn 
zusätzliche Beeinträchtigungen für die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes oder des 
EU SPA möglich sind. Die u.a. als Begründung 
für die Ausweisung des Vorranggebietes 
aufgeführte Bauleitplanung der Stadt Arneburg 
weist insbesondere im Hinblick auf die 
Berücksichtigung des Netzes Natura 2000 
erhebliche fachliche Mängel auf.

Die Hinweise werden mit der Unteren 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenLVA Halle
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71-9 Erhebliche Einwendungen bestehen gegen die 
Ausweisung des  Vorranggebietes XX Pollitz,

Erhebliche Einwendungen bestehen gegen die 
Ausweisung des  Vorranggebietes XX Pollitz, 
da das nächste FFH- Gebiet, FFH0007LSA 
Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen, 
EU-Vogelschutzgebiet SPA 0006 Aland-Elbe-
Niederung und Naturschutzgebiet Aland-Elbe-
Niederung, nur ca. 1000 m entfernt liegen.
. 
Speziell für das Gebiet ist nur nach weiteren 
Prüfungen und durch Ausschluss von 
erheblichen  Beeinträchtigungen das 
Vorranggebiet Pollitz in die Planung  
aufzunehmen. FFH- Prüfungen zwingend 
durchzuführen, 
Möglicherweise bestehen bei weiteren 
Vorranggebieten Konflikte mit den von mir zu 
vertretenden Belangen, dies kann ich jedoch 
aus den o.g. Gründen nicht prüfen.

Die Hinweise werden mit der Unteren 
Naturschutzbehörde geprüft und für die 
Abwägung zum zweiten Entwurf aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenLVA Halle
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TÖB: (74)     Landkreis Stendal - Landrat

10 IV. Begründung

74-49 Erörterung 74- 22 bis 74- 29 / Seiten 376, 377
Umsetzung der Abstandskriterien, Hinweise zu 
den Vorranggebieten 

Es sollte klarer herausgearbeitet werden, 
welche Abstandskriterien nicht der Abwägung/ 
dem Ermessen unterliegen.

In der Überarbeitung Begründung wird der 
Unterschied zwischen normativen und 
raumordnerisch fachbezogenen Kriterien 
dargestellt

volle Berücksichtigung neinLK Stendal

13 IV.zu III Pkt. 5.4.6.1.

74-4 S. 8
Hier sind in drei Tabellen WKA-Typen mit 
Nennleistung, Nabenhöhe und 
Rotordurchmesser aufgeführt.

Die Überschriften zu den Tabellen passen 
nicht zum Inhalt und können weggelassen, 
sowie die drei Tabellen zu einer 
zusammengefasst werden.

wird berücksichtigt volle Berücksichtigung neinLK Stendal
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16 IV.zu III Pkt. 5.4.6.4.

74-5 S. 12 Kapitel I und 13 Kapitel II jeweils die 
Punkte 2. Naturschutz und Landschaftspflege

Mit dem 01.03.10 gilt ein neues BNatSchG, 
welches große Teile des NatSchG LSA 
verdrängt, deshalb ist die Endfassung  an das 
neue BNatSchG anzupassen.

wird eingearbeitet volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-6 Bei der Beschreibung des Gebietes sollte 
darauf hingewiesen werden, dass ein 
Repowering  bzw. die Errichtung weiterer 
Anlagen, die höher als die bisherigen sind, im 
westlichen Teil nicht möglich ist.

S. 33  VR VII Bismark, Büste, Dobberkau– 
Hier muss es heißen Vogelschutzgebiet „Milde-
Niederung/Altmark“ (SPA 0009LSA)
Das SPA0009LSA besteht aus zwei Teilen. 
Der nördliche Teil ist 1,5 km und der Südliche 
8 km entfernt. Das FFH-Gebiet 
"Secantsgraben, Milde, Biese" nähert sich im 
Norden auch auf 1,5 km an das VR. Beide 
Teile des Vogelschutzgebietes umfassen auch 
Teile des FFH-Gebiete "Secantsgraben, Milde, 
Biese" (FFH0016 LSA). Dieses FFH-Gebiet 
umfasst die Fließgewässer und 
Grabensysteme mit 5 m Randstreifen 
beidseitig, während das SPA die 
Gesamtfläche umfasst. Der Schutzzweck ist 
für das FFH-Gebiet richtig dargestellt. Der 
daran anschließende Schutzzweck bezieht 
sich auf das Vogelschutzgebiet Milde-
Niederung/Altmark. Da zwischen VR und FFH-
Gebiet „Kalbescher Werder“ das SPA0009LSA 
und das FFH0016LSA liegen, kann dieses 
vernachlässigt werden.
Laut Standarddatenbogen wurden im 
Vogelschutzgebiet Brutnachweise für 
Weißstorch, Rohrweihe, Kornweihe, Kranich, 
Schwarzmilan und Rotmilan angegeben. Die 
genaue Lage der Brutplätze ist nicht 
angegeben. Der 1000 m Abstand ist mit der 
Entfernung von 1,5 km eingehalten. Die 
größten im Gebiet genehmigten Anlagen 
haben eine Höhe von 150 m. Die Empfehlung, 
um EU-SPA eine Pufferzone (10-fache 
Anlagenhöhe) einzuhalten, ist damit bei den 
bisher genehmigten Anlagen erfüllt.

wird berücksichtigt volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-7 Hinweis S 34 VR VIII Schinne, Grassau – Es wurden 
wieder die Gebietsbezeichnungen für die 
Natura 2000-Gebiete verwechselt und der 
Schutzzweck damit auch nicht richtig 
angegeben (siehe Hinweise zu VR VII)

wird geändert volle Berücksichtigung neinLK Stendal
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74-8 Hinweis S. 34 VR IX Badingen, Querstedt - Hier wird 
der Schutzzweck des Vogelschutzgebietes 
nicht angeführt. Er ist nicht identisch mit dem 
Schutzzweck für das FFH-Gebiet.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-9 Hinweis S. 34 VR X Kassieck, Lindstedt (nicht LK 
Stendal, betrifft aber die gleichen Natura 2000-
Gebiete) - Die Bezeichnungen und die 
Ausführungen zu den Natura 2000 Gebieten 
sind nicht korrekt.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-10 Hinweis S. 35 VR XVI Arneburg, Hassel, Sanne, 
Storkau – Es wurde das FFH-Gebiet „Elbaue 
zwischen Sandau und Schönhausen“ 
(FFH0012LSA) vergessen, welches in diesem 
Abschnitt  flächengleich mit dem SPA0011LSA 
ist.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-11 Hinweis S. 36 VR XVII Baben, Bertkow, Hohenberg-
Krusemark – Auch hier wurde das FFH-
Gebiet“ Elbaue zwischen Sandau und 
Schönhausen“ vergessen, welches in diesem 
Abschnitt  flächengleich mit dem SPA0011LSA 
ist.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung neinLK Stendal

74-12 Hinweis S.36 VR XX Pollitz – Es wird nur der 
Schutzzweck für das FFH-Gebiet angegeben. 
Der Schutzzweck für das EU-SPA und IBA 
fehlt.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung offenLK Stendal
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18 1.1. Allgemeines

74-14 Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht werden 
folgende Hinweise gegeben:

 1.Die Windenergieanlagen sind so zu errichten 
und zu betreiben, dass in den benachbarten 
Gemeinden die gebietsbezogenen 
Schallimmissionsrichtwerte eingehalten 
werden.
Die Richtwerte betragen in:
 einen Wohngebieten / Dorfgebieten

  tags50 dB (A)60 dB (A)
  nachts (22.00 - 06.00 Uhr)35 dB (A)45 dB (A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen 
die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht 
mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht 
mehr als 20 dB (A) überschreiten.
Der Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist 
sichergestellt, wenn die nach Anhang A. 3 der 
Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm – TA-Lärm) VwV vom 26. August 1998 
(GMBl. Nr. 26, S. 503) ermittelte 
Gesamtbelastung am maßgeblichen 
Immissionsort (hier: Wohn- und Schlafräume 
der nächstgelegenen Wohnbebauung) die 
vorgenannten Werte nicht überschreitet.

Bestandteil der Genehmigungsverfahren, da 
die Regionalplanung nicht anlagenkonkret 
plant.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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21 1.3.1. Mensch

74-43 Es ist die Aufgabe des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes, die Bevölkerung so zu 
schützen, dass gesundheitliche Gefährdungen 
oder gesundheitliche Schäden sich gar nicht 
erst entwickeln können. Neben den zu 
erwartenden Belästigungen durch WKA aus 
umweltmedizinischer Sicht bestehen 
erhebliche Bedenken bezüglich der negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen durch 
tieffrequenten Schall, Schattenwurf, 
Lichtreflexe und Lärmbelästigung auf die 
Anwohner, so dass das Gesundheitsamt keine 
Zustimmung zu den festgelegten 
Vorranggebieten geben kann.

Auf den Seiten 53/54 des REP Altmark, 
Teilplan Wind, sind die Abstände zu dörflichen 
und städtischen Siedlungen und der 
Wohnbebauung im Außenbereich / reiner 
Wohnbebauung von 1000 m / 1500 m 
festgelegt.
Zur Begründung heißt es:
Mit den festgelegten Abständen sollen 
insbesondere  Gesundheitsschäden  durch die 
kontinuierlich über Jahre auftretenden 
optischen (Rotorbewegung, Lichtreflexe, 
Schattenwurf, Befeuerung) und akustischen 
(hörbare Schallwellen, Infraschall, 
Hochfrequenz) Beeinträchtigungen minimiert 
werden.

Der wissenschaftliche Nachweis für die 
gesundheitliche Unbedenklichkeit auf Dauer, 
für die betroffenen Anwohner in Siedlungen, 
Wohnbebauungen im Außenbereich und auf 
Einzelgehöften, fehlt.
Die Festlegung von Mindestabständen ist ein 
Schritt in Richtung Gesundheitsschutz, aber 
nicht ausreichend, da der Abstand zur 
Bebauung immer im Zusammenhang mit der 
Leistung und der Anzahl der WKA zu sehen 
bzw. zu beurteilen ist.

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und an 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen, 
akustischen Belästigung und der 
gesundheitlichen Unbedenklichkeit kann nur 
im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
zu einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Die Regionalplanung darf nicht anlagen- und 
standortkonkret planen.

Kenntnisnahme neinLK Stendal

74-44 Stellungnahme zur Erörterung 74 – 43 / Seite 361
Die Stellungnahme des Gesundheitsamtes 
wurde nur zur Kenntnis genommen. Damit ist 
das Gesundheitsamt nicht einverstanden. Die 
Forderung, dass ein wissenschaftlicher 
Nachweis für die gesundheitliche 
Unbedenklichkeit auf Dauer erbracht werden 
muss, wird aufrechterhalten.

Die Forderung kann nicht auf Ebene der 
Regionalplanung erfüllt werden, das es sich 
um eine Flächenplanung handelt, die sich 
nicht auf einen konkreten Anlagentyp bezieht.
Im Rahmen der Planung wird lediglich ein 
öffentlicher Belang geschaffen, welcher der 
generellen Privilegierung der Windenergie 
entgegensteht. 
Der Nachweis der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit kann nur in einem konkreten 
Verfahren bei bekannten Rahmenbedingungen 
geführt  werden.
Dieses ist bei Genehmigungsverfahren zu 
Windkraftanlagen gegeben.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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23 1.3.3. Wasser

74-15 Nach Prüfung des o.g. Entwurfes ergeben sich 
aus der Sicht der unteren Wasserbehörde die 
nachstehenden Hinweise:

Am 01.03.2010 ist das neue WHG vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2595) in Kraft getreten. 
Das bisherige WHG wurde hierdurch 
vollständig abgelöst. Damit wurde für bisher im 
Landesrecht getroffene Regelungen neues 
Bundesrecht geschaffen, das 
entgegenstehendes Landesrecht nach  Art. 31 
GG verdrängt. Bis zur Überarbeitung des WG 
LSA  muss dieses deshalb mit den sich aus 
dem neuen WHG ergebenden Modifikationen 
angewandt werden.
Dabei sind die landesgesetzlichen 
Regelungen, die nicht im Einklang mit dem 
neuen WHG stehen, unwirksam. Im Falle der 
inhaltlich im wesentlichen gleichen 
Regelungen haben die Vorschriften des WHG 
Vorrang. Aus dem WG LSA können sich 
jedoch Konkretisierungen ergeben.
Der Entwurf zur Ergänzung des REP ist unter 
diesem Aspekt zu überprüfen und ggf. zu 
ändern.

Kenntnisnahme
Im Rahmen der Raumordnung erfolgt eine 
Abwägung konkurrierender Nutzungen 
untereinander.
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden, um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen, die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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74-16 Hinweis In unseren Stellungnahmen vom 26.02. und 
29.05.2008 haben wir darauf hingewiesen, 
dass die überschwemmungsgefährdeten 
Gebiete  gem. § 98 a WG LSA Abs. 2 in den 
Raumordnungs- und Bauleitplänen ebenfalls 
darzustellen sind und bei der Planung von 
raumbedeutsamen Windkraftanlagen  vom 
Planungsträger besonders zu berücksichtigen 
sind.
Die Flächen, die zum 
überschwemmungsgefährdeten Gebiet der 
Elbe gehören, sind in den 
Gefahrenhinweiskarten Elbe (ELLA-Projekt) 
dargestellt, die der unteren Wasserbehörde 
durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt, Referat Wasser mit Schreiben  vom 
07.Juli 2005 übergeben worden sind. Die 
Rechtsgrundlage für Ihre Anwendung ist der § 
74 WHG i.V. m. § 98 a WG LSA Abs. 2.
In den Abwägungen und Begründungen für die 
ausgewiesenen Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie finden diese 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete keine 
Berücksichtigung.
Unter diesem Aspekt sollte die Ausweisung 
der Vorranggebiete um Pollitz (Nr. XX) und 
Fischbeck (Nr. XV) überprüft werden. Diese 
befinden sich innerhalb der  
überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
entsprechend der o.g. Gefahrenhinweiskarten 
der Elbe.

Die Instrumente der Regionalplanung sind 
nicht geeignet, die 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
darzustellen. 
Im Rahmen der Abwägung gehen diese 
Gebiete als ein öffentlicher Belang ein.
Die Ausweisungen der Vorranggebiete für 
Hochwasserschutz des REP Altmark erfolgte 
entsprechend den Vorgaben, des 
Landesentwicklungsplanes. Das bedeutet 
nicht, dass alle 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete 
automatisch zu Vorranggebieten für 
Hochwasserschutz werden, wie in der 
Einführung zur Stellungnahme dargestellt wird. 
Vielmehr erfolgt im Rahmen der Raumordnung 
eine Abwägung konkurrierender Nutzungen 
untereinander.
Bei einer raumordnerischen Ausweisung 
müssen alle zutreffenden fachrechtlichen 
Planungen und Nutzungsansprüche 
berücksichtigt werden, um eine Entscheidung 
zu treffen, während die Fachplanung im 
Unterschied zur überörtlichen und 
überfachlichen Raumordnung sektoral 
ausgerichtet ist. Den Unterschied der 
Raumordnung zur Fachplanung erkennt man 
auch in der Bindungswirkung der Festsetzung. 
Schutzgebietsausweisungen nach 
Fachplanungsrecht betreffen in ihrer 
Bindungswirkung jeden einzelnen Bürger, 
während von den raumordnerischen Zielen die 
Bindungswirkung für den einzelnen Bürger erst 
indirekt über fachgesetzliche 
Genehmigungstatbestände auf den Einzelnen 
wirken und nur die öffentlichen Stellen und 
Personen nach § 5 ROG diese Ziele zu 
beachten haben.
Mit der Ausweisung von Vorranggebieten für 
Hochwasserschutz gilt ein generelles 
Bauverbot. Dies ist im Bereich Pollitz nicht 
gegeben.
Die bauliche Ausgestaltung der 
Windenergieanlagen im Hinblick auf zukünftige 
Überschwemmungen ist im 
Genehmigungsverfahren festzulegen.
Die Darstellung der 
Überschwemmungsgebiete gemäß § 98 Abs. 
2 WHG LSA wird als Bestandteil des 
Umweltberichtes im Maßstab 1:100.000 
erfolgen.

volle Berücksichtigung neinLK Stendal
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74-17 Hinweis Unter P I. – Normative Ausschlussgebiete, Nr. 
3 Wasserwirtschaft  sind Standgewässer > 1 
ha genannt. Die Karte 9 und in Tabelle 
„Abstandskriterien…“ auf S. 68 weisen 
Standgewässer  > 0,5 ha aus. Diese 
unterschiedlichen Kriterien sind zu überprüfen 
bzw. zu erläutern.

wird geprüft volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-18 Hinweis Die Karte 9 enthält für den Landkreis Stendal 
nicht alle Gewässer 1. Ordnung lt. WG LSA, 
Anlage 3 zu § 69 Abs. 1 Nr. 2 . 
Ebenso sind auf dem Gebiet des Landkreises 
Stendal keine Standgewässer eingezeichnet, 
die eine Flächengröße von 0,5 ha  
überschreiten. 
Diese können der CIR-Luftbildauswertung des 
LAU entnommen werden.

Die Karte 9 sollte vervollständigt werden, um  
im Anschluss daran eine Neubewertung der 
ausgewiesenen Standorte für WKA 
vorzunehmen.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-45 Erörterung 74 – 16 / Seite 363
Zur Erläuterung wird noch einmal darauf 
hinweisen, dass die 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete  
gem. § 98 a Abs. 2 WG LSA in den 
Raumordnungsplänen darzustellen sind. 
Die Art und Weise der Darstellung ist nicht 
geregelt. Die Darstellung als Vorranggebiet für 
Hochwasserschutz ist im WG LSA und in 
unserer Stellungnahme ( vom 29.04.2010 ) 
nicht gefordert.

Sofern der Umweltbericht Bestandteil des REP 
wird, kann die Darstellung der 
überschwemmungsgefährdeten Gebiete in 
diesem akzeptiert werden.

Kenntnisnahme 
Keine neuen Erkenntnisse zur ersten 
Stellungnahme.

Entscheidung noch 
offen

neinLK Stendal
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26 1.3.6. Flora, Fauna, biologische Vielfalt

74-47 Erörterung 74 – 3 / Seite 370 ( Anlage 1 )
In diesem Punkt war ein Hinweis, wie in der 
Stellungnahme der UNB mit den Vogelschutz-
fachlichen Empfehlungen, die sich auf die 
Anlagenhöhe beziehen, umgegangen wurde. 
Die Aussage bezieht sich auf Beschluss 
17/2008. Hier heißt es : „Bei Vorliegen eines 
Tatbestandes entsprechend der 
Vogelschutzrichtlinie wird die Ab-
standsregelung der Vogelschutzwarten 
(Anlage 1) bezogen auf die derzeit größten 
Anlagen (E126 von Enercon, Anlage 2) 
herangezogen.“ Die Gesamthöhe der E 126 
beträgt 198,5 m, d.h. die 10-fache 
Anlagenhöhe ist 1985 m. In der 
Stellungnahme der UNB wurden deshalb 2000 
m angenommen. Dieses deckt sich also mit 
dem Beschluss. Es ist deshalb unverständlich, 
warum dieser Hinweis ins Abwägungsprotokoll 
mit dem Ergebnis „keine Berücksichtigung“ 
eingeht.

Die Einbeziehung der derzeit größten Anlage 
der E 126 zur Pufferung, wird nicht angewandt, 
da im Rahmen der Erstellung des REP Halle 
das OVG Magdeburg angemerkt hat, das 
dieser Anlagentyp nicht prägend für das 
Binnenland ist und demzufolge auch nicht als 
repräsentative Anlage herangezogen werden 
kann. Die Geschäftsstelle wird der 
Regionalversammlung vorschlagen eine 
marktübliche Anlage für die Berechnung  zu 
nehmen. 
Nach Beschlussfassung werden die Puffer neu 
bewertet.

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal
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27 1.3.7. kulturelles Erbe/ Sachgüter

74-33 VR Gebiet Nr. VII – Bismark, Büste, Dobberkau In diesem Gebiet befindet sich in der 
Gemarkung Dobberkau der Fundplatz mit der 
Fundstellennummer 14: Einzelfund der 
Jungsteinzeit. In der Gemarkung Arensberg 
grenzt das Vorranggebiet unmittelbar an die 
Ausdehnung der Fundstellen Nr. 1, 2 und 3. 
Das sind: Brandgräberfeld der Kaiserzeit / 
Völkerwanderung sowie eine Siedlung der 
Kaiserzeit/ Völkerwanderung.

Die Sicherung der kulturellen Sachgüter ist im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu 
realisieren. Die Regionalplanung darf nicht 
anlagen- und standortkonkret planen.

Kenntnisnahme neinLK Stendal

74-34 VR Gebiet Nr. VIII – Schinne, Grassau Mit diesem Gebiet und den bereits dort 
errichteten WKA wird die kleine Gutskirche 
von Darnewitz bereits haushoch überragt und 
sie verschwindet bzw. wird gar nicht mehr 
wahrgenommen als Landschaftsbild prägende 
Kirche in diesem Landstrich. Besonders bei 
der Befahrung der L15 in Richtung Bismark 
sind nördlich die hoch aufragenden WKA 
weithin sichtbar und bestimmen die Weitsicht 
in dieser Gegend.

Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem stetigen Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da dass auch wieder 
abhängig ist vom konkreten Anlagentyp.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-35 VR Gebiet Nr. IX – Badingen, Querstedt Dieses Gebiet grenzt in seiner südlichen 
Ausdehnung unmittelbar an die Deetzer 
Warte, mit der Fundstellenummer 2 als 
Einzelfund der Bronzezeit datiert.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-36 VR Gebiet Nr. XVI – Arneburg, Hassel, Sanne, 
Storkau

Dieses Gebiet grenzt mit seiner 
Südausdehnung unmittelbar an die 
Gemarkung Storkau, mit den dort befindlichen 
Fundstellen Nr. 8 und Nr. 9, jeweils 
Einzelfunde aus der Jungsteinzeit. Auch für 
die Gemarkung Sanne ist davon auszugehen, 
dass in westlicher Richtung archäologische 
Funde von diesem VR Gebiet überlagert 
werden.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal
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74-37 VR Gebiet Nr. XV – Fischbeck In diesem Gebiet befindet sich an der 
westlichen Ausdehnung ein - wüstes Dorf ohne 
Kirche - als bekanntes Bodendenkmal. Die 
bereits errichteten WKA in diesem Bereich 
sind von der als Baudenkmal anerkannten 
Höhenburg Tangermünde aus weithin sichtbar. 
So wird zwar von diesem Standort für WKA 
Anlagen die Stadtsilhouette von Tangermünde 
nicht beeinträchtigt, jedoch der Umkehrblick 
von der Burg in die Landschaft hat erheblich 
von seiner Attraktivität eingebüßt.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-38 VR Gebiet Nr. XVII – Baben, Bertkow, 
Hohenberg-Krusemark

Im äußersten südlichen Bereich dieses VR 
Gebietes befinden sich mehrere 
archäologische Fundstellen: Nr. 4 - Einzelfund 
der Jungsteinzeit, Nr. 5 - Einzelfund undatiert, 
Nr. 6 - Brandgräberfeld Bronzezeit.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-39 VR Gebiet Nr. XVIII – Erxleben Innerhalb dieses VR Gebietes sind Fundstellen 
direkt betroffen. Das sind Fundstelle Nr. 1 - 
Einzelfund der Jungsteinzeit, Nr. 7 - Siedlung 
des Mittelalters, Nr. 8 -Brandgräberfeld 
Kaiserzeit/ Völkerwanderung/ Mittelalter und 
Nr. 9 - Siedlung des Mittelalters. Die 
betreffenden Fundstellen werden durch die 
Ausdehnung des VR Gebietes ansatzweise 
überdeckt.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-40 VR Gebiet Nr. XIX – Krevese Mit der Ausdehnung in nördlicher Richtung ist 
zu erwarten, dass in diesem Bereich die 
Fundstelle Nr. 9 betroffen ist, datiert als 
Einzelfund des Mittelalters.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal

74-41 VR Gebiet Nr. XXI – Hüselitz Für dieses VR Gebiet wird darauf hingewiesen, 
dass sich am südlichen Ende die Fundstelle 
Nr. 1 - Einzelfund der Jungsteinzeit befindet.

Kenntnisnahme, Aufnahme in den 
Umweltbericht als Hinweis.

teilweise 
Berücksichtigung

neinLK Stendal
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74-42 Hinweis Bei Erdeingriffen, Erdbewegungsarbeiten oder 
Baugrundaustausch für die Errichtung WEA 
aber auch erforderliche Medienverlegungen 
sowie Wege- und Straßenbau führen in 
Fundstellenbereichen zu erheblichen 
Eingriffen, Veränderungen und 
Beeinträchtigungen von Kulturdenkmalen. 

Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA ist die 
Erhaltung der durch o. g. Baumaßnahme 
tangierten archäologischen Kulturdenkmale im 
Rahmen des Zumutbaren zu sichern 
(substanzielle Primärerhaltungspflicht). Ist dies 
nicht umsetzbar, wird aus archäologischer 
Sicht dem Vorhaben dennoch zugestimmt, 
wenn gemäß § 14 (9) DenkmSchG LSA durch 
Nebenbestimmungen gewährleistet ist, dass 
die Kulturdenkmale in Form einer fachge-
rechten Dokumentation der Nachwelt erhalten 
bleiben (Sekundärerhaltung).
Da jedoch auch außerhalb bekannter 
archäologischer Fundstellen jederzeit mit dem 
Auftreten neuer Befunde und Funde zu 
rechnen ist, sind die Bau ausführenden 
Betriebe auf die Einhaltung der gesetzlichen 
Meldefrist im Falle unerwartet freigelegter 
Funde und Befunde hinzuweisen.
Aufgrund  topographischer Situationen und 
naturräumlichen Gegebenheiten (Topographie, 
Bodenqualität, klimatischen Bedingungen, 
Gewässernetz) bestehen aus Sicht der 
archäologischen Denkmalpflege begründete 
Anhaltspunkte, dass bei Bodeneingriffen bei 
den geplanten  Bauvorhaben bislang 
unbekannte Bodendenkmale entdeckt werden. 
Denn zahlreiche Beobachtungen haben 
innerhalb der letzten Jahre gezeigt, dass uns 
aus Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht 
alle archäologischen Kulturdenkmale bekannt 
sind; vielmehr werden diese oftmals erstmals 
bei invasiven Eingriffen erkannt. Aus diesem 
Grunde, jedoch vor allem um Verzögerungen 
und Baubehinderungen im Bauablauf durch 
derartige Funde und Befunde auszuschließen, 
muss den Baumaßnahmen ein geeignetes, 
repräsentatives Untersuchungsverfahren in 
Abstimmung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie 
vorgeschaltet werden. Die Dokumentation 
muss nach aktuellen wissenschaftlichen und 
technischen Methoden unter Berücksichtigung 

Die Sicherung der kulturellen Sachgüter ist im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu 
realisieren. Die Regionalplanung darf nicht 
anlagen- und standortkonkret planen.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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der entsprechenden Vorgaben des LDA 
durchgeführt werden. Art, Dauer und Umfang 
der Dokumentation sind rechtzeitig im Vorfeld 
der Maßnahme mit dem LDA verbindlich 
abzustimmen.
Die Bewahrung und Pflege der 
Denkmalsubstanz ist untrennbar mit der 
Entwicklung des Tourismus verbunden. Sie  ist 
eine wesentliche Voraussetzung für das 
touristische Angebot der Region Altmark und 
daher von hohem öffentlichem Interesse und 
ein wesentlicher Punkt der regionalen 
Entwicklungsplanung für die Region Altmark. 
Die Zielstellungen der regionalen Entwicklung 
sind unter den Aspekten der Erhaltung der 
Baudenkmale, Denkmalbereiche und 
Bodendenkmale zu beachten und weiter zu 
entwickeln.
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74-51 Erörterung Die Altmark und insbesondere der Raum 
südlich von Stendal, zählt zu den bedeutenden 
Kulturräumen Deutschland. In kaum einer 
anderen Gegend lässt sich die kultur- und 
kunstgeschichtliche Entwicklung seit dem 
Mittelalter noch so gut erkennen, ist soviel 
historische Bausubstanz erhalten wie in der 
Altmark. Einmalig ist die Gegend rund um 
Stendal vor allem wegen der ungewöhnlich 
hohen Dichte romanischer Dorfkirchen aus 
dem 12. und 13. Jh., alle zwei bis drei 
Kilometer erscheint einer der dickbäuchigen, 
markanten Westtürme aus Feldstein und es 
gibt auch einige Beispiele von Osttürmen über 
dem Chor. Allein in einem Radius von 10 km 
rund um den dort geplanten Windpark liegen 
außer der Innenstadt von Stendal rund 30 
romanische Dorfkirchen, darunter einige 
besonders herausragende wie die Kirchen in 
Möringen, Insel und Buchholz.
Durch die Errichtung der WKA kommt es ja 
nicht zu  Substanzverlusten an den Kirchen, 
aber Schäden an der Kulturlandschaft werden 
ganz offensichtlich zu verzeichnen sein und sie 
werden gravierend sein. Derzeit sind hier in 
der Altmark, in einer sehr ebenen Gegend, die 
Kirchtürme unsere Landmarken. Auf den 
Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern und 
Ortsteilen sind immer die Kirchtürme weithin 
sichtbar und weisen den Weg. Dies wird mit 
den errichteten WKA nicht mehr sein, denn 
das werden die neuen Landmarken sein.
Immer wieder steht auch die Frage im Raum, 
welche Wirkung der Schlagschatten von 
Windrädern auf seine Umgebung haben 
könnte, auch dies gilt es fachlich darzulegen 
und zu bewerten.

Die Altmark ist eine Kulturlandschaft und damit 
durch den Menschen gestaltet. Mit der 
Weiterentwicklung der menschlichen 
Gesellschaft verändert sich auch die 
Kulturlandschaft mit den Aufgaben die sie zu 
erfüllen hat. 
Entsprechend dem Auftrag des 
Bundesgesetzgebers zur Erhöhung des Anteils 
erneuerbarer Energien wurde die Windenergie 
generell als privilegiertes Vorhaben nach § 35 
BauGB festgelegt.
Mit dem sachlichen Teilplan Wind wird ein 
neuer öffentlicher Belang geschaffen, der die 
Privilegierung sehr stark einschränkt. Dieses 
kann nur erfolgen im Rahmen eines 
Ermessens fehlerfreien Plankonzepts. Das 
bedeutet, es muss sich bei den zu 
schützenden Landschaftsbild um einen Belang 
handeln, der höher einzuschätzen ist als die 
Erzeugung von regenerativer Energie.

Die Wirkung des Schattenschlag kann  nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens 
geprüft werden, da die Regionalplanung nicht 
Anlagen konkret plant.

Kenntnisnahme neinLK Stendal

74-52 Erörterung 74 – 34 bis 74 – 41 / Seiten 365 und 366 ( 27 
1.3.7. kulturelles Erbe/Sachgüter )
Hier wird das Ergebnis der Abwägung der 
Begründung mit „teilweise Berücksichtigung“ 
betitelt. Dieser Begriff ist unbestimmt, nicht 
konkret definiert. Es ist nicht greifbar, welchen 
Umfang oder Inhalt die Berücksichtigung 
haben wird - dies ist zu konkretisieren.

In diesen Fällen bedeutet, teilweise 
Berücksichtigung, dass mit Anwendung der 
Abstandsregelung der Belang in das 
Plankonzept eingestellt ist, aber der geforderte 
Schutz nicht in vollen Umfang erfolgen kann, 
da der Belang der Windenergie höher 
eingeschätzt wurde.

Entscheidung noch 
offen

neinLK Stendal
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4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten

74-46 Erörterung 74 – 2 / Seite 375
Hier wurden die Bedenken zu VR ( 
Vorranggebiet ) XX Pollitz dargestellt. Die 
Bedenken der UNB werden durch die 
Einwendungen 405-2, 430-1, 83-3 und 
insbesondere 58-22 (LAU als Fachbehörde für 
Naturschutz) geteilt.
Zu den von der UNB aufgeführten Argumenten 
kommt die Feststellung des LAU, dass die 
Entfernung zwischen VR XX und FFH 0007 
LSA sowie EUSPA 0006 LSA geringer als 
1500 m ist. Die Entfernungsangaben im Um-
weltbericht wurden im Rahmen der Erarbeitung 
der Stellungnahme durch die UNB nicht 
generell nachgeprüft. Eine Nachprüfung bei 
Durchsicht des Abwägungsprotokolls ergab, 
dass sich das VR XX bis auf 1200 – 1500 m 
dem EUSPA ( European Special Protection 
Area – Europäisches Vogelschutzgebiet )  und 
dem FFH-Gebiet nährt, d.h. die Angabe von 
3000 m im Umweltbericht ist falsch. Die 
Vogelschutzfachlichen Empfehlungen sehen 
bei EUSPA eine Pufferzone entsprechend der 
10-fachen Anlagenhöhe vor. Damit liegt das 
gesamte Gebiet in der 2000 m Pufferzone 
(siehe Hinweis der UNB 74-3).
Diese Tatsache und die Argumente, die in der 
Stellungnahme der UNB bereits enthalten 
waren, führen zu dem Ergebnis, dass die UNB 
empfiehlt, das VR XX zu streichen.

Berücksichtigung, beim  Vorliegen einer 
bestätigten naturschutzfachlichen 
Einschätzung durch die Naturschutzbehörde

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal

25.11.2010 te 541 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

74-48 Erörterung Zum Verhältnis Bauleitplanung- Regionaler 
Entwicklungsplan

Entspr. § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch sind 
Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen.
Flächennutzungspläne (vorbereitender 
Bauleitplan) können ohne Probleme an die 
Ziele der Raumordnung angepasst werden.
Der Bebauungsplan/ vorhabenbezogene 
Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) 
enthält rechtsverbindliche Festsetzungen für 
die städtebauliche Ordnung. Diese 
Festsetzungen sind bei Repowering (innerhalb 
von Vorranggebieten) zu beachten. Eine 
Änderung des Bebauungsplanes ist bei 
Veränderungen der Standorte der 
Windenergieanlagen sowie deren Höhe 
erforderlich.
Auf Seite 14 ( REP Altmark 2005, Teilplan 
Wind ) wird das Verhältnis verbindliche 
Bauleitplanung  und Ausweisung von 
Vorranggebieten zur Nutzung der Windenergie 
richtig dargestellt.
Besonders zu prüfen ist das VR - Gebiet 
Badingen - Querstedt. Hier beträgt der 
Abstand zur Wohnbebauung in Badingen, 
Querstedt und Deetzer Warthe ca. 500 m. 
Dieser Abstand widerspricht den Beschlüssen 
der Regionalversammlung zum Kriterium 
dörfliche und städtische Siedlungen, 
Wohnbebauung im Außenbereich mit der 
Pufferung von 1000 m. Der Beschluss der 
Regionalversammlung lässt in Fragen Schutz 
vor Verlärmung kein Ermessen zu.

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit 
Vorhaben- und Erschließungsplan Badingen - 
Querstedt (rechtskräftig 02. August 2000) 
regelt konkret Bauhöhe und Leistung der 
Windenergieanlagen. Die Anlagenstandorte 
sind eingemessen und die Zufahrten 
festgelegt. Ein Repowering setzt eine 
Änderung der Planung voraus mit der Folge 
der Anpassung an die Ziele der Raumordnung.

Die Bauleitpläne und Planungen der 
Gemeinden werden überprüft. Im Hinblick auf 
die Abwägung ist festzustellen, dass die 
Kriterien, die zur Abstandsregelung geführt 
haben, einmal normativen Festlegungen zu 
Grunde liegen, die keiner Abwägung mehr 
zugängig sind, und zum anderen es sich um 
raumordnerisch - fachbezogene Kriterien 
handelt, die noch einer Einzelfallprüfung und 
Abwägung zugänglich sind.
Die Rechtsauffassung wird auch von der 
obersten und oberen Landesplanungsbehörde 
geteilt.
Die Änderung der Planung hinsichtlich des 
Repowering kann auch im Rahmen eines 
Zielabweichungsverfahrens durchgeführt 
werden. Hier kann mit dem Instrument des B-
Planes Anlagen konkret geplant werden.

keine Berücksichtigung neinLK Stendal
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74-53 Erörterungstermin Frau Noack, Landkreis Stendal weist auf das 
Problem Abstände hin. Im Gebiet 
Badingen/Querstedt/Deezer Warthe ist ein 500 
m Abstand zu sehen. Vielleicht ist das auch 
nur ein Versehen auf Grund der Karte. Die 
Regionalversammlung hat die 1.000 m 
beschlossen. Es müsste vielleicht nochmals 
geprüft werden, ob dieses Vorranggebiet 
eventuell verkleinert werden müsste. Es geht 
auch um Repowering, wenn die Anlagen 
größer und gewaltiger werden. Diese 
Geschichte 500 m zu 1.000 m Abstand sollte 
nochmals geprüft werden.

Herr Kunert erinnert an die vorhandene 
Bauleitplanung, die das Ziel festgesetzt hat. 
Aber die Geschäftsstelle ist mit der Gemeinde 
im Gespräch, da noch andere Interessen eine 
Rolle spielen.

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal
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41 VI. Anlagenverzeichnis

74-13 Hinweise zu den Anlagen Hinweise zu den Anlagen
Im Anlagenverzeichnis ist Karte 17.1 nicht 
aufgeführt. In den Karten 14 und 17.1 ist das 
LSG Wische nicht richtig abgegrenzt. Es ist 
das ursprünglich geplante LSG eingezeichnet. 
Im Verfahren wurde dann aber nur ein Teil 
davon einstweilig sichergestellt. Die 
Verordnung liegt der Planungsgemeinschaft 
vor. Auf dieser Grundlage sind die Karten zu 
korrigieren.

wird korrigiert volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-30 Hinweis Mit der Verkleinerung der thematischen Karten 
1- 29 auf A 5 - Format geht die Lesbarkeit der 
Karten und deren Legende verloren. Fehlende 
Farbkontraste verschlimmern das Erkennen 
gewollter Aussagen.

Bei der Abwägung der Weißflächen 
untereinander werden die Weißflächen, die mit 
Nummern bezeichnet werden, verglichen. 
Diese Nummerierung ist nicht nachvollziehbar.

Die Inhaltsübersicht (Seite 2) sollte mit einer 
Seitenangabe versehen werden.

Auf Seite 66 wird im Zusammenhang mit  
marktüblichen Anlagen auf Anlage 1 
verwiesen. Anlage 1 beinhaltet die 
Abstandskriterien und muss auch als Anlage 1 
gekennzeichnet werden.
Für die Darstellung der marktüblichen 
Anlagengröße könnte das Beispiel E 126 
herangezogen werden.

Die Nummerierung der Anlagen 2 und 3  sind 
dem Text auf Seite 66 anzupassen.

wird überarbeitet volle Berücksichtigung neinLK Stendal
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42 Anlage 1

74-3 Im Text werden an einigen Stellen Angaben zu 
Größen von WKA gemacht S. 8, S. 66 und 
Anlage 2. Da die Ausweisung der 
Vorranggebiete auch ein Repowering 
ermöglichen soll, ist im Planungsprozess von 
einer Worst Case-Annahme auszugehen. Aus 
diesem Grund gehe ich in meiner 
Stellungnahme von der Enercon E 126 mit 
einer Gesamthöhe von 198 m aus. Dieses ist 
für die Umwelt- und FFH-Verträglichkeit von 
großer Bedeutung, da sich z.B. die 
vogelschutzfachlichen Empfehlungen (S. 67) 
teilweise auf die Anlagenhöhe beziehen.

Die 10-fache Anlagenhöhe wird deshalb von 
mir mit 2000 m berücksichtigt.

Entsprechend der Rechtsprechung des OVG 
Magdeburg zum REP Halle, werden 
Prognosen zur Höhenentwicklung nicht als 
abwägungsrelevant betrachtet. Vielmehr ist 
der Hinweis gekommen, dass marktübliche 
Anlagen zu Planungszwecken anzunehmen 
sind. 
Sollten im Rahmen des Repowering die 
großen Anlagen letztendlich den Vogelschutz 
beeinträchtigen, dann ist das im 
Genehmigungsverfahren zu klären.

keine Berücksichtigung neinLK Stendal

74-19 Zustimmung / Hinweis Nach § 24 Abs. 1 StrG LSA liegt eine bauliche 
Anlage nicht im Bereich des Anbauverbots  
einer Kreisstraße, wenn ein Abstand von 20 
Meter - gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn – eingehalten wird und 
nicht im Bereich der Baubeschränkung (§ 24 
Abs. 2 StrG LSA), wenn ein Abstand von 40 
Meter eingehalten wird. 

Für die Abstandsflächen legt § 6 Abs. 7 der 
BauO LSA fest, dass sie sich nach der Höhe 
der Rotorachse zuzüglich des Rotorradius 
bemisst.

In der Ergänzung des REP Altmark um den 
sachlichen Teilplan  „Wind“ Anlage 1 – 
Abstandskriterien Punkt 3 – überregional und 
regional bedeutsame Verkehrstrassen 
(Bahnlinien, Autobahnen, Bundes-, Landes- 
und Kreisstraßen) wird ein 300-m-Puffer 
festgelegt. Damit werden die o.g. 
Abstandsforderungen klar eingehalten. Auch 
die maximale Eiswurfweite (berechnet bei 
einer mittleren Nabenhöhe von 100 m) wird so 
berücksichtigt.

Damit bestehen keine Bedenken gegen die 
Errichtung von Windkraftanlagen an 
Kreisstraßen bei Einhaltung des 300-m-
Puffers. Es sollte geprüft werden, ob der 300-
m-Puffer auch für landesbedeutsame, 
touristische Radwanderwege (Elberadweg, 
Altmarkrundkurs, Havel-Radweg, Grünes Band 
Deutschland) gelten soll.

Die Ausweitung auf Radwege ist im Hinblick 
auf die Verkehrsdichte und Geschwindigkeit 
der Radfahrer nicht erforderlich.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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74-20 Hinweis Die Intensität störender Lichtreflexionen durch 
die Rotorblätter kann durch Verwendung 
mittelreflektierender Farben (zum Beispiel RAL 
7035-HR – Farbregister, Deutsches Institut für 
Gütesicherung und Kennzeichnung Bonn und 
St. Augustin 1998) und matter Glanzgrade 
gemäß DIN 67530/ISO 2813-1978 bei der 
Beschichtung der Rotorblätter minimiert 
werden.   

Sollten für die Errichtung von 
Windkraftanlagen Zufahrten zu Kreisstraßen 
für Baustraßen erforderlich werden, sind diese 
beim Sachgebiet Straßenbau zu beantragen. 
Gemäß § 22 Abs. 2 StrG LSA gelten Zufahrten 
zu Kreisstraßen außerhalb der zur 
Erschließung bestimmten Teile der 
Ortsdurchfahrt als Sondernutzungen im Sinne 
von § 18 StrG LSA, wenn sie neu angelegt 
werden. Gleiches gilt für die Herstellung von 
Innenrandverbreiterungen oder die 
Verbreiterung vorhandener Zufahrten.

Bestandteil der Genehmigungsverfahren Kenntnisnahme neinLK Stendal
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74-21 Die Regionalversammlung hat per Beschluss 
der Bauleitplanung der Gemeinden einen 
hohen Stellenwert beigemessen.
Die Pläne wurden 1:1 übernommen.
Daraus können sich schwerwiegende Mängel 
für den Teilplan „Wind“ ergeben.

Die Bauleitpläne wurden zwischen1997 und 
2000 aufgestellt. Es ist davon auszugehen, 
dass sie unwirksam sind. Bei der Aufstellung 
der Pläne sind die gleichen Mängel/ Fehler, die 
zur Aufhebung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Altmark, Punkt 5.8. 
„Eignungsgebiete für die Nutzung der 
Windenergie“ führten, aufgetreten. Die 
Gemeinden setzten mit den Ausweisungen 
von Sonderbauflächen für Windenergie-
anlagen Projekte Privater für Windparks um. 
Eine Untersuchung des Gesamtraumes  der 
Gemeinden auf Eignung erfolgte nicht 
(schlüssiges Gesamtkonzept fehlt).

 •Die Bauleitpläne wurden entwickelt unter den 
damaligen geltenden Abstandsregelungen für 
die Regionalen Entwicklungsprogramme der 
Regierungsbezirke des Landes Sachsen- 
Anhalt. Diese wurden gerichtlich aufgehoben.

 •Die Regionalversammlung hat neue 
Abstandskriterien für den sachlichen Teilplan 
„Wind“ beschlossen. Als „hartes“ Kriterium ist 
u.a. die Abstandsregelung zu dörflichen und 
städtischen Siedlungen, Wohnbebauung im 
Außenbereich von 1000 m ausgewiesen. Eine 
Abweichung von diesen Kriterien bei der Über-
nahme der Bauleitplanungen bei sonst 
stringenter Anwendung zur Ausweisung der 
Weißflächen ist nicht zu vermitteln.

 •Der sachliche Teilplan „Wind“ muss den 
geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Die 
Bauordnung Sachsen - Anhalt hat sich in 
Bezug auf Abstandsflächen für 
Windenergieanlagen seit 2000 

     weiterentwickelt. Das Gesetz zur 
Vereinfachung des Baurechts vom 9. Februar 
2001 wies als Grundlage der Berechnung der 
Abstandsfläche die halbe Höhe der Anlage 
aus. Mit dem Gesetz zur Änderung der 
Bauordnung Sachsen - Anhalt vom19. Juli 
2004 wurde in § 1 Nr.1 der § 6, Abs. 10 neu 
gefasst. Nunmehr gilt für die Bestimmung der 
Abstandsfläche die Gesamthöhe der Anlage.
Das 3. Gesetz zur Erleichterung von 
Investitionen….. Vom 20.Dezember 2005 
präzisierte die Regelung zur 
Abstandsflächenermittlung für 
Windenergieanlagen mit der Ergänzung des § 
6, Abs.7 der Bauordnung Sachsen - Anhalt.

Die Bauleitpläne und Planungen der 
Gemeinden werden überprüft. Im Hinblick auf 
die Abwägung ist festzustellen, dass die 
Kriterien, die zur Abstandsregelung geführt 
haben, einmal normativen Festlegungen zu 
Grunde liegen, die keiner Abwägung mehr 
zugängig sind, und zum anderen es sich um 
raumordnerisch - fachbezogene Kriterien 
handelt, die noch einer Einzelfallprüfung und 
Abwägung zugänglich sind.
Die Rechtsauffassung wird auch von der 
obersten und oberen Landesplanungsbehörde 
geteilt.

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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Abstandsflächen von Windenergieanlagen 
dürfen danach nicht auf öffentlichen Verkehrs-, 
Grün- und Wasserflächen liegen.

 •Inhalt des Gegenstromprinzips beinhaltet 
auch die in § 1 Abs.4 BauGB festgelegte 
Anpassungspflicht der Bauleitpläne an die 
Ziele der Raumordnung.

Eine Abwägung der Bauleitpläne mit den auf 
den Seiten 68/69 des 1. Entwurfs des 
sachlichen Teilplans "Wind"  aufgenommenen, 
von der Regionalversammlung beschlossenen 
Abstandskriterien, hat nicht stattgefunden.

46 Arbeitskarten

74-50 Neue Anmerkung Auf Seite 53 ( REP Altmark 2005, Teilplan 
Wind ) werden die Arbeitskarten der 
Vorranggebiete mit dem Maßstab 1: 25 000 
angekündigt. 
Auf den veröffentlichten Arbeitskarten ist kein 
korrekter Maßstab angegeben. Die 
Arbeitskarten haben den Maßstab 1: 50 000.

Wird geprüft und entsprechend geändert. volle Berücksichtigung offenLK Stendal
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8 III. 5.4.6.4.

74-1 Bei neun Gebieten gibt es beim derzeitigen 
Kenntnisstand unter Berücksichtigung der 
Grobmaßstäblichkeit der Regionalplanung 
keine grundsätzlichen Bedenken der unteren 
Naturschutzbehörde.

Von den 22 Vorranggebieten befinden sich 10 
im Landkreis Stendal. Bei neun Gebieten gibt 
es beim derzeitigen Kenntnisstand unter 
Berücksichtigung der Grobmaßstäblichkeit der 
Regionalplanung keine grundsätzlichen 
Bedenken der unteren Naturschutzbehörde. In 
den nachfolgenden Genehmigungsverfahren 
werden faunistische Sonderuntersuchungen, 
Artenschutzbeiträge und eventuell notwendige 
FFH -Verträglichkeitsprüfungen die Kenntnisse 
über die Gebiete vertiefen und damit einen 
Einfluss auf Anzahl und Anordnung der WKA 
in den Vorranggebieten haben.

Zustimmung Kenntnisnahme neinLK Stendal
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74-2 Zum VR  XX Pollitz bestehen erhebliche 
Bedenken der unteren Naturschutzbehörde. 
Es wird deshalb vorgeschlagen, dieses Gebiet 
nicht als VR Nutzung der Windenergie mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten auszuweisen.

Auf S. 66 wird als Ziel angegeben, dass durch 
Konzentration von sieben Anlagen in einem 
Vorranggebiet, einmal der Windenergie 
potentiell Raum gegeben wird und 
andererseits die Betroffenheit der Bevölkerung 
durch die starke Konzentration minimiert wird. 
Hier sollte noch eingefügt werden, dass durch 
die Konzentration auch der 
Landschaftsverbrauch je Einheit installierter 
Leistung optimiert wird. Dadurch wird das 
Landschaftsbild soweit möglich geschont und 
für viele seltene und geschützte Arten, ich 
denke hier u.a. auch an den Rotmilan, für 
dessen Erhalt Sachsen-Anhalt eine besondere 
Verantwortung trägt, werden auch in Zukunft 
geeignete Lebensräume zur Verfügung 
stehen. Ausgehend von diesem Ansatz würde 
der Flächenbedarf für 7 Anlagen ca. 45 ha 
betragen. Das VR XX erfüllt mit 47 ha formal 
diese Bedingung. Da es aber schmal ist 
(maximale Breite 400 m) und quer zur 
Hauptwindrichtung (west, südwest) liegt, wären 
hier nur 5 bis 6 Anlagen möglich. VR XX 
befindet sich in einem Ackerkomplex zwischen 
der L 2 und dem Zehrengraben, der durch die 
überregional bedeutsamen Verbundeinheiten 
Elbaue und Alandniederung im Nordosten und 
die regional bedeutsame Verbundeinheit 
Zehrengrabenniederung im Südwesten 
begrenzt ist. Die Landschaft ist hier noch 
großräumig unbelastet. Verglichen mit anderen 
VR, die meist in teilweise großräumig 
vorbelasteten Bereichen liegen, soll hier eine 
großräumig weitgehend intakte Landschaft 
einem geringen Zuwachs an erneuerbarer 
Energie geopfert werden. Darüber hinaus 
befinden sich in Pollitz und Scharpenhufe 
mehrere Storchenhorste. Diese liegen zwar 
außerhalb der 1000 m Tabu-Zone, aber im 
4000 m Prüfbereich. Das langgestreckte VR 
würde die Brutstätten von ihren südlichen 
Nahrungsflächen (Zehrengrabenniederung) 
trennen. Kartierungen, die zur Vorbereitung 
von Anträgen zur Errichtung und zum Betrieb 
von Windparks im LK Stendal durchgeführt 
wurden, zeigen, dass selbst in weniger 
strukturierten Bereichen (z.B. Windpark 
Stendal 117 Anlagen) mit einer über dem 
Landesdurchschnitt liegenden Bestandsdichte 
für den Rot- und Schwarzmilan zu rechnen ist. 
Leider liegen der UNB für das Gebiet XX keine 
Bestandserfassungen vor. Es kann aber davon 

Der Hinweis wird zusammen mit den anderen 
Hinweisen zum Vorranggebiet Pollitz geprüft 
und für die Abwägung zum zweiten Entwurf 
aufgearbeitet.

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal
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ausgegangen werden, dass ein Teil der 
möglichen Anlagen im Tabu- bzw. Prüfbereich 
von Brutplätzen dieser Arten liegt, was die 
Zahl der möglichen Anlagen wahrscheinlich 
noch reduzieren würde. Stellt man unter 
diesen Gesichtspunkten für dieses Gebiet die 
Belange des Naturschutzes (insbesondere 
Artenschutz und Landschaftsbild) und die 
Belange der Nutzung erneuerbaren Energien 
in der Abwägung gegenüber, dann überwiegen 
hier nach Auffassung der UNB die Belange 
des Naturschutzes.

74-22 Hinweis VRG VII Bismark, Büste, Dobberkau: Der 
Abstand zur Bahnstrecke muss in der Karte 
sichtbar werden.

wird geprüft, da hier die rechtskräftige 
Bauleitplanung herangezogen wurde

teilweise 
Berücksichtigung

offenLK Stendal

74-23 Hinweis VRG VIII Schinne, Grassau: Die Abstände zu 
den Ortslagen Darnewitz und Grassau sind zu 
korrigieren.

wird geprüft Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal

74-24 Hinweis VRG IX Badingen, Querstedt: Die Grenzen 
des VRG sind zur Einhaltung der Abstände zur 
L 30 und  den Ortslagen Badingen, Querstedt 
und Deetz zu ändern.

wird geprüft, da hier die rechtskräftige 
Bauleitplanung herangezogen wurde

volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-25 Hinweis VRG XV Fischbeck: Die Bedeutung der 
Ortsverbindungsstraße Kabelitz- Mangelsdorf 
ist zu prüfen.

wird geprüft Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal

74-26 Hinweis VRG XVI Arneburg, Hassel, Sanne, Storkau: 
Die K 1036 ist zu beachten. Die Gebiete 
Storkau und Hassel werden nicht mehr 
betroffen ( Namen ändern).

wird geprüft volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-27 Hinweis VRG VIII Erxleben: An der Grenze zur 
Gemarkung Erxleben am Ortsverbindungsweg 
Petersmark- Erxleben befindet sich ein 
bewohntes Einzelgehöft (Tympen). Im 2. 
Absatz des Ergänzungsblattes ist der FNP 
Wellen zu berichtigen (Klein Schwechten).

wird geprüft volle Berücksichtigung offenLK Stendal

74-28 Hinweis VRG XIX Krevese: Die Trasse der A 14 wurde 
ca. 400m in Richtung Stapel verlegt. Damit ist 
der Korridor im nördlich ausgewiesenen 
Windparkteil zu ändern. Der südliche Teil des 
VR umfasst eine Ersatzmaßnahme für den 
Autobahnausbau. Vorgesehen ist die 
Aufwertung einer Pappelallee (Vogelschutz).

wird geprüft - die Ersatzmaßnahmen für die A 
14 wurden der Regionalen 
Planungsgemeinschaft noch nicht 
bekanntgegeben

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal

25.11.2010 te 551 von 564Regionale Planungsgemeinschaft ALTMARK - Abwägung der Anregungen und Bedenken zum 1. Entwurf des REGIONALEN ENTWICKLUNGSPLANS für die REGION ALTMARK



Satz-Nr. Anregung / Bedenken BegründungTÖB Abwägung Ergebnis Kartenänderung

74-29 Hinweis VRG XXI Hüselitz: Die Fläche östlich der B 
189 wird durch mehrere 
Hochspannungsleitungen (Nord- Süd- Verlauf) 
durchschnitten. Die westlich der B 189  
gelegene Teilfläche beinhaltet nach Aussage 
der Planer eine für den Bau der A 14 
unverzichtbare Ersatzmaßnahme.

wird geprüft, zur A 14 siehe Anmerkung zum 
VR Krevese

Entscheidung noch 
offen

offenLK Stendal
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9 III. 7.

74-31 Hinweis In der Legende der Karte sowie bei der 
Darstellung von Industrie- und 
Gewerbestandorten (5.5.3.1) wurden Än-
derungen gegenüber der Grundkarte 
(Beschluss der Regionalversammlung vom 
15.12. 2004 ) vorgenommen.

In der Legende zum Teilplan „Wind“ fehlt das 
Planzeichen „Planung bedarf der näheren 
Abstimmung“.

Der Standort Buchholz, bisher mit dem 
Planzeichen „Planung bedarf der näheren 
Abstimmung“ ausgewiesen, ist von der Lage 
her verändert und mit den Planzeichen 
„abgestimmte Planung“ dargestellt worden.

Der Standort Mahlwinkel, bisher mit 
Planzeichen „abgestimmte Planung“ 
gekennzeichnet, wird als „Bestand“ 
ausgewiesen.

wird überarbeitet volle Berücksichtigung jaLK Stendal
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74-32 Hinweis Es ist davon auszugehen, dass die Belange 
der Bau- und Kunstdenkmalpflege bei 
raumordnungsbedeutsamen Vorhaben in der 
Region Altmark berührt werden. Die 
Kulturdenkmale (Baudenkmale, 
Denkmalbereiche, bewegliche Kulturdenkmale 
und Kleindenkmale ) sind gemäß dem 
vorhandenen Denkmalbestand der Altmark zu 
berücksichtigen. Dabei sind Schutz und Pflege 
sowohl der Denkmalsubstanz als auch des 
Erscheinungsbildes der Denkmale im Verbund 
mit Umgebungs- und Landschaftsschutz von 
öffentlichem Interesse.
In der teils flachen, teils bergigen 
Kulturlandschaft der Altmark gibt es 
bedeutende Stadtsilhouetten und exponierte 
Standtorte von Burgen, Schlössern und 
Klöstern, deren landschaftsbezogenes 
Erscheinungsbild des regionalplanerischen 
Schutzes bedarf. 
Von einer substanziellen Schädigung der Bau- 
und Kunstdenkmale kann von den 
vorgesehenen Standorten für 
Windkraftanlagen nun wahrlich nicht 
gesprochen werden, aber in der teils flachen 
teils bergigen Kulturlandschaft hier in der 
Altmark und am Elbhochufer sind die 
Windenergieanlagen weit sichtbar und können 
einen störenden Einfluss hinterlassen.

Die Standorte mit von überragenden 
Kulturdenkmalen bisher beherrschten 
Landschaftsbildern müssen in Bezug auf 
fernsichtswirksame Neubauvorhaben (z.B. 
Windkraftanlagen, Hochstraßen u.a.) 
besondere Beachtung und sorgfältige Prüfung 
erfahren, zumal manche Silhouetten (z.B. 
Arneburg, Havelberg, Jerichow, Sandau, 
Stendal, Tangermünde, Werben) allseits bis zu 
30 km weit sichtbar 
sind und höhendominante Neubauten im 
Rahmen dieser Sichtschneisen auf jeden Fall 
optisch stören würden. 
Diese Beeinträchtigungen durch neue 
Höhendominanten oder Sichtbarrieren können 
sich auch negativ auswirken auf die Städte 
oder Landschaften (z. Elbtal) mit 
Bestrebungen, im Tourismus 
besucherwirksam zu werden. 
Die beispielhafte Auflistung national und  
überregional bedeutender Kulturdenkmale, 
Flächendenkmale und Ortsbilder der Region 

Der Bundesgesetzgeber hat mit der generellen 
Privilegierung der Windenergie im 
Außenbereich einen Rechtstatbestand 
festgeschrieben. Mit dem Verfahren zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark (REP Altmark) 2005 für den 
sachlichen Teilplan "Wind" werden 
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie 
mit der Wirkung von Eignungsgebieten, die 
den Planvorbehalt des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB auslösen, festgelegt, um die Errichtung 
von Windenergieanlagen zu steuern. Mit der 
Ausweisung der Vorranggebiete zur Nutzung 
der Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten werden Flächen festgesetzt, 
in denen sich Windkraftnutzung gegenüber 
konkurrierender Nutzung durchsetzt und 
anderer Stelle ausgeschlossen werden.
Mit dem Plankonzept sollen möglichst viele 
Nutzungskonflikte ausgeschlossen werden.
Eine abschließende Bewertung der visuellen 
und akustischen Belästigung kann nur im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens zu 
einem konkreten Projekt abgeprüft werden.
Kulturlandschaften sind ein repräsentativer Teil 
der Lebenswelt gesellschaftlicher
Gruppen, die einem steten Wandel und 
Anpassungsprozess unterliegen. Sie stehen im
Beziehungsgefüge zwischen Mensch, Natur 
und Kultur. Die verschiedenen Landnutzungen
prägen ihr Erscheinungsbild und beeinflussen 
die Produktions-, Regulations- und
Lebensraumfunktionen. Das bedeutet: eine 
Kulturlandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
Der Erhalt einer kulturhistorischen Landschaft 
ist nur in besonderen Ausnahmefällen durch 
Richtersprüche gestützt, insbesondere wenn 
es sich um UNESCO Weltkulturerbe handelt.
Die Auswirkungen der baulichen Maßnahmen 
werden im Genehmigungsverfahren bewertet 
und abgewogen, da das auch wieder abhängig 
ist vom konkreten Anlagentyp.
Weiterhin muss dem gesellschaftlichen 
Auftrag des Bundesgesetzgebers, der mit der 
generellen Privilegierung der Windenergie im 
BauGB seine politischen Ziele rechtlich 
festgeschrieben hat, Rechnung getragen 
werden. Die Regionalplanung hat nur die 
Möglichkeit, über ein rechtsicheres 
Plankonzept steuernd in die Entwicklung der 
Windkraft einzuwirken. Sollte das Konzept 

Kenntnisnahme neinLK Stendal
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Altmark sind im Denkmalverzeichnis des LDA 
hinterlegt.

Da es in der Altmark keine von 
Kulturdenkmalen völlig unbeeinflussten oder 
geprägten Landstriche gibt, und der Charakter 
der Landschaften gerade durch die 
Wechselbeziehung mit den Kulturdenkmalen 
wesentlich geprägt ist, wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass auch in den 
ausgewiesenen Vorranggebieten, 
Versorgungsgebieten und Vorrangstandorten 
sowie bei den regional bedeutsamen 
Standorten und bei der Verkehrsplanung (z.B. 
Straßenausbau zwischen Havelberg und 
Werben) die Einzelfallprüfung nötig ist . Damit 
soll gesichert werden, dass Kulturdenkmale 
und das Landschaftsbild auch in all den 
vorgenannten Fällen vor erheblichen 
Beeinträchtigungen bewahrt werden können.

Der Denkmalbestand im Landkreis Stendal 
entsprechend § 2 DenkmSchG LSA ist derzeit 
noch immer nur unvollständig erfasst, daher 
geben die bei den Unteren 
Denkmalschutzbehörden vorliegenden 
Denkmalverzeichnisse keine abschließende  
Auskunft über das tatsächliche Vorhandensein 
der nach 
§ 1 (3) DenkmSchG LSA zu 
berücksichtigenden Kulturdenkmale.

Die Parkanlagen des Landesprojektes 
„Gartenträume“  in Tangerhütte und Krumke 
sind als regional bedeutsame 
Vorrangstandorte für Kultur und 
Denkmalpflege zu schützen und zu pflegen, 
ebenso die Gebäude der „Straße der 
Romanik“, die auf Grund ihrer 
kulturhistorischen und geschichtlichen sowie 
der touristischen  Bedeutung für die Region 
von besonderer Wertigkeit und Wichtigkeit 
sind.

Durch die umfangreichen 
Infrastrukturmaßnahmen beim Bau von 
Straßen, Ortsumgehungen und Wohngebieten 
und in den innerstädtischen Bereichen im 
Landkreis Stendal konnten durch 
archäologische Erkundungen, Grabungen, 
Funde und Befunde vielfältige neue 
Erkenntnisse in archäologischer Hinsicht im 

nicht rechtssicher sein, dann wäre es juristisch 
angreifbar und bei Nichtigkeit würde die 
generelle Privilegierung greifen.
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Landkreis Stendal gewonnen werden, die die 
Altmark als wichtigen Siedlungsraum 
Mitteleuropas belegen, in dem auf Grund 
archäologischer Funde und Befunde eine 
Besiedlung von der Steinzeit (Neolithikum) bis 
ins Hochmittelalter nachweisbar ist.

Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege 
befinden sich in den betreffenden Bereichen 
der „Vorranggebiete für Windenergie“ und 
deren unmittelbarem Umfeld gemäß § 2 
DenkmSchG LSA auch archäologische 
Kulturdenkmale. Ihre annähernden 
Ausdehnungen sind in den 
Fundstellenübersichtsplänen des 
Landesamtes für Denkmalpflege und 
Archäologie eingetragen und werden 
kontinuierlich aktualisiert. Hohe Integrität und 
der Seltenheitswert, einhergehend mit der 
wissenschaftlich-geschichtlichen Bedeutung 
prägen den überregionalen Wert einzelner 
Fundstellen, so dass das öffentliche Interesse 
gegeben ist.
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TÖB: (77)     Landkreis Börde Dez. I

8 III. 5.4.6.4.
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77-1 Eignungsgebiet XII Sichau und XIII 
Neuferchau 
Die v.g. Vorranggebiete zur Nutzung der 
Windenergie mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten können im Regionalen 
Entwicklungsplan nur festgelegt werden, wenn 
die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen 
des benachbarten besonderen Schutzgebietes 
nach der Vogelschutz-Richtlinie des Rates der 
Europäischen Gemeinschaft, NR. 
79/409/EWG: Vogelschutzgebiet SPA007LSA 
Drömling nachgewiesen wird.

Gemäß § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer 
Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit den 
Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes 
zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im 
Zusammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu 
beeinträchtigen.

Es bestehen angrenzend an den Naturpark 
Drömling in Niedersachsen und im Landkreis 
Börde weitere Windparks bzw. sind genehmigt 
oder in Planung (z-B. Rätzlingen/ Lockstedt 
und Wegenstedt). Gemäß § 7 Abs. 6 ROG 
sind bei der Aufstellung von 
Raumordnungsplänen nach den §§8 und 17 
Abs. 2 und 3 die Vorschriften des 
Bundesnaturschutzgesetzes über die 
Zulässigkeit und Durchführung von derartigen 
Eingriffen einschließlich der Einholung der 
Stellungnahme der Europäischen Kommission 
anzuwenden, soweit ein Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung oder ein 
europäisches Vogelschutzgebiet in seinen für 
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich 
beeinträchtigt werden kann. 

Die Festlegung von Eignungsgebieten ist 
unbedingt im Zusammenwirken mit anderen 
Plänen und Projekten zu betrachten. Durch die 
Errichtung von WKA am Nord- und Südrand es 
Naturparkes „Drömling“ kann eine für 
bestimmte Arten kaum oder schwer 
überwindbare Barriere entstehen. In der 
Untersuchung einzubeziehen sind ökologische 
Funktionen, die durch Windparks in 
unmittelbarer Nähe beeinträchtigt werden 
könnten, wie vor allem das allgemeine Zug-
und Rastverhalten der Zugvögel in diesem 
Bereich, insbesondere Flughöhen, 
Hauptzugwege im Frühjahre und Herbst. 
Rastflächen, Nahrungsflächen oder 
Übernachtungsgewässer, die für die 
Funktionsfähigkeiten des „Drömling“ als Brut- 
und Rastgebiet unerlässlich sind.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind in 
den „Abstandsregelungen für 
Windenergieanlagen zu avifaunistische 
bedeutsame Vogelräumen sowie Brutplätzen 
besonders störempfindlicher oder durch 
Windenergieanlagen besonders gefährdeter 

Bei den beiden Gebieten handelt es sich um 
bestehende Windparks, die schon vor der 
Ausweisung der genannten Eignungsgebiete 
auf dem Gebiet der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Magdeburg bestanden 
haben. Bei Ausweisung durch die Regionale 
Planungsgemeinschaft Magdeburg sowie im 
Rahmen der darauf folgenden 
Genehmigungsverfahren wurde  eine 
Zulässigkeit im Hinblick auf die benannten 
Schutzgüter festgestellt. 
Die Erweiterung des Windparks Neuferchau 
erfolgt in die entgegengesetzte Richtung zum 
Naturpark Drömling und behindert die 
vorhandenen Korridore zwischen 
Vorranggebiet und Naturpark nicht. 
Ausgehend von der Erheblichkeitsprüfung der 
Erweiterung ist festzustellen, dass die Fläche 
die in Anspruch genommen werden soll, im 
Verhältnis zu den dann immer noch vorhanden 
Rast- und Nahrungsflächen sehr gering ist.
Die abschließende Bewertung erfolgt 
zusammen mit der unteren 
Naturschutzbehörde.

teilweise 
Berücksichtigung

offenLK Börde
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Vogelarten“  der Länder-Arbeitsgemeinschaft 
der Vogelschutzwarten zusammengefasst. Sie 
sollen eine bundesweite einheitliche 
Empfehlung zur Berücksichtigung des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege bei 
der Standortplanung und Zulassung von WEA 
geben.

Hier werden zum einen Empfehlungen zu 
fachlich erforderlichen Abständen zu 
Vogellebensräumen und zu einzelnen 
Artengruppen bzw. Arten gegeben und zum 
anderen Prüfbereiche festgelegt, die auf 
vorhandene Nahrungshabitate der 
betreffenden Arten zu untersuchen sind.
In der v.g. Empfehlung wird auf die gesonderte 
Betrachtung  von Brut- und Nahrungshabitaten 
oder Schlaf-und Nahrungshabitaten 
hingewiesen und festgelegt, dass 
Hauptkorridore zwischen Schlaf- und 
Nahrungsplätzen bestimmter Arten (Kraniche, 
Schwäne, Gänse) freizuhalten sind. Hierzu 
müssen die Flugbewegungen zwischen 
Rastplätzen und Nahrungsflächen während der 
Hauptrastzeit erfasst werden. Im Drömling 
erstreckt sich diese erfahrungsgemäß und 
abhängig von der Witterung von September 
bis November und Februar bis März.

Diese Untersuchung setzt die Kenntnisse der 
örtlichen Lage der Hauptflugkorridore und 
Hauptnahrungsflächen voraus. Zu vermutende 
Wechselbeziehungen, die zwischen  dem 
„Drömling“ und Flächen als Nahrungsflächen 
außerhalb des „Drömling“ bestehen, wurden 
nicht untersucht. Es werden hier traditionell vor 
allem an den Dömling angrenzende 
Ackerflächen intensiv als Nahrungsräume 
genutzt.
Die Nähe der Eignungsgebiete zum Naturpark 
„Drömling“ wird  der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Börde 
als sehr kritisch betrachtet. Der Naturpark 
„Drömling“ zählt zu den ländlichen Räumen mit 
relativ günstigen Potenzialen für die Tourismus 
und Erholung und ist ein Raum mit einer gut 
erhaltenen historischen Kulturlandschaft.
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TÖB: (79)     Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt

1 I. Rechtliche Grundlagen, Geltungsrahmen

79-1 Hinweis Zu dem mir im Rahmen des 
Beteiligungsverfahren gemäß § 7 Abs. 3 LPIG
am 22.02.2010 übergebenen Entwurf zur 
Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans 
Altmark 2005 um den sachlichen Teilplan 
"Wind" verweise ich in Verbindung mit dem 
Ergebnisprotokoll über die am 28.1.2010 in der 
Geschäftsstelle der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Altmark erfolgte 
Abstimmung zum Entwurf auf die im Rahmen 
meiner Rechtsaufsicht abgegebene 
Stellungnahme vom 8.2.2010.

Kenntnisnahme. Die Festlegungen des 
Ergebnisprotokolls sind Bestandteil des 1. 
Entwurfes zum sachlichen Teilplan "Wind"

Kenntnisnahme neinMLV Sachsen 
Anhalt
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TÖB: (83)     Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)

8 III. 5.4.6.4.

83-1 Wie in unserem Schreiben vom 16. März 2010 
bereits mitgeteilt, ist im vorliegenden Teilplan 
zum REP Altmark das Vorranggebiet Nr.  IV 
Jeetze, Brunau nicht in den Grenzen vor dem 
Gerichtsurteil ausgewiesen.

Wie in unserem Schreiben vom 16. März 2010 
bereits mitgeteilt, ist im vorliegenden Teilplan 
zum REP Altmark das Vorranggebiet Nr.  IV 
Jeetze, Brunau nicht in den Grenzen vor dem 
Gerichtsurteil ausgewiesen. Aufgrund dieses 
aktuellen Urteils bzgl. des Umfangs des VR 
bitten wir, den Teilplan dahingehend zu prüfen 
und ggf. Korrekturen vorzunehmen.

Berücksichtigung volle Berücksichtigung offenNABU e.V.

83-2 Die Ausweisung des VR Gebiet Nr. XV 
Fischbeck wird vom NABU abgelehnt,

da innerhalb bzw. unmittelbar angrenzend 
zahlreiche Vogelarten brüten bzw. rasten, u.a. 
Kraniche, nordische Gänse, Rohrweihe, Weiß-
und Schwarzstorch, Fisch- und Seeadler.
Der NABU Sachsen-Anhalt fordert daher eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie einen 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für 
Fledermausarten nach Anhang II und IV der 
FFH-Richtlinie sowie für Vogelarten nach 
Anhang I der Europäischen 
Vogelschutzrichtlinie.

Es handelt sich um einen bestehenden 
Windpark mit rechtskräftiger Bauleitplanung. 
Zur Zeit laufende Untersuchungen hinsichtlich 
einer Erweiterung wurden von der 
Naturschutzbehörde des Landkreises bestätigt.

keine Berücksichtigung offenNABU e.V.

83-3 Die Ausweisung des VR Gebiet Nr. XX Pollitz 
wird vom NABU abgelehnt

Die Ausweisung des VR Gebiet Nr. XX Pollitz 
wird vom NABU abgelehnt, da innerhalb bzw. 
unmittelbar angrenzend zahlreiche Vogelarten 
brüten bzw. rasten, u.a. Kraniche, nordische 
Gänse, Wiesen- und Rohrweihe, Weiß- und 
Schwarzstorch, Fisch- und Seeadler sowie 
Wachtelkönig.
Der NABU Sachsen-Anhalt fordert daher einen 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für 
Fledermausarten nach Anhang II und IV der 
FFH-Richtlinie sowie für Vogelarten nach 
Anhang I der Europäischen 
Vogelschutzrichtlinie.

Wird mit derUnteren Naturschutzbehörde 
geprüft und für die Abwägung zum zweiten 
Entwurf aufgearbeitet.

volle Berücksichtigung offenNABU e.V.

83-4 Der NABU Sachsen-Anhalt fordert für das VR 
je eine FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie 
einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für 
Vogelarten nach Anhang I der Europäischen 
Vogelschutzrichtlinie sowie für das VR Nr. XXII 
– Rohrberg zusätzlich noch für 
Fledermausarten nach Anhang II und IV der 
FFH-Richtlinie.

Im VR Nr. XIV- Wiepke befindet sich Grünland, 
das von streng geschützten Vogelarten wie 
dem Großen Brachvogel als Bruthabitat 
genutzt wird. Weitere Brutvögel sind Kranich 
und Rotmilan. Aufgrund dieser Vorkommen ist 
hier der Einzelfall „Schutz Avifauna“ höher zu 
gewichten als die Belange der Windenergie.

wird geprüft Entscheidung noch 
offen

offenNABU e.V.
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83-5 Der NABU Sachsen-Anhalt fordert für das VR 
je eine FFH-Verträglichkeitsprüfung sowie 
einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag für 
Vogelarten nach Anhang I der Europäischen 
Vogelschutzrichtlinie sowie für das VR Nr. XXII 
– Rohrberg zusätzlich noch für 
Fledermausarten nach Anhang II und IV der 
FFH-Richtlinie.

Das VR Nr. XXII- Rohrberg befindet sich nur 
knapp 700 m entfernt vom FFH- Gebiet 
„Rohrberger Moor“, das von der Großen 
Rohrdommel als Brutlebensraum genutzt wird. 
Da in Rohrberg und Klein Bierstedt 
Weißstörche brüten, die das VR als 
Nahrungsgebiet nutzen bzw., es überqueren, 
um Nahrungsgründe in der Jeetze - Niederung 
zu erreichen, sind die Abstandsregelungen zu 
Brutplätzen von 4.000 m hier zu 
berücksichtigen. Desweiteren jagen 
nachweislich verschiedene Fledermausarten 
über dem VR.

wird geprüft Entscheidung noch 
offen

offenNABU e.V.
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TÖB: (89)     Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg

4 III. 5.4.6 Vorranggebiete zur Nutzung der WE mit der Wirkung von Eignungsgebieten
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89-1 Ich rege an, zu prüfen ob die Auffassung von 
Herrn Gatz (Richter beim BVerwG) noch 
Eingang in Ihren sächlichen Teilplan „Wind“ 
finden kann.

Belange der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Magdeburg, die durch 
Ihre Planungen berührt werden, sind 
insbesondere in den Grenzbereichen zu Ihrer 
Planungsregion zu erwarten. Das betrifft den 
Geltungsbereich des REP MD. Daneben sind 
aber auch Festlegungen des Regionalplans 
von Windgebieten bzw. darin errichteten 
Windparks sich in der Regel über mehrere 
Kilometer und damit auch regionsübergreifend 
erstrecken kann, sollten die Plankonzepte des 
REP Altmark und des REP MD zumindest im 
Grenzbereich der Regionen aufeinander 
abgestimmt sein.

Das Konzept zur Nutzung der Windenergie in 
der Planungsregion Altmark weist keine 
erheblichen Unterschiede zum Konzept der 
Planungsregion Magdeburg auf.

Die Festsetzungen des sachlichen Teilplan 
„Wind“ als Ergänzung des Regionalen 
Entwicklungsplans Altmark 2005 
berücksichtigen im Grenzbereich auch die 
Kriterien des Regionalen Entwicklungsplans 
für die Planungsregion Magdeburg (Beschluss 
der Regionalversammlung vom 17.05.2006).

Hinsichtlich der Festlegung der 
Raumbedeutsamkeit in den Regionalplänen 
gibt es offensichtlich ein Umdenken in Kreisen 
des Bundesverwaltungsgerichts mit der Folge, 
dass bereits im Regionalplan Aussagen zur 
Raumbedeutsamkeit der Windkraftanlagen 
erwartet werden. Bisher konnte die 
Regionalplanung davon ausgehen, dass 
wegen der Betrachtung des Einzelfalls die 
Raumbedeutsamkeit von WKA auf der Ebene 
der Anlagenzulassung geprüft und festgelegt 
wird. Gatz vertritt in „Windenergieanlagen in 
der Verwaltungs-und Gerichtspraxis“ S. 32 ff 
eine andere Auffassung. Danach hat der 
Regionalplaner die Pflicht, die 
Raumbedeutsamkeit von WKA im 
Regionalplan festzusetzen.

Ich rege an, zu prüfen ob die Auffassung von 
Herrn Gatz (Richter beim BVerwG) noch 
Eingang in Ihren sachlichen Teilplan „Wind“ 
finden kann.

Wird geprüft. Kenntnisnahme neinRePlA MD
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